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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung 

A) Problem 

Zur Verwaltungsvereinfachung wurde seit jeher von der in § 68 Abs. 1 Satz 2 
VwGO geregelten Ermächtigung Gebrauch gemacht und das Widerspruchs-
verfahren in zahlreichen Rechtsgebieten durch Landesrecht ausgeschlossen. 
Darüber hinaus wurde das Vorverfahren im Regierungsbezirk Mittelfranken 
durch Gesetz vom 24. Juni 2004 (GVBl S. 229) für zwei Jahre befristet aus-
gesetzt, um zu erproben, ob Verfahrenshemmnisse und -verzögerungen durch 
eine Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in weiteren Rechtsbereichen 
abgebaut werden können (Art. 15 AGVwGO). 

Nunmehr hat sich erneuter gesetzlicher Änderungsbedarf ergeben. 

I. Mit In-Kraft-Treten des Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG) zum 15. Janu-
ar 2005 wurden bisher im Luftverkehrsgesetz enthaltene Bestimmungen 
über die Abwehr äußerer Gefahren für den Luftverkehr, deren Vollzug in 
den Zuständigkeitsbereich der Regierungen von Oberbayern und Mittel-
franken fällt, aus diesem Gesetz herausgelöst und im LuftSiG zusam-
mengefasst. Damit ist die Regelungswirkung des Art. 15 Nr. 6 AGVw-
GO in einem Rechtsbereich teilweise entfallen, in dem sie sich bewährt 
hat. 

II. Gemäß Art. 15 Nr. 8 AGVwGO entfällt das Vorverfahren „bei Entschei-
dungen des Landesamts für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicher-
heitstechnik und bei Entscheidungen der staatlichen Gewerbeaufsichts-
ämter“. Im Zuge der Verwaltungsreform in Bayern wurden die Gewerbe-
aufsichtsämter als fachlich selbständige Einheiten zum 01.01.2005 an die 
Regierungen angegliedert; das Landesamt für Arbeitsschutz, Arbeitsme-
dizin und Sicherheitstechnik (LfAS) wurde zum 01.08.2005 aufgelöst, 
seine Aufgaben wurden übertragen auf das Landesinstitut für Arbeits-
schutz und Produktsicherheit beim Landesamt für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit (LGL) sowie auf das Landesamt für Umwelt (LfU).  

III. Der Bereich des Wohnungswesens wird auf Grund von Änderungen in 
der Förderung derzeit nicht umfassend vom Widerspruchsverfahren aus-
genommen, obwohl eine einheitliche Herausnahme in Bezug auf sämtli-
che Förderprogramme sachgerecht wäre. Zudem wird die Förderung des 
Wohnungsbaus und der Wohnungsmodernisierung bislang an unter-
schiedlicher Stelle behandelt, obwohl sie thematisch und systematisch 
zusammengehört. 

IV. Mit Art. 15 Nr. 21 AGVwGO wurde das Vorverfahren im Regierungsbe-
zirk Mittelfranken für zwei Jahre befristet ausgesetzt, um mit dem Ziel, 
die gewonnenen Erkenntnisse auf ganz Bayern zu übertragen, zu erpro-
ben, ob Verfahrenshemmnisse und -verzögerungen durch eine weiterge-
hende Abschaffung des Widerspruchsverfahrens abgebaut werden kön-
nen. Nach Ablauf der derzeit festgelegten Probephase, würde das Wider-
spruchsverfahren in Mittelfranken wieder aufleben, bevor eine bayern-
weite Regelung getroffen ist.  
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B) Lösung 

I. Um den Rechtszustand vor Erlass des Luftsicherheitsgesetzes wiederher-
zustellen, wird Art. 15 Nr. 6 AGVwGO auch auf Entscheidungen der 
Regierungen nach dem Luftsicherheitsgesetz sowie nach den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen erstreckt. 

II. Den durch die Angliederung der Gewerbeaufsichtsämter an die Regie-
rungen und die Auflösung des Landesamtes für Arbeitsschutz, Arbeits-
medizin und Sicherheitstechnik geschaffenen neuen Behördenstrukturen 
wird durch Anpassung des Art. 15 Nr. 8 AGVwGO Rechnung getragen. 

III. Art. 15 Nr. 9 AGVwGO erfasst in einer einheitlichen Formulierung wie-
der sämtliche bisherigen und künftigen Förderprogramme aus dem Be-
reich des Wohnungswesens, unabhängig von der Art der Finanzierung 
und unabhängig vom Fördergeber. 

IV. Die Geltungsdauer der in Art. 15 Nr. 21 AGVwGO getroffenen Rege-
lung wird bis zum Vorliegen einer endgültigen bayernweiten Regelung 
um ein Jahr verlängert. 

Die vorgesehenen Änderungen haben keine spezifischen Auswirkungen auf 
die Lebenssituation von Männern und Frauen. 
 
C) Alternativen 

I. Fortdauer des mit dem In-Kraft-Treten des LuftSiG zum 15. Januar 2005 
eingetretenen Rechtszustandes. 

II. Beibehalten der bisherigen Formulierung und Auslegung entsprechend 
den seit der Verwaltungsreform gegebenen Strukturen. 

III. Keine. 

IV. Aufleben des Widerspruchsverfahrens im Regierungsbezirk Mittelfran-
ken bis zum In-Kraft-Treten einer bayernweiten Regelung. 

 
D) Kosten 

I. Die Wiederherstellung der vor dem In-Kraft-Treten des LuftSiG beste-
henden Rechtslage ist weder für den Staat noch für die Wirtschaft oder 
für die Bürger mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

II. Gegenüber dem bisherigen Rechtszustand ergeben sich keine kostenmä-
ßigen Veränderungen. 

III. Mit der Vereinheitlichung sollen für die Zukunft weitere Entlastungen 
für die staatliche Verwaltung, Kommunen und Wirtschaft erreicht wer-
den. Eine nennenswerte Mehrbelastung für die Verwaltungsgerichte und 
Bürger steht insoweit nicht zu erwarten. 

IV. Die Verlängerung der probeweisen Abschaffung des Widerspruchsver-
fahrens über den 30. Juni 2006 hinaus ist für den laufenden Staatshaus-
halt ebenfalls nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

Eine Mehrbelastung der Staatsbehörden steht nicht zu erwarten. Der er-
höhte behördliche Aufwand durch vermehrte verwaltungsgerichtliche 
Verfahren (Fertigung von Schriftsätzen; Wahrnehmung von Gerichtster-
minen) wird auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen durch Entlas-
tungseffekte auf Grund des Wegfalls des Widerspruchsverfahrens kom-
pensiert. 
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Auch beim Verwaltungsgericht Ansbach ist eine Planstellenmehrung 
nicht zu erwarten. Die Zunahme der Klageverfahren im Zuge der probe-
weisen Abschaffung des Widerspruchsverfahrens kann bis auf weiteres 
mit den vorhandenen Personalkapazitäten bewältigt werden. 

Auch für die kommunalen Ausgangsbehörden gilt, dass einem Mehrauf-
wand durch eine Zunahme der zu betreuenden Klageverfahren eine Ent-
lastung durch den Wegfall der Widerspruchsverfahren gegenübersteht, 
sowie möglichen Mehrkosten für das Gerichtsverfahren ein Anstieg der 
Zahl der bestandskräftigen Bescheide. Im Übrigen werden den Kommu-
nen ihre Auslagen erstattet, wenn sich vor Gericht – wie dies in der  
überwiegenden Zahl der Verfahren der Fall ist – die Rechtmäßigkeit ih-
res Handelns erweist oder aber der Bürger die Klage wegen mangelnder 
Erfolgsaussicht zurücknimmt bzw. den Rechtsstreit für erledigt erklärt. 

Das Konnexitätsprinzip ist durch den vorliegenden Gesetzentwurf nicht 
berührt, da durch den probeweisen Wegfall des Widerspruchsverfahrens 
keine „besonderen Anforderungen an die Erfüllung bestehender Aufga-
ben“ durch die Kommunen gestellt werden. Davon abgesehen sind aus 
den oben genannten Gründen keine wesentlichen Mehrbelastungen der 
Kommunen zu erwarten. 

Für die Wirtschaft und den Bürger entfällt der Aufwand für das Wider-
spruchsverfahren. Dem steht allerdings gegenüber, dass der gerichtliche 
Rechtsschutz im Unterliegensfalle im Verhältnis zum Widerspruchsver-
fahren mit höheren Kosten verbunden ist.   
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung 

§ 1 
 

Art. 15 des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung (AGVwGO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. Juni 1992 (GVBl S. 162, BayRS 34-1-I), 
zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 24. Dezember 
2005 (GVBl S. 665), wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

„6.  bei Entscheidungen der Regierungen nach dem 
Luftverkehrsgesetz und dem Luftsicherheitsgesetz 
sowie den auf Grund dieser Gesetze erlassenen 
Verordnungen,“ 

2. Nr. 8 erhält folgende Fassung: 

„8.  bei Entscheidungen der Gewerbeaufsichtsämter der 
Regierungen,“  

3. Nr. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Die Worte „Sozialer Wohnungsbau nach dem II. 
Wohnungsbaugesetz, Soziale Wohnraumförderung 
nach dem Wohnraumförderungsgesetz sowie der 
eigenen Programme der Kommunen und der sons-
tigen Programme des Freistaates Bayern zur Woh-
nungsbauförderung und zur Baulandbeschaffung,“ 
werden durch die Worte „zur Wohnraum-, Woh-
nungsbau- und Wohnungsmodernisierungsförde-
rung sowie zur Baulandbeschaffung,“ ersetzt. 

b) Die Worte „- zur Wohnungsmodernisierung aus 
Fördermitteln des Freistaates Bayern und der 
Kommunen,“ werden gestrichen. 

4. In Nr. 21 wird die Zahl „2006“ durch „2007“ ersetzt. 
 

§ 2 
 

In § 2 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 24. Juni 2004 
(GVBl S. 229) wird die Zahl „2006“ durch „2007“ ersetzt. 

 
§ 3 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2006 in Kraft.  

(2) 1§ 1 Nrn. 1 und 3 gelten für Verwaltungsakte, die nach 
dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bekannt gegeben wer-
den. 2§ 1 Nr. 2 gilt auch für Verwaltungsakte der Gewerbe-
aufsichtsämter der Regierungen vor In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes. 

 

 

 

 

 
Begründung: 
 
A) Allgemeines 

Zur Verwaltungsvereinfachung wurde von der in § 68 Abs. 1 
Satz 2 VwGO geregelten Ermächtigung Gebrauch gemacht und 
das Widerspruchsverfahren in zahlreichen Rechtsgebieten durch 
Landesrecht ausgeschlossen (Art. 15 AGVwGO). Darüber hinaus 
wurde das Vorverfahren im Regierungsbezirk Mittelfranken durch 
Gesetz vom 24. Juni 2004 (GVBl S. 229) für zwei Jahre befristet 
ausgesetzt, um auf diese Weise zu erproben, ob Verfahrenshemm-
nisse und -verzögerungen in weiteren Rechtsbereichen durch eine 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens abgebaut werden kön-
nen (Art. 15 Nr. 21 AGVwGO). 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird nunmehr punktuell zu 
Tage getretenem landesweiten Änderungsbedarf Rechnung getra-
gen und die Dauer der probeweisen Abschaffung des Wider-
spruchsverfahrens in Mittelfranken an den Zeitbedarf für eine 
abschließende landesweite Regelung angepasst. 
 
B) Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Die vorgesehenen Änderungen bedürfen angesichts der Rechtsna-
tur der Stammnorm der gesetzlichen Regelung. Eine Aufhebung 
der Stammnorm kommt nicht in Betracht. 
 
C) Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 

Zu Nr. 1: 

Mit In-Kraft-Treten des Luftsicherheitsgesetzes am 15. Januar 
2005 wurden die bisher im Luftverkehrsgesetz enthaltenen Be-
stimmungen über die Abwehr äußerer Gefahren für den Luftver-
kehr in diesem Gesetz zusammengefasst. Es handelt sich hierbei 
vor allem um die Aufgaben und Befugnisse der Luftsicherheitsbe-
hörden in §§ 3 und 5 LuftSiG, die Vorschriften über die Zuverläs-
sigkeitsüberprüfung, sowie um die den Flughafenunternehmern 
(§ 8 LuftSiG) und den Luftfahrtunternehmen (§ 9 LuftSiG) über-
tragenen Sicherungsaufgaben. Dabei wurden auch die Vorschrif-
ten der Verordnung (EG) 2320/2002 zur Festlegung gemeinsamer 
Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt berücksichtigt. 
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Für den Vollzug der Luftsicherheitsvorschriften sind nach § 27 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 23 ZustVVerk die Regierung von Oberbayern 
und die Regierung von Mittelfranken zuständig. Um den Rechts-
zustand vor Erlass des Luftsicherheitsgesetzes bezüglich des 
Wegfalls des Vorverfahrens nach § 68 VwGO bei verwaltungsge-
richtlichen Verfahren der Regierungen im Vollzug der übertrage-
nen Aufgaben zur Abwehr äußerer Gefahren für den Luftverkehr 
wieder herzustellen, ist die Änderung des Art. 15 Nr. 6 AGVwGO 
erforderlich. 

Zugleich wird auch die Tatsache berücksichtigt, dass eine Erfas-
sung der nach Art. 9 Abs. 1 ZustGVerk dem Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie als oberster 
Landesbehörde zustehenden Befugnisse in Art. 15 Nr. 6 AGVw-
GO unter Berücksichtigung des § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VwGO 
entbehrlich ist. 
 
Zu Nr. 2: 

Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens gegen Entschei-
dungen der staatlichen Gewerbeaufsichtsämter hat sich seit 1997 
bewährt. Die Änderung des Art. 15 Nr. 8 AGVwGO trägt der aus 
Synergiegründen vom Kabinett beschlossenen Angliederung der 
Gewerbeaufsichtsämter an die Regierungen Rechnung und dient 
insoweit der Klarstellung.  

Die bisher in Art. 15 Nr. 8 AGVwGO genannten Entscheidungen 
des Landesamtes für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicher-
heitstechnik (LfAS) werden in der Neufassung der Nr. 8 nicht 
mehr berücksichtigt. Mit Auflösung des LfAS zum 01.08.2005 
sind dessen Aufgabenbereiche im Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) sowie im Landesamt für Umwelt 
(LfU) aufgegangen. Wollte man für die bisher von Art. 15 Nr. 8 
AGVwGO erfassten Entscheidungen des LfAS weiterhin auf das 
Vorverfahren verzichten, müsste in Art. 15 (2 x) eine umfangrei-
che Liste mit einzelnen Ausnahmetatbeständen zu bestimmten 
Rechtsvorschriften angefügt werden (Entscheidungen des LGL 
bzw. LfU sind von Art. 15 AGVwGO bisher nicht erfasst). Da 
diese Vorgehensweise eine für den Bürger nicht mehr nachvoll-
ziehbare und unübersichtliche Auflistung zur Folge hätte, werden 
die bisherigen Entscheidungen des LfAS in Art. 15 Nr. 8 AGVw-
GO nicht mehr berücksichtigt. Zudem handelt es sich dabei um 
eine (vernachlässigbare) geringe Anzahl von Entscheidungen, 
gegen die i.d.R. kein Rechtsmittel eingelegt wird. 
 
Zu Nr. 3: 

Die einheitliche Formulierung erfasst sämtliche bisherigen und 
künftigen Förderprogramme aus dem Bereich des Wohnungswe-
sens, unabhängig davon, ob diese aus Fördermitteln des Freistaa-
tes Bayern, der Kommunen oder der Bayerischen Landesboden-
kreditanstalt gespeist werden. Auch weiterhin werden Bewilligun-
gen auf der Grundlage der mittlerweile beendeten Programme zur  

Wohnungsbauförderung nach dem aufgehobenen Zweiten Woh-
nungsbaugesetz sowie die Bewilligungen zur Baulandbeschaffung 
einbezogen; damit wird gesetzlich klargestellt, dass im Bereich 
des Wohnungswesens Bescheide, die infolge eines eventuell 
späteren Aufhebungsverfahrens ergehen (Rücknahme, Widerruf), 
nicht dem Widerspruchsverfahren unterliegen. Förderbescheiden 
und Aufhebungsbescheiden gehen regelmäßig intensive Vorver-
handlungen zwischen dem Förderungsempfänger und der zustän-
digen Stelle voraus, so dass Fehleinschätzungen, die typischerwei-
se im Widerspruchsverfahren ausgeräumt werden (Befriedungs-
funktion des Widerspruchsverfahrens) kaum vorkommen dürften. 
 
Zu Nr. 4: 

Mit der Änderung des Art. 15 Nr. 21 AGVwGO wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass sich aus den bisher während der probe-
weisen Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Mittelfranken 
gewonnenen Erkenntnissen und Daten einerseits kein zwingender 
Anlass ergibt, das Pilotprojekt frühestmöglich zu beenden, die 
Auswertung der bisher vorliegenden Daten andererseits aber auch 
nicht zu derart aussagekräftigen Ergebnissen geführt hat, dass auf 
ihrer Grundlage bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine ab-
schließende bayernweite Regelung getroffen werden könnte. Es 
erscheint daher zweckmäßig, das Pilotprojekt der probeweisen 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Mittelfranken weiter-
zuführen, bis die Auswertung der erhobenen Daten abgeschlossen 
werden kann und ein unmittelbarer Übergang in eine bayernweite 
Regelung möglich ist.  
 
§ 2 

§ 2 enthält eine Folgeänderung zu § 1 Nr. 3. 
 
§ 3 

§ 3 regelt das In-Kraft-Treten des Gesetzes. Die durch dieses 
Gesetz vorgenommene Änderung in Art. 15 Nr. 6 und Nr. 9 
AGVwGO gilt dabei nicht für Verwaltungsakte, die vor dem In-
Kraft-Treten des Gesetzes bekannt gegeben wurden.  

Abs. 2 Satz 2 stellt für Verwaltungsakte der Gewerbeaufsichtsäm-
ter der Regierungen klar, dass ein Widerspruchsverfahren auch 
dann nicht durchzuführen ist, wenn der Verwaltungsakt vor In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes erlassen worden ist. Der Wegfall des 
Widerspruchsverfahrens ist dagegen nicht mehr vorgesehen für 
Verwaltungsakte, für deren Erlass bis zu dessen Auflösung das 
Landesamt für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicherheits-
technik zuständig war und die nach dessen Auflösung von den 
nunmehr zuständigen Behörden erlassen worden sind.  
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(Beginn: 09.01 Uhr)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Frauen des Präsidiums, ein-
schließlich des Stenographischen Dienstes, möchten Sie 
ganz herzlich begrüßen.

(Beifall des Abgeordneten Henning Kaul (CSU))

Einen wunderschönen guten Morgen! Wir wünschen uns 
allen einen erfolgreichen und guten Sitzungstag. 

Ich eröffne damit die 64. Vollsitzung des Bayerischen 
Landtags. Presse, Funk und Fernsehen sowie Fotografen 
haben um Aufnahmegenehmigung gebeten. Die Geneh-
migung wurde wie immer erteilt.

Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, zweier ehe-
maliger Kollegen zu gedenken:

(Die Anwesenden erheben sich)

Am 3. März verstarb Herr Alfred Sommer im Alter von 
80 Jahren. Er war von 1966 bis 1982 Mitglied des Bayeri-
schen Landtags und vertrat für die Fraktion der SPD ver-
schiedene Stimmkreise in Nürnberg und den Wahlkreis 
Mittelfranken. Nach der Erfahrung von Krieg und Gefan-
genschaft ging der gelernte Schlosser zur Stadtpolizei 
Nürnberg, wo er als Kriminalbeamter tätig war. Ebenfalls 
in Nürnberg wurde er 1960 und 1966 in den Stadtrat 
gewählt. Im Bayerischen Landtag engagierte sich Alfred 
Sommer unter anderem im Haushaltsausschuss und im 
Ausschuss für Sicherheitsfragen.

Am 15. März verstarb mit 87 Jahren Herr Günter Wolff. Er 
gehörte als Wahlkreisabgeordneter von Niederbayern in 
der Fraktion der SPD dem Bayerischen Landtag von 1954 
bis 1966 an. Günter Wolff wurde in Schlesien geboren. 
Nach der Kriegsgefangenschaft wurde er nach Landshut 
entlassen. Dort wurde er Inhaber eines Installationsbe-
triebes. Als Landtagsabgeordneter war er Mitglied des 
Ausschusses für Angelegenheiten der Heimatvertriebenen 
und Kriegsfolgegeschädigten sowie des kulturpolitischen 
und des sozialpolitischen Ausschusses.

Der Bayerische Landtag wird den beiden Verstorbenen 
ein ehrendes Gedenken bewahren. Sie haben sich zu 
Ehren der Toten von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke 
Ihnen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in die Tages-
ordnung eintreten, möchten wir noch zwei Kollegen zum 
Geburtstag gratulieren: Am 14. März feierte Herr Kollege 
Dr. Otto Hünnerkopf einen halbrunden Geburtstag. Einen 
runden Geburtstag konnte am 23. März Herr Kollege Bla-
sius Thätter feiern. Wir gratulieren den beiden Kollegen im 
Namen des gesamten Hauses und persönlich sehr herz-
lich. Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg für ihre par-
lamentarische Tätigkeit und vor allen Dingen eine gute 
Gesundheit. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:

Aktuelle Stunde

Für die heutige Sitzung ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN vorschlagsberechtigt. 
Sie hat eine Aktuelle Stunde zum Thema „Für Bayerns 
Bürgerinnen und Bürger – keine Geldverschwendung 
für den Transrapid“ beantragt.

Die Modalitäten für die Aktuelle Stunde sind bekannt. Ich 
darf vielleicht nochmals darum bitten – die Technik 
ermöglicht es uns ja –, dass die einzelnen Rednerinnen 
und Redner selbst auf ihre Redezeit achten, dann muss 
ich sie nicht unterbrechen; denn erstens tue ich dies nicht 
gerne, zweitens erleichtert uns dies den Ablauf der Sit-
zung.

Ich darf für die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN Herrn Kollegen Dr. Runge das Wort erteilen. 
Herr Kollege, es stehen Ihnen zehn Minuten zur Verfü-
gung. Herr Kollege, bitte schön.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Mit unserem heutigen Thema sind wir 
topaktuell, denn bekanntlich werden heute die Planfest-
stellungsunterlagen ausgehändigt. Minister Huber meint, 
der Transrapid sei nicht mehr zu stoppen. – Wenn er sich 
da nicht täuscht. Getäuscht haben sich leider auch dieje-
nigen, die geglaubt haben, die Sparzwänge und die Teil-
habe an der Bundesregierung würden die CSU zur Ver-
nunft bringen. Staatsregierung und CSU halten weiter an 
ihrem unsinnigen und unseligen Prestigevorhaben fest 
und wollen dafür weiter munter Steuergelder in Milliarden-
höhe ausgeben.

Meine Damen und Herren von der CSU und von der 
Staatsregierung, die Motivation für Ihr Handeln ist wohl in 
einer Mischung aus Aberglauben an sündteure Prestige-
projekte, aus Verklärung eben dieser zu Heilbringern und 
aus Ihrer Protzsucht zu fi nden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zugegebenermaßen wundern wir uns, dass Edmund 
Stoiber nicht schon lange eine Task Force „Transrapid“, 
eine Task Force „magnetic levitation project“ vorgestellt 
hat, so hat letzten Mittwoch Erwin Huber bezeichnender-
weise nach Brüssel eingeladen. Wir haben im Lexikon und 
im Google nachgesehen, was dieses schöne Wort „levita-
tion“ heißt und folgende Erklärung gefunden: geisterhaftes 
Schweben, umstrittenes parapsychologisches Phä-
nomen; das passt also wirklich.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir halten aus guten Gründen gegen das bayerische 
Transrapidprojekt, wobei wir erfreulicherweise die Mehr-
heit der Bürgerinnen und Bürger hinter uns wissen. 

(Widerspruch bei der CSU)

Ich darf Ihnen unsere Argumente noch einmal kurz in Erin-
nerung rufen. 

(Zuruf des Abgeordneten Manfred Christ (CSU))
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– Herr Christ, selbst in Ihrem Bezirk. 

In Zeiten klammer öffentlicher Kassen, in denen es auch 
im öffentlichen Personennahverkehr zu massiven Kür-
zungen kommt, ist es nicht hinnehmbar, Milliarden von 
Steuergeldern für das Prestigeprojekt einiger weniger aus-
zugeben. Zudem klafft zwischen den vom Bund bisher 
zugesagten Mitteln und den Mitteln, die der Freistaat in 
seinen Finanzierungsvorschlägen so schön formuliert hat, 
und dem, was der Transrapid kosten soll – mittlerweile 
1,85 bis 2 Milliarden Euro – eine ganz große Lücke. Das, 
was die Staatsregierung an Finanzierungsvorschlägen 
vorzuweisen hat, ist einerseits äußerst mager und ande-
rerseits stark angreifbar. Die 300 Millionen Euro, die als 
eine Art Vorfi nanzierung aus künftigen Betriebsgewinnen 
generiert werden sollen, sind nichts anderes als eine Luft-
nummer. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Daneben will die Staatsregierung aber auch aus Eigenmit-
teln der Bahn, aus Mitteln nach dem Bundesschienenwe-
geausbaugesetz, 100 Millionen Euro für den Transrapid 
abgezweigt wissen. Das sind Gelder, die dann für die 
Investitionen in die Schienenwege fehlen. Ein anderes 
Beispiel: Auch aus den Regionalisierungsmitteln, also aus 
den Mitteln, die wir eigentlich vom Bund bekommen, um 
für den Schienenpersonennahverkehr Verkehrsleistungen 
einzukaufen und daneben Investitionsmaßnahmen im 
SPNV und im ÖPNV zu bezuschussen, wollen Sie für die 
Fahrzeugförderung munter 120 Millionen Euro heraus-
nehmen. Tatsächlich sind schon jetzt aus den Regionali-
sierungsmitteln für die Machbarkeitsstudie, für den Unter-
halt der Vorbereitungsgesellschaft und jetzt für die Unter-
lagen zum Planfeststellungsverfahren viele Millionen aus-
gegeben worden. Zugesagt sind hier allein für die Planung 
tatsächlich 42 Millionen Euro und für die Personal- und 
Sachkosten für die BMG und ihre Nachfolgegesellschaft, 
die Bayerische Magnetbahngesellschaft mbH, nochmals 
13 Millionen Euro. Außerdem sind einige Millionen Euro an 
Steuer- und Prozessfreihaltungskosten zugesagt. Auch 
diese Beträge sind aus den Regionalisierungsmitteln 
abzusichern. 

Das ist in unseren Augen ein Unding: Sie haben laufend 
über geringe Mittelzuweisungen vom Bund lamentiert, 
man könne den Zugkilometer und jenen Zugkilometer 
nicht bestellen – und dann zweigen Sie munter Nahver-
kehrsgelder für Projekte ab, für die diese Gelder gar nicht 
bestimmt sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kurz zum verkehrlichen Nutzen. Ziel der Anbindung soll 
sein, vor allem Passagiere von außerhalb des Großraums 
München, die bisher mit dem Auto anreisen, dazu zu 
bringen, auf den öffentlichen Verkehr, sprich die Kombina-
tion Bahn/Transrapid, umzusteigen. Allerdings ist es – das 
wissen wir alle-, doch viel weniger die Zeit als die 
Bequemlichkeit, das heißt der fehlende Komfort, welcher 
Fluggäste dazu bringt, mit dem Auto zu fahren. Mit dem 
Transrapid haben wir die Anzahl der Brüche ganz genau 
so, also von der Bahn auf den Transrapid, zum Flughafen, 
vorher hat man sich schon zur Bahn hinfahren lassen. Wir 

haben wieder die gleiche Zahl von Brüchen, sie sind sogar 
noch unbequemer, weil das Umsteigen in 42 Meter Tiefe 
alles andere als komfortabel ist. 

Wir fordern weiterhin eine preisgünstige Express-S-Bahn-
Lösung, das heißt Verbesserung auf der bestehenden 
Strecke der S 1, also Westarm zum Flughafen durch ein-
zelne Überwerfungsbauwerke, kleinere Gleisbauwerke, 
Verzicht auf die Flügelung in Neufahrn. Diese Maßnahmen 
sind um ein Vielfaches kostengünstiger und weit aus 
schneller zu realisieren als die Traumzüge der Staatsregie-
rung. 

Vorstellbar ist durchaus auch die Realisierung der 
Expressvariante, wie sie jetzt vorgeschlagen worden ist, 
Stichwort MAEX – München-Airport-Express – über den 
Ostarm. Allerdings sagen wir, eine derartige Express-S-
Bahn sollte unseres Erachtens über die alte Stammstrecke 
geführt werden, damit innerstädtisch möglichst viele Ein-
stiegs- und Verknüpfungspunkte bedient werden können. 
Dass das jederzeit möglich ist, hat uns die Bahn mit ihren 
unlängst ausgelegten Planfeststellungsunterlagen hinrei-
chend dokumentiert. 

Es gibt viele andere Argumente, aber wir sind in der Aktu-
ellen Stunde und haben leider wenig Zeit, um diese alle 
auszuführen. Deswegen gehe ich nur noch zu einem Bau-
stein, zu Ihrem Gerede, ihrem Fabulieren von einer „inno-
vativen“ Geschichte. Im Koalitionsvertrag fi nden wir es 
unter „hochinnovative Leuchtturmprojekte“. Die Transra-
pidprotagonisten versuchen ihre Kritiker ständig mit dem 
Vorwurf der Technologie- und Innovationsfeindlichkeit zu 
diffamieren. Tatsächlich, meine Damen und Herren, han-
delt es sich beim Transrapid um eine Uralttechnologie, die 
sich trotz gigantischer Förderung bisher nicht hat ver-
markten lassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Patente für den linearen Induktionsmotor und für das 
Schweben mit Magnetfeldern datieren aus den Jahren 
1885 und 1902. 

(Engelbert Kupka (CSU): Dann wird es höchste 
Zeit, dass sie umgesetzt werden!)

1935 hat ein Hermann Kemper sein Patent „für das mag-
netische Schweben mit geregeltem Abstand zwischen 
Fahrzeug und Führung“ eingereicht. 

Mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnte ist die Bahn auf der 
Versuchsstrecke im Emsland geschwebt, 2 Milliarden DM 
an Steuergeldern sind investiert worden, ohne einen 
Abnehmer zu fi nden. Die letzte große Diktatur der Erde hat 
sie auch nur deswegen abgenommen, weil wir sie reich-
lich mit unseren Steuergeldern nachgefüttert haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Gerne wird von den Befürwortern der Transrapidstrecke in 
Bayern deren industriepolitische Bedeutung als Referenz-
projekt ins Feld geführt. Eine solche Referenzstrecke gibt 
es allerdings bekanntermaßen schon in Shanghai. 
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Selbstverständlich handelt es sich beim Bau des Fahr-
weges um eine große Investition, die für Beschäftigung 
sorgt. Es fragt sich nur, wer dann am Bau arbeiten wird, 
Kollege Wörner. Allerdings muss man ganz klar festhalten: 
Wenn ähnlich viel Geld öffentlich investiert würde, könnten 
wir mindestens genauso viele Arbeitsplätze generieren, 
und wenn wir uns den Wagenkastenbau in Kassel 
anschauen, dort geht es um weniger als 100 Arbeitsplätze 
für Shanghai oder dann auch für das bayerische Projekt. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das heißt, die industrie- und beschäftigungspolitischen 
Chancen eines Exports der deutschen Magnetschwebe-
bahntechnik wurden und werden weit überschätzt bzw. 
bewusst überzeichnet. 

(Henning Kaul (CSU): Jetzt verstehe ich auch, 
warum die Grünen nicht mehr gewählt werden!)

Von Innovation, Herr Kollege Kaul, kann keine Rede sein. 
Wie gesagt, die Patente sind aus dem vorletzten Jahrhun-
dert, und es geht halt einfach nicht – höchstens, Herr 
Kollege Kaul, Sie sagen, das sei eine Finanzinnovation. Da 
sind Sie immer erfi nderisch.

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist eine Finanzierungsinnovation, die Staatskassen 
werden geplündert, die Steuerzahler werden ausgepresst, 
damit Sie sich als Politiker ein Denkmal setzen können, 
damit die Spezlwirtschaft am Blühen gehalten wird. 
Darum geht es.

(Beifall bei den GRÜNEN – Henning Kaul (CSU): 
Jesus, Maria!)

In unseren Augen ist das Projekt verkehrspolitisch zweifel-
haft, ökologisch bedenklich und fi nanzpolitisch unverant-
wortlich. Völlig inakzeptabel ist es für uns, wenn die 
Staatsregierung und die CSU mehrere 100 Millionen Euro 
aus den Nahverkehrstöpfen für den Transrapid abzweigen 
wollen. Ministerpräsident Stoiber und sein neuer Ver-
kehrsminister Erwin Huber wollen Hunderttausende von 
Pendlern aus und in ganz Bayern weiterhin in Wind, 
Regen bzw. in überfüllten Zügen stehen lassen, nur um 
ihre Prestigebahn verwirklichen zu können. Schon allein 
deshalb, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, gilt es, alles daranzusetzen, dass der Transrapid 
in München nicht Wirklichkeit wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ein letztes Argument, Herr Minister Huber, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen von der CSU, wenn Sie immer noch 
nicht überzeugt sein sollten, eine letzte kleine Hilfe für Ihre 
Entscheidungsfi ndung: Wir wollen Sie auch davor 
bewahren, Ihren Ministerpräsidenten angesichts des 
ersten Spatenstichs die Begrüßung stammeln hören zu 
müssen. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Henning Kaul (CSU): 
Alles nur Lyrik!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächster Redner 
für die CSU-Fraktion: Herr Kollege Pschierer.

(Henning Kaul (CSU): Klär sie mal auf!)

Franz Josef Pschierer (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen, liebe Kollegen! Herr Dr. Runge, es war für mich 
schwer vorstellbar, dass ein Mitglied des Bayerischen 
Landtags sich hier herstellt und noch stolz darauf ist, dass 
die erste Referenzstrecke für ein Hochtechnologieprojekt, 
das von deutschen Ingenieuren entwickelt und von deut-
schen Arbeitern konstruiert worden ist, nicht hier verwirk-
licht wird, sondern in China. Etwas Dümmeres zum Indus-
triestandort Deutschland habe ich noch nie gehört, darf 
ich Ihnen sagen. 

(Beifall bei der CSU – Zuruf der Abgeordneten 
Margarete Bause (GRÜNE))

Sagen Sie mir eine neue Technologie in den letzten Jahr-
zehnten, die nicht im Ursprungsland als Erstes angewandt 
worden ist. Das ist einfach so: ob der TGV in Frankreich, 
der ICE hier oder Neuerungen in vielen anderen Berei-
chen. Das heißt, wenn ich selber von einem Produkt nicht 
überzeugt bin, wird es wohl schwierig sein, es in der Welt 
abzusetzen. 

(Beifall und Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin 
Runge (GRÜNE): Richtig!)

Sie verwechseln da etwas. Es ist kein bayerisches Pro-
dukt. Ich bin dankbar, dass es in Bayern realisiert wird. 
aber ich freue mich natürlich auch, dass es ein Projekt der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Bahn 
AG ist. Maßnahmeträger sind nicht wir, Herr Dr. Runge, 
sondern es ist das Eisenbahn-Bundesamt, es ist die Deut-
sche Bahn AG. 

Auf eines will ich deutlich hinweisen: Wir haben beim 
Thema Transrapid über mehrere Referenzstrecken in 
Deutschland diskutiert: über Strecken in Hamburg, in 
Berlin, über mehrere in Nordrhein-Westfalen, Herr Kollege 
Maget. Tatsache ist, dass nur eine Strecke übrig geblieben 
ist, und nicht umsonst in Bayern. Der Freistaat Bayern ist 
ein leistungsfähiger und starker Partner, der bei der Finan-
zierung nicht nur mitredet, sondern auch mitbezahlt. In 
Bayern wird Technologie besser akzeptiert als in anderen 
Ländern. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

Herr Dr. Runge, ich verstehe, dass Sie nichts über indus-
triepolitische Vorteile sagen, weil Sie mit Industriepolitik 
noch nie etwas am Hut gehabt haben. 

(Unruhe bei den GRÜNEN – Henning Kaul (CSU): 
Richtig!)

Aber dass Sie nicht in der Lage sind, die verkehrlichen 
Vorteile dieses Systems zu sehen – –

(Unruhe bei den GRÜNEN – Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE): Weil es keine gibt!)
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Wenn die Europäische Kommission bereit ist, sich an den 
Planungskosten des Projekts zu beteiligen, dann tut sie es 
nicht, weil sie zu viel Geld in der Tasche hat, sondern weil 
sie will, dass das transeuropäische Eisenbahnnetz von 
dieser Maßnahme ebenfalls profi tiert. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist ja gar nicht kom-
patibel!)

Da verstehe ich Sie nicht und da verstehe ich auch Teile 
der SPD nicht, Herr Kollege Maget. Wir sollten froh und 
glücklich sein, dass wir in München Drehscheibe sind, 
auch was die transeuropäischen Verkehrsachsen angeht 
neben einer Anbindung als Luftdrehkreuz. Diese Chancen 
nicht zu sehen, das verstehe ich bei Teilen der SPD nicht. 
Bei Ihnen, Herr Dr. Runge, kann ich es nachvollziehen, 
weil Sie mit diesen Dingen nie etwas am Hut gehabt 
haben. Immer wenn es um wichtige Infrastrukturgroßpro-
jekte in diesem Land ging – ob dritte Startbahn oder Don-
auausbau –, war von Ihnen nur Blockade und sonst nichts 
zu hören. 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Machen Sie doch mal was 
Sinnvolles! – Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin 
Runge (GRÜNE))

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, deshalb bin ich natür-
lich froh, auch wenn ich mir die Große Koalition in 
Deutschland nicht gewünscht und auch nicht herausge-
sucht habe, dass im Koalitionsvertrag zu diesem Thema 
etwas durchaus Vernünftiges steht, und zwar ganz deut-
lich, dass zur Stärkung der internationalen Wettbewerbs-
fähigkeit des Technologiestandorts Deutschland ausge-
wählte innovative Leuchtturmprojekte dienen sollen. Zwei 
werden genannt, die beide in Bayern positioniert sind, als 
Erstes das satellitengestützte Navigationssystem Galileo 
und als Zweites die erste Referenzstrecke des Transrapid 
in Deutschland. 

Ich fi nde, dass dafür im Koalitionsvertrag für den Freistaat 
Bayern Hervorragendes zu fi nden ist. Wir sollten alles 
daran setzen, diese Dinge gemeinsam umzusetzen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Und was wird aus dem 
Nahverkehr?)

Herr Dr. Runge, leider haben Sie sich, was Ihre Technolo-
giefeindlichkeit angeht, nicht geändert.

(Lachen bei den GRÜNEN)

Ich habe das Gefühl, die letzte technologische Entwick-
lung, die Sie akzeptiert haben, war die Einführung des 
Farbfernsehers. Seitdem ist bei Ihnen nichts mehr dazu-
gekommen. 

(Lachen und Zurufe von den GRÜNEN)

Von Ihnen erlebe ich hier im Hohen Haus grundsätzlich 
nur Gegenstimmen und sonst nichts.

Für uns von der CSU ist wichtig, mit dieser Maßnahme 
nicht nur verkehrspolitische Aspekte zu verbinden, gleich-

wohl es diese sehr stark gibt. Sie sollten sich nur noch 
einmal das prognostizierte Fahrgastaufkommen ansehen, 
was die Transrapidstrecke angeht und was die parallelen 
Schienen S 1 und S 8 angeht. Wenn Sie diese Zahlen in 
Relation setzen zum Fahrgastaufkommen und Passagier-
aufkommen auf dem Flughafen München, wo heute im 
Jahr 28 Millionen Passagiere abgefertigt werden und wo 
mit dem zweiten Terminal eine Kapazität von 55 bis 
56 Millionen Passagieren gegeben ist, merken Sie, was 
hier für ein Potenzial zu fi nden ist. Dieses Potenzial sollten 
wir nutzen, um in Deutschland und in Bayern ein Hoch-
technologieprojekt anzusiedeln.

Ein Wort noch zu den Fahrgastzahlen: 8 Millionen, wovon 
3 Millionen Fahrgäste von der Straße auf die Schiene 
überwechseln.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Quatsch!)

Herr Dr. Runge, gerade das wäre ein Punkt für Sie 
gewesen zu sagen, wir wollen alles tun, damit möglichst 
viele Fahrgäste von der Straße auf die Schiene wechseln.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Herr Dr. Runge, Ihre Argumentation stimmt einfach nicht. 
Ich sage: Dieses Projekt ist verkehrspolitisch richtig, es ist 
industriepolitisch richtig und es ist auch umweltpolitisch 
richtig.

(Anhaltende Zurufe von den GRÜNEN und von 
der SPD)

Was das Thema Trassenführung angeht, habe ich 
manchmal das Gefühl, Herr Dr. Runge, dass Sie sich noch 
auf der Diskussionsbasis von früher bewegen.

(Henning Kaul (CSU): Von vor drei Jahren!)

– Ja, vielleicht noch weiter zurück als drei Jahre. Sie 
wissen doch, dass sich hier seit der ersten Machbarkeits-
studie sehr viel getan hat, auch was die Akzeptanz angeht 
und das Thema Lärmschutz und vieles andere. Das alles 
wollen Sie einfach nicht zur Kenntnis nehmen, Herr 
Dr. Runge.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Da, Herr Dr. Runge, argumentieren Sie mit falschen Tatsa-
chen und falschen Behauptungen. Es wird Ihnen bei 
dieser Frage nicht gelingen, bestimmte Gruppen hier 
gegeneinander auszuspielen. Es wird Ihnen auch nicht 
gelingen, die Position Stadt und Land auseinander zu 
dividieren, was Sie immer sehr gern versuchen und immer 
wieder tun. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Sie argumentieren, es würde eine preiswertere und sinn-
vollere Alternative geben, die für Sie lautet: Express-S-
Bahn. Es dürfte Ihnen bekannt sein, dass der Bund klar 
signalisiert hat: Es wird im Großraum München nur ein 
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Großprojekt im Rad-Schiene-Konzept geben. Das ist 
nicht die Express-S-Bahn.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin Runge 
(GRÜNE))

– Entschuldigung, Herr Dr. Runge, lesen Sie doch einmal 
bestimmte Papiere der Bundesregierung durch, die ent-
standen sind, als Sie als GRÜNE noch die Verantwortung 
getragen haben. Die Gutachten, auf die wir uns jetzt 
beziehen, stammen doch nicht von der jetzigen Bundes-
regierung. Nein, sie sind von einer Bundesregierung 
erstellt worden, in der Sie noch die Verantwortung 
getragen haben. Wir kämpfen in diesem Hohen Haus 
gemeinsam auch mit den Münchner Kolleginnen und Kol-
legen von der SPD und CSU dafür, die zweite Stamm-
strecke voranzubringen.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Sie werden neben dieser zweiten Stammstrecke kein wei-
teres Rad-Schiene-Konzept gefördert bekommen. Wir 
wollen das nicht und der Bund will es auch nicht. Deshalb 
heißt die sinnvolle Alternative eben nur auf der einen Seite 
Transrapid und auf der anderen Seite die zweite Stamm-
strecke. Mit diesen beiden Projekten ist nicht nur der 
Großraum München, sondern auch der gesamte Freistaat 
Bayern verkehrspolitisch hervorragend angebunden und 
für die Zukunft gerüstet.

(Zurufe von den GRÜNEN und von der SPD)

Deshalb sollte es gemeinsame Sprachregelung in diesem 
Hohen Hause sein, wie wir Bund und Bahn gegenüber 
auftreten, nämlich zweite Stammstrecke der S-Bahn und 
Transrapid für München und Bayern.

(Beifall bei der CSU – Ludwig Wörner (SPD): 
Wieso S-Bahn-Stammstrecke für Bayern? – 
Anhaltende Zurufe – Glocke der Präsidentin)

Herr Kollege Runge, noch ein Wort zu Ihrer Alternative, die 
Sie hier aufstellen. Man muss sich einmal Folgendes vor-
stellen: Hier im Hohen Haus sprechen bayerische Land-
tagsabgeordnete des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
von einer sinnvollen Alternative. Diese Express-S-Bahn 
kostet uns 1 Milliarde.

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Das ist falsch! – Wei-
tere Zurufe von den GRÜNEN)

1 Milliarde! Wenn Sie nun ein vernünftiges Kosten-Nutzen-
Konzept anlegen, werden Sie feststellen, dass sie kein 
Ersatz für den Transrapid ist. Sie haben längere Fahr-
zeiten, und längere Fahrzeiten bedeuten in der Regel 
immer weniger Fahrgastzahlen. Das ist ein Schluss, den 
Sie übrigens auch immer bringen, wenn es um die Attrak-
tivität des Verkehrsträgers Bahn geht.

Ich komme zum nächsten Punkt. Beim Transrapid reden 
wir über einen eigenwirtschaftlichen Betrieb, nicht über 
Bestellerentgelte, und wir reden auch nicht über riesige 

Mitfi nanzierungsanteile, die wir aus Nahverkehrsmitteln 
nehmen müssten. Beim Transrapid spielt das keine Rolle, 
aber bei der Express-S-Bahn würde es eine Rolle spielen. 
Deshalb ist die Express-S-Bahn absolut keine Alternative. 
Wir werden am Transrapid festhalten. Ich bin froh, dass 
das Thema Planfeststellungsverfahren richtig eingeleitet 
worden ist. Ich stehe auch dazu, dass wir das in einzelnen 
Abschnitten gemacht haben.

(Zuruf von den GRÜNEN)

- Entschuldigung, es stimmt eben schon. Es sind nicht alle 
Abschnitte gleichzeitig beim Eisenbahnbundesamt einge-
reicht worden; das wissen sie genauso gut wie ich. 

Mein letzter Punkt: Herr Kollege Dr. Runge, ich hätte es 
begrüßt, wenn Sie zum Abschluss wenigstens ein paar 
positive Argumente für den Transrapid gefunden hätten. 

(Heiterkeit bei den GRÜNEN)

Es wäre schön gewesen, wenn Sie sich eines Besseren 
hätten belehren lassen und wenn Sie beispielsweise zur 
Kenntnis genommen hätten, dass es einfach ein wichtiges 
Projekt ist, nicht nur für die Verkehrslandschaft im Frei-
staat Bayern, sondern auch für einen Industriestandort, 
der davon lebt, dass er eine Exportnation ist.

Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel sagen: Es schmerzte 
mich persönlich schon, als ich mit dem Arbeitskreis Wirt-
schaft der CSU in der letzten Woche die größte deutsche 
private Baufi rma in der Oberpfalz besucht habe. Wir 
fuhren über Firmengelände, und was sahen wir dort? 
– Wir sahen dort die Träger für Shanghai stehen.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Sehr schön!)

Es ist traurig für mich zu sehen, dass wir nicht mehr in der 
Lage sind, ein solches Projekt in Deutschland auf den 
Weg zu bringen.

(Anhaltende Zurufe von der SPD und von den 
GRÜNEN)

Wenn Sie nun vom Forschungsstand sprechen, Herr 
Dr. Runge, auf den wir uns beziehen, will ich Ihnen entge-
genhalten, wie weit Sie zurück sind. Wenn Sie sich beim 
Betreten des Plenarsaals des Bayerischen Landtags 
einmal im Schaukasten den Grundstein für das Maximilia-
neum ansehen, sehen Sie dort eine Nachbildung des 
Adlers. Der fuhr 1835 von Nürnberg nach Fürth. Seitdem 
hat sich am grundsätzlichen Rad-Schiene-Konzept nichts 
geändert. Die Schwebebahntechnik ist, was das Ver-
kehrsleitsystem angeht und die Verkehrssysteme insge-
samt, ein absoluter Quantensprung. Dass wir nicht in der 
Lage sein sollten, diesen Quantensprung für unseren 
Hochtechnologiestandort Deutschland und Bayern zu 
nutzen, ist bedauerlich. Wir werden uns davon aber von 
Ihnen nicht abhalten lassen. 

(Beifall bei der CSU)
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung für die SPD-Fraktion: Herr Fraktionsvorsitzender 
Maget.

Franz Maget (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich habe wirklich vollstes Verständnis für 
jeden, der fasziniert ist von der Transrapidtechnologie.

(Henning Kaul (CSU): Und jetzt kommt das 
Aber!)

– Natürlich kommt jetzt das Aber. Ich gebe auch zu, dass 
Sie jederzeit Belege dafür fi nden werden, dass auch ich 
mich von dieser Technologie fasziniert zeige. Wer sich die 
Mühe macht und die Chance hat, in Shanghai damit zu 
fahren,

(Henning Kaul (CSU): Im Emsland geht das auch! 
– Ludwig Wörner (SPD): Im Emsland kann man 
zwischen den Kühen spazieren fahren!)

dem wird das große Freude machen und er wird sagen: 
Das ist eine tolle Sache. 

Es geht bei der Entscheidung, ob wir die Transrapid-
strecke in München realisieren wollen oder können, nicht 
um Technologiefreundlichkeit oder Technologiefeindlich-
keit.

(Zurufe von der CSU: Doch, doch!)

Nein, es ist keine ideologische Frage. Es ist vielmehr eine 
Frage der praktischen Vernunft, ob an dieser Stelle diese 
Strecke mit den dafür notwendigen fi nanziellen Mitteln 
sinnvoll ist oder ob es bessere Alternativen gibt.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Das ist die einzige relevante Frage. 

(Henning Kaul (CSU): Darüber wollen wir doch 
reden!)

Lassen Sie alles andere weg, wie zum Beispiel die Vor-
würfe zur Technologiefeindlichkeit. Gerade wir Männer 
können doch sehr fasziniert sein von der Eisenbahn und 
anderen Technologien. Alle haben wir mit unseren Mär-
klin-Eisenbahnen gespielt.

(Henning Kaul (CSU): Frauen sind inzwischen 
auch schon Ingenieurinnen!)

Natürlich gefällt uns der Transrapid auch, da, wo er sinn-
voll ist. 

Es wird gesagt, der Transrapid sei die große faszinierende 
Zukunftstechnologie für Deutschland. Wir bräuchten sie 
unbedingt jetzt, denn sonst erleidet unser Industrie-
standort große Nachteile. Ich glaube, dass dieses Argu-
ment der Überprüfung nicht standhält. Ich habe eine 
Postkarte gefunden, die mir gut gefallen hat, weil ein 

großes Vorbild von mir darauf abgebildet ist, nämlich Willy 
Brandt.

(Günter Gabsteiger (CSU): Nicht Franz Josef 
Strauß?)

Er bestaunt gemeinsam mit dem damaligen Verkehrsmi-
nister Leber und dem Forschungsminister Lauritzen den 
Transrapid, so wie heute Herr Huber fasziniert auf diesen 
Transrapid schauen würde. 

Das war 1972, meine Damen und Herren.

(Engelbert Kupka (CSU): Jetzt wird es höchste 
Zeit, dass wir einmal rangehen!)

Wenn das eine so tolle innovative Geschichte ist, die 
dieses Land wirtschaftlich um jeden Preis braucht, dann 
muss doch die Frage erlaubt sein: Was haben denn die 
innovationsfreundlichen Regierungen – das waren 
schließlich innovationsfreundliche Regierungen – Helmut 
Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder in 34 Jahren 
eigentlich gemacht, und warum haben sie diese Techno-
logie nicht auf den Weg gebracht,

(Beifall bei der SPD)

wenn sie so gut ist und wenn sie die Probleme verkehrlich 
und industriepolitisch so lösen könnte, wie Sie das heute 
behaupten?

Gehen wir deswegen einen Schritt zurück und prüfen wir 
ohne ideologisches Brimborium ausschließlich die nüch-
terne Frage: Ist dieses Projekt an dieser Stelle sinnvoll? Ist 
es sinnvoll, in Zeiten leerer Kassen hierfür 2 Milliarden 
Euro mit einem geringen Nutzen aufzuwenden? Das ist 
doch die einzig legitime Frage, die wir dem Steuerzahler 
gegenüber beantworten müssen. Dem Steuerzahler 
gegenüber müssen Sie beantworten, warum Sie hier 
2 Milliarden Euro investieren wollen. Sie müssen auch 
beantworten, warum der Beitrag der Industrie zur Durch-
setzung dieses Projektes extrem niedrig und praktisch 
nicht zu erkennen ist. Wo ist denn der Beitrag der Industrie 
zur Finanzierung dieser 2 Milliarden Euro? – Er ist denkbar 
gering bis überhaupt nicht vorhanden. Ausschließlich die 
öffentliche Hand soll es sein, die dieses industriepolitische 
Projekt voranbringen und realisieren soll. Der ungeheure 
Aufwand würde sich nur dann rechtfertigen, wenn die 
Gründe für den Transrapid auf dieser Strecke ausschlag-
gebend und stark wären. Das sind sie aber nicht – ich 
komme gleich darauf zu sprechen.

Ich räume ein – das stimmt –, dass der Transrapid auf 
Bundesebene von praktisch allen Parteien grundsätzlich 
begrüßt wird. Das gilt für die Union, das gilt für die SPD, 
und das galt auch für die GRÜNEN, solange sie in der 
Bundesregierung waren.

(Henning Kaul (CSU): Sehr gut! – Dr. Martin 
Runge (GRÜNE): Koalitionsräson!)
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– Wenn man aus einer Regierung abgewählt wird, hat man 
noch lange nicht die Verantwortung dafür verloren, wofür 
man früher gestanden ist.

(Beifall bei der SPD und bei der CSU) 

Ich gebe das auch für meine Partei zu. Ich weiß, wie das 
Bundesverkehrsministerium argumentiert. Wir erlauben 
uns aber, regional eine andere Sicht der Dinge vorzu-
tragen. Ich glaube, dass man auch die regionale verkehr-
liche Bewertung vornehmen muss und auch einen Rat-
schlag in Richtung Berlin geben darf, ob man das Projekt 
für sinnvoll hält oder ob man nicht doch Alternativen wie 
die Express-S-Bahn realisieren sollte.

(Engelbert Kupka (CSU): Die Express-S-Bahn ist 
ein echter Exportschlager!)

– Herr Kupka, ob die Express-S-Bahn ein Exportschlager 
ist, sei dahingestellt.

Das ist aber etwas ganz anderes, Herr Kupka. Die 
Express-S-Bahn ist eine schnelle, gute und preisgünsti-
gere Verbindung zum Flughafen als der Transrapid.

(Beifall bei der SPD)

Das muss ich abwägen. Die Express-S-Bahn ist auch eine 
Investition in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro 
mit entsprechenden Arbeitsplatzeffekten. Es ist doch 
nicht so, dass nur die Investition in den Transrapid Arbeits-
plätze schaffen würde. Auch die Investition in eine 
Express-S-Bahn schafft natürlich Arbeitsplätze. Ich 
möchte am Ende nicht wissen, welche Investition unter 
dem Strich mehr Arbeitsplätze schafft.

Jetzt kommen wir zu den Argumenten, die gegen den 
Transrapid auf dieser Strecke sprechen. 

Erstens. Die Strecke ist viel zu kurz, als dass der Trans-
rapid seine Vorzüge ausspielen könnte. Wer in Shanghai 
mit ihm fährt, muss sich beeilen, den Fotoapparat in die 
Hand zu bekommen, um während der 10 Sekunden, in 
denen die Höchstgeschwindigkeit gefahren wird, ein Foto 
mit den angezeigten 400 km/h zu machen. Der Transrapid 
vom Hauptbahnhof zum Flughafen müsste 10 Sekunden, 
nachdem er die Spitzengeschwindigkeit erreicht hat, 
schon wieder abbremsen, damit er am Flughafen zum 
Stehen kommt.

(Engelbert Kupka (CSU): Da sieht man, wie 
schnell er fährt!)

– Da sieht man, wie schnell er fährt, und da sieht man, 
welcher Unfug es ist, auf einer solch kurzen Strecke eine 
solche Technologie zu planen.

Zweitens. Der Zeitgewinn gegenüber der Express-S-Bahn 
ist minimal. Sie müssen doch dem Bürger gegenüber 
begründen, warum Sie für einen Zeitgewinn auf der 
gesamten Strecke von von mir aus 10 Minuten oder einer 

Viertelstunde über eine Milliarde Euro mehr aufwenden 
wollen. Das müssen Sie begründen. 

(Engelbert Kupka (CSU): Das ist doch nicht die 
Alternative! Wir kaufen doch nicht nur Zeit ein!)

Ich sehe die Begründung nicht. Ich sehe aber, dass viele, 
die zum Flughafen wollen, vom Transrapid überhaupt 
nichts haben werden, weil sie von ganz wo anders her-
kommen – entweder aus anderen Regionen – dazu wird 
Herr Kollege Beyer etwas sagen – oder aus Teilen Mün-
chens, für die der Transrapid Null Komma null Zeitgewinn 
bringt, weil man in die jetzt schon vorhandene S-Bahn viel 
schneller und viel früher einsteigen kann. 

Drittens. Sie wählen eine Strecke, die viel zu teuer ist, und 
zwar schon deswegen, weil sie den längsten Teil der 
Strecke auf Stadtgebiet im Tunnel führen müssen. Das ist 
ein gigantisches Tunnelprojekt, das die Sache enorm ver-
teuert. Nun kommt die Münchener CSU daher und sagt: 
Der Tunnel ist noch viel zu kurz; Sie sagen, wir müssen die 
gesamte Transrapid-Strecke im Stadtgebiet untertunneln 
oder mit Lärmschutzmaßnahmen versehen, die Sie nicht 
realisieren können. 

(Ludwig Wörner (SPD): Dann ist die Fahrzeit noch 
länger!)

Herr Unterländer, Sie müssen Herrn Huber als Hausauf-
gabe auf den Weg geben, was Sie im Münchener Norden 
immer verkünden. Sie müssen sagen: Lieber Herr Wirt-
schaftminister, das Projekt wird 200 Millionen Euro teurer 
als geplant, weil wir im Münchener Norden – –

(Joachim Unterländer (CSU): Wir haben auch 
Finanzierungsvorschläge gemacht!)

– Die müssen Sie ihm machen. Er kann doch nicht einmal 
das derzeit geplante Projekt fi nanzieren. Jetzt möchten 
Sie es noch einmal um 200 Millionen Euro teuerer 
machen. 

(Beifall bei der SPD)

Die Leute im Münchener Norden sind nicht so blöd, dass 
sie das nicht durchschauen würden.

Das ist der entscheidende Punkt für uns, Herr Wirtschafts-
minister. Für dieses Vorhaben gibt es kein Finanzierungs-
konzept. Da hilft es Ihnen auch nicht, wenn jetzt gesagt 
wird, der Freistaat Bayern würde sich an der Finanzierung 
massiv beteiligen. Geben Sie heute doch bitte Auskunft: 
Wie hoch wird der Finanzierungsteil des Freistaates 
Bayern aus Ihrer Sicht sein? Welchen Betrag möchten Sie 
aus der Kasse des Freistaates Bayern für den Transrapid 
aufwenden?

(Ludwig Wörner (SPD): Und wo kommt er her?)

Wie hoch soll er sein? Woher nehmen Sie ihn? Zulasten 
welch anderer Projekte ginge das?

(Beifall bei der SPD)
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Wenn Sie anschließend hier sprechen, müssen Sie das 
der Ehrlichkeit halber schon sagen. Sie kommen hinsicht-
lich der Finanzierung auch nicht damit weiter, dass Sie 
sich in dieser Frage gesundrechnen. Ich darf diesen Punkt 
noch schnell als letzten ansprechen. In Berlin kursieren im 
Augenblick Berechnungen – das sage ich in Anführungs-
zeichen –, bei denen gesagt wird: Na ja, wir müssen 
schon zugeben, dass der Transrapid teurer als die 
Express-S-Bahn ist. Sagen wir einmal, er ist 800 Millionen 
Euro teurer.

(Engelbert Kupka (CSU): Er ist auch teurer als der 
ICE! Das ist doch klar!)

Nun kommt scheinbar etwas ganz Pfi ffi ges. Dann wird 
nämlich gesagt: Der Transrapid wird Betriebsgewinne 
machen, und diese Betriebsgewinne werden einfach mit 
eingerechnet; die Express-S-Bahn wird aber Verluste 
machen, auch diese werden mit eingerechnet. Sie rechnen 
im Wolkenkuckucksheim. Der Transrapid wird keine 
Betriebsgewinne machen. In China macht er trotz gegen-
teiliger Berechnungen massive Verluste – das wissen Sie. 
Sie rechnen für den Transrapid Fahrpreise ein, von denen 
Sie gar nicht wissen, ob sie von der Kundschaft akzeptiert 
werden und ob sie auf dem Markt durchsetzungsfähig 
sind. Sie machen eine ähnliche Berechnung, wie Sie sie 
bei der ICE-Strecke von München nach Nürnberg 
gemacht haben, nämlich eine Milchmädchenrechnung, 
bei der sich der Steuerzahler am Ende die Augen reibt und 
fragt: Wie ist es denn möglich, dass man von 1,8 Milli-
arden Euro Kosten ausgeht, am Ende aber bei 3 Milliarden 
Euro landet? 

Ich sage Ihnen: Wenn dieses Haus vor der Entscheidung 
für die ICE-Strecke München – Nürnberg von drei Milli-
arden Euro gewusst hätte, hätte es sich nicht für die 
Strecke über Ingolstadt, sondern für die Strecke über 
Augsburg ausgesprochen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege 
Maget, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Franz Maget (SPD): Deswegen sage ich Ihnen: Sie sind 
schon längst kein glaubwürdiger Interpret Ihrer eigenen 
Zahlen mehr.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Für die Staatsre-
gierung hat Herr Staatsminister Huber ums Wort 
gebeten.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Der Wahlsonntag muss den GRÜNEN gewaltig in 
die Glieder gefahren sein. Meine Damen und Herren, von 
Fischer verlassen und vom Wähler verschmäht fl üchten 
Sie in Polemik. Ich kann das nicht ernst nehmen. Im 
Übrigen habe ich den Eindruck, dass Herr Kollege 
Dr. Runge hier nur seine infantile Aggressivität abreagiert. 
Dafür ist das Parlament aber der falsche Ort.

(Beifall bei der CSU)

Ich nehme sehr viel mehr ernst, was Herr Kollege Maget 
gesagt hat und möchte mich in erster Linie auf die sach-
liche Auseinandersetzung zum Transrapid konzentrieren.

(Margarete Bause (GRÜNE): Eine sehr sachliche 
Auseinandersetzung!)

Herr Kollege Maget, in der Tat ist es so, dass der Trans-
rapid bzw. diese Technologie in den letzten 40 Jahren in 
Deutschland eine Art Leidensgeschichte erlebt hat. Der 
erste Einsatz dieser Technik war in München im 
Jahre 1971. Mehrere Bundesregierungen – in ganz unter-
schiedlicher Zusammensetzung – haben auf diese Tech-
nologie gesetzt. Wie Sie wissen, wurde dann eine Ver-
suchsanlage im Emsland eingerichtet.

(Franz Maget (SPD): Das ist auch schon 20 Jahre 
her!)

1991 ist dann vom Bundesbahnzentralamt die Einsatz-
reife bestätigt worden. Die Bundesrepublik Deutschland 
hat bisher für die Erforschung 1,5 Milliarden Euro ausge-
geben. Wenn nun doch nicht gebaut würde, wäre dieses 
Geld perdu. Das muss ich ganz klar sagen. Unter der 
Regierung Kohl fi el im Jahre 1994 die Entscheidung für 
die Strecke Hamburg – Berlin. Dieses Projekt wurde 
jedoch im Jahr 2000 aufgegeben; auch die Bahn war von 
dieser Strecke nicht mehr begeistert. Die Gründe dafür 
möchte ich jetzt nicht wiederholen.

Unter Rot-Grün wurde dieses Projekt von den Verkehrs-
ministern der SPD erneut ausgelobt. Als Reserve dafür 
wurden in den Bundeshaushalt 2,3 Milliarden Euro einge-
stellt. Ich stelle fest: Dies ist ein Industrie- und ein Techno-
logieprojekt der Bundesrepublik Deutschland. Das ist kein 
Verkehrsprojekt des Freistaates Bayern, sondern ein Pro-
jekt des Bundes. Diese Gelder sind im Haushalt unter 
einer entsprechenden Notiz vorhanden. Die rot-grüne 
Bundesregierung hat im Jahr 2000 die Frage aufgeworfen, 
welche Strecken für dieses Projekt nach dem Scheitern 
der Strecke Berlin – Hamburg geeignet wären. Nordrhein-
Westfalen entwickelte daraufhin das Projekt Metrorapid. 
Ihr Kollege und Parteigenosse Clement war davon sehr 
begeistert. In Bayern hat Herr Kollege Dr. Otto Wiesheu 
die Strecke vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen 
vorgeschlagen.

Im Laufe der letzten Jahre hat sich herausgestellt, dass 
die bayerische Strecke das einzig mögliche realisierbare 
Projekt dieser Art in Deutschland ist. Der Metrorapid für 
Nordrhein-Westfalen ist gescheitert. In Bayern wurde das 
Projekt hingegen von der Bayerischen Staatsregierung 
kräftig unterstützt. Die Magnetbahn-Vorbereitungsgesell-
schaft wurde gegründet und ein positives Raumord-
nungsverfahren durchgeführt. Im November 2004 fi el 
dann die Entscheidung zur Überleitung in die DB-Magnet-
bahn. Diese Maßnahmen wurden von der rot-grünen Bun-
desregierung und von den Verkehrsministern der SPD 
begleitet. Herr Stolpe war sehr begeistert.

Inzwischen liegt die Zuständigkeit für dieses Projekt bei 
Bundesverkehrsminister Tiefensee. Herr Kollege Maget, 
ich möchte mich bezüglich der Polemik oder der Emoti-
onen sehr zurückhalten. Eines muss ich aber doch sagen: 
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Ihr Parteivorsitzender, Herr Platzeck – dem ich gute Gene-
sung wünsche –, hat den Koalitionsvertrag am 
11. November 2005 unterschrieben. In diesem Koalitions-
vertrag ist die Realisierung einer Transrapid-Strecke als 
Leuchtturmprojekt der Bundesrepublik Deutschland her-
ausgestellt worden.

(Beifall bei der CSU)

Der Transrapid wurde als Leuchtturmprojekt wegen seiner 
technologischen, industriepolitischen und verkehrlichen 
Wirkung bezeichnet. Eine Partei wie die SPD kann sich 
nicht zu einer bestimmten Technologie bekennen und 
dann in der Region eine andere Meinung vertreten. Ent-
weder ist diese Technologie – mit der Unterschrift Ihrer 
führenden Leute in Berlin – sinnvoll, nutzbringend und 
zukunftsträchtig, oder sie ist es nicht. Sie können nicht 
sagen: Wir in Bayern bewerten diese Technologie anders.

(Franz Maget (SPD): Das ist halt ehrlich!)

– Herr Kollege Maget, wir beide sind keine Spitzentech-
niker. Wir sind deshalb darauf angewiesen, was uns die 
Experten sagen. Die SPD kann nicht in Berlin mit Freude 
unterschreiben, alles daran zu setzen, dieses Projekt in 
dieser Legislaturperiode in Deutschland umzusetzen und 
in München kleinkariert aus angeblich verkehrspolitischer 
Sicht dagegen argumentieren. Meine Damen und Herren, 
entweder haben Herr Ude und Herr Maget keinen Ein-
fl uss, oder sie liegen falsch.

(Franz Maget (SPD): Oder die anderen!)

Ich will mich bemühen, der SPD nahe zu bringen, dass sie 
in diesem Fall in Berlin richtig lag und in München falsch 
liegt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum ist 
dieses Projekt gerade in München so geeignet? – Es ver-
bindet zwei Verkehrsknotenpunkte, für die es in ganz 
Europa hinsichtlich der verkehrlichen Bedeutung keinen 
Vergleich gibt. Auf dem Flughafen München werden der-
zeit etwa 27 bis 28 Millionen Passagiere befördert. Meine 
Damen und Herren von den GRÜNEN, als es um die 
Genehmigung dieses Flughafens gegangen ist, haben Sie 
gesagt, dieser Flughafen im Erdinger Moos würde ein 
Flop; dort würden maximal vier Millionen Passagiere 
befördert. Sie lernen nicht einmal aus Ihren Fehlbeurtei-
lungen der Vergangenheit.

(Beifall bei der CSU)

Inzwischen hat dieser Flughafen die größte Dynamik in 
ganz Europa. Prognosen gehen davon aus – das zeigt 
auch die Entwicklung des Flughafens –, dass im Jahr 2015 
etwa 45 Millionen Passagiere und im Jahr 2020 etwa 
55 Millionen Passagiere an diesem Flughafen zu ver-
zeichnen sein werden. Natürlich kann man sich dabei um 
fünf Millionen Passagiere verrechnen. Die Gesamttendenz 
ist jedoch nicht infrage zu stellen. Obwohl die Zahl der 
Umsteiger zunimmt, war es aus meiner Sicht – rückbli-
ckend betrachtet – ein Fehler, dass der Flughafen Mün-

chen nicht mit einer Fernbahnanbindung ausgestattet 
wurde.

(Beifall bei der CSU)

Vielleicht haben wir die Wachstumsdynamik unterschätzt.

(Ludwig Wörner (SPD): Das könnte man heute 
noch korrigieren!)

Für ein solches Projekt mit dieser verkehrlichen und wirt-
schaftlichen Bedeutung bräuchte man einen unmittel-
baren Anschluss an die Fernbahn, jedenfalls eine leis-
tungsfähige Anbindung über die Bahn. Wir haben eine 
Anbindung über die Straße, die sehr belastet ist. Das weiß 
jeder, der auf der Autobahn zum Flughafen unterwegs ist. 
Wir haben heute außerdem zwei S-Bahn-Verbindungen 
mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 40 Minuten, weil 
auf dieser Strecke 12 oder 13 Haltepunkte liegen. Das ist 
natürlich kein attraktives Angebot.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Wer ist dafür verant-
wortlich?)

Dann gibt es den Hauptbahnhof München, auf dem im 
Jahr etwa 100 Millionen Fahrgäste unterwegs sind. Dort 
steigen am Tag etwa 450 000 Leute um und dort kommen 
jeden Tag etwa 2000 Züge an, U-Bahnen, S-Bahnen, 
Fernzüge und Regionalzüge. Die Europäische Kommis-
sion hat uns in der letzten Woche gesagt, dass die Ver-
knüpfung von diesen zwei Einheiten mit einer schnellen 
Verbindung eine fabelhafte Sache wäre.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Herr Huber, das ist 
doch kein System! Das ist das Problem!)

Die Fahrzeit würde dann 10 Minuten betragen. Herr Kol-
lege Pschierer hat herausgestellt, dass die Europäische 
Union dieses Projekt schon in der Planung fi nanziell unter-
stützt. Der Präsident der Europäischen Kommission, Herr 
Barroso, dem Sie auch nicht so fern stehen, hat dies 
ebenfalls als großartiges Projekt bezeichnet. Ich stelle 
fest, der Präsident der Europäischen Kommission und die 
Kommission in Brüssel, die auch für die großen TEN-Stre-
cken, das sind die Transeuropäischen Netze, zuständig 
sind, bewerten sowohl diese Strecke als auch die Techno-
logie positiv und unterstützen sie. Das sollte man in der 
ganzen Diskussion nicht übersehen. 

Die Frage ist: Wie kann die Verbindung zwischen Flug-
hafen und Hauptbahnhof günstig gestaltet werden? Wie 
kann diese Verbindung so gestaltet werden – diese Frage 
vernachlässigen Sie bisher völlig –, dass die Menschen 
dazu gebracht werden, nicht mehr mit dem Auto, sondern 
mit der Bahn zum Flughafen zu fahren? 

(Zurufe von der SPD)

Deshalb steigt die Bahn auch ein. Es ist immer etwas ver-
wegen, die Verantwortlichen, die die Strecke betreiben, zu 
kritisieren. Wenn Herr Mehdorn heute als Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Bahn AG vom Transrapid begeis-
tert ist, weil er ihn für die einzig sinnvolle Technologie und 
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die Strecke für die am besten geeignete hält, dann sollten 
Sie das zumindest registrieren, denn es handelt sich um 
Aussagen von Menschen, die sich tagtäglich mit höchster 
Kompetenz mit dieser Thematik beschäftigen, die die 
Strecke unterhalten und die auch die Finanzierung im lau-
fenden Betrieb zu bewerkstelligen haben.

Es fragt sich: Wie bekomme ich die Menschen, die zum 
Flughafen wollen, in den Zug? Ich kann sie nicht zu der 
Benutzung des Zuges bewegen, wenn ich ihnen anbiete, 
im Hauptbahnhof in eine S-Bahn umzusteigen, die drei-
zehnmal hält und dann in 40 Minuten den Flughafen 
erreicht. Sie werden kaum einen Passagier fi nden, egal 
wohin er fl iegen will, der dies auf sich nimmt, weil das 
Angebot nicht attraktiv ist. Wir brauchen eine für die Fahr-
gäste im Hinblick auf deren „Convenience“ und ihre 
Erwartungen hinsichtlich der Fahrzeit günstige Verbin-
dung. Hinsichtlich einer weiteren S-Bahn-Strecke – Herr 
Kollege Maget, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten; 
das ist keine Rüge, ich verstehe, man wird immer wieder 
von Leuten verführt, die weniger wissen als Sie, aber ich 
möchte Sie direkt ansprechen – muss ich sagen: Wir 
haben heute zwei S-Bahn-Verbindungen. Wer mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zum Flughafen will, kann diese zwei 
Verbindungen bereits heute nutzen. Das Angebot wird 
aber von viel zu wenigen genutzt. Wir brauchen etwas, 
das für die Fluggäste attraktiv ist. Es muss sich um ein 
schnelles Verkehrsmittel handeln und der Transrapid mit 
einer Fahrzeit von zehn Minuten zwischen Hauptbahnhof 
und Flughafen erfüllt die Erwartungen der Bahn. Sie kann 
daher nicht nur kostendeckend den Transrapid betreiben, 
sondern sie wird auch auf den Fernstrecken nach Mün-
chen wegen der gestiegenen Attraktivität einen deutlichen 
Fahrgastzuwachs verzeichnen können. Das ist der ver-
kehrspolitische Nutzen.

Nun räume ich ein, dass diese Strecke nicht nur der Lan-
deshauptstadt München zugute kommt. Ich bin etwas 
darüber erschüttert, dass der Oberbürgermeister der Lan-
deshauptstadt München, der auch Präsident des Städte-
tages ist, im Grunde die Wirkung nur bis zu seiner Stadt-
grenze berücksichtigt, aber nicht die Wirkung dieses Ver-
kehrsmittels zwischen Hauptbahnhof und Flughafen

(Beifall bei der CSU)

Die Frage, wie die Verbindung dem Münchner Bürger 
nützt, ist meines Erachtens eher die eines kleinen Dorfbür-
germeisters als des Oberbürgermeisters einer Weltstadt. 
Das ist der entscheidende Unterschied. Bei der Beurtei-
lung müssen wir fragen: Geben wir einem Verkehrsmittel 
die Chance, in Deutschland an einem Ort, an dem der 
verkehrliche Nutzen ganz deutlich erkennbar ist und auf 
der Hand liegt, realisiert zu werden? Nun sagt die Landes-
hauptstadt, der Transrapid sei zu teuer und fordert, die 
Verbindung mit einer Express-S-Bahn zu realisieren. Nun 
muss man in diesem Zusammenhang Folgendes über-
legen: Völlig unabhängig davon, dass diese Express-S-
Bahn schon in 14 Varianten untersucht worden ist und die 
Kosten-Nutzen-Analyse negativ ausgegangen ist, ist 
diese Idee nicht neu, sondern schon vor Jahren unter-
sucht worden. Sie können mit der Express-S-Bahn die 
Fahrzeit möglicherweise auf 25 Minuten reduzieren. Man 
ist begeistert von einer Technologie, die rund eine Milli-
arde kostet und die Fahrzeit um 15 Minuten verkürzt und 

lähmt gleichzeitig eine Technologie, die in der Tat hinsicht-
lich der Investitionen etwas teurer ist, aber die Fahrzeit um 
eine halbe Stunde reduziert. Wägen Sie doch einmal ab, 
ob es nicht sinnvoller ist, die Fahrzeit zum Flughafen mit 
einem entsprechenden Finanzaufwand um eine halbe 
Stunde zu verkürzen und nicht wegen ein paar Minuten in 
ein unattraktives Verkehrsmittel zu investieren, welches 
von den potentiellen Fluggästen gar nicht genutzt wird.

(Beifall bei der CSU) 

Die von der Stadt München vorgelegte Planung löst mehr 
oder weniger ein innerstädtisches Verkehrsproblem, aber 
nicht die Aufgabe der Anbindung an den Flughafen. Man 
muss auch fragen, ob man die Realisierung in der zeitli-
chen Reihenfolge erwarten und vertreten kann. Land und 
Stadt sind sich in der Frage einig, dass bei der S-Bahn 
München die Realisierung der zweiten Stammstrecke vor-
rangig ist. Die Kollegen aus München werden dies bestä-
tigen. Die S-Bahn München ist an der Grenze ihrer Kapa-
zität. Sie ist ein sehr erfolgreiches Verkehrssystem und 
transportiert pro Tag 700 000 Fahrgäste und wir freuen 
uns darüber, dass sie ihre Pünktlichkeit verbessert hat. Sie 
haben heute auf der Tunnelstrecke einen Zugabstand von 
einer Minute. Eine weitere Verdichtung kommt aus techni-
schen Gründen und aus Gründen der Sicherheit nicht in 
Frage.

Es geht um die Attraktivität des S-Bahn-Systems für Mün-
chen. München ist Gott sei Dank eine Metropolregion, die 
wächst, was ganz Bayern zugute kommt. Das heißt, es 
werden sich viele aus dem Norden, Westen und Osten 
des Landes Deutschlands nicht nur in München, sondern 
auch im Umland niederlassen. Wenn München nicht im 
Individualverkehr und im Verkehrschaos ertrinken will – 
Sie sind dann ja gleich mit Feinstaub und allem Möglichen 
da –, brauchen wir die zweite Stammstrecke. Die zweite 
Stammstrecke, deren Investitionssumme wieder bei 
etwas mehr als einer Milliarde liegt, muss fi nanziert 
werden. Wir – der Freistaat Bayern mit der Deutschen 
Bahn AG – werden innerhalb der nächsten Wochen oder 
Monate den Finanzierungs- und Bauvertrag unterzeichnen 
können. Es gibt noch Finanzierungsprobleme, ich halte 
sie aber für lösbar. Die zweite Stammstrecke wird dann in 
der Priorität gebaut. Wir könnten sie nach meiner Schät-
zung bis zum Jahre 2010 oder 2011 realisieren; je 
schneller, desto besser.

Glauben Sie denn wirklich, dass in München parallel zwei 
Milliardenprojekte im S-Bahn-Bereich fi nanziert werden 
können? Das ist eine Phantasieplanung. Es geht um die 
Realisierung einer weiteren Überlegung hinsichtlich der 
S-Bahn. Ich lasse die Wirkung für den Flughafen außen 
vor und erkläre, wenn München auf dem Ast der S 8 eine 
weitere S-Bahn-Verbindung braucht, dann – ich sage das 
deutlich – sehe ich eine Realisierbarkeit unter vernünftigen 
Abwägungen der Bedeutung, des Kosten-Nutzen-Ver-
hältnisses und der Finanzierbarkeit wahrscheinlich erst 
nach dem Jahre 2020. Wenn wir uns darauf verständigen 
können, dass die zweite Stammstrecke die Priorität hat – 
das können Sie nicht bestreiten und das könnte auch 
keiner verantworten –, dann werden wir viele Jahre brau-
chen, um die Maßnahme zu fi nanzieren. Meinen Sie, dass 
Bund und Land – wir fi nanzieren das gemeinsam, nicht die 
Landeshauptstadt München – dann in der Lage sind, 
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innerhalb von wenigen Jahren in das gleiche Verkehrspro-
jekt S-Bahn München weitere Milliarden hineinzustecken? 
Das ist im Hinblick auf die Aufgaben, die wir im ganzen 
Lande haben, nicht vertretbar. Wir müssen Schienenwege 
im ganzen Land ausbauen; wir müssen die S-Bahn in 
Nürnberg ausbauen, wir müssen die Verkehrswege in 
Augsburg ausbauen und wir können und dürfen nicht alle 
Investitionsmittel für Verkehrsprojekte in der Landes-
hauptstadt München stecken. 

(Beifall bei der CSU)

Jetzt kommt ein Weiteres hinzu: 

(Zuruf des Abgeordneten Franz Maget (SPD))

– Das ist eben genau der Unterschied: Der Transrapid wird 
aus anderen Töpfen fi nanziert.

(Zurufe von der SPD)

Der Transrapid ist ein Projekt der Bundesrepublik 
Deutschland, das industrie- und technologiepolitisch eine 
hohe Bedeutung und Priorität hat. In der Abwägung – wir 
haben immer eine Abwägung zu treffen, wie wir knappe 
Gelder einsetzen – unterliegt er nicht der Beurteilung eines 
x-beliebigen Verkehrsprojekts, sondern es ist ein Leucht-
turmprojekt. Ich behaupte: Es ist möglich, die zweite 
Stammstrecke der S-Bahn München und den Transrapid 
zeitlich parallel zu realisieren, weil es unterschiedliche 
Projekte sind. Es ist aber nicht möglich, zwei S-Bahn-Pro-
jekte in München zur gleichen Zeit zu realisieren und zu 
fi nanzieren. Deshalb sage ich: Wer heute die so genannte 
Express-S-Bahn, die keine ist, weil sie 25 Minuten 
braucht, propagiert, wird möglicherweise am Schluss gar 
nichts bekommen. 

Jetzt komme ich zu einem weiteren Teil der Finanzierung; 
ich bitte vor allem die Kollegen, die aus den ländlichen 
Räumen kommen, diese Frage mit zu bedenken und zu 
überlegen. 

Der Transrapid wird nach Lage der Dinge im laufenden 
Betrieb keine Defi zite einfahren, die wir zu fi nanzieren 
hätten. Die Deutsche Bahn betreibt den Transrapid. Sie 
hat angekündigt, dass sie bereit ist, 10 % der Investitions-
kosten – das ist immerhin eine Summe von 185 Millionen 
Euro – aus ihren künftigen Gewinnen aus dem Betrieb des 
Transrapid und der Zulaufstrecken aufzubringen. Die 
Bahn erwartet insgesamt einen deutlichen Zuwachs an 
Fahrgästen, die mit dem ICE und dem Transrapid zum 
Flughafen fahren. Daraus erwartet die Bahn einen 
Gesamtgewinn. Sie ist bereit, aus diesem Gesamtgewinn 
185 Millionen Euro zur Finanzierung beizutragen und sie 
stellt damit den Bund und den Freistaat Bayern von der 
Finanzierung von Defi ziten frei. Wir haben also keine lau-
fenden Defi zite zu begleichen.

Jetzt mache ich einen Vergleich mit der S-Bahn. Bei der 
S-Bahn ist der Freistaat Bayern der Auftraggeber. Wir 
haben aus den Regionalisierungsmitteln, die knapper 

werden, die Defi zite zu fi nanzieren. Nach seriösen Berech-
nungen unseres Hauses – –

(Lachen bei den GRÜNEN – Ulrike Gote (GRÜNE): 
Gibt es da auch andere Berechnungen?)

– Entschuldigung, wir wollen hier ernsthaft diskutieren; auf 
die Kindereien der GRÜNEN gehe ich daher gar nicht 
mehr ein.

(Beifall bei der CSU)

Sie können jeden anderen Experten fragen. Lenken Sie 
doch nicht vom Thema ab. Nach den Berechnungen der 
Experten wird eine solche S-Bahn im Jahr ein Defi zit von 
– gelinde gesagt – 20 Millionen Euro einfahren. 

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): So ein Quatsch!)

Das können Sie feststellen, wenn Sie das Gesamtdefi zit 
der Münchner S-Bahn sehen. Sie würde nicht rollen, wenn 
wir sie nicht fi nanzieren würden, wie wir überhaupt den 
gesamten Schienenpersonennahverkehr fi nanzieren. Wir 
geben aus den Regionalisierungsmitteln im Jahr für den 
gesamten Schienenpersonennahverkehr 800 Millionen 
Euro aus. Das sind Landesmittel, die wir über das Regio-
nalisierungsgesetz bekommen. Es ist also nicht möglich, 
diese S-Bahn, die der Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt München will, ohne Defi zit zu betreiben. Nach 
vorsichtigen Schätzungen beträgt das Defi zit 20 Millionen 
Euro im Jahr. Wenn Sie das auf eine Laufzeit von 30 
Jahren hochrechnen, sind es insgesamt 600 Millionen 
Euro.

Jetzt frage ich die Kollegen aus dem ganzen Land, ob sie 
bereit sind, aus dem Topf, aus dem der Schienenperso-
nennahverkehr für ganz Bayern fi nanziert wird, im Jahr 
20 Millionen Euro für die Landeshauptstadt München 
abzuzweigen. 

(Ludwig Wörner (SPD): Gerade haben Sie doch 
gesagt, dass das für das ganze Land gilt!)

– Nein, nein! Seid Ihr bereit, die Gefahr in Kauf zu nehmen, 
die ich für die nächsten 30 Jahre nicht ausschließen kann, 
dass andere Verkehrsmittel im Land eingestellt oder still-
gelegt werden müssen? Ich sage, das ist nicht verant-
wortbar.

(Beifall bei der CSU – Thomas Kreuzer (CSU): Wie 
wahr!)

Das sage ich auch zu den Kollegen der SPD aus dem 
ländlichen Raum. Sie müssen sich in Ihren Stimmkreisen 
und Wahlkreisen auch hinstellen. Ich weiß, dass Ihnen 
gesagt wird, der Transrapid sei ein kostenträchtiges und 
teures Prestigeprojekt, das abgelehnt werde, damit das 
Geld übers Land verteilt werden kann. Wenn dieses Pro-
jekt scheitert, wird gar nichts verteilt. Wenn die S-Bahn 
käme – im muss das im Konjunktiv sagen, weil ich es bis 
zum Jahr 2020 nicht für möglich halte –, müsste aus dem 
Topf, der unserem Lande zugute kommt, die S-Bahn für 
München besonders bedient werden. Lieber Kollege 
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Maget, Sie tragen doch auch Verantwortung fürs ganze 
Land, Sie sind nicht nur Stimmkreisabgeordneter hier in 
München. Die S-Bahn München müsste in den nächsten 
30  bis 40 Jahren dadurch fi nanziert werden, dass wir Jahr 
für Jahr 20 Millionen Euro hinlegen mit der Gefahr – ich 
wiederhole es – von Streckenstilllegungen im ländlichen 
Raum. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Aber aus anderen 
Gründen!)

Deswegen frage ich Sie, verehrte Kolleginnen und Kol-
legen der SPD, ob Sie bereit sind, das zu machen. Sind 
Sie bereit, dieses Opfer zu bringen, weil der Münchner 
Oberbürgermeister wegen seiner bekannten Technik-
feindlichkeit den Transrapid ablehnt? Er sollte dies als eine 
ganz große Chance für eine moderne Weltstadt 
erkennen.

(Beifall bei der CSU)

Dann wird gesagt, die S-Bahn wäre umweltverträglicher 
und der Transrapid wäre laut. Herr Kollege Maget, es geht 
uns nicht darum, wie ich ein schönes Foto schießen kann, 
sondern es geht uns um die Leistungsfähigkeit eines Ver-
kehrssystems. Nach völlig übereinstimmender Meinung 
ist der Transrapid – jeder, der damit gefahren ist, wird 
Ihnen das bestätigen – deutlich leiser als ein Rad-Schiene-
System, weil es die Berührung von Eisen mit Eisen nicht 
gibt, welche erheblichen Lärm verursacht. Ein Transrapid, 
der mit Tempo 250 fährt, wie es im Stadtgebiet von Mün-
chen vorgesehen ist, ist deutlich leiser als eine S-Bahn, 
die vielleicht mit 120 oder 130 Stundenkilometern unter-
wegs ist. Der Transrapid ist leiser und umweltfreundlicher 
als die S-Bahn.

(Ludwig Wörner (SPD): Falsch! Er ist nicht 
umweltfreundlicher!)

Die hohen laufenden Defi zite einer S-Bahn in München 
und die Tatsache, dass die S-Bahn lauter ist, weniger Ver-
kehrsleistung bringt und weniger attraktiv ist, sprechen 
dafür, den Transrapid zu realisieren. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Beim 
Transrapid läuft im Moment das Planfeststellungsver-
fahren. Die entscheidende Behörde dafür ist das Eisen-
bahn-Bundesamt. Jetzt werden die Unterlagen bei den 
Gemeinden ausgelegt. Im Herbst wird ein Anhörungsver-
fahren stattfi nden. Nach Lage der Dinge kann man damit 
rechnen, dass Mitte des Jahres 2007 der Planfeststel-
lungsbeschluss ergehen wird, sodass dann Baurecht 
besteht. Wann dagegen für eine S-Bahn zum Flughafen 
München Baurecht bestehen wird, kann im Moment über-
haupt niemand sagen. Ich rechne, dass es weit nach 2020 
sein wird. Das Baurecht für den Transrapid wird im Jahr 
2007 bestehen. Selbst bei Gerichtsverfahren wird das 
Beschleunigungsgesetz, das wir gemeinsam eingebracht 
haben und jetzt beschließen werden, die Möglichkeit 
schaffen, dass es relativ schnell geht. Nach vorsichtigen 
Schätzungen kann man davon ausgehen, dass Ende 
2007 oder Anfang 2008 mit dem Bau des Transrapid 
begonnen werden kann. Die Bauzeit dauert einige Jahre. 
Das heißt, in einer überschaubaren Zeit kann dieses Ver-

kehrsmittel fertig gestellt und in Betrieb genommen 
werden. Wann eine alternative S-Bahn kommen könnte, 
weiß niemand. Das ist die reale Entscheidungssituation. 

Zur Finanzierung: Der Transrapid ist ein Leuchtturmprojekt 
des Bundes. Zuständig dafür ist der Bundesverkehrsmi-
nister. Ich habe bei einem Gespräch in Berlin am 9. März 
dem Bundesverkehrsminister Verhandlungen über die 
weitere Finanzierung angeboten. Als erstes haben wir 
gefordert, dass der Bund seine 50 Millionen bringt, die er 
für das Planfeststellungsverfahren und für die weitere 
Realisierung des Projektes einzubringen hat. Dazu laufen 
jetzt Verhandlungen über eine Verwaltungsvereinbarung. 
Der Bundesverkehrsminister braucht im Übrigen die Frei-
gabe der Mittel durch den Deutschen Bundestag. 

(Franz Maget (SPD): Die Entsperrung der 550 Mil-
lionen!)

– Er braucht einmal die 50 Millionen. Die wird er 
bekommen. Und er braucht die Entsperrung der 550 Milli-
onen. Es zeichnet sich ab – jedenfalls gibt es darüber 
Vorgespräche zwischen unseren Parteien –, dass die 
Sperre dieser 550 Millionen Mitte des Jahres aufgehoben 
wird. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Deut-
sche Bundestag bereit ist, für die Finanzierung des Trans-
rapids Mittel bereitzustellen. Es gibt eine beträchtliche 
Lücke. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Bundesver-
kehrsminister auf uns zukommen wird und dass wir dann 
über die Schließung dieser Lücke verhandeln werden. 
Dass der Freistaat Bayern bereit ist, den Transrapid mitzu-
fi nanzieren, hat die Staatsregierung beschlossen. Über 
die Höhe der Mitfi nanzierung kann ich vor Beginn der Ver-
handlungen keine Auskunft geben. Es wäre taktisch sehr 
unklug, in die Verhandlungen zu gehen und gleich zu 
sagen, was wir bieten. Es werden keine einfachen Ver-
handlungen sein. Darüber mache ich mir gar keine Illusi-
onen. Zuständig ist der Bundesverkehrsminister, der auf 
uns zukommt und der das Interesse des Freistaates 
Bayern kennt. Deshalb nehme ich an, dass wir diese Ver-
handlungen auch Erfolg versprechend abschließen 
können. 

(Franz Maget (SPD): Das bedeutet also, dass Sie 
Geld für die Planung ausgeben, ohne zu wissen, 
ob Sie das Gesamtprojekt überhaupt fi nanzieren 
können! – Franz Josef Pschierer (CSU): Das hat 
die EU doch auch schon getan!)

– Wir geben Geld für die Planung aus, weil wir darauf ver-
trauen, dass die Zusagen der Bundesregierung einge-
halten werden. Im Gegensatz zu Ihnen, der Sie wohl kein 
Vertrauen in Ihren eigenen Bundesverkehrsminister und in 
die Bundesregierung haben, haben wir Vertrauen in die 
Bundesregierung. Auf was soll man sich denn noch ver-
lassen? Im Haushalt stehen 2,3 Milliarden Euro. Der Bun-
destag wird diese Sperre wohl aufheben, und im Koaliti-
onsvertrag wird der Transrapid als ein Leuchtturmprojekt 
bezeichnet. Übrigens hat auch die Bundeskanzlerin in 
einem Gespräch mit dem Bayerischen Ministerpräsi-
denten die Leuchtturmfunktion dieses Projektes und die 
Projektträgerschaft des Bundes erneut bejaht. Ich ver-
traue in der Tat darauf, dass diese Bundesregierung 
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anders als ihre Vorgängerin berechenbar und verlässlich 
ist. 

Deshalb haben wir das Geld ausgegeben, und der Bund 
wird seinen Beitrag leisten.

Ich stelle als Alternative Folgendes fest: München und 
Bayern haben mit dieser Planung des Bundes die Mög-
lichkeit, ein modernes, zukunftsträchtiges Technolo-
gieprojekt zu bekommen, das die Lösung des Problems 
des Verkehrs zwischen München und dem Flughafen 
ebenfalls beträchtlich erleichtert, und zwar deutlich 
stärker, als das eine Express-S-Bahn tun würde. Ich sehe 
das als große Chance für München und Bayern an. Wenn 
wir diese Chance nicht nutzen, wird es in den nächsten 
15 Jahren keinen signifi kanten Beitrag zur Lösung dieser 
Verkehrsprobleme geben. Das ist wirklich eine große 
Chance!

Herr Kollege Maget und meine verehrten Kolleginnen und 
Kollegen von der SPD, ich bitte Sie darum, pragmatisch, 
sachlich und unter Abwägung der Vor- und Nachteile zu 
entscheiden. Sie erwähnen die Nachteile. Meine Damen 
und Herren, es gibt im Leben kaum etwas, das keine 
Nachteile hat. Wenn ich mich zwischen reich oder arm, 
gesund oder krank entscheiden muss, brauche ich nicht 
lange zu überlegen. Das Leben ist aber nicht so. Im Leben 
muss man immer Vor- und Nachteile gegeneinander 
abwägen. Ich rufe Ihnen noch einmal zu: Befreien Sie sich 
von der Geißel der GRÜNEN!

(Beifall bei der CSU – Lachen bei den GRÜNEN)

Die GRÜNEN haben keine Zukunft, sie sind out, sie sind 
Vergangenheit.

(Beifall bei der CSU)

Die GRÜNEN haben übrigens jede Glaubwürdigkeit ver-
loren. Sie sind als Friedenspartei gestartet und mussten 
dann die Entscheidungen über den Einsatz der Bundes-
wehr mittragen. Auf jemanden, der so wenig mit der Zeit 
geht, sollten Sie doch nicht mehr hören.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Die SPD hat nur eine Zukunft, wenn sie ihre rot-grüne Ver-
gangenheit abstreift und gemeinsam mit uns arbeitet, 
jedenfalls in Berlin.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Ich bitte die Mehrheitsfraktion darum, ihren Beitrag dazu 
zu leisten, dass dieses zukunftsträchtige Projekt in Bayern 
verwirklicht werden kann.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Die Redezeit hat 
sich wegen der Länge der Rede des Herrn Staatsminis-
ters verlängert. Die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN hat schon um weitere fünf Minuten Rede-

zeit gebeten. – Ich fahre in der Reihe der Wortmeldungen 
fort und darf Herrn Kollegen Dr. Beyer bitten.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Frau Präsidentin, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Unter dem Blickwinkel der Zeit 
war das eben weder eine Fahrt mit der Express-S-Bahn 
noch mit dem Transrapid, sondern eine Fahrt mit der S 1.

(Engelbert Kupka (CSU): Wenn man den Inhalt in 
Relation zur Zeit setzt, war das eine Fahrt mit 
dem Transrapid!)

Herr Minister, wir haben auch das überstanden; das ist 
auszuhalten.

Die CSU hat heute eine lange Rednerliste aufgeboten. Ich 
bedauere, dass darin zwei wichtige Namen fehlen. Herr 
Kollege Stoiber fehlt dabei, der die unterhaltsamsten 
Reden zum Transrapid hält, wie wir wissen. Kollege Unter-
länder ist zwar da, spricht aber leider nicht zu diesem 
Thema, obwohl er in diesen Tagen dazu durchaus Interes-
santes beitragen könnte.

Was will denn der Bürger? Will der Bürger wirklich, wie 
Edmund Stoiber sagt, „mit dem Transrapid am Haupt-
bahnhof in den Flughafen einsteigen“? – Ich meine, dass 
die Bürger, die sich dazu entscheiden sollen, nicht mit 
dem Auto zum Flughafen zu fahren, die Möglichkeit haben 
müssen, aus allen Regionen Bayerns schnell, bequem 
und zuverlässig über den Hauptbahnhof zum Flughafen 
zu kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
CSU, die Bürger, die zum Flughafen wollen, kommen aus 
ganz Bayern; sie kommen nicht nur vom Stachus, und 
auch die vorher genannten drei Millionen werden nicht nur 
am Stachus parken.

Ich stelle fest, dass Sie sich mit dem Transrapid momentan 
besonders in Phantasien über „schneller, höher und 
weiter“ ergehen. Damit lenken Sie von den realen Pro-
blemen des Fernverkehrs auf der Schiene in Bayern ab. 
Wir könnten jetzt noch über vieles andere, das Sie in der 
Verkehrspolitik falsch machen, reden, aber konzentrieren 
wir uns auf das gegenwärtige Thema. Diesen Verkehrs-
fl ughafen in den 70er Jahren zu bauen ohne jede Fernver-
kehrsanbindung auf der Schiene, das war das dümmste 
Projekt seit dem Turmbau zu Babel.

(Beifall bei der SPD)

In den 70er Jahren hat man möglicherweise gedacht, 
dass im Jahr 2000 niemand mehr mit dem Auto fahren 
wird. Wenn man damals so fortschrittsgläubig war und 
falsch gedacht hat, ist das schlimm genug. Wenn man 
aber eine falsche Einstellung heute nicht korrigieren will, 
ist das Versagen. Sie wollen Ihre Haltung nicht korrigieren; 
Sie phantasieren vom Transrapid, anstatt sich mit dem 
Thema der Schienenfernverkehrsanbindung zu beschäf-
tigen. Das ist ein weiterer Aspekt in dem permanenten 
Niedergang des Schienenfernverkehrs in Bayern, den Sie 
maßgeblich mitzuverantworten haben. 

Herr Huber sagt selbst, dass man von München nach 
Passau heute länger braucht als vor 30 Jahren. Die Ver-
bindung München – Regensburg ist sogar Gegenstand 
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mündlicher Anfragen der Kollegen der CSU, die sich sonst 
dabei eher zurückhalten. Nordostbayern ist vom Schie-
nenfernverkehr abgehängt; die Strecke München – Augs-
burg ist ausgedünnt. Das Neigetechnikdebakel mit dem 
VT 605 nimmt nicht nur Hof, Marktredwitz und Bayreuth 
die schnelle Anbindung über die Neubaustrecke nach 
München, wie es geplant war, sondern betrifft auch die 
Strecke München – Lindau. Die Strecken nach Südost-
bayern liegen im Dornröschenschlaf. 

All das geschah unter der Ägide der CSU in Bayern. All 
das haben Sie hingenommen, egal, wer in Berlin regiert 
hat. Momentan regieren Sie. Ich habe nicht gehört, dass 
sich Ihr wunderbarer Wirtschaftsminister Glos in 
irgendeiner Weise mit diesen existentiellen Fragen bayeri-
scher Infrastruktur beschäftigt. Sie nehmen das hin, unab-
hängig davon, ob Sie gute Beziehungen zur Deutschen 
Bahn haben, ob nun im Amt oder neben dem Amt. Sie 
nehmen das hin, unabhängig davon, welche Verhand-
lungsmacht Sie gegenüber der Bahn haben. Sie haben 
mit der Bahn einen milliardenschweren Vertrag ausgehan-
delt, ohne dass Sie ein einziges der Probleme, die ich 
soeben angesprochen habe, auch nur annähernd lösen. 
Der Höhepunkt ist, dass Sie im Entwurf des Landesent-
wicklungsprogramms, den die Staatsregierung vorgelegt 
hat, auch noch Schienenstrecken herausstreichen. Das ist 
doch geradezu eine Aufforderung zur Stilllegung von Stre-
cken. Sie haben kein Gespür und keinen Sinn für den 
Schienenverkehr, schon gar nicht für den Schienenfern-
verkehr. 

Meine Kolleginnen und Kollegen der CSU, wie das Kanin-
chen auf die Schlange starren Sie auf diese 37 Kilometer 
bis zum Flughafen. Herr Huber, Sie haben das gerade in 
immer neuen Varianten dargestellt. Dem Systemgedanken 
kommen Sie aber nicht näher. Sie werden es nie schaffen, 
das eine System mit dem anderen zu verknüpfen, wenn 
Sie ein drittes, fremdes System dazwischenkoppeln. 
Unser Ministerpräsident irrt, wenn er sagt, mit dem Trans-
rapid würde der Flughafen näher an Bayern rücken. Aus 
den dargelegten Gründen rückt er eben nicht näher an 
Bayern heran. Sie beschleunigen Menschen für zwei 
Minuten auf halbe Schallgeschwindigkeit, und am Haupt-
bahnhof setzen Sie sie in Züge aus den 1960er Jahren auf 
Strecken der 1860er Jahre. Dann meinen Sie, Sie hätten 
ein fortschrittliches System geschaffen. Solange Sie diese 
eklatante Fehlplanung nicht aufgeben, schaffen Sie das 
überhaupt nicht.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Das ist nichts anderes 
als eine misslungene Bewerbungsrede!)

Meine Kolleginnen und Kollegen von der CSU, notwendig 
wären Hirnschmalz, Leidenschaft und Geld für eine Schie-
nenfernverkehrsanbindung, aber damit wollen Sie sich 
nicht beschäftigen. Hören Sie auf zu schweben, kommen 
Sie auf den Boden der Tatsachen zurück und lösen Sie mit 
uns die wirklichen Verkehrsprobleme in Bayern!

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Rotter.

Eberhard Rotter (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Keine Geldverschwendung für den 
Transrapid, so fordern die GRÜNEN, im Übrigen nicht zum 
ersten Mal hier. Die SPD schließt sich, wie immer, mit 
gedämpftem Trommelwirbel an. Wir sagen: Es handelt 
sich um keine Geldverschwendung; die Mittel werden 
sinnvoll ausgegeben und werden sich amortisieren.

Herr Kollege Dr. Beyer, Sie haben hier einiges zum Fern-
verkehr ganz allgemein gesagt. Dem will ich gar nicht im 
Einzelnen widersprechen. Das hilft aber nicht, das Pro-
blem zu lösen, dass wir eine attraktive, schnelle Anbin-
dung vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen brau-
chen.

(Ludwig Wörner (SPD): Sie wissen ja nicht einmal, 
dass es eine Lokomotive gibt!)

Sie wollen eine Fernverkehrsanbindung. Sie sollten auch 
sagen, wohin dieser Fernverkehr weitergehen soll. Es ist 
nicht zu ändern, dass der Flughafen nun einmal für die 
Fernverkehrsachsen, die in Richtung Stuttgart und Nürn-
berg laufen, ungünstig gelegen ist.

(Ludwig Wörner (SPD): Doch, das ist sehr wohl zu 
ändern!)

Das ist Schnee von gestern. Damit können wir nicht die 
heutigen Probleme lösen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Transrapid 
ist ein geeignetes Verkehrsmittel zur dringend notwen-
digen Entlastung des Straßenverkehrs zum Flughafen. Wir 
müssen bis 2015 mit einer Verdoppelung des Straßenver-
kehrs auf 176 000 Fahrten täglich rechnen. Deswegen 
brauchen wir dringend ein schnelles, attraktives Schie-
nenverkehrsmittel. Das muss so gestaltet werden, dass 
der Hauptbahnhof in München zum dritten Terminal wird. 

Selbstverständlich wird gefragt, woher die Fahrgäste für 
den Transrapid kommen. 

Sie kommen nicht nur aus der Stadt München, sondern 
sie kommen mit Zügen aus Entfernungen von 100, 150, 
200, 250 Kilometern, aus dem Werdenfelser Land, aus 
dem Allgäu, vom Bodensee, aus Richtung Stuttgart. Sie 
steigen am Hauptbahnhof um und können dort gleich 
einchecken. Das ist eine intelligente und zukunftsträchtige 
Lösung. Von daher bringt der Transrapid, so eine Prog-
nose der DB AG, auch 40 % mehr Schienenfernverkehrs-
fahrgäste auf dieses Verkehrsmittel zum Flughafen und 
somit von der Straße weg. Er ist also verkehrspolitisch 
wichtig. Es bedarf einer sinnvollen verkehrlichen Lösung, 
um den Münchner Hauptbahnhof rasch und komfortabel 
an den Flughafen München anzubinden. Dafür ist der 
Transrapid das geeignete Verkehrsmittel.

Natürlich ist er auch industriepolitisch wichtig. Hinsichtlich 
der Finanzen ist der Transrapid ebenfalls die günstigere 
Lösung gegenüber einer alternativen Express-S-Bahn. Es 
sind nicht unsere Zahlen, wie Herr Maget, der jetzt der 
weiteren Debatte nicht mehr folgt, gesagt hat, mit denen 
eine Wirtschaftlichkeit des Transrapid errechnet wurde, 
sondern es ist ein Gutachten, das unter der rot-grünen 
Bundesregierung vom Bundesverkehrsministerium in Auf-
trag gegeben worden ist. Die Realisierung und die Finan-
zierbarkeit des Transrapid hängt allerdings davon ab, dass 
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der Bund im Interesse Münchens und Bayerns zu der 
zugesagten Finanzierung steht. Dafür sollten wir 
gemeinsam sorgen. Ich verkenne durchaus nicht, dass die 
Finanzierung gewisse Probleme bereiten wird. Es wird 
eine gewaltige Kraftanstrengung für den Freistaat Bayern 
bedeuten, die notwendigen Landesmittel für den Trans-
rapid zur Verfügung zu stellen. Angesichts zurückge-
hender Regionalisierungsmittel des Bundes wird es 
schwierig sein, die notwendigen Gelder aus diesem Topf 
zusammenzukratzen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns einig, dass 
wir ein attraktives und schnelles Transportmittel benö-
tigen. Eine Fernbahnanbindung des Flughafens, die von 
der DB AG ja eigenwirtschaftlich betrieben werden 
müsste, sehe ich auch mittelfristig nicht. Die mögliche 
alternative Express-S-Bahn ist, von der Geschwindigkeit 
und dem zusätzlichen Reiz einer Fahrt mit dem Transrapid 
abgesehen, auch fi nanziell die weit schlechtere Lösung. 
Eine Express-S-Bahn käme Bayern wesentlich teurer. Die 
Express-S-Bahn bekommen wir auch nicht geschenkt, 
auch wenn Sie manchmal so tun, als wenn sie nichts kos-
tete. SPD und GRÜNE lamentieren hier über die Kosten 
des Transrapid, verschweigen jedoch, dass für den Frei-
staat Bayern bei der Express-S-Bahn weit höhere Kosten 
anfi elen. Ich erinnere an die Investitionen in Fahrwege und 
Stationen. Hier wäre Bayern mit 50 % dabei. Ich erinnere 
an die Fahrzeugförderung, die hier genauso erfolgen 
müsste wie beim Transrapid. Ich erinnere daran, dass die 
Bestellentgelte in 20 Jahren über 450 Millionen Euro aus-
machen würden. Dazu hat Staatsminister Huber schon 
ausführlich Stellung genommen. Das wären Mittel, die 
dem fl achen Land abgezogen würden. Wir wollen nicht, 
dass für eine Express-S-Bahn zum Flughafen München 
der S-Bahn-Ausbau in Nürnberg nicht termingerecht 
erfolgen könnte. Wir wollen nicht, dass der Regio-
Schienentakt Augsburg auf die lange Bank geschoben 
würde. Wir wollen nicht, dass der Bayerntakt wegen 
zusätzlicher Bestellentgelte für die Express-S-Bahn 
durchlöchert werden müsste.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Wir wollen nicht, dass Abbestellungen auf dem Land 
erfolgen oder dass Strecken im Bayerischen Wald, im 
Allgäu, in Oberfranken, am Untermain oder sonst wo in 
Bayern stillgelegt werden müssten. Das wären die teuren 
Folgen einer Express-S-Bahn, deren Nachteile für den 
Freistaat Bayern gravierend wären. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Was wären denn die 
Folgen des Transrapids? Die verschweigen Sie!)

Dies verschweigen Sie den Bürgern und Bürgerinnen Bay-
erns. Sie malen die Kosten des Transrapids schwarz, ver-
schweigen jedoch die für Bayern weit schwerwiegenderen 
fi nanziellen Folgen der von Ihnen hoch gelobten Express-
S-Bahn. Dies ist unredlich, und wir werden es Ihnen nicht 
durchgehen lassen.

(Beifall bei der CSU – Dr. Christian Magerl 
(GRÜNE): Wir nennen die Vorteile der Express-S-
Bahn!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rotter. Nächste Wortmeldung: Herr Kollege 
Dr. Magerl.

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Staatsminister Huber ist hier 
einmal mehr ans Rednerpult getreten, genauso wie sein 
Vorgänger Dr. Otto Wiesheu, ohne ein Finanzierungskon-
zept vorzulegen. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Weil es keines gibt!)

– Ja, es gibt schlicht und ergreifend keines. Aber nichts-
destotrotz wird heute am 30. März 2006, das Planfeststel-
lungsverfahren eröffnet. Für ein Projekt, bei dem eine 
Finanzierungslücke in der Größenordnung von über einer 
Milliarde Euro klafft, ein Planfeststellungsverfahren einzu-
leiten, ist, wenn man es realistisch betrachtet, Geldver-
schwendung und unverantwortlich, Herr Staatsminister 
Huber! 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es widerspricht auch der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts, das sagt: Projekte, die nicht fi nan-
zierbar sind und für die es keine Finanzierungskonzepte 
gibt, dürfen eigentlich gar nicht begonnen werden. Sie 
sollten also die Lastwägen, die den Gemeinden gerade 
die Hundert-Kilo-Pakete mit den Unterlagen zustellen, 
stoppen und dafür sorgen, dass hier eine vernünftige Pla-
nung eingeleitet wird, nämlich eine Planung für eine 
Express-S-Bahn. Eine solche Planung wäre nämlich die 
einzige, die zum Ziel führen würde. 

(Beifall der Abgeordneten Margete Bause 
(GRÜNE))

Sie sagen, 2007 gibt es Baurecht. Es ist schon ziemlich 
unverfroren, wenn Sie am Tag des Beginns des Planfest-
stellungsverfahrens sagen: Wir haben im nächsten Jahr 
Baurecht. Ich gehe demgegenüber immer noch davon 
aus, dass Planfeststellungsverfahren insgesamt ergebni-
soffen sind und dass ihr Ergebnis und die Antwort auf die 
Frage, wie und wann sie beendet werden, nicht von einer 
Rede des Staatsministers Huber hier im Parlament 
bestimmt werden.

(Henning Kaul (CSU): Das ist doch nur eine Vor-
stellung, keine Vorgabe!)

– Er hat gesagt: 2007 gibt es Baurecht. – Wie gesagt: Sie 
haben keine Finanzierung. Sie sagen immer, das wird aus 
anderen Töpfen bezahlt. Es wird aber immer wie alle 
anderen Projekte in Deutschland auch aus einem einzigen 
Topf bezahlt, nämlich aus dem Geldbeutel des Steuerzah-
lers. Letztendlich wird aus diesem einen Topf alles fi nan-
ziert. 

(Beifall der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Sie können gar nicht sagen, das Geld dafür kommt hier 
her oder dort her. Auch Bundesverkehrsminister Stolpe 
hat gesagt, dass mit ungefähr 1,75 Milliarden Euro Steuer-
geldern für dieses Projekt zu rechnen ist. Mittlerweile sind 
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es, wenn ich diesen Betrag nur mit der Infl ationsrate fort-
schreibe, fast 2 Milliarden. Diese Gelder müssen in den 
Haushalten erbracht werden. Wir haben ja beispielsweise 
bei den Regionalisierungsmitteln enorme Einschnitte, die 
Sie das letzte Mal hier verteidigt haben. Heute stellen Sie 
sich hierher und sagen: Eine Express-S-Bahn ginge 
zulasten des ländlichen Raumes. Was Sie hier ausgeführt 
haben, ist grober Unfug, ist schlicht und ergreifend ein-
fach falsch.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Eine Express-S-Bahn zum Flughafen ist demgegenüber 
sehr lukrativ. Schauen Sie sich doch die Zahlen an: Damit 
machen Sie eher Gewinn, als dass etwas zugeschustert 
werden müsste. Beim Transrapid, das verschweigen Sie 
nämlich, wird die Hälfte der Fahrgäste nach der Machbar-
keitsstudie von der S-Bahn abgezogen. Dazu, was das 
die S-Bahn kostet, machen Sie hier keine Ausführungen. 
Da schweigen Sie still. 

(Ernst Weidenbusch (CSU): Warum steigen die 
Leute denn um, wenn alles so schlecht ist? Wir 
teilen Ihre Auffassung jedenfalls nicht!)

– Herr Kollege, darauf komme ich noch. Was Sie und Herr 
Staatsminister Huber machen, nämlich die S-Bahn zum 
Flughafen derartig schlecht zu reden, ist unverantwortlich! 
Der Flughafen München hat nämlich beim Modal Split 
einen europäischen Spitzenwert, weil weit über 30 % der 
Fluggäste mit der S-Bahn anreisen. 

(Ernst Weidenbusch (CSU): Aber nach der Mach-
barkeitsstudie stimmt das nicht!)

Diesen Wert hat nicht einmal Frankfurt.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Die Leute stimmen 
mit den Füßen gegen Sie ab! – Weitere Zurufe 
von der CSU – Glocke der Präsidentin)

Sie sollten daher aufhören, die S-Bahn zum Flughafen 
derartig madig zu machen und schlecht zu reden. Die 
gesamte S-Bahn im Raum München ist ein hervorra-
gendes Verkehrssystem, das tagtäglich von vielen Hun-
derttausenden genutzt wird und das seit Jahrzehnten 
funktioniert. Das sollten Sie anerkennen. Ich fahre regel-
mäßig mit diesem Verkehrsmittel nach Freising und weiß, 
wie dieses Verkehrsmittel angenommen wird.

(Thomas Kreuzer (CSU): Fahren Sie mal von 
Pasing zum Flughafen; dann sehen Sie, wie lange 
das dauert! – Henning Kaul (CSU): Es geht doch 
nicht um Sie, sondern um den Zubringerverkehr 
zum Flughafen! – Weitere Zurufe von der CSU)

– Da brauchen Sie mir nichts zu erzählen. Das hat Herr 
Rotter zugegeben, und das gibt auch Herr Kerkloh, der 
Chef des Flughafens, zu: Ursache ist, dass Sie den Flug-
hafen an den falschen Standort gesetzt haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das müssen Sie endlich einmal einsehen. Jetzt versuchen 
Sie, diesen Standortfehler mit gigantischen Milliarden-
summen zu kaschieren. Mittlerweile sagt auch das Wirt-
schaftsministerium, dass der Standort falsch ist. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Wenn es nach Ihnen 
gegangen wäre, müssten wir alle nach Frankfurt 
fahren! – Ernst Weidenbusch (CSU): Ja, und in 
Frankfurt gäbe es nicht einmal eine 
Startbahn! – Weitere Zurufe – Glocke der Präsi-
dentin)

– Schreien Sie doch nicht so, Sie können sich doch zu 
Wort melden. Sie haben schließlich noch Redezeit ohne 
Ende!

Der Flughafen ist am falschen Standort gebaut worden, 
und jetzt versuchen Sie mit solchen völlig unsinnigen Pro-
jekten, die untragbar sind und die von der Bevölkerung 
nicht nur in München, sondern entlang der ganzen Trasse 
abgelehnt werden, das zu kaschieren. Sie werden im Lauf 
des Planfeststellungsverfahrens sehen, und das kann ich 
Ihnen hier schon ankündigen: Es wird Proteste und Ein-
sprüche ohne Ende gegen das Projekt geben. 

(Henning Kaul (CSU): Kommen auch Argumente? 
Sie können doch nur noch Rabatz machen, das 
ist alles, was Sie können! – Thomas Kreuzer 
(CSU): Ja, und das nicht einmal gut!)

Das werden Sie sehen. Sie sollten endlich zur Kenntnis 
nehmen, dass die Bevölkerung das Projekt Transrapid mit 
großer Mehrheit ablehnt. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Danke schön. 
Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Kupka. – Bitte schön, 
Herr Kollege. 

Engelbert Kupka (CSU): Frau Präsidentin, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich glaube, man kann ganz unaufge-
regt feststellen, dass die Realisierung des Transrapids 
zeigen wird, wie zukunftsfähig wir nicht nur in Bayern, 
sondern in ganz Deutschland sind.

(Zurufe von Abgeordneten der SPD und der 
GRÜNEN: Ha, ha, ha!)

Wir reden tagtäglich über die Globalisierung, meinen aber 
in erster Linie die Fälle, dass Unternehmen wegen Kos-
tenvorteilen ins Ausland gehen. Es gibt aber eine zweite 
Seite der Globalisierung, nämlich dass man Produkte, die 
gut sind, weltweit verkaufen kann. Wir müssen deshalb 
Dinge tun, die andere nicht, noch nicht oder nicht so gut 
können wie wir.

Kollege Dr. Runge hat erklärt, die Erfi ndung sei alt. Das ist 
richtig, aber die Technologie ist neu. Erst heute sind wir in 
der Lage, aufgrund der Fähigkeiten, die wir entwickelt 
haben, die Patente von damals zu nutzen. Dazu genügt es 
nicht, ein Demonstrationsobjekt im Emsland zu haben, 
sondern wir müssen die Anwendung im eigenen Land 
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durchsetzen. Wir müssen ein Beispiel geben, dass wir 
das, was wir verkaufen wollen, schätzen. Darum geht es.

Die Demonstrationsstrecke zum Flughafen ist – wie das 
Vorredner ausgeführt haben – sowohl verkehrlich als auch 
fi nanziell aus bayerischer und deutscher Sicht höchst 
geeignet.

Außerdem geht es nicht darum – Herr Kollege Maget, 
diesen Fehler machen Sie -den Transrapid der Schiene 
gleichzusetzen. Den Transrapid wird man nirgendwo von 
heute auf morgen durchsetzen können als Ersatz der 
Schiene – das ist nicht das große Plus dieses Verkehrs-
mittels –, sondern man kann es dort als berührungsfreies 
Verkehrssystem einsetzen, wo es die Schiene noch nicht 
als Erschließungsgrundlage gibt. Hier wird sich ein riesiger 
Markt erschließen.

(Ludwig Wörner (SPD): In China!)

– Herr Wörner, als Gewerkschafter sollten Sie das Argu-
ment beachten. Es geht nicht nur um die Erschließung von 
China. 

Herr Kleinfeld war vor kurzem im Parlament und hat über 
seine Gespräche in Saudi-Arabien berichtet. Dort ist man 
sehr an dem berührungsfreien System interessiert, weil 
der Bau von Schienenstrecken im Wüstensand große 
Schwierigkeiten macht. Wir wurden gefragt, warum diese 
gute Technologie nicht bei uns gebaut und demonstriert 
werde. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin Runge 
(GRÜNE))

– Herr Dr. Runge, Sie sollten über Ihren lokalen Horizont 
hinausfahren. 

Zum Beispiel gibt es interessierte arabische Investoren, 
die die Pilgerfahrten nach Mekka erschließen wollen. Es 
gibt Vorhaben, die eine Verbindung der Emirate wollen 
– Kuwait, Bahrain, Katar, Oman usw. 

(Ludwig Wörner (SPD): Kennen Sie die Stre-
cken?)

Sie fragen alle, warum das System nicht bei uns gebaut 
werde, wenn es so gut sei. Das wird künftig entscheidend 
sein. 

Für die nächsten drei Jahre – bis wir ein Demonstrations-
objekt in Deutschland haben – sind die Tests im Emsland 
gesichert. Wenn wir das Projekt Transrapid bis dahin nicht 
hinbekommen, ist es mit dieser Technologie für Deutsch-
land vorbei. Dann müssen wir – wie das vor kurzem ein 
GRÜNER gesagt hat – die Technologie von China kaufen. 
Der Kollege war der Meinung, dass wir die Technologie 
nicht selbst entwickeln, sondern von China kaufen sollten. 
Das sind abstruse Gedankengänge. So kann man Zukunft 
nicht gestalten. Wir können nicht, wie zum Beispiel bei 
dem von uns erfundenen MP3-Player geschehen, diesen 
im Fernen Osten bauen lassen und die Gewinne bei uns 
einstecken wollen. 

Den bei uns entwickelten Transrapid dürfen wir nicht 
anderswo bauen lassen. Er ist ein Zukunftsprojekt, ein 
„Leuchtturmprojekt“. Ihn mit der Express-S-Bahn als 
Alternative in Verbindung zu setzen, ist fast obszön. Das 
sind zwei völlig verschiedene Dinge. Eine Express-S-Bahn 
werden Sie nicht zum Exportschlager machen können; 
denn diese Technologie beherrscht jeder. Der Transrapid 
kann aber ein Exportschlager werden. Ein solches 
Zukunftsprojekt, mit dem wir Arbeitsplätze im Inland 
schaffen können, darf man doch nicht vorübergehen 
lassen. Wachstum nährt eben Wachstum, und Schrump-
fung verstärkt Schrumpfung. Deshalb müssen wir endlich 
einen Schritt vorwärts gehen und nicht nur diskutieren, ob 
die Express-S-Bahn besser wäre als der Transrapid. Das 
ist nicht die Alternative. Die richtige Alternative ist der 
Transrapid. Wir wollen uns von diesem Zukunftsprojekt 
nicht verabschieden.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Wörner. Bitte schön, Herr Kollege.

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Minister Huber, ich werde auf einige Dinge 
eingehen, die Sie festgestellt haben.

Wir wissen, dass der größte Teil des Flugverkehrs touristi-
scher Natur ist. Da die Menschen bereits beim Flugticket 
zu sparen beginnen, kann man nicht ernsthaft davon aus-
gehen, dass sie für die Hin- und Rückfahrt mit dem Trans-
rapid noch einmal 30 Euro ausgeben werden. Aus diesem 
Sektor werden Sie also nicht mit Fahrgästen rechnen 
können. Für den Rest gilt das, was ich schon immer sage: 
Es ist ein Verkehrsmittel für Betuchte, für die alleine wir 
das Geld nicht ausgeben sollten, denn sie haben die 
Mittel für das Taxi. 

(Ernst Weidenbusch (CSU): Das ist wohl besser, 
wenn mit dem Taxi gefahren wird?)

Wer wie Sie, Herr Minister Huber, die S-Bahn madig 
macht und gleichzeitig den Transrapid als das Verkehrs-
mittel für alle Menschen anpreist, muss sich nicht wun-
dern, dass niemand für den Bau der alten Technologie S-
Bahn ist. 

Ich will mit einem Vorurteil aufräumen: Herr Kollege 
Kupka, die SPD ist im Gegensatz zur CSU nicht technolo-
giefeindlich, denn Mitgliedern der CSU ist nicht bekannt, 
dass es Lokomotiven mit Rußfi lter aus deutscher Produk-
tion zu kaufen gibt. So jemandem muss man die Kompe-
tenz zum Schienenverkehr absprechen. 

(Zurufe der Abgeordneten Henning Kaul (CSU) 
und Ernst Weidenbusch (CSU))

Im Wirtschaftsausschuss wurde das deutlich. Die SPD hat 
sich dafür ausgesprochen, den Transrapid richtig einzu-
setzen. Er wurde als Verkehrsmittel für Städteverbin-
dungen in Europa entwickelt. Würden Sie ein Projekt in 
der Größenordnung Paris – Straßburg – Stuttgart – Mün-



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/64 v. 30. 03. 2006 4809

chen – Prag – Moskau aufl egen, würden Sie die SPD als 
begeisterte Befürworter gewinnen – nicht aber für den 
Unfug „Geisterbahn“ zwischen Hauptbahnhof und Flug-
hafen. 

(Zurufe von der CSU)

Meine Damen und Herren, Sie können das nicht Schön-
reden. Den Fehler der Vergangenheit – die Koryphäe 
Wiesheu hat ihn begangen – nämlich zu übersehen, dass 
man auf der Strecke München – Ingolstadt – Nürnberg 
den Flughafen mit dem ICE hätte anbinden können, um 
sicherzustellen, dass die klassische Nord-Süd-Tangente 
Ostbahnhof – Salzburg gut funktioniert. Diesen Fehler 
könnten wir jetzt korrigieren. Dazu haben Sie den Mut 
nicht. Die einen wollen es zu Recht nicht, weil man ihnen 
etwas weggenommen hat in Schwaben. Aber das nützt 
nichts mehr. Die Nutzung des ICE wäre erheblich besser 
und kostengünstiger als der Transrapid als Stümperwerk 
auf dieser kurzen Strecke. 

Dieser Transrapid, wie Sie ihn, meine Damen und Herren 
von der CSU, haben wollen, gehört mit der Haltestelle 
Schwanthalerhöhe in das Verkehrsmuseum. 

Kolleginnen und Kollegen, wer die Notwendigkeiten der 
Geldströme beklagt, wie das Minister Huber tut und 
gleichzeitig droht, der ländliche Raum werde ausgedünnt, 
wenn die S-Bahn als schnelle Verbindung ausgebaut wird, 
der belügt die Menschen. Sie wissen, dass Sie erheblich 
sparen könnten, wenn Sie die S-Bahn-Verbindung in eine 
Express-S-Bahn umbauen würden. Die Nachfolgelasten 
sind – rechnet man sie ehrlich – sicherlich nicht höher als 
die, die Sie dem Transrapid zuschlagen. Im Übrigen, Herr 
Minister Huber hat Ihnen nicht gesagt, dass der S-Bahn-
Takt ausgedünnt werden müsste, um genügend Fahrgäste 
für den Transrapid sicherstellen zu können. Das Aus-
dünnen des S-Bahn-Taktes heißt Betrug an den Men-
schen im bayerischen Ballungsraum Freising, München 
usw. Auch das sollte er sagen, das wäre ehrlich. Er nimmt 
den Menschen die gute S-Bahn-Verbindung zugunsten 
des Transrapids.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Woher haben Sie 
das?)

– Das wird so sein, weil es sonst nicht genügend Fahr-
gäste für den Transrapid gibt. Man muss sich mit den 
Dingen intensiv beschäftigen, um zu wissen, was pas-
sieren wird. 

Ich sage Ihnen noch etwas: Im Übrigen ist der Transrapid 
eine Energieverschwendung ohnegleichen, was durch die 
Enquete-Kommission erwiesen ist. Er braucht pro Sitz-
platz mehr Energie als für einen Kurzstreckenfl ug von 
München nach Frankfurt benötigt wird.

(Zuruf des Abgeordneten Henning-Kaul (CSU))

– Herr Kaul, Sie haben offensichtlich das Ergebnis der 
Enquete-Kommission nicht zur Kenntnis genommen, 
sonst würden Sie das wissen und nicht bestreiten. Der 
Transrapid ist ökonomischer und ökologischer Unfug. 
Lassen Sie uns den Vorschlag zur Express-S-Bahn auf-

greifen. Wir könnten sie im Übrigen ganz schnell erproben, 
und zwar während der Fußballweltmeisterschaft. Da 
könnten wir probieren, wie es geht. Sie wollen es aber 
nicht einmal versuchen. Sie sind nicht einmal für den Ver-
such offen, und da wollen Sie behaupten, Sie sind offen 
und zukunftsfähig.

Meine Damen und Herren, der Transrapid auf dieser 
Strecke führt in die Sackgasse. Es handelt sich um eine 
Industrieruine der Zukunft, die Sie zu verantworten haben. 
Sie verschleudern Geld, das Ihnen nicht einmal gehört 
und das wesentlich besser eingesetzt wäre dort, wo es 
notwendig ist, nämlich beim Ausbau des Schienenperso-
nennahverkehrs im Ballungsraum und darüber hinaus.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Stöttner.

(Unruhe bei der CSU)

– So wurde es mir gesagt. Ich habe mich an die Reihen-
folge gehalten, wie sie uns im Präsidium gemeldet wurde. 
Bitte schön. 

(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Der Transrapid 
von Rosenheim zum Flughafen!)

Klaus Stöttner (CSU): Verehrte Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Wörner, Sie 
kennen sicher das Kunststück des bekannten bayeri-
schen Automobilherstellers, wo ein Quattro eine Sprung-
schanze hinaufklettert. Das war 1986. Vielleicht kennen 
Sie den glänzenden Werbespruch dieser Automobilmarke. 
Wie war das? – „Vorsprung durch Technik.“ 

(Ludwig Wörner (SPD): Sind Sie Handelsver-
treter?)

– Herr Wörner, Sie kennen den Spruch natürlich nicht. 
Tatsächlich steht dieses bayerische Unternehmen heute 
aufgrund der Investitionen der damaligen Zeit an der 
Spitze unserer Automobilbauer. Herr Kollege Maget hat 
sich heute in der „Süddeutschen Zeitung“ positiv über 
den Transrapid geäußert und gesagt, dass auch diese 
Technik hoch anzuerkennen ist.

Meine Damen und Herren, es gibt aus standortpolitischer 
Sicht viele Argumente, warum wir in Deutschland den 
Transrapid brauchen. Ein Land, das so exportabhängig ist 
wie Deutschland, muss hochwertige Technologien zur 
Anwendung bringen, damit es als Hochlohnland bestehen 
kann. Der Transrapid eröffnet der deutschen Industrie 
Zukunftschancen auf den internationalen Verkehrs-
märkten. Dazu muss technologische Kompetenz – ich 
spreche von den Leuchttürmen – vom eigenen Land aus 
weltweit demonstriert werden. 

(Ludwig Wörner (SPD): Leuchttürme werden 
längst abgeschafft!)
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– Herr Wörner, Sie gehören doch schon zu den älteren 
Semestern. 

(Lachen bei der SPD)

Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen: Sie können sich 
vielleicht noch an den Hubschrauber BO 105 erinnern, 
den MBB in den Siebziger- und Achtzigerjahren entwickelt 
hat. 

(Unruhe)

– Herr Wörner, passen Sie doch auf, wenn ich etwas 
sage.

Dieser als Fünfsitzer entwickelte Hubschrauber mit 
modernster Rotortechnik fand zur damaligen Zeit im 
ganzen Land keine Abnehmer. Es gab kein Interesse 
dafür. Als der ADAC und die Polizei die ersten Hub-
schrauber kauften und in Einsatz brachten und damit 
diese Technologie in Deutschland demonstrierten und 
verwendeten, kam der Durchbruch. Dieser Hubschrauber 
BO 105 wurde als Exportschlager über 1500-mal in 
36 Ländern verkauft. Der Hubschrauber ging 1500-mal in 
die ganze Welt. Denken wir einmal daran, wie viele 
Arbeitsplätze das für Deutschland waren. Genau so wird 
es beim Transrapid sein.

Meine Damen und Herren, die Anfänge der Magnetschwe-
bebahn liegen in Deutschland. Den technischen Vor-
sprung vor unseren Mitstreitern können wir auf diesem 
Feld nur halten, wenn die Bahn auch hier in Deutschland 
gebaut wird. Aus alledem folgt, durch den Transrapid ent-
stehen in Deutschland, insbesondere im Freistaat Bayern, 
neue, gut bezahlte Arbeitsplätze. Wir können es uns nicht 
leisten, auf diese Investition in Wachstum und Beschäfti-
gung zu verzichten. Wir müssen die Erfi ndung, die in 
Deutschland entwickelt wurde, auch hier nutzen.

Noch etwas: Die Spitzentechnologie präsentieren wir 
unseren Besuchern, die am Flughafen Franz Josef Strauß 
ankommen. Diese sehen und spüren, wie zukunftsorien-
tiert Bayern ist. Dadurch erfährt Bayern als Hightech-
Standort eine deutliche Aufwertung.

Meine Damen und Herren, schaffen wir eine Grundlage für 
Beschäftigung, aber auch für den Wohlstand der nächsten 
Generation, indem wir nicht zaudern, sondern gezielt auf 
die neue Technologie setzen. Bauen wir den Transrapid 
und die Strecke im eigenen Land.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich 
Herrn Kollegen Kaul das Wort erteilen. Bitte schön, Herr 
Kollege. 

Henning Kaul (CSU): Frau Präsidentin, werte Kolleginnen 
und Kollegen! Ich erlaube mir, auf die Reden – denn es 
waren keine Argumente – der GRÜNEN nicht weiter ein-
zugehen. Nur, Herr Dr. Magerl, entlarvend war es schon. 
Sie haben, statt Argumente im Zusammenhang mit dem 

vor uns stehenden Planfeststellungsverfahren zu bringen, 
Rabatz angekündigt. 

(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Einsprüche habe 
ich angekündigt!)

– Das wird nachzulesen sein. Sie haben gesagt, wir 
werden Protest erheben, Sie werden es erleben. Wir 
werden das aufmerksam nachlesen, deswegen brauchen 
wir nicht darauf einzugehen. 

Wenn wir alles, was die Entwicklung von Technologie 
angeht, nur unter monetären Gesichtspunkten sehen 
würden, dann stünden wir zum Beispiel bei den erneuer-
baren Energien noch am Anfang. Wenn wir das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz nicht zur Unterstützung gehabt 
hätten – –

(Ulrike Gote (GRÜNE): Wer hat denn das gefor-
dert?)

– Klaus Töpfer hat das Stromeinspeisegesetz als ein 
Erneuerbares-Energien-Gesetz vor Ihnen geschaffen. Sie 
haben es nur modifi ziert. Wenn wir das nicht getan hätten, 
hätten wir heute keinen Technologievorsprung. Da würde 
kein Windrad laufen, wir hätten keine Photovoltaik. 

Herr Kollege Wörner – Herr Kollege Maget ist gerade nicht 
da – – 

(Unruhe)

– Entschuldigung, er ist doch da. Nur für die, die außer-
halb des Saales zuhören: Herr Kollege Maget ist da. Herr 
Maget, Sie haben die Strecke zwischen Hauptbahnhof 
und Flughafen angesprochen und meinten, sie sei zu kurz. 
Das trifft auf Shanghai ebenso zu, oder? – Dort wird auch 
der Flughafen mit dem Bahnhof verbunden. Herr Maget, 
Ihr damaliger Bundeskanzler – wer kennt ihn noch? – 
Schröder ist 2002 nach Shanghai gefahren und hat sich 
dort mit meinem Elektroingenieur-Kollegen Zhu Rhongji, 
dem damaligen Ministerpräsidenten von China, ablichten 
lassen. Er hat sich als Bundeskanzler eines Hochtechno-
logie-Standortes feiern lassen, und Sie stellen sich hierher 
und sagen, wenn wir in Deutschland das Gleiche machen, 
ist es Unsinn. Das ist die Doppelstrategie der SPD. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte einige Vor-
teile des Transrapids aufzählen, die überall nachlesbar 
sind, aber nicht nur nachlesbar, sondern auch belegbar; 
denn wir haben seit 30 Jahren den Transrapid im Emsland 
laufen. Das System der Magnetbahn-Technologie kennt 
keine Roll- und Antriebsgeräusche, während sich das 
Rad-Schiene-System schon ankündigt, wenn Sie es noch 
nicht sehen, so laut ist es. Die Bahn bleibt Ihnen noch im 
Gehör, wenn Sie sie schon lange aus dem Auge verloren 
haben. Das Magnetschwebebahn-System kennt dieses 
Problem nicht. Nur soweit Sie es sehen, hören Sie es 
auch. 

(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Aber wie!)
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Um Ihnen einmal ein paar Zahlen zu nennen, das Magnet-
bahn-System verursacht auch bei seiner höchsten 
Geschwindigkeit von 500 km/h nur die Hälfte des Geräu-
sches in dem Moment, in dem man es sieht, wie zum 
Beispiel der modernste ICE 3. Es gibt einen weiteren Vor-
teil, den man insbesondere im Zusammenhang mit der 
S-Bahn sehen sollte. Der Flächenverbrauch für den 
Fahrweg ist geringer als bei der Eisenbahn. Wir zer-
schneiden nicht wie bei der Eisenbahn ganze Lebens-
räume nicht nur der Landwirte, sondern auch unserer 
Tierwelt. 

Ein weiterer Vorteil sind die Umwelt- und Betriebskosten. 
Was Sie sagen, stimmt einfach nicht, Herr Wörner. Wir 
haben im Emsland gute Erfahrungen gemacht, und in 
Shanghai laufen ständig Messsysteme mit. Der spezifi -
sche Energieverbrauch pro Sitzplatz ist beim Magnet-
bahn-System um 30 % geringer – bedenken Sie: um 
30 %! – als beim Rad-Schiene-System. Die Effi zienz ist 
3,5-mal höher als beim Straßensystem und viermal höher 
als beispielsweise beim Kurzstrecken-Flugsystem. Zudem 
treten wesentlich niedrigere Wartungskosten auf, es 
besteht geringerer Verschleiß durch die berührungsfreie 
Technik, da keine Reibung gegeben ist. Wir haben die 
Erfahrungen. Das Magnetbahn-System minimiert auch 
die Sicherheitsrisiken. Es gibt keine Zusammenstöße 
mehr, keine Kollisionen. Solche Unfälle sind ausge-
schlossen, weil die Versorgung – –

(Heiterkeit des Abgeordneten Franz Maget 
(SPD))

– Sie lachen. Denken Sie doch einmal an Eschede und die 
anderen Unfälle. Bei diesem System sind solche Unfälle 
ausgeschlossen. Es gibt auch keine offene stromführende 
Spannungsversorgung. Das Magnetbahn-System ist des-
halb wesentlich sicherer.

Werte Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss komme ich 
noch einmal zum Individualverkehr, den wir mit diesem 
System verbessern wollen. Der Mobilitätsanspruch in den 
Ballungsräumen kann mit den vorhandenen Systemen, 
auch unter den von mir genannten Umweltgesichts-
punkten, in Zukunft nicht mehr realisiert werden. Wir brau-
chen neue Technologien. Wir brauchen weniger Energie-
verbrauch, weniger Platzbeanspruchung, weniger Aus-
stoß von Luftschadstoffen, weniger Lärmemissionen. All 
diesen Forderungen wird das Magnetbahn-System 
gerecht. Wir werden das im Planfeststellungsverfahren 
noch zu würdigen haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses System ist – Herr 
Kollege Pschierer hat das bereits gesagt – ein Quanten-
sprung in der Technologie. Leider ist dieser in Deutsch-
land erfundene Quantensprung 8000 Kilometer von 
seinem Geburtsort entfernt realisiert worden. Wer die 
Zukunft erleben will, der muss dafür leider nach Shanghai 
fl iegen.

Herr Dr. Beyer, Herr Dr. Runge, Sie haben gebrandmarkt, 
dass wir einen Technologiesprung haben bei einem 
System, das 160 Jahre alt ist.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Wir haben einen 
Bruch!)

– Doch, Sie haben das so genannt. Sie haben von einem 
System gesprochen, das 160 Jahre alt ist, das beschleu-
nigt wird, um dann wieder langsam zu werden. Es ist aber 
genau das Gegenteil der Fall: Vom schienengebundenen 
Verkehr steigen Sie in den Transrapid um, beschleunigen 
und steigen dann in ein Flugzeug um. Was gibt es Sinnvol-
leres?

Lassen Sie mich Lothar Späth zitieren, einen Mann, der 
sich auch über die Technologie-Zukunft Gedanken 
gemacht hat. Er sagt: „Lasst uns ein 300 Milliarden-Pro-
gramm mit der EU für ein Transrapid-System aufl egen. 
– Stellen Sie sich doch einmal vor, was das wirtschaftlich 
bedeutet, für Arbeitsplätze und für die Technologie. Die 
ganze Welt kann lernen, wie man schnelle Schienensys-
teme mit modernen Luftsystemen verbindet, und das in 
dicht besiedelten Räumen.“ Wir sollten uns also über-
legen, vor allem die Kolleginnen und Kollegen aus Mün-
chen, die hier besondere Verantwortung tragen, ob wir auf 
neuen Trassen Schienen verlegen und eine Technologie 
für die Zukunft installieren, die bereits 160 Jahre alt ist. 
Deren Schwächen können wir aufgrund physikalischer 
Gesetze, Herr Kollege Wörner, einfach nicht überwinden. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege 
Kaul, ich möchte Sie bitten, auf die Uhr zu schauen.

Henning Kaul (CSU): Ich komme zum Schluss. – Lassen 
Sie uns aus Lärmschutzgründen und um der Attraktivität 
der immer noch liebenswürdigen Weltstadt München 
willen dieses System einführen. OB Ude ist es seinen Bür-
gern schuldig, seine Blockadepolitik aufzugeben. Das 
wäre für den Wirtschaftsstandort München von großem 
Vorteil. Es wäre für uns alle von Vorteil, wenn wir im 
Geburtsland des Transrapid die erste Strecke bauen 
könnten, bevor die Chinesen die zweite Strecke bauen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nun darf ich 
noch einmal Herrn Kollegen Wörner das Wort erteilen.

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Manchmal ist es wirklich die Gunst der früheren 
Geburt, um einen etwas größeren Überblick zu haben. 
Jetzt ist der Kollege von der CSU leider nicht mehr da, der 
mich nach meinem Alter gefragt hat. Ich hätte ihm nämlich 
gerne etwas gesagt.

(Zuruf von der CSU: Wir können es ihm weiter-
sagen!)

Meine Damen und Herren, wir Münchner sind der Anwalt 
der bayerischen Bürgerinnen und Bürger und der Bevöl-
kerung im Ballungsraum München. 

(Lachen des Abgeordneten Thomas Kreuzer 
(CSU) – Walter Nadler (CSU): Der maßt sich was 
an! – Heiterkeit bei der CSU)

Ich sage das, weil wir sicherstellen wollen, dass ein adä-
quates Verkehrsmittel, eines, das die Bürgerinnen und 
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Bürger sich leisten können, weiter ausgebaut wird. Dieses 
Verkehrsmittel muss Vorrang vor technischen Spielereien 
haben, die auf dieser kurzen Strecke keinen Erfolg haben 
können.

Herr Kollege Kaul, wenn Sie sagen, die Strecke in 
Shanghai ist auch nicht länger, dann muss ich Ihnen die 
Frage stellen, warum verlängern die Chinesen die Strecke 
dann? Sie tun das, weil der Transrapid auf dem kurzen 
Streckenabschnitt gar nichts bringt.

(Henning Kaul (CSU): Warum lässt sich Schröder 
dann feiern?)

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, bei den Kosten 
von 2,3 Milliarden Euro wird es nicht bleiben. Darüber 
können wir heute schon eine Wette abschließen. Wir 
werden bei 2,6 Milliarden Euro landen, dazu muss man 
keinen Kaffeesatz lesen, wenn man weiß, dass allein die 
Entwicklung des neuen Fahrzeuges noch etwas kosten 
wird. Diese Kosten hierfür sind in den bisherigen Berech-
nungen nämlich noch nicht enthalten. 

Man muss den Menschen hier im Lande auch erzählen, 
wie Sie mit deren Recht umgehen. Jedes öffentliche Ver-
kehrsmittel bedarf zu seiner Förderung erst einmal einer 
standardisierten Bewertung. Die standardisierte Bewer-
tung scheitert aber, wenn auf einer Strecke zwei öffent-
liche Nahverkehrsmittel geführt werden. Nach der gän-
gigen Rechtsauffassung könnte der Transrapid deshalb 
überhaupt nicht gefördert werden. In dieser Frage 
begehen Sie den ersten Rechtsbruch. Was aber noch viel 
dramatischer ist: Sie nehmen zugunsten eines Baupro-
jekts in Kauf, dass den Menschen das Recht genommen 
wird, wie bisher bei Großbauvorhaben Einsprüche zu 
erheben, was auch notwendig ist, um sorgfältig prüfen 
lassen zu können, ob alles rechtens und in Ordnung ist. 
Das ist an sich ein Skandal.

Ein Weiteres: Sie, Herr Kollege Kaul, behaupten, der 
Transrapid sei leise. 

(Henning Kaul (CSU): Sie brauchen nur einmal ins 
Emsland zu gehen!)

Herr Kollege, ich darf Ihnen Folgendes vorhalten: Es ist für 
das menschliche Gehör und für die menschliche Psyche 
ein erheblicher Unterschied, ob sich Lärm aufbaut, eine 
Spitze erreicht und sich dann wieder abbaut. Das heißt 
nämlich, dass für den Menschen eine Ankündigung des 
Lärms besteht. Beim Transrapid aber fehlt diese Ankündi-
gung. Der Lärm schlägt mit einem großen Knall auf das 
Gehör und ist dann wieder vorbei. Sie können nicht 
behaupten, dass sich hieraus nicht höhere Belastungen 
für den Menschen ergeben als durch die Verkehrsmittel, 
auf die Sie hingewiesen haben.

Herr Kollege Kaul, Sie sprechen davon, mit dem Trans-
rapid gebe es weniger Flächenverbau. Das trifft dann zu, 
wenn der Transrapid auf Stelzen gebaut wird. Auf der 
Strecke, die Sie haben wollen, wird der Transrapid meist in 
einer Eintiefung, in einem Trog fahren, und dann besteht 
dieselbe Landschafts-Zerschneidung. Im Übrigen brau-
chen Sie unter den Stützen zwar keine Fläche, für das 

Auge aber wird die Landschaft sehr wohl zerschnitten. 
Das wissen Sie auch alles ganz genau.

Beim Energieverbrauch, Herr Kollege Kaul, ist es so, dass 
bei den schienengebundenen Fahrzeugen beim Anfahren 
Strom gebraucht wird, anschießend können die Fahr-
zeuge rollen, weil das Gewicht rollt, und beim Bremsen 
erzeugen die schienengebundenen Fahrzeuge Energie. 
Ganz anders sieht es beim Transrapid aus: Sie müssen 
heben, steuern, fahren und bremsen. Sie brauchen für 
jede dieser Bewegungsmöglichkeiten Energie. Die 
Experten sagen deshalb – die Experten, nicht wir, und das 
hat Ihr Kollege Söder in der Enquete-Kommission auch 
eingeräumt –, dass beim Kurzstrecken-Flugverkehr pro 
Sitzplatz-Kilometer mehr Energie als beim Transrapid auf 
der kurzen Strecke zwischen München und dem Flug-
hafen verbraucht wird.

(Henning Kaul (CSU): Darüber tauschen wir uns 
aus! Ich gebe Ihnen die Zahlen!)

Sie können die Zahlen gerne nachlesen, sie sind im Archiv 
vorhanden. Sie werden feststellen, dass nicht wir diesen 
Energieverbrauch berechnet haben, sondern die Experten. 
Im Übrigen wurden die Zahlen von allen bestätigt.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das 
technische Vehikel Transrapid ist ein tolles Gefährt für den 
Zweck, für den es entwickelt wurde. Wir würden es auch 
nicht als Güterwagen hernehmen, und wir würden auch 
nicht sagen, wir bauen die Straßenbahn als Magnetschwe-
bebahn aus. Das würde nicht funktionieren. 

Herr Kollege Kaul, wir sollten diese schöne Technik nicht 
für dieses Spielzeug missbrauchen lassen, sondern wir 
sollten für die lange Strecke wirklich ein Konzept entwi-
ckeln. Ich habe gerade einen Vorschlag gemacht. Da wäre 
es richtig aufgehoben. 

(Henning Kaul (CSU): Ich habe nichts dagegen!)

Aber was wir hier machen, nämlich 2,6 Milliarden Euro in 
den Sand zu setzen und dafür die Nahverkehrssysteme 
Bayerns hintanzustellen, das funktioniert nicht. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Wortmel-
dung zur Aktuellen Stunde: Herr Kollege Pschierer, bitte.

Franz Josef Pschierer (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kol-
leginnen, liebe Kollegen! Herr Dr. Magerl, ich möchte ers-
tens nur noch kurz ein paar Ihrer Argumente entkräften. 
Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, bräuchten wir uns in 
diesem Hohen Haus nicht um die Anbindung Ostbayerns 
und anderer Regionen des Freistaats an den Flughafen 
München unterhalten, den gäbe es nämlich gar nicht. Wir 
müssen uns nur darüber unterhalten, wie wir von Mün-
chen möglichst schnell nach Frankfurt kommen können, 
um dort das Luftdrehkreuz in Anspruch zu nehmen.

(Beifall bei der CSU)
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Mit Ihnen waren all diese Projekte nicht zu verwirklichen.

Zweitens möchte ich gerade an die SPD in diesem Hohen 
Hause appellieren: Hören Sie bitte auf, das Thema 
Express-S-Bahn weiterzuverfolgen; denn es ist und wird 
keine Alternative zum Transrapid sein. Wir können nicht 
eine Milliarde Euro – wovon der Freistaat Bayern 50 % 
bezahlen muss plus Bestellerentgelt – in die Hand nehmen 
für einen Fahrzeitgewinn von 15 Minuten mit einer Tech-
nologie, die nichts Neues bietet, sondern altbekannt ist. 
Deshalb wird die Mehrheitsfraktion in diesem Hohen Haus 
am Thema Transrapid weiterhin und unmissverständlich 
festhalten. Sie haben mit der Express-S-Bahn längere 
Fahrzeiten und weniger Fahrgäste. Im Gegensatz dazu 
haben Sie mit einem Transrapid die schnellste Verbin-
dung, den größten Zuwachs an Fahrgästen und, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, auch die 
geringsten Lärmemissionen. 

Drittens will ich das Thema Technologie nochmals ent-
kräften. Herr Kollege Wörner, Herr Kollege Kaul hat 
ebenso wie ich zu Beginn meines Statements nochmals 
auf die alte Rad-Schiene-Technik verwiesen. Seit 1835 hat 
sich am Rad-Schiene-Konzept nur Folgendes geändert: 
der Antrieb, nämlich von Kohle und Dampf auf Diesel und 
Elektro. Aber das Grundprinzip mit all seinen physikali-
schen Nachteilen, mit Reibungsverlusten und vielen 
anderen Dingen, ist gleich geblieben. Die Schwebebahn-
technik ist eine neue Technologie, die, das gebe ich zu, 
nichts Neues ist; es gab im letzten Jahrhundert verschie-
dene Ansätze. Ich darf aber daran erinnern, dass bis 1977 
mehrere Entwicklungslinien verfolgt wurden, dass aber im 
Jahre 1977 die sozialliberale Koalition den Systement-
scheid herbeigeführt hat; damals trugen Sie die Verant-
wortung in diesem Land.

Den vierten Punkt hat Herr Staatsminister Huber sehr 
deutlich herausgestellt: Es ist für mich ein Skandal, dass 
wir in diesem Bereich jahrzehntelang geforscht und Milli-
arden ausgegeben haben, ohne das alte Problem 
Deutschlands zu bekämpfen, nämlich von der Forschung 
zur Anwendung, zu neuen Produkten und neuen Arbeits-
plätzen zu kommen. Das halte ich bei dieser Thematik für 
den eigentlichen Skandal.

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Christian Magerl (GRÜNE))

– Herr Dr. Magerl, es ist so. Dieses alte Problem haben wir 
in unserem Land. Wir sind inzwischen sehr genügsam 
geworden nach dem Motto: Wir haben es der Welt 
gezeigt, dass wir es können, aber machen sollen es gefäl-
ligst die anderen. 

Der fünfte, mir sehr wichtige Punkt betrifft das Thema 
„Industriepolitik“. Dieses Thema wird von Ihnen abgetan, 
als sei es überhaupt nichts. Sie haben im Bereich Transra-
pidentwicklung sowohl das Thema „Neue Werkstoffe im 
Schienenfahrzeugbau“ als auch das Thema „Neue Ferti-
gungsmethoden in der Bauindustrie“. Was die Verwen-
dung der Komponente auch in anderen Industrieberei-
chen betrifft, reden Sie sonst immer gern über Spin-off-
Effekte und über viele andere Dinge. Hier haben Sie sie. 

Hier können Sie sie in anderen Industriebereichen ein-
setzen, tun es aber nicht. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

Ein weiterer, uns auch wichtiger Punkt ist folgender: Es 
geht nicht nur um den Transrapid, sondern es geht bei der 
Produktion und Fortentwicklung des Transrapids auch 
darum, die mittelständische Industrie dieses Landes zu 
stärken. Sie haben vergessen zu erwähnen – ich habe das 
von keinem Ihrer Seite gehört –, dass an dem Produkt, 
das in Shanghai fährt, rund 300 bis 400 Zulieferer aus dem 
mittelständischen Bereich beteiligt waren. 60 % der Vor-
leistungen beim Transrapid, der in Shanghai fährt, sind 
zugekauft. Deshalb ist es auch ein für die mittelständische 
Wirtschaftsstruktur des Freistaates Bayern wichtiges Pro-
dukt.

Herr Kollege Maget, eines hat mich gefreut, nämlich die 
kurz nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages 
erfolgte Presseerklärung der SPD, von Ihnen unter-
zeichnet. Ich zitiere Herrn Kollegen Maget:

Mit der geplanten Aufnahme der Transrapid-
strecke zum Münchner Flughafen in den Koaliti-
onsvertrag einer schwarz-roten Bundesregierung 
ändert sich nach Feststellung des Vorsitzenden 
der SPD-Landtagsfraktion und Münchner SPD-
Chefs Franz Maget in der Sache an der Gefechts-
lage überhaupt nichts. 

Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, dass Sie uns 
weiterhin unterstützen, wenn es darum geht, jetzt in Berlin 
bei der Finanzierung voranzukommen und beim Bund für 
den Freistaat Bayern möglichst viel herauszuholen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Damit ist die 
Aktuelle Stunde beendet. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Bericht des Vorsitzenden des Ausschusses für Ein-
gaben und Beschwerden gemäß § 82 der Geschäfts-
ordnung für den Bayerischen Landtag

Gemäß § 82 unserer Geschäftsordnung ist der Vollver-
sammlung über die Behandlung der Petitionen jeweils für 
die Hälfte der Wahldauer des Landtags mündlich zu 
berichten. Die Berichterstattung obliegt federführend dem 
Vorsitzenden des Ausschusses für Eingaben und 
Beschwerden. Herr Kollege König, Sie stehen als Vorsit-
zender schon bereit. Im Ältestenrat wurden für den Bericht 
des Vorsitzenden 30 Minuten vereinbart. Herr Kollege 
König, Sie haben das Wort. Bitte schön.

Ich bitte, jetzt die Gespräche einzustellen und die Plätze 
einzunehmen, denn es geht um Petitionen.

Alexander König (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen. 7469 Petitionen 
wurden von den Bürgerinnen und Bürgern in der ersten 
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Hälfte der Legislaturperiode zum Stichtag 28. Februar bei 
dem Bayerischen Landtag eingereicht. Damit bewegt sich 
die Anzahl der Eingaben und Beschwerden auch weiterhin 
auf sehr hohem Niveau. Zum Vergleich: In der vergan-
genen Legislaturperiode wurden insgesamt 14 466 Petiti-
onen eingereicht. Damit wird deutlich, dass in unserem 
Land auch weiterhin viele Menschen auf den gesunden 
Menschenverstand und auf die Hilfestellung durch ihre 
Abgeordneten in diesem Hohen Hause vertrauen.

Verschiebungen gibt es bezüglich der Anzahl der Petiti-
onen naturgemäß bei den Gegenständen der Eingaben. 
Die rückläufi ge Anzahl der in Bayern lebenden Bürger-
kriegsfl üchtlinge und von abgelehnten Asylbewerbern 
schlägt sich natürlich auch in weniger Petitionen nieder. 
Andererseits führen Veränderungen, zum Beispiel im 
Rahmen der Verwaltungsreform oder bei der Kinderbe-
treuung, zu einer Vielzahl von Eingaben und Beschwerden. 
Insofern sind die Petitionen natürlich – wir wissen es – ein 
Spiegelbild der Probleme, Nöte und Sorgen in unserer 
Gesellschaft. 30,2 % der Eingaben konnten mit einem für 
den Bürger positiven Ergebnis abgeschlossen werden, 
indem diese entweder während des Verfahrens im Sinne 
des Bürgers positiv erledigt werden konnten oder indem 
Berücksichtigung, Würdigung oder Material beschlossen 
wurde.

In 55,3 % aller Fälle wurden die Eingaben mit der Stel-
lungnahme der Staatsregierung für erledigt erklärt, weil 
das staatliche Handeln nicht zu beanstanden war. Damit 
wird deutlich, dass das Petitionsverfahren in hohem Maße 
zu einer Befriedung der widerstreitenden Interessen zwi-
schen Staat und Bürger im Einzelfall beizutragen vermag 
und der Mitwirkung der einzelnen Abgeordneten hierbei 
eine besondere Rolle zukommt. 

Gerade im Petitionsverfahren sind wir Abgeordnete nicht 
nur sprichwörtlich näher am Menschen, sondern auch als 
Volksvertreter besonders gefordert, ausgleichend zu 
wirken. Dabei legen die Abgeordneten über die Fraktions-
grenzen hinweg ein hohes Maß an Übereinstimmung an 
den Tag. 

Mehr als 90 % aller Fälle entscheiden wir einstimmig im 
Interesse einer gemeinsamen Arbeit für die Bürger. Diese 
Arbeit für den Bürger besteht in einer Würdigung des Bür-
geranliegens in einer Gesamtschau vor dem Hintergrund 
der rechtlichen Vorgaben, aber auch unter Berücksichti-
gung des dabei entstehenden Ergebnisses im Einzelfall. 
Diese Überprüfung ist mehr als eine bloße Rechtskont-
rolle, wobei selbstverständlich auch diese Rechtskontrolle 
sehr wichtig ist. 

Das Verständnis für diese dem Parlament durch Artikel 115 
der Bayerischen Verfassung zugewiesene Aufgabe fehlt 
allerdings den Behörden vor Ort manchmal; so geschehen 
etwa in Unterfranken durch sehr herabsetzende Äuße-
rungen des Pressesprechers eines dortigen Land-
ratsamtes betreffend unser Engagement in einer Petition, 
welche ich in einem Erwiderungsschreiben an den Landrat 
des dortigen Kreises Haßberge zurechtgerückt habe. 

Aber auch der eine oder andere Bürgermeister hat leider 
nicht immer Verständnis dafür, dass sich Bürger mit Petiti-

onen in kommunalen Angelegenheiten an den Bayeri-
schen Landtag wenden und die Kolleginnen und Kollegen 
sich oft viel Zeit nehmen und Mühe machen, um im Einzel-
fall ein Ergebnis für den Bürger zu erzielen. 

Im Baurecht wurden wieder eine Vielzahl von Ortster-
minen, genau genommen 64 bis zum Stichtag, von den 
Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen. Ich danke 
allen Kolleginnen und Kollegen für das hierbei geleistete 
Engagement. Besonders danke ich den Kolleginnen und 
Kollegen des Eingabenausschusses dafür, dass immer 
wieder versucht wurde, durch die Abhaltung so genannter 
kleiner Ortstermine – das sind Ortstermine ohne Ministeri-
umsvertreter und ohne Mitberichterstatter – den Aufwand 
in geeigneten Fällen für alle Beteiligten möglichst gering 
zu halten. 

Natürlich gibt es immer wieder besonders schwierige 
Fälle, welche nur mit überdurchschnittlichem Engagement 
zu einem guten Ergebnis geführt werden können. Ich erin-
nere zum Beispiel an die Bebaubarkeit eines einge-
tauschten Grundstücks in Freising. Der Petent hatte, nicht 
zuletzt im Interesse des Freistaats Bayern, einem Grund-
stückstausch zugestimmt und fühlte sich übervorteilt, 
nachdem für das erworbene Grundstück nicht die erwar-
tete Bebaubarkeit von der Stadt erlangt werden konnte. 
Nach wirklich langem Hin und Her konnte für den Petenten 
zulasten des Freistaats eine Entschädigungsregelung im 
Billigkeitswege erreicht werden, obwohl der Petent for-
maljuristisch keinen Anspruch hatte. 

Acht Stehplätze für Behinderte im Apothekenhof der Resi-
denz für Besucher des Herkulessaales und des Cuvilliés-
Theaters waren das positive Ergebnis einer Eingabe 
gegen ein Konzept zur Erhaltung der Residenz und die 
Kündigung aller Parkberechtigungen in diesem Hof. Nötig 
waren jedoch ein Ortstermin und ein persönliches 
Gespräch des Ausschussvorsitzenden mit dem Herrn 
Finanzminister, um dieses vergleichsweise bescheidene 
Ergebnis erreichen zu können.

Erwähnen möchte ich auch einen Fall, der den Ausschuss 
über mehrere Jahre beschäftigte. Es ging um die Gefahr 
durch Grundstücksüberfl utungen und Hangrutsch auf-
grund eines oberhalb der Grundstücke der Petenten 
widerrechtlich errichteten Weinbergs in Unterfranken. Ins-
gesamt sechsmal hat sich der Ausschuss mit der Angele-
genheit befasst und besonders die Auswirkungen der 
unterhalb des Weinberges getroffenen Entwässerungsein-
richtungen einer kritischen Prüfung unterzogen und mit 
detaillierten Maßgaben zur regelmäßigen Überwachung 
des Abfl usssystems für erledigt erklärt. Wir bekamen zu 
diesem Fall auch ein Dankschreiben der Petenten, aus 
dem ich auszugsweise kurz zitieren möchte:

Die Petenten schrieben: 

Es ist hoch zu loben, dass die Abgeordneten aller 
Parteien sich einmütig unserer Eingabe ange-
nommen und sich fast dreieinhalb Jahre gegen 
das kommunale Verfahrensgefl echt der Kreisbe-
hörde behauptet haben. … Wir möchten nicht 
versäumen, Ihnen allen für das Engagement in 
unserer Sache ganz herzlich zu danken. Es war 
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für uns ermutigend zu erfahren, dass unsere Ein-
gabe ernst genommen und in insgesamt sechs 
Sitzungen behandelt wurde und das für den Aus-
schuss und das Staatsministerium die Sicherheit 
der Anlieger oberste Priorität hatte und diese per-
manent beim Landratsamt Haßberge eingefor-
dert worden ist.

Diesem Dank der Petenten für das enorme Engagement 
der Berichterstatter, der Kollegen Boutter und Rüth, 
möchte auch ich mich anschließen. 

(Allgemeiner Beifall)

Den Dank möchte ich aber auch an alle Vertreterinnen und 
Vertreter aller Ministerien richten, für den Eingabenaus-
schuss ganz besonders an das Innenministerium und an 
das Justizministerium. Der Erfolg im Einzelfall ist nicht 
zuletzt auch auf deren kooperatives Mitwirken zurückzu-
führen. Oft vermeiden wir einen Berücksichtigungsbe-
schluss und regeln die Angelegenheit unterschwellig mit 
einem Maßgabenbeschluss. Für den Bürger ist das letzt-
lich egal, für ihn zählt nur das positive Ergebnis.

Oft ist aber auch die Verwaltung dankbar, wenn im 
Rahmen einer Petition eine Lösung für den schwierigen 
Einzelfall gefunden werden kann, so zum Beispiel im Fall 
der Beseitigungsanordnung gegen eine Terrassenüberda-
chung, welche für einen an Multipler Sklerose erkrankten 
Petenten ein letztes Stück Lebensqualität darstellt. Recht-
lich geht auch in diesem Fall eigentlich nichts. Doch nach 
einer positiven Stellungnahme der Behindertenbeauf-
tragten der Bayerischen Staatsregierung hoffen wir doch 
noch zu einer positiven Lösung zu kommen. 

Beim Ausländerrecht kommen wir naturgemäß politisch 
bedingt öfter zu unterschiedlichen Einschätzungen. In der 
Mehrzahl der Fälle werden aber auch hier einstimmige 
Entscheidungen getroffen. Darunter sind positive Ent-
scheidungen wie im Fall der Aufenthaltsgenehmigung für 
einen georgischen Studenten, der schon in Abschiebehaft 
genommen worden war; aber auch die Grenzen unserer 
Möglichkeiten werden uns gelegentlich geradezu dras-
tisch vor Augen geführt, wenn wir an die Ausgangsent-
scheidungen von Bundesbehörden gebunden sind und 
entgegen unseren Gefühl im Ergebnis manchmal wohl 
eher auch falsche Entscheidungen wegen der eindeutigen 
Rechtslage zu treffen haben. Ich erinnere in diesem 
Zusammenhang an die Abschiebung eines chinesischen 
Staatsbürgers, der in seinem Heimatland wegen der 
Zugehörigkeit zu einer Sekte sofort im Arbeitslager ver-
schwand. Entscheidend war die bindende Ausgangsent-
scheidung eines Bundesamtes.

Neben den klassischen Bereichen Bausachen, Ausländer-
eingaben, Strafvollzug und Gnadensachen hat sich der 
Ausschuss mit vielen anderen Themen beschäftigt. Sie 
erinnern sich vielleicht an die drei Petitionen, welche die 
Einrichtung eines „Tages der Franken“ forderten. Unter 
reger Anteilnahme der Medien wurden die Eingaben aus-
führlich diskutiert und es wurde schließlich Würdigung 
beschlossen. Gleichwohl sind auch wir im Eingabenaus-
schuss keine Fee, welche drei Wünsche erfüllen kann. 

Deshalb können wir auch nicht durch Beschluss einen 
„Tag der Franken“ organisieren.

Lassen Sie mich zu den Berichten der Fachausschüsse 
kommen. Herr Vorsitzender Dr. Kreidl teilt mit, dass im 
Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit 
in der ersten Hälfte der 15. Wahlperiode schwerpunkt-
mäßig Eingaben zu den Themen Herstellungsbeiträge für 
Wasserversorgung- und Abwasserentsorgungsanlagen 
sowie der Anschluss- und Benutzungszwang für solche 
Anlagen, des Weiteren Beschwerden gegen die Erhebung 
einer Zweitwohnungssteuer behandelt worden. Auf dem 
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung waren es 
vor allem Maßnahmen oder Verhalten von Polizeibeamten 
sowie die Anordnung eines Maulkorbs- oder Leinenzwang 
bei gefährlichen Hunden, gegen die sich die Petenten 
beschwerten. 

Aber auch eher ungewöhnliche Anliegen sind Gegenstand 
von Petitionen. So begehrte ein Petent die Zulassung der 
kryonischen Bestattung durch den Landesgesetzgeber. 
Darunter versteht man die Aufbewahrung des Leichnams 
in fl üssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius. Ziel 
des Systems ist wohl die Wiederbelebung des Leichnams 
zu einem späteren Zeitpunkt. Die Petition wurde negativ 
verbeschieden. 

Aus dem Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten 
berichtet der Vorsitzende, Herr Kollege Brunner, von 
einem „bunten Strauß“ an Themen. Die Palette reicht von 
Flurneuordnungsverfahren, der Rückzahlung von Start-
beihilfen wie auch der Rückforderung von Zuwendungen 
aus dem Kulturlandschaftsschutzprogramm über die Situ-
ation von Waldbesitzern bei Wildschäden bis hin zur 
Anlage von Weinbergen sowie zum Erhalt von Streuobst-
wiesen und der Anerkennung von Fischereischeinen. Viele 
Eingaben richteten sich gegen die Reform der Staatsforst-
verwaltung und auch gegen die Änderung des Bayeri-
schen Waldgesetzes, darunter eine Sammelpetition mit 
mehr als 65 000 Unterschriften. Die Petitionen wurden der 
Staatsregierung als Material überwiesen und konnten in 
weiteren Entscheidungsfi ndungen für das mittlerweile 
geänderte Waldgesetz für Bayern und für das Gesetz zur 
Errichtung des Unternehmens Bayerische Staatsforsten. 

Zum Themenkomplex „Grüne Gentechnik“ gab es eine 
weitere Massenpetition mit 32 000 Unterschriften. Der 
eingebrachte Gesetzentwurf sollte als Grundlage für ein 
eigenes bayerisches Gesetz herangezogen werden. 
Zudem sollte auf Bundes- wie auf Europaebene entspre-
chende Initiativen ergriffen werden. Dem Anliegen konnte 
der Landwirtschaftsausschuss nicht zuletzt wegen der 
vorliegenden Gesetzkompetenz des Bundes mehrheitlich 
nicht näher treten. 

Mit Berücksichtigung bewertete der Landwirtschaftsaus-
schuss ein Bündel von Petitionen zur ungleichen Vergü-
tung von Mitgliedern in den Prüfausschüssen der ländli-
chen bzw. städtischen Hauswirtschaft. 

Im Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz wurde 
mit der Zusammenführung von Umwelt und Verbraucher-
schutz auch die Themenpalette der Petitionen vielfältiger. 
Laut Herrn Vorsitzenden Kollegen Kaul bilden die klassi-
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schen Umweltdinge, Wasserver- und -entsorgung, Luft, 
Lärm, Naturschutz sowie nichtionisierende Strahlen auch 
weiterhin den Schwerpunkt. So war wiederum eine Viel-
zahl von Mobilfunkeingaben auf der Tagesordnung. Auch 
die Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und die 
damit verbundenen Nachmeldungen entsprechender 
FFH-Gebiete haben landauf, landab für Wirbel und Petiti-
onen im Landtag gesorgt.

Intensiv beschäftigte der Ausschuss für Umwelt und Ver-
braucherschutz auch mit den Naturzonen im Erweite-
rungsgebiet des Nationalparks Bayerischer Wald zwi-
schen Rachel und Falkenstein. In diesem Zusammenhang 
hat der Ausschuss auch eine auswärtige Sitzung vor Ort 
durchgeführt. Im Ergebnis hat sich der Umweltausschuss 
für die Erweiterung der Naturzonen im Erweiterungsgebiet 
ausgesprochen, jedoch mit der Maßgabe, dass die lokale 
Mitsprache vor Ort gestärkt wird, indem eine Erweiterung 
dieser Zonen nur mit einem einstimmigen Votum im kom-
munalen Nationalparkausschuss möglich sein soll.

Aus dem Verbraucherschutzbereich wurde der Staatsre-
gierung unter anderen eine Eingabe zum Thema Alcopops 
zur Würdigung überwiesen. 

Aus dem Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen berichtet der Vorsitzende, Kollege Schindler, 
über zahlreiche Eingaben zum Gesetz zur Aufl ösung des 
Bayerischen Obersten Landesgerichts. Mit einer Massen-
petition beschwerten sich 116 Bürger türkischer Herkunft 
mit jeweils eigener Postkarte über eine Fragebogenaktion 
des bayerischen Innenministeriums. Hintergrund war die 
Frage, ob Bürger türkischer Abstammung nach ihrer Ein-
bürgerung in der Bundesrepublik Deutschland erneut die 
türkische Staatsbürgerschaft angenommen hatten. 

In mehreren Fällen wurden dem Ausschuss Eingaben zur 
Prüfung der Entscheidung nach § 81 Absatz 2 Satz 3 der 
Geschäftsordnung vorgelegt, ob die Ausgangsvoten 
anderer Ausschüsse mit der Verfassung und dem Gesetz 
in Einklang standen oder ob die Staatsregierung den 
Vollzug aus rechtlichen Gründen ablehnen dürfe. 

In einem Fall ging es um den Ersatz einer verloren gegan-
genen Jahresmarke des Nürnberger Verkehrsverbundes 
für eine Schülerin. Der Wirtschaftsausschuss hatte die 
Eingabe mehrfach behandelt und sie wiederholt der 
Staatsregierung zur Berücksichtigung überwiesen. Diese 
hatte einen Vollzug des Beschlusses abgelehnt. Nachdem 
der Rechtsausschuss einstimmig die Vereinbarkeit der 
Berücksichtigungsbeschlüsse mit dem geltenden Recht 
bestätigt hatte, hat die Staatsregierung doch noch dem 
Petitum Rechnung getragen.

Kollege Prof. Dr. Waschler teilt mit, dass sich der Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport seit dem Beginn 
der Legislaturperiode vornehmlich mit Eingaben beschäf-
tigte, die in drei große Themenbereiche eingeordnet 
werden können: Einführung und Ausgestaltung des acht-
jährigen Gymnasiums, Büchergeld und Aufl ösung der 
Teilhauptschule I. Zu den ersten beiden Themenbereichen 
wurden Zehntausende von Unterschriften für Petitionen 
im Rahmen einer politischen Kampagne gesammelt. 
Neben diesen Petitionen, die die aktuelle politische 

Agenda begleiten, beschäftigt sich der Ausschuss jedes 
Jahr zu Beginn des Schuljahres – wie könnte es anders 
sein – mit den immer wiederkehrenden Anliegen, die sich 
mit der Klassenbildung, Lehrerbedarf, dem Unterrichts-
ausfall und den weiteren einschlägigen Themen beschäf-
tigen.

Aus dem Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
hat mir der Vorsitzende, Kollege Prof. Dr. Eykmann, Fol-
gendes berichtet. Die Eingangszahlen sind auf hohem 
Niveau gestiegen, die Arbeitsbelastung der Ausschuss-
mitglieder hat sich somit noch einmal deutlich erhöht. Mit 
einer Berücksichtigungsquote von 3,7 % nimmt der Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes prozentual 
gesehen zum wiederholten Male einen vorderen Platz 
unter den Ausschüssen ein. Überhaupt verweise ich an 
dieser Stelle auf die ausgelegten statistischen Zahlen als 
Anlage zu diesem Bericht, welche ich anschließend zu 
Protokoll geben werde. 

(siehe Anlage 1)

Darin spiegelt sich das besondere Bestreben wider, wenn 
irgend möglich zur Lösung im Interesse der Petenten aber 
auch aller anderen Beteiligten zu kommen. Bei den Bera-
tungen gab es vielfältige Schwerpunkte wie zum Beispiel 
in den Bereichen Altersteilzeit, Zulagewesen, Beihilfe, 
dienstliche Beurteilungen, Ein- und Höhergruppierungen, 
Übernahme in das Beamtenverhältnis und Wahl des 
Beschäftigungsortes. 

Aus dem Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie teilte mir der Vorsitzende, Kollege 
Pschierer, mit, dass die Schwerpunkte der Eingaben bei 
Nahverkehrsfragen lagen, insbesondere Tarife und Ange-
bote betreffend. Ebenso gab es Eingaben zum Transrapid, 
über den wir uns gerade ausführlich unterhalten haben, 
und vor allem Petitionen, die sich gegen die Errichtung 
von Windkraftanlagen richteten.

Aus dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
– so berichtet der Vorsitzende, Kollege Ach – sind seit 
Beginn der 15. Wahlperiode neben dem Gros der Ein-
gaben zu den Schwerpunktbereichen Steuerrecht und 
Haushaltsberatungen, besonders Petitionen zu der 
gewollten Erhöhung der Kfz-Steuer für schwere Gelände-
wagen zu nennen. Aber auch Eingaben von Kommunen 
betreffend die Anwendung der Förderrichtlinien von Was-
serversorgungs- bzw. Abwasserentsorgungsanlagen, bil-
deten einen Schwerpunkt. 

So weit auszugsweise zu Ihrer Kenntnisnahme die Mittei-
lungen der einzelnen Ausschussvorsitzenden des Hohen 
Hauses. Ich danke ihnen herzlich für die Zuarbeit. Der 
Petitionsbericht soll aber nicht nur das Geschehen in den 
einzelnen Ausschüssen beleuchten, sondern auch Über-
legungen zur Verbesserung und Vereinfachung unseres 
Petitionsverfahrens beinhalten. Als Verbesserung sehe ich 
es an, wenn es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht 
wird, Petitionen unmittelbar per E-Mail einzulegen. Die 
derzeitige Rechtslage erfordert die Schriftlichkeit einer 
Petition, d. h. eine handschriftliche Unterschrift für eine 
Petition. Zwar kann die Schriftform durch eine qualifi zierte 
elektronische Signatur ersetzt werden, aber wie wir mit-
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tlerweile alle nach Jahren der Praxis wissen, spielt diese 
Möglichkeit keine Rolle. Trotzdem bekommen wir bereits 
eine Vielzahl von Petitionen im Landtag als E-Mail. Es wird 
dann wie folgt verfahren. Es wird der Absender auf dem 
E-Mail-Weg auf das Erfordernis der Unterschrift hinge-
wiesen, und sofern der Absender der E-Mail eine Anschrift 
angegeben hat, wird das Petitionsverfahren dem Grunde 
nach in Gang gesetzt und er wird auf dem Postweg noch-
mals aufgefordert, die erforderliche Unterschrift auf dem 
Postweg nachzureichen. 

Allein dieses bisherige Verfahren, wie mit den E-Mails 
umgegangen wird, zeigt schon, wie wichtig es ist, hier 
eine Änderung herbeizuführen und die Einlegung der Peti-
tionen per E-Mail, also ohne diesen eben von mir 
beschriebenen Rattenschwanz, zu ermöglichen. 

So freue ich mich, dass mit dem heute zur Erstberatung 
anstehenden Gesetzentwurf der CSU-Fraktion zur Ände-
rung des Bayerischen Petitionsgesetzes die Möglichkeit 
geschaffen werden wird, unter Nutzung eines ins Internet 
eingestellten Formulars Petitionen zukünftig online ohne 
Unterschrift an den Bayerischen Landtag einzureichen. 
Erforderlich hierfür ist, dass das entsprechende Formular 
benutzt wird und die vorgesehenen Pfl ichtfelder ausgefüllt 
sind. So haben wir uns das vorgestellt, und so funktioniert 
es nebenbei bemerkt auch schon seit einigen Monaten 
beim Deutschen Bundestag. Ein gut gestaltetes Online-
Formular zwingt den Petenten auch zu einer genauen 
Formulierung seiner Eingabe und erleichtert so eher eine 
Bearbeitung, als dies bei manchen seitenlangen schriftli-
chen Darlegungen der Fall ist. 

Damit, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wird der Baye-
rische Landtag als erstes Landesparlament in der Bun-
desrepublik Deutschland den Zugangsweg zur Petition 
per E-Mail eröffnen, und damit erneut seine besondere 
Bürgerfreundlichkeit unter Beweis stellen, welche bisher 
schon durch die grundsätzliche Öffentlichkeit der Sit-
zungen, aber auch durch die Möglichkeit der Wortmel-
dung von Petenten in besonderer Weise gegeben ist. 

Ein weiteres Anliegen ist mir die Gestaltung der Internet-
seite unseres Parlaments. Immer mehr Menschen fi nden 
über den Internet-Auftritt Zugang zum Bayerischen 
Landtag. Das belegen auch die Zugriffszahlen auf unsere 
Internet-Seite. Allerdings ist dieser Weg zu den Internet-
Seiten des Petitionsrechts deshalb bisher noch etwas 
beschwerlich – das möge jeder einmal nachvollziehen –, 
weil dieses Grundrecht der Bürger auf der Internet-Seite 
erst hinter der Rubrik „Wissenswertes“ zu fi nden ist. Ich 
bitte den Herrn Präsidenten, die Hauptseite dahin gehend 
ändern zu lassen, dass dort – wie übrigens auf den 
Internet-Auftritten der meisten anderen Parlamente – das 
für den einzelnen Bürger so wichtige Thema Petition 
sogleich auffi ndbar sein wird.

Wie wir alle wissen, verursacht die Überprüfung der Ein-
gaben vor allem bei den beteiligten Staatsministerien jede 
Menge Arbeitsaufwand. Weil dies so ist, hat der Bayeri-
sche Landtag bereits im Jahre 1996 in § 78 der Geschäfts-
ordnung die Möglichkeit des vereinfachten schriftlichen 
Stellungnahmeverfahrens für die Staatsregierung vorge-
sehen. Danach reicht es in vielen Fällen völlig aus, dem 

Landtag entsprechende Bescheide und Stellungnahmen 
der Behörden vor Ort mit einer entsprechenden kurzen 
Einschätzung des betreffenden Referats des Ministeriums 
zu übermitteln. Dies bedeutet, dass ein entsprechendes 
Anschreiben des zuständigen Referates oder der Abtei-
lung genügt, die Erarbeitung einer seitenlangen eigenen 
Stellungnahme entfällt und auch ein langwieriger Lauf der 
Stellungnahme im Ministerium vermieden werden kann.

Der Eingabenausschuss hat mit diesem Verfahren gute 
Erfahrungen gemacht. Insbesondere in Baurechtsfällen 
wird diese Variante der Stellungnahme von der Obersten 
Baubehörde dankenswerterweise ausgiebig genutzt.

Die Auswahl der für die vereinfachten Stellungnahmen 
geeigneten Fälle ist natürlich im Ergebnis eine Angelegen-
heit des jeweiligen Staatsministeriums. Gleichwohl 
möchte ich auch anlässlich dieses Berichts noch einmal 
ausdrücklich auf diese Möglichkeit hinweisen und 
anregen, bei der Staatsregierung dieses vereinfachte 
schriftliche Stellungnahmeverfahren verstärkt anzu-
wenden. Meiner Meinung nach wird dieses Verfahren 
– wenn ich es im Überblick sehe – noch nicht von allen 
Häusern in ausreichendem Maße genutzt. Darüber hinaus, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, wird auch immer wieder 
einmal der Verwaltungsaufwand des Eingabeverfahrens in 
der Landtagsverwaltung selbst beklagt. Alle Beteiligten 
sollten – daran arbeiten wir und ich darf auch für den stell-
vertretenden Ausschussvorsitzenden Kollegen Werner 
sagen, dass wir uns da sehr bemühen –, dazu beizutragen 
und weiterhin daran mitwirken, mit möglichst geringem 
Verwaltungsaufwand ein für den einzelnen Bürger best-
mögliches Ergebnis zu erzielen. Denn das ist schließlich 
der Kern des Petitionsrechts.

Dem fühlen sich die Mitglieder dieses Hohen Hauses in 
besonderer Weise verpfl ichtet, wofür ich im Namen aller 
Eingabenführer allen Kolleginnen und Kollegen sehr herz-
lich danke. In den Dank schließe ich in besonderer Weise 
auch die Bediensteten des Landtagsamtes und hier ins-
besondere die Herren Miller und Klotz vom Eingabenre-
ferat sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

Der Dank gilt aber auch all jenen Kolleginnen und Kol-
legen, welche sachorientiert an der Lösung des einzelnen 
Eingabenfalles arbeiten und diesen nicht für ihre 
ansonsten natürlich legitimen Interessen zur Selbstdar-
stellung missbrauchen. Das, glaube ich, kann ich für das 
ganze Hohe Haus sagen, ist wirklich die ganz, ganz große 
Mehrzahl der Mitglieder dieses Hohen Hauses im Allge-
meinen, und, verehrter Herr Kollege Werner, auch der 
Mitglieder des Ausschusses für Eingaben und 
Beschwerden im Besonderen. 

Nach alledem bin ich der Meinung, dass wir auch, was 
das Petitionsrecht angeht, im Bayerischen Landtag auf 
einem sehr guten Weg sind. Lassen Sie uns auch in der 
zweiten Hälfte der Legislaturperiode bestmöglich 
zugunsten unserer Bürgerinnen und Bürger wirken und 
das Grundrecht der Petition als einen Kernbestand der 
bayerischen Verfassung auch weiterhin hochhalten und 
hochschätzen. Lassen Sie uns immer wieder in jedem 
Einzelfall versuchen, für den einzelnen Bürger das Best-
mögliche aus seiner Petition herauszuholen. 
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Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich von 
der vorhin verlorenen Zeit wieder etwas hereinholen 
konnte, Herr Präsident. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege König, vielen Dank für Ihren Bericht. Obwohl 
wir hier im Landtag zeitliche Schwierigkeiten haben, 
sollten wir uns dennoch, so meine ich, gerade für den 
Bericht des Vorsitzenden des Petitionsausschusses aus-
reichend Zeit nehmen. 

Ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat sich Herr Kol-
lege Werner zu Wort gemeldet. 

Hans Joachim Werner (SPD): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, speziell liebe Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Petitionsausschuss! Ich bedanke 
mich zunächst einmal auch ausdrücklich bei unserem 
Vorsitzenden für die Berichterstattung. Er hat mir den 
Bericht vorab zur Verfügung gestellt. Deswegen kann ich 
ohne weiteres sagen, dass das ein gemeinsamer Bericht 
ist, wenn wir auch in der einen oder anderen Einzelfrage 
vielleicht etwas andere Nuancen vertreten, auf die ich 
noch zu sprechen kommen werde. 

Mir liegt auch daran, ein paar Worte über das Klima im 
Ausschuss zu verlieren, das ich selbst als sehr angenehm 
empfi nde. Ich habe jetzt selbst einen Überblick über einen 
Zeitraum von etwa acht Jahren – so lange gehöre ich dem 
Petitionsausschuss schon an. Ich muss sagen, dass das 
Klima nicht immer so war. 

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

Von allen Seiten ist man aufeinander zugegangen. Ich 
glaube, das ist im Interesse einer sachgerechten Behand-
lung der Bürgeranliegen auch richtig. Vielleicht liegt dies 
auch mit daran, dass wir in dieser Legislaturperiode 
wesentlich weniger ausländerrechtliche Petitionen hatten, 
als das in der Vergangenheit der Fall war. Nach meiner 
Erinnerung hat sich in der Vergangenheit der Streit in der 
Auseinandersetzung im Wesentlichen immer an auslän-
derrechtlichen Petitionen entzündet. Inzwischen ist auch 
aufseiten der Mehrheit im Petitionsausschuss durchaus 
eine differenziertere Betrachtungsweise eingekehrt. Ich 
kann mich nicht erinnern, dass wir in meiner ersten Legis-
laturperiode in einer ausländerrechtlichen Angelegenheit 
einmal einen Berücksichtigungsbeschluss gefasst hätten. 
In der ersten Hälfte dieser Legislaturperiode ist das bereits 
passiert. Wir haben zwar nur einmal einen Berücksichti-
gungsbeschluss gefasst, wir haben aber auch Würdi-
gungsbeschlüsse gefasst und haben in mehreren Fällen 
ein Bleiberecht ermöglicht. Aus unserer Sicht ist das noch 
unzureichend, aber immerhin etwas. 

Jetzt komme ich zu meiner ersten kritischen Anmerkung, 
was die Mehrheit des Hauses betrifft. Wir fordern seit 
geraumer Zeit die Einrichtung einer Härtefallkommission, 
um ganz besonderen ausländerrechtlichen Fällen in posi-
tiver Weise abhelfen zu können. Obwohl es zwischen-
durch einmal anders aussah, wird das von der Mehrheits-

fraktion immer noch gescheut. Insbesondere wird zwi-
schen der Härtefallkommission und dem Petitionsaus-
schuss ein Konfl iktpotenzial gesehen. Ich habe diese 
Bedenken nicht. Ich meine, dass es einige ganz beson-
dere Fälle gibt .Der Herr Vorsitzende hat ja in seinem Bei-
trag selbst auf einen solchen besonderen Fall hinge-
wiesen, nämlich auf den Angehörigen der chinesischen 
Falun Gong Sekte, der das Land verlassen musste. Wir 
waren der Meinung, dass diese Petition hätte berücksich-
tigt werden müssen. Die Mehrheit war anderer Auffas-
sung. Der gute Mann befi ndet sich inzwischen in China im 
Arbeitslager. Auch darauf ist hingewiesen worden. Meine 
Damen und Herren, Sie können von uns nicht verlangen, 
dass wir die Hand zur Abschiebung eines Falun Gong 
Angehörigen heben, wenn wir doch wissen, dass er sofort 
nach der Ankunft in China in einem Arbeitslager ver-
schwindet. Das können Sie von uns nicht verlangen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist darauf 
hingewiesen worden, dass nur etwa 1,7 % der Petitionen 
berücksichtigt werden. Mich ärgert fast ein klein wenig, 
dass es im Petitionsausschuss selbst mit 0,9 % sogar 
noch weniger Petitionen sind. Ich habe den Eindruck, als 
würden es die Vertreter der Staatsregierung geradezu als 
Teufelszeug empfi nden, wenn der Petitionsausschuss 
einmal einen Berücksichtigungsbeschluss fasst; etwas 
Schlimmeres kann man ihnen offensichtlich gar nicht 
antun. Ich meine, bei uns muss ein Umdenken stattfi nden, 
wenn wir auch – das muss ich zugeben – in den zurücklie-
genden zweieinhalb Jahren das eine oder andere Mal mit 
einem Würdigungsbeschluss etwas erreicht haben oder 
dem Erledigungsbeschluss eine Maßgabe hinzugefügt 
haben. Ich gebe unserem Vorsitzenden insofern Recht: 
Für die Bürger ist nur wichtig, was unter dem Strich her-
auskommt – auf welchem formalen Weg wir dazu 
kommen, ist eine andere Sache. 

Ich darf auch auf folgenden Vorgang hinweisen. Wir hatten 
in einer Baurechtsangelegenheit einen Würdigungsbe-
schluss gefasst, obwohl wir ganz deutlich gesagt haben, 
dass der betreffenden Familie zum Baurecht verholfen 
werden muss. Nach einem Ortstermin haben wir aber nur 
einen Würdigungsbeschluss gefasst. Was hört man jetzt 
aber vonseiten der Regierung von Oberbayern? – Dieser 
Beschluss war viel zu milde; das ist nur ein Würdigungs-
beschluss, und wir sind nicht bereit, ihm zu folgen; etwas 
anderes wäre es gewesen, wenn der Landtag Berücksich-
tigung beschlossen hätte. Das lasse ich mir, ehrlich 
gesagt, von der Regierung von Oberbayern nur äußerst 
ungern vorhalten. Das wird dazu führen, dass wir künftig 
eben häufi ger auf einen Berücksichtigungsbeschluss 
bestehen werden. 

(Beifall bei der SPD – Alexander König (CSU): So 
ist es!)

Ich weiß, wenn wir uns in der Sache einig sind, dass das 
die CSU-Kollegen genauso ärgert, weil sie sich dann oft-
mals gegen die eigene Staatsregierung nicht durchsetzen 
können. Im Interesse der Bürger ist dies eigentlich ärger-
lich. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen 
auch aufpassen, dass wir – gerade in Fragen des Bau-
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rechtes – die Grundsätze der Gleichbehandlung einhalten. 
Folgendes ist passiert – das ist noch gar nicht so lange 
her –: Im Dezember haben wir bei Enthaltung der SPD 
einen Berücksichtigungsbeschluss zu einem privilegierten 
Bauvorhaben gefasst, und zwar gegen den Willen der 
Gemeinde. Das Einvernehmen wurde nicht erteilt. Der 
Landtag hat daraufhin einen Berücksichtigungsbeschluss 
gefasst, obwohl unmittelbar an die landwirtschaftlichen 
Gebäude angrenzend ein Wohnhaus vorhanden war, das 
der Petent vermietet hatte. Jetzt, aktuell haben wir wieder 
eine ähnliche Petition. Dazu gibt es eine ablehnende Stel-
lungnahme der Staatsregierung. Ein Nebenerwerbsland-
wirt will auch ein neues Betriebsleiterhaus errichten. Das 
wird ihm mit der Begründung verweigert, er hätte ja in 
dem Haus, in dem die Austrägler wohnen, im Oberge-
schoss noch eine Wohnung frei, die derzeit vermietet ist. 
Man kann nicht dem einen unter Hinweis auf eine vermie-
tete kleinere Wohnung etwas verweigern, was man einem 
anderen, der ein ganzes Haus vermietet hat, zugestanden 
hat. Das, meine Damen und Herren, glaube ich, ist mit 
dem Grundsatz der Gleichbehandlung nicht zu verein-
baren. 

(Beifall bei der SPD)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mich über-
kommt manchmal ein ungutes Gefühl bei der Behandlung 
von Petitionen aus dem Strafvollzug. Wir haben bei sol-
chen Petitionen nicht einen einzigen Berücksichtigungs-
beschluss, Würdigungsbeschluss oder Materialbeschluss 
gefasst. In den Stellungnahmen der Staatsregierung heißt 
es in schöner Regelmäßigkeit – man kann darauf wetten, 
dass das darin steht –, dass sich aus der Stellungnahme 
der Justizvollzugsanstalt, die eingeholt wurde, ergibt, 
dass die Vorwürfe unbegründet sind. Bei der Vielzahl der 
Petitionen aus dem Strafvollzug kann ich das einfach 
nicht ganz nachvollziehen. Was die Gefangenen beklagen, 
ist nicht alles an den Haaren herbeigezogen. 

Ich verstehe unsere Aufgabe im Petitionsausschuss auch 
als kleinen, sicher bescheidenen Beitrag, für einen men-
schenwürdigen Strafvollzug zu sorgen. 

Ich hätte deswegen gern bessere Möglichkeiten, solchen 
Beschwerden nachzugehen. Vielleicht wäre ein Weg dazu, 
dass wir uns enger mit den Gefängnisbeiräten kurz-
schließen, um dann konkreten Beschwerden nachzu-
gehen. Ich habe einen Hinweis darauf, dass vielleicht 
doch die eine oder andere Beschwerde berechtigt ist: Es 
gibt in Bayern große Strafanstalten, von denen wir so gut 
wie keine Petitionen erhalten. Es gibt aber auch Anstalten, 
aus denen sehr viele Petitionen kommen. Das kann doch 
nicht nur an den Gefangenen liegen. Das muss doch auch 
an der Strafanstalt selbst liegen. Dieser Frage würde ich 
gerne weiter nachgehen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zahl der 
Ortstermine wurde schon angesprochen. Seitens des Vor-
sitzenden gibt es das Bestreben, die Zahl der Ortstermine 
zu verringern. Ich glaube, dass 65 Ortstermine in zweiein-
halb Jahren nicht übertrieben viel sind. Ich halte es auch 
für keinen gleichwertigen Ersatz, kleinere Ortstermine 
durchzuführen. Sinn der Ortstermine ist es nämlich nicht, 
sich die Sache vor Ort anzusehen und zu schauen, ob es 

passt oder nicht. Sinn der Ortstermine ist, dass einmal alle 
Beteiligten zusammenkommen und sich an einen Tisch 
setzen. In Bayern gibt es das Sprichwort: Des miteinander 
reden macht d’Sach aus. Das ist das eigentlich Wertvolle 
an den Ortsterminen. Wir haben schon sehr viel Positives 
für die Bürger erreicht, und zwar im Einvernehmen mit der 
Staatsregierung und den örtlichen Behörden.

Ich meine deshalb, wir sollten verantwortungsvoll mit dem 
Instrument der Ortstermine umgehen. Ich kann mich wäh-
rend meiner acht Jahre an einen unsinnigen Ortstermin 
erinnern. Das war jedoch nur einer von 50. Das ist zu ver-
schmerzen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte 
noch kurz zur Fortentwicklung des Petitionsrechts Stel-
lung nehmen. Wir haben gerade eine Novellierung des 
Petitionsgesetzes in Arbeit. Bestandteil unseres Vor-
schlages wäre es auch gewesen, E-Mail-Petitionen zu 
vereinfachen. Wir halten es für einen Unsinn, diese Petiti-
onen mit der Bitte zurückzuschicken, sie noch einmal in 
Papierform einzureichen und zu unterschreiben. Das 
moderne Medium Internet sollte auch für Petitionen 
genutzt werden können. Wir sollten es aber nicht nur 
ermöglichen, E-Mail-Petitionen einzureichen. Die Mög-
lichkeiten des Internets gehen weit darüber hinaus. Das 
muss noch wesentlich stärker berücksichtigt werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich möchte 
am Schluss meines Redebeitrags den Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Ausschuss Dank sagen. Ich bedanke 
mich ausdrücklich bei unserem Ausschussbetreuer, Herrn 
Klotz. Ich bedanke mich außerdem bei Herrn Miller und 
schließe in diesen Dank alle Mitarbeiter des Landtag-
samtes ein, die sich in anderen Ausschüssen mit Petiti-
onen befassen. Hier herrscht eine menschlich sehr ange-
nehme Zusammenarbeit. Es ist jederzeit fachliche Kom-
petenz, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft zu spüren. 
Dafür meinen herzlichen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Das Wort hat jetzt Frau Kollegin Scharfenberg.

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Herr Präsident, sehr 
geehrte Damen und Herren! Das Petitionsrecht räumt 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern Bayerns das Recht 
ein, sich mit Eingaben und Beschwerden an den Landtag 
zu wenden, wenn sie sich durch öffentliche Stellen unge-
recht behandelt fühlen. So steht es in etwa in unserer 
Bayerischen Verfassung. Wie wir im Landtag mit den Peti-
tionen umgehen, bestimmt die Geschäftsordnung, so 
nüchtern könnte man es sehen. Wie wir im Bayerischen 
Landtag, im Ausschuss für Eingaben und Beschwerden, 
mit den Anliegen, die an uns herangetragen werden, 
umgehen, bestimmen wir Abgeordnete. Nehmen wir die 
Bitten der Petenten ernst? Machen wir uns eingehend 
Gedanken, ob und wie wir den Anliegen Rechnung tragen 
wollen oder können? Betrachten wir das Ganze nicht nur 
als einen zu vollziehenden Verwaltungsakt oder als eine 
lästige Pfl ichtübung, damit der Bayerischen Verfassung 
Genüge getan wird? Das liegt an uns allen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Besondere Verantwortung kommt dabei neben den ein-
zelnen Abgeordneten des Ausschusses für Eingaben und 
Beschwerden dem Ausschussvorsitzenden zu. Als lang-
jähriges Mitglied dieses Ausschusses kann ich sagen, 
dass es schon einen Unterschied macht, ob der Vorsit-
zende der Regierungsfraktion oder einer Oppositionsfrak-
tion angehört. Herr Kollege Werner, das sehe ich anders 
als Sie. Niemand wird gerne kritisiert. Wenn derjenige, der 
kritisiert wird und derjenige, der dem Ausschuss vorsitzt, 
derselben Partei angehört, halte ich das nach der bishe-
rigen Erfahrung grundsätzlich für problematisch.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Meines Erachtens wird hier zuviel hinter den Kulissen 
geregelt. Das sieht man auch daran, dass die Zahl der 
positiv erledigten Fälle zugenommen hat, die Zahl der 
Fälle, die der Staatsregierung zur Berücksichtigung über-
wiesen wurden, jedoch zurückgegangen ist. Nicht nur der 
Vorsitzende, auch die anderen Abgeordneten der Regie-
rungsfraktion müssen immer wieder in sich gehen und 
sich fragen, ob sie den Petitionsausschuss als unabhän-
giges Organ des Parlaments, das die Regierung kontrol-
liert, oder als verlängerten Arm der Staatsregierung 
begreifen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

„Da kann man nichts machen.“ Das ist meistens der Aus-
spruch der CSU. Das sollte nicht immer das schlagende 
Argument sein. Oft kann man, wenn man will, sehr wohl 
etwas machen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Für die Fraktion der GRÜNEN hat der Petitionsausschuss 
einen sehr hohen Stellenwert; denn hier ist der parlamen-
tarische Ort, wo Bürgernähe nicht nur propagiert wird, 
sondern auch praktiziert werden kann. Der Ausschuss 
kann in direktem Kontakt mit den Menschen vor Ort 
gegen Missstände und Ungerechtigkeiten angehen, durch 
Anhörung der Betroffenen, durch Ortstermine oder 
dadurch, dass alle Beteiligten an einen Tisch gebracht 
werden.

Zudem stellen Eingaben für uns eine Art Seismograf dar. 
An den eingehenden Petitionen können wir erkennen, wie 
sich die von uns beschlossenen Gesetze auswirken, und 
zwar ganz unten. Gesetze haben manchmal Folgen, die 
von uns als dem Gesetzgeber nicht bedacht werden und 
wurden. Sie führen zu Härten, die nicht gewollt sind. Der 
Ausschuss hätte die Möglichkeit, ungerechte und unge-
rechtfertigte Folgen von Verwaltungsakten und politischen 
Entscheidungen zu korrigieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Frage lautet: Schöpft er dabei seinen Spielraum aus? 
Ich muss sagen: Bei weitem nicht, zumindest nicht immer. 
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Petent 
nicht gleich Petent ist. Wenn ich an die kürzlich im Aus-
schuss behandelte Eingabe eines CSU-Abgeordneten für 
einen einschlägig vorbestraften und in 80 Fällen wieder-
holt straffällig gewordenen Bauunternehmer aus Nieder-

bayern denke oder an die – um es milde auszudrücken – 
sehr großzügige Auslegung der baurechtlichen Bestim-
mungen durch einen Landrat aus der Oberpfalz, der 
ebenfalls der bayerischen Regierungspartei angehört, 
scheint in manchen Fällen doch mehr möglich zu sein als 
in anderen.

(Alexander König (CSU): Das ist Quatsch! Sie 
wissen auch, dass das Quatsch ist!)

Da wird berücksichtigt oder positiv erledigt, dass einem 
nur so die Augen überquellen. Bei ausländerrechtlichen 
Petitionen haben wir als GRÜNE immer wieder unsere 
großen Probleme in diesem Ausschuss. Hier tendiert der 
Anteil der Petitionen, die im Sinne der Petenten ent-
schieden werden, weiterhin gegen Null. Die CSU-Mehr-
heit entschied in diesen Fällen in der Regel nach dem 
Motto: Nur keinen Präzedenzfall schaffen. Im Zweifel 
Augen und Ohren zu und die Hand heben für die Abschie-
bung ins chinesische Arbeitslager.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Im Zweifel ab nach Äthiopien, auch wenn der jungen Frau 
dort die Beschneidung droht. Die Folgen, die unsere Ent-
scheidungen für die Betroffenen haben, müssen wir uns 
immer wieder vor Augen führen. Humanitäre Gründe 
müssen stärker gewichtet werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vor einer Woche erreichte uns ein Schreiben des Katholi-
schen Büros Bayern. Die katholischen Bischöfe Bayerns 
haben sich für eine Härtefallkommission ausgesprochen 
und sich erneut – sie schreiben „erneut“ – an das Innen-
ministerium mit einer Sachstandsfrage gewandt. Man ließ 
uns wissen, dass man sogar dem Ministerium angeboten 
habe, bei der Erarbeitung der Grundlagen für die Arbeit 
einer Härtefallkommission behilfl ich zu sein. Meine Damen 
und Herren, nehmen Sie doch bitte schön diese Hilfe an.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Kirchen haben sich auch untereinander über dieses 
Thema ausgetauscht. Ich möchte Sie an dieser Stelle 
nochmals herzlichst bitten, bei diesem Thema tätig zu 
werden. Das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat hier seine 
Hausaufgaben gemacht. Wir haben Ihnen vor eineinhalb 
Jahren unseren Gesetzentwurf vorgelegt. Sie haben 
nichts getan. Wir haben permanent von Ihnen verlangt, 
sich mit diesem Gesetzentwurf und mit der Bildung einer 
Härtefallkommission auseinander zu setzen. 

Sie wollten nicht, Sie haben es bis heute nicht getan.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Nun, nachdem wir alle Vorarbeiten erledigt haben, alle 
Kontakte mit Kirchen, Verbänden, Initiativen und Men-
schenrechtsorganisationen stehen und wir von allen die 
Zustimmung haben – ich kann es Ihnen geben, wir halten 
es in unseren Händen –, fordern wir Sie noch einmal auf: 
Werden Sie tätig, bewegen Sie sich, tun Sie etwas und 
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machen Sie sich nicht unglaubwürdig. Der Name Ihrer 
Partei ist CSU und das heißt christlich sozial. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Nutzen wir in der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode 
unseren ohnehin nicht großen Spielraum besser aus, als 
wir das bisher getan haben. Die Menschen, die sich an 
den Landtag wenden, haben Hoffnungen. Nicht jedes 
Anliegen ist berechtigt, aber lassen wir den Petitionsaus-
schuss mehr sein als ein Organ, das lediglich feststellt, 
dass die Staatsregierung und die Verwaltung alles richtig 
machen. Zum ritualisierten Beweihräuchern der Herr-
schenden ist der Petitionsausschuss der falsche Ort.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das hatten die Väter und Mütter der Verfassung sicher 
nicht im Sinn gehabt, als sie seinerzeit das Petitionsrecht 
begründeten.

Zum Gesetzentwurf der CSU zur Änderung des Bayeri-
schen Petitionsgesetzes möchte ich noch Folgendes 
sagen: Wir von den GRÜNEN haben zu diesem Punkt 
noch einen Klärungsbedarf hinsichtlich einer technisch 
sauberen Formulierung Ihres Gesetzentwurfs. Ich schlage 
vor, wir sollten uns darüber im Ausschuss unterhalten, da 
der Knackpunkt darin besteht, dass die elektronische 
Form ein Rechtsbegriff ist. Dieser Rechtsbegriff bedeutet 
immer, dass eine qualifi zierte elektronische Signatur dabei 
sein muss. Genau das wollen wir – wir sind alle mitein-
ander darin d´accord – abschaffen. Deshalb müssen wir 
das sauber formulieren. Daher sagen wir: Wir haben im 
Grunde jetzt die Verpfl ichtung, uns darüber in nächster 
Zeit zu unterhalten. Wir wollen eine bürgerfreundliche 
Regelung schaffen und wollen uns im Ausschuss über 
dieses Thema unterhalten.

Ich möchte mich auch bei den Mitarbeitern des Landtag-
samtes, vor allen Dingen bei Herrn Miller und Herrn Klotz 
bedanken, die sich für einen reibungslosen Ablauf  zur 
Verfügung gestellt haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Gibt es noch weitere Wortmeldungen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist die Aussprache geschlossen.

Ich möchte die Aussprache mit der Anmerkung schließen, 
dass ich auch vonseiten des Präsidiums und damit auch 
in Ihrem Namen dem für Petitionen zuständigen Referat, 
an der Spitze Herrn Ministerialrat Miller und Herrn Regie-
rungsdirektor Klotz, für seine Arbeit sehr danke.

(Beifall)

Geben Sie mein Lob bitte an Ihr Referat weiter. Ich bin der 
Meinung, dass es der Wichtigkeit Ihres Referats nicht 
angemessen ist, wenn Sie oben auf der Besuchertribüne 
sitzen. Das nächste Mal sollten Sie im Plenum bei den 
Referenten sitzen. – Das ist das Erste.

Das Zweite: Ich möchte allen Kolleginnen und Kollegen im 
Petitionsausschuss recht herzlich danken. Ich weiß, dass 
es oft eine Frage des Sozialprestiges ist, ob man im Peti-
tionsausschuss ist oder nicht. Ich kann nur sagen: Die 
Aufgabe, die Sie dort wahrnehmen, ist ungeheuer wichtig. 
Es ist die einzige Möglichkeit für den einzelnen Bürger 
oder die einzelne Bürgerin, mit dem Parlament in Verbin-
dung zu treten. Sie sind sozusagen für den Bürger und die 
Bürgerin das Tor zum Parlament. Die Arbeit, die Sie dort 
leisten, wird manchmal unterschätzt. Ich sage Ihnen aber: 
Sie tun dort mehr für das Ansehen des Parlaments als das 
bei mancher Debatte der Fall ist, die wir hier führen. In 
diesem Sinne möchte ich Ihnen für Ihre Arbeit recht herz-
lich danken.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 3 und 4 auf: 

Antrag der Staatsregierung 
Entlastung der Staatsregierung aufgrund der Haus-
haltsrechnung 
des Freistaates Bayern für das Haushaltsjahr 2003 
(Drs. 15/1938)

Antrag des Bayerischen Obersten Rechnungshofes
auf Entlastung aufgrund des Beitrags zur Haushalts-
rechnung 2003 für den Einzelplan 11 (Drs. 15/2327)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde eine Redezeit von fünfzehn Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Als Erster hat sich Herr Kollege Kiesel zu Wort 
gemeldet.

Robert Kiesel (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben den Antrag 
der Staatsregierung „Entlastung der Staatsregierung auf-
grund der Haushaltsrechnung des Freistaates Bayern für 
das Haushaltsjahr 2003“ sowie die Entlastung des 
Obersten Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2003 für 
den Einzelplan 11 zu behandeln. Der Bericht des Rech-
nungshofs von 2005 für das Haushaltsjahr 2003 wurde im 
federführenden Haushaltsausschuss in fünf Sitzungen 
intensiv beraten. Dabei wurden die meisten Punkte, die 
der Oberste Rechnungshof aufgeworfen hatte, vom 
Haushaltsausschuss aufgegriffen und der Staatsregierung 
umfangreiche Berichtspfl ichten aufgegeben.

Ich möchte mich eingangs auch bei den Kolleginnen und 
Kollegen der anderen Fraktionen für die umfassende Dis-
kussion im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen herzlich bedanken. Ich möchte mich auch beim 
Obersten Rechnungshof, beim Präsidium und bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für das umfangreiche 
Material, das wir erhalten haben und das für uns Grund-
lage ist, die Arbeit der Staatsregierung zur kontrollieren, zu 
beobachten und auf Missstände einzugehen bzw. Verbes-
serungsvorschläge zu machen, ganz herzlich bedanken. 
Recht herzlichen Dank dem Präsidium und den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Bedanken möchte ich mich 
auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Finanzministeriums und der Staatsverwaltung für ihre 
Arbeit, denn ohne motivierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
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beiter haben wir keine Chance, eine Verwaltung aufrecht 
zu erhalten, die den Vergleich zwischen Kosten und 
Nutzen zieht. Ich glaube – ich möchte darauf eingehen –, 
das ist ein Punkt, den wir künftig mehr beachten müssen, 
denn eine Verwaltung soll schlank sein und insofern soll 
auch die Dokumentation schlank sein, aber das Ganze 
muss nachvollziehbar, händelbar und vor allen Dingen 
bezahlbar bleiben.

Der Oberste Rechnungshof stellt fest: Die in der Haus-
haltsrechnung 2003 aufgeführten Beträge stimmen mit 
den in den Büchern nachgewiesenen Beträgen überein. 
Bei den geprüften Einnahmen und Ausgaben sind keine 
Beträge festgestellt worden, die nicht belegt waren. 
Unbeschadet der im Übrigen dargestellten Prüfungser-
gebnisse kann festgestellt werden, dass die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung des Freistaates Bayern insgesamt 
geordnet war.

Ich glaube, das ist das Zertifi kat, auf dessen Grundlage 
man sagen kann: Grundsätzlich ist alles okay. Man muss 
aber auch berücksichtigen, dass in den letzten Jahren 
bzw. zurückliegenden Jahren – wir sprechen vom 
Jahr 2003 und vom Prüfungsbericht des Rechnungs-
hofs 2005 – das Haushalten aufgrund der schlechten 
Rahmenbedingungen der damaligen Bundesregierung 
und der damit verbundenen Steuereinbrüche nicht ein-
fach war. In diesen Jahren haben rund zehn Milliarden an 
Steuereinnahmen gefehlt. Wir hatten im Jahre 2003 einen 
Finanzierungssaldo von 2,7 Milliarden zu verkraften. Des-
wegen war es meines Erachtens sehr richtig und wichtig, 
dass die Staatsregierung und auch die CSU-Fraktion 
bereits vor Jahren beschlossen haben, ab dem Jahre 
2006 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, denn 
nur mit Sparen, Reformieren und Investieren haben wir die 
Chance, einen Handlungsspielraum zu erhalten und den 
Bürgerinnen und Bürgern in Bayern einen Rahmen vorzu-
geben.

(Susann Biedefeld (SPD): Bayern kaputt sparen!)

Der Oberste Rechnungshof stellt auch fest, dass das 
Land Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern 
gute Zahlen vorweist. Die Investitionsquote lag im Jahre 
2003 noch bei 14,7 %, die Zinsausgabenquote lag bei 
3 % und die eingeleiteten Maßnahmen zur Verwaltungsre-
form und zum Bürokratieabbau waren meines Erachtens 
wichtig, sonst hätten wir den Zustand nicht halten 
können.

Noch ganz kurz ein paar Zahlen: Die Steuereinnahmen 
lagen im Jahre 2003 um 269,3 Millionen Euro unter dem 
Vorjahresaufkommen und um 1,2348 Milliarden unter der 
Haushaltsplanung. Die bereinigten Ausgaben des Jahres 
2003 stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1 %. Dies ent-
spricht der Empfehlung des Finanzplanungsrates. Ohne 
die Schäden des Augusthochwassers 2002, insbeson-
dere die Zahlungen in den Fonds Aufbauhilfe in Höhe von 
435,7 Millionen, wären die Ausgaben um 0,3 % zurückge-
gangen. Ich wollte dies erwähnen, weil das Jahr 2003 
sowie das Pfi ngsthochwasser 2002 schon einige Zeit 
zurückliegen und feststellen, dass die Folgen daraus 
natürlich fi nanziert werden mussten.

Der Oberste Rechnungshof ist nicht nur ein Kontrollorgan, 
sondern er liefert auch wertvolle Informationen, die drin-
gend notwendig sind, um den Staatsaufbau kosten-
günstig zu gestalten. Er zeigt Handlungsbedarf und Ver-
besserungsmöglichkeiten auf. Der Oberste Rechnungshof 
legt zu Recht die Finger in so manche Wunde. Der Bericht 
macht aber auch deutlich, dass auf vielen Gebieten Hand-
lungsbedarf besteht. Die Wirtschaftlichkeit und der Ein-
satz der Informations- und Kommunikationstechnik sind 
zu verbessern. Veränderungen in der Organisation und in 
den Verwaltungsabläufen bieten enorme Einsparpoten-
tiale. Das sind Feststellungen, die man ernst nehmen 
muss, die die Staatsregierung aber auch ernst nimmt und 
an denen sie arbeitet. Die Aufgaben müssen bezahlbar 
bleiben, und das bedeutet natürlich, dass man hinter-
fragen muss, ob alle Aufgaben, die vielleicht 1990, 1970 
oder auch 1995 gerechtfertigt waren, auch heute noch 
gerechtfertigt sind. 

Entbürokratisierung ist ein Schlagwort, bei dem viele Bür-
gerinnen und Bürger mittlerweile Emotionen entwickeln, 
denn sie sagen uns: Ihr redet von Entbürokratisierung, 
aber in Wirklichkeit ist es anders. Dazu muss man sagen, 
dass bei Fördermaßnahmen, bei denen die EU, der Bund 
und das Land zusammen fördern, umfangreiche Kontroll-
mechanismen aufgebaut werden, sodass mehrere Rech-
nungshöfe tätig werden und auch sonstige Kontrollbe-
hörden eingerichtet werden. Immer wieder wird gesagt, 
dass man dies wegen der Anlastung durch die EU sehr 
genau nehmen müsse. Ich glaube, das kann und darf 
nicht die Lösung sein. Die Lösung muss sein, dass man 
tatsächlich nur das dokumentiert, was man auch wirklich 
braucht, um die Qualität und die Nachverfolgbarkeit 
sicherzustellen. Alles andere sollte man weglassen. Die 
Bürokratie erstreckt sich über alle Bereiche bis hin zur 
Gesundheit. Über alles könnte man natürlich reden. 

Zu Recht hat der Oberste Rechnungshof auch die Sub-
ventionen angesprochen. Man muss immer nachfragen, 
ob Subventionen einen Sinn machen. Sicherlich konnte in 
der Vergangenheit vieles durch Subventionen angekurbelt 
werden. Wir wissen aber auch, dass es heute im EU-
Recht das Wettbewerbsrecht gibt und dass genau auf 
Subventionen geachtet wird. Wenn man manchmal die 
Kosten und Nutzen miteinander vergleicht, stellt man fest, 
dass bei einer Verbesserung der Rahmen- oder Eckdaten 
die Investoren den Wettbewerb ohne Subventionen wahr-
scheinlich leichter als mit Subventionen bestehen würden. 
Vor allem muss man sich bei Bagatellförderungen diese 
Frage stellen. Eine dringende Aufgabe von Politik und 
Verwaltung bleibt mehr denn je die ständige Überprüfung 
der Subventionen. Ich möchte hier auch darauf hinweisen, 
dass die Verwaltung die Kosten und die Nutzen ganz 
genau nachprüfen muss. Ich bin mir sicher, dass hier noch 
viel Geld einzusparen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich wurden 
sehr viele Einzelthemen angesprochen. Ich möchte sie 
nicht alle ansprechen. Ich möchte bloß noch einmal darauf 
hinweisen, dass der Staat die Steuern auch einheben 
muss, wenn er sie möglichst optimal und gerecht ein-
nehmen will. Hierzu sind mehrere Anmerkungen gemacht 
worden, mit denen die rechtzeitige und vollständige Erfas-
sung der Steuereinnahmen teilweise in Frage gestellt wird. 
Ich weiß aber, dass das Finanzministerium daran mit 
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Hochdruck arbeitet. Natürlich sind auch Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen und Betriebsprüfungen notwendig; das 
wird auch von der Opposition immer wieder so darge-
stellt. Diese Prüfungen müssen so rechtzeitig stattfi nden, 
dass man die Steuerausfälle möglichst gering halten 
kann. Das Finanzministerium hat Systeme eingeführt, mit 
denen es Vieles verbessern konnte. Ich glaube aber, dass 
ein Augenmerk darauf zu richten ist, wie man möglichst 
viel Steuern einheben kann, damit wir unseren Staatsauf-
gaben gerecht werden. 

Des Weiteren wurde der Abbau von Kapazitäten bei Asyl-
bewerberunterkünften angesprochen. Auch das ist richtig. 
Die Zahlen der Asylbewerber gehen zurück, deswegen 
muss man auch entsprechende Antworten darauf geben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte 
natürlich noch wesentlich mehr Punkte ansprechen. Das 
möchte ich aber nicht. Langsam möchte ich zum Schluss 
kommen und mich ganz herzlich beim Präsidium und bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Obersten 
Rechnungshofs bedanken. Ein Dank gilt auch den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der bayerischen Staatsver-
waltung. Hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind ein hohes Gut, das man hegen und pfl egen muss, 
sonst funktioniert das Ganze nicht. Die CSU-Fraktion 
beantragt die Entlastung der Staatsregierung für das 
Haushaltsjahr 2003 sowie des Bayerischen Obersten 
Rechnungshofes für den Einzelplan 11. Die Berichte 
erwarten wir entsprechend der Vorgaben des Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanzfragen, um daraus 
weitere Konsequenzen ziehen zu können. Die Berichte 
müssen zum 30. November 2006 bzw. zum 30. November 
2007 vorgelegt werden. Wir werden die Prüfungen natür-
lich begleiten.

Das Agrarinvestitionsförderungsprogramm in der Land-
wirtschaft habe ich jetzt nicht angesprochen. 

(Werner Schieder (SPD): Das wird schon seinen 
Grund haben!)

Dieses Thema hat bei den Ausschussberatungen längere 
Zeit in Anspruch genommen und auch die CSU-Fraktion 
beschäftigt. Dazu möchte ich schon noch ein paar Sätze 
verlieren. Auch bei der Agrarinvestitionsförderung wird 
deutlich, dass für die Förderungen klare Rahmenbedin-
gungen vorhanden sein müssen, damit auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wissen, wonach sie entscheiden 
müssen. Es ist schlecht, wenn hier immer wieder nachjus-
tiert wird, sodass der Status quo immer wieder rückwir-
kend geprüft werden muss, obwohl die Voraussetzungen 
ursprünglich ganz andere waren, oder ob die Vorausset-
zungen nicht so klar festgeschrieben waren, wie es Ende 
der 90er Jahren war. Das möchte ich deutlich sagen. 

Auch die CSU-Fraktion macht ganz klipp und klar deut-
lich, dass Subventionsbetrug geahndet werden muss. 
Hier muss der Rechtsstaat mit allen Mitteln eingreifen. 
Wenn aber Rahmenbedingungen geändert werden, muss 
man ein gewisses Augenmaß walten lassen und Ermes-
sensspielräume einbauen. Ich wünsche mir, dass diese 
Fälle von Seiten des Landwirtschaftsministeriums kurz-
fristig abgeschlossen werden können, damit diese Altfall-

regelung und dieser Ärger weg sind. Ich bitte alle Behörden 
darauf zu achten, dass die Rahmeneckdaten sauber 
gesteckt und Verordnungen vorgelegt werden, nach 
denen die Beamten draußen vor Ort einen Ermessens-
spielraum haben, aber auch klar nachvollziehbare Ent-
scheidungen treffen können, die sie dann verantworten 
müssen. Das möchte ich zum Schluss noch angespro-
chen haben. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Schieder.

Werner Schieder (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Kollege Kiesel hat schon darauf hinge-
wiesen, dass wir im Haushaltsausschuss den Rechnungs-
hofbericht sehr ausführlich beraten haben. Ich möchte 
hier noch einmal deutlich machen, dass es bei den vielen 
Hinweisen des Rechnungshofes auf einen besseren Ver-
waltungsvollzug eine Reihe von einstimmigen Beschluss-
vorschlägen gibt. Das muss man hier auch einmal 
erwähnen. Herr Präsident, zum Verfahren möchte ich nur 
darum bitten, dass wir über die nicht einstimmig abge-
stimmten Punkte hier einzeln abstimmen.

(Susann Biedefeld (SPD): Das ist auch so vorge-
sehen!)

Meine Damen und Herren, wir haben es zunächst einmal 
mit dem Antrag auf Entlastung des Obersten Rechnungs-
hofs zu tun. Dem werden wir gerne, wie auch schon in der 
Vergangenheit, zustimmen. Ich will mich an dieser Stelle 
auch für meine Fraktion herzlich bedanken für die hervor-
ragende Arbeit des Obersten Rechnungshofes. Ich 
möchte dem Präsidenten, dem Kollegium und den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern herzlich für die geleistete 
Arbeit und für die vielen Anregungen danken. Ich möchte 
auch deutlich machen, dass gerade die Arbeit des 
Obersten Rechnungshofes zeigt, dass wir in der Staats-
verwaltung hervorragend qualifi ziertes Personal haben 
und dass es eine Menge an Kompetenz gibt, die die 
Staatsregierung in Anspruch nehmen kann. Man muss 
nicht immer auf externe Berater zurückgreifen. Man kann 
auch auf die eigene Mann- und Frauschaft zurückgreifen 
und damit Manches besser machen als mit der Methode, 
die die Staatsregierung zuweilen pfl egt. Herzlichen Dank 
dafür an den Obersten Rechnungshof.

(Beifall bei der SPD)

Ich möchte in der kurzen Zeit hier nur zwei Punkte aus 
dem Rechnungshofbericht herausgreifen und damit etwas 
andere Akzente setzen, als es mein Vorredner getan hat. 
Im Anschluss an meine Bemerkung von vorhin bin ich 
damit schon beim ersten Punkt. Ich verweise auf die High-
tech-Offensive der Bayerischen Staatsregierung und die 
Anmerkungen des Obersten Rechnungshofes dazu. 
Meine Damen und Herren, die Staatsregierung hat im 
Rahmen der Hightech-Offensive auch so genannte Regio-
nalkonzepte durchgeführt. 

Dabei hat sie es für richtig gehalten, diese Regionalkon-
zepte von externen Beratern im Sinne eines Controlling 
begleiten zu lassen. Der Rechnungshof hat diese Fälle 
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geprüft und ist dabei zu erheblichen Beanstandungen 
gekommen. Worum geht es da im Detail? – Diese 
externen Berater hatten beim Controlling die Aufgabe, die 
Projekte im Einzelnen zu begutachten, den Vollzug der 
Projekte zu begleiten, darauf zu achten, wo es Schwierig-
keiten gibt und dass die Projekte im Zeitplan und im 
Finanzierungsrahmen bleiben. Tatsächlich ist das aber in 
der Praxis so gelaufen, dass die zuständigen Behörden 
jeweils von sich aus dem externen Berater melden 
mussten, wo etwas nicht funktionierte, wo etwas nicht 
richtig lief und wo es Schwierigkeiten gab. Die Berater 
haben das registriert und irgendwo aufgeschrieben, das 
war auch schon alles. Für eine solche Art von Begleitung 
hat die Staatsregierung mehrere Millionen Euro ausge-
geben. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, sich 
beraten zu lassen und Politik zu machen. Der Rech-
nungshof hat festgestellt:

Externe Sachverständige waren bei der Auswahl 
der regionalen Projekte und dem begleitenden 
Controlling beteiligt. Vergabe, Vertragsgestaltung 
sowie haushaltsmäßige Abwicklung waren 
jedoch mangelhaft. Vor allem aber wurden die mit 
der Einschaltung der Externen angestrebten Ziele 
trotz Kosten von

– man höre und staune! – 

fast vier Mio. € nicht erreicht.

Meine Damen und Herren, da halten wir eine Missbilligung 
des Landtags gegenüber der Staatsregierung schon für 
geboten; denn diese externen Berater wurden nicht ein-
gesetzt, damit die Projekte besser laufen, sondern wurden 
letztlich für einen Propagandaaufwand der Staatsregie-
rung eingesetzt, weil es sich in der heutigen Zeit – jeden-
falls nach Meinung der Staatsregierung – gut anhört, 
wenn man sagt: Leute, wir machen Hightech und haben 
dafür auch noch externe Berater.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Heinz Kaiser (SPD))

Hier wurde keine sachgemäße Offensive gemacht, son-
dern eine Propagandaoffensive, die den Freistaat Bayern 
Millionen gekostet hat. Dieser Aufwand war vergebens, 
und wir meinen: So geht es nicht.

(Beifall bei der SPD)

Ich will einen zweiten Sachverhalt aufgreifen, der in den 
Verantwortungsbereich des Landwirtschaftsministers fällt. 
Was hier dargestellt wird – das hat eine Vorgeschichte im 
ORH-Bericht 2003 –, kann man ohne jede Übertreibung 
einen Skandal nennen, für den Landwirtschaftsminister 
Miller die politische Verantwortung trägt. Ich empfehle 
jedem und jeder, diese 14 Seiten im ORH-Bericht nachzu-
lesen, auf denen eine unglaubliche Geschichte von Fehl-
leistungen dargestellt ist, die man sich normalerweise 
nicht vorstellen kann.

Worum geht es hier? – Der Rechnungshof hat schon in 
seinem Bericht 2003 festgestellt, dass beim Agrarinvesti-
tionsförderprogramm in Hunderten von Fällen Landwirten 
zu Unrecht Subventionen gewährt worden sind – unter 
Verstoß gegen die geltenden Richtlinien. Die Staatsregie-

rung und der Landwirtschaftsminister waren damit beauf-
tragt, das in Ordnung zu bringen und die zu Unrecht 
gewährten Subventionen zurückzufordern. Nun hat sich 
bei einer Reihe von Einzelfällen herausgestellt, dass die 
Rückforderungen nicht durchgesetzt werden konnten. So 
hat die Staatanwaltschaft in einigen Fällen, bei denen 
zunächst von Subventionsbetrug ausgegangen wurde, 
die Verfahren eingestellt mit dem Hinweis, dass man den 
Beschuldigten nichts vorwerfen könne, weil die Landwirt-
schaftsverwaltung selbst beim Subventionsbetrug und 
bei Falschangaben der Landwirte – ein Gericht hat das 
wörtlich so formuliert – „mitgespielt hat“. Meine Damen 
und Herren, es geht natürlich nicht, dass sich staatliche 
Behörden unter der Verantwortung eines Ministers dem 
Verdacht der Beihilfe zum Subventionsbetrug aussetzen. 
Das muss man hier deutlich ansprechen.

Nach den Feststellungen des ORH im Jahr 2003 hat man 
im Landwirtschaftsministerium gemerkt, dass sich die 
Rückforderungssumme auf etwa zehn Millionen Euro 
belaufen würde. Dann ist man im Landwirtschaftsministe-
rium offenbar selbst über einen so großen Betrag erschro-
cken. Das war im März 2003. Es standen Landtagswahlen 
an, und man wollte eine tatsächliche oder vermeintliche 
Klientel nicht unbedingt verärgern. Deswegen hat man im 
Landwirtschaftsministerium die Chuzpe besessen, die 
Förderrichtlinien nachträglich zu verändern, um von dem 
Rückforderungsbetrag von zehn Millionen herunterzu-
kommen. Im Juli 2003 wurden die Subventionsrückforde-
rungen auf sieben Millionen heruntergerechnet. Die Rück-
forderung wurde aber immer noch nicht durchgeführt, weil 
selbst die sieben Millionen als zu hoch erschienen. Mehr 
oder weniger ist nichts unternommen worden. Erst im 
November 2004 wurden erneut rückwirkend Förderrichtli-
nien geändert, bis man endlich bei einem Subventions-
rückforderungsbetrag von sage und schreibe nur noch 
2,4 Millionen Euro gelandet ist. Auf dieser Basis ist man 
dann weiterverfahren.

Meine Damen und Herren, man kann ohne Übertreibung 
sagen: Das ist eine Art von schwarzem Agrarfi lz, den 
dieses Haus nicht hinnehmen kann.

(Beifall bei der SPD – Peter Hufe (SPD): Wo ist 
denn der Landwirtschaftsminister überhaupt?)

Ich will noch einmal aus dem ORH-Bericht zitieren. Wenn 
man weiß, dass der ORH immer sehr zurückhaltend for-
muliert, ist es schon sehr bemerkenswert, was dem Land-
wirtschaftsminister hier vorgeworfen wird. Ich zitiere „Die 
Verwaltung hat offensichtlich das Bestreben, möglichst 
umfassend zu fördern, über das Interesse des Staates an 
der Rechtmäßigkeit der Förderung und der Korrektheit der 
dazu nötigen Angaben gestellt.“ Das ist eine ganz klare 
Feststellung des ORH.

Ich zitiere einen anderen Text.

Das Staatsministerium

– gemeint ist das Landwirtschaftsministerium –

ist seiner Rolle als oberste Dienstbehörde nicht 
gerecht geworden. Dem Staat ist … ein Schaden 
in Millionenhöhe entstanden.
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Ich richte den Vorwurf nicht an die Landwirtschaftsverwal-
tung und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; denn es 
ist Aufgabe des Ministers, dafür zu sorgen, dass die Leute 
in seinem Haus wissen, nach welchen Richtlinien und 
welcher Zielvorgabe sie sich zu richten haben. Der 
Minister muss die politischen Richtlinien vorgeben.

Ich zitiere einen weiteren Satz: „Zugleich wurden durch 
den mangelhaften Verwaltungsvollzug Landwirte, die sich 
korrekt verhalten haben, benachteiligt.“ Viele Landwirte 
haben korrekte Angaben gemacht und deswegen die 
Subventionen nicht erhalten. Diese waren die Dummen im 
Vergleich mit jenen, die – zum Teil mit Hilfe der Landwirt-
schaftsverwaltung – Fehlangaben gemacht und sich die 
Subventionen erschlichen haben. Deswegen waren die 
Ehrlichen die Dummen. So geht es nicht, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei der SPD)

Ich zitiere weiter:

Bei der Förderung der Landwirtschaft muss ein 
ordnungsgemäßer, wirtschaftlicher und spar-
samer Umgang mit Haushaltsmitteln sicherge-
stellt werden. Dazu ist eine geänderte Einstellung 
insbesondere des Staatsministeriums zum Haus-
haltsrecht erforderlich.

Das wurde dem Landwirtschaftsminister ins Stammbuch 
geschrieben. Das will ich deutlich unterstreichen. Das 
sollte auch der Landtag heute mit seinen Beschlüssen 
tun. Allein dieser Vorgang – von den anderen Beanstan-
dungen habe ich gar nicht gesprochen – ist für die SPD-
Fraktion schon Grund genug, dem Antrag auf Entlastung 
seitens der Staatsregierung nicht zuzustimmen. 

Im Gegenteil: Die Beanstandungen im Bereich des Land-
wirtschaftsministeriums sind eigentlich eher ein Grund 
dafür, dass wir heute die Entlassung des Landwirtschafts-
ministers beschließen müssten. Schauen Sie sich einmal 
die Texte an! Das wäre eine notwendige und ehrliche poli-
tische Schlussfolgerung, die der Landtag heute ziehen 
sollte.

(Beifall bei der SPD – Dr. Heinz Kaiser (SPD): Wo 
ist der Landwirtschaftsminister überhaupt?)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Kollege 
Hallitzky.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrter Herr Präsident! Das klassische Wortspiel 
„Entlassung“ – „Entlastung“ hat mir Herr Kollege Schieder 
jetzt schon weggenommen. Aber es gibt natürlich genü-
gend Interessantes zu berichten, warum die Entlastung 
der Staatsregierung eigentlich auch für Sie nicht in Frage 
kommen dürfte. Wir lehnen die Entlastung ab, weil Ihre 
Politik in ihren Grundzügen gegen die sozial berechtigten 
Interessen vieler Menschen in diesem Lande, gegen eine 
nachhaltige Stabilität und gegen die ökologische Vielfalt 
unseres Landes Bayern gerichtet ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir lehnen die Entlastung der Staatsregierung aber auch 
ab – und jetzt sind wir näher bei den Themen, die der 
Oberste Rechnungshof – ORH – überprüft –, weil das ver-
gangene Jahr eines der Jahre war, in denen die Staatsre-
gierung, wie in den letzten fünf, sechs oder sieben Jahren 
schon üblich, ein unberechenbares Haushaltsgebaren an 
den Tag legte, das den Menschen Bayerns ebenfalls 
schadet. Die Zahlen, die zur Entwicklung der Einnahmen 
und Ausgaben vorliegen, machen klar: Es gibt wohl kein 
Bundesland, das in seiner Ausgabenpolitik derart davon 
bestimmt wird wie Bayern, ob nun gerade ein Wahljahr ist 
oder nicht. Im Bundestagswahljahr 2002 – ich erinnere Sie 
an den Berlin-Liebhaber Stoiber; wir wissen alle, wie es 
endete – gab es massenhaft Wahlgeschenke. Die Steige-
rung der Staatsausgaben lag in diesem Jahr um ein Viel-
faches über dem Durchschnitt der anderen Bundesländer. 
In den nachfolgenden Jahren haben Sie dann aber auf 
einen rigiden Sparkurs umgeschaltet. Wir können uns alle 
ausrechnen, was 2008 passieren wird. Ich lege meine 
Hand dafür ins Feuer: Sie werden das Geld, das Sie jetzt 
bei den Sozialinitiativen einsparen, wieder an Ihre Mei-
nungsmacher ausstreuen, damit sie entsprechende Wahl-
geschenke parat haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dieses Stop-and-Go in der bayerischen Finanzpolitik 
steht aber in Widerspruch zu jeder stetigen Ausgabenent-
wicklung, die wir nach der mittelfristigen Finanzplanung 
eigentlich anstreben sollten. Sie steht vor allem aber in 
krassem Widerspruch zu jeder volkswirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Vernunft. Langfristig stetiges Handeln 
der gesellschaftlichen Akteure, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, ob in der Wirtschaft, ob in den vielen sozialen Orga-
nisationen, die unter Ihrem fi nanzpolitischen Schleuder-
kurs ja besonders gelitten haben und leiden, setzt voraus, 
dass Planungssicherheit gegeben ist. Die Staatsregierung 
schürt aber mit ihrer Finanzpolitik seit Jahren Unsicher-
heit. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Politisch Notwendiges – nehmen wir nur einmal die 
Jugendsozialarbeit an Schulen; darüber haben wir heute 
auch wieder im Haushaltsausschuss debattiert – wird 
schnell zum Opfer. Das ist keine stetige, verantwortbare 
Politik. Dafür können Sie von uns selbstverständlich, Herr 
Minister, keine Zustimmung erwarten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir lehnen die Entlastung der Staatsregierung zudem ab, 
weil sie seit Jahren viel zu wenig tut, um dem Staat dieje-
nigen Einnahmen zu verschaffen, die er zur Erfüllung 
seiner Staatsaufgaben dringend bräuchte, die ihm aber 
auch von Rechts wegen zustehen. Die platte Ursache 
jenseits aller einzelnen organisatorischen Maßnahmen, 
über die wir uns meistens im Ausschuss einig sind, dafür 
ist: Die bayerische Finanzverwaltung insgesamt ist perso-
nell deutlich unterausgestattet. Die Diskussion darüber 
führen wir regelmäßig bei den Haushaltsberatungen. Wir 
führen sie regelmäßig auch anlässlich des ORH-Berichts, 
so auch dieses Jahr wieder, weil sie dringend notwendig 
ist. Wenn in einer Studie über Deutschlands „schärfste“ 
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Finanzämter die bayerischen Finanzämter auf Platz 15 
von 16 des Rankings genannt werden, heißt das nichts 
anderes, als dass die bayerische Finanzverwaltung in 
Deutschland vergleichsweise besonders lax ist. Das ist 
keine Auszeichnung, sondern eine Bankrotterklärung für 
Sie, 

(Beifall bei den GRÜNEN)

die ausdrücklich nicht auf den Einsatz der einzelnen 
Finanzbeamten zurückzuführen ist – sie arbeiten vielmehr 
seit Jahren am Anschlag und leisten, was sie können –, 
nein, es liegt wirklich an der personellen Ausstattung. Es 
kann doch nicht Ihr Ernst sein, sehr geehrter Herr Minister, 
dass Sie nur deshalb jährlich auf Steuereinnahmen in 
mehrstelliger Millionenhöhe verzichten, weil eine Mehrung 
der dafür notwendigen Stellen in der Finanzverwaltung ein 
schlechtes Vorbild für die anderen Ministerien sein könnte, 
die dann auch mehr Stellen fordern würden. Diese Stellen 
rechneten sich nicht nur doppelt und dreifach, sondern 
zehnfach und mehr. Deswegen ist es Ihre Aufgabe, Herr 
Finanzminister, die Staatseinnahmen auch auf diesem 
Wege sicherzustellen. Ich fordere Sie auf, dieser Aufgabe 
endlich mit dem notwendigen Ernst nachzukommen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Aber im Fokus des ORH steht nicht nur das Finanzminis-
terium. - Lassen Sie mich noch auf zwei besonders typi-
sche Fallbeispiele hinweisen: Da tritt zunächst die Staats-
kanzlei auf. Die Staatskanzlei präsentiert sich wieder 
einmal – das zeigt sich immer wieder in den Berichten des 
Obersten Rechnungshofs – als unverbesserlicher Altfall. 
Wiederholt mahnte der ORH eine Verringerung der im 
Ländervergleich opulenten Personalausstattung der 
obersten Dienstbehörden, hier vor allem der Staatskanzlei, 
an. Besonders peinlich - das ist jetzt der Punkt, auf den 
ich hinweisen möchte: In der Bayerischen Staatskanzlei 
sind 75 % aller Kleinstreferate – das sind in der Regel Ein-
Personen-Referate – der Staatsregierung beheimatet. 
Begründet wird das mit dem Hinweis, die Spiegelressor-
tierung im Bund und in der EU würde das erfordern. Das 
ist aber nicht wahr. Andere Bundesländer führen die ver-
schiedenen Mitarbeiter in einem Referat zusammen und 
sparen damit enorm an diesen Kleinstreferaten. 

Hinter der Konstruktion dieser Kleinstreferate steckt in 
Wirklichkeit eine ganz einfache Überlegung, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen: Wenn jeder einzelne Mitarbeiter 
kurzerhand zum Referatsleiter erklärt wird, eröffnen sich 
ungeahnte Aufstiegs- und Besoldungsmöglichkeiten, die 
normal Sterblichen außerhalb des Dunstkreises des Herrn 
Ministerpräsidenten für immer verschlossen bleiben. Das 
ist fi nanzpolitisch nahe an der Günstlingswirtschaft, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dazu reichen wir den Wasserpredigern und Weintrinkern 
der Staatsregierung unsere Hand nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ein weiteres Schmankerl der üblen Art aus dem jüngsten 
ORH-Bericht hat Kollege Schieder schon angesprochen. 
Gemeint ist die Pseudokontrolle über die regionalen Tech-
nologiekonzepte der Hightech-Offensive. Auf Druck des 
Landtags und anderer wurden externe Sachverständige 
an der Auswahl und am Controlling beteiligt, um Mittelein-
satz, Ausgestaltung der Erfolgskontrolle und Zielerrei-
chung bei den einzelnen Projekten zu begleiten und zu 
evaluieren. 

Im Vollzug kam es nicht nur zu den klassischen Pannen, 
die wir immer wieder debattieren, weil sie bei der Auf-
tragsvergabe der Staatsregierung vorsätzlich und syste-
matisch produziert werden, vor allem zur freihändigen 
Vergabe des Auftrags und zu völlig unzureichenden ver-
traglichen Regelungen. Sie haben im Ergebnis den ORH 
schon zu der Einschätzung gebracht, eine ordnungsge-
mäße Bewertung der Leistungen der Auftragsnehmer als 
vertragsgemäß sei damit gar nicht möglich. Der Vertrag 
war nämlich so ausgestaltet, dass der Vertragsnehmer 
sich aussuchen konnte, was er darunter verstehen wollte. 

Doch weit gravierender ist, dass der ORH feststellen 
musste, dass das ursprüngliche Ziel des Controllings, 
nämlich die einzelnen Projekte so zu begleiten und zu 
evaluieren, dass Risiken frühzeitig erkannt werden, in 
keiner Weise erreicht wurde. Mit anderen Worten: Die 
Kontrolleure haben nie kontrolliert. Die eigentliche Auf-
gabe der so genannten „Kontrolleure“ war tatsächlich 
eine andere: Sie sollten lediglich aktuelle Daten, Liefe-
rungen für Berichte und Termine, zusammenstellen. Das, 
was die Staatsregierung „Erfolg der Offensive“ nennt, ist 
also gar nicht das evaluierte Ergebnis der Projekte, son-
dern nur eine öffentlich wirksame Vermarktung eines nur 
begrenzt bekannten Inhalts. Möglicherweise hat die 
Staatsregierung ja auch Angst vor der Evaluierung der 
einzelnen Projekte gehabt, weil man sich bei der 
Geschwindigkeit, mit der das Geld über das Land ver-
streut wurde, nicht sicher war, dass vernünftige Ergeb-
nisse erzielt werden können, und deshalb ein ernsthaftes 
Controlling gar nicht wollte. Das wiederum, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, würde auch erklären, warum man 
hier wie so oft auf freihändige Vergabe setzte: Dann hatte 
man nämlich im Griff, dass nichts herauskommt.

Fakt ist: Erwin Hubers Hohelieder und Erfolgsmeldungen 
zu den Projekten der Hightech-Offensive waren und sind 
bis heute auf Sand gebaut. Gleichzeitig ist der Verzicht auf 
ein echtes Controlling bei einem Gesamtvolumen der 
Regionalprojekte von 183 Millionen Euro – es geht ja nicht 
nur um die 4 Millionen, die das Controlling gekostet hat, 
sondern um die Auswirkungen auf die 183 Millionen Euro, 
die für die Projekte verausgabt wurden – ein verantwor-
tungsloser Umgang mit staatlichen Geldern im großen 
Stil. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, man könnte noch länger 
fortfahren. Ich will das abkürzen, kann Ihnen aber die Lek-
türe des Berichts 2005 des Obersten Rechnungshofs 
auch in diesem Jahr ans Herz legen. Darin können Sie viel 
nachlesen über eine volkswirtschaftlich falsche Stop-and-
go-Politik, die Unfähigkeit – schlimmer noch den 
Unwillen – der politischen Führung, Effi zienzsteigerungs-
potenziale zu erkennen und zu nutzen und über die man-
gelnde Bereitschaft und Fähigkeit, Verbesserungsvor-
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schläge, die von außen kommen, zügig umzusetzen. Für 
diese Art von Politik können wir keine Entlastung erteilen 
– das ist völlig klar –, sondern allenfalls eine scharfe Miss-
billigung.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Beim Bayerischen Obersten Rechnungshof, Herrn Dr. Fi-
scher-Heidlberger und seinem Team, bedanken wir uns 
hingegen ausdrücklich für die geleistete Arbeit. Vielen 
Dank. Sie machen einen guten Job.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir danken Ihnen auch dafür, dass Sie mit weniger als 
einem Promille des Staatshaushalts, also mit einem 
äußerst geringen Haushaltsvolumen, ein Vielfaches der 
Kosten, die Sie uns bereiten, unmittelbar einsparen, und 
dass Sie zudem – durch die sich aus den Prüfungen erge-
benden Personal-, Organisations- und internen Kontroll-
reformen - mittelbar einen unschätzbaren Beitrag für eine 
effi ziente Mittelverwendung des Staates leisten. In diesem 
Sinne sind Sie als Rat- und Ideengeber und Kontrollbe-
hörde insgesamt sehr hoch effi zient und uns jeden Cent 
wert. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch deshalb entlasten 
wir den ORH gerne und wünschen Ihnen, Herr Dr. Fischer-
Heidlberger und Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
für die Zukunft viel Power. 

Abschließend darf ich mich an dieser Stelle auch bei den 
Beschäftigten des Freistaates Bayern bedanken. Sie 
leisten unter Bedingungen, die systematisch erschwert 
werden, viel. Denken Sie nur an die derzeitige Tarifausein-
andersetzung, in der sich die Bayerische Staatsregierung 
als Hardliner gegen jede vernünftige Arbeitszeitregelung 
für die Beschäftigten beim Freistaat sperrt, weil sie glaubt, 
möglicherweise noch mehr herauspressen zu können 
oder weil sie sich möglicherweise im Kreuzzug gegen 
Ver.di fühlt. Sie leisten unter diesen Bedingungen Ihr Mög-
liches. Deshalb zum Abschluss der Rede den Beschäf-
tigten des Freistaates ein herzlicher Dank.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Weitere Wortmeldungen liegen 
mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Das wird eine umfangreiche 
Abstimmungsprozedur. Darauf wollte ich Sie einstimmen. 
Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder getrennt. 

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 3 
abstimmen. Der Abstimmung liegt die Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses für Staatshaushalt 
und Finanzfragen auf Drucksache 15/4968 zugrunde. Das 
wurde von Herrn Kollegen Schieder angeregt. 

(Werner Schieder (SPD): Soweit die Beschlüsse 
nicht einstimmig waren!)

Nach der Nummer 1 der Beschlussempfehlung soll der 
Staatsregierung aufgrund der Haushaltsrechnung und 
des Jahresberichts 2005 des Obersten Rechnungshofs 
gemäß Artikel 80 der Verfassung des Freistaates Bayern 
und Artikel 114 Absatz 2 der Bayerischen Haushaltsord-
nung für das Haushaltsjahr 2003 Entlastung erteilt werden. 
Wer dem zustimmen will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das ist die Fraktion der CSU. Gegenstimmen? 
– Das sind die Fraktionen der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? 
– Keine. Ersteres war die Mehrheit. So beschlossen.

Ich bitte, die Gespräche an der Regierungsbank einzu-
stellen, und sich an der Abstimmung zu beteiligen. 

(Zuruf von der Regierungsbank: Ich bitte um Ent-
schuldigung!)

Nach der Nummer 2 der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanzfragen soll die 
Staatsregierung gemäß Artikel 114 Absätze 3 und 4 der 
Bayerischen Haushaltsordnung ersucht werden, entspre-
chend den Buchstaben a) bis r) eine Reihe von Maß-
nahmen zu veranlassen und zu den Buchstaben b) bis h), 
j) bis n) sowie p) bis r) zu berichten. Im Einzelnen verweise 
ich auf die Drucksache 15/4968. 

Ich lasse zunächst über den Buchstaben a), zu dem kein 
einstimmiges Ausschussvotum vorliegt, einzeln 
abstimmen. Wer dem Buchstaben a) zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion der 
CSU. Gegenstimmen? – Das ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? 
– Das ist die Fraktion der SPD. So beschlossen. 

Nun lasse ich gemeinsam über die einstimmig beschlos-
senen Buchstaben b) bis r) der Nummer 2 abstimmen. 
Wer der Nummer 2 insoweit zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der 
CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Keine. 
So beschlossen.

Der Nummer 2 der Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 
auf Drucksache 15/4968 ist damit in allen Punkten zuge-
stimmt worden.

Nach der Nummer 3 der Beschlussempfehlung empfi ehlt 
der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen dem 
Landtag gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Bayerischen 
Haushaltsordnung verschiedene Feststellungen zu treffen. 
Darüber hinaus wird die Staatsregierung in den Buchsta-
ben a) bis e) ersucht, gemäß Artikel 114 Absätze 3 und 4 
der Bayerischen Haushaltsordnung eine Reihe von Maß-
nahmen zu veranlassen und zu den Buchstaben a) bis d) 
zu berichten. Im Einzelnen verweise ich wiederum auf die 
Drucksache 15/4968.

Da das Abstimmungsverhalten zu den einzelnen Buch-
staben im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
unterschiedlich gewesen ist, lasse ich zunächst über die 
einstimmig beschlossenen Teile der Nummer 3 ab -
stimmen. Es handelt sich um die Buchstaben a), b) und e). 
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Wer der Nummer 3 insoweit zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der 
CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Keine. 
So beschlossen.

Jetzt lasse ich über die noch offenen Buchstaben c) und 
d) der Nummer 3 der Beschlussempfehlung einzeln 
abstimmen. Wer dem Buchstaben c) zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
der CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Das ist 
die Fraktion der SPD. So beschlossen.

Wer dem Buchstaben d) zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU und 
der SPD. Gegenstimmen? – Das ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? 
– Keine. So beschlossen.

Damit ist der Staatsregierung nach Maßgabe der soeben 
beschlossenen Ersuchen und Feststellungen die Entlas-
tung für das Haushaltsjahr 2003 gemäß Artikel 80 der 
Verfassung des Freistaates Bayern und Artikel 114 
Absatz 2 der Bayerischen Haushaltsordnung erteilt. 

Ich lasse nun über den Tagesordnungspunkt 4 abstimmen. 
Nach der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanzfragen auf der 
Drucksache 15/4969 soll dem Bayerischen Obersten 
Rechnungshof für das Haushaltsjahr 2003 die Entlastung 
erteilt werden. Wer dem zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegen-
stimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Keine. So 
beschlossen.

Dem Bayerischen Obersten Rechnungshof ist gemäß 
Artikel 101 in Verbindung mit Artikel 114 Absatz 2 der 
Bayerischen Haushaltsordnung damit ebenfalls die Ent-
lastung erteilt.

Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 sind damit erledigt und 
die Beratung abgeschlossen. Ich danke im Namen des 
Präsidiums dem Präsidenten des Bayerischen Obersten 
Rechnungshofs und seiner Begleitung und darf sie für 
diesen Tagesordnungspunkt verabschieden, was nicht 
hindern muss, länger hier zu bleiben. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Mündliche Anfragen

Dafür sind 45 Minuten vorgesehen. Ich bitte zunächst 
Herrn Staatsminister Sinner um die Beantwortung der 
ersten Frage. Fragestellerin ist Frau Kollegin Rütting. 
– Herr Kollege Dr. Runge stellt die Frage für Frau Kollegin 
Rütting.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Minister, ich frage Sie: 
Wie viele Eintrittskarten konnten mittlerweile für das – –

Präsident Alois Glück: Einen Augenblick. Es ist so laut, 
dass man die Frage nicht verstehen kann. Ich bitte, die 
Gespräche zu reduzieren, weil man sich nicht verständlich 
machen kann. Herr Kollege, bitte. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Minister, ich darf Sie 
fragen: Wie viele Eintrittskarten konnten mittlerweile für 
das für den 6. Juni geplante Konzert „Drei Orchester“ ver-
kauft werden?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Eberhard Sinner (Staatskanzlei): Sehr 
geehrter Herr Kollege, das gesamte Marketing, also Wer-
bung und Vorverkauf, zu „Drei Orchester und Stars“ liegt 
in den Händen einer vom Freistaat Bayern beauftragten 
Konzertagentur, die – wie es branchenüblich ist – Vorver-
kaufszahlen nicht tagesaktuell veröffentlicht. Nach dem 
letzten Stand sind rund 7000 Eintrittskarten zu dem Kon-
zert verkauft worden, das, wie Sie wissen, der Freistaat 
Bayern in Kooperation mit der Landeshauptstadt Mün-
chen und dem Bayerischen Rundfunk sowie mit Unter-
stützung durch die FIFA und das Organisationskomitee 
FIFA WM 2006 veranstaltet. 

Die Verkaufszahlen entsprechen den Erwartungen der 
Agentur. Zusätzlich werden die rund 1500 Mitglieder der 
weltweiten Familie der FIFA, die sich am Tag vor dem Kon-
zert in München befi nden und einen Kongress abhalten, 
geschlossen das Konzert besuchen. Wir als Staatsregie-
rung freuen uns ganz besonders, dass Bundeskanzlerin 
Angela Merkel zugesagt hat, an dem Konzert teilzu-
nehmen. Ich empfehle Ihnen, sich auf den Weg zu 
machen, damit Sie rechtzeitig Ihr Ticket für diesen Event 
bekommen. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Danke für die Antwort. 

Präsident Alois Glück: Augenblick, erst einmal brauchen 
Sie eine Worterteilung. Bevor ich Ihnen das Wort erteile, 
möchte ich zur Orientierung für alle sagen, trotz der zeitli-
chen Verschiebung gibt es nach der Fragestunde eine 
halbe Stunde Pause. Jetzt sind Sie dran, Herr Kollege 
Dr. Runge. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Minister, herzlichen 
Dank für die genannten Zahlen. Ich frage gleich weiter: 
Weshalb sah man sich in der Staatskanzlei dann unlängst 
nicht imstande, diese Zahlen auf Anfrage von Journalisten 
mitzuteilen? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Eberhard Sinner (Staatskanzlei): Das ist 
mir nicht bekannt. Möglicherweise wurde bei der Presse-
abteilung nachgefragt. Sie haben doch jetzt die Zahlen 
von mir erhalten. Ich denke, wir liegen ganz gut im Zeit-
plan. 

Präsident Alois Glück: Nächster Fragesteller ist Herr 
Abgeordneter Werner. Zuständig für die Beantwortung der 
Frage ist das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz. Herr Staatssekretär, bitte. 
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Hans Joachim Werner (SPD): Herr Staatssekretär, welche 
Möglichkeiten sieht die Staatsregierung, das Unternehmen 
Eon an den Kosten des Hochwasserschutzes bzw. der 
Absiedelung von Hochwasseropfern zu beteiligen, und ist 
sie bereit, auf das Unternehmen einzuwirken, um eine 
Kostenbeteiligung zu erreichen, insbesondere im Hinblick 
auf den Nutzen, den Eon aus dem Bau von Staustufen und 
anderen Regulierungsmaßnahmen an bayerischen Flüssen 
zieht, durch die sich die Hochwassersituation für viele Ort-
schaften verschärft hat?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Herr Kollege, Ihre Frage unterstellt nachteilige Ein-
fl üsse auf die Hochwasserabführung, die von Wasser-
kraftanlagen des Unternehmens Eon ausgehen sollen. 
Hierzu stelle ich fest: Bei der Zulassung einer Wasserkraft-
nutzung muss schon aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
sichergestellt werden, dass es zu keiner Verschlechterung 
der Hochwassersituation kommt. Ist für die Wasserkraft-
nutzung ein Gewässerausbau erforderlich, darf dieser 
nach § 31 Absatz 5 des Wasserhaushaltsgesetzes nicht 
gestattet werden, wenn eine „nicht ausgleichbare Erhö-
hung der Hochwassergefahr“ zu erwarten ist. Birgt der 
Gewässerausbau ein erhöhtes Hochwassergefahrenpo-
tenzial in sich, müssen Ausgleichsmaßnahmen vor Ort 
oder fl ussabwärts am Ort der Auswirkungen bereits 
Bestandteil der Ausbauplanung sein. Ausgleichsmaß-
nahme vor Ort ist zum Beispiel die Anlage von Flutmulden 
oder Poldern. Flussabwärts kann zum Beispiel eine Erhö-
hung der Deiche und Dämme notwendig sein. Darüber 
hinaus beinhalten Bewilligungsbescheide Festsetzungen 
zur Stauregelung. Damit soll sichergestellt werden, dass 
das Hochwasserabfl ussgeschehen gegenüber der Situa-
tion vor dem Ausbau gleich bleibt. Die Bescheide sehen 
auch nachträgliche Änderungen der Stauregelung und 
gegebenenfalls Einzelfallregelungen vor.

Vor dem Hintergrund dieser Regelungen ist es dem Frei-
staat Bayern nicht möglich, von den Betreibern von Was-
serkraftanlagen zusätzlich eine Kostenbeteiligung an 
Hochwasserschutz- oder Absiedelungsmaßnahmen ein-
zufordern. Untersucht wird jedoch, inwieweit Betreiber 
von Wasserkraftanlagen durch optimierte Steuerung im 
Hochwasserfall einen weiteren Beitrag zum Hochwasser-
schutz leisten können. Dies wurde zum Beispiel am Forg-
gensee bereits umgesetzt. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege 
Werner. 

Hans Joachim Werner (SPD): Herr Staatssekretär, Sie 
haben soeben eingeräumt, dass es stromabwärts durch 
derartige Stauseen durchaus zu negativen Folgen 
kommen kann und dass dann durch Deichbaumaß-
nahmen oder ähnliche Maßnahmen für einen verbesserten 
Schutz gesorgt werden sollte. Wenn ein Deichbau nicht 
infrage kommt, aber objektiv gesehen Ortschaften, die in 
solchen Gebieten liegen, gerade in den letzten Jahren 
immer wieder unter schlimmen Hochwasserereignissen 
zu leiden haben, müsste das dann nicht zu einem 
Umdenken führen, dass man gemeinsam mit den Betrei-
bern der Staustufen versucht, eine Verbesserung der 

Situation für die Menschen zu erreichen, und sei es, dass 
man Mittel zur Verfügung stellt? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Es geht um die Frage, ob durch die Maßnahmen der 
Firma Eon – Staustufen etc. – Beeinträchtigungen mög-
lich oder hervorgerufen sind. Ich habe gesagt, dass solche 
Beeinträchtigungen nicht entstehen können oder ausge-
glichen werden müssen, soweit sie durch solche Maß-
nahmen entstanden sind. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege 
Peterke. 

Rudolf Peterke (CSU): Herr Staatssekretär, ich darf Sie 
zum gleichen Vorgang fragen, ob vor dem Hintergrund 
einer künftigen besseren Steuerung der Staustufen im 
Hochwasserfall zur Schaffung von zusätzlichen Retenti-
onsräumen die Kraftwerksbetreiber verpfl ichtet werden 
können, die Staustufen zu räumen und regelmäßig instand 
zu halten, damit ein verbesserter Hochwasserschutz 
erreicht werden kann. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich habe schon ausgeführt, dass die Bescheide 
solche Möglichkeiten enthalten. Es soll im Laufe der Zeit 
darauf geachtet werden, ob eine Änderung der Staurege-
lung möglich ist. Das wird auch umgesetzt. Insofern kann 
man solche Dinge im Rahmen des Genehmigungsbe-
scheides anordnen. In dem Fall, um den es geht, wird 
auch die Frage der Gewässerfreimachung und Ähnliches 
geprüft. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege 
Wörner. 

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, es geht bei 
Ihrer Auskunft um Altgenehmigungen, die mit Sicherheit 
nicht dem Stand der neuen Erkenntnisse entsprechen. Ich 
frage Sie deshalb: Halten Sie es für notwendig, dass man 
diese Altgenehmigungen – wie im vorliegenden Fall – 
nachjustiert und die neuen Erkenntnisse zum Beispiel zum 
Fließpolder – Polder, die nicht aufstauen, sondern nur die 
Fließgeschwindigkeit verlangsamen – berücksichtigt? 
Meinen Sie auch, dass vor diesem Hintergrund die Frage 
nach den Staustufen und deren Beurteilung neu gestellt 
werden muss? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich kann den Einzelfall nicht beurteilen. Ich kann nur 
allgemein sagen, wenn es im Rahmen des rechtlich Mög-
lichen liegt, mit den Unternehmen neue Regelungen aus-
zuhandeln, dann ist das sicher gut. Aber ich sage, im 
Rahmen solcher Regelungen und Genehmigungsbe-
scheide müssen die Bestandskraft und der Vertrauens-
schutz berücksichtigt werden. 
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Präsident Alois Glück: Nächste Fragestellerin: Frau Kol-
legin Paulig. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Staatssekretär, welche 
Gesichtspunkte der Protokolle der Alpenkonvention 
wurden im Rahmen der Genehmigung der Ausbaumaß-
nahmen an der Kandahar-Abfahrt und weiterer Ausbau-
pläne anlässlich der Bewerbung für die Ski-Weltmeister-
schaft 2011 der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen 
geprüft, wie wurden Öffentlichkeit und Verbände in den 
beiden Genehmigungsverfahren beteiligt, und unter wel-
chen Aufl agen wurde die Genehmigung erteilt?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Im Rahmen der abgrabungsrechtlichen Verfahren 
nach Artikel 6 Absatz 1 des Bayerischen Abgrabungsge-
setzes zur Genehmigung der Erweiterung der Horn- und 
Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ist Artikel 14 
Absatz 1 des Bodenschutzprotokolls zur Alpenkonvention 
zu beachten. Entscheidend für die Genehmigungsfähig-
keit ist, ob ein labiles Gebiet betroffen ist. 

Der Antragsteller hat für die Planung die labilen Bereiche 
erfasst und präzisiert. Diese großmaßstäbiger Detailkar-
tierung stimmt mit den Einstufungen in der GEORISK-
Datenbank des Landesamtes für Umweltschutz weitge-
hend überein. Durch geringfügige Änderungen der Pisten-
planung hat der Antragsteller in den wenigen auskartierten 
labilen Bereichen auf Planierungen vollständig verzichtet. 

Bei der rechtlichen Würdigung des Vorhabens durch das 
Landratsamt muss auch die Alpenkonvention mit den 
dazugehörigen Protokollen „Raumplanung und nachhal-
tige Entwicklung“, „Naturschutz und Landschaftspfl ege“, 
„Bergwald“, „Tourismus“ und „Bodenschutz“ berücksich-
tigt werden. In der rechtlichen Würdigung des Bescheids 
kommt das Landratsamt zur zusammenfassenden und 
abschließenden Feststellung, dass die Protokolle den 
beantragten Gestattungen nicht entgegenstehen. Diese 
Feststellung war insbesondere deswegen möglich, weil 
der Markt Garmisch-Partenkirchen auf Planierungen in 
labilen Bereichen verzichtet hat.

Die Anträge des Marktes Garmisch-Partenkirchen wurden 
im Amtsblatt des Marktes Garmisch-Partenkirchen 
bekannt gemacht. Gleichzeitig wurde den Trägern öffent-
licher Belange und den Naturschutzverbänden Gelegen-
heit zur Stellungnahme gegeben. Der Bescheid enthält 
umfangreiche Aufl agen zur Bauausführung, zum Betrieb 
und zum Unterhalt, zum Schutz von Natur und Land-
schaft, zum technischen Umweltschutz, zur Wasserwirt-
schaft, zur Geologie, zur Fischerei und zur öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage? – Frau Kollegin.

Ruth Paulig (GRÜNE): Da Sie jetzt ausgeführt haben, 
dass vorrangig die Labilität der Hänge gemäß dem 
Bodenschutz-Protokoll gewürdigt wurden, frage ich Sie, 
warum das Bergwaldprotokoll, das Tourismusprotokoll 
und das Verkehrsprotokoll im Genehmigungsverfahren 
nicht berücksichtigt wurden. Das Tourismusprotokoll wird 

gerade mal mit fünf Zeilen genannt, das Verkehrsprotokoll 
überhaupt nicht. Angesichts der Salami-Taktik, die bei 
allen Maßnahmen bei allen Erschließungsmaßnahmen 
und in diesem Gebiet festzustellen ist, frage ich Sie, 
warum nicht endlich eine Gesamtbewertung stattfi ndet, 
und zwar beispielsweise im Rahmen eines Raumord-
nungsverfahrens mit einer darin eingeschlossenen strate-
gischen Umweltprüfung?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich gehe davon aus, dass – egal welche Protokolle 
gewürdigt worden sind – alle relevanten Aspekte, die auf 
diesem Pistenabschnitt eine Rolle spielen, berücksichtigt 
worden sind.

Präsident Alois Glück: Frau Kollegin, Ihre zweite Zusatz-
frage.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Staatssekretär, falls die 
Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen nun den 
Zuschlag für die Weltmeisterschaft nicht erhält, ist die 
Genehmigung dann nichtig? Falls die Gemeinde den 
Zuschlag erhält, sind dann nach der Weltmeisterschaft 
Rückbaumaßnahmen vorzunehmen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich gehe davon aus, dass eine solche Genehmi-
gung allein nach fachlichen Gesichtspunkten getroffen 
wird. Wenn es nach einer Genehmigung zulässig ist, dass 
dort eine Piste instand gesetzt werden kann, dann ist das 
zulässig, unabhängig davon, ob die Weltmeisterschaften 
dort stattfi nden oder nicht.

Präsident Alois Glück: Dritte Zusatzfrage: Frau Kollegin 
Paulig.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Staatssekretär, da ich Ihrer 
Antwort entnehme, dass die Genehmigung in jedem Fall 
gilt, und die Erschließungsmaßnahmen zulasten des 
Bergwalds, zulasten des Energie- und des Wasserver-
brauchs stattfi nden werden, frage ich Sie, ob angesichts 
der vielen neuen zusätzlichen Erschließungsmaßnahmen 
in den bayerischen Alpen, insbesondere den Zonen A und 
B, die Staatsregierung sich endlich veranlasst sieht, eine 
Gesamtbewertung durchzuführen, welche die Erschlie-
ßungsmaßnahmen und die ausstehenden Planungen im 
bayerischen Alpenraum enthält?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Der konkrete Fall zeigt, wie sinnvoll es ist, jede ein-
zelne Maßnahme unter allen in Frage stehenden Gesichts-
punkten zu prüfen. Im Falle dieser Abfahrt würde es uns 
überhaupt nichts nützen, wenn wir ein alpenübergrei-
fendes Konzept hätten. Es geht einzig um die Frage, was 
ist zulässig, was ist an der konkreten Stelle möglich und 
was nicht.
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Präsident Alois Glück: Nächste Fragestellerin: Für Frau 
Kollegin Werner-Muggendorfer Frau Kollegin Biedefeld.

Susann Biedefeld (SPD): Herr Staatssekretär, wann 
werden die fi nanziellen Mittel für die Hochwasserfreile-
gung Irnsing, Stadt Neustadt an der Donau, vor allem für 
den Deichbau, bereitgestellt, um die Maßnahme noch 
2006 beginnen zu können?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Die Hochwasserschutzmaßnahme in Irnsing wird 
seitens des Freistaates Bayern mit Nachdruck verfolgt 
und genießt hohe Dringlichkeit. Deshalb hat der Freistaat 
Bayern für diese Maßnahme im November 2005 eine Ver-
pfl ichtungsermächtigung in Höhe von 800 000 Euro für 
das Jahr 2006 erteilt. Derzeit laufen die Arbeiten am 
Pumpwerk an. Nach Abschluss dieser Arbeiten soll noch 
in diesem Jahr mit dem Deich begonnen werden.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage? – Frau Kollegin Bie-
defeld.

Susann Biedefeld (SPD): Herr Staatssekretär, wie 
erklären Sie sich die Auskunft von Seiten des Wasserwirt-
schaftsamtes, dass die Maßnahme nicht ausgeschrieben 
werden kann – die Auskunft ist ganz aktuell, vom 
20.03.2006 –, weil das Geld nicht zur Verfügung stehe?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich kann mir das nur so erklären, dass die Antwort 
aus formalen Gründen gegeben wurde. Wir müssen den 
Haushalt erst beschließen, erst dann ist wirklich gesichert, 
dass die Mittel auch zur Verfügung stehen. Man kann aber 
aufgrund der Haushaltsberatungen des Landtags mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass 
die Mittel zur Verfügung stehen. Ich nehme an, dass die 
Antwort aus formalen Gründen in dieser Art erfolgte.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage? – Frau Kol-
legin, bitte.

Susann Biedefeld (SPD): Herr Staatssekretär, ich frage 
noch einmal nach: Was glauben Sie, wann die Gemeinde 
konkret ausschreiben kann? Es geht um die Fertigstellung 
einer Maßnahme im Jahr 2007. Das soll nicht weiter ver-
zögert werden. Wann kann die Gemeinde ausschreiben?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich kann mir vorstellen, wenn die Dinge im Haus-
haltsausschuss beraten wurden, dann besteht weitge-
hende Haushaltssicherheit, und dann kann die Ausschrei-
bung erfolgen. Letztlich aber hängt alles von dem Ver-
fahren ab. Wenn ich hier erkläre, die Maßnahme kann 
begonnen werden, dann wird das möglich gemacht, 
sobald der Haushalt gesichert und klar ist, dass die Mittel 
zur Verfügung stehen. Ich habe bereits gesagt, dass für 
die Maßnahme höchste Dringlichkeit besteht. Wir gehen 

deshalb davon aus, dass sie baldmöglichst – das werden 
wir auch forcieren – ausgeschrieben und begonnen 
werden kann. 

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage? Das ist die 
dritte und letzte Zusatzfrage.

Susann Biedefeld (SPD): Ich frage noch einmal nach, 
Herr Staatssekretär. Kann die Gemeinde davon ausgehen, 
dass die Maßnahme im Sommer 2007 – wie ursprünglich 
geplant – sichergestellt werden kann? Oder kommt es zu 
Verzögerungen bis ins Jahr 2008?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich habe bereits gesagt, dass mit der Maßnahme 
noch in diesem Jahr begonnen werden kann. Ich kenne 
den Fall nicht im Einzelnen und kann deshalb auch nicht 
sagen, ob die Maßnahme, wenn sie im Sommer begonnen 
wird, im Herbst fertig gestellt sein wird. Darauf kommt es 
doch auch gar nicht an. Wenn ich sage, die Mittel sind im 
Haushalt eingestellt, nur die formale Sicherheit dafür ist 
noch nicht gegeben, dann ist doch klar, dass die Aus-
schreibung möglich sein wird, wenn die formale Sicherheit 
gegeben ist. Das Verfahren ist im Gang, für die Maßnahme 
besteht höchste Dringlichkeit. Die Gemeinde muss sich 
angesichts dessen doch nun wirklich keine großen Sorgen 
machen.

Präsident Alois Glück: Danke schön, Herr Staatssek-
retär. Die nächsten Fragen richten sich an das Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus. Herr Staatsekretär 
Freller. Erste Fragestellerin ist Frau Kollegin Gote. – Frau 
Gote ist nicht anwesend. Dann ist Herr Kollege Schindler 
der nächste Fragesteller.

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Ich kann die Frage 
doch übernehmen!)

Ich lasse das jetzt gelten. Wenn ich aber genauso kleinlich 
mit der Geschäftsordnung umgehe, wie Sie das bei jeder 
Kleinigkeit einfordern, dann haben Sie eigentlich keine 
Möglichkeit, die Frage zu stellen. – Ich stelle gerade fest, 
Sie haben bereits eine Frage gestellt, dann geht dies 
ohnedies nicht. Der nächste Fragesteller ist also Herr Kol-
lege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Herr Staatssekretär, da seit dem 
01.01.2005 im Bayerischen Erziehungs- und Unterrichts-
gesetz – BayEUG – geregelt ist, dass äußere Symbole und 
Kleidungsstücke, die eine religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugung ausdrücken, von Lehrkräften im Unterricht 
nicht getragen werden dürfen, sofern die Symbole oder 
Kleidungsstücke bei den Schülerinnen und Schülern oder 
den Eltern auch als Ausdruck einer Haltung verstanden 
werden können, die mit den verfassungsrechtlichen 
Grundwerten und Bildungszielen der Verfassung ein-
schließlich den christlich-abendländischen Bildungs- und 
Kulturwerten nicht vereinbar ist, frage ich die Staatsregie-
rung, ob und wenn ja, in wie vielen Fällen seither ein auf 
Artikel 59 Absatz 2 Satz 3 BayEUG gestütztes Verbot aus-
gesprochen worden ist?
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Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Herr 
Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Beim Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus sind bislang keine Fälle 
bekannt geworden, in denen das muslimische Kopftuch 
bei Lehrerinnen verboten wurde.

Präsident Alois Glück: Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Eine Nachfrage, Herr Staatssek-
retär: Lagen denn vor Inkrafttreten der Neuregelung des 
BayEUG solche Fälle vor? 

Präsident Alois Glück: Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Herr Staatssekretär, eine Nach-
frage: Lagen vor Inkrafttreten der Neuregelung des Baye-
rischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes entspre-
chende Fälle vor?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Ich kann 
jetzt konkret keine Fälle nennen, schließe es aber nicht 
aus.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Herr Kollege 
Schindler.

Franz Schindler (SPD): Interpretiere ich Sie richtig, dass 
Ihnen ein solcher Fall in Bayern nicht bekannt ist?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Doch, es 
gab Diskussionen um Fälle im Vorbereitungsdienst, die 
sich allerdings anderweitig gelöst haben. 

Präsident Alois Glück: Herr Kollege Schindler, eine letzte 
Zusatzfrage.

Franz Schindler (SPD): Herr Staatssekretär, stimmen Sie 
mir darin zu, dass für Bewerber im Vorbereitungsdienst 
die Regelung des Artikels 59 des Bayerischen Erzie-
hungs- und Unterrichtsgesetzes nicht gilt?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Soviel 
ich weiß, ging es um den Fall vor dem Verwaltungsgericht 
Augsburg, bei dem die Dame zugesichert hat, dass sie 
kein Kopftuch tragen werde.

Präsident Alois Glück: Damit ist dieses Thema abge-
schlossen. Nächster Fragesteller ist Herr Kollege 
Dr. Runge mit einer eigenen Frage.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, ich darf 
Sie fragen: Was sind die Gründe und Hintergründe dafür, 
dass der Dienstsitz des Ministerialbeauftragten für die 
Realschulen in Oberbayern-Nord in München aufgelöst 

und dafür ein neuer Dienstsitz in Wasserburg geschaffen 
wird und gleichzeitig die Zuständigkeitszuschnitte der 
Dienststellen der Ministerialbeauftragten für Realschulen 
geändert werden von bisher Oberbayern-Süd und Ober-
bayern-Nord in dann Oberbayern-West und Oberbayern-
Ost?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Herr 
Abgeordneter, die Diskussion um die Neugestaltung der 
MB-Bezirke ist nicht neu; erste Überlegungen fanden 
hierzu bereits 1999 statt. Der bisherige Zuschnitt der 
beiden MB-Aufsichtsbezirke Oberbayern-Süd und Ober-
bayern-Nord im Realschulbereich brachte Nachteile mit 
sich, wie die beiliegenden Kartenausschnitte der Real-
schulen in Bayern zeigen. Ich gebe Ihnen diese Aus-
schnitte gerne – ich kann sie hier logischerweise nicht 
vorführen –, damit Sie es auch geographisch erkennen. 
Ich habe diese Ausschnitte dabei.

Sowohl der Standort München für Oberbayern-Nord, aber 
noch mehr der Standort Fürstenfeldbruck für Oberbayern-
Süd liegen an der Peripherie des Aufsichtsbezirks. Das 
verursachte für die Ministerialbeauftragten, deren Präsenz 
an den Realschulen erforderlich ist, weit reichende 
Fahrten, viele Zeitverluste und hohe Fahrtkosten.

Im Zusammenhang mit der Neubesetzung des MB für die 
Realschulen in Oberbayern-Nord wurde die Neustruktu-
rierung der MB-Bezirke wieder aufgegriffen und vom 
Herrn Staatsminister entschieden. Sie bringt folgende 
Vorteile mit sich: kürzere Wege von der MB-Dienststelle zu 
den Realschulen und umgekehrt, häufi gere Präsenz der 
Ministerialbeauftragten an den Schulen ihres Aufsichtsbe-
zirks, Ersparnis von Reisekosten und Verlagerung von 
Dienststellen in die Region, was letztlich eine von Ihnen 
immer wieder geforderte Dezentralisierung darstellt. Inter-
essant ist – und darauf möchte ich noch hinweisen –, 
dass jetzt die Struktur der beiden MB-Bezirke denen der 
Gymnasien, die schon seit vielen Jahren so bestehen, 
angepasst wurde. Wir halten es für dringend erforderlich, 
dass bei den Gymnasien und Realschulen die Gebiete 
übereinstimmen, wie es in den anderen Teilen Bayerns 
aufgrund des Zuschnitts auf die jeweiligen Regierungsbe-
zirke sowieso der Fall ist.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege 
Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, vor dem 
Hintergrund der Tatsache, dass ausweislich der Zeitungs-
berichterstattung der Ministerialbeauftragte seine Amts-
annahme und seinen Amtsantritt von der Bedingung eines 
baldigen Zuschnittswechsels und einer Dienststellenver-
lagerung abhängig gemacht hat, darf ich Sie ferner fragen, 
ob das Reklamieren derartiger Bedingungen und deren 
Erfüllung bei der Vergabe exponierter Ämter in der Kultus-
ministerialbürokratie üblich sind.

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Um es 
deutlich zu sagen: Der Bewerber hat keine Bedingungen 
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geltend gemacht. Der Bewerber hatte sich sogar 
anderswo um eine Stelle beworben. Entgegen den Pres-
seberichten wohnt er nicht in Wasserburg, sondern in 
Rosenheim; dies hat er schriftlich bestätigt. Ich habe den 
Pressebericht nicht ganz nachvollziehen können, als darin 
stand, der Aufsichtsbezirk sei an den Wohnort des MB 
verlegt worden. Daher ist die Entscheidung eine sachlich 
begründete Entscheidung. Ich bin sicher, dass Sie, da Sie 
die Landkarte Oberbayerns sicher gut kennen, feststellen 
werden, dass Wasserburg in diesem MB-Bezirk ziemlich 
zentral liegt und dass diese Neugestaltung auch für die 
Realschullandschaft insgesamt ein Gewinn ist, da die Ent-
fernungen aller Realschulen zu Wasserburg in etwa ver-
gleichbar sind, was bei einem Verbleib in München mit 
Sicherheit nicht der Fall gewesen wäre, weil die Anfahrten 
nach München, zum Beispiel aus Reichenhall, teilweise 
sehr weit sind. Ich bin auch sicher, Ihnen am Ende des 
Jahres darüber, ob Fahrtkosten oder Ähnliches eingespart 
worden sind, positiv berichten zu können. Diese Frage 
dürfen Sie mir am Ende des Jahres gerne stellen. 

Präsident Alois Glück: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, werden 
die Ministerialbeauftragten für Realschulen weiterhin nach 
B 2 besoldet? Wenn ja, sind hier Änderungen ange-
dacht?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Mir ist 
darüber im Augenblick nichts bekannt, aber ich frage 
gerne nach. Da diese Frage nicht Gegenstand der Anfrage 
war, habe ich mich darüber im Einzelnen nicht erkundigt. 
Ich liefere Ihnen aber gerne die Auskunft nach.

Präsident Alois Glück: Das war schon Ihre dritte Zusatz-
frage. Nach der Geschäftsordnung kann ich eigentlich 
keine unmittelbar folgende Frage mehr zulassen. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Das war die zweite Zusatz-
frage.

Präsident Alois Glück: Herr Kollege, gut, dann jetzt die 
dritte Zusatzfrage.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Diese dritte Zusatzfrage wird 
auch die letzte Zusatzfrage sein. – Herr Staatssekretär, 
wie beteiligt sich der Landkreis Rosenheim an den 
Umbau- und Einrichtungskosten und an den laufenden 
Kosten für die neue Dienststelle?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Der 
Landkreis Rosenheim, dem sehr daran gelegen war, dass 
die MB-Dienststelle nach Rosenheim kommt, hat zugesi-
chert, die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen 
zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass dies auch 
geschieht und vor allem entsprechend fi nanziert wird. Ich 
kann jetzt keine Einzelzahlen nennen. Was der Umbau 
gekostet hat, müsste man in Rosenheim erfragen. Aber 

das war nicht Gegenstand Ihrer ersten Anfrage. Die Bau-
kosten bitte ich also in Rosenheim zu erfragen. Wenn es 
aber sein muss, geben wir gern Diensthilfe.

Präsident Alois Glück: Damit ist diese Frage abge-
schlossen. Nächste Fragestellerin ist Frau Kollegin 
Dr. Kronawitter.

Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Herr Staatssekretär, in 
welcher Weise ist der Unterrichtsbesuch von einzelnen 
Bundestags- und/oder Landtagsabgeordneten an staatli-
chen bayerischen Schulen geregelt und wie wird die poli-
tische Neutralität bzw. Ausgewogenheit gewährleistet?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Frau 
Abgeordnete, an öffentlichen Schulen in Bayern gilt der 
Grundsatz politischer Neutralität. Politische Werbung ist 
demnach im Rahmen von Schulveranstaltungen oder auf 
dem Schulgelände laut Artikel 84 Absatz 2 BayEUG nicht 
zulässig. Hiervon abzugrenzen sind reine Informationsver-
anstaltungen, die nicht den Charakter politischer Werbung 
tragen. Informationsveranstaltungen an Schulen können 
vom jeweiligen Schulleiter genehmigt werden, wenn der 
Veranstaltung unterrichtliche oder erzieherische Bedeu-
tung zukommt. Hier gibt es inhaltlich übereinstimmende 
Vorschriften in den einzelnen Schulordnungen, zum Bei-
spiel § 66 Absatz 1 der Volksschulordnung. Der Schul-
leiter kann den Unterrichtsbesuch eines Parlamentsabge-
ordneten dann genehmigen, wenn eine ausgewogene und 
objektive Veranstaltung zu erwarten ist. Die Grenze zur 
unzulässigen politischen Werbung ist jedenfalls dann 
überschritten, wenn die fragliche Veranstaltung auf Beein-
fl ussung mit politischer Zielsetzung angelegt ist. 

Darüber hinaus werden aus Neutralitätsgründen und zur 
Vermeidung von Konfl iktsituationen für die Schulleiter in 
einem Karenzzeitraum von vier Wochen vor Wahlterminen 
Politikerbesuche an öffentlichen Schulen nicht gestattet.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin.

Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Herr Staatssekretär, in 
dem Schreiben eines Bundestagskollegen der CSU heißt 
es, Ministerpräsident Stoiber habe die Abgeordneten auf-
gefordert, in die Schulen zu gehen. Bedeutet dies, 
nachdem mich persönlich als Abgeordnete eine solche 
Aufforderung nicht erreicht hat, dass diese Aufforderung 
für uns, für mich als SPD-Abgeordnete gilt? Wo können 
wir bei den Schulleitungen vorweisen, dass es diese Auf-
forderung gibt, zum Beispiel wenn wir uns an Schulen 
wenden und unseren Besuch anmelden?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Frau 
Abgeordnete, ich schlage vor, dass Sie sich unmittelbar 
mit der Schule in Verbindung setzen und als Abgeordnete 
um einen Informationsbesuch bitten. Dagegen ist mit 
Sicherheit nichts einzuwenden. Es bestand, wie gesagt, 
gerade auch in Ihrer Fraktion der Wunsch, dass auch beim 
Schulleiter viel Entscheidungsfreiheit liegt. Ich hatte zum 
Beispiel ganz aktuell einen Schriftverkehr vorliegen über 
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eine Beschwerde darüber, dass vonseiten der GRÜNEN 
ein Besuch an einer Schule bei Aschaffenburg stattfand. 
Ich habe aber in diesem Fall die Kollegen der GRÜNEN in 
Schutz genommen und gesagt, es sei völlig legitim, sich 
vor Ort sachlich zu informieren, das stehe ihnen frei.

(Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Unterrichtsbe-
such!)

– Einen Informationsbesuch an der Schule. 

Sich an der Schule ein Bild zu verschaffen ist für einen 
Abgeordneten selbstverständlich zulässig. Ich stand 
schon oft genug hier am Rednerpult und habe gesagt: 
„Geht hinaus und schaut euch einmal an, wie gut unsere 
Schulen ausgestattet sind und welch gute Arbeit geleistet 
wird.“ Hier im Hohen Hause wird leider immer wieder 
angezweifelt, dass unsere Schulen ausreichend ausge-
stattet sind oder dass genügend gute Lehrer dort sind. 
Das kommt gerade vonseiten der Opposition. Ich wün-
sche mir wirklich oft sehnsüchtig, dass Sie sich ein absolut 
umfängliches Bild von unserer Schullandschaft machen. 
Vielleicht würde dadurch manche Diskussion obsolet oder 
es würde sogar den Beifall der Opposition fi nden, wie wir 
die bayerischen Schulen ausstatten. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Prang-
hofer.

Karin Pranghofer (SPD): Herr Staatssekretär, Sie haben 
gesagt, dass Informationsveranstaltungen von Schullei-
tern an den Schulen möglich sind, wenn es unterrichtliche 
oder erzieherische Veranstaltungen sind und wenn sie 
ausgewogen und objektiv besetzt sind. Deshalb frage ich 
Sie: Halten Sie es für zulässig, dass ein Schulleiter einen 
Informationsabend in einem Schulraum an der Schule 
veranstaltet, über das Amtsblatt einlädt, einen Abgeord-
neten dazubittet und vor allen Dingen diese Einladung 
über die Klasse verteilen lässt?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Ich hätte 
eine Bitte. Ich möchte Ihnen gerne eine präzise Antwort 
geben. Dazu muss ich mir den Fall aber genauer ansehen. 
Die Gefahr ist, wenn ich salopp antworte, dass ich mögli-
cherweise etwas übersehe, was für eine korrekte Beant-
wortung nötig ist. Ich bitte Sie also, mir den Fall zukommen 
zu lassen, damit ich gründlich recherchieren kann. Wenn 
etwas nicht in Ordnung war, muss man eventuell mit dem 
Schulleiter oder dem Schulamt sprechen. Wenn es in Ord-
nung war, ist es gut so. 

Ansonsten möchte ich die Anregung geben, dass man 
sich bezüglich Abgeordnetenbesuchen im Hause 
abstimmt. Das wäre vielleicht eine Aufgabe des Ältesten-
rates. Es gibt in der Tat unterschiedliche Handlungsmög-
lichkeiten, die genutzt oder nicht genutzt werden. Das 
sollte man vielleicht intern abstimmen. 

Präsident Alois Glück: Dritte Zusatzfrage: Frau Kollegin 
Dr. Kronawitter.

Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Herr Staatssekretär, 
Sie haben wenig unterschieden zwischen Informationsbe-
such und Unterrichtsbesuch. Deshalb meine Nachfrage. 
Wir haben im Landtag die Regelung, wenn vom Pädago-
gischen Dienst Schulklassen betreut werden, werden alle 
Fraktionen einbezogen, um Neutralität herzustellen. Wie 
vereinbart sich diese Regelung im Landtag mit der Offen-
heit, die Sie uns jetzt für den Unterrichtsbesuch signali-
siert haben?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): 
Nachdem Sie als Abgeordnete auch Schulklassen ein-
laden können, sehe ich nicht ganz den Hintergrund der 
Frage. Es geht um Veranstaltungen, die vom Haus aus, 
vom Pädagogischen Dienst veranstaltet werden, wo 
natürlich das Landtagsamt – in diesem Fall geht die Frage 
eher an den Präsidenten – bestrebt ist, höchstmögliche 
parteipolitische Unabhängigkeit zu zeigen, indem alle drei 
Fraktionen informiert werden, damit je ein Abgeordneter 
zu dem Gespräch kommt. Aber es steht meines Wissens 
jedem Abgeordneten frei – das ist mir zumindest lang-
jährig bekannte Praxis –, eine Schulklasse seines Ortes 
einzuladen und auch alleine zu betreuen. 

(Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Der Unterrichts-
besuch eines Einzelnen in der Schule!)

Präsident Alois Glück: Frau Kollegin, Zwiegespräche 
dieser Art können wir nicht fortführen. Es gab drei Zusatz-
fragen. Damit ist diese Frage erledigt. 

Ich darf hinzufügen, dass die Mitglieder des Parlaments 
natürlich Schulklassen einladen können im Rahmen ihres 
Besucherkontingents. Wenn sich die Schulklassen direkt 
mit dem Landtag in Verbindung setzen und von mir einge-
laden werden, dann werden zu dem Gespräch alle Frakti-
onen eingeladen.

Nächste Fragestellung: Herr Kollege Sprinkart.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Herr Staatssekretär, beabsichtigt 
das Kultusministerium, eine Klasse des Landesfachspren-
gels für Kälteanlagenbauer bzw. Mechatroniker für Kälte- 
und Klimatechnik von Lindau nach Kulmbach zu verlegen, 
wie lässt sich die Einrichtung einer Klasse in Kulmbach mit 
dem erklärten Ziel der Bildung von Kompetenzzentren 
vereinbaren und mit welchen Kosten wäre eine solche 
Verlegung verbunden? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Herr 
Abgeordneter Sprinkart, in den letzten 20 Jahren ist an 
der Berufsschule in Lindau ein bayerisches Kompetenz-
zentrum für den Beruf Kälteanlagenmechaniker mit rund 
360 Berufsschülern in 13 Fachklassen entstanden. Die 
Lehrkräfte haben das für den Unterricht erforderliche Spe-
zialwissen aufgebaut, und der Landkreis Lindau hat als 
Schulaufwandsträger die erforderliche Sachausstattung 
geschaffen und kontinuierlich ergänzt. Sie befi ndet sich 
technisch auf dem neuesten Stand. Der Bayerische Lan-
desverband für Kälte- und Klimatechnik unterstützt nach-
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haltig die Beschulung aller bayerischen Auszubildenden 
am Standort Lindau. 

Bestrebungen der regionalen Wirtschaft aus dem Raum 
Kulmbach, dort eigene Fachklassen für Kälteanlagen-
bauer einzurichten, wurden von der Schulverwaltung im 
Einvernehmen mit dem Landesfachverband aus fachli-
chen Gründen, aber auch wegen der geringen Schüler-
zahlen abgelehnt. 

Die Kosten für die Errichtung eines weiteren Berufsschul-
standorts wurden nicht ermittelt, da es keine Planungen 
für einen weiteren Standort gibt.

(Adi Sprinkart (GRÜNE): Danke!)

 – Ein zufriedener Herr Sprinkart.

Präsident Alois Glück: Nächste Fragestellerin: Frau Kol-
legin Weikert. 

Angelika Weikert (SPD): Herr Staatssekretär, ich beziehe 
mich mit meiner heutigen Frage auf eine Antwort Ihrer-
seits, die mir im November gegeben wurde. Es geht um 
die „kooperative Berufsausbildung in Nürnberg“. Da steht 
noch eine Verordnung aus. 

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Richtig. 

Angelika Weikert (SPD): Sie hatten uns eine positive 
Lösung in Aussicht gestellt, und ich frage Sie jetzt nach 
dem Stand der Dinge.

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Frau 
Abgeordnete, im Schuljahr 2005/2006 wurde an einer 
kommunalen Berufsschule in Nürnberg ein vollzeitschuli-
sches Berufsgrundschuljahr in den Berufen Metallbauer 
und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Kli-
matechnik eingerichtet; daran schließt sich eine zweijäh-
rige duale Ausbildung an. Das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus erkennt dieses Berufsgrundschul-
jahr als vollzeitschulische Maßnahme im Schuljahr 2006/
2007 an. Hinsichtlich der Weiterführung dieser Maßnahme 
im kommenden Jahr und ihrer Aufnahme in die Verord-
nung zur berufl ichen Grundbildung in Bayern sind die 
Verhandlungen mit dem Staatsministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Infrastruktur und Technologie noch nicht abge-
schlossen. 

So zunächst einmal als Zusammenfassung eine Antwort 
auf Ihre Frage. Ich hatte damals formuliert, dass eine für 
alle Beteiligten akzeptable Lösung gesucht wird. es sind 
in der Tat noch einige Gespräche notwendig. Es gibt auch 
Differenzpunkte zwischen dem Wirtschafts- und Kultus-
ministerium. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Wei-
kert.

Angelika Weikert (SPD): Herr Staatssekretär, mir ist 
bekannt, dass die Ausbildungssituation eher schlechter 

wird, zumindest auf den mittelfristigen Zeitraum gesehen, 
nicht auf ewig. Ist es da nicht wirklich nötig – das ist meine 
dringende Bitte gewesen –, solche Verordnungen zu 
erlassen, damit die mangelnde Ausbildungssituation in 
der dualen Wirtschaft schulisch nachgeholt werden kann? 
Wo liegen die Widerstände dagegen, und kann man etwas 
tun, um diesen Widerständen zu begegnen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Frau 
Abgeordnete, ich leugne nicht, dass ich großes Ver-
ständnis für Ihren Beitrag habe, den Sie Ihrer Frage voran-
gestellt haben. Die Problematik ist, dass es zumindest 
Grundsatzdiskussionen – ich will keine Glaubensfrage 
daraus machen – über die Verantwortlichkeit der Berufs-
ausbildung gibt. Von der Wirtschaft und auch vom Wirt-
schaftsministerium ist die Frage aufgeworfen worden, ob 
man hier die Eigenverantwortlichkeit der Wirtschaft für 
Ausbildungsplätze unterläuft. Allerdings sehe ich und 
sieht auch das Kultusministerium die Sache etwas stärker 
im Hinblick auf die Notwendigkeit, noch vermehrt Anstren-
gungen zu unternehmen, um genügend Ausbildungs-
plätze zu haben.

Das Nürnberger Modell, das ich auch mit dem Nürnberger 
Oberbürgermeister besprochen habe und das auch von 
der Nürnberger Wirtschaft gewünscht wird, wäre sicher-
lich weiterführend und hilfreich. Ich würde mir wünschen, 
dass die Nürnberger Wirtschaft sich auch auf übergeord-
neter Ebene noch etwas deutlicher für dieses Nürnberger 
Modell einsetzen würde. 

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Frau Kol-
legin Weikert. 

Angelika Weikert (SPD): Halten Sie die Verhandlungen 
jetzt für abgeschlossen oder bleiben Sie weiter dran?

Staatssekretär Karl Freller (Kultusministerium): Wir 
bleiben dran. Wir sind interessiert, und auch ich persön-
lich bin interessiert, dass das Ganze zu einem für die 
jungen Leute befriedigenden Ergebnis führt. Es wird in 
den nächsten Wochen noch Gespräche geben, vor allem 
zwischen Kultus- und Wirtschaftsministerium.

Ich kann mich nur wiederholen: Ich würde mich freuen, 
wenn die Lösung, die im Sommer des letzten Jahres 
schon so positiv kommentiert war, sich verwirklichen 
ließe. Aber es wäre – wenn Sie schon so konkret fragen, 
wie Sie helfen können – sicherlich eine Hilfe, wenn auch 
vonseiten der Wirtschaft noch einmal deutlich der Hinweis 
an ihre überregionalen Wirtschaftsvertreter käme: In Nürn-
berg verstößt man nicht gegen hehre Grundsätze eines 
eigenverantwortlichen Ausbildungsplatzdenkens, son-
dern man würde vielen Leuten helfen. 

Angelika Weikert (SPD): Gut, das habe ich verstanden. 
Vielen Dank. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, damit sind 
die Fragen, die an Ihr Haus gerichtet wurden, erledigt. Die 
nächste Fragestellerin ist Frau Kollegin Stierstorfer. Bitte 
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zeigen Sie Ihr Mikro an. Die Fragen beantwortet Herr 
Staatsminister Goppel.

Sylvia Stierstorfer (CSU): Sehr geehrter Herr Minister, 
sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Welche der bayerischen Hochschulen haben 
für die Fächer Human- und Zahnmedizin, Biologie, Psy-
chologie und Pharmazie ein eigenes Auswahlverfahren für 
Hochschulbewerber entwickelt, welche Kriterien werden 
dazu herangezogen und wie kann eine verbesserte fach-
bezogene Studierfähigkeit bei der Auswahl der Studen-
tinnen und Studenten umgesetzt werden?

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Frau Kollegin Stierstorfer, Hohes Haus! Im 
Rahmen des Auswahlverfahrens der Hochschulen nach 
Artikel 7 a des Gesetzes zur Ausführung des Staatsver-
trages über die Vergabe von Studienplätzen vergeben die 
bayerischen Universitäten die Studienplätze in der ihnen 
zugewiesenen Hochschulauswahlquote von 60 % nach 
folgenden Kriterien: 

1.  Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechti-
gung,

2.  Gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die über die fachspezifi sche Eignung 
Auskunft geben, 

3.   Ergebnis eines fachspezifi schen Studierfähigkeits-
tests, 

4.   Art einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit,

5.   Ergebnis eines von der Hochschule durchzuführen-
den Gesprächs mit den Bewerberinnen und Bewer-
bern, das Aufschluss über die Motivation der Bewer-
berin oder des Bewerbers und über die Identifi kation 
mit dem gewählten Studium und dem angestrebten 
Beruf geben sowie zur Vermeidung von Fehlvorstel-
lungen über die Anforderungen des Studiums dienen 
soll oder

6.   Aufgrund einer Verbindung von Kriterien nach den 
Nummern 1 bis 5, wobei im Rahmen der Kriterien für 
die Auswahl nach den Nummern 2 bis 5 zumindest 
gleichrangig das Kriterium für die Auswahl nach 
Nummer 1 zu berücksichtigen ist.

Das klingt sehr verschroben, ist aber in Wirklichkeit ein 
Katalog guter Möglichkeiten, Studierende auszuwählen. 
Das ist der theoretische Ansatz und das entspricht auch 
Ihrer Frage. Jetzt sage ich Ihnen allerdings auch noch, wie 
wir die Wirklichkeit erleben; da bin ich nämlich gar nicht 
zufrieden.

Die bayerischen Universitäten haben in den ZVS-Studien-
gängen von den ihnen eingeräumten Möglichkeiten 
dadurch Gebrauch gemacht, dass sie ausschließlich nach 
der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechti-
gung auswählen. Die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens 
wurde erst unlängst durch den Beschluss des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 7. März 2006 bestä-
tigt. Das heißt, das Gericht sagt: Ihr macht das ordentlich 
so. Das ist in Ordnung.

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof stellte in diesen 
Beschluss zugleich fest, dass es in der Konsequenz eines 
dezentralen Auswahlverfahrens liege, dass die Hoch-
schulen nicht lediglich landesweit geltende Rechtsvor-
schriften zu vollziehen hätten, sondern durch die eigen-
verantwortliche normative Festlegung der Auswahlkrite-
rien auch ihre speziellen örtlichen Verhältnisse und Anfor-
derungen zur Geltung bringen können.

Zur Umsetzung des 7. Gesetzes zur Änderung des Hoch-
schulrahmengesetzes, durch welches das ZVS-Vergabe-
verfahren reformiert wurde, wird derzeit ein neuer Staats-
vertrag über die Vergabe von Studienplätzen beraten, 
nach dessen Abschluss in Bayern das Gesetz zur Ausfüh-
rung dieses Staatsvertrags logischerweise überarbeitet 
werden muss. Im Rahmen dieser Überarbeitung, die für 
den Herbst 2006 ansteht, wird auch zu prüfen sein, ob an 
dem bisherigen System festgehalten werden soll oder ob 
die Hochschulen verpfl ichtet werden sollen, mindestens 
zwei Auswahlkriterien zu verwenden. Meine Präferenz für 
die verpfl ichtende Verwendung von mindestens zwei Aus-
wahlkriterien möchte ich nicht verhehlen. Gesagt habe ich 
sie laut und deutlich und werde das auch immer wieder 
tun. Aber die Selbständigkeit der Hochschulen, die dieses 
Hohe Haus ständig zu erweitern bemüht ist – sehr häufi g 
mit meiner Unterstützung –, führt natürlich dazu, dass ich 
am Ende keine Einredemöglichkeit mehr habe, sondern 
nur eine freundliche Erinnerungszuständigkeit.

Dann gibt es noch eines zu sagen: Beratungen mit dem 
Ziel, diese Auswahlkriterien auszuweiten, werden in 
diesem Sommer stattfi nden. Spätestens im Sommerse-
mester 2007 müssen die Hochschulen auch individuelle 
Kriterien zur Studentenauswahl alternativ bedenken und 
gelten lassen können. Im Jahr 2007 wollen wir bekannter-
maßen die Studienbeiträge einführen und spätestens zu 
diesem Zeitpunkt, fi nde ich, haben Studierende ein 
Anrecht darauf, dass sich die Hochschule etwas inten-
siver und differenzierter um ihren Nachwuchs kümmert 
und dabei darauf achtet, dass nicht nur die momentane 
Befi ndlichkeit einer Abiturprüfung, sondern zusätzlich 
womöglich andere Ereigniskriterien beispielsweise bei der 
Medizin zum Zuge kommen.

Präsident Alois Glück: Haben Sie eine Zusatzfrage, Frau 
Kollegin?

(Sylvia Stierstorfer (CSU): Nein! Danke, Herr 
Minister!)

Meine Damen und Herren, damit sind 44 Minuten der Fra-
gestunde abgearbeitet. Dadurch ist es nicht mehr mög-
lich, weitere Fragen zuzulassen. Ich schließe damit die 
Fragestunde ab. Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. 
Um 14 Uhr wird die Sitzung fortgesetzt. 

(Unterbrechung von 13.25 bis 14.02 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir nehmen die Sitzung 
wieder auf.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 
Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden

Entgegen der aufgelegten Liste soll im Einvernehmen mit 
allen Fraktionen der Abstimmung über die Listen-
nummer 31 – das ist der Antrag der Abgeordneten Bause, 
Dr. Dürr, Gote und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN), betreffend die Zukunft der Fachhochschu-
len I, mehr Studienplätze an Bayerns Fachhochschulen, 
Drucksache 15/4554 – das einstimmige Votum des feder-
führenden Ausschusses für Hochschule, Forschung und 
Kultur zugrunde gelegt werden. Einer Einzelabstimmung 
bedarf es daher nicht.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen zu 
den übrigen Anträgen mit den einzelnen Voten der Frakti-
onen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste. 

(siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-
tion entsprechend der aufgelegten Liste, bei der Listen-
nummer 31 mit dem Abstimmungsvotum des Aus-
schusses für Hochschule, Forschung und Kultur, einver-
standen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegen-
probe! – Enthaltungen? – Das ist einstimmig so 
beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzgesetzes 
und des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes 
(Drs. 15/4598) 
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache hierzu fi ndet nicht statt. Wir kommen 
deshalb sofort zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/4598 sowie die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz auf 
Drucksache 15/4997 zugrunde. Der federführende Aus-
schuss für Umwelt und Verbraucherschutz empfi ehlt 
unveränderte Annahme. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endbe-
ratung ebenfalls zu. Ergänzend schlägt er vor, in § 3 Satz 1 
als Datum des Inkrafttretens den „1. Mai 2006“ einzu-
fügen.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Änderung zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? 
– Enthaltungen? – Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Verfassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf 
die gleiche Art und Weise anzuzeigen. – Da vorher alle 
aufgestanden sind, ist das einstimmig so beschlossen. 

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Bayerischen Bodenschutzge-
setzes und des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes“.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße eine Besu-
chergruppe. Damit kein falscher Eindruck entsteht: Wir 
hatten bis 14.00 Uhr Mittagspause. Die Mittagspause hat 
erst um 13.35 Uhr begonnen. Sie wissen, dass 25 Minuten 
eigentlich viel zu wenig sind, um gesund essen zu können. 
Ich werde aber jetzt in der Gaststätte läuten, damit die 
Kolleginnen und Kollegen hochkommen; denn vor der 
Mittagspause war der Saal noch wirklich gut gefüllt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Franz Maget, Herbert Müller, 
Susann Biedefeld u. a. u. Frakt. (SPD) 
zur Information der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher im Lebensmittelverkehr in Bayern (Bayerisches 
Verbraucherinformationsgesetz) (Drs. 15/4400) 
– Zweite Lesung –

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von 20 Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Als erste Wortmeldung habe ich Herrn Kol-
legen Wörner. Bitte schön.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Offensichtlich ist Verbraucherschutz trotz der 
Skandale, die wir in den letzten Jahren und Monaten 
hatten, nach wie vor kein großes Thema, wie ich fest-
stellen muss. 

Der Gesetzentwurf, den wir eingebracht haben, ist von der 
CSU, von der Mehrheit im Hause leider abgelehnt worden, 
was uns aus dem folgenden einfachen Grund etwas über-
rascht hat. Wir wollen nichts anderes, als das Gesetz, das 
unter Rot-Grün bereits einmal im Bund vorlag, dann von 
der Länderkammer aber nicht mehr verabschiedet wurde, 
erneut in das Verfahren einbringen und Bayern praktisch 
zum Vorreiter machen, um sicherzustellen, dass Men-
schen zumindest die notwendigen Informationen über 
Produkte erhalten. Vor allem wollten wir damit sicher-
stellen, dass möglichst schnell Warnungen ausgespro-
chen werden können, wenn in der Lebensmittelüberwa-
chung irgendwo Probleme auftreten bzw. wenn von ihr 
festgestellt wird, dass es Probleme bei einem Lebens-
mittel oder einem anderen Produkt gibt. 

Dieses Gesetz ist von der CSU bedauerlicherweise abge-
lehnt worden, meiner Meinung nach mit etwas dünnen 
Begründungen. Wir haben sogar vorgeschlagen, das 
Gesetz zu verbessern, falls das im Haus gewünscht wird. 
Wir waren gesprächsbereit. Die CSU hat damals im Aus-
schuss aber darauf verwiesen, man möge doch darauf 
warten, dass der Bund ein Gesetz macht. Wenn man den 
Ankündigungsminister kennt, der dieses Gesetz zurzeit im 
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Bund bearbeiten soll – er steht ganz gerne in der Zeitung, 
bringt aber scheinbar nichts weiter; gemeint ist Herr See-
hofer –, dann fragt man sich, ob es nicht viel klüger 
gewesen wäre, das zu tun, was man sonst in Bayern von-
seiten der CSU ganz gerne macht, nämlich zu sagen: Wir 
sind die Besseren, wir sind die Schnelleren, und wir 
können das sowieso alles besser. Wir wären in dieser 
Frage gern mit Ihnen gemeinsam marschiert. Sie haben 
das aber nicht gewollt. Jetzt stehen wir da und haben 
immer noch kein Gesetz. Die Menschen sind genauso 
ungeschützt wie vorher. 

Angesichts dessen, was zurzeit im Lande los ist – Gam-
melfl eisch, Wildskandal und einige andere Dinge mehr, die 
da noch gären und ans Tageslicht kommen werden –, 
stellt sich schon die Frage: Wie stark ist die Sorge um die 
Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher im Ver-
hältnis zu dem, was man tut? 

(Henning Kaul (CSU): Schauen Sie sich mal um!)

Kolleginnen und Kollegen, wir müssen schon überlegen, 
für wen wir da sind. Wenn der Bund das, warum auch 
immer, nicht schnell genug auf die Reihe bekommt, dann 
wäre es doch die nobelste Aufgabe eines Landesparla-
mentes, das geradezu nach Föderalismus schreit und 
vieles vom Bund haben will, an der Stelle, an der es selbst 
handeln kann, auch zu handeln und so schnell wie mög-
lich ein Gesetz umzusetzen, um sicherzustellen, dass 
Bürgerinnen und Bürger ein Informationsrecht haben und 
abfragen können, wie ein Produkt hergestellt wird und 
dass sich Unternehmer nicht hinter dem Betriebsge-
heimnis verstecken können, obwohl es manchmal letztlich 
um nichts anderes als um die Gesunderhaltung von Men-
schen und darum geht, dass man einfach wissen will, was 
in einem Lebensmittel alles enthalten ist. Ich glaube, jeder 
hat das Recht, das zu erfahren. Das Bundesgesetz soll 
auch in diese Richtung weisen, wie man hört. Wie gesagt: 
Wir vergeben Zeit. Die Zeit läuft gegen den Verbraucher 
und damit gegen die Bürgerinnen und Bürger Bayerns. 
Deswegen sind wir der Meinung, dass Sie heute noch 
einmal die Chance haben, das Gesetz, meinetwegen mit 
Änderungsanträgen, anzunehmen. Die CSU könnte dann 
zusammen mit uns den Bürgerinnen und Bürgern 
beweisen, dass wir Verbraucherschutz in Bayern ernst 
nehmen, indem wir sie auch richtig und frühzeitig infor-
mieren.

Kolleginnen und Kollegen, man sollte auch einmal über 
einen Schatten springen, über den Schatten, dass der 
Antrag nach Ihrer Meinung aus der verkehrten Ecke des 
Hauses kommt. Um was geht es denn? – Es geht darum, 
dass sich Menschen informieren können, wenn etwas 
passiert, dass sie wissen wollen, wie ein Produkt zusam-
mengesetzt ist. Es geht aber auch darum, sicherzustellen, 
dass die Länder selbst frühzeitig informieren dürfen, ohne 
Gefahr zu laufen, vom Hersteller verklagt zu werden. 

Wir haben gerade die seltsame Situation, dass einer 
„Haltet den Dieb“ schreit, obwohl er selbst der Dieb ist. 
Herr Minister Schnappauf, ich bin sicherlich nicht derje-
nige, der Ihnen beispringen muss. Ich halte es aber schon 
für verwunderlich, dass im Fall Berger nun der Anwalt 
kommt und gegen Sie klagt. Für manche Leute verdreht 

sich da die gesamte Welt. Deshalb war es wichtig, mit 
einem Gesetz Sicherheit in dieser Frage zu schaffen. Kol-
leginnen und Kollegen, ich glaube, es wäre uns gut ange-
standen, dieses Gesetz zu verabschieden. Dann wären 
wir bei der Information und bei der Sicherheit einen großen 
Schritt weiter.

Ich fi nde es wirklich bedauerlich, dass hier offensichtlich 
parteitaktische Überlegungen eine Rolle spielen. Wir 
sollten vielmehr einen ersten Schritt gehen. Noch einmal: 
Wir haben unsere Hand dazu hingehalten. Wenn Sie einen 
besseren Vorschlag haben, können wir gemeinsam 
unseren Vorschlag verändern. Ich bin überzeugt, dass 
man alles besser machen kann. Wir haben die Vorlage 
geliefert, Sie haben sie jedoch abgeschmettert, weil 
offenbar die Parteiräson vor Verbraucherschutzinteressen 
steht.

Ich fi nde das bedauerlich und gebe Ihnen noch einmal zu 
bedenken: Wir hätten die Möglichkeit und die Chance, 
das nachzuholen, was im Ausschuss versäumt worden 
ist. Deshalb bitte ich Sie, unserem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen. Wenn Sie weitere Änderungsanträge haben, bin 
ich gern bereit, noch einmal darüber zu diskutieren.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Das Wort hat Herr Kollege Dr. Huber.

Dr. Marcel Huber (CSU): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Werter Kollege Wörner, taktisch und 
politisch ist es natürlich sehr klug von Ihnen, dieses 
Thema in einer Zeit zu spielen, in der es wegen zwei krimi-
neller Firmen dem größten Teil des Volkes vor verschie-
denen Nahrungsmitteln graust. In einer solchen Zeit 
kommt ein solcher Antrag unheimlich gut an. Sie haben 
versucht, sich an die Spitze der Bewegung im Kampf um 
mehr Verbraucherschutz und Transparenz im Lebensmit-
telbereich zu stellen. Das hört sich gut an und wird wahr-
scheinlich auch von manchem geglaubt.

Herr Kollege Wörner, leider muss ich Ihnen jedoch in der 
Diktion der jungen Leute sagen: Netter Versuch, aber 
völlig untauglich. Sie missachten hier ganz bewusst die 
bestehende Gesetzeslage. Das habe ich Ihnen schon 
öfter gesagt. Sie haben gerade wieder versucht, ein 
Horror-, Versäumnis- und Vertuschungsszenario aufzu-
bauen, mit dem Sie einen Untersuchungsausschuss 
begründen wollen. Dabei missachten Sie den tatsächli-
chen Sachverhalt völlig.

Ich erinnere daran: Minister Schnappauf hat zeitnah rea-
giert und konsequent gehandelt. Er hat sofort eine Rück-
rufaktion für über 60 Produkte eingeleitet. Denken Sie an 
Passau oder an die Produktionsstätte in Gangkofen. 
Diese Betriebe sind geschlossen. Der Generalstaatsan-
walt wurde eingeschaltet. Der Minister hat schnell und 
konsequent gehandelt und wird jetzt dafür gegeißelt, dass 
es in Bayern angeblich zu wenige Informationen gäbe. In 
Gangkofen musste er sich vor der Presse von dem 
Geschäftsführer eine Stunde später sagen lassen, dass 
dieser gegen den Freistaat klagen werde.
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Am 29. März war in der „Süddeutschen Zeitung“ unter der 
Überschrift „Schnappauf muss mit Klage rechnen“ zu 
lesen: „Im Zusammenhang mit der Pleite der Passauer 
Wildfl eisch-Firma Berger kommt ein Rechtsgutachter zu 
dem Schluss, dass möglicherweise Schadenersatzan-
sprüche des insolventen Unternehmens wie auch der 
Gläubiger gegenüber dem Freistaat bestehen.“ Das 
beweist, dass sehr konsequent gehandelt und nicht zu 
wenige Informationen herausgebracht worden sind.

Ich möchte mich jetzt nicht nur allgemein äußern, sondern 
vielmehr aufzeigen, wo die Mängel in Ihrem Gesetzent-
wurf liegen. Der erste schwere Mangel ist der Hinweis, 
wonach die Informationspfl icht zu gering ausgebaut sei. 
Bei genauem Lesen wollen Sie offenbar den Vorrang für 
eine stille Rückrufaktion einbauen. Dies widerspräche der 
derzeitigen europäischen, bundesdeutschen und bayeri-
schen Gesetzgebung. In Artikel 10 der Europäischen 
Lebensmittelverordnung steht klar die Informationspfl icht. 
In Artikel 19 ist genau defi niert, wie eine Rückrufaktion zu 
erfolgen hat. Danach darf die Rückrufaktion nicht still 
erfolgen, sondern unter Angabe der Gründe.

Das ist eindeutig im EU-Recht festgelegt, das bei uns 
gültig ist. Was soll dieser Hinweis in Ihrem Gesetzentwurf? 
In § 40 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ist das 
Spektrum der Produkte, auf die diese Regelung anzu-
wenden ist, erweitert, zum Beispiel auf die Kosmetik. Das 
war im früheren Lebensmittelbedarfsgegenständegesetz 
anders. Auch der Tatbestand der Täuschung und des 
Inverkehrbringens von für den menschlichen Verzehr nicht 
tauglichen Lebensmitteln wurde aufgenommen. Ich stelle 
zusammenfassend fest: Hier gibt es bereits auf Landes-, 
Bundes- und EU-Ebene Regelungen, die über das hinaus-
gehen, was Sie in Ihrem Gesetz fordern. Ich unterstreiche 
nochmals: In den genannten beiden Fällen wurden diese 
Regelungen konsequent angewendet.

Nun zu Ihrer Forderung nach einem jährlichen Verbrau-
cherschutzbericht: Zugegeben, das hört sich gut an. 
Erlauben Sie mir aber die Bemerkung, dass die Forde-
rungen der Opposition nach Berichten jedes Jahr mit 
Sicherheit ein kleines Wäldchen kosten, das in die Papier-
industrie wandert. Der ausführliche Bericht von unserer 
LGL füllt pro Jahr eine dicke Schwarte. Sie haben dieses 
Werk bekommen. Dort stehen alle verbraucherschutzrele-
vanten Informationen. Ich werde Ihren Vorschlag auf-
nehmen, diesem LGL-Jahresbericht den Untertitel „Ver-
braucherschutzbericht“ zu geben. Ich halte es aber 
schlicht für überfl üssig, parallel zu diesem Bericht noch 
einen weiteren Bericht zu verfassen.

Ein weiterer Einwand: Bei der Betrachtung dieser beiden 
Fälle fi ndet man eine klare Parallele. Die besteht darin, 
dass die Betrugsanfälligkeit dieser Firmen größer wird, 
sobald es sich um große internationale und schwer durch-
schaubare Warenströme handelt. Der lokale Metzger vor 
Ort ist meistens außerhalb der Schusslinie. Aber wenn es 
um Hirsche aus Neuseeland, Kängurus aus Australien, 
Böcke aus Afrika, Hasen aus der Ukraine oder Gefl ügel-
karkassen wie im Fall Frost aus der Schweiz geht und 
wenn diese Produkte irgendwo in Deutschland und 
Europa verkauft werden, wird es gefährlich. Es wird nicht 
nur gefährlich, sondern es ist auch schwierig, solche Fälle 

zu entdecken. Hier sehen wir ein Problem bei Ihrem 
Ansatz.

Sie müssen sich fragen lassen, was Sie bei einer solchen 
Konstellation mit einer lokalen Landesgesetzgebung errei-
chen wollen. Auf dieser Basis kann man vielleicht ein 
Bundesgesetz oder besser ein EU-Gesetz machen. Ihr 
Gesetz ist sicherlich gut gemeint. Ich halte es jedoch für 
daneben, zu versuchen, diese überregionalen Probleme 
mit einer Landesgesetzgebung zu lösen. Weil wir keine 
lokale Lösung wollen und sehen, dass ein Großteil dessen, 
was Sie anmahnen, bereits abgedeckt ist, sollten wir 
unsere Kraft darauf verwenden, unter Nutzung der großen 
Koalition unter Federführung von Minister Seehofer eine 
tragfähige bundesweite bzw. EU-weite Lösung zu konzi-
pieren. 

Aus diesem Grunde werden wir gegen diesen Gesetzes-
vorschlag stimmen.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
gebe bekannt, dass die CSU-Fraktion dazu namentliche 
Abstimmung beantragt hat.

(Unruhe)

Wir fahren in der Tagesordnung fort. Wer hier ist, muss 
sich über die Tatsache, dass eine namentliche Abstim-
mung beantragt worden ist, nicht aufregen.

Frau Rütting, Sie haben das Wort.

Barbara Rütting (GRÜNE): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Wir stimmen dem Gesetzentwurf grundsätz-
lich zu, weil er ein Signal an die auf Bundesebene Verant-
wortlichen gibt, endlich etwas zu tun – Artikel 1 und 2 des 
Gesetzentwurfs. Er geht uns aber nicht weit genug. So 
schlagen wir vor, Punkt 4 in Artikel 2 zu streichen, wonach 
die Information der Verbraucherinnen und Verbraucher 
unterbleiben soll, wenn der Hersteller oder Händler die 
Verbraucherinnen oder Verbraucher rechtzeitig in geeig-
neter Form informiert und die Information unterbleiben 
kann, wenn er die betroffene Partie zurückholt. Diesen 
Satz möchten wir streichen. 

Verbraucher und Verbraucherinnen müssen über Verstöße 
gegen das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz 
besser als bisher informiert werden; das ist klar, das gilt für 
Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, Kosmetika und sonstige 
Bedarfsgegenstände im Sinne der Begriffsbestimmung 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes in 
der Fassung vom 9. September 1997.

Das für die Lebensmittelüberwachung zuständige Bayeri-
sche Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz informiert die Verbraucher und Verbrau-
cherinnen über Verstöße gegen Bestimmungen des 
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, wenn 
hieran ein besonderes Interesse besteht. Ein besonderes 
öffentliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn die 
Umstände des Einzelfalls die Annahme begründen, dass 
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bei zahlreichen Verbrauchern und Verbraucherinnen ein 
gegenwärtiger Bedarf an Aufklärung über Verstöße 
besteht. Das kann man vor dem Hintergrund der Lebens-
mittelskandale der letzten Monate durchaus behaupten, 
ich verweise unter anderem auf die Rückrufl iste mit 
52 Produkten im Fall Berger.

Bayern braucht ein verbindliches und fundiertes Verbrau-
cherinformationsgesetz. Der dem Bundesrat vorgelegte 
sehr gute Gesetzentwurf ist leider von der CDU/CSU 
immer abgelehnt worden. Es ist also an der Zeit, dass das 
von Seehofer seit Monaten angekündigte Verbraucherin-
formationsgesetz nun endlich kommt. Das seit Sep-
tember 2005 geltende Lebensmittel- und Futtermittelrecht 
muss aktualisiert werden.

Wie gesagt: Mit der genannten Einschränkung stimmen 
wir dem Gesetzentwurf zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat sich Herr Staatsminister Dr. Schnappauf zu 
Wort gemeldet.

Staatsminister Dr. Werner Schnappauf (Umweltministe-
rium): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 
führen hier eine Debatte, die letzten Endes an den Reali-
täten vorbeiführt und völlig unberücksichtigt lässt, was auf 
Bundesebene passiert. Dazu werde ich später Stellung 
nehmen. 

Zunächst der Reihe nach: Herr Kollege Marcel Huber hat 
zu Recht ausgeführt, dass der Gesetzentwurf der SPD 
veraltet ist. Er lässt nämlich völlig außer Acht, dass es 
zwischenzeitlich umfangreiche neue Regelungen zur 
Information der Öffentlichkeit gibt, in der EU-Lebensmit-
telbasisverordnung und im Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzbuch. Das ist in dem jetzt vorgelegten Gesetz-
entwurf der SPD überhaupt nicht aufgenommen worden.

Zweitens enthält der Gesetzentwurf der SPD, wenn man 
ihn sich wirklich genau ansieht, weniger Verbraucher-
schutz und weniger Verbraucherinformation als die Über-
schrift erkennen lässt. Es steht zwar „Verbraucherinforma-
tionsgesetz“ darüber, aber wenn man näher hinsieht, stellt 
man fest, dass der Verbraucher auf einem wichtigen 
Regelungsfeld im Regen stehen gelassen wird, denn 
wenn der Verbraucher das Produkt bereits gekauft hat 
und es zu Hause im Kühlschrank oder im Regal lagert, 
wird er letzten Endes von dem Gesetzentwurf der SPD im 
Stich gelassen, da der stillen Rückrufaktion der Unter-
nehmen der Vorrang eingeräumt wird. Das bedeutet, ein 
Unternehmen kann die Rücknahme betreiben, aber der 
Verbraucher weiß davon nichts. Es ist ein ganz zentraler 
Punkt unseres Bestrebens, in einem neuen Verbraucherin-
formationsrecht die Verbraucherinnen und Verbraucher 
auch öffentlich zu informieren, also eben nicht den Vor-
rang des stillen Rückrufs zu verankern. 

Der dritte Punkt, der gegen den Gesetzentwurf der SPD 
spricht ist, dass es letztlich eine regionale Insellösung ist. 
Wir haben heute einen europäischen Binnenmarkt, wir 
haben ein Land mit 80 Millionen Einwohnern und wir 

würden 16 Inseln von Verbraucherinformationsrechten in 
Deutschland schaffen. Das führt letztlich zu einer Zersplit-
terung des Rechts sowie zu einer Unübersichtlichkeit und 
Dezentralität statt zu einer Vereinheitlichung. 

Der vierte Punkt: Herr Kollege Wörner, ich möchte eine 
Bitte an Sie richten, denn es wäre schön, wenn wir das 
Thema nicht nur zum politischen Schlagabtausch nutzen 
würden, um einander vorzuführen. Ich unterstelle, es geht 
der SPD-Fraktion wirklich darum, dass die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher saubere Informationen bekommen 
und mehr Transparenz als bisher gegeben ist. Die Lebens-
mittelskandale der letzten Monate schreien danach, dass 
der Verbraucher eine objektive Information über Rechts-
verstöße und nicht einwandfreie Lebensmittel erhält, und 
zwar rechtzeitig erhält, damit er sich in seinem Konsum-, 
Verzehr- und Einkaufsverhalten darauf einstellen kann.

Sie kennen die Detailprobleme. Ich habe das unlängst an 
dem Problem der Früherdbeeren deutlich gemacht. Wir 
haben in Deutschland Regeln, wonach Rückstände auf 
Höchstmengen begrenzt werden. Andere Länder, zum 
Beispiel Spanien, haben aber ganz andere Höchststands-
mengenregelungen. Das bedeutet, dass Rückstände, die 
bei uns nicht erlaubt sind, über den Weg des Imports nach 
Deutschland gelangen. Nachdem Erdbeeren aber ein 
schnell verderbliches Produkt sind, werden sie innerhalb 
weniger Tage abverkauft. Bevor also eine Untersuchung 
abgeschlossen werden kann, bevor eine Information des 
Verbrauchers erfolgen soll, hat der Verbraucher die Erd-
beeren bereits verzehrt. Vielleicht hat er sie noch daheim 
im Kühlschrank stehen, aber eine Information erreicht ihn 
nicht mehr. 

Was wir brauchen, Herr Kollege Wörner und meine sehr 
verehrten Damen und Herrn von der Opposition, wenn wir 
ein neues Informationsrecht für die Bürgerinnen und 
Bürger in unserem Land schaffen, sind gesetzliche Rege-
lungen, die auch solche Fälle erfassen. Das schaffen wir 
nicht mit Insellösungen in einem einzigen Land in Deutsch-
land. Wir brauchen mindestens für die Bundesrepublik 
Deutschland eine einheitliche Vorgehensweise. Deshalb 
meine Bitte, Herr Kollege Wörner: Wir sind in Berlin in der 
Schlussphase der Vorbereitung eines Verbraucherinfor-
mationsgesetzes des Bundes. Derzeit laufen in der 
Großen Koalition die Gespräche zwischen Union und SPD 
über abschließende Formulierungen. 

Es hakt an einem zentralen Punkt, nämlich, dass Ihre 
Partei in Berlin sagt: Uns genügt nicht ein Auskunftsan-
spruch des Bürgers gegenüber der Behörde, sondern wir 
wollen einen Auskunftsanspruch gegenüber den Unter-
nehmen schaffen, – ein Recht, das es in ganz Europa nicht 
gibt. Ich denke, Herr Kollege Wörner – ich darf Sie als 
denjenigen ansprechen, der das eben an diesem Pult ver-
treten hat –, über einen Auskunftsanspruch gegenüber 
Unternehmen kann man in einem Binnenmarkt nur euro-
päisch nachdenken. 

Das können wir nicht national regeln. Wir alle haben das 
gemeinsame Anliegen, dass wir für unsere Bürger in 
Deutschland Arbeitsplätze schaffen. Heute ist die Fünf-
Millionen-Grenze endlich unterschritten worden, aber es 
sind immer noch weit über vier Millionen Menschen 
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arbeitslos. Wenn wir neue Gesetze, neue Bürokratie, neue 
Regelungen und neue Lasten schaffen, müssen diese 
auch stimmen.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Und deswegen ver-
zichten wir auf den Verbraucherschutz?)

Stimmen können diese Regelungen aber nur, wenn wir auf 
nationaler Ebene einen Auskunftsanspruch gegenüber 
den Behörden schaffen. Wenn wir darüber hinausgehen 
und einen Auskunftsanspruch nicht nur gegenüber 
Behörden, sondern auch gegenüber Unternehmen 
schaffen wollen, muss darüber europaweit diskutiert 
werden, und das muss auch europaweit geregelt werden, 
denn auf dem Binnenmarkt können wir einem deutschen 
Unternehmen nicht mehr Lasten aufpacken als einem 
französischen, einem spanischen oder einem griechi-
schen Unternehmen, welches nach Deutschland liefert. 

Herr Kollege Wörner, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
SPD-Fraktion, als diejenigen, die in der großen Koalition in 
Berlin Mitverantwortung tragen, möchte ich ganz herzlich 
an Sie appellieren, dass Sie bei dem in diesen Tagen, im 
Monat April, anstehenden Schlussgespräch zwischen 
Kollegen Seehofer und der SPD-Bundestagsfraktion das 
Bundes-Verbraucherinformationsgesetz freigeben. Damit 
könnten wir dann im April eine bundesrechtliche Regelung 
für den Verbraucherschutz und für die Verbraucherinfor-
mation in Deutschland auf den Weg bringen. Dann haben 
wir auch die Chance, dass wir diese Regelung noch recht-
zeitig auf den Weg bringen. Sie haben vorhin das Argu-
ment gebracht, wir würden für die Verbraucherinformation 
Zeit verlieren. Ich will auch mehr Verbraucherinformation. 
Ich will auch mehr Transparenz. Ich will die Bürger öffent-
lich warnen können. Ich will diese Warnungen auch ins 
Internet einstellen können. Ich kann mir sogar vorstellen, 
dass wir die neuen Techniken nutzen, sodass der Verbrau-
cher über sein Handy im Laden mögliche Rechtsverstöße 
abrufen kann. Alles das ist in der Pipeline. Geben Sie des-
halb den Weg frei, indem Sie auf die Bundestagsfraktion 
der SPD mit einwirken, dass wir zu einem verbesserten 
Verbraucherinformationsrecht kommen. Damit können wir 
dieses Ziel mindestens so schnell erreichen wie mit 16 
verschiedenen Landesregelungen. Damit würde das Ver-
braucherinformationsrecht auch dem Charakter eines 
einheitlichen Marktes in Deutschland entsprechen. Wie 
Kollege Marcel Huber zu Recht ausgeführt hat, kann dem 
Entwurf, wie er uns heute vorliegt, nicht zugestimmt 
werden. Ich bitte Sie aber um Mitwirkung, damit wir in 
Berlin schnellstmöglich das auf den Weg bringen, worauf 
die Verbraucher in Deutschland warten.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Es 
hat sich noch einmal Kollege Wörner zu Wort gemeldet.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte schon noch einmal auf einige Punkte 
eingehen. Herr Huber, Ihre Bemerkung, wir hätten schnell 
ein Gesetz herausgezogen und seien nur auf die Skandale 
aufgesprungen, ist deshalb falsch, weil der Gesetzentwurf 
bereits vor Beginn des Wildfl eischskandals geschrieben 
wurde, wie Sie feststellen können, wenn Sie sich den 

Gesetzentwurf anschauen. Das sollte man schon um der 
Redlichkeit willen, die ich Ihnen bisher immer unterstellt 
habe, deutlich machen.

Ich habe vorhin gesagt, kein Gesetz ist so gut, dass man 
es nicht verbessern kann. Darum war unser Angebot, 
dass wir darüber reden. Wir wollen Vorreiter sein.

Herr Minister Schnappauf, zu Ihnen: Sie haben sich jetzt 
auf ein ganz gefährliches Glatteis begeben. Sie wollen 
keine einzelnen Regelungen in den 16 Bundesländern. 
Dann müssten aber Sie und die Staatsregierung davon 
Abschied nehmen, im Umweltschutz über Föderalismus 
zu diskutieren.

(Beifall bei der SPD)

Im Umweltschutz wollen Sie 16 Einzelregelungen. Das 
kann es doch wohl auch nicht sein. Irgendwo müssen wir 
einmal eine Linie reinbekommen. Deshalb bitte ich Sie 
darum, das auch zu berücksichtigen. Im Verbraucher-
schutz halten Sie 16 einzelne Regelungen für störend für 
den Wettbewerb. Ich halte diese Argumentation übrigens 
für ganz schlimm, weil wir damit den Verbraucherschutz 
offensichtlich dem Wettbewerb unterordnen wollen. 
Dagegen werden wir uns wehren, und deswegen werde 
ich meiner Fraktion in Berlin Ihren Wunsch nicht weiter-
geben. Herr Minister Schnappauf, beim Verbraucher-
schutz wollen Sie keine 16 verschiedenen Regelungen. 
Beim Umweltschutz wollen Sie in der Föderalismusdis-
kussion aber genau dieses. Wie passt denn das 
zusammen? Im Umweltschutz führt das ebenfalls zu einer 
Wettbewerbsverzerrung. Wir brauchen kein Prophet zu 
sein, aber wir werden es erleben, dass die Spirale im 
Umweltschutz ähnlich nach unten geht wie beim Soziald-
umping, bei Löhnen und anderen Dingen. Das aber nur als 
Randbemerkung. 

Herr Minister, ich darf Sie schon daran erinnern, dass 
Minister Seehofer sehr wohl Zeit gehabt hätte, das Gesetz 
schneller auf den Weg zu bringen, auch wenn es bei den 
Verhandlungen Reibereien gegeben hat. Bis heute ist das 
aber nicht geschehen, und das war für uns der Anlass, 
dass wir es selber machen, damit wir vorwärts kommen. 
Eigentlich müssten Sie in dieser Frage eher auf unserer 
Seite stehen als auf Seiten des Ministers Seehofer.

(Franz Maget (SPD): Die reden doch nicht mitein-
ander! Die verkehren nur mehr über die Presse 
miteinander!)

Zu dem Vorwurf wegen der Erdbeeren: Herr Minister, ich 
darf Sie daran erinnern, dass die SPD-Landtagsfraktion 
im Umweltausschuss gefordert hat, die Grenzkontrollen 
bei der Einfuhr gefährlicher Lebensmittel zu verschärfen, 
die Gewerbeaufsicht an den Grenzkontrollstellen zu ver-
stärken und sie technisch so auszurüsten, dass Liefe-
rungen nicht mehr durchrutschen können, sodass Waren-
ketten nicht mehr nachvollziehbar sind. Hier sitzen Leute, 
die das aus der letzten Wahlperiode noch wissen. Durch 
Ihr Haus und durch Ihre Partei wurde das damals verhin-
dert. Sie dürfen nicht über etwas klagen, was Sie selber 
längst hätten abschaffen können. 
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Meine Damen und Herren, Wettbewerb hin, Wettbewerb 
her; warum soll der Verbraucher beispielsweise beim Pro-
dukt Automobil beim Hersteller nicht persönlich nach-
fragen dürfen, ob in einem besonders dringlichen Fall eine 
Rückrufaktion notwendig wäre? Wieso darf er darüber 
keine Auskunft erhalten? Das müssen Sie schon erklären. 
Wo sind hier Wettbewerbsverzerrungen? Es geht doch 
darum, Menschen vor Problemen zu schützen, die mögli-
cherweise aus Produkten entstehen. Hier dürfen wir nicht 
darüber nachdenken, wie lange wir darauf warten müssen, 
bis Europa das regeln kann.

Ein weiterer Punkt. Herr Minister Schnappauf, Sie sagen 
Europa sei das Problem, wir müssten dieses Thema euro-
paweit regeln. Das will ich gar nicht bestreiten. Gammel-
fl eisch war aber kein europaweites Problem. Das Gam-
melfl eisch in Deggendorf war ein urbayerisches Problem, 
das geringfügige Ausstrahlungen über Bayerns Grenzen 
hinaus hatte, aber innerhalb der Bundesrepublik blieb. Bei 
Berger sieht es ein bisschen anders aus. Deswegen habe 
ich dieses Thema weggelassen.

Ich meine, dass unser Gesetzentwurf der richtige Weg 
war, um in Berlin etwas zu forcieren. Bei den vermeintli-
chen Mängeln, die beklagt worden sind, hätten wir eine 
gute Vorlage für Berlin liefern können, und damit hätten 
wir Manches regeln können, was notwendig gewesen 
wäre. 

Ein Letztes. Kollege Huber hat beklagt, man würde für die 
Berichte im Interesse der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher kleine Wälder abholzen. Herr Huber, das ist ja richtig, 
aber das ist es uns auch wert. Für das, was die Staatsre-
gierung sonst alles produziert, was aber die Verbraucher 
mit Sicherheit nicht interessiert, werden riesige Wälder 
umsonst abgeholzt. Mir wäre es lieber, im Interesse der 
Verbraucherinformation einen kleinen Wald abzuholzen 
und sicherzustellen, dass die Verbraucher das wissen, 
was sie wissen müssen, dafür aber die großen Wälder, die 
die Staatsregierung fällt, stehen zu lassen. Bitte stimmen 
Sie unserem Gesetzentwurf zu.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Es 
liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist 
die Aussprache geschlossen. Seitens der CSU-Fraktion 
wurde namentliche Abstimmung beantragt. Ich bitte die 
Abstimmungsurnen aufzustellen. Das Abstimmungsver-
fahren wird durch die Fraktionsvorsitzenden bzw. deren 
Stellvertreter angezeigt. Die Zeit läuft. Ich setze sie auf vier 
Minuten fest. 

(Namentliche Abstimmung von 14.38 bis 
14.42 Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die vier Minuten sind um. 
Die Abstimmung ist damit abgeschlossen. Vielleicht noch 
einen Hinweis für die Besuchergruppen: Wer jetzt seine 
Karte nicht eingeworfen hat, zahlt 40 Euro. Sie sehen also, 
dass die Abgeordneten ein hartes Leben haben.

Ich fahre in der Tagesordnung fort und rufe Tagesord-
nungspunkt 9 a auf:

Gesetzentwurf der Abg. Dr. Karl Döhler, Prof. Dr. Ger-
hard Waschler, Helmut Brunner u. a. (CSU)  
zur Änderung des Bayerischen Schulfi nanzierungsge-
setzes (Drs. 15/4886) 
– Erste Lesung –

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller 
begründet. Herr Kollege Sibler hat sich zu Wort 
gemeldet.

Bernd Sibler (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und Kol-
legen! Der vorliegende Gesetzentwurf beschäftigt sich mit 
einer Klärung des Abrechnungsmodus des Kostener-
satzes der Berufsschulen, der bislang nach Artikel 8 
Absatz 3 des Bayerischen Schulfi nanzierungsgesetzes 
geregelt ist.

Schülerwohnheime sind nicht Bestandteil der Schulen im 
eigentlichen Sinne. Deshalb sollen Bereithaltungskosten 
für Schülerheime getrennt vom Schulaufwand der zuge-
hörigen Berufsschulen abgerechnet und nur entspre-
chend der Zahl der anteiligen Heimschüler umgelegt 
werden. Aufgrund der langjährigen Praxis, den Schulauf-
wand für die Schulanlage und den Schulaufwand für die 
Schülerheime zu addieren und durch die Gesamtberufs-
schülerzahl zu teilen, hat dies zu Irritationen bei den kom-
munalen Gebietskörperschaften geführt. Der Entwurf 
dient der Ausräumung dieser Irritationen und zur Schaf-
fung von Rechtssicherheit. Man orientiert sich damit an 
den Prinzipien des Kommunalabgabengesetzes. Ich darf 
um Zustimmung im Laufe des Verfahrens bitten.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nun hat sich Frau Kollegin Pranghofer zu Wort gemeldet.

Karin Pranghofer (SPD): Herr Präsident, liebe Kollegen 
und Kolleginnen! Wie Herr Sibler schon ausgeführt hat, 
geht es um eine Gesetzesklarstellung in der Frage des 
Schulaufwandes für Schülerwohnheime. Hier hat sich 
offensichtlich durch eine kultusministerielle Anweisung 
eine andere Auffassung eingestellt. 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung ist auf den 
ersten Blick durchaus logisch und auch plausibel. Auf den 
zweiten Blick ergeben sich aber einige Fragen, die im 
Rahmen der Gesetzesberatung geklärt werden müssen, 
zum Beispiel die Frage, ob Ihre Rechtsauslegung korrekt 
ist, die besagt, dass das Kommunalabgabengesetz mit 
seinem Gebührenmaßstab als Vergleich herangezogen 
werden könnte. Sie wissen auch, dass die Gebietskörper-
schaften nicht unbedingt die Verursacher dieser Gebühren 
sind. Es gibt einen Schulsprengel. Wenn Berufsausbil-
dungen an wenigen Orten zusammengefasst werden, 
dann müssen zwar die Gebietskörperschaften den Schul-
aufwand tragen und sich gewiss auch an den Bereitstel-
lungskosten für Schülerwohnheime beteiligen, aber sie 
sind im Grunde genommen nicht die Verursacher dieses 
Aufwands. Weiter ist zu klären, um welche Summe es sich 
handelt, wenn man von der Lastenverteilung ausgeht; 
denn es geht nur um den Aufwand, der durch die Bereit-
stellung des Wohnheimes entsteht, der Schulaufwand für 
die Schülerheime ist wiederum geregelt.
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Die andere Frage lautet, ob bei einer notwendigen aus-
wärtigen Unterbringung auch die Schülerwohnheime Teil 
der Ausbildungseinrichtung sind; denn das berufsschuli-
sche Angebot, wenn es nur an bestimmten Standorten 
vorgehalten wird, ist sicher auch ein Teil dieser Ausbil-
dungseinrichtung.

Diese Fragen müssen einfach geklärt werden. Interessant 
wird auch sein, wie es die Kommunen sehen, die jetzt die 
alleinigen Lasten zu tragen haben, weil die Bereitstel-
lungskosten dann von ihnen zu fi nanzieren sind und nicht 
mehr auf die Gesamtschülerzahl der Berufsschule umge-
legt werden können. Wir gehen davon aus, dass diese 
Fragen bei der Beratung im Ausschuss geklärt werden 
können. Wir wollen uns deshalb bei der Ersten Lesung 
heute noch nicht festlegen. Wir werden diese Fragen 
beraten.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nun hat Frau Kollegin Tolle das Wort. 

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 
Sibler, in der Begründung Ihres Gesetzentwurfes schreiben 
Sie, dass das Kultusministerium im April 2004 die Ausle-
gung von Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 geändert hat und dies 
zu Irritationen bei den kommunalen Gebietskörper-
schaften geführt hat. Ebenso wie Kollegin Pranghofer 
habe auch ich zu Ihrem Gesetzentwurf einige Fragen.

Meine erste Frage: Herr Minister, warum haben Sie eine 
bestehende Rechtsauffassung geändert? Es ist uns nicht 
neu, dass viele Aktionen des Kultusministeriums bei vielen 
zu Irritationen führen. Ich denke aber, diese Irritationen 
sind ein weiterer Beweis dafür, dass Sie Ihre Kommunika-
tion dringend verbessern sollten. Unverständlich ist mir 
von der rechtlichen Logik her auch, wie Sie eine Rechts-
auffassung vorgeben können, wenn in Artikel 8 Absatz 3 
Satz 2 steht, dass die kommunalen Körperschaften 
ohnehin eine abweichende Kostenverteilung vereinbaren 
können. Dann ist die Rechtsauffassung des Kultusminis-
teriums eigentlich nicht bindend.

Herr Kollege Sibler, Sie fühlen sich nun bemüßigt, diese 
Irritationen durch einen Gesetzentwurf auszuräumen. 

Ich stelle aber fest, dass dieser Gesetzentwurf eigentlich 
auch nicht dazu geeignet ist, die kommunalen Gebiets-
körperschaften zu „erhellen“. Sie schreiben mit Ihrem 
Änderungsvorschlag den Modus für die Berechnung der 
Kosten fest. Aber gleichzeitig, das habe ich schon gesagt, 
enthält das Gesetz einen Satz, mit dem die Kostenvertei-
lung freigestellt wird. Deshalb werde ich bei der Beratung 
im Ausschuss vorschlagen, dass wir es durch einen 
Passus ergänzen, der lautet: „Artikel 8 Absatz 3 Satz 2 gilt 
entsprechend.“ Dann hat das Ganze auch wieder eine 
rechtliche Logik. Herr Kollege Kupka, Sie werden mir da 
sicherlich zustimmen.

Grundsätzlich ist der Ansatz des Gesetzentwurfs berech-
tigt. Allerdings gebe ich zu bedenken: Er nimmt letzten 
Endes nur noch diejenigen Aufwandsträger in die Pfl icht, 
die die Einrichtung tatsächlich nutzen. Sie müssen aber 
bei einer solchen Einrichtung unterscheiden zwischen den 

Kosten, die entstehen, damit die Schule überhaupt 
genutzt werden kann, und Kosten, die – ich nenne es mal 
so: – betriebswirtschaftlich variabel sind. Eigentlich 
müsste man diese Beträge sauber voneinander trennen. 
Das wäre aber sehr bürokratisch. 

Bürokratisch ist es auch, wenn Sie, wie in Ihrem Entwurf 
vorgesehen, die Kosten nach dem Unterhalt anteilig 
berechnen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr 
arbeitsaufwendig ist. Langer Rede kurzer Sinn oder kurzer 
Rede kurzer Sinn: 

(Engelbert Kupka (CSU): Kurzer Rede dunkler 
Sinn!)

An diesem Entwurf kann noch gefeilt werden. Das werden 
wir dann im Ausschuss, denke ich, hoffentlich hinkriegen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Die Aussprache ist geschlossen. 
Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Staatshaushalt und 
Finanzfragen als dem federführenden Ausschuss zu 
überweisen. – Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird so 
verfahren. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Aufhebung des Gesetzes über den Einsatz der 
Informations- und Kommunikationstechnik in der 
öffentlichen Verwaltung (Drs. 15/4975) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
nicht begründet. Eine Aussprache fi ndet ebenfalls nicht 
statt. – Darf ich bitten, dass die Verhandlungen an den 
Regierungsbänken eingestellt werden. –

(Fortgesetzte Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Fragen des öffentli-
chen Dienstes als federführendem Ausschuss zu über-
weisen. –  Damit besteht Einverständnis; es wird so 
beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlich-
keitsanträge

Zur gemeinsamen Behandlung rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Thomas Kreuzer, Peter Welnhofer u. Frakt. (CSU) 
Ja zu einem bundesweit einheitlichen Einbürgerungs-
verfahren als Abschluss einer gelungenen Integration 
(Drs. 15/5143)

und den nachgezogenen 
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Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Franz 
Schindler, Rainer Volkmann u. a. u. Frakt. (SPD) 
Einbürgerung nicht erschweren (Drs. 15/5155)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erste Wortmel-
dung: Herr Kollege Welnhofer. 

Peter Welnhofer (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Wir haben uns vor sechs Wochen in der Aktu-
ellen Stunde zum Thema „Integration von Ausländern 
erfolgreich fördern und fordern“ ausgetauscht. Manche 
von Ihnen, vor allem auf der linken Seite, werden jetzt viel-
leicht fragen: Warum schon wieder? 

(Franz Schindler (SPD): Genau!)

Nun, ich habe das vorausgesehen, Herr Kollege 
Schindler. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Aber es ist gleich-
wohl richtig!)

Wir tun das nicht etwa, weil wir aus diesem Thema politi-
schen Honig saugen wollten,

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN: Oh, 
oh!)

sondern ich kann Ihnen erklären, warum: Zumindest 
mittel- und langfristig – das behaupten Sie ja selber immer 
wieder, meine Damen und Herren – wäre das nämlich gar 
nicht möglich. Wer Bleiberecht hat, bleibt meistens. Mig-
ranten werden, wenn sie eingebürgert sind, zunehmend 
ein Faktor auch als Wahlberechtigte.

(Franz Maget (SPD): Der Beckstein sagt: Die 
wählen alle CSU!)

– Beckstein hat selbstverständlich wie Stoiber immer 
Recht.

(Franz Maget (SPD): Genau!)

Aber in diesem Fall muss ich an die Bundestagswahl 2002 
erinnern. Da haben Sie es gerade noch einmal geschafft 
mithilfe der türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
eingebürgert worden sind,

(Franz Maget (SPD): Ach geh!)

und deren Wahlverhalten. So gesehen kann ich Ihre Affi -
nität zur Einbürgerungserleichterung eigentlich ganz gut 
nachvollziehen. 

(Franz Maget (SPD): Leiten Sie wirklich solche 
Gedanken bei der rechtlichen Beurteilung der 
Einbürgerung? Das ist schon überraschend!)

Sie dürfen davon ausgehen, meine Damen und Herren, 
wir wissen, dass es kurzsichtig wäre, dumpfen Ausländer-
hass oder Abneigung gegenüber Ausländern zu schüren. 
Aber die Dinge müssen ihre Ordnung haben. Wir sind in 

Sorge, wie viele Menschen in diesem Lande auch, weil es 
trotz deutlicher Verbesserungen in der Migrationspolitik 
eben immer noch erhebliche Mängel gibt. Nicht integrierte 
Staatsbürger sind Sprengstoff in jeder Gesellschaft. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Genau!)

Wer nicht oder noch nicht integrierte Zuwanderer einbür-
gert, handelt nach meiner tiefen Überzeugung verantwor-
tungslos gegenüber Staat und Gesellschaft. – Ich habe 
ein Ja von der linken Seite gehört. Wenn Sie diese Mei-
nung teilen, verstehe ich nicht, warum Sie ständig fordern, 
dass die Einbürgerung nicht, wie wir immer wieder sagen, 
der Schlussstein, sondern ein Mittel der Integration sein 
soll. Das ist sie gerade nicht. Die Integration muss 
gelungen sein, sie muss abgeschlossen sein - dann erst 
kommt die Einbürgerung, aber nicht vorher, meine sehr 
verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Notwendig für eine dauerhaft erfolgreiche Migrationspo-
litik sind gleichermaßen Zuwanderungsbegrenzung, Inte-
gration Bleibeberechtigter und Einbürgerung der berech-
tigten Bleibewilligen, aber eben erst nach Abschluss einer 
gelungenen Integration. Einheitlichkeit – wir fordern sie 
offenbar gemeinsam, denn diese Forderung fi ndet sich in 
beiden Dringlichkeitsanträgen – im Verfahren zum Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit ist auch im föderalen 
Bundesstaat selbstverständlich. Ich sage das mit Blick 
auf die morgige Debatte. Einheitlichkeit in Deutschland für 
den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit kann kein 
Gegenstand der Föderalismusdebatte sein. – Einheitlich-
keit, aber auf hohem und nicht auf niedrigem Niveau, 
meine Damen und Herren. Wir sind der Meinung, dass wir 
die Einbürgerung nicht gegen kleine Münze zu verkaufen 
haben – auch und vor allem deswegen, weil wir sonst 
erhebliche zusätzliche Probleme bekommen. 

Dr. Helmut Jung von der Gesellschaft für Markt- und Sozi-
alforschung in Hamburg hat dazu kürzlich Folgendes 
ausgeführt – ich darf auszugsweise, zum Teil sinngemäß 
zitieren –:

Fördern und fordern – dieses in Verbindung mit 
den Hartz-Gesetzen verkündete Motto gilt nicht 
nur für die Reintegration von Arbeitslosen, son-
dern auch für die Integration von Zuwanderern. 
Dass wir uns mit dem Thema  

– damit identifi ziere ich mich voll –

ähnlich schwer tun wie mit unserer nationalen 
Identität, ist verständlich. Der geschichtlich 
erklärbare, moralische Zwang zu größtmöglicher 
Offenheit gegenüber anderen Völkern, Kulturen 
und Religionen hat die Duldung von Zuwande-
rung jedenfalls in der Vergangenheit gefördert. 
Umfrageergebnisse belegen aber, dass es inzwi-
schen zu einem Umdenken in der Gesellschaft 
gekommen ist. Mittlerweile geht es vielen weniger 
um die Verringerung der Zuwandererzahlen – da 
haben wir auch erhebliche Erfolge –, 
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vielmehr geht es vielen primär darum, die bereits 
in Deutschland lebenden Ausländer und Aus-
siedler – sie sind hier mit einzubeziehen – notfalls 
auch durch Zwang besser als bisher zu inte-
grieren. Man akzeptiert,

– so sagt Herr Jung –

dass sich bisher niemand mit dem notwendigen 
Mut an dieses Thema herangetraut hat.

Ich weiß nicht, ob er damit in Bezug auf die Union wirklich 
Recht hat.

Dies ändert aber nichts an rigoroseren Forde-
rungen vor allem in Ballungsgebieten mit hohem 
Ausländer- und Aussiedleranteil. Dabei stehen 
das obligatorische Erlernen der Sprache und 
deren Praktizieren in Schule und Ausbildung als 
notwendige, aber nicht hinreichende Bedin-
gungen für Integration im Vordergrund. Zugleich 
wird eine rigorosere Sanktionierung krimineller 
Aktivitäten bis hin zur Abschiebung

und zwar unabhängig von deren Konsequenzen – so füge 
ich hinzu –

gefordert.

Zitat Ende.

Wenn wir diese Entwicklungen ignorieren würden, so darf 
ich mit Jung schlussfolgern, dann ist ein Umschlagen des 
Meinungsklimas in einen unspezifi schen Ausländerhass 
nicht auszuschließen. Alle staatlichen Integrationsbemü-
hungen werden letztlich scheitern, wenn sie nicht von 
Integrationswilligkeit auf beiden Seiten, das heißt von den 
Deutschen und den Migranten, begleitet werden. Wenn 
aber die deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürger über-
fordert werden oder sich auch nur überfordert fühlen, wie 
es in Gebieten mit einem hohen nicht integrierten Auslän-
deranteil häufi g der Fall ist, können die besten staatlichen 
Integrationsanstrengungen nicht zum Erfolg führen.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Wo gibt es die?)

– Die Frage aus Ihren Reihen ist so zu qualifi zieren, wie 
Staatsminister Huber das heute Morgen mit Ihren Zwi-
schenrufen getan hat. 

Im Jahr 2004 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
über 127 000 Personen eingebürgert, davon über 13 000 
in Bayern. Die CSU-Landtagsfraktion hält es für unerläss-
lich, dass im Einbürgerungsverfahren insbesondere die 
folgenden Grundsätze beachtet werden – Sie fi nden sie 
auch im Dringlichkeitsantrag: Durch die bundesweit ein-
heitliche Durchführung muss insbesondere ein so 
genannter Einbürgerungstourismus, der den deutschen 
Interessen abträglich ist, unterbunden werden. Es ist fatal, 
meine Damen und Herren, dass das großzügigste Bun-
desland – Beispiele gibt es leider – die rechtstreue Verwal-
tungspraxis anderer Bundesländer konterkarieren kann. 

Noch einmal: Einbürgerungen haben der Abschluss einer 
gelungenen Integration zu sein. Wir halten den Sprachtest 
für sinnvoll, geeignet und notwendig, und Einbürgerungs-
bewerber müssen sich zudem glaubwürdig zur freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung bekennen. Sie 
müssen deswegen über ein staatsbürgerliches Grund-
wissen verfügen und sollen es durch einen Test belegen. 
Es ist der Sache nicht angemessen, wenn durch die 
Unterstellung unsinniger Fragen, die niemand ernstlich im 
Sinn hat, ein solcher Test aus bestimmten Reihen der 
Politik diskreditiert wird. 

Daneben soll weiterhin die Regelanfrage bei den Verfas-
sungsschutzbehörden stehen, aber auch die Befragung 
anhand eines Fragebogens zu Mitgliedschaften und 
Unterstützung von extremistischen Vereinigungen. Nun 
sind wir natürlich nicht blauäugig und wissen recht gut, 
dass jemand, der vorsätzlich an die Sache herangeht, 
solche Fragen nicht wahrheitsgemäß beantworten wird. 
Die Chance, dass diejenigen, die nicht von vorneherein in 
böser Absicht an die Sache herangehen, zur Refl exion 
gezwungen werden, ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, 
dass gegen diejenigen, die bewusst falsche Angaben 
machen, sofort die notwendigen Sanktionen ergriffen 
werden können, wenn das aufkommt. Eine erzieherische 
Wirkung oder eine Sanktionswirkung, mit der man etwas 
anfangen kann, hat dieser Test allemal auch dann, wenn 
jemand – wie man annehmen kann – als Terrorist falsche 
Angaben machen wird.

Noch einmal zum Schluss: Oberste Priorität müssten im 
Einbürgerungsverfahren die Belange der Bundesrepublik 
Deutschland und ihrer Staatsbürger haben. Interessen 
einbürgerungswilliger Migranten sind selbstverständlich 
auch, aber nur nachrangig und unter Beachtung dieser 
Priorität zu berücksichtigen. 

Ein Wort zum Antrag der SPD, der davon ausgeht, dass 
die Einbürgerungszahlen in rigider Weise zurückgedrängt 
worden sein sollen: Die Zahl der Einbürgerungen ist seit 
dem Jahr 2000 deswegen zurückgegangen, weil durch 
die Verkürzung der Aufenthaltsdauer von 15 auf 8 Jahre 
zum 1.01.2000 damals auf einmal 8 Jahrgänge gleich-
zeitig zur möglichen Einbürgerung anstanden. Das war ein 
Nachholeffekt, der sich nicht wiederholt hat. Allein 
dadurch sind die Einbürgerungen numerisch zurückge-
gangen. Das sind kein Beleg und kein Argument, dass 
jetzt rigider vorgegangen werden würde als dies früher der 
Fall war.

Wir bitten um Zustimmung zu unserem Dringlichkeitsan-
trag. Dem Dringlichkeitsantrag der SPD können wir aus 
mehreren Gründen, unter anderem aus dem soeben 
abgehandelten, leider nicht zustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Verehrter Herr Kollege Weln-
hofer, ich fi nde es bemerkenswert und auch positiv, dass 
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sich Ihre heutige Rede deutlich von der vor sechs Wochen 
zu einem ähnlichen Thema, unterscheidet. 

(Peter Welnhofer (CSU): Schauen wir mal, wie es 
in den nächsten sechs Wochen aussieht!)

Sie haben völlig Recht, wir sollten aus folgenden Gründen 
die Kirche im Dorf lassen: Ich meine, dass ein Einbürge-
rungsantrag, der von einem Ausländer gestellt wird, der 
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt – sich seit 
acht Jahren hier rechtmäßig aufhält, hier bleiben möchte – 
grundsätzlich für den aufnehmenden Staat – ob unserer 
oder der mexikanische oder welcher auch immer – als 
Kompliment und Anerkennung zu werten ist, dass derje-
nige gerade diesem Staat angehören möchte. Darüber 
kann man sich zunächst doch freuen. Das ist doch keine 
Gefahr, wie es oft dargestellt wird, sondern es ist Aus-
druck des Vertrauens dieser Person in diesen Staat. 

Zweite Bemerkung: Allerorten, allenthalben beklagen wir, 
dass wir weniger werden, dass wir in manchen Teilen des 
Landes nachgerade schon auszusterben drohen. Nun 
weiß ich auch, dass unbegrenzte Zuwanderung und Ein-
bürgerung nicht die einzig richtige Antwort darauf sein 
können, aber so ganz falsch ist es auch nicht. 

Drittens. Es war richtig, dass die alte Bundesregierung 
und die damalige rot-grüne Mehrheit im Bundestag das 
Staatsangehörigkeitsrecht aus dem Jahre 1913 gründlich 
reformiert haben. Es war richtig, dass man von dem frü-
heren „Recht des Blutes“ abgekommen ist, hin zu dem, 
was man „Recht des Bodens“ nennt, wie das in anderen 
Kulturen schon seit Jahrzehnten der Fall war. Und es war 
richtig, dass man die Voraussetzungen für die Einbürge-
rung neu normiert hat. Typisch war aber auch, meine 
Damen und Herren, dass Ihr politisches Lager – die CDU 
und die CSU – damals nicht nur in Hessen Unterschriften 
gegen die Erleichterung der Einbürgerung gesammelt hat. 
Sie werden sich an die Szenen erinnern, als man auf die 
Frage, wo man gegen die Türken unterschreiben könne, 
die Menschen an die Infostände der CDU verwiesen 
worden sind. Sie haben das mit viel Sympathie begleitet. 
Das war nachgerade typisch. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Hürden für die Einbürge-
rung sind trotz der Reformen, die 1999 und später 2003/
2004 vorgenommen worden sind, hoch. Die Einbürgerung 
setzt einen achtjährigen rechtmäßigen gewöhnlichen Auf-
enthalt hier bei uns voraus. Sie setzt ein Bekenntnis zur 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung voraus. Sie 
setzt voraus, dass der Einbürgerungsbewerber seinen 
Lebensunterhalt sicherstellen kann. Sie setzt voraus, dass 
der Einbürgerungsbewerber seine bisherige Staatsange-
hörigkeit aufgibt. 

(Peter Welnhofer (CSU): Unterschriftenaktion!)

– Weil wir dem getrotzt haben, weil wir dem nicht nachge-
geben haben.

(Beifall bei der SPD)

Sie setzt weiter voraus, dass keine Verurteilung wegen 
einer Straftat vorliegt. Sie setzt auch voraus, dass der 
Bewerber ausreichende Sprachkenntnisse nachweist.

Sie haben gesagt, der Umstand, dass die Zahlen zurück-
gegangen seien, habe nichts mit einer irgendwie gearteten 
rigiden Praxis zu tun, sondern sei einfach auf die Abfl a-
chung des Nachholeffekts zurückzuführen. Ich will über-
haupt nicht bestreiten, dass es im Jahr 2000 einen erheb-
lichen Nachholbedarf gegeben hat, der sich in einem 
sprunghaften Anstieg der Zahlen ausgedrückt hat. Den-
noch ist es so, dass die Zahlen seitdem deutlich zurück-
gehen. Das hat schon etwas zu tun mit den Hürden, die in 
einzelnen Ländern errichtet worden sind, um die Einbür-
gerung zu verhindern. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter 
Herr Kollege Welnhofer, in diesem Zusammenhang halte 
ich es nicht für korrekt, was Sie in Ihrem Antrag formu-
lieren, nämlich dass es nicht angehen könne, dass es eine 
Konkurrenz gebe zwischen dem großzügigsten Bundes-
land und der rechtstreuen Verwaltungspraxis in anderen 
Bundesländern. Ich bitte Sie, hier zu erläutern, welches 
Bundesland sich bislang nicht rechtstreu verhalten hat. 
Sie sollten schon mit Namen benennen, welches Bundes-
land Sie meinen.

(Beifall bei der SPD)

Mein Argument ist vielmehr, dass der Spielraum, den die 
Länder haben, eigene Regelungen zu treffen, relativ groß 
ist mit der Folge, dass er in Hessen so genutzt wird, wie 
ich es persönlich bedauere. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der 
genannten Umstände will die SPD die Hand dafür nicht 
reichen, die Einbürgerung weiterhin zu erschweren und 
neue Hürden zu errichten. Genau das soll aber mit Ihrem 
Antrag erreicht werden, wobei ich Ihnen ausdrücklich 
zubillige, dass es vernünftig ist, eine bundesweit einheit-
liche Regelung zu treffen. Diese bundesweit einheitliche 
Regelung kann aber nach meiner Überzeugung und dem, 
was wir für richtig halten, nicht so aussehen, wie es in 
Hessen oder in Baden-Württemberg geplant ist und zum 
Teil schon praktiziert wird. 

Ich meine, dass diese Fragebögen und Tests, die es dort 
gibt, vorurteilsbeladen sind. Sie zielen nicht auf die Ein-
bürgerungsbewerber. Die Fragebögen, die Tests und die 
Anfragen zielen nicht auf die Ausländer, sondern auf die 
deutschen Wähler. Das ist die Zielrichtung des Unterneh-
mens, das in Hessen und in Baden-Württemberg durch-
geführt wird. Dieser Fragebogen ist, wie es gestern oder 
vorgestern in der Presse von Herrn Reich-Ranicki 
beschrieben worden ist, etwas für Siebengescheite. Er ist 
kleinlich und kleinkariert und soll abschrecken. Das ist mit 
uns nicht zu machen. Deswegen können wir dem Antrag 
trotz des Positiven, das man Ihrem Antrag auch ent-
nehmen kann, nicht zustimmen.

Wir stimmen aber ausdrücklich zu, dass bei einer bundes-
einheitlichen Regelung ausreichende Sprachkenntnisse 
gefordert werden müssen. Wir stimmen auch zu, dass es 
eine Anfrage geben muss. Im Regelfall wird diese auch 
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durchgeführt, was das Verhältnis zur freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung betrifft. Problematisch ist und 
bleibt aber, wie diese Voraussetzungen im Einzelfall fest-
gestellt werden sollen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weil das so ist, 
können wir Ihrem Antrag trotz des Umstands, dass viele 
Formulierungen in Ihrem Antrag auch unsere Zustimmung 
fi nden könnten, im Ganzen nicht zustimmen. Deshalb 
haben wir einen eigenen Antrag vorgelegt. Herr Kollege 
Welnhofer, ich bitte Sie, kurz aufzumerken, weil ich näm-
lich noch eine Ergänzung anbringen möchte. Leider ist es 
in Nummer 2 unseres Antrags, wo es heißt, die Einbürge-
rung ist ein Mittel zur Integration, unterblieben, das Wört-
chen „ein“ fett zu drucken. Das hatten wir in unserer Vor-
lage fett gedruckt. Wir wollen damit zum Ausdruck 
bringen: Die Einbürgerung ist ein, aber auch nur ein Mittel 
der Integration. Sie ist nicht das einzige Mittel und steht 
schon gar nicht am Beginn. Sie haben völlig Recht, sie 
kann am Ende einer gelungenen Integration stehen, aber 
es ist auch nicht so, dass Integration notwendigerweise in 
Einbürgerung münden muss. Es gibt auch viele, die hier 
bleiben wollen, aber aus irgendeinem Grunde nicht einge-
bürgert werden wollen, obwohl sie rechtstreu sind, uns 
nicht schaden und Steuern bezahlen. Das heißt, die Ver-
knüpfung, wer integriert ist, soll und muss sich einbürgern 
lassen, können wir gerade nicht herstellen. Deswegen 
wollten wir das Wort „ein“ fett gedruckt haben. Das bitte 
ich zur Kenntnis zu nehmen, weil sich das dem vorlie-
genden Text nicht entnehmen lässt. 

Präsident Alois Glück: Herr Kollege, gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Kollegen Welnhofer? 

Franz Schindler (SPD): Ja. 

Peter Welnhofer (CSU): Herr Kollege Schindler, das ist in 
dem ursprünglichen Dringlichkeitsantrag schon fett 
gedruckt. Aber das ist nicht das Problem. Ich frage Sie 
darum noch einmal: Ist für Sie die Einbürgerung ein Mittel 
zur Integration oder der Schlussstein? – Für uns ist sie 
nämlich kein Mittel, sondern nur der Schlussstein. 

Franz Schindler (SPD): Gut, da unterscheiden wir uns, 
weil ich ausdrücklich sage, die Einbürgerung ist auch ein 
Mittel der Integration, nicht das einzige Mittel, aber auch 
ein Mittel der Integration. Die Einbürgerung kann man 
nicht von allen verlangen. Ich wäre froh, wenn viele zu 
diesem Mittel der Integration greifen würden, und weil das 
so ist, wollen wir im Gegensatz zu Ihnen gerade keine 
neuen Hürden errichten. 

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Stahl. 

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren 
und Damen! Ich denke, Ihr Antrag kann in einem Satz 
zusammengefasst werden: Wir geben nix. Und: Ja zu 
einem bundeseinheitlichen Einbürgerungsverhinderungs-
verfahren. Das ist letztendlich das, was hinter Ihrem 
Antrag steht, auch wenn ich wie Herr Kollege Schindler 
zubilligen muss, die Töne waren hier schon einmal rauer. 

Insofern hat die Debatte in den vergangenen Jahren viel-
leicht doch eine Kleinigkeit bewirkt. 

Sie tun so, als gäbe es keine Einbürgerungsverfahren, als 
gäbe es die Verfahren, die mit dem Staatsangehörigkeits-
gesetz 2000 eingeführt worden sind, nicht, als gäbe es 
nicht schon rechtliche Bedingungen, die bei einer Einbür-
gerung zu erfüllen wären. Sie tun so, als müsste man jetzt 
erst ein Verfahren erfi nden, das bundeseinheitlich gelten 
soll. Hierzu muss ich Ihnen sagen, da machen wir nicht 
mit, wie Sie sich vorstellen können; denn das, was es zur 
Einbürgerung bereits gibt, ist unseres Erachtens ausrei-
chend. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich will im Folgenden nicht unbedingt auf die Punkte ein-
gehen, bei denen wir uns vielleicht treffen können. Das 
sind tatsächlich die Sprachkurse, aber die gibt es. Man 
muss sich nur fragen, wer fi nanziert sie und warum muss 
es auf Bundesebene Kürzungen geben. Wir haben nichts 
gegen Staatsbürgerkunde. Auch die sollte es geben, 
sogar verpfl ichtend. Die Frage ist nur, mit welchen Tests 
diese Kurse enden. Wir haben auch nichts dagegen 
– auch das läuft bereits –, dass sich Menschen, die sich 
einbürgern lassen wollen, zu unserer demokratischen 
Grundordnung bekennen. 

(Peter Welnhofer (CSU): Da haben Sie nichts 
dagegen, das ist gut!)

– Sie fordern das doch auch. Dagegen habe ich nichts, 
weil es das schon gibt. 

(Peter Welnhofer (CSU): Die Diktion!)

– Ich rede von den Dingen in Ihrem Antrag, gegen die ich 
nichts habe, und ich habe gegen diese Formulierung in 
Ihrem Antrag nichts, nachdem Sie auch nichts dagegen 
haben, weil es das schon gibt und die Forderung im 
Grunde genommen absolut überfl üssig ist. Da müssen 
Sie schon genau auf meinen Sprachduktus hören.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Nur gehen Sie einmal wieder darüber hinaus, indem Sie 
nicht nur ein Bekenntnis dazu verlangen. Das Bekenntnis 
muss auch noch ausführlich sein – wie auch immer das 
aussehen mag –, und es muss schriftlich sein – wie auch 
immer das aussehen mag, wie auch immer der Test aus-
formuliert sein mag, und wie auch immer die Sanktionen 
aussehen mögen, wenn es nicht ausführlich genug ist und 
der Fragebogen nicht ordentlich schriftlich ausgefüllt 
worden ist. Das kann man bei all Ihren Spiegelstrichen 
durchdeklinieren. Diese Erschwernisse bauen Sie ein, 
obwohl sie unseres Erachtens nicht notwendig sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Worauf ich hier etwas genauer eingehen möchte, sind 
diese Gesinnungstests. In Ihrem Antrag sprechen Sie 
nicht von Gesinnungstests, sondern Sie sprechen von 
einer Reihe anderer Überprüfungen. Da Sie sich bisher 
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aber von den baden-württembergischen und von den 
hessischen Tests nicht distanziert haben, da Sie nach wie 
vor die Leitkulturdebatte führen, müssen wir annehmen, 
dass Ihre Tests in einer ähnlichen Qualität sein werden wie 
die, welche wir bereits aus Hessen und Baden-Württem-
berg kennen. Das macht mir Sorge. Ich frage Sie: Was 
sagen diese Tests über die Einbürgerungsfähigkeit und -
willigkeit der Betroffen aus? – Sie sagen überhaupt nichts 
darüber aus.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Allein die in mehreren Zeitungen durchgeführten Feldbe-
fragungen von Prominenten haben aufgezeigt, dass es 
sich bei diesen Fragebögen um auswendig gelerntes 
Wissen einer sich selbst mit Führungsanspruch verse-
henen Bildungsbürgerelite gehandelt hat, die mit der Bil-
dungsrealität in diesem Land, mit der Lebensrealität, 
wirklich nichts zu tun hat. Wenn Sie solche Maßstäbe 
ansetzen, dann sollten Sie sich sehr vorsichtig fragen 
– schauen Sie mal in Ihrer Runde –

(Ulrike Gote (GRÜNE): Da ist keiner da!)

ob Sie solche Tests tatsächlich zulassen wollen. Tests mit 
Fragen, die ein Gutteil der eigenen Leute nicht wird beant-
worten können. Wenn ich mir die Interviews, beispiels-
weise in der „Abendzeitung“ anschaue, dann können wir 
uns relativ entspannt zurücklehnen. Unsere Landesvorsit-
zende hat bei dem Test sehr gut abgeschnitten. Wir 
müssen nicht ausgebürgert werden. Die Rosenheimer 
CSU-Kollegin hat es da schon ein bisschen schwerer.

Ist es für einen „guten Deutschen“ wirklich nötig zu 
wissen, ob Caspar David Friedrich auf Rügen die Kalk- 
oder die Kreidefelsen gemalt hat? 

(Ulrike Gote (GRÜNE): Da sollten alle mal hin-
fahren dürfen!)

– Ja, da machen wir dann alle einen Ausfl ug mit dem 
Landtag hin. Damit das dann alle auch wirklich wissen. 
Das ist doch eine Frage, die über Integrationsfähigkeit nun 
wirklich nichts aussagt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wie viel sagt die Beantwortung der Frage nach drei 
bekannten Sportlerinnen und Sportlern aus? – Meines 
Erachtens auch nicht sehr viel. Wenn Sie mich fragen, 
dann würde gegen mich ein Ausbürgerungsverfahren 
laufen. 

(Peter Welnhofer (CSU): Da hätte ich auch Pro-
bleme, das muss ich zugeben!)

Wie viel bringt ein Einbürgerungswilliger in unsere Gesell-
schaft ein, auch wenn er all diese Fragen nicht beant-
worten kann? Kann er nicht sehr wohl trotzdem für unsere 
Gesellschaft ein ernstzunehmendes und wichtiges Mit-
glied sein? Wieso nehmen sich diejenigen, die diesen 
Fragebogen entworfen haben, die Frechheit heraus, über 
die Zukunft von Menschen zu entscheiden, die sich 

schweren Herzens von ihrer Herkunft, von ihrer Heimat 
getrennt haben? Wieso nehmen sich diese Personen das 
Recht heraus, zu entscheiden, ob die Betroffenen nur 
dann gute Deutsche sind, wenn sie auf komplexe Fragen 
mit komplexen Antworten reagieren können? Das ist die 
eigentliche Unverschämtheit an diesen Fragebögen, und 
ich hoffe sehr, dass so etwas in Bayern nicht institutionali-
siert wird.

Eine Reihe von Fragen in den Bögen soll die Gesinnung 
testen. Dabei wissen Sie doch ganz genau, dass solche 
Fragen nach unserer Verfassung eigentlich gar nicht 
gestellt werden dürften. Sie, die sie von den Einbürge-
rungswilligen verlangen, dass diese die Verfassung 
kennen, sie geradezu auswendig lernen, stellen Fragen 
nach der Gesinnung. Wir haben in diesem Rahmen auch 
mit Verfassungsklagen zu rechnen, und ich bin sehr 
gespannt, wie diese ausgehen werden.

Des Weiteren: Es ist bereits so, dass schon heute die Ver-
fassungstreue abgefragt wird, indem bei einer Einbürge-
rung die Grunddaten an den Verfassungsschutz gemeldet 
werden, und dieser teilt dann den Einbürgerungsbehörden 
mit, ob etwas gegen die Einbürgerung spricht. Ich weiß 
nicht, was Sie an diesem Verfahren noch zusätzlich verän-
dern wollen, wenn Sie in Ihrem Dringlichkeitsantrag 
schreiben, „Regelanfragen bei den Verfassungsschutzbe-
hörden“. Ich nehme stark an, dass es um ein zusätzliches 
Verfahren geht, das seit 01.03.2006 bereits in Kraft ist. 
Insofern sind Sie nämlich auch aus der bundeseinheitli-
chen Regelung ausgeschert: Herr Beckstein hat vor die 
Verfassungsschutzanfrage den Fragebogen zur Mitglied-
schaft bzw. zur Unterstützung von extremistischen Orga-
nisationen geschaltet. Ich glaube, so etwas nennt man 
„doppelt gemoppelt“.

(Beifall der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Eine Reihe von Verfahrensfragen ist ungeklärt. Wie viele 
Fragen müssen denn, auch nach Ihrem Antrag, richtig 
beantwortet sein, damit jemand hier bleiben darf? Wann 
hat er den Test bestanden? Gibt es bei den einzelnen 
Fragen eine Gewichtung oder wird das „Pi mal Daumen“ 
gemacht? Was sind denn das für Maßstäbe, von denen 
Sie hier sprechen, wenn Sie von „bundeseinheitlichen 
Maßstäben“ schreiben? Welche Maßstäbe wollen Sie 
anlegen bei diesen Fragebögen? 

Wir halten es für richtig, in Sprachbildung und in Sprach-
förderung zu investieren. Ich fordere Sie aber auf, hierfür 
auch Geld in die Hand zu nehmen, wenn Sie sagen, dass 
Sie das wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die massiven Kürzungen auf Bundesebene, die ich bereits 
angesprochen habe, sind hier äußerst kontraproduktiv. 
Wenn Sie Einbürgerungskurse anbieten wollen, so ist das 
in Ordnung. Doch auch hier muss man sich über die 
Finanzierung klar werden. So wie ich Sie einschätze, 
wollen Sie, dass die Einbürgerungswilligen diese selbst 
fi nanzieren. Dann hat man natürlich eine Sorge weniger, 
mit Integration hat das aber nicht mehr viel zu tun. 
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Wir fi nden es richtig, Informationen über unser demokrati-
sches und über unser politisches System zu bieten. Wir 
wollen über unsere Kultur informieren, wir wollen über 
Rechte und Pfl ichten informieren. Allerdings darf das 
Ganze nicht in der Form ablaufen, wie Sie das in abs-
trakter, technokratischer und schwer durchschaubarer 
Weise fordern.

Die Lebensweisen einzelner Gruppen, selbst unserer 
Gesellschaft, gehen weit auseinander. Machen wir uns 
doch nichts vor: Zwischen einem Professor, einem Akade-
miker in München und einem Bauern an der Grenze zu 
Tschechien besteht ein gewisser Unterschied. Die Unter-
schiede in unserer Gesellschaft sind mittlerweile sogar 
relativ groß. Der Glaube an die reine Lehre eines einheitli-
chen Kultur- und Wertebegriffs muss zwangsläufi g ent-
täuscht werden. Genau diese Einheitlichkeit glauben Sie 
aber, erreichen zu können. Wer immer noch glaubt, die 
plurale Gesellschaft leugnen zu können, meine Herren 
und Damen, der lebt schlicht und einfach in einer Phanta-
siewelt.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): In einer schwarzen 
Phantasie! – Renate Ackermann (GRÜNE): 
Schlimm genug! – Beifall bei den GRÜNEN)

– Genau, in schwarzen Phantasien. – Manchmal habe ich 
schon den Eindruck, dass diese Phantasiewelt aufrecht-
erhalten werden soll, weil man selbst Halt sucht in einer 
sich verändernden Welt. Da muss ich aber sagen, ich 
kann Ihnen nicht helfen, und auch Ihre Anträge werden 
nicht helfen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir jedenfalls werden in unsere Mitte gerne den braven 
türkischen Familienvater aufnehmen, der zwar nicht weiß, 
wie die Vollversammlung 1848 in der Paulskirche geheißen 
hat, der aber meine Schuhe besohlen kann und der weiß, 
wie man eine wohnortnahe Versorgung mit Handwerk und 
Lebensmitteln sicherstellt. Der ist bei uns genauso will-
kommen. Ich denke, weitergehende Hürden für irgend-
welche Phantasievorstellungen, die sich in dieser Form 
sowieso nicht realisieren lassen, werden wir hier nicht 
brauchen.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr 
Staatssekretär Georg Schmid.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Präsident, meinen Damen und Herren! Ich bin sehr 
dankbar, dass wir dieses Thema in einer sachlichen 
Atmosphäre noch einmal diskutieren können. Ich bin der 
CSU sehr dankbar, dass Sie heute diesen Dringlichkeits-
antrag eingebracht hat, damit wir die Aspekte, die im 
Moment in der Bundesrepublik intensiv diskutiert werden, 
noch einmal miteinander erörtern können.

Die Einbürgerung schließt nach unserer Vorstellung den 
Integrationsprozess ab. Ich will hier ausdrücklich noch 
einmal aufgreifen, was Herr Kollege Welnhofer vorhin 
gesagt hat: Die Einbürgerung ist nicht das Mittel der Inte-

gration, sondern sie ist das Ergebnis der Integration. 
Zunächst brauchen wir die Voraussetzung für das 
Gesetz.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): War die Henne vor dem 
Ei?)

Herr Kollege Dürr, hören Sie doch erst einmal zwei 
Minuten zu. Sie reden immer dumm daher, bevor Sie auch 
nur zwei Sätze zugehört haben. Ich bitte um Nachsicht.

(Beifall bei der CSU)

Ich fange doch erst an, zu argumentieren. Sie können sich 
nachher zu Wort melden, und ich kann dann noch einmal 
etwas darauf sagen.

Diese Voraussetzungen – Sprachkenntnisse, Bekenntnis 
zur freiheitlich demokratischen Grundordnung – sind klar 
formuliert. Auch die Regelanfrage darüber, dass keine 
verfassungsschutzrechtlichen Bedenken bestehen, all 
dies ist gesetzlich klar geregelt.

Frau Kollegin Stahl, es geht nicht darum, etwas zu verhin-
dern. Wir hatten im vergangenen Jahr insgesamt 127 000 
Einbürgerungen, 13 000 Einbürgerungen in Bayern. Die 
Frage, wer einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung hat, 
ist gesetzlich klar geregelt.

(Zuruf der Abgeordneten Christine Stahl 
(GRÜNE))

Daneben ist die Möglichkeit vorhanden, die Ermessen-
seinbürgerung vorzunehmen; das ist gesetzlich klar gere-
gelt. Da geht es nicht darum, dass der Freistaat Bayern 
sagen kann, wir wollen etwas verhindern, sondern es gibt 
klare gesetzliche Regelungen, die eingehalten werden. 
Dass das andere Länder, unter anderem SPD-geführte 
Länder, nicht handhaben wie Berlin, Brandenburg und 
Rheinland-Pfalz, um Herrn Kollegen Schindler die Antwort 
zu geben, ist nicht das Problem des Freistaates Bayern. 
Es ist nicht das Problem des Freistaates Bayern, dass 
man sich dort nicht an das Gesetz hält und sozusagen 
andere Auslegungen der gesetzlichen Vorschriften vor-
nimmt. Ich will ausdrücklich sagen: Dort den rechtmä-
ßigen mit dem gewöhnlichen Aufenthalt gleichzusetzen, 
entspricht nicht Recht und Gesetz. Der Freistaat Bayern 
vollzieht dieses Staatsangehörigkeitsrecht sehr wohl ord-
nungsgemäß, auch wenn dies nicht in allen Ländern so 
gemacht wird. Dies muss an dieser Stelle einmal klar und 
deutlich gesagt werden.

Lieber Kollege Schindler – er musste leider weggehen, 
aber ich darf es ihm trotzdem sagen –, da gibt es natürlich 
eine andere ideologische Grundvoraussetzung. Sie sagen, 
das demographische Problem wollen wir in Deutschland 
durch Zuwanderung lösen. Das ist Ihre Auffassung, aber 
nicht die Auffassung der Bayerischen Staatsregierung und 
der CSU-Fraktion. Darin unterscheiden wir uns eben. 
Damit lösen wir die Probleme dieses Landes nicht. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)
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Die Probleme dieses Landes lösen wir zum Beispiel damit, 
dass wir eine gute Familienpolitik betreiben, dass Familien 
fi nanziell entlastet und gute Betreuungsmöglichkeiten 
geschaffen werden, und da sind wir schon gut dabei. Aus 
meiner Zeit als Staatssekretär im Sozialministerium weiß 
ich sehr wohl, was dafür geleistet und fi nanziell ausge-
geben wurde. 

(Zuruf der Abgeordneten Christine Stahl (GRÜNE) 
– Susann Biedefeld (SPD): Schönreden und 
Schönrechnen nutzen aber nichts!)

– Frau Kollegin, die Zahlen darüber, wieviel für die 
Betreuung und in fi nanziell schwierigen Zeiten zusätzlich 
ausgegeben wurde, habe ich noch relativ genau im Kopf.

Dass man die deutsche Sprache beherrschen muss, um 
sich zu integrieren, ist selbstverständlich.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Was die Frage betrifft, wer das bezahlt, frage ich schon, 
wer einen Antrag auf die deutsche Staatsangehörigkeit 
stellt. Das Fordern und Fördern müssen wir schon ernst 
nehmen, wir dürfen nicht bloß darüber reden.

(Zuruf von den GRÜNEN)

– Herr Kollege Schindler, Sie haben vorhin gesagt, hier 
würden hohe oder höchste Bedingungen gestellt. Ich 
glaube, das ist selbstverständlich. Es ist selbstverständ-
lich – Herr Kollege Welnhofer, Sie haben bereits darauf 
hingewiesen –, dass diese Sprache beherrscht werden 
muss, dass keine verfassungsschutzrechtlichen Bedenken 
bestehen; als seien da besondere Voraussetzungen for-
muliert worden, die in Deutschland und Bayern praktiziert 
würden. Schauen Sie, welche Voraussetzungen zum Bei-
spiel in den USA und in anderen Ländern für die Einbürge-
rung notwendig sind.

(Zuruf von der SPD)

Da über höchste Voraussetzungen zu reden, halte ich für 
falsch.

Dass diese Regelanfrage schon seit 1975 erfolgt und dass 
jetzt zusätzlich dieser Fragebogen ausgegeben wird, ist 
gut und zwingend notwendig, weil damit dokumentiert 
wird, ob der Betreffende einer solchen Organisation ange-
hört oder eine solche Organisation durch eine fi nanzielle 
Begleitung fördert. Wird eines späteren Tages festgestellt, 
der Betreffende hat angekreuzt, er fördert keine solche 
Organisation, er hat sie aber doch gefördert, das heißt, 
sich die Staatsangehörigkeit erschlichen, muss sie ihm 
wieder genommen werden, weil er sie nicht rechtmäßig 
erhalten hat. Deswegen muss das Ganze schriftlich 
gemacht werden.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Warum muss dies 
gemacht werden?)

– Dies muss gemacht werden, damit wir es für den Fall, 
dass wir später andere Erkenntnisse haben, schriftlich 
festgehalten haben. 

Zum staatsbürgerlichen Grundwissen und dessen Über-
prüfung: Ich halte es für zwingend notwendig, dass derje-
nige, der in dieses Land kommen möchte, die Grundlagen 
und Eckpfeiler dieses Landes akzeptiert, dass er zu seiner 
Verfassung und zu seinen Grundpfeilern und dazu steht, 
dass Mann und Frau gleichberechtigt sind; dass er weiß, 
welche Bedeutung die Familie nach dem Grundgesetz 
hat. 

(Zuruf von den GRÜNEN)

Ich weiß nicht, ob jeder Antragsteller auch davon über-
zeugt ist, dass an dieser Stelle Mann und Frau gleichbe-
rechtigt sind. Darüber können wir gerne diskutieren.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

– Ich weiß, dass Sie das nicht so gerne hören wollen. Da 
haben Sie große Angst und Sorgen.

Deswegen muss diese Nachfrage gestellt werden. Des-
wegen brauchen wir diese Vorgaben – und zwar bundes-
weit – und das Gespräch mit demjenigen der eingebürgert 
werden soll. Deswegen müssen wir es schriftlich fi xieren 
und brauchen wir einen solchen Fragebogen.

Frau Kollegin Stahl, wir kennen jetzt die Vorschläge aus 
Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hessen. Wir 
können jetzt über die einzelnen Fragen diskutieren, ob sie 
richtig gestellt sind. Aber eines muss klar sein: Es ist zwin-
gend geboten, dass derjenige, der deutscher Staatsange-
höriger werden will, sich zu diesem Land und zu dieser 
Verfassung bekennt und dass er ihre Grund- und Eck-
pfeiler akzeptiert. Darauf kommt es an. Über alles andere 
werden wir reden.

(Beifall bei der CSU – Susann Biedefeld (SPD): 
Das stellen wir nicht in Frage!)

Es wäre sehr hilfreich gewesen, wenn Sie heute gesagt 
hätten, da brauchen wir ein Ausbildungskonzept, ein Prü-
fungskonzept und bundeseinheitliche Standards. Wenn 
Sie hierzu gute Vorschläge gemacht hätten, hätten wir sie 
gerne aufgenommen. Aber Sie lehnen dies rundweg ab.

Wir haben bei der Innenministerkonferenz am 4. und 
5. Mai die Möglichkeit – Bayern hat für dieses Jahr die 
Federführung –, solche bundeseinheitlichen Standards 
miteinander zu entwickeln und gemeinsam vorzubereiten. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dann ohne 
große Aufregung zu klaren Grundlagen kommen werden, 
um künftig die Frage der Einbürgerung klar und deutlich 
zu regeln.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Eine weitere Wortmeldung: Frau 
Stahl, bitte.
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Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren 
und Damen! Es ist erstaunlich, wie nah man nebenein-
ander sitzen oder stehen, aber glauben kann – vielleicht 
liegt es daran, dass ich mehr in diese Richtung rede –, mir 
Dinge unterstellen zu müssen, die ich so nicht gesagt 
habe. Aber ich habe es nicht nötig, mich zu rechtfertigen. 
Deswegen gehe ich auf vieles nicht mehr ein. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Sprachkurs!)

Wir müssten hier nicht über Demographie diskutieren, 
wenn Ihre Familienpolitik nicht rückläufi ge Geburten-
zahlen zur Folge hätte. Wir müssen uns hier mit Fakten 
auseinandersetzen. Die Zuzüge nach Bayern sind größer, 
Ihre Familienpolitik bringt hingegen nichts. 

(Zuruf von der Regierungsbank)

– Von der Regierungsbank gibt es übrigens keine Zurufe, 
da können Sie sich nochmals melden.

(Beifall von den GRÜNEN)

Was Sie hier an Verniedlichung Ihrer Vorgehensweise und 
Ihrer Planung gebracht haben, schlägt dem Fass den 
Boden aus. Sie haben hier den Eindruck erweckt, als gebe 
es so etwas wie verfassungsrechtliche Überprüfungen 
nicht! Es gibt sie ein bisschen, aber man müsste den Ver-
fassungsschutz viel stärker einbeziehen, um dann – und 
da kommen wir zu den Punkten, die verfassungsrechtlich 
überprüft werden müssen – im Nachhinein eine deutsche 
Staatsbürgerschaft wieder abnehmen zu können. Ich 
möchte Sie nur daran erinnern, dass viele in der letzten 
Zeit eingereichte Verfassungsklagen von Ihrer Staatsre-
gierung verloren worden sind, weil Sie nicht mehr wissen, 
was in unserer Verfassung steht. Sie brauchen uns nicht 
zu erzählen, was Verfassungstreue ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Thomas Kreuzer 
(CSU): Wie viele Prozesse haben Sie denn schon 
verloren?)

– So viele Prozesse haben wir nicht verloren. Herr Beck-
stein hat in der letzten Zeit fünf Prozesse verloren; ich 
kann sie Ihnen alle aufzählen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Unterziehen Sie sich bitte deswegen einmal einer Verfas-
sungsklage bzw. Verfassungsuntersuchung, ob Ihre Vor-
schläge so alle in Ordnung sind. 

Was die Geschichten betrifft, die Sie von anderen ver-
langen, etwa die Gleichheit von Mann und Frau, gucke ich 
mich in Ihrer Fraktion nicht um, wie es da ausschaut. Dass 
die Gleichheit von Mann und Frau nicht so ernst gemeint 
sein kann, sieht man hier schon an der Zusammenset-
zung. Da gucke ich, ehrlich gesagt, lieber in diese Rich-
tung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Noch einmal: Es gibt ein Staatsangehörigkeitsverfahren, 
das eine Reihe von Bedingungen stellt, und diese Bedin-

gungen sind gut und wichtig. Dazu gehören die Überprü-
fung der Verfassungstreue, das Absolvieren eines Sprach-
kurses, die Beherrschung der Sprache und dass die 
Menschen sehr wohl auch in bereits existierenden Kursen 
lernen, was bei uns Demokratie und Recht bedeuten. 
Alles das, was Sie hier tun und uns erzählt haben, nämlich 
es sei alles nicht so wirksam, man müsse nur noch ein 
bisschen draufsatteln, verwischt die Tatsache, dass es 
bereits Prüfverfahren gibt. Deswegen bleibe ich dabei: Sie 
wollen zusätzliche Hürden aufbauen, Einbürgerungen 
erschweren und zur Not auch verhindern und, wenn es 
nicht anders geht, wieder abnehmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Ich habe keine weiteren Wortmel-
dungen vorliegen. Die Aussprache ist geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge 
wieder getrennt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag, auf Drucksache 15/5143 – 
das ist der Antrag der CSU-Fraktion –, seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist 
die CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Das sind die Frakti-
onen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist der Antrag ange-
nommen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag, auf Drucksache 15/5155 – 
das ist der Antrag der SPD-Fraktion –, seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 
die Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Frak-
tion. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Antrag 
abgelehnt. 

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, 
gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung 
zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion eines bayerischen 
Verbraucherinformationsgesetzes bekannt, das ist die 
Drucksache 15/4400. Mit Ja haben 42 Abgeordnete 
gestimmt, mit Nein 85, Stimmenthaltungen keine. Damit 
ist der Gesetzentwurf abgelehnt. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Ebenfalls zur gemeinsamen Behandlung rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Hans-Ulrich Pfaffmann, Dr. Linus Förster u. a. u. Frakt. 
(SPD) 
betreffend Gewalt an Schulen unterbinden – Schulen 
als Orte der Begegnung und Kommunikation gestalten 
(Drs. 15/5144)

und den nachgezogenen

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. u Frakt. 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
betreffend Gewaltprävention an Schulen durch akti-
vierende pädagogische Maßnahmen ausbauen (Drs. 
15/5156)
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Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Für beide 
Anträge ist namentliche Abstimmung beantragt. Erste 
Wortmeldung: Herr Kollege Pfaffmann. 

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Herr Präsident, sehr 
geehrte Damen und Herren! Wieder einmal wie so oft ist 
das Thema Gewalt auf der öffentlichen Tagesordnung. 
Dieses Thema ist zwar nicht neu, wir kennen es seit vielen 
Jahren; aber immer dann, wenn die Spitze des Eisbergs 
erkennbar wird, diskutieren wir es erneut in diesem 
Hause. 

Ich möchte ein paar Bemerkungen zu unserem Dringlich-
keitsantrag machen. Entscheidend ist vielleicht zunächst 
eine Aussage, die mir sehr wichtig ist: Wir sind gegen jeg-
liche Gewalt an den Schulen. Da gibt es überhaupt keinen 
Zweifel. Das möchte ich deutlich machen. Es kann keine 
Akzeptanz von Gewalt an Schulen geben. 

(Beifall des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

Ich glaube, da sind wir uns über alle Parteigrenzen hinweg 
einig.

Was sind die richtigen Rezepte? Das ist die entschei-
dende Frage, über die wir uns seit Jahren hier auseinander 
setzen. Das Thema ist nicht neu, die Entwicklung 
erkennbar. Ich erinnere an eine Petition aus dem Jahr 
2002. Da haben 27 Organisationen, von Kirchen über Ver-
bände, eine Petition an den Landtag gerichtet mit dem 
Titel „Gegen Gewalt an unseren Schulen – Für ein 
menschliches Miteinander“. Ich erinnere an einen Dring-
lichkeitsantrag der SPD-Fraktion, ebenfalls aus dem 
Jahr 2002, mit dem Thema „Keine Jugendgewalt an 
Schulen“. Ich erinnere an einen Bericht des Innenministe-
riums vom März 2005, in dem darauf hingewiesen wurde, 
dass Straftaten und die Gewalt an Schulen immer weiter 
steigen. Der Innenminister hat damals erklärt: „Wir werden 
das Thema Gewalt an Schulen weiterhin besonders im 
Auge behalten und unsere Bemühungen gerade im prä-
ventiven Bereich verstärkt fortsetzen.“ – Das ist die Lage.

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, ich erwarte von 
Ihnen heute, dass Sie uns erklären, was Sie in den letzten 
fünf Jahren getan haben, um diesen Gewaltexzessen, die 
noch heute immer wieder auf die Tagesordnung kommen, 
zu begegnen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dazu müssen Sie heute eine Aussage treffen. Mit reiner 
Rhetorik, dass man das nicht möchte und dass man das 
ablehnt, 

(Susann Biedefeld (SPD): So kommt man nicht 
weiter!)

mit rein plakativen Äußerungen werden wir diesem Pro-
blem nicht Herr. Ich gebe gerne zu: Gewalt ist ein gesamt-
gesellschaftliches Problem, bei dem viele Faktoren eine 
Rolle spielen. Selbstverständlich sind es die Existenzpro-
bleme in den Familien, selbstverständlich ist es der 

Arbeitsdruck zu Hause, selbstverständlich ist es ein Pro-
blem, wenn Väter und Mütter arbeiten gehen müssen und 
die Kinder alleine zu Hause sind. Selbstverständlich ist 
Arbeitslosigkeit ein Problem, und selbstverständlich gibt 
es Erziehungsprobleme in den Familien, wo keiner was 
dafür kann. Aber eine entscheidende Frage ist besonders 
wichtig. Was tun wir, um den Betroffenen zu helfen? Das 
ist die politische Aufgabe, die sich stellt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Es geht auch nicht und ist wenig hilfreich, wenn es um 
Gewalt an Schulen geht, mit dem Finger auf die Eltern zu 
zeigen und zu sagen, die Eltern seien schuld, weil sie ihre 
Kinder nicht mehr erziehen könnten. Das, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, bringt uns keinen Zentimeter weiter. 

(Susann Biedefeld (SPD): Das ist zu einfach!)

Selbstverständlich ist es nicht nur ein schulisches Pro-
blem, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Gleichwohl 
muss sich die Schule mit diesem Problem auseinander 
setzen und kann es nicht ausblenden. Die Kinder ver-
bringen die meiste Zeit an den Schulen, und in den 
Schulen ist der Ort, wo man sich mit den Hintergründen 
und Ursachen der Gewaltproblematik befassen muss.

Dazu braucht es allerdings Rahmenbedingungen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Rahmenbedin-
gungen, die die Schulen in die Lage versetzen, sich mit 
dieser Ursachenproblematik auseinander zu setzen. 
Selbstverständlich brauchen wir auch das Suchen nach 
Ursachen. Das Suchen nach Ursachen ist entscheidend, 
wenn man helfen will, politische Rahmenbedingungen 
bereitzustellen. Ein paar Ursachen möchte ich aus unserer 
Sicht nennen. 

Erstens: Die Perspektivlosigkeit junger Menschen, wenn 
sie keinen Ausbildungsplatz haben, das ist eine der Ursa-
chen, und da darf ich an Ihre Schulpolitik erinnern. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

10 % der Kinder verlassen die Schule ohne jeglichen 
Abschluss und 10 % verlassen sie mit einem schlechten 
Abschluss. Das sind 20 % der jungen Leute, die Schwie-
rigkeiten mit der Perspektive haben. Der Grund ist Ihre 
Schulpolitik, es sind nicht die Erziehungsprobleme der 
Eltern.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Zuruf von 
der CSU: Ach, jetzt hört doch auf!)

Zweitens erinnere ich an den Leistungsdruck an den 
Schulen, Kinder, die Angst vor Schulaufgaben haben. Hier 
werden erste Frustrationserlebnisse gepfl anzt und 
gesetzt, und dafür sind Sie verantwortlich. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Billige 
Polemik!)

Sie sind für den Leistungsdruck an den Schulen verant-
wortlich. Sie sind dafür verantwortlich, dass man Kinder 
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im zehnten Lebensjahr selektiert und ihnen sagt: Du bist 
nicht für eine höhere Schulbildung geeignet. Das ist Ihre 
Schulpolitik, 

(Beifall des Abgeordneten Franz Schindler (SPD))

und hier werden die zweiten Frustrationserlebnisse in 
jungem Alter bei Kindern gelegt, die letztendlich dazu 
führen, dass es im späteren Alter – in der Summe zugege-
benermaßen – zu Problemen kommt. 

Ich nenne noch einmal den Notendruck in den Klassen, 
wenn Kinder und junge Leute tagelang Angst vor Schul-
aufgaben haben, wenn die Eltern erwarten, dass gute 
Noten nach Hause gebracht werden, und die Kinder diese 
Anforderungen nicht mehr erfüllen können. Da werden die 
nächsten Frustrationserlebnisse gesteckt und gelegt, 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
GRÜNEN)

und auch das ist Ihre erklärte Schulpolitik. 

Natürlich ist es auch die mangelnde Integration gerade 
von jungen Menschen mit Migrationshintergrund an den 
Schulen. Hier wird an den Schulen zu wenig getan, um 
Kinder, die eine andere Nationalität haben, in unser 
System vernünftig zu integrieren. Auch das ist letztendlich 
ein Grund, dass hier und da Gewalt eskaliert. 

Gewalt rückt immer dann in den Fokus der Öffentlichkeit, 
wenn ein besonders gravierender Fall bekannt wird. Die 
Refl exe sind immer die gleichen: ordnungspolitische Maß-
nahmen. Das ist die ganze Antwort, die Ihnen einfällt, 
Kolleginnen und Kollegen von der CSU: Verbote, Verbote, 
Verbote. 

Wenn das alles ist, was Ihnen sozialpädagogisch oder 
pädagogisch zu diesem Problem einfällt, dann, sage ich 
Ihnen, ist das die Bankrotterklärung Ihrer Bildungspolitik 
schlechthin. 

(Beifall bei der SPD)

Ich möchte an die zahllosen versteckten Probleme erin-
nern, liebe Kolleginnen und Kollegen, die in Zusammen-
hang mit der Gewalt an Schulen gar nicht ans Tageslicht 
kommen. Ich erinnere an das Mobbing von Mitschüle-
rinnen und Mitschülern, weil die Werteerziehung zu Hause, 
aber auch in der Schule zu kurz kommt. Es gibt zu wenig 
Raum für die Werteerziehung an den Schulen und es wird 
ein zu starkes Gewicht auf Kernfächer wie Mathematik, 
Deutsch oder Naturwissenschaften gelegt. Das ist ja in 
Ordnung, aber es darf nicht dazu führen, dass wir keinen 
Raum mehr für die Werteerziehung haben, mit der Frage, 
wie man mit Gewalt umgeht, oder ob man toleriert, dass 
andere eben anders sind. Das ist die Realität an unseren 
Schulen und dafür sind Sie, meine Damen und Herren von 
der CSU, verantwortlich und sonst niemand.

(Beifall bei der SPD)

Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen, nämlich die 
Ausgrenzung der Schülerinnen und Schüler aus diversen 
Gründen. Vielleicht werden sie ausgegrenzt, weil sie ärmer 
sind als andere Mitschüler, vielleicht weil sie mit den 
Besten in der Schule nicht mithalten können oder weil sie 
– mag es noch so banal klingen – nicht mithalten können 
mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, die das Tragen 
von Designer-Klamotten und das Besitzen von modernster 
Handy-Technologie höher einschätzt als Werte in Rich-
tung des Umgangs mit Gewalt. Auch das ist das Ergebnis 
Ihrer Schulpolitik.

(Beifall bei der SPD – Engelbert Kupka (CSU): Na, 
na!)

Auch deswegen tragen Sie Mitverantwortung für diese 
Probleme. 

Lieber Herr Kollege Kupka, wir werden mit einem immer 
stärkeren Problem konfrontiert, das alle Fraktionen in 
diesem Hohen Hause und die Gesellschaft überhaupt 
zum Nachdenken zwingen sollte. Ich meine die Tatsache, 
dass wir uns immer mehr an diese Situation gewöhnen. 
Es ist immer normaler, dass Gewalt an Schulen vor-
herrscht und es ist immer normaler, dass Kinder andere 
Kinder mobben oder ausgrenzen. Das halte ich für die viel 
größere Gefahr. Wenn die Gesellschaft Gewalt an den 
Schulen als Normalität betrachtet, haben wir verloren.

(Engelbert Kupka (CSU): Das stimmt!)

Deswegen muss man hier gegensteuern, und zwar jetzt. 
Wir haben bereits einige Jahre verloren. Das Problem 
steht nicht erst seit gestern auf der Tagesordnung; das 
habe ich bereits gesagt. Es ist ein Querschnittsthema 
durch alle Politikbereiche hindurch; darüber hinaus ist es 
aber auch ein schulpolitisches Thema, und deswegen 
müssen wir die Rahmenbedingungen zur Lösung des Pro-
blems schaffen. Das habe ich schon gesagt. Ich möchte 
aber dennoch einige Punkte noch einmal konkret 
benennen. Wir brauchen nicht nur ordnungspolitische 
Maßnahmen. Ich gebe gern zu, dass ordnungspolitische 
Maßnahmen in einem nachhaltigen Konzept der Verhinde-
rung von Gewalt eine Rolle spielen können. Das gebe ich 
gern zu. Ohne ordnungspolitische Maßnahmen geht es im 
einen oder anderen Fall nicht. 

Wenn aber ordnungspolitische Maßnahmen das einzige 
Mittel sind, dann reicht das bei weitem nicht aus; die ord-
nungspolitischen Maßnahmen müssen ergänzt werden 
durch pädagogische und sozialpädagogische Maß-
nahmen und Strategien gegen Gewalt an Schulen. Das 
Kultusministerium allerdings führt das Kultusministerium 
oder die Schulen wie ein Ordnungsamt mit immer dem 
gleichen Refl ex. Wenn ein Problem als Schlagzeile in der 
Zeitung steht, wird das Problem verboten.

(Beifall bei der SPD) 

Vielleicht sollte Ihnen klar sein, dass man Probleme nicht 
verbieten kann. Herr Kassian Stroh von der „Süddeut-
schen Zeitung“ hat das geschrieben. Er hat Recht. Pro-
bleme lassen sich nicht verbieten.
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Wenn man auf Schulstörer und Schulschwänzer reagiert, 
indem man einen Gesetzentwurf vorlegt, der vorsieht, 
dass man bereits 14-jährige Kinder von der Schule ver-
weisen kann, dann ist das eine Bankrotterklärung. Sie 
verlagern das Problem auf die Kommunen, auf die Sozial-
ämter und auf den Justizvollzug und sagen ansonsten: 
Nach mir die Sintfl ut. Schulpolitisch ist Ihnen das 
wurscht.

(Beifall bei der SPD) 

Das kann keine gute Schulpolitik sein, wenn man keinen 
präventiven Ansatz hat. 

Für den Handy-Missbrauch gilt das Gleiche. Sie erkennen 
plötzlich, nachdem es für Sie zunächst ein Einzelfall war, 
dass es ein Problem ist.

(Zurufe von der CSU)

Lieber Herr Kollege Sibler, Sie erkennen, dass es ein Pro-
blem ist und es folgt derselbe Refl ex: Handy verbieten! Ich 
bin sehr gespannt, ob Sie die Lehrerinnen und Lehrer zur 
Handy-Polizei ausbilden wollen und ob Sie die Polizei in 
die Schulen schicken wollen, um 400 Handys an einer 
Realschule mit 400 Schülern zu kontrollieren. Ich bin 
gespannt, wie das funktionieren soll.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU)

Das Gleiche passiert mit der deutschen Sprache. Sie 
stellen fest, dass Schülerinnen und Schüler nicht genü-
gend deutsch sprechen. Da sind wir uns in der Sache 
übrigens durchaus einig.

(Zuruf von den GRÜNEN: Das haben wir auch 
gehofft!)

Aber was machen Sie? Sie versuchen nicht, den Schüle-
rinnen und Schülern, die nicht deutsch können, die deut-
sche Sprache nahe zu bringen,

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Ach nein!)

sondern Sie sagen: Jetzt wird die deutsche Sprache im 
Schulhof Pfl icht. Punkt aus!

(Zurufe von der CSU: Basta!)

Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Ich bin 
sehr gespannt, wie Sie kontrollieren wollen, welche 
Sprache gesprochen wird. Vielleicht mit versteckter 
Kamera auf dem Schulhof oder Mikrofonen hinter dem 
Busch?

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Das ist doch 
Quatsch! Da gibt es doch die schulinternen Ver-
einbarungen!)

Damit können dann die kleinen Gruppen, die auf dem 
Schulhof zusammenstehen, kontrolliert werden, ob sie 
deutsch oder türkisch sprechen oder in einer anderen 

Landessprache. Da sitzt dann vielleicht der Hausmeister 
am Band und hört: Was reden die denn da für eine 
Sprache?

(Zurufe von der CSU)

Kolleginnen und Kollegen, das ist keine Politik, sondern 
Hilfl osigkeit gegenüber Problemen, die wir in den Schulen 
haben.

(Beifall bei der SPD) 

Was fehlt sind nachhaltige Konzepte, und natürlich fehlt 
auch eine ausreichende Finanzierung in dieser Frage. Wer 
wie Sie mit Ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit in den letzten 
Jahren 4 Millionen Euro bei der Schulsozialarbeit gekürzt 
hat, braucht sich hier nicht mehr hinzustellen und den 
Unschuldsengel zu spielen.

(Beifall bei der SPD)

Wer nicht für ausreichend Lehrpersonal und Schulsozial-
arbeiter an den Schulen sorgt und sich permanent wei-
gert, ausreichende Rahmenbedingungen zu fi nanzieren, 
braucht sich auch nicht mehr hier hinzustellen und sagen, 
wie gut er ist und dass alles wunderbar ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, so geht es nicht. Wenn 
Sie nicht endlich dafür sorgen, dass hier über die Frakti-
onsgrenzen und Parteigrenzen hinweg nachhaltige Prä-
ventivmaßnahmen – nicht nur ordnungspolitischer Art – 
eingeleitet werden, und zwar nicht durch rhetorische 
Floskeln, sondern mit barer Münze im Nachtragshaushalt, 
werden wir Sie in Zukunft mitverantwortlich machen für 
jede Gewalteskalation, die in diesem Lande passiert.

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Tolle.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Um die Debatte, die jetzt 
in den Zeitungen hochkocht, einigermaßen zu versachli-
chen, habe ich die polizeiliche Kriminalstatistik einge-
sehen und die Zahlen seit 1999 geprüft. Da kommt deut-
lich zum Ausdruck, was seit dieser Zeit an Gewalt in den 
Schulen in Bayern passiert. Es hat sich eine Zunahme um 
38,7 % ergeben. Da diese Zahlen schon sehr lange veröf-
fentlicht sind, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
hätten Sie eigentlich wissen müssen, was an den Schulen 
passiert, und da sind die Vorfälle vergangener Zeit ein 
weiteres Indiz dafür, dass sich überhaupt nichts gebessert 
hat. 

Eigentlich muss das zu dem Schluss führen, dass man die 
Maßnahmen, die man bisher eingeleitet hat – wenn es 
denn welche gegeben hat –, auch auf ihre Wirksamkeit hin 
evaluiert. Ich meine, dabei waren Sie, Herr Minister 
Schneider, wenig erfolgreich.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Wie reagieren Sie auf die zunehmende Gewalt an unseren 
Schulen? – Ihre einzige Antwort ist eine Verschärfung der 
Sanktionen. Sie haben bereits im letzten Jahr Art. 86 des 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes geändert. Im 
Moment liegt ein weiterer Entwurf zur Verschärfung dieses 
Gesetzes vor; dieser Entwurf setzt ausschließlich auf 
Schulausschluss und geht sogar so weit, die Schulpfl icht 
zu verkürzen, was ich für verfassungsrechtlich bedenklich 
halte. Das zum einen. Zum anderen hatten Sie bei der 
letzten Änderung den Schülerinnen und Schülern sogar 
die Möglichkeit der aufschiebenden Wirkung eines Wider-
spruches genommen. Sie verbieten Handys an den 
Schulen, denken aber nicht darüber nach, ob Sie das 
auch durchsetzen können und bringen auch die Lehre-
rinnen und Lehrer in eine sehr schwierige Situation. Heute 
ist in der Presse zu lesen, dass es bereits erste Handy-
Kontrollen gibt. Die Handys werden nicht nur eingesam-
melt, sondern auch auf ihren Inhalt überprüft,

(Eduard Nöth (CSU): Wo denn?)

was ich für schlecht halte, weil das datenschutzrechtlich 
ein Vergehen ist. Herr Kollege Nöth, ich kann Ihnen das 
gerne zeigen; das ist heute im Pressespiegel nachzu-
lesen.

Ihre Verbotspolitik ist nicht erfolgreich gewesen. Ich 
meine, das zeigt auch die Zunahme der Gewalttaten an 
Schulen. Sie ist deshalb nicht erfolgreich, weil es Ihnen, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der CSU, an 
politischem Willen fehlt, 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

sich mit dem Gewaltproblem an der Schule aktiv ausein-
anderzusetzen. 

Ich will Ihnen ein paar Zahlen nennen. Der Landkreistag 
hat heute in der Presse veröffentlicht, dass es 7500 ver-
haltensauffällige Schüler gibt. Sie haben für diese Schüle-
rinnen und Schüler aber lediglich 2500 Plätze zur Verfü-
gung gestellt. Es fehlt an Unterstützungssystemen, es 
fehlt zum Beispiel an Schulpsychologen. Eine Zahl: Wir 
haben 5000 Schulen und 500 Psychologen. Laut einer 
Befragung des BLLV beträgt die durchschnittliche Warte-
zeit eines Schülers auf die schulpsychologische Beratung 
sieben Wochen. Ich fi nde es nahezu lächerlich, dass man 
sieben Wochen auf Unterstützung warten muss, wenn es 
ein Problem gibt. Bei Beratungslehrern beträgt die durch-
schnittliche Wartezeit 3,5 Wochen. Obwohl Sie wissen, 
dass die Zahl der Gewalttaten an Schulen zunimmt, haben 
Sie – das hat mir Kollege Mütze berichtet – im letzten Jahr 
nur sechs zusätzliche Psychologen und in diesem Jahr 
sieben eingestellt. Darauf sind Sie auch noch stolz. Sehr 
geehrter Herr Minister, ich sage Ihnen: Vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Gewalt an unseren Schulen ist 
das ein Armutszeugnis und noch nicht einmal ein Tropfen 
auf den heißen Stein. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

In der Schulsozialarbeit machen Sie, wie in der gesamten 
Bildungspolitik, Politik nach Kassenlage. Sie haben 
Anfang 2002 – so ist es zu lesen – mit großem Stolz 

350 Planstellen für die nächsten zehn Jahre verkündet 
und das auch noch für einen Erfolg gehalten. Ich halte das 
nicht für einen Erfolg. Ich halte es für ein Debakel, dass Sie 
noch nicht einmal dieses ärmliche Ziel eingehalten haben. 
Sie haben nämlich bisher gerade einmal 87 Schulsozialar-
beiter eingestellt – das sind 17 pro Jahr, also die Hälfte der 
von Ihnen angekündigten Zahl pro Jahr. Ich würde mir 
schon einmal überlegen, was außer Verboten zu tun ist, 
Herr Minister. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

In Bayern gibt es nichtsdestotrotz viele gute Projekte zur 
Gewaltprävention. Wie immer im bayerischen Schulwesen 
gibt es Modellprojekte, die dann auch wieder eingestellt 
werden. Diese Feigenblätter verschwinden wieder in der 
Schublade, und langfristig hat sich überhaupt nichts 
bewegt. Wenn es Projekte zur Gewaltprävention gibt, 
dann müssen sie ohne fi nanzielle und ohne personelle 
Mittel auskommen. Dies gilt es zu ändern. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte 
sagen, dass ein ganz klares Signal an die Schulen und 
auch an die Gesellschaft ausgehen muss, dass wir Gewalt 
nicht akzeptieren. Ich meine aber, dass wir die Probleme 
klar und deutlich benennen müssen. Mit Ihrer Verbotspo-
litik halten Sie die Türe zu. Irgendwann aber wird es wie 
eine Naturgewalt über Sie kommen, und dann können Sie 
gar nichts mehr tun. Lassen Sie uns also mit einer Pro-
blembeschreibung beginnen; denn nur wer ein Problem 
auch richtig beschreibt, ist in der Lage, das Problem auch 
zu lösen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir können damit beginnen, zur Kenntnis zu nehmen, 
dass gerade junge Menschen besonders sensibel auf 
gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Deshalb ist 
die Zunahme von Gewalt an den Schulen auch ein Hin-
weis auf gesamtgesellschaftliche Problem- und Mängel-
lagen. Gewalt unter Kindern und Jugendlichen ist aus 
meiner Sicht ein Besorgnis erregendes Zeichen, unter 
anderem für Perspektivlosigkeit, die einige unserer Kinder 
schon in recht jungen Jahren empfi nden. 

Ich erinnere mich noch sehr genau an eine Besucher-
gruppe aus Hauptschülern, die dasaßen und gesagt 
haben: Was haben wir denn für eine Chance? Aufgabe 
von Politik ist es, diesen Kindern, diesen Jugendlichen 
eine Chance auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Teil-
habe zu geben. Anscheinend ist es so, dass unser Schul-
system diese Botschaft nicht an alle vermittelt, weil sich 
viele um ihre Chancen gebracht sehen. Wir müssen das 
zur Kenntnis nehmen, und wir müssen darauf passende 
Antworten geben. 

Wenn man sich in der Welt und auch in Deutschland 
umschaut, sieht man aber auch, dass wir der Gewalt in 
der Schule nicht hilfl os ausgeliefert sind. Wir müssen nicht 
versuchen, sie mit drakonischen Strafen auszumerzen, 
weil es andere erprobte Wege gibt, wie gewalttätigem 
Verhalten bei Kindern und Jugendlichen präventiv und 
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korrektiv begegnet werden kann. In der Welt gibt es sehr 
viele Beispiele. Als Beispiel nenne ich die Anti-Gewalt-
Kampagne in Norwegen, die erfolgreich in England und 
auch in Schleswig-Holstein wiederholt wurde. Ich glaube, 
auf diese Erfahrungen können wir zurückgreifen. In Nor-
wegen führte eine Anti-Gewalt-Kampagne zu einer Verrin-
gerung der unmittelbaren und mittelbaren Gewaltausü-
bung, und zwar an der Schule, in der Familie und in der 
Umgebung. Es fand auch keine Gewalt mehr auf dem 
Schulweg statt. Das Ganze ist im Laufe von zwei Jahren 
passiert. Nebenbei sind Schülerinnen und Schüler, Lehre-
rinnen und Lehrer mit ihrem Schulalltag auch zufriedener 
gewesen. 

Deshalb ist es für meine Fraktion wichtig, Gewalt an den 
Schulen durch den Ausbau von pädagogischen Maß-
nahmen zu verhindern. Vieles ist vorhanden, auf dem wir 
aufbauen können. Ich nenne nur ein paar Beispiele: Streit-
schlichterprojekte; in Rheinland-Pfalz gab es ein erfolgrei-
ches Projekt, das PROPP hieß; der Sport engagiert sich 
sehr stark in präventiver Anti-Gewalt-Arbeit; auch die 
Jugendverbände machen sehr gute Angebote. In Bayern 
fehlt ein roter Faden. Deshalb fordert unser Antrag die 
Staatsregierung auf, die Schulen bei der Entwicklung von 
Präventionskonzepten, von Ansätzen zur friedlichen Kon-
fl iktlösung und bei der Entwicklung von Konzepten zur 
Krisenintervention personell, fi nanziell und fachlich zu 
unterstützen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Prävention muss 
an der Schule professionell implementiert werden. Sie 
darf nicht der Beliebigkeit oder dem Zufall überlassen 
werden. Herr Minister Schneider, da nützt es auch nichts, 
wenn man ab und zu einmal eine Broschüre herausgibt 
oder eine Internetseite schaltet. Ich habe im Studium 
gelernt: Wenn man Marketing macht, muss auch etwas 
dahinter sein. Wenn Sie die Schulen bei Präventionskon-
zepten unterstützen, wäre das der nötige Unterbau, den 
Sie dann mit einer Homepage oder einer Broschüre 
begleiten könnten.

Wenn wir es mit der Bekämpfung der Gewalt an den 
Schulen ernst meinen, müssen wir Ihre Ausschluss- und 
Verbotspolitik beenden, weil sie erwiesenermaßen nicht 
erfolgreich war. Stattdessen brauchen wir Schulpsycho-
logen und Schulpsychologinnen, Beratungslehrer und 
Beratungslehrerinnen, Schulsozialarbeiter und Schulsozi-
alarbeiterinnen, Beratungslehrer und Beratungslehre-
rinnen sowie sonderpädagogische Dienste, die zeitnah 
und auch örtlich nah zur Verfügung stehen. Lehrer und 
Lehrerinnen brauchen mehr Zeit, um sich der Erziehungs-
arbeit widmen zu können. Herr Kollege Nöth, Sie werden 
mir sicherlich zustimmen, dass Lehrkräfte mit 30 Schülern 
und Schülerinnen in einer Klasse nicht immer gleich oder 
sehr oft gar nicht erkennen, dass eines dieser Kinder ein 
Problem hat.

Um diese Konzepte an den Schulen erfolgreich zu imple-
mentieren, müssen Arbeitshilfen für die pädagogische 
Arbeit bereitgestellt werden und die Lehrkräfte durch Aus- 
und Fortbildung für neue Konzepte qualifi ziert werden. 
Wichtig ist außerdem, die Konfl iktprävention, die aktive 
Konfl iktlösung sowie den Ausbau von sozialen und emoti-
onalen Kompetenzen als festen Bestandteil des Unter-
richts zu begreifen. Hierfür bietet aus unserer Sicht die 

Ganztagsschule die besten Möglichkeiten. Wir möchten 
deshalb den Ausbau der Ganztagsschule forcieren.

Wir brauchen auch eine Vernetzung mit den Beratungs- 
und Unterstützungssystemen der Kommunen, den 
Jugendverbänden und den Vereinen aus der Region. 
Außerdem müssen Schüler und natürlich auch deren 
Eltern in die Entwicklung von Gewaltpräventionsprojekten 
einbezogen werden. Die Medienerziehung muss an den 
Schulen einen höheren Stellenwert bekommen. Nebenbei 
möchte ich bemerken: Wir als Politiker und Politikerinnen 
sollten gemeinsam kritisieren, dass Fernsehen und 
Internet immer gewalttätiger werden. Vom Bayerischen 
Landtag sollte die Botschaft ausgehen, dass wir so etwas 
nicht hinnehmen und dass wir uns auch nicht an die zahl-
reichen Ballerfi lme, die nahezu die gesamte Fernsehland-
schaft beherrschen und die Menschen abstumpfen, 
gewöhnen werden.

Wir sollten darüber hinaus Forschungsprojekte auf den 
Weg bringen, mit denen untersucht werden soll, wie wir 
Gewalt an Schulen in Zukunft vermeiden können. Herr 
Minister Schneider, ich hoffe nicht, dass Sie mir jetzt 
sagen, dass wir das alles schon hätten; denn der rote 
Faden fehlt. Es fehlt etwas, mit dem diese Maßnahmen 
zusammengeführt werden. In der Praxis gibt es ermuti-
gende Beispiele, die beweisen, dass pädagogische 
Ansätze Erfolg haben. Schule ist ein Ort des Lebens und 
des Lernens. Schule darf nicht nur Wissen und Fähig-
keiten vermitteln, sondern muss durch gezielte Arbeit zu 
einem Ort werden, an dem Solidarität, Gewaltfreiheit und 
tolerantes Miteinander gelebt und vorgelebt werden. Herr 
Kollege Nöth, so habe ich es gelernt.

Deshalb möchte ich, dass Konfl iktprävention fester 
Bestandteil des Unterrichts wird. Dann haben wir die 
Chance, die Einstellung gegenüber der Gewalt positiv zu 
verändern. Unseren Kindern und Jugendlichen wird es 
dann leicht fallen, die Erfahrungen aus der Schule in die 
Alltagswelt und damit in die Erwachsenenwelt hineinzu-
nehmen. Unser Dringlichkeitsantrag würde das auf den 
Weg bringen. Ich hoffe auf Ihre Zustimmung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Eisenreich.

Georg Eisenreich (CSU): Frau Präsidentin, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Das ist ein ernstes Thema. Wie 
reagiert Herr Kollege Pfaffmann darauf? – Er reagiert mit 
der ihm eigenen Polemik. Ich glaube, so sollten wir mit 
diesem Thema nicht umgehen.

(Beifall bei der CSU)

Sie verwenden sehr gerne das Wort „Bankrotterklärung“. 
Das hören wir im Ausschuss sehr oft.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das ist auch 
immer der gleiche Effekt!)
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Dazu eine kurze Anmerkung: Die Länder, die sich am 
meisten um den Bankrott Gedanken machen müssen, 
sind die Länder, in denen die SPD am längsten regiert 
hat.

(Beifall bei der CSU)

Wir sind uns einig, dass Gewalt in allen Bereichen der 
Gesellschaft verhindert werden muss. Das gilt im Beson-
deren für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, näm-
lich für die Kinder, auch dann, wenn diejenigen, die die 
Gewalt ausüben, selbst Kinder sind. Die CSU verfolgte 
dazu schon immer eine klare Linie: Keine Toleranz gegen-
über Gewalt. Wir gewöhnen uns auch nicht an diese 
Gewalt. Deshalb sagen wir ein klares Nein zur Gewalt. Ich 
weiß nicht, wie das bei Ihnen ist.

(Christa Steiger (SPD): Von Sachlichkeit kann 
jetzt aber nicht mehr gesprochen werden!)

Die Politik kann das jedoch nicht alleine leisten. Auch die 
Lehrer können das nicht allein leisten. Dies ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der alle an der 
Schule Beteiligten, insbesondere auch die Eltern, mit-
wirken müssen.

Wie ist die Situation an Bayerns Schulen 
tatsächlich? – Dieses Thema muss ernst genommen 
werden. Dazu zählt, dass es nicht verharmlost werden 
darf. Man sollte es aber auch nicht übertreiben. Festzu-
stellen ist, dass sich die große Mehrheit der Schülerinnen 
und Schüler an die Regeln hält, dass sie engagiert und 
motiviert ist. Eine kleine aber wachsende Anzahl von 
Schülerinnen und Schülern fällt jedoch durch zuneh-
mende Gewalttaten auf. Deswegen ist es unser Ziel, 
Schüler vor Gewalt zu schützen und bei den Mitschülern 
den Lernerfolg sicherzustellen.

Von den Schulen und von den Lehrkräften wird bereits 
sehr viel geleistet. Meine Damen und Herren von der 
Opposition, deshalb stört es mich, dass Sie versuchen, 
den Eindruck zu erwecken, dass auf diesem Gebiet bis-
lang zu wenig passiert sei. Es gibt keinen Grund, das Rad 
neu zu erfi nden; denn der Großteil der Maßnahmen, die in 
diesen Dringlichkeitsanträgen stehen, wird bereits heute 
in vielfältiger Form umgesetzt. Insofern sind diese Anträge 
überfl üssig. Es tut mir Leid, wenn ich das in dieser Deut-
lichkeit sagen muss.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Es ist alles nicht 
so schlimm! Es ist alles wunderbar!)

Herr Kollege Pfaffmann, in einem Punkt muss ich Ihnen 
ganz deutlich widersprechen: Es ist indiskutabel, wenn 
Sie versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass der 
Grund für die zunehmende Gewaltbereitschaft unser Bil-
dungssystem sei. Damit behaupten Sie, dass der Grund 
dafür auch bei den Schulen und damit bei den Lehrkräften 
liege. Das muss ich in aller Deutlichkeit zurückweisen.

(Beifall bei der CSU – Hans-Ulrich Pfaffmann 
(SPD): Dümmer geht es nicht mehr!)

Das von Ihnen geforderte Gesamtkonzept aus pädagogi-
schen aber auch aus Ordnungsmaßnahmen existiert 
bereits. Ich möchte dazu einige Dinge aufzählen: Gewalt-
prävention und Medienerziehung gehören zu den Bil-
dungs- und Erziehungszielen, die in den Lehrplänen 
stehen. Präventionsbemühungen und Werteerziehung 
sind in den Schulen Alltag. Im Rahmen der inneren Schul-
entwicklung ist bereits vieles möglich, um  Ziele wie ein 
offenes Schulklima, offene Kommunikationsformen, 
lösungsorientierte Gesprächsführung und Konfl iktlö-
sungen zu erreichen. Zielvereinbarungen sind bereits an 
vielen Schulen umgesetzt.

Außerdem gibt es eine Reihe ergänzender Maßnahmen. 
Ich nenne nur die Kooperation mit der Polizei im Rahmen 
des Programms Prävention im Team – PiT- sowie die Pro-
jekte „Faustlos“, „Mit mir nicht“ und zahlreiche Kooperati-
onen mit der Jugendhilfe. Auch ein Bündnis gegen Gewalt 
gibt es bereits. Die Stiftung heißt jedoch „Bündnis für 
Kinder gegen Gewalt“. Der Schirmherr ist unser Minister-
präsident Dr. Edmund Stoiber. 

Eine tolle Sache, auch wenn es vielleicht etwas anders 
heißt als von Ihnen gefordert. 

Die Schulsozialarbeit – da gebe ich Ihnen Recht – ist eine 
ganz notwendige Sache. Sie müssen aber einfach nur ins 
Gesetz schauen. Die Jugendsozialarbeit ist eine Aufgabe 
der Kommune. Sie könnten einmal mit den Kollegen von 
Rot-Grün im Münchner Rathaus reden, um sie zu veran-
lassen, nicht ständig über Kürzungen bei der Schulsozial-
arbeit zu sprechen, sondern diese auszubauen, anstatt 
hier im Landtag Reden darüber zu halten, was wir tun 
sollen. Wir sehen sie als freiwillige Leistungen vor und 
wollen sie weiter ausbauen.

Zu diesem Gesamtkonzept gehören auch Ordnungsmaß-
nahmen und deswegen begrüßen wir die Verankerung 
zusätzlicher Maßnahmen im BayEUG. Dabei handelt es 
sich um eine gute Sache in einem Gesamtkonzept.

Dazu zählt auch das grundsätzliche Verbot der Handynut-
zung während der Schulzeit. Heute hat sich in einer 
durchaus strittigen Diskussion ein sehr renommierter 
Jugendpsychiater zu Wort gemeldet und gesagt, dass er 
diese Maßnahme gut fi ndet.

Dieses Gesamtkonzept aus pädagogischen Maßnahmen 
und Ordnungsmaßnahmen existiert bereits und wird in die 
Tat umgesetzt. Dies hilft im Übrigen nicht nur den Mit-
schülern, sondern auch den Betroffenen, denn es ist 
besser, wenn sie früh ihre Grenzen erfahren, bevor es zu 
spät ist.

Mein letzter Punkt – zu München und zu einigen Eltern 
bezüglich des Handyverbots noch eine kleine Anekdote: 
Vormittags wird zugelassen, dass die Kinder während der 
Schule mit dem Handy telefonieren, SMS verschicken und 
Videos austauschen, und am Abend protestieren die glei-
chen Eltern auf Bürgerversammlungen gegen Handy-
masten neben der Schule. Dabei handelt es sich um kein 
Gesamtkonzept. Wir machen es anders und wir machen 
es besser.

(Beifall bei der CSU)
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Sibler.

Bernd Sibler (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! In der Tat widmen wir uns heute einem sehr 
ernsten Thema und es ist viel zu ernst, um die billigen 
Aussagen des Herrn Pfaffmann zur Kenntnis nehmen zu 
müssen. Es war wieder einmal ein Rundumschlag, mit 
dem Sie Ihre allgemeinen bildungspolitischen Themen 
einbringen. Sie werden dem Thema damit nicht in der 
notwendigen Form gerecht.

In der grundsätzlichen Zielsetzung der Anträge sind wir 
uns sicher einig. Gewalt lehnen wir ab; wir lehnen sie 
überall ab, nicht nur in der Schule. Heute ist – um dies als 
Beispiel zu nennen – in meiner Heimatzeitung ein großer 
Artikel über eine Schlägerei zwischen Buben und Mäd-
chen nicht deutschsprachiger Herkunft zu lesen. In der 
heutigen Ausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ wird über 
ein Streitschlichtermodell in Amberg berichtet. Dies mag 
ein Beispiel für die vielfältigen Programme und Initiativen 
der Staatsregierung zu diesem Thema sein. Viele weitere 
folgen.

Ich sehe es als Lob für die Staatsregierung an, wenn Sie in 
Ihrem Antrag Dinge fordern, die die Staatsregierung schon 
lange umsetzt. Als ein Beispiel – Georg Eisenreich hat es 
schon angesprochen – mag das Bündnis für Kinder gegen 
Gewalt dienen. Ebenso ist bei den Medien- das ist Ihnen 
ja sehr wichtig – das Forum Medienpädagogik seitens der 
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien zu nennen. 
Darin diskutieren Fachleute aktuelle Fragen der Medien-
pädagogik. In diesem Jahr ist im Sommer eine Fachta-
gung zum Thema „Gaming“ angesetzt. Das ist sicherlich 
eines der wichtigsten Themen.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Mit Handyverbot 
reagieren wir auf Gewalt an Schulen!)

– Herr Kollege Pfaffmann, Ihnen sollte klar sein, dass Sie 
mit diesen Dingen auch eine Multiplikatorenschulung 
betreiben. Lesen Sie bitte Ihren Antrag. Auch Sie fordern 
in Ihrem Antrag solche Maßnahmen. Sie sollten besser 
aufpassen, was Sie selbst fordern.

(Beifall bei der CSU)

Nicht zuletzt ist in Bayern die Kommission für den Jugend-
medienschutz angesiedelt. Auch diese ist für die Multipli-
katoren ganz wichtig, vor allem vor dem Hintergrund der 
schrecklichen Ereignisse in Erfurt vor wenigen Jahren, wo 
wir im Zusammenhang mit dem „Gaming“ eine heiße Dis-
kussion hatten. Diesen Umstand haben Sie anscheinend 
schon wieder vergessen, Sie hecheln nur tagesaktuellen 
Themen hinterher.

Ein leidenschaftliches Thema für die Staatsregierung ist 
der Jugendschutz, was sich in einem eigenen Entwurf zur 
Novellierung des Jugendschutzgesetzes verdeutlicht. Nur 
leider ist die Umsetzung an den damaligen Mehrheitsver-
hältnissen auf Bundesebene gescheitert.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Sie meinen das 
KEG?)

– Nein, das meine ich nicht.

(Zurufe des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaff-
mann (SPD))

– Also wenn Sie sich noch zu Wort melden möchten, Herr 
Kollege Pfaffmann, dann dürfen Sie das gerne tun und 
können darauf eingehen. Auch Herr Kollege Wahnschaffe 
hat das gemacht. 

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Ich bedanke mich 
für die Bereitschaft, dass ich hier reden darf!)

– Es freut mich für Sie, dass ich Ihnen heute ein freudiges 
Ereignis ermöglichen konnte. 

Das Thema Medienkompetenz hat Eingang in den bayeri-
schen Erziehungsplan gefunden. Alle sieben Regierungs-
bezirke bieten zudem bei den Bezirksjugendringen Medi-
enfachberatungen in unterschiedlichen Formen an. Nicht 
zuletzt wird die Medienarbeit auch ein wichtiger Schwer-
punkt in unserer Enquete-Kommission sein, wo wir übri-
gens in großer Übereinkunft zwischen den jugendpoliti-
schen Sprechern bereits eine Anhörung zu diesem Thema 
im Landtag auf den Weg gebracht haben. Dieser Ansatz 
ist besser als der billige Populismus, den Sie betreiben.

Zum Thema Jugendsozialarbeit gebe ich Ihnen Recht,  
möchte aber auch darauf verweisen, dass wir im Haus-
haltsausschuss, aber auch schon in der Vorberatung 
darauf hinweisen konnten, weitere Stellen zu schaffen, 
wenn auch noch nicht in dem Maße, wie wir es uns alle 
wünschen. Wir wollen aber den Weg konsequent weiter-
gehen. Das ist damit deutlich geworden und unterstreicht 
für die Mehrheitsfraktion die Wichtigkeit dieser Maß-
nahme.

Zu den Anträgen: SPD und GRÜNE machen es uns mit 
den immer wieder gleichen Formulierungen – Herr Kollege 
Pfaffmann hat es wieder einmal deutlich unter Beweis 
gestellt, dass er nur kritisieren und nicht konstruktiv wei-
terkommen will – unmöglich, den Anträgen zuzustimmen. 
Fast möchte man ein System dahinter vermuten, damit 
Sie sagen können, die böse CSU verhindere Ihre Anträge. 
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, Herr Pfaffmann, dass das 
bayerische Schulsystem bei vielen bzw. fast allen interna-
tionalen Studien als gut und als sehr leistungsfähig einge-
stuft worden ist. Was bei den Anträgen der SPD und der 
GRÜNEN viel zu kurz kommt, ist der Verweis auf die Erzie-
hungsverantwortung der Eltern. Schule kann letztlich nur 
an dem anknüpfen, was im Elternhaus grundgelegt 
worden ist. Schule kann nicht der Reparaturbetrieb dafür 
sein, was im Elternhaus nicht geleistet worden ist. Wir 
müssen in diesem Zusammenhang auch das Elternhaus 
stärken.

(Beifall bei der CSU)

Dies sieht man letztlich auch beim Umgang mit der Han-
dyproblematik. Es ist ein großes Problem und nicht so 
locker zu handhaben, wie Sie es darstellen und wie es 
auch Herr Maget gesagt hat. Deshalb bin ich der Staats-
regierung ausgesprochen dankbar, dass sie mit ihrem 
entschlossenen Vorgehen und der schnellen Reaktion ein 
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deutliches Zeichen dafür gesetzt hat, diesen Schmutz auf 
Schülerhandys nicht zu akzeptieren. Letztlich ist es ein 
Signal an die ganze Gesellschaft, weil sich diese Darstel-
lungen sicherlich nicht nur auf Handys von Schülerinnen 
und Schülern befi nden.

Wenn man gegen Gewalt in unserer Gesellschaft vor-
gehen will, genügt es nicht, mit Betroffenheit und gutem 
Willen vorzugehen, dann muss man auch deutliche Zei-
chen setzen, wie es durch das Handyverbot und den 
Zwang zur Benutzung der deutschen Sprache auf bayeri-
schen Schulhöfen zum Ausdruck kommt. Das ist aus 
meiner Sicht der richtige Weg und das ist auch eine Dau-
eraufgabe, die nicht zeitlich gebunden ist und in der man 
nicht schnellen Schlagzeilen nachlaufen kann.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Um das Wort hat 
Herr Kollege Hufe gebeten.

Peter Hufe (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich glaube, Herr Eisenreich und Herr Sibler, 
wenn Sie nachts irgendwo aus dem Tiefschlaf aufwachen, 
ist das erste, was Ihnen einfällt, die SPD verbreite Polemik 
und in den anderen Bundesländern sei es noch sehr viel 
schlechter.

(Beifall bei der CSU)

Da kann ich nur sagen: Ich wünsche Ihnen und Ihren Kol-
legen bessere Träume. Dann ist man ausgeglichener und 
kann den Argumenten der anderen viel besser folgen. Uli 
Pfaffmann hat in seiner Wortmeldung gesagt: Wenn 
Gewalt in unserer Gesellschaft Normalität wird, dann 
haben wir verloren. Das ist doch unstrittig: Wenn heute die 
Kinder Gewalt ausüben, um diese mit ihren Handys fi lmen 
zu können, dann haben wir – ich habe mich deshalb noch 
einmal gemeldet – ein großes Problem mit den Medien, 
die heute Gewalt als Problemlösung und nicht als Pro-
blem darstellen. 

Darauf haben wir in der Vergangenheit zu wenig reagiert. 
Wir haben eine ganze Reihe von Anträgen gestellt, die 
sich mit der Medienproblematik und mit der Medienprä-
vention beschäftigen. Die Anträge werden in der Enquete-
Kommission, Herr Sibler, bei Ihnen mitbehandelt. Wir 
glauben, dass dieses Thema in Zukunft viel ernster 
genommen werden muss. Wir glauben natürlich auch, 
dass die letzte Ausrede immer ist: Die erste Verantwor-
tung haben die Familien. Das ist selbstverständlich, aber 
dann kommen die Kinder, die von den Familien nicht aus-
reichend vorgebildet werden, an die Schulen. Auf diesen 
Umstand muss man doch reagieren. Darauf kann man 
nicht dadurch reagieren, indem man die Anforderungen 
immer höher schraubt, sondern man muss beispielsweise 
dadurch reagieren, dass man Musikschulen und den 
Musikunterricht in den Schulen verstärkt. 

Was machen wir? Wir halten den Zuschuss zu den Lehrer-
personalkosten bei 8 % oder 8,5 %. Seit ewigen Zeiten 
fordern wir aber 25 %. Wo ist hier die Prävention? Sind wir 
wirklich daran interessiert, dass wir den Kindern am Nach-

mittag eine Alternative zu Internet, DVD-Player, Fernsehen 
und dem ganzen Schund, der gezeigt wird, bieten? 

(Beifall bei der SPD)

Wo ist hier die Alternative? Die ist nicht da. Wenn wir 
Ganztagsunterrichtsangebote an den Schulen hätten, 
wenn wir mehr Musikschulen hätten oder wenn wir Kunst 
am Nachmittag anbieten würden, hätten wir eine Alterna-
tive zu Internet und Schmuddel-TV. Dafür sind Sie auch 
mitverantwortlich. 

(Beifall bei der SPD – Prof. Dr. Gerhard Waschler 
(CSU): Eine völlig falsche Information! Völlig am 
Thema vorbei! – Eduard Nöth (CSU): Thema ver-
fehlt! Setzen! Sechs!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Um das Wort hat 
Herr Kollege Rüth gebeten. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Zuerst der Minister!)

Mir ist gesagt worden, dass der Herr Minister zuletzt 
reden möchte. Das ist die Botschaft, die ich hier habe. Ich 
sage das so, wie es mir hier mitgeteilt wird.

(Peter Hufe (SPD): Sie müssen jetzt von Ihren 
Träumen berichten! – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): 
Der Minister ist noch wankelmütig!)

Berthold Rüth (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich möchte erst einmal allen Schulen und 
allen Lehrerinnen und Lehrern dafür danken, dass sie 
diese Thematik öffentlich gemacht und dafür gesorgt 
haben, dass über die anstehenden Themen und Probleme 
hier diskutiert werden kann. Ich freue mich, dass für die 
SPD heute Herr Kollege Pfaffmann über Werte, Erziehung 
und Integration geredet hat. Herr Kollege Pfaffmann, ich 
bin gespannt darauf, welche Lösungen Sie anbieten 
werden. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, dass die Probleme 
sehr vielseitige Ursachen haben. Eine Ursache ist die Ver-
änderung der Gesellschaft. Früher geltende Grenzen 
wurden verschoben. Wir müssen uns aber auch sehr stark 
auf die Familien konzen≠trieren. Wir haben sehr viele Ein-
zelkinder, wir haben in den Familien sehr schwierige Ver-
hältnisse. Die Kinder wissen sich nicht mehr einzuordnen. 
Deswegen müssen wir uns klarmachen, 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Wollen Sie jetzt die 
Familien in Bayern an den Pranger stellen?)

dass der Erziehungsauftrag nach wie vor bei den Eltern 
liegt und nicht an Staat und Schule abgegeben werden 
kann. Kinder brauchen Liebe und Geborgenheit, und das 
kann nur eine Familie geben. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt hat der 
Herr Staatsminister das Wort. 
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Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Dieses 
Thema ist nicht nur sehr wichtig, sondern ein Thema, an 
das man mit aller notwendigen Ernsthaftigkeit herangehen 
sollte. Man sollte nicht versuchen, es für den parteipoliti-
schen Schlagabtausch zu missbrauchen.

(Beifall bei der CSU – Hans-Ulrich Pfaffmann 
(SPD): Da bin ich aber gespannt!)

Natürlich sind nur Ordnungsmaßnahmen keine Antwort 
auf dieses Thema, vor allem sind sie keine alleinige Ant-
wort darauf. Niemand hat das ja behauptet. Alles das, was 
Sie nachlesen können und was Sie aus den Debatten 
wissen, müsste Sie dazu veranlassen, zu sagen, dass die 
Ordnungsmaßnahmen auch nicht die einzigen Maß-
nahmen in Bayern sind. Wir haben ein umfassendes 
Bündel von Maßnahmen, die aber, wie wir feststellen 
müssen, nicht die Garantie dafür geben, dass Gewalt 
nicht entstehen kann. 

Ich nehme nur den letzten Fall, der sich in Augsburg 
ereignet hat, als ein Beispiel: An der dortigen Schule wird 
vorbildlich Präventionsarbeit geleistet, dort setzen sich 
die Lehrkräfte mit riesigem Engagement dafür ein, dass 
Werteerziehung erfolgt, dort fi ndet eine große Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten statt. Ich greife nur ein paar 
Maßnahmen heraus, die an dieser Hauptschule durchge-
führt werden: Es gibt an dieser Schule das PiT-Programm, 
das in Zusammenarbeit zwischen Polizei und Schule mit 
Unterstützung von Drogenberatern und Erziehungshilfe 
durchgeführt wird. Wir haben an dieser Schule ein exzel-
lentes Streitschlichterprogramm. Wir haben an dieser 
Schule ein spezielles Programm, welches sich geschlech-
terdifferenziert mit Fragen auseinandersetzt, welche Maß-
nahmen, Hilfen und Modelle Buben und Knaben im 
Umgang der Geschlechter miteinander und im Umgang 
mit Gewalt brauchen. Das ist nur eine teilweise Aufzäh-
lung einer Fülle von Maßnahmen. Trotzdem passierte an 
dieser Schule ein Vorfall, der für uns kaum vorstellbar ist: 
Ein Mädchen und ein Bub versuchen, einen anderen 
sexuell zu missbrauchen, und die ganze Klasse schaut zu. 
Man steht auch mit einem Stück Ohnmacht vor solchen 
Ereignissen, weil man zugestehen muss, dass wir poli-
tisch nicht alles lösen können, selbst wenn wir mit bestem 
Wissen und Gewissen handeln. Wir stehen vor gesell-
schaftlichen Herausforderungen und vor einer gesell-
schaftlichen Entwicklung, die uns nicht nur hellhörig 
machen muss, sondern die von uns auch Konsequenzen 
fordert.

Als eine Konsequenz müssen wir die Eltern darüber infor-
mieren, was in diesen Medien alles passieren kann, aber 
auch darüber, welche strafrechtlichen Folgen damit ver-
bunden sind. Wir müssen die Lehrkräfte darüber infor-
mieren, wie sie damit umgehen können. Wir müssen aber 
auch die Schülerinnen und die Schüler darüber infor-
mieren, was es bedeutet, wenn sie pornographische 
Inhalte weiterverbreiten. Sie sind mitten im Strafrecht, sie 
werden auch strafrechtlich verfolgt. Ich denke, dass wir 
uns darüber einig sind, dass wir bei der Verbreitung por-
nographischer und sadistischer Inhalte, bei der Verbrei-
tung von Köpfungsszenen, Kastrationsszenen oder Ver-
gewaltigungsszenen nicht sagen können: Wegen zwei 
oder drei Videos machen wir so einen Aufstand. Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir so disku-
tieren und dabei versuchen, die Schuld dem anderen nur 
deswegen unterzujubeln, um einen kurzfristigen parteipo-
litisch taktischen Erfolg zu haben, sage ich: Gute Nacht, 
Politik.

(Beifall bei der CSU)

Neben der Information ist Prävention wichtig. Man kann 
immer darüber diskutieren, dass noch mehr notwendig 
ist. Das ist keine Frage. Sie werden nie ein Politikfeld 
fi nden, bei dem Sie nicht noch mehr machen können.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Man muss aber auch 
das Richtige machen!)

Sich alleine auf diese Ebene zu beschränken, ist aber zu 
wenig. Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir alles tun 
können. In großer Zusammenarbeit mit vielen ehrenamtli-
chen Kräften und mit Unternehmen, die uns unterstützen, 
haben wir zur Gewaltprävention 25 verschiedene Pro-
gramme wie „Faustlos“, „Nicht mit mir“ und „Lions-Quest“ 
aufgelegt, die Gott sei Dank von verschiedenen Initiativen 
unterstützt werden. Es gibt ein ganzes Bündel von Akti-
onen dazu. Dazu haben wir Vernetzungen hergestellt und 
geben auch Informationen über das ISB heraus, damit die 
Schulen wissen, welche Möglichkeiten es gibt und wo sie 
Unterstützung bekommen können. Wir haben die Medi-
enpädagogik neu in die Lehrerausbildung aufgenommen. 
Wir haben in Dillingen spezielle Fortbildungskurse, um die 
Lehrkräfte in diesen Fragen fortzubilden. Es geht uns 
doch selbst so: Wer nicht ständig am Ball ist, ist mit dieser 
Entwicklung zum Teil überfordert.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Pfaffmann?

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Nein, ich will hier ein Gesamtkonzept darstellen und bitte 
darum, das auch darstellen zu dürfen.

Ein zweites Thema: Wir haben Medienberater und Medi-
enberatungsstellen. Wir arbeiten mit der Jugendhilfe, mit 
der Polizei, mit Verbänden und mit den Kirchen zusammen. 
Wir haben Ganztagsangebote in Zusammenarbeit mit 
ehrenamtlichen Kräften; darauf lege ich besonders großen 
Wert. Wir haben gestern mit Rettungsdienstverbänden 
eine Kooperation beschlossen, um ein attraktives Nach-
mittagsangebot zu schaffen, welches auch Kollege Hufe 
angesprochen hat, damit junge Menschen mehr Ange-
bote und Alternativen haben als das Internet und den 
Zugriff auf irgendwelche Darstellungen.

Ein drittes Thema ist die Werteerziehung. Die vor Jahren 
erfolgten Diskussionen, dass man Sekundärtugenden 
oder Religionsunterricht nicht brauche, sind verkehrt. Das 
wissen wir und müssen die Erziehung genauso unter-
stützen wie das Lehren von Wissen und Können. Am 
gefährlichsten wäre es, wenn das eine gegen das andere 
ausgespielt würde. Wir brauchen beide Bildungsbereiche, 
so wie es in der Bayerischen Verfassung steht: Die 
Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, 
sondern auch Herz und Charakter bilden.
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Wir brauchen aber auch Ordnungsmaßnahmen. Es ist zu 
Recht angesprochen worden, dass Ordnungsmaßnahmen 
wichtig sind. Ordnungsmaßnahmen allein werden natür-
lich nicht das Problem lösen. Wenn ich aber auf Ord-
nungsmaßnahmen verzichte, gebe ich auch ein 
bestimmtes Signal für das Rechtsbewusstsein. Also muss 
es auch Ordnungsmaßnahmen geben. Ich gehe jetzt in 
dieser Frage nicht in die Tiefe. Dafür haben wir bei der 
Aussprache über das Gesetz genügend Zeit. Wenn wir an 
den Schulen junge Menschen haben, die für die Lehr-
kräfte und auch für die Mitschüler eine Gefahr darstellen, 
die schon viele Probleme gemacht haben und auch viel 
Unterstützung bekommen haben, müssen wir auch die 
Frage stellen, ob wir im Einvernehmen mit der Jugendhilfe 
die Schulpfl icht beenden, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Das geht nicht!)

wenn wir zu dem Schluss kommen, dass sie in der Klasse 
nicht mehr tragbar sind. Ich will natürlich nicht, dass sie 
von der Schule wegkommen und dann auf der Straße 
stehen. 

Es muss eine Anschlussprävention – fast hätte ich gesagt 
„Anschlussbehandlung“, und in diesem Fall würde das 
wohl stimmen – gegeben sein. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen nicht 
glauben, dass wir mit diesen politischen oder schulpoliti-
schen Maßnahmen dem Problem Herr werden, wenn die 
Gesellschaft in dieser Frage keinen anderen Weg geht und 
nicht dafür sorgt, dass Gewaltdarstellungen nicht nur ver-
pönt, sondern auch verboten sind. Die Frage muss 
gestattet sein, ob es erlaubt sein muss, Killervideos herzu-
stellen, oder ob man das verbieten kann. Muss es erlaubt 
sein, dass immer und überall Gewaltdarstellungen vor-
handen sind? Das ist keine schulpolitische und auch nicht 
nur eine politische Frage, sondern das muss eine gesell-
schaftliche Diskussion und Aufgabe sein. 

Damit müssen wir uns auseinander setzen und die Verant-
wortung des Elternhauses einfordern. Eltern müssen 
wissen, wie sich ihre Kinder benehmen; sie müssen eine 
Rückmeldung bekommen. Sie müssen Gespräche mit der 
Schule führen. Ein Großteil der Lehrkräfte sagt, dass in 
ihre Elternsprechstunde nur jene Eltern kommen, die das 
Gespräch eigentlich gar nicht bräuchten, und dass dieje-
nigen, die ein Gespräch bräuchten, nicht kommen. Wir 
müssen auch hier noch stärker auf die Eltern zugehen, 
auch bei der Familienbildung und bei der Jugendsozialar-
beit an Schulen. Das muss ein Bündel von Maßnahmen 
sein. Arbeiten wir gemeinsam, damit wir hier nach vorne 
kommen – unsere Kinder müssen uns das wert sein –, 
und nutzen wir nicht jede Gelegenheit, parteipolitisch 
Honig zu saugen!

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zu einer Zwi-
schenbemerkung hat sich Kollege Pfaffmann gemeldet, 
bitte.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wir sind natürlich zu einer 
parteiübergreifenden Zusammenarbeit zur Verhinderung 

von Gewalt an Schulen bereit. Ich stelle aber fest, dass Sie 
nichts, aber auch gar nichts dazu gesagt haben, wie Sie 
das Bündel von Maßnahmen – Schulsozialarbeit, Zusam-
menarbeit mit der Polizei etc. – konkret fi nanzieren wollen. 
Mit rhetorischen Äußerungen hier ist es nicht getan.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, wollen Sie darauf antworten? – Das ist nicht der 
Fall.

(Beifall bei der CSU)

Dann darf ich Frau Kollegin Tolle bitten, nachdem mir jetzt 
auch die Wortmeldung vorliegt.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 
Pfaffmann, der Minister hat Ihnen sicherlich deshalb nicht 
geantwortet, weil er überhaupt keine Antwort hat.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN – Wider-
spruch bei der CSU)

Ich wollte noch auf die Äußerungen des Kollegen Rüth 
eingehen, der gesagt hat, die Familie sei der Ort der Ret-
tung. Herr Kollege Rüth, ich möchte Sie darauf hinweisen, 
dass wir in erster Linie über Kinder reden, die jene 
schönen Zustände, die Sie sich wünschen – ich mir im 
Übrigen auch – zu Hause gar nicht vorfi nden. Wir brau-
chen eine Antwort für diese Kinder. Ich nenne Ihnen ein 
Beispiel. In Germering gibt es einen offenen Kinderhort, in 
den Kinder kommen, die zu Hause noch nicht einmal 
etwas zu essen bekommen. Wenn sich die Politik damit 
aus der Verantwortung stiehlt, dass sie sagt, die Kinder 
sollten in die Familie und die Eltern seien schuld, die 
hätten die Verantwortung, dann sage ich: Gute Nacht, 
Politik. Wir brauchen eine Antwort. Es ist kein politischer 
Populismus, wenn meine Fraktion einen Antrag vorlegt, 
der klarmacht, wie wir uns Gewaltprävention vorstellen. 
Das ist guter Brauch und unser gutes Recht, und das 
zeigt, dass unsere Arbeit hochprofessionell ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nun hat sich 
Frau Staatsministerin Stewens zu Wort gemeldet.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute 
Morgen hatte ich eine Pressekonferenz mit Philipp Lahm 
und Danone, die den Nations Cup für die Jugend veran-
stalten. Wissen Sie, warum die bayerische Familienminis-
terin bei dieser Pressekonferenz war? – Weil das eine 
Aktion war für die Stiftung „Bündnis für Kinder – gegen 
Gewalt“.

(Zuruf des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
(SPD))

– Sie sagen, dass Sie das in Ihrem Antrag fordern. Das 
gibt es seit 2001 in Bayern und deutschlandweit. Wir för-
dern damit 2000 Projekte des Programms „Faustlos“ in 
Kindergärten und Schulen. Das haben Sie offensichtlich 
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noch gar nicht wahrgenommen. Das fi nde ich erschre-
ckend.

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Das ist ein Bündnis, an dem alle relevanten gesellschaftli-
chen Partner beteiligt sind; hier haben wir natürlich eine 
Public-Private-Partnership; da sind die Wirtschaft, 
Künstler und Fußballer dabei. Die alle setzen sich für das 
„Bündnis für Kinder – gegen Gewalt“ ein.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Wo ist der 
Erfolg?)

Als ich in Ihrem Antrag gelesen habe, dass Sie so etwas 
fordern, fand ich das erschreckend.

(Wortmeldung des Abgeordneten Joachim 
Wahnschaffe (SPD))

Jetzt fragen Sie nach dem Erfolg. – Herr Kollege Wahn-
schaffe, Sie dürfen eine Zwischenfrage stellen, wenn Sie 
wollen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Ministerin, dass Sie mir die Arbeit erleichtern. Herr 
Kollege Wahnschaffe, bitte.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Ich wollte nicht nach Lion 
Feuchtwanger fragen, der ein Buch mit dem gleichen Titel 
geschrieben hat, sondern ich wollte fragen, ob Sie mit mir 
der Meinung sind, dass wir die Diskussion, die wir heute 
vor einem sehr ernsten Hintergrund führen, nicht zu führen 
bräuchten, wenn all die Programme, die Sie und Herr 
Minister Schneider so vollmundig genannt haben, wirklich 
so erfolgreich wären. Vielleicht  können Sie etwas darüber 
sagen, wie erfolgreich diese Programme sind und ob sie 
bisher schon evaluiert worden sind.

(Beifall bei der SPD)

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Kollege, Wahnschaffe, das Programm „Faustlos“ 
wurde von Professor Czierpka aus Heidelberg evaluiert, 
ist international renommiert und wird weltweit eingesetzt; 
das ist eine echte Präventionsmethode. Die Gewaltbereit-
schaft in Schulen und Kindergärten sinkt dramatisch ab.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Ja, dramatisch?)

Herr Kollege Wahnschaffe, wir werden auch durch viele 
gute Präventionsprojekte, auch durch 180 Erziehungs- 
und Familienberatungsstellen – davon gibt es ein Netz in 
Bayern, das wir fi nanzieren – leider Gottes die Gewalt 
gegen Kinder nicht abschaffen können. Wir werden sie 
aber minimieren können.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Und müssen!)

– Und müssen, deswegen tun wir in der Prävention so 
viel, Herr Kollege Wahnschaffe. Man kann aber nicht ein-
fach den Schalter umlegen, und dann ist die Welt wieder 

gut. Das ist ein langer und mühsamer Weg, auf den wir 
uns gemeinsam begeben. Diesen Weg gehen wir in 
Bayern mit ausgesprochenen gutem Erfolg.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Sie haben doch 
immer die Welt schön geredet!)

Als Beispiel nenne ich unsere Kinder- und Jugendhilfe-
maßnahmen, unsere Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen, den „Elterntalk“, unser „Bündnis für Kinder – gegen 
Gewalt“. „Elterntalk“ ist ein hervorragendes Programm.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Der Sibler hat 
gesagt, die Eltern seien schuld!)

Hier haben wir die Medienkompetenz eingebunden. 
Hören Sie sich das nur an, Herr Pfaffmann. Das nachhal-
tige Konzept, das Sie fordern, haben wir doch in Bayern. 
Wir haben auch das „Bündnis für Kinder gegen Gewalt“.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Sie haben immer 
alles!)

Es tut mir Leid, dass die Opposition das noch gar nicht 
wahrgenommen hat, obwohl das schon Deutschlandweit 
arbeitet.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das ist reine 
Ankündigungsrhetorik!)

Sie haben gesagt, Maßnahmen für Law and Order seien 
falsch. Wir brauchen zwar Prävention, aber Kinder brau-
chen klare Gesetze und Regeln. Das Schlimmste ist es, 
Kinder ins Leere laufen zu lassen.

(Beifall bei der CSU – Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Sie sind doch dafür,  Kinder in den Brunnen 
fallen zu lassen! – Unruhe)

Wenn Lehrer und Eltern nicht mehr das Rückgrat haben, 
den Kindern Grenzen zu setzen, ist das für die Erziehung 
ein großes Problem. Wir setzen Grenzen, indem wir sagen, 
dass es ein Nutzungsverbot für Handys an Schulen geben 
wird. Das ist keine Maßnahme von Law and Order, son-
dern beides zusammen ergibt ein nachhaltiges Konzept, 
und nur dann kann man in der Kinder- und Jugendhilfe 
wirkungsvoll arbeiten.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Waren Sie die ganze 
Zeit in der Opposition, oder was? Sie regieren 
doch!)

Es dient der Konzentration unserer Kinder an den Schulen, 
und schafft Recht.

(Anhaltende Unruhe) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, ich möchte Ihnen etwas mehr Ruhe verschaffen. 
Zwischenrufe sind hier wirklich gut, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen. Aber es muss doch möglich sein, dass – in 
diesem Fall – auch die Frau Staatsministerin noch zu 
hören ist. Noch dazu hätten Sie merken müssen, dass sie 
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schwer erkältet ist. Darauf könnte man wenigstens ein 
bisschen Rücksicht nehmen.

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Sepp Dürr (GRÜNE))

– Ich hoffe, Sie beruhigen sich wieder, Herr Kollege. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist aber nicht leicht 
bei so viel Schmarrn!)

Wenn man alleine Ihre Zwischenrufe und Zwischenbemer-
kungen einmal bündeln würde, Herr Kollege,

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Da würden Sie dann 
schauen!)

ja, dann könnte man einmal sehen, wie es hier um unsere 
Sprache im Parlament steht.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE): Da haben Sie vollkommen Recht! 
Wollen Sie uns jetzt auch noch mundtot machen, 
oder was?)

Wenn Sie mit meiner Amtsführung Probleme haben, Herr 
Kollege, müssen Sie das im Ältestenrat ansprechen. 

(Beifall und Bravo-Rufe bei der CSU)

Der Sitzungsleitung muss es hier noch möglich sein, 
darauf aufmerksam zu machen, dass eine Ministerin 
erkältet ist, und zu bitten, dass darauf etwas Rücksicht 
genommen wird. Nur darum ging es mir. 

(Beifall bei der CSU – Hans-Ulrich Pfaffmann 
(SPD): Dafür, dass sie erkältet ist, hat sie aber viel 
Schmarrn geredet!)

Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die 
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

(Fortgesetzte Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Die Anträge werden dazu wieder getrennt. Für beide 
Anträge ist jeweils namentliche Abstimmung beantragt 
worden. Ich lasse zunächst in schriftlicher Form über den 
Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Hans-Ulrich Pfaffmann, Dr. Linus Förster und anderer und 
Fraktion (SPD) „Gewalt an Schulen unterbinden – Schulen 
als Orte der Begegnung und Kommunikation gestalten“, 
Drucksache 15/5144, abstimmen. Die Urnen sind bereit-
gestellt. Wir haben fünf Minuten für die Abstimmung. Ich 
bitte, die Stimmzettel abzugeben. 

(Namentliche Abstimmung von 16.52 bis 16.57 
Uhr)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich schließe den 
Wahlgang. Die Stimmen werden ausgezählt; das Ergebnis 
wird später bekannt gegeben. Ich bitte, die Plätze wieder 

einzunehmen, weil wir in der Abstimmung fortfahren 
wollen. 

(Fortgesetzte Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Ich lasse, ebenfalls in namentlicher Form, abstimmen 
über den Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Marga-
rete Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote und anderer und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) „Gewaltprävention 
an Schulen durch aktivierende pädagogische Maßnahmen 
ausbauen“, Drucksache 15/5156. Die Urnen stehen bereit; 
ich darf Sie bitten, Ihre Stimmzettel abzugeben. 

(Namentliche Abstimmung von 16.58 bis 17.03 
Uhr) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich schließe den Wahl-
gang. Die Stimmen werden ausgezählt. Das Ergebnis wird 
zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Bevor ich 
den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, darf ich Ihnen 
sagen, entfernen Sie sich bitte nicht so weit, es ist eine 
weitere namentliche Abstimmung beantragt. 

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
Tierhaltung verbessern und keine Käfi ghaltung 
zulassen (Drs. 15/5145)

und den nachgezogenen 

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Susann 
Biedefeld, Herbert Müller, u. a. u. Frakt. (SPD) 
Keine Käfi ghaltung für Legehennen – Tierhaltung für 
alle „Nutztiere“ verbessern (Drs. 15/5154)

sowie den nachgezogenen

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Markus Sackmann, Henning Kaul, u. a. u. Frakt. 
(CSU) 
Verbesserung der Haltung von Legehennen  
(Drs. 15/5157)

Für den Antrag der Abgeordneten der Fraktion der 
GRÜNEN wurde namentliche Abstimmung beantragt. Wir 
lassen das im Haus bereits durchsagen.

Ich eröffne die Aussprache. Frau Kollegin Rütting, bitte 
schön. 

Barbara Rütting (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Sie haben alle gestern die Bro-
schüre – –

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Einen Augen-
blick bitte, Frau Kollegin. Ich bitte alle, die Plätze einzu-
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nehmen und alles andere außerhalb des Plenarsaals 
stattfi nden zu lassen. 

Barbara Rütting (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Jeder und jede von Ihnen hat gestern 
die Broschüre der Albert-Schweitzer-Stiftung erhalten, 
eine, wie ich fi nde, überzeugende und erschütternde Bild-
dokumentation zur Artwidrigkeit „moderner“ – in Anfüh-
rungszeichen – Käfi gbatterien. Wenn Sie sich die erschüt-
ternden Bilder der gequälten Käfi ghennen angesehen 
haben, können Sie eigentlich nicht anders, als unserem 
Antrag zuzustimmen, und darauf hoffe ich. 

Der Name von Albert Schweitzer steht bekanntlich für den 
Schutz der Mitwelt und allen Lebens. Sie sehen in der 
Broschüre sehr deutlich, warum das Verbot der bisherigen 
Käfi ghaltung in der alten Form aufrechterhalten werden 
muss und warum die so genannte Kleinvoliere – auch 
„ausgestalteter Käfi g“ genannt – aus der Sicht des Tier-
schutzes inakzeptabel ist.

Die Bilder von dieser artwidrigen Käfi ghaltung haben übri-
gens dazu geführt, dass in Österreich alle Käfi ge verboten 
wurden. Auch die Richter des höchsten deutschen 
Gerichts haben 1999 für Deutschland die Käfi ghaltung als 
Tierquälerei verboten. In der Koalitionsvereinbarung zwi-
schen CDU/CSU und der SPD vom 11.11.2005 – also 
vom November letzten Jahres – heißt es – ich zitiere –:

Der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz ist 
für uns Verpfl ichtung und Leitfaden für eine aktive 
Tierschutzpolitik. Am Verbot der Käfi ghaltung von 
Legehennen halten wir fest. Wir wollen den Tier-
haltern artgerechte Haltungsformen parallel zu 
Boden- und Freilandhaltung ermöglichen. 

In Ihrem nachgezogenen Dringlichkeitsantrag zitieren Sie 
das ebenfalls. Allerdings gibt es bei der Geschichte einen 
Haken; denn Sie wollen offensichtlich durch die Hintertür 
die so genannten ausgestalteten Käfi ge und die so 
genannte Kleinvoliere wieder einführen. Das Wort „Voliere“ 
ist dabei ein Täuschungsmanöver. „Voliere“ kommt von 
„volare“, also „fl iegen“. Zum Fliegen benötigt ein Huhn 
aber – deshalb haben wir das so im Gesetz – die Höhe 
von 2 m und nicht, wie jetzt vorgeschlagen, 50 cm, 60 cm 
oder 70 cm. Das Huhn braucht 2 m. Heute beabsichtigen 
bereits einige Bundesländer, die Vereinbarung vom Herbst 
zu kippen und die vom Verfassungsgericht als Tierquälerei 
bezeichnete und verbotene Käfi ghaltung wieder einzu-
führen, und zwar unter dem verlogenen Namen „Kleinvo-
liere“. Darüber wird im Bundesrat am 7. April beraten. 

Bitte lesen Sie einmal den Text der Broschüre – ich hatte 
gehofft, Sie würden die Broschüre mitbringen –, und 
sehen Sie sich die Fotos auf den folgenden Seiten an. 
Dort werden fünf ausgewählte Verhaltensbedürfnisse 
gezeigt, die in „modernen“ – in Anführungszeichen – 
Käfi gen unterdrückt werden. Das sind Scharren und 
Picken, Staubbaden, Ruhen, Flügelschlagen und die 
geschützte Eiablage. Ich frage Sie: Wie soll ein Huhn das 
bei einer Käfi ghöhe von 50 cm oder 60 cm bewerkstel-
ligen? – Dazu braucht es die 2 m, auf denen wir 
bestehen.

Falls Sie die Broschüre parat haben, sehen Sie auf Seite 8, 
wie Hühner artgerecht gehalten werden, nämlich entspre-
chend den Kriterien, die die unabhängige Wissenschaft 
fordert. Ich zitiere:

Zum artgemäßen Ruhen brauchen die Hennen 
Stangen in unterschiedlicher Höhe, die einen 
wirklichen Rückzug vom Boden zulassen und 
ausschließen, dass bewegungswillige und 
ruhende Tiere einander stören. Tierhaltung, die 
keine klare räumliche Trennung von Ruhe- und 
Aktivitätsbereich ermöglicht, ist nicht artgerecht. 

Falls Sie die Broschüre haben, sehen Sie auf Seite 9 die 
nicht artgerechte Haltung in Käfi gen, die Sie aus dem 
Fernsehen kennen und die die Bevölkerung wirklich zur 
Verzweifl ung bringt. Dazu sagt die unabhängige Wissen-
schaft – ich zitiere –:

Die Stangen sollten möglichst hoch über dem 
Boden angeordnet sein, sodass andere Tiere 
nicht nach den Ruhenden picken können. Bei 
einer Käfi ghöhe von 45 oder auch 50 bis 60 cm 
kann so ein Rückzugsraum nicht entstehen.

Auf Seite 10 der Broschüre äußert sich die EU-Kommis-
sion wie folgt – ich zitiere –:

Ein Haltungssystem für Legehennen sollte den 
Tieren so viel Platz einräumen, dass sie Grundbe-
dürfnisse wie Flügelstrecken und Flügelschlagen 
befriedigen können, um Probleme wie Knochen-
schwäche zu vermeiden. Eine Henne mit extrem 
schwachen Flügelknochen ist krank. 

Ab 01.01.2007 müssen nach geltendem Recht Hühner-
ställe mindestens zwei Meter hoch sein. Die amtliche 
Begründung führt aus, dass nur so den Hennen ein 
Minimum an raumgreifender Bewegung, zum Beispiel das 
Flügelschlagen, ermöglicht werde. Bundesratsdruck-
sache 429/01, Seite 15.

Es ist eine Tatsache, dass die Verbraucher und Verbrau-
cherinnen immer mehr und stärker zu Bioeiern und zu 
Eiern aus Freiland- und Bodenhaltung greifen. Etwa 50 % 
der deutschen Verbraucher tun das inzwischen. Der 
Bedarf ist sogar so groß, dass er aus dem Ausland 
gedeckt werden muss. Wir importieren Eier, auch Bio-Eier, 
aus dem Ausland. Einige große Handelsketten wie „Aldi 
Nord“, „Lidl“ und „Plus“ haben Eier aus Käfi ghaltung aus 
ihrem Sortiment genommen. Die Bevölkerung will sie 
nicht mehr. Eine Änderung der geltenden Verordnung, 
Abschnitt Legehennen, ist also nicht notwendig. Auch für 
Landwirte und Betreiber, die bereits auf alternative Hal-
tungssysteme umgestellt haben, ist die weitere Planungs-
sicherheit erforderlich und zu gewährleisten.

Der dumme Spruch „Geiz ist geil“ sollte endlich „out“ sein. 
„Klasse statt Masse“ muss es heißen, daran müssen wir 
arbeiten und darüber aufklären, dass unsere Bauern mehr 
Geld für gesunde Lebensmittel erhalten müssen. Ich 
werde nicht müde, das zu betonen. Nur dann wird sich 
etwas ändern. Die Resultate sind gut für die eigene 
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Gesundheit und für die Tiere, die artgerecht gehalten 
werden können. 

Von der Käfi ghaltung profi tieren nicht die Bauern, sondern 
einige wenige Hühnerbarone. Die sind es auch, die die 
augenblickliche Vogelgrippe-Hysterie schüren, um die 
Hennen endgültig in die Käfi ge zu verbannen. 

Wir sitzen hier in einem hochmodernen Plenarsaal. Wir 
können es nicht verantworten, die mühsam im Tierschutz 
erreichten Errungenschaften – dazu gehört das Verbot der 
Käfi ghaltung der Hühner – wieder in die Steinzeit zurück-
zukatapultieren. Ich bitte Sie inständig, vor allem die 
Damen und Herren von der CSU-Fraktion, überspringen 
Sie ausnahmsweise die Barrieren des Fraktionszwangs. 
Gehorchen Sie Ihrem Gewissen, ich bin sicher, Sie haben 
eines. Stimmen Sie unserem Antrag zu.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Biedefeld.

Susann Biedefeld (SPD): Frau Präsidentin, werte Kolle-
ginnen und Kollegen! Verrät der Bundesrat die Hühner? 
Planen die Landesminister einen Hühnerknast? Wird das 
Verbot der Käfi ghaltung von Legehennen tatsächlich 
gekippt? – Wir von der SPD-Landtagsfraktion sagen: Das 
darf nicht passieren! 

(Beifall bei der SPD)

Mit unserem Antrag fordern wir die Bayerische Staatsre-
gierung auf, sich bei den aktuellen Beratungen im Bun-
desrat dafür einzusetzen, dass die am 13.02.2002 mit 
Zustimmung der Länder in Kraft getretene Nutztierhal-
tungsverordnung für Legehennen, die ein Verbot der 
Käfi ghaltung zum 1. Januar 2007 vorschreibt, erhalten 
bleibt. Diese Bestimmung darf auch nicht aufgeweicht 
werden, das ist uns wichtig.

(Beifall bei der SPD)

Eine Mehrheit im Bundesrat versucht erneut, in einem 
weiteren Anlauf, das ab dem 1. Januar 2007 geltende 
Verbot der Käfi ghaltung von Legehennen zu kippen. Der 
Agrarausschuss des Bundesrats hat gestern in einer Son-
dersitzung über einen Antrag der Bundesländer Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen beraten, und mit diesem Antrag wollen die drei Lan-
desregierungen, die ich gerade aufgezählt habe, mit 
Zustimmung weiterer Bundesländer das geltende Verbot 
ab dem 01.01.2007 außer Kraft setzen oder aufweichen. 
Ich sage, das ist ein Verrat an den Hühnern, an den Tieren, 
an den Kreaturen!

(Beifall bei der SPD)

Wenn meine Informationen stimmen, dann gab es dafür in 
der gestrigen Sondersitzung eine Mehrheit. Der Bundesrat 
entscheidet am 7. April darüber, und im Moment sieht es 
danach aus, dass es eine Mehrheit gibt, die entspre-
chende Empfehlungen an den Bundesrat aussprechen 
wird. Danach soll mit „Kleinvolieren“ und „Kleingruppen-
haltungen“ das Verbot der Käfi ghaltung untergraben 

werden. Hier wird mit verbaler Täuschung gearbeitet! 
Geplant ist offenbar, den Käfi g mit der Bezeichnung 
„Kleingruppe“, „ausgestalteter Käfi g“ oder „Kleinvoliere“ 
– oder wie man das auch immer bezeichnen will – einzu-
führen und damit das Käfi ghaltungsverbot außer Kraft zu 
setzen. 

Wir sagen ganz deutlich: Wir schließen uns den Tier-
schutzverbänden und den Millionen von Menschen an, 
die viele Jahre hinweg aktiv waren und für die Abschaf-
fung der Käfi ghaltung gekämpft haben. Wie die vielen 
Bürgerinnen und Bürger und die Tierschutzverbände 
sagen auch wir: Käfi g bleibt Käfi g. Das Käfi gverbot wäre 
ausgehebelt, sollte eine derartige Entscheidung fallen. 
Auch die SPD-Bundestagsfraktion wird alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, um die sich leider abzeichnende Entschei-
dung abzuwenden.

Käfi g bleibt Käfi g! Es geht darum, dass man die Öffent-
lichkeit täuschen will. Wir fordern deshalb die Staatsregie-
rung und die CSU-Mehrheit in diesem Hohen Hause 
erneut auf, den Gesetzesbruch zu verhindern.

(Beifall bei der SPD)

Wenn man den CSU-Antrag liest, Kolleginnen und Kol-
legen von der CSU, dann könnte man zunächst meinen, 
dass Sie das auch so sehen. In dem Antrag steht, „Am 
Verbot der Käfi ghaltung von Legehennen hält der Landtag 
fest.“ Das ist absolut positiv. Es ist aber weiter zu lesen: 
„Der Landtag will den Gefl ügelhaltern jedoch artgerechte 
Haltungsformen parallel zur Boden- und Freilandhaltung 
ermöglichen“. Ich frage mich, warum sagen Sie nicht, was 
für Sie artgerechte Haltung ist. Hier steht dazu nichts. Es 
ist nicht klar defi niert. Geht es Ihnen um dasselbe, wie im 
Agrarausschuss des Bundesrates, als diskutiert wurde, 
ob der Käfi g 10 cm höher oder niedriger sein soll? Soll der 
Käfi g 60 cm hoch sein, was ist für Sie eine artgerechte 
Haltungsform? Wenn Sie von einer „Verbesserung der 
Haltung von Legehennen“ reden, wie sieht das denn kon-
kret für Sie aus? Im dritten Absatz heißt es: „Der Landtag 
will eine artgerechte Eierzeugung am Standort Deutsch-
land unter den hier defi nierten hohen Tierschutz- und 
Tierhygienestandards erhalten.“ 

Wir fragen, wo der angeblich hohe Tierschutz- und Tierhy-
gienestandard defi niert ist? Wie sieht das konkret aus? 
Das ist eben gerade nicht defi niert. Solange wir nicht 
wissen, was Sie darunter klipp und klar verstehen, Kolle-
ginnen und Kollegen von der CSU, werden wir Ihrem 
Antrag nicht zustimmen können. Wir müssen gemeinsam 
eine Lösung fi nden. Zum einen geht es um wirtschaftliche 
Aspekte, auch um Arbeitsplätze, zum anderen aber geht 
es, und das darf man nicht außer Acht lassen, um wichtige 
Tierschutzstandards. Man muss deshalb versuchen, 
einen gemeinsamen Weg zu fi nden, um eine tatsächliche 
artgerechte Haltung zu erreichen, wie sie im Tierschutzge-
setz auch ausgewiesen und defi niert ist. Das war schon 
einmal fast gegeben. Deshalb kann ich nur an Sie alle 
appellieren, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten und 
das Verbot der Käfi ghaltung nicht auf dem kalten Weg 
auszuhebeln.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)
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Bei dem Antrag geht es nicht darum, einem Antrag der 
SPD zuzustimmen. Hier geht es um die Tiere. Wir wollen 
Tierqualen abwenden. Es geht um Kreaturen. Jeder, der 
hier abstimmt, sollte zumindest wissen, wer auf der Seite 
unseres Antrags steht. Es gibt eine Resolution vom gest-
rigen Tag, vom 29. März 2006, in der 12 große und seriöse 
Verbände des Tier-, Umwelt- und Naturschutzes sowie 
der Landwirtschaft – das betone ich ganz besonders: aus 
der Landwirtschaft – sich gegen die Länderinitiative aus-
gesprochen haben. Ich darf noch einmal darauf verweisen, 
dass sich Millionen von Bürgerinnen und Bürger bundes-
weit und auch in Bayern für das Ende der Käfi gqual der 
Hühner eingesetzt haben. Bitte ignorieren Sie das nicht. 
Beachten Sie das und lassen Sie es in Ihre Überlegungen 
bei den Abstimmungen einfl ießen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Der bisherige, der herkömmliche Käfi g in der industriellen 
Hühnerhaltung hat eine Höhe von 45 cm. Der vom Bun-
desrat favorisierte „ausgestaltete Käfi g“ – wie das so 
schön heißt – auch „Kleinvoliere“ oder „Kleingruppenhal-
tung“ genannt, hat eine Höhe von 50 cm. Nun wird disku-
tiert, ob diese 50 cm auf 60 cm aufgestockt werden 
sollen. Diese 10 cm können für uns nicht die Kompro-
misslösung sein. Die Grundfl äche je Huhn liegt bei 750 
oder 800 cm2 – auch hier wird diskutiert, es geht darum, 
diese Grundfl äche um 50 cm2 zu erhöhen oder zu verrin-
gern – und das entspricht der Fläche eines Aktendeckels. 
Das muss man sich einmal vorstellen. Das heißt, es ist für 
die Tiere quälerisch eng. 

Das ist aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes keine 
artgerechte Haltung. Dieser Meinung schließen wir uns 
an. Das hat mit einer artgerechten Legehennenhaltung 
wirklich nichts zu tun. 

Neben diesen vielen emotionalen Argumenten, die man 
natürlich anführen kann – wobei man gerne in die Ecke 
geschoben wird, hier allein mit Emotionen zu argumen-
tieren oder gar Emotionen schüren zu wollen –, gibt es 
auch klare wissenschaftliche und rechtliche Fakten, die 
eigentlich eine unmissverständliche Sprache sprechen. 
Dass die Käfi ge nicht tiergerecht seien, bestätigen absolut 
seriöse Wissenschaftler. Ich verweise ebenso wie die Kol-
legin Barbara Rütting nochmals auf den Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts von 1999, in dem die Käfi g-
haltung höchstrichterlich als nicht tiergerecht bezeichnet 
wurde. Zudem widerspreche der im Raum stehende 
Beschluss dem Staatsziel „Tierschutz“. Dieser „Hühner-
verrat“ im Bundesrat hat keinerlei wissenschaftliches 
Fundament. Hier geht es wirklich mehr oder minder allein 
um die Interessen einer auf Tierqual aufgebauten Indus-
trielobby; das muss man herausstellen. 

Die Verantwortung für den Tierschutz hat in unserer 
Gesellschaft Verfassungsrang. Die Verbraucherinnen und 
Verbraucher haben eigentlich längst mit ihrem Einkaufs-
wagen abgestimmt; auch dies wurde eben angesprochen. 
Denn der Anteil der Eier aus Käfi ghaltung sinkt stetig, 
während der Anteil der Eier aus alternativer Haltung wie 
Boden- und Freilandhaltung steigt. Damit wird deutlich: 
Tierqual in der Landwirtschaft hat keine Zukunft.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Es gibt viele wirklich vorbildliche landwirtschaftliche 
Betriebe, die auf diesem Gebiet den richtigen Weg in die 
Zukunft eingeschlagen haben, die mit einer artgerechten 
Haltung und mit entsprechend anderen Methoden eine 
Zukunft haben.

Auch das jetzt heiß diskutierte Thema Vogelgrippe kann 
nicht als Argument für die Käfi ghaltung instrumentalisiert 
werden. Auch das möchte ich klar herausstellen. Dieses 
Thema wird meiner Meinung nach nicht nur instrumentali-
siert, sondern in dieser Diskussion „pro Käfi g“ fast miss-
braucht. Die Kollegin hat von „Hühnerbaronen“ gespro-
chen; ich kann ihr nur zustimmen. Wer dies aufmerksam 
verfolgt, stellt fest, gerade in dieser Ecke wird das Thema 
Vogelgrippe missbraucht, wenn man darüber diskutiert.

Keine 100-prozentige Sicherheit gibt es dafür, durch die 
Käfi ghaltung die Vogelgrippe zu verhindern; auch das 
muss man sehen. Stallpfl icht hat nichts mit Käfi gknast zu 
tun. Alle alternativ gehaltenen Hennen leben in Ställen, 
zum Teil mit Ausläufen in freie Bereiche, die man schließen 
und überdachen kann. 

Mit unserem Antrag fordern wir zweitens, dass die disku-
tierte Nutztierhaltungsverordnung für Schweine den 
Anforderungen des EU-Rechts und des Deutschen Tier-
schutzgesetzes mit Blick auf Artikel 20 a des Grundge-
setzes entspricht. Die Käfi ghaltung bei Legehennen und 
bei Schweinen, geregelt in der Nutztierhaltungsverord-
nung für Schweine, steht in engem Zusammenhang. Das 
Festhalten am Käfi gverbot darf nicht gegen andere Nutz-
tiere, zum Beispiel Schweine, ausgespielt werden. Dieser 
Kuhhandel geht zulasten von Schweinen und Hühnern. 
Wir fordern, dass dies nicht passiert. Diesen Kuhhandel 
auf dem Rücken einer anderen Tierart lehnen wir ab, das 
darf es nicht geben.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD)) 

Zu dem eben angesprochenen Märchen kommt eine wei-
tere Trickserei dazu. Eine EU-Regelung zur Schweinehal-
tung muss also zwingend in nationales Recht umgesetzt 
werden, wie wir alle wissen, insbesondere diejenigen, die 
politisch in der Landwirtschaft tätig sind. Andernfalls 
drohen hohe Strafzahlungen an die EU. Wählt der zustän-
dige deutsche Minister zur Umsetzung den Weg einer 
Verordnung, wird sie erst nach Zustimmung des Bundes-
rats wirksam. Der Bundesrat erpresst seit Herbst 2003 die 
damalige Ministerin Künast – dies wissen wir seit 2003 –, 
indem er erklärt, die Zustimmung zur Schweinehaltung 
nur gegen die Abschaffung des Käfi gverbotes zu geben. 
Welch miserabler Kuhhandel! Frau Künast hat sich nicht 
erpressen lassen. Wir sind gespannt, ob sich der neue 
Minister, Herr Seehofer, erpressen lässt. Ich bin sehr 
gespannt, wie er vorgeht und ob er die Vorschriften zur 
Schweinehaltung durch die Änderung des Tierschutzge-
setzes bewältigt, und zwar ohne Bundesrat, oder ob er 
sich erpressen lässt und hier seine Bewährungsprobe ein 
Stück weit aufs Spiel setzt. Wir, die Tierschutzverbände 
und auch die Menschen, die sich in diesem Bereich enga-
gieren, sind sehr gespannt und werden dies sehr auf-
merksam verfolgen. 
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Wir fordern Tiergerechtigkeit für Schwein und Huhn, ohne 
dass dies zulasten irgendeiner Tierart geht! 

Drittens fordern wir in unserem Antrag weitere noch feh-
lende Nutztierhaltungsverordnungen. Eine solche Verord-
nung muss beispielsweise bei den Schweinen sowie im 
Bereich Mastgefl ügel und Kaninchen auf den Weg 
gebracht werden. Es geht uns darum, dass diese Tierhal-
tung insgesamt verbessert werden muss. Das steht nicht 
nur im Antrag der GRÜNEN, sondern auch der CSU. Auf 
diesem Gebiet muss nachgebessert werden bzw. müssen 
neue Nutztierhaltungsverordnungen auf den Weg gebracht 
werden, um da endlich voranzukommen. 

Wir werden dem Dringlichkeitsantrag der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN zustimmen. Den Antrag 
der CSU-Fraktion werden wir ablehnen, weil er nicht klar 
defi niert, was dahinter steckt – wie ich ausgeführt habe. 

(Beifall bei der SPD) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Huber. Bitte schön, Herr Kol-
lege.

Dr. Marcel Huber (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe keine Hoch-
glanzbroschüre dabei, die mir hilft, Ihnen meine Gedanken 
darzulegen. Aber ich hoffe, Sie können mir trotzdem 
folgen. 

Ich will ehrlich vorausschicken, dass ich mich in der 
kurzen Zeit, die ich bisher in diesem Hohen Haus tätig 
sein durfte, noch nie so hart getan habe, eine Entschei-
dung zu fi nden, zu der ich wirklich stehen kann. 

Zunächst zum Antrag der SPD-Fraktion. Ziffer 1 des SPD-
Antrags besprechen wir dann bei der Beratung des 
Antrags der GRÜNEN. 

Zu Ihren Ausführungen zur Schweinehaltung und Ihren 
Hinweisen, dass wir EU-Recht und Deutsches Tierschutz-
gesetz umsetzen sollen; dieser Verweis ist gänzlich über-
fl üssig. Ich darf darauf hinweisen, dass der Bundesrat 
entgegen Ihrer Aussage mit der Stimme Bayerns einen 
Beschluss gefasst hat, der bei der Schweinehaltung über 
die 1 : 1-Umsetzung der EU-Richtlinie klar hinausgeht: 
Zum Beispiel sind bei der Endmast der Schweine statt 
den von der EU vorgesehenen 0,65 m² im deutschen 
Recht 0,75 m² und bei der Beleuchtung, die die EU über-
haupt nicht erwähnt, im deutschen Recht eine Mindest-
luxzahl von 80 vorgesehen. Auch die Dunkelstallhaltung 
ist nach EU-Recht möglich, während man bei der deut-
schen Lösung durchaus Fenster vorschreiben will. Sie 
sehen also, in diesem Bereich ist maßvoll, aber bereits 
tiergerecht gehandelt worden, und zwar über EU-Stan-
dard. Damit ist meines Erachtens dieser Verweis hinfällig. 

Ihr Verweis, die Nutztierhaltungsverordnung solle endlich 
auch für andere Tierhaltungsformen angepackt werden, 
ist im Prinzip richtig. Es stimmt aber nicht, dass dieses 
Thema aktuell diskutiert wird. Die aktuelle Diskussion 
betrifft nur Hühner. Ich halte diese Koppelung für völlig 
verfehlt; darin sind wir uns einig, das muss man abar-

beiten. Dass für Mastgefl ügel gerade auf EU-Ebene eine 
Regelung in Erarbeitung ist, sollten Sie vielleicht wissen. 
Dass die Kaninchen im Aktionsplan der EU enthalten sind, 
wird von uns durchaus begrüßt. Wir werden diese Recht-
setzung positiv begleiten.

Zum eigentlichen Thema, wegen dem wir uns heute ver-
sammelt haben: In dem Ziel, endlich das Ende der Käfi g-
haltung herbeizuführen und die Haltungsbedingungen für 
Legehennen zu verbessern, sind wir uns absolut einig. 
Das wollen wir so schnell wie möglich und für möglichst 
viele Tiere. Wie ich zu dieser Aussage komme, möchte ich 
näher begründen: Bei der Frage, wie wir das erreichen, 
werden Sie nämlich die ganz nüchterne Feststellung 
machen, dass die Frühstückseier, denen man sich gegen-
übersitzt, zurzeit von den meisten Menschen aus Boden-
haltung gekauft werden. Diese Entscheidung der Verbrau-
cher ist nicht wegzudiskutieren. Aber bei der Flüssigeipro-
duktion, wobei sich die Leute nicht dafür interessieren, 
woher das Ei in Produkten wie Nudeln, Gebäck usw. 
kommt, wird das Ei nicht gekennzeichnet.

(Susann Biedefeld (SPD): Weil es nicht gekenn-
zeichnet ist!)

Beim Flüssigei ist es nach wie vor so, dass der größte 
Anteil von in Käfi g gehaltenen Hühnern stammt, und das 
spiegelt sich auch in der EU wider. 89 % der Legehennen 
in der gesamten EU werden derzeit in Käfi gen gehalten, 
und das auch in der mustergültigen Schweiz, die Sie uns 
immer als Beispiel geben. Dort geht zwar kein Früh-
stücksei mehr über den Ladentisch, das von Hühnern in 
Käfi ghaltung kommt, aber ein großer Teil des Flüssigeis ist 
nach wie vor importiert und stammt von Hühnern in Käfi g-
haltung. 

Das heißt im Klartext – ich will es Ihnen in dieser Konse-
quenz erklären –: Der Stopp der Käfi ghaltung am 
31. Dezember 2006 hat die hässliche Folge, dass der 
überwiegende Anteil der Flüssigeiproduktion für Deutsch-
land ab 1. Januar 2007 zum Beispiel in Mazedonien oder 
Tschechien stattfi nden wird. Das ist die automatische 
Schlussfolgerung, die daraus resultiert. 

(Susann Biedefeld (SPD) Das geht doch nicht von 
heute auf morgen!)

Das geschieht unter Bedingungen in diesen Ländern, die 
wir nicht beeinfl ussen können – die stecken noch ein 
Huhn mehr in den Käfi g rein – und die wir selber nicht 
haben wollen. 

Das heißt auch – und jetzt kommen wir zu dem Thema, 
das Sie in den Vordergrund gestellt haben –, dass wir eine 
vernünftige Entwicklung von alternativen Systemen – ich 
spreche jetzt nicht von diesen ausgestalteten Käfi gen, 
50 cm sind für mich kein Thema – brauchen. Sie haben in 
der Broschüre heute wunderschön dargestellt, worauf es 
ankommt. Eine Entwicklung von tierschutzgerechten 
Indoor-Haltungen als Ersatz für die Produktionskapazi-
täten im eigenen Land schaffen wir bis 1. Januar 2007 
nicht. Das hat zur Konsequenz, dass wir dadurch Produk-
tionskapazitäten in unserem Land verlieren.
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Der ausgestaltete Käfi g ist sicher nicht das Gelbe vom Ei, 
aber mögliche Verbesserungen der Volieren sind durchaus 
Thema derzeitiger Koalitionsverhandlungen. Ich weiß, 
dass Bundesminister Seehofer sich heute zu diesem 
Thema äußern möchte. Ich fordere Sie, werte Kolleginnen 
und Kollegen von der SPD, auf: Lassen wir der Entwick-
lung Luft, dass wir eine effektive Verbesserung dieser 
alternativen Haltungsformen, und zwar langfristig für die 
Haltung in Deutschland, entwickeln können. 

(Susann Biedefeld (SPD): Was heißt „langfristig“? 
Seit 2002 ist es bekannt! Bis 2007 sind das fünf 
Jahre!)

– Dass es so lange gedauert hat, liegt vielleicht daran, 
dass man sich nicht so ganz einig wurde. Wir bitten noch 
einmal um eine Übergangszeit, weil sich noch keine auch 
für uns befriedigende Alternative gezeigt hat.

Ich will an dieser Stelle ein paar Dinge sagen, die mir nicht 
passen und die vielleicht auch einige Kollegen von der 
eigenen Fraktion nicht gerne hören. Dass die großen Eier-
produzenten in Deutschland zahlenmäßig relativ klein und 
nicht mehr bäuerlich strukturiert sind, ist für mich eine 
nicht begrüßenswerte Entwicklung. Diese Produzenten 
fühlen sich an Bayern nicht gebunden und sind aus-
schließlich an Zahlen ausgerichtet. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kol-
legen Sprinkart? 

Dr. Marcel Huber (CSU): Adi, warte einen Augenblick! 
Lass mich den Gedanken noch schnell zu Ende führen, 
dann darfst du. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Ein Gedanke nach 
dem anderen!)

Anders als diese Großstrukturierten, die wenig Bereit-
schaft zeigen, die Tierschutzargumente zu akzeptieren, 
hat ein großer Teil der bäuerlichen Landwirtschaft in 
diesem Land bereits reagiert und in letzter Zeit auf Boden-
haltung umgestellt. Das möchte ich an dieser Stelle deut-
lich herausstreichen und lobend erwähnen. 

Adi, vielleicht jetzt, bevor ich mit dem nächsten Gedanken 
beginne. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Sie 
gestatten jetzt die Zwischenfrage? 

Dr. Marcel Huber (CSU): Ja, ich gestatte jetzt die Zwi-
schenfrage. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Sprinkart, bitte schön. 

Adi Sprinkart (GRÜNE) (vom Redner nicht autorisiert): 
Herr Kollege Huber, Sie haben vorhin groß ausgeholt und 
erklärt, dass der Großteil der Eier aus Käfi ghaltung für die 

Flüssigeiproduktion aus den osteuropäischen Ländern 
kommt. 

(Dr. Marcel Huber (CSU): Zum Beispiel!)

Ist Ihnen auch bewusst, dass der Großteil der Boden- und 
Freilandeier, die wir in Deutschland Auge in Auge zum 
Frühstück verzehren, aus Holland kommt und nicht aus 
Deutschland?

Dr. Marcel Huber (CSU): Vielen Dank, du greifst mir etwas 
vor, werter Kollege Sprinkart, darauf wollte ich gerade 
noch eingehen.

Ich möchte an dieser Stelle einen Appell an die Verbrau-
cher richten. Das Kaufverhalten ist die entscheidende 
Waffe, um die Haltungsbedingungen zu ändern. Nur wenn 
der Verbraucher keine Käfi geier mehr fordert, werden sie 
nicht mehr produziert. Nur dann – und jetzt kommen wir 
dazu – wenn der deutsche Verbraucher in Deutschland 
produzierte Eier nachfragt, werden sie nicht woanders 
herkommen. Nur dann, Frau Kollegin Biedefeld, wenn die 
Flüssigeiproduktion im Gebäck hinterfragt wird, werden 
sich die, die das Material produzieren – –

(Susann Biedefeld (SPD): Bei Nudeln und so 
etwas könnte es draufstehen!)

– Da könnte es draufstehen. Aber wenn es den Verbrau-
cher nicht interessiert und er nicht nachfragt, dann 
schreibt man es nicht drauf. Nur dann werden wir in dieser 
Richtung Bewegung bekommen. Die unangenehme 
Logik, die daraus resultiert, ist: Wenn die Erzeugung von 
Eiern unter artgerechten Haltungsbedingungen und unter 
hygienischen Kautelen, wie wir sie uns vorstellen, lang-
fristig in Deutschland möglich sein soll, dass wir also hier 
alternative Haltungsformen entwickeln, dann brauchen 
wir dazu noch ein bisschen Zeit, und um genau diese Zeit 
möchte ich bitten. Den Ersatz der Käfi ghaltung bei uns auf 
den Weg zu bringen, das schaffen wir nur, wenn wir die 
Zeit bekommen, diese Dinge bei uns in die Praxis umzu-
setzen. 

Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen: Ihre 
beiden Anträge werden so, wie sie gestellt sind, nicht ein 
einziges Huhn aus seinem Käfi g befreien. 

Sie werden dazu helfen, dass dieser Käfi g an einem 
anderen Ort in Europa aufgebaut wird und dass dort unter 
Bedingungen produziert wird, die uns nicht recht sind. 

Aus diesem Grund darf ich Sie bitten, unserem Antrag zu 
folgen. Wir bemühen uns darum, artgerechte Alternativen 
so weit zu entwickeln, dass wir auch gemeinsam dahinter 
stehen können.

(Beifall bei der CSU – Engelbert Kupka (CSU): 
Bravo, Marcel!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aus-
sprache geschlossen. 
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Wir kommen zur Abstimmung. Ich trenne die drei Anträge, 
und nachdem zum ersten Antrag namentliche Abstim-
mung beantragt worden ist, lasse ich zuerst über die 
beiden anderen Anträge abstimmen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz 
Maget, Susann Biedefeld, Herbert Müller und Fraktion 
(SPD), Drucksache 15/5154, seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Die SPD-Frak-
tion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag 
mit den Stimmen der CSU-Fraktion abgelehnt.

Ich rufe zur Abstimmung den Dringlichkeitsantrag, 
Drucksache 15/5157, betreffend Verbesserung der Hal-
tung von Legehennen auf. Das ist der Antrag der CSU-
Fraktion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. – Die CSU-Frak-
tion. Gegenstimmen? – SPD-Fraktion und Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist dieser Antrag 
mit der Mehrheit der CSU-Fraktion angenommen. 

Ich rufe zur namentlichen Abstimmung den Dringlichkeits-
antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
auf, betreffend Tierhaltung verbessern und keine Käfi ghal-
tung zulassen, Drucksache 15/5145. Die Urnen sind auf-
gestellt. Vier Minuten stehen zur Verfügung. 

(Namentliche Abstimmung von 17.38 bis 17.42 
Uhr)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um. Ich bitte 
die Schriftführer, wieder ihren Platz einzunehmen. Wir 
fahren in der Tagesordnung fort. Das Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung wird ausgezählt und später 
bekannt gegeben.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Herr Kollege Weiß!

(Anhaltende Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Meine Damen und Herren, ich gebe jetzt das Ergebnis der 
vorhin durchgeführten namentlichen Abstimmungen 
bekannt: SPD-Dringlichkeitsantrag betreffend Gewalt an 
Schulen unterbinden – Schule als Orte der Begegnung 
und Kommunikation gestalten – Drucksache 15/5144. Mit 
Ja haben 42 Abgeordneten gestimmt, mit Nein 90. Es gab 
keine Stimmenthaltungen. Damit ist dieser Dringlichkeits-
antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 5)

Dringlichkeitsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN betreffend Gewaltprävention an Schulen 
durch aktivierende pädagogische Maßnahmen ausbauen, 
Drucksache 15/5156: Mit Ja haben 42 Abgeordnete 
gestimmt, mit Nein 86. Keine Stimmenthaltungen. Damit 
ist dieser Dringlichkeitsantrag ebenfalls abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 6)

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Renate Dodell, Dr. Ingrid Fickler u. a. u. Frakt. (CSU)
Ungeborenes behindertes Leben stärker schützen – 
betroffene Eltern besser begleiten (Drs. 15/5146)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Herr Kollege 
Unterländer.

Joachim Unterländer (CSU): Herr Präsident, Hohes 
Haus! Der Schutz menschlichen Lebens ist unteilbar. Ich 
halte es für ein gesellschaftspolitisches Drama, und 
gerade für die betroffenen Frauen und Familien mehr als 
bedrückend, wenn Schwangerschaftsabbrüche wegen 
Krankheit oder drohender Behinderung des Kindes im 
Rahmen der so genannten medizinischen Indikation bis 
kurz vor der Geburt des Kindes vorgenommen werden 
dürfen. Wenn von zehn Kindern mit prognostiziertem 
Down-Syndrom nur noch eines zur Welt gebracht wird 
– dies ist jedenfalls ausweislich von Statistiken so –, dann 
ist das auch ein Zeichen für die Notwendigkeit, eine 
höhere Akzeptanz für behinderte Kinder in der Gesell-
schaft zu erreichen. Gerade Familien, die sich nach einer 
pränatalen Diagnostik in einer extremen Belastungs- und 
Entscheidungsnot befi nden, brauchen dringend unsere 
gemeinsame Solidarität. In zwei Zielrichtungen müssen 
sich daher die Überlegungen entwickeln.

Erstens. Auf der einen Seite dürfen die Eltern bei der Ent-
scheidung nicht alleine gelassen werden. Den Frauen soll 
eine psychosoziale Beratung im Gegensatz zur jetzigen 
Situation ermöglicht werden. Zwischen der Feststellung 
der Behinderung und der Vornahme des Schwanger-
schaftsabbruchs müssen drei Tage Bedenkzeit liegen. 
Dazu gehört auch, dass die medizinische Prognose in 
einem Kollegium, das interdisziplinär, das heißt über die 
fachärztliche gynäkologische Beratung hinaus auch psy-
chologisch besetzt ist, erfolgen sollte, damit die zu verant-
wortenden Diagnosen nicht auf einem einzelnen behan-
delnden Arzt lasten. 

Durch diesen interdisziplinären Ansatz soll den Eltern auf 
der anderen Seite eine verstärkte Entscheidungshilfe 
ermöglicht werden. Die Koalitionsvereinbarungen 
umfassen zu diesem überaus sensiblen Thema auch 
einen Prüf- und gegebenenfalls Handlungsauftrag.

Zweitens. Es darf sich in unserer Gesellschaft nicht eine 
Haltung weiter ausdehnen, die Leben mit Behinderung 
nicht akzeptiert. Dies ist der Anfang zu einer Ignoranz 
gegenüber behindertenpolitischen Belangen, die auch 
unserer Verfassung zuwiderläuft. 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker 
Kauder hat den politischen Handlungsbedarf in einem 
Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ aus meiner 
Sicht zu Recht richtig dargestellt. Ich zitiere: „Es soll die 
Entscheidung bei den Eltern belassen werden.“ Kauder 
will die Spätabtreibung nicht grundsätzlich verbieten. Es 
geht um die Klarstellung der Indikation und um die Bedin-
gungen einer sehr sorgfältigen Prüfung durch die Betrof-
fenen.

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))
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Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass diese Diskussion 
kein Versuch ist, die Abtreibungsdiskussion grundsätzlich 
neu zu führen.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Darüber hinaus ist es eine ständige politische Aufgabe, 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Menschen 
mit Behinderungen im Sinne einer Gleichstellung weiter zu 
verbessern.

(Simone Tolle (GRÜNE): Sie kürzen doch die 
Mittel weg!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Zusammen-
hang mit der verfassungsrechtlichen Überprüfung des 
Paradigmenwechsels im Abtreibungsrecht hat das Bun-
desverfassungsgericht eine Beobachtungs- und eventuell 
auch Nachbesserungspfl icht gefordert, die bisher nicht 
bzw. nicht in ausreichendem Maße umgesetzt worden ist. 
Auch hierzu braucht es, wie bei der Frage der Spätabtrei-
bungen, einer rechtlichen und tatsächlichen Klarstellung.

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

– Frau Kollegin, wenn Sie das als Populismus bezeichnen 
und mit dem Thema so umgehen, wie Sie das jetzt 
machen, haben Sie wohl Recht.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Aber ich denke, dass wir uns bei einem so ernsten Thema 
nicht in dieser Form und in diesem Stil auseinandersetzen 
sollten.

(Beifall bei der CSU – Anhaltende Zurufe der 
Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

Da das jeweilige Kind außerhalb des Mutterleibs bereits 
voll lebensfähig ist, ist die Bewertung von Spätabtrei-
bungen von einer besonderen ethischen Dimension. Wir 
halten es vor dem genannten Hintergrund und der Diskus-
sion auf Bundesebene für äußerst sinnvoll, wenn sich der 
Bayerische Landtag hier im Grundsatz entsprechend 
unserem Dringlichkeitsantrag positioniert. 

Deshalb der Dringlichkeitsantrag, der die wesentlichen 
Punkte berücksichtigt, die ich angesprochen habe, näm-
lich im Hinblick auf die Bedenkzeit, im Hinblick auf die 
Beratungsmöglichkeiten und im Hinblick auf eine interdis-
ziplinäre kollegiale ärztliche Entscheidung. 

Wir bitten um möglichst breite Zustimmung im Interesse 
des Schutzes von Leben mit Behinderung, der Frauen 
und Familien, die sich in einer extremen und schwierigen 
Entscheidungssituation befi nden, der Ärzte mit einem 
Verantwortungsdruck, 

(Zuruf von den GRÜNEN)

den Außenstehende wohl nicht nachvollziehen können, 
und im Interesse einer behindertenfreundlichen Gesell-
schaft; denn es gilt auch hier: zeig mir, wie Du mit dem 

Schwächsten umgehst, und ich sage Dir, wie menschlich 
die Gesellschaft ist.

(Zuruf von den GRÜNEN: Das ist wohl wahr!)

Vor diesem Hintergrund, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, haben auch die Kirchen gestern eine Erklärung zur 
Woche für das Leben abgegeben, die sich schwerpunkt-
mäßig mit diesem Thema befasst. Ich meine, dass es 
auch daher sehr wertvoll ist, wenn wir eine politische 
Richtungsvorgabe treffen, die wohl auch die Bundespo-
litik in entsprechender Weise machen wird. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat sich Frau Kollegin Sonnenholzner zu Wort 
gemeldet.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Präsident, Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich bin schon sehr darüber erstaunt, 
was hier passiert; denn zum Ersten hat dieses Haus kei-
nerlei Zuständigkeit über das, worüber wir hier disku-
tieren, und zum Zweiten meine ich, dass die Art der Befas-
sung in einem Dringlichkeitsantrag, im Wissen um die 
schwierige Problematik, unter diesem Zeitdruck nun 
wahrlich nicht die richtige Methode ist, mit dem Thema 
umzugehen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Wenn es Ihnen um das Thema ginge, würden Sie hier 
nicht einen Dringlichkeitsantrag stellen, sondern dann 
hätten Sie eine Anhörung durchgeführt, und dann hätten 
wir darüber im Ausschuss ausführlich diskutiert.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Das Thema war im Bundestag vor genau einem Jahr 
Gegenstand der Diskussion in einer Anhörung. Im Koaliti-
onsvertrag steht, dass die Koalition die Sache beobachten 
und schauen wird, ob es noch Handlungsbedarf gibt. 
Diese Koalition regiert seit vier Monaten. Welchen Grund 
gibt es, dass wir uns im Bayerischen Landtag jetzt dieses 
Themas annehmen?

(Ulrike Gote (GRÜNE): Die Tagung des Landesko-
mitees am Wochenende! Das ist der Grund! Das 
nenne ich Populismus!)

– Ich habe leider nur eine kurze Redezeit; deswegen kann 
ich darauf nicht eingehen.

Zum Antrag selbst. Probleme stellen sich uns bereits im 
ersten Satz; denn es stimmt nicht, was Sie dort behaupten. 
Es ist schlicht falsch, dass die Zahl der Spätabtreibungen 
ständig ansteigt.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)
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Sie ist bei 200 Fällen stabil. Das sind 200 Fälle zu viel, und 
das sind 200 Schicksale; das ist uns klar. Sie lügen aber, 
wenn Sie sagen, dass die Zahl steigt.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Sie sprechen ständig von einer Dunkelziffer. Woher soll 
diese Dunkelziffer denn kommen? Wir sprechen hier nicht 
über ungewollte Schwangerschaften – wir reden über 
Wunschkinder. Es gibt keine Dunkelziffer. Sie behaupten, 
dass das, was Sie schreiben, die volle Unterstützung der 
Ärzteschaft fi ndet. Das stimmt nicht. Auch in der Anhö-
rung ist deutlich geworden, dass es die Meinung gibt, die 
Sie vertreten, dass es in der Ärzteschaft aber auch eine 
andere Meinung gibt.

Nun zu den konkreten Dingen. Der Bedenkzeit stehen wir 
positiv gegenüber, allerdings nicht in Form einer Änderung 
des Strafgesetzbuches. Dies lässt sich auch im SGB V 
regeln. Ebenso sind wir diskussionsbereit, was eine Bera-
tung vor der pränatalen Diagnostik angeht, also für alle 
Frauen, die sich dieser Untersuchung unterziehen. Im 
Übrigen sollte man vielleicht auch eine Diskussion dar-
über führen, in welcher Breite in diesem Land diese Diag-
nostik überhaupt angewandt wird.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Die Möglichkeit der psychosozialen Beratung nach der 
pränatalen Diagnostik – PND – auf freiwilliger Basis 
braucht nicht debattiert zu werden, allerdings nicht als 
Verpfl ichtung. Bereits nach der gültigen Rechtslage, Herr 
Unterländer, sind die Ärzte gehalten, in Zweifelsfällen eine 
zweite medizinische Meinung einzuholen. Auch diesbe-
züglich gibt es keinen Handlungsbedarf. Haben Sie sich 
einmal überlegt, was die Anhörung einer Kommission, 
auch wenn die Frau dort nicht selbst erscheinen muss, für 
die betroffenen Menschen bedeutet, die eine entspre-
chende Diagnose erhalten und aufgrund der Einschaltung 
der Kommission unter Umständen nochmals Hoffnung 
schöpfen, dass die Diagnose nicht richtig war? Das ist 
doch alles nicht durchdacht.

Natürlich muss man bei der Ärzteschaft darauf hinar-
beiten, dass Eltern verstärkt und interdisziplinär über das 
Leben mit Kindern mit Behinderung informiert werden. 
Aber genau das ist doch unsere Zuständigkeit.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Lassen Sie uns doch mit den Dingen beschäftigen, wo wir 
tatsächlich etwas tun können, nämlich mit der Verbesse-
rung der Lebensumstände für diese Menschen. Daran 
hängt es nämlich, ob sich die Eltern dafür entscheiden, ein 
Kind mit Behinderung großzuziehen oder nicht.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Auch die von Ihnen zitierten Kirchen weisen darauf hin, 
dass die Angst vor dem Abrutschen in die Sozialhilfe ein 
Motiv ist, diese Abtreibungen vorzunehmen. Wir haben 
einen Dringlichkeitsantrag zur Frühförderung gestellt. Sie 
streichen bei der Frühförderung. Der Förderfaktor im 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – 
BayKiBiG – reicht nicht aus. Das sind Handlungsfelder, an 
denen Sie ansetzen können und müssen. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zum Abschluss: Ich kann mich des Eindrucks nicht 
erwehren, dass dieses Thema hier instrumentalisiert 
werden soll. Dazu ist es uns zu wichtig und zu schade. 
Aus genau diesen Gründen werden wir diesen Antrag 
ablehnen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
gebe bekannt, dass die CSU-Fraktion namentliche 
Abstimmung beantragt hat.

Als Nächste hat Frau Kollegin Ackermann das Wort. 
Lassen Sie sich bitte nicht vom Kollegen Hallitzky davon 
abhalten, nach vorne zu kommen. 

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Der Dringlichkeitsantrag der CSU 
geht an dem vorbei, was er eigentlich bewirken will. Sie 
sprechen von einer Spätabtreibung von behinderten Kin-
dern. Ihnen sollte bekannt sein, dass die Indikationslö-
sung seit 1992 abgeschafft ist. Es kann also gar keine 
Indikation wegen eines behinderten Kindes geben. Spä-
tabtreibungen werden immer nur dann vorgenommen, 
wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Das Leben der 
Mutter kann aber auch noch aus ganz anderen Gründen in 
Gefahr sein. Vielleicht haben Sie schon einmal etwas von 
einer Schwangerschaftsvergiftung, von einer Eklampsie 
gehört. All das kann passieren. Das hat überhaupt nichts 
mit einem behinderten Kind zu tun. Sie wollen hier etwas 
suggerieren, was nicht der Fall ist. Sie sind nicht auf der 
Höhe der gesetzlichen Wirklichkeit. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Da Sie so tun, als wäre dies eine riesige Masse, sage ich 
Ihnen im Übrigen: Das sind 0,1 % aller Schwanger-
schaftsabbrüche. Frau Kollegin Sonnenholzner hat es 
bereits gesagt: Natürlich ist jedes Kind, das abgetrieben 
wird, ein Kind zu viel. Das ist richtig. Sie aber suggerieren 
weiterhin, dass Frauen, die in oder nach der 23. Schwan-
gerschaftswoche einen Abbruch vornehmen lassen, 
leichtfertig handeln, dass sie das Leben ihres Kindes ein-
fach wegwerfen. Das ist nicht der Fall. Sie diskriminieren 
diese Frauen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Diese Frauen befi nden sich in einer extremen Konfl iktsitu-
ation. Herr Unterländer, Sie sind ein Mann. Wenn Sie aber 
schon einmal schwanger gewesen wären, dann würden 
Sie wissen, dass man mit einem Kind in einer ganz engen 
Verbindung ist. Eine Frau, die ein Kind in der 23. Woche 
abtreiben lässt, muss in einer wahnsinnigen Notlage sein. 
Es ist einfach unverantwortlich, hier so zu tun, als würden 
die Frauen einen Abbruch einfach mir nichts dir nichts 
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vornehmen lassen, weswegen eine bessere Überwa-
chung notwendig wäre. 

Wir sind dagegen, dass sich die Frauen einer Pfl ichtbera-
tung unterziehen müssen. Wir sind dagegen, dass es eine 
Pfl ichtbedenkzeit gibt. Wir sind vor allen Dingen dagegen, 
dass sie sich einem Tribunal stellen müssen.

(Zuruf von den GRÜNEN: Ganz genau!)

Diese Frauen hätten diese Kinder gewollt. Sie müssen 
sich schweren Herzens zu dieser Entscheidung durch-
ringen. Das ist schlimm genug. Alles das, was Sie ihnen 
zusätzlich aufbürden wollen, ist viel zu viel. Im Übrigen: 
Wenn sich eine Frau so, wie Sie es in Ihrem Antrag unter-
stellen, tatsächlich gegen ein behindertes Kind ent-
scheiden will, dann macht sie das viel früher. Das kann sie 
nämlich sehr früh tun. Sie kann mit einer Untersuchung in 
der frühen Schwangerschaft feststellen lassen, ob eine 
Behinderung droht; dann kann sie das Kind legal 
abtreiben.

(Thomas Kreuzer (CSU): Das stimmt so auch 
nicht!)

Jene Frauen, die nach der 23. Woche dazu gezwungen 
sind, haben keine andere Wahl, und sie machen es 
schweren Herzens. Diesen Frauen sollten wir daraus nicht 
auch noch einen Strick drehen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass Sie die 
Spätabbrüche überprüfen wollen. Entschuldigen Sie, das 
ist eine Debatte aus der Mottenkiste, die Sie wieder hoch-
ziehen wollen. Wenn Sie so sehr für Beratung sind, 
müssen Sie sich fragen lassen, warum Sie im Nachtrags-
haushalt die Gelder für die Beratungsstellen streichen, 
sodass diese ihre Arbeit nicht mehr ordnungsgemäß 
machen können.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Wenn Sie sich so sehr um behinderte Menschen sorgen, 
möchte ich Ihnen den Rat geben, auch für die behinderten 
Menschen zu sorgen, die bereits geboren sind.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Sorgen Sie für Kinder, die eine Frühförderung brauchen. 
Sorgen Sie für Kinder und Menschen, die in Einrichtungen 
leben und denen bereits jetzt die Gelder gestrichen 
werden. Die Einrichtungen müssen teilweise mit extrem 
wenig Personal auskommen. Sorgen Sie für die behin-
derten Menschen in den Werkstätten, denen Sie das Geld 
für das Mittagessen streichen wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Für eine Frau ist es keine Ermutigung, ein behindertes 
Kind zur Welt zu bringen, wenn sie sieht, was der Staat 

diesem behinderten Kind nach der Geburt für eine Unter-
stützung zukommen lässt, nämlich so gut wie keine.

(Zuruf von der CSU: So ein Unsinn!)

Wir wollen Frauen und Kinder stärken. Wir wollen Frauen 
nicht diskriminieren und kriminalisieren. Ihr Antrag ist 
völlig verfehlt und absolut scheinheilig.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Zu 
Wort hat sich noch Frau Ministerin Stewens gemeldet.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts stammt aus dem 
Jahre 1993. Hier handelt es sich um ein ernstes Thema. 
Sprechen Sie einmal mit Behindertenverbänden und 
Eltern, die den Mut haben, in der heutigen Zeit einem 
behinderten Kind das Leben zu schenken.

(Simone Tolle (GRÜNE): Wer hat das denn 
gemacht?)

– Hören Sie sich das doch einmal in Ruhe an. Ich glaube, 
Sie würden dann nicht in so ein Fahrwasser kommen, wie 
das bei der heutigen Diskussion der Fall ist. Dieses Thema 
ist ausgesprochen ernst. Ich bitte Sie, dieses Thema mit 
der entsprechenden Ernsthaftigkeit und Tiefe zu behan-
deln.

(Simone Tolle (GRÜNE): Das müssen Sie uns 
nicht absprechen!)

Wir hatten im Jahre 1994 im Bund 26 Spätabtreibungen. 
Im Jahre 1996 waren es 159 Spätabtreibungen. Im 
Jahre 2004 waren es dann 200 Spätabtreibungen. Eine 
Kollegin hat heute behauptet, Herr Kollege Unterländer 
hätte gelogen, weil er behauptet habe, dass die Zahl der 
Spätabtreibungen angestiegen sei. Ich frage mich, wel-
ches Zahlenmaterial diese Kollegin für ihre Behauptung 
zugrunde gelegt hat. Wir können uns über dieses Thema 
ganz sachlich unterhalten, auch wenn es vielleicht den 
einen oder anderen von uns etwas tiefer berührt. Frau 
Kollegin Ackermann, Sie haben heute den Männern vor-
gehalten, dass sie nicht schwanger werden könnten. Ich 
war sechsmal schwanger. Ich würde aber nicht behaupten, 
dass mit jeder Schwangerschaft immer eine besondere 
Sensibilität verbunden ist. Es gibt sensiblere Frauen und 
sensiblere Männer.

(Widerspruch beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Ulrike Gote (GRÜNE): Haben Sie nicht zuge-
hört?)

Ich halte es für völlig verfehlt, über die Gebärfähigkeit die 
Sensibilität eines Menschen feststellen zu wollen. In 
welche Richtung bewegen Sie sich in Ihrer Argumenta-
tion? In einem Punkt haben Sie Recht: Es gibt die medizi-
nische Indikation. Hier muss das Leben der Mutter phy-
sisch oder psychisch bedroht sein. Wir haben inzwischen 
für jedes ungeborene Kind die Pränataldiagnostik. Dar-
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über müssen wir uns in unserer Gesellschaft noch unter-
halten. Dadurch werden viele schwangere Frauen in tiefe 
Unsicherheiten gestürzt. Das erlebe ich bei meinen 
eigenen Töchtern und Schwiegertöchtern. Hier sind inten-
sive Gespräche notwendig. Aber zurück zur medizini-
schen Indikation: Bei der Aufzeigung von Spätabtrei-
bungen und Schwangerschaftsabbrüchen nach der 
23. Woche kann ich nicht feststellen, in wie vielen Fällen 
der Abbruch wegen eines Kindes mit einer Behinderung 
vorgenommen wurde und wann eine medizinische Indika-
tion vorlag. In dieser Frage tappen wir im Dunkeln.

Sie haben erklärt, dass sich solche Frauen in extremen 
Konfl iktsituationen befi nden. Ich habe mich mit vielen 
dieser Frauen unterhalten. Ich halte deshalb den Antrag 
der CSU-Fraktion für richtig, diesen Frauen in einer 
schwierigen Lebenslage ein umfassendes Hilfsangebot zu 
geben. Man sollte schon vor der Pränataldiagnostik mit 
ihnen reden und sie aufklären. Man muss auch nach der 
Pränataldiagnostik mit ihnen reden; denn viele dieser 
Frauen und übrigens auch der jungen Männer fühlen sich 
ein Stück weit im Stich gelassen und wollen und brauchen 
ein umfassendes Beratungsangebot und eine Hilfestel-
lung. Deswegen glaube ich, dass der Antrag der CSU 
genau in die richtige Richtung geht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen doch, dass 
85 % der Behinderungen im Laufe eines Lebens durch 
Unfall und Krankheit entstehen. Inzwischen werden kaum 
noch Kinder mit Behinderungen geboren. Wir haben hier 
eine gewisse Selektion – ich drücke das einmal so dras-
tisch aus. Deshalb haben die Behindertenverbände dieses 
Thema aufgegriffen und uns aufgefordert, besser aufzu-
passen. Die Behindertenverbände haben uns aufgefor-
dert, den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts ernst 
zu nehmen, genauer hinzuschauen und den bedrängten 
Frauen in ihrer schwierigen Lebenslage und ihrer seeli-
schen Not ein umfassendes Hilfeangebot zu bieten. Diese 
Bitte wird mit diesem Antrag aufgegriffen.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Jetzt hat sich noch Herr Kollege Unterländer zu Wort 
gemeldet.

Joachim Unterländer (CSU): Herr Präsident, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich halte den Stil, den Sie 
bei dieser sehr sensiblen Diskussion geübt haben, für 
unerträglich und habe mich deshalb noch einmal zu Wort 
gemeldet.

(Beifall bei der CSU)

Erlauben Sie mir noch vier kurze Bemerkungen:

Erstens. Sie haben mir unterstellt, dass ich nicht bereit 
wäre zu akzeptieren, dass sich die Frauen in einer uner-
träglich schwierigen Situation befänden. Sie haben mir 
offenbar nicht zugehört. Ich habe das klar zum Ausdruck 
gebracht.

Zweitens. Ich verstehe Ihr Männerbild nicht, das Sie in 
diesem Zusammenhang haben.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Da muss man doch nur 
hinschauen!)

Nach Ihrer heutigen Argumentation sprechen Sie Män-
nern die Mitverantwortung ab. Das ist ein Männerbild, das 
wir in unserer Gesellschaft nicht mehr brauchen. Dieses 
Bild ist gescheitert.

Drittens. In welcher Situation befi nden wir uns, wenn 
heute kaum noch Kinder mit einer Behinderung zur Welt 
kommen?

(Ulrike Gote (GRÜNE): Damit ändern Sie doch 
nichts daran! – Zuruf von der CSU: Halten Sie 
doch einmal die Klappe!)

Frau Kollegin Ackermann hat behauptet, dass der Frei-
staat Bayern das Mittagessen in den Werkstätten für 
Behinderte gekürzt habe. Das ist nachweislich falsch. Das 
wissen Sie auch. Sie haben damit bewusst etwas 
Unwahres gesagt. Dieser Stil sollte hier nicht einreißen.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Zu 
einer Zwischenbemerkung nach § 111 Absatz 4 hat sich 
Herr Kollege Wahnschaffe gemeldet – zwei Minuten vom 
Saal aus.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Frau Staatsministerin, Sie 
haben in Ihrer Wortmeldung angeführt, der Dringlichkeits-
antrag der CSU sei deshalb hilfreich, weil er neue Hilfsan-
gebote beinhalte. Entweder lese ich es falsch oder Sie 
haben es falsch verstanden. Es steht nur darin, die bishe-
rigen Hilfsangebote sollen weiterhin bestehen bleiben. Im 
Übrigen sind alle Spiegelstriche – Herr Kollege Unter-
länder, trotz Ihrer Aufregung, die nicht von Souveränität im 
Zusammenhang mit diesem Thema zeugt – keine Hilfsan-
gebote, sondern sie sind letzten Ende weitere Hürden, die 
die Entscheidung der Frauen erschweren sollen. Statt 
ihnen zu helfen, sollen weitere Hürden aufgebaut werden, 
um diese Entscheidung, die sie letztlich allein treffen 
müssen, noch schwerer fällen zu können. Das ist uner-
träglich, und wenn Sie das Anliegen in Form eines Dring-
lichkeitsantrags vorbringen, ohne dass wir ausreichend 
Gelegenheit haben, über die verschiedenen Aspekte zu 
diskutieren, dann ist das dieses Themas nicht ange-
messen.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Mir 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. – Frau Minis-
terin, Entschuldigung, Sie haben das Wort.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Kollege Wahnschaffe, ich möchte Ihre Frage noch 
beantworten: Gerade die umfassende Beratung – ich 
habe das sehr genau ausgeführt – in diesen äußerst 
schwierigen Lebenssituationen bietet eine durchaus bes-
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sere Hilfestellung für diese Frauen, und zwar vor der Prä-
nataldiagnostik und nach der Pränataldiagnostik. Auch 
die Bedenkzeit, die eingeführt wird, halte ich persönlich 
für wichtig. 

Wir haben das Thema im Übrigen auch in der Bioethik-
kommission sehr umfassend diskutiert. Auch die Mit-
glieder dieser Kommission waren der Ansicht, dass es 
notwendig ist, andere und umfassendere Beratungsange-
bote zu machen. Wir haben auch mit Frauen diskutiert, die 
gesagt haben, die Maßnahmen sein ungeheuer not-
wendig. 

Lassen Sie mich noch einen Punkt ergänzen, weil wir 
vorhin darüber diskutiert haben: Ich habe bei der Schwan-
geren- und Schwangerenkonfl iktberatung nicht gekürzt. 
Ich habe die Haushaltsstelle mit ihrer Ausstattung als 
solche erhalten. Es sind nur zusätzliche Beratungsstellen 
dazugekommen. Vor diesem Hintergrund ist das Budget 
auf mehr Beratungsstellen aufgeteilt worden. Wir haben 
deutschlandweit die höchste Förderung. Sie hören das 
nicht so gerne. Wir haben 95 % gefördert, sind auf 90 % 
herunter gegangen und sind damit immer noch bei der 
höchsten Förderung aller Schwangeren- und Schwange-
renkonfl iktberatungsstellen, aber Sie wissen das, so 
glaube ich, selber ganz genau, aber Sie thematisieren das, 
obwohl Sie besser Bescheid wissen müssten.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Es 
liegt jetzt keine weitere Wortmeldung mehr vor. Einem 
Mitglied der GRÜNEN-Fraktion ist aufgrund eines Zwi-
schenrufs von der rechten Seite der Zuruf entgegenge-
schleudert worden: „Klappe halten“. Wir sind hier in einem 
Parlament. Das ist der Ort des offenen Wortes und hier 
kann jeder innerhalb der demokratischen Regeln seine 
Meinung sagen. Wir sollten das beachten. Ich halte den 
Zwischenruf „Klappe halten“ für nicht demokratisch. Ich 
bitte darum, bestimmte Regularien einzuhalten. 

Bevor wir zur namentlichen Abstimmung kommen, gebe 
ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum 
Dringlichkeitsantrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN, betreffend Tierhaltung verbessern und 
keine Käfi ghaltung zulassen, Drucksache 15/5145, 
bekannt. Mit Ja haben 35 gestimmt, mit Nein 83 und 
Stimmenthaltungen gab es 2. Damit ist der Dringlichkeits-
antrag abgelehnt. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 7)

Ich rufe jetzt zur namentlichen Abstimmung zum Dring-
lichkeitsantrag der Abgeordneten Joachim Herrmann, 
Renate Dodell, Dr. Ingrid Fickler und anderer und Frakti-
on (CSU) auf Drucksache 15/5146 auf. Die Urnen sind auf 
Ihrem Platz. Die namentliche Abstimmung beginnt jetzt – 
vier Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 18.14 bis 
18.18 Uhr)

Die Zeit ist um. Der Wahlgang ist geschlossen. Damit sind 
die Dringlichkeitsanträge erledigt. Die nicht beratenen 

werden wie vorgeschlagen an die Ausschüsse über-
wiesen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 c auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetzes 
und anderer Vorschriften (Drs. 15/5005) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
begründet. Ich erteile Herrn Staatssekretär Schmid das 
Wort.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Vorschriften 
des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes haben sich 
bei der Durchführung der letzten Gemeinde- und Land-
kreiswahl 2002 bewährt. Gleichwohl machen die Erfah-
rungen, insbesondere aus verschiedenen fehlerhaften 
Verhalten im Zusammenhang mit dem Wahlverfahren 
Klarstellungen, Änderungen und Ergänzungen des 
Gemeinde- und Landkreiswahlrechts notwendig.

Insbesondere sind die Erfahrungen mit den Unregelmä-
ßigkeiten bei den Kommunalwahlen in Dachau in die 
Überarbeitung des Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setzes mit eingefl ossen. Dort wurden Wahlfälschungen 
bei der Briefwahl vorgenommen, die damals zur Ungültig-
keit der gesamten Wahl geführt haben. Da bisher eine 
Beschränkung der Nachwahl nur auf Stimmbezirke, nicht 
aber auf die Briefwahl möglich war, musste in der Stadt 
Dachau die gesamte Wahl für ungültig erklärt und auch 
die Urnenwahl nachgeholt werden, obwohl der relevante 
Fehler nur bei der Briefwahl vorlag. 

Zudem machen auch zwischenzeitliche Änderungen im 
Bundes- und Landesrecht Anpassungen erforderlich, um 
mit einem möglichst einheitlichen Vollzug wahlrechtlicher 
Vorschriften zu Kostenersparnissen und Verwaltungsver-
einfachungen beitragen zu können. Ich will an dieser 
Stelle nicht das gesamte Gesetz darstellen und erläutern. 
Es liegt Ihnen vor. Es ist überaus umfangreich und betrifft 
viele Detailregelungen. Ich darf nur stichwortartig einige 
Elemente herausgreifen.

Zur Verhinderung von Interessenskollisionen ist vorge-
sehen, dass sich bewerbende Personen und Beauftragte 
der Wahlvorschläge nicht Mitglied des Wahlausschusses 
sein können. Ich halte das für richtig und notwendig, um 
keine unnötigen Beeinfl ussungen zu ermöglichen und 
nicht den Anschein zu erwecken, dass man Richter in 
eigener Sache sei. Die ursprüngliche Absicht, Bewerber 
auch vom Wahlvorstand auszuschließen, wurde aufge-
geben, da die kommunalen Spitzenverbände befürch-
teten, dass andernfalls eine ausreichende Besetzung der 
Wahl- und Briefwahlvorstände nicht mehr gewährleistet 
sei.

An die Praxis angepasst wurde die Regelung über die 
Bestellung des Wahlleiters. Künftig wird der Wahlleiter 
nicht mehr von Amts wegen, sondern durch eine Auswah-
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lentscheidung des Gemeinderats oder des Kreistags 
bestellt.

Das Auseinanderfallen der Termine von Bürgermeister- 
und Landratswahlen und den allgemeinen Gemeinde- und 
Landkreiswahlen war schon immer ein Thema gewesen. 
Für die ehrenamtlichen Bürgermeister hatte man schon 
eine Regelung. Jetzt versucht man, diese Termine zu har-
monisieren. Damit kann die Wahl des Bürgermeisters 
gleichzeitig mit der Gemeinderatswahl stattfi nden. In 
Anpassung an die für ehrenamtliche Bürgermeister bereits 
geltende Regelung soll für berufsmäßige Bürgermeister 
und Landräte eine Neuwahl grundsätzlich nur mehr für 
den Rest der Wahlzeit des Gemeinderats bzw. des Kreis-
tags erfolgen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Amtszeit 
weniger als vier Jahr betragen würde, da sonst die Gefahr 
besteht, dass sich nicht mehr genügend geeignete 
Bewerber zur Kandidatur ermutigen lassen, weil sie eine 
Amtszeit von weniger als vier Jahren hätten. Die maximal 
zulässige Amtszeit der berufsmäßigen und ehrenamtli-
chen Bürgermeister sowie der Landräte soll zukünftig acht 
Jahre statt bisher sieben Jahre betragen. Wenn ein oder 
eineinhalb Jahre vor der normalen Gemeinderatswahl eine 
Bürgermeisterwahl wäre, hätte der Bürgermeister nur 
mehr eine geringe Amtszeit. Deshalb hängt man die fol-
gende Amtszeit mit dran. Die höchste Amtszeit bei ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Bürgermeistern sowie bei 
Landräten wäre damit acht Jahre.

Um die Kosten zusätzlicher Wahlen zu vermeiden und der 
Wahlmüdigkeit vorzubeugen, kann zukünftig die Zusam-
menlegung von Bürgermeister- und Landratswahlen, die 
nicht mit Gemeinderats- oder Kreistagswahlen zusam-
menfallen, mit anderen Wahlen oder Abstimmungen in 
einem Zeitraum von sechs Monaten ermöglicht werden. 
Bisher waren dafür nur drei Monate vorgesehen. Jetzt 
haben wir mehr Spielraum dafür geschaffen. 

Neu ist auch die Bestimmung, mit der die bisher vorge-
schriebene öffentliche Auslegung des Wählerverzeich-
nisses durch ein Recht zur Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis ersetzt wird. Die Wahlberechtigten sollen 
grundsätzlich nur das Recht auf Überprüfung der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten haben. 
Im Sinne des guten Praktizierens von Datenschutz ist das 
eine richtige und vernünftige Lösung.

Überarbeitet wurden auch die Vorschriften über die Wahl-
prüfung. Die Rechtsaufsichtsbehörde soll künftig nur 
dann zur Berichtigung verpfl ichtet sein, wenn der Wahl-
fehler Auswirkungen auf die Sitz- oder Ämterverteilung 
hat.

Eine Rücktrittsmöglichkeit der Bewerber bei der Nach-
wahl wurde ebenfalls aus den Erfahrungen mit dem Fall 
Dachau heraus vorgesehen. Dort gab es die Auseinander-
setzung, ob für die Bewerber eine Rücktrittsmöglichkeit 
besteht.

Ich darf noch auf ein paar weitere Änderungen im Kom-
munalrecht hinweisen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 
Abstimmungsquoren in Gemeinden mit 20 000 bis 50 000 
Einwohnern von derzeit 20 vom Hundert auf 15 vom Hun-
dert abgesenkt werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre 

haben gezeigt, dass das Abstimmungsquorum in Höhe 
von 20 % bei Gemeinden mit 20 000 bis 50 000 Einwoh-
nern häufi g nicht erreicht wird. Das hat sich eklatant von 
der übrigen Situation abgehoben, und deswegen haben 
wir in diesen Fällen das Quorum von 20 % auf 15 % 
abgesenkt.

Außerdem sollen Bürgerentscheide nur mehr am Sonntag 
durchgeführt werden, um die Teilnahme der Bürger zu 
erleichtern. Ich glaube, das ist auch richtig und vernünftig. 
In einer Stadt – ich glaube, es war Lindau – hat es einmal 
eine Abstimmung unter der Woche gegeben. Die Abstim-
mungen sollen am besten am Sonntag sein, und das ist 
gut und vernünftig.

In diesem Zusammenhang wurde von verschiedenen 
Seiten gefordert, gleichzeitig eine Amtseintragung der 
Unterschriften für Bürgerbegehren gesetzlich vorzusehen. 
Dies wird aber abgelehnt und nicht mit aufgenommen. Die 
freie Unterschriftensammlung gehört zu einem der 
wesentlichen Merkmale der mit Volksentscheid von 1995 
eingeführten unmittelbaren kommunalen Mitwirkungs- 
und Entscheidungsrechte der Bürgerinnen und Bürger. 
Die Beibehaltung dieser freien Unterschriftensammlung 
ist Ausdruck des Respekts vor dem Ergebnis des Volks-
entscheids. Zu bedenken ist zudem, dass eine Amtsein-
tragung nicht nur Berufstätige benachteiligen und Streitig-
keiten im Hinblick auf die Öffnungszeiten auslösen, son-
dern bei den Gemeinden auch zusätzliche Kosten und 
einen höheren bürokratischen Aufwand mit sich bringen 
würde. 

Noch zwei kurze Bemerkungen: Aufgehoben werden soll 
ferner das bisher in der bayerischen Gemeindeordnung 
enthaltene Verbot der gleichzeitigen Zugehörigkeit von 
Ehegatten, Eltern, Kindern sowie Geschwistern zum 
Gemeinderat in Gemeinden mit bis zu 10 000 Einwoh-
nern. Auch dieses Thema hatte in der Vergangenheit seine 
Rechtfertigung. Dieses Verbot war aber ein zu starkes 
Hindernis für politisch engagierte Bürgerinnen und Bürger, 
und deswegen wird es aufgehoben. 

Ein Thema war noch die Vertretung eines Landrats durch 
seinen gewählten Stellvertreter, welcher gleichzeitig das 
Amt eines Bürgermeisters wahrnimmt. Dafür gab es 
bisher ein umfassendes Amtsausübungsverbot, das bei 
zu lang andauernden Vertretungen zu weit ging. Wir 
hatten einen solchen Fall in Oberbayern gehabt. Künftig 
soll der Stellvertreter des Landrats nur mehr von denje-
nigen Amtshandlungen ausgeschlossen werden, die sich 
vorteilhaft oder nachteilig auf die kreisangehörige 
Gemeinde auswirken, in der der Stellvertreter des Land-
rats zugleich Bürgermeister ist. Ich glaube, das ist auch 
vernünftig und berechtigt.

Einem Wunsch des Landkreistages folgend sieht der 
Gesetzentwurf zudem die Möglichkeit vor, dass künftig 
auch der gewählte Stellvertreter des Landrats und seine 
Hinterbliebenen Ehrensold erhalten können. 

Ich darf zusammenfassen: Ich glaube, dass der Gesetz-
entwurf einen weiteren Beitrag zur Deregulierung und 
Verwaltungsvereinfachung leistet, dass er die Handlungs-
spielräume der Kommunen erweitert, dass er den Geset-
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zesvollzug erleichtert und Unklarheiten beseitigt. Mit 
diesem Gesetzentwurf reagieren wir auf die Erfahrungen, 
die wir bei der letzten Wahl gemeinsam gewonnen haben. 
Ich glaube, dass wir damit auch ein Zeichen setzen, dass 
wir auf die jeweilige Situation sehr schnell reagieren, 
sodass bei der nächsten allgemeinen Kommunalwahl alle 
diese Bestimmungen schon beachtet werden können. Ich 
bitte um eine entsprechende Beratung in den Aus-
schüssen und um Zustimmung zu diesem Gesetzent-
wurf. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
eröffne die Aussprache. Die Redezeit beträgt fünf Minuten 
pro Fraktion. Als Erste hat Frau Kollegin Schmitt-Bus-
singer das Wort.

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Staatsre-
gierung legt heute einen Gesetzentwurf zur Änderung vor 
allem des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes vor, 
welcher das Gesetz klarer, handhabbarer und übersichtli-
cher machen und gleichzeitig der Verwaltungsvereinfa-
chung dienen soll. 

Den wichtigsten Punkt haben Sie angesprochen, Herr 
Staatssekretär Schmid, die Harmonisierung von Wahlter-
minen. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Es 
mag durchaus sinnvoll erscheinen, dass Bürgermeister-, 
Oberbürgermeister- und Landratswahlen gemeinsam mit 
Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreistagswahlen statt-
fi nden. Damit können sicherlich Kosten gesenkt werden, 
und für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet diese Rege-
lung auch einen Wahltermin weniger. Dem Präsidenten 
des Bayerischen Gemeindetags, Herrn Dr. Brandl, geht 
dieser Vorschlag allerdings nicht weit genug. Er fordert 
Nägel mit Köpfen, was immer das auch heißen mag. 

Wir müssen uns vor allem die Frage stellen, ob wir eine, 
wenn auch nur einmalige, Amtszeit von acht Jahren tat-
sächlich wollen, wie es der Vorschlag der Staatsregierung 
vorsieht, oder gar eine einmalige neunjährige Amtszeit, 
wie es der Gemeindetagspräsident vorschlägt. Das ist 
gewiss ein zentraler Punkt, mit dem wir uns in den Bera-
tungen auseinander setzen müssen.

Kolleginnen und Kollegen, Ziel des Gesetzentwurfs soll 
auch sein, Erfahrungen aus der Wahlfälschungsaffäre in 
Dachau zu verarbeiten, erneuten Wahlfälschungen vorzu-
beugen und gegebenenfalls die Korrektur ungültiger 
Ergebnisse zu erleichtern. Zu diesem Zweck soll zum 
einen nunmehr eine Nachwahl auch für die Briefwahl 
beschränkt werden können. Das erscheint konsequent; 
denn bisher gab es diese Möglichkeit nur für einzelne 
Stimmbezirke. Daneben sollen die Befugnisse der Rechts-
aufsichtsbehörde im Rahmen der Wahlprüfung neu 
gefasst werden. Darin solle – so die Begründung – eine 
Stärkung der Handlungsmöglichkeiten der Rechtsauf-
sichtsbehörden liegen. Dies scheint mir allerdings nur ein 
frommer Wunsch zu sein. Durch die neue gesetzliche 
Regelung ist der Anspruch auf eine Stärkung der Hand-
lungsmöglichkeit von Rechtsaufsichtsbehörden meines 
Erachtens nicht abgedeckt.

Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zusätzlich zu 
den vorgetragenen kritischen Anmerkungen wenigstens 
noch einen positiven Aspekt herausgreifen: Das Zustim-
mungsquorum für Bürgerentscheide in Städten mit 20 000  
bis 50 000 Ein-wohnern soll von derzeit 20 % auf 15 % 
gesenkt werden. Sie ziehen damit die Konsequenzen aus 
dem Umstand, dass in Städten dieser Größenordnung mit 
annähernd 50 % überproportional viele Bürgerentscheide 
am derzeit geltenden Quorum gescheitert sind. Dazu kann 
ich nur sagen: Die Staatsregierung ist lernfähig. Die 
schärfsten Gegner von Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheiden werden durch wundersame Wandlung zu deren 
Befürwortern. Sie werden sogar vom Verein „Mehr Demo-
kratie“ dafür gelobt. Wer hätte das in früheren Zeiten 
gedacht! Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
sind damit allerdings noch nicht zufrieden. Wir wollen 
nach wie vor eine Quorumsfreiheit.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Abschließend will ich deutlich meine Genugtuung darüber 
zum Ausdruck bringen, dass die von Herrn Innenminister 
Dr. Beckstein zunächst beabsichtigte Abschaffung der 
Stichwahlen im Gesetzentwurf nicht mehr vorkommt.

(Beifall bei der SPD)

Was allerdings ein Rücktrittsrecht bei Stichwahlen soll, 
erschließt sich mir nicht.

(Jürgen Dupper (SPD): Das ist Verhandlungs-
masse!)

Es sind kaum praktische Fälle vorstellbar, in denen ein 
Bewerber oder eine Bewerberin um das Amt eines Bür-
germeisters oder eines Landrats beim ersten Wahlgang 
kandidiert und es sich beim Erreichen einer Stichwahl 
anders überlegt. Noch unwahrscheinlicher ist der Fall, in 
dem ein Bewerber sogar die Stichwahl gewinnt und dann 
sein Amt nicht antreten will, wie dies die Begründung 
unterstellt.

Auch damit werden wir uns bei den anstehenden Bera-
tungen befassen müssen. Es gibt einiges, das gewiss 
diskussionswürdig ist, das aber im Rahmen der uns jetzt 
zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr angesprochen 
werden kann. Das werden sicher interessante Beratungen, 
und wir hoffen, dass die Handhabbarkeit und die Über-
sichtlichkeit der Vorschriften besser werden.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Weiß. Bitte.

Dr. Manfred Weiß (CSU): Frau Präsidentin, Hohes Haus! 
Die CSU-Fraktion begrüßt den Gesetzentwurf der Staats-
regierung. Zum einen reagiert er auf manche Fehlentwick-
lungen in der Vergangenheit. Ich denke da nur an die 
Dachauer Wahl oder an die Vorkommnisse in Lindau. Zum 
anderen versucht er, einige Probleme zu lösen, über die 
wir schon seit Jahren diskutieren.
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Ich glaube auch, dass es wichtig ist, die Wahltermine 
wieder zusammenzuführen. Es gibt schon etliche Land-
kreise, in denen ein Drittel der Wahlen der hauptamtlichen 
Bürgermeister außerhalb der normalen Wahltermine statt-
fi ndet. Da es immer öfter passiert, dass die Dienstzeit 
eines Bürgermeisters vorzeitig endet, werden sich diese 
Fälle mehren. Es ist absehbar, dass wir eines Tages mehr 
Bürgermeister- und Landratswahlen außerhalb der regu-
lären Wahltermine haben als bei den regulären Wahlter-
minen. Es ist also richtig, dass man versucht, dieses Pro-
blem zu lösen.

Man muss allerdings erkennen, dass wir damit nur zwei 
Drittel der Probleme lösen. Die Regelung gilt nämlich nur 
für die Fälle, in denen eine vorzeitige Wahl in den ersten 
zwei Jahren einer Periode stattfi ndet – dann beträgt die 
Amtszeit nur vier oder fünf Jahre – und für die Fälle, in 
denen eine Wahl in den letzten zwei Jahren einer Periode 
stattfi ndet; dann dauert die Amtszeit sieben oder even-
tuell acht Jahre. Für die zwei Jahre dazwischen haben wir 
noch keine Lösung. Ich halte es auch für problematisch, 
dass sich jemand zur Wahl stellen soll, der nur für drei 
Jahre gewählt wird oder der für neun Jahre gewählt 
werden soll. Wir sollten uns bei den Beratungen noch 
einmal überlegen, ob es möglich ist, diesen Schritt inner-
halb von zwei Perioden zu tun. Wenn bei der ersten Wahl 
die Amtsdauer vier Jahre und bei der zweiten Wahl fünf 
Jahre betragen würde, dann wäre bei der übernächsten 
Wahl der reguläre Termin wieder erreicht. Darüber können 
wir bei den Beratungen diskutieren.

Frau Kollegin Schmitt-Bussinger hat gesagt, man könne 
sich kaum vorstellen, dass jemand in die Stichwahl kommt 
und dann auf die Wahl verzichtet.

(Susann Biedefeld (SPD): Beispiel Bamberg!)

Frau Kollegin Schmitt-Bussinger, in Schwabach, Ihrer Hei-
matstadt, hat Oberbürgermeister Reimann bei der ersten 
Wahl eine einzige Stimme gefehlt. Das ist eine kreisfreie 
Stadt mit über 20 000 Einwohnern. Der Gegenkandidat 
hatte 25 bis 30 %. Obwohl man dreimal nachgezählt hat, 
hat man die eine zur absoluten Mehrheit fehlende Stimme 
nicht gefunden. Wegen dieser einzigen Stimme musste 
man eine weitere Wahl durchführen. Das könnte so ein 
Fall sein, in dem man sagt, man spart sich die Kosten und 
verzichtet darauf.

Es wurde gesagt, dass man beim Bürgerentscheid auf 
das Quorum vollkommen verzichten sollte. Wenn ich die 
verfassungsrechtliche Rechtsprechung einigermaßen 
richtig in Erinnerung habe, so hielte das der Verfassungs-
gerichtshof für verfassungswidrig, weil dann Bürger 
gezwungen würden, an der Abstimmung teilzunehmen, 
wenn sie anderer Meinung sind. Auch darüber können wir 
noch ausgiebig diskutieren. Ich glaube, das kommt beim 
folgenden Antrag der GRÜNEN noch zur Sprache.

Wir halten den vorgelegten Gesetzentwurf der Staatsre-
gierung für gut. Wir können darüber eingehend disku-
tieren. Wir werden dem wohl im Wesentlichen zustimmen. 
Ich glaube, niemand wird sich auch dagegen wehren, das 
eine oder andere noch zu verbessern.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Kamm. Bitte, Frau Kollegin.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem 
Gesetzentwurf sollen einige Problempunkte im Gemeinde- 
und Landkreiswahlgesetz sowie in der Gemeindeordnung, 
in der Landkreis- und Bezirksordnung bereinigt werden. 
Wir werden diese Vorschläge in den kommenden Bera-
tungen genau prüfen und hoffen, dass Sie das auch bei 
unserem gleich folgenden Gesetzentwurf zur Stärkung 
der Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen und Bürger und 
der Demokratie in den Kommunen tun. Wir vermissen 
nämlich in Ihrem Gesetzentwurf Ansätze hierzu. Wie 
eigentlich wollen Sie Integration erreichen, von der Sie 
immer sprechen, ohne eine Verbesserung der Mitwir-
kungsmöglichkeiten für die mit ihren Familien schon seit 
langem hier lebenden ausländischen Mitbürger und Mit-
bürgerinnen? Wie wollen Sie Jugendliche mehr beteiligen, 
und wie wollen Sie die Demokratie stärken? Darauf gibt 
Ihr Gesetzentwurf leider keine Antworten. Daher haben 
wir einen Entwurf, der mit dem nächsten Tagesordnungs-
punkt aufgerufen wird, eingebracht.

Nun zu Ihrem Gesetzentwurf: Eine Reihe von Vorschlägen 
ist außerordentlich praktikabel, sinnvoll und natürlich auch 
überfällig. 

Wir begrüßen auch, dass untaugliche Vorstellungen nicht 
in dieses Paket eingefl ossen sind wie etwa die im letzten 
Sommer von Herrn Beckstein eingebrachten Vorstöße zur 
Abschaffung der Stichwahl, und dass Sie den vorlie-
genden Gesetzentwurf auch von dem ursprünglich anvi-
sierten Vorschlag bereinigt haben, Ratsbewerber nicht 
mehr als Wahlhelfer zuzulassen. 

Im Grundsatz sinnvoll ist die Bündelung der Wahltermine 
von Landräten und Bürgermeistern mit den entspre-
chenden Gemeinderats- und Kreistagswahlen. Ob es 
aber wirklich sinnvoll ist, eine Amtszeit für Bürgermeister 
und Landräte von acht Jahren und mehr zu ermöglichen, 
ist zu hinterfragen. Wir glauben, dass diese Ämter und 
Funktionen so wichtig sind, dass man in diesem Fall 
durchaus einem Landrat oder Bürgermeister zumuten 
kann, sich innerhalb eines so langen Zeitraums nach drei 
Jahren und dann erneut nach vier Jahren zur Wahl zu 
stellen.

Zu begrüßen sind die vorgeschlagenen Regelungen zur 
Vermeidung von Interessenkollisionen, nach denen 
Bewerber für ein kommunales Mandat nicht mehr dem 
Wahlausschuss angehören sollen. Wir begrüßen es auch, 
dass Bürgermeister oder Landräte nicht mehr automa-
tisch Wahlleiter sind, sondern dass diese der Gemeinderat 
oder der Kreistag bestimmen kann. Sinnvoll ist es auch, 
die bisherige öffentliche Auslegung des Wählerverzeich-
nisses durch ein Recht auf Einsichtnahme zu ersetzen. 
Begrüßenswert ist ferner, dass Ehegatten oder Verwandte 
ersten Grades auch in Gemeinden unter 10 000 Einwoh-
nern sich kommunalpolitisch engagieren können sollen. 
Es soll ja vorkommen, dass sie dies nicht unbedingt in 
denselben Parteien oder Wahlvereinigungen tun. Aller-
dings sollte in diesem Zusammenhang geprüft werden, 
inwieweit die Ausschlussgründe bei Behandlungen und 
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Abstimmungen aufgrund persönlicher Beteiligung überar-
beitet werden müssen, um der Gefahr von Filz und Kun-
gelei gerade in kleineren Gemeinden entgegenzuwirken. 

Ein weiterer Punkt, den Sie in Ihrem Gesetzentwurf einge-
bracht haben, ist überfällig, nämlich die Absenkung des 
Abstimmungsquorums bei Bürgerentscheiden in Kom-
munen zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern. In 
diesen Kommunen scheitern Bürgerentscheide, wie Sie ja 
bereits ausgeführt haben, sehr häufi g an dem Quorum. 
Allerdings geht uns Ihr Vorschlag bei weitem nicht weit 
genug. 

Die nachträglich in diesen Gesetzentwurf eingebrachten 
Regelungen zur Änderung des Gesetzes über kommunale 
Wahlbeamte, die in den Vorab-Pressemitteilungen der 
Staatsregierung zu diesem Gesetzentwurf nicht erwähnt 
worden sind, sind nicht unproblematisch. Nach diesem 
Vorschlag sollen der Ehrensold und die entsprechenden 
Pensions- und Hinterbliebenenregelungen auf eine Viel-
zahl weiterer kommunaler Wahlbeamter mit einer relativ 
schwammigen Formulierung ausgeweitet werden. Zur 
Bewertung dieses Vorschlags der Staatsregierung ist 
anzumerken, dass die Ehrensoldregelung insgesamt bun-
desweit gesehen eine bayerische Sonderregelung dar-
stellt. Sie ermöglicht es, dass einige Personen unter 
bestimmten Umständen zusätzliche Versorgungsleis-
tungen erhalten. Der Ehrensold ist eine Entschädigungs-
regelung mit Pensionsanspruch für ehrenamtliche stell-
vertretende kommunale Wahlbeamte, wie sie in Ihrem 
Gesetzentwurf vorgeschlagen ist. Wir haben aber ganz 
klare Regelungen darüber, welche Funktionen auf kom-
munaler Ebene hauptamtlich auszuführen sind und 
welche ehrenamtlich ausgeführt werden. Wenn diese Ein-
teilung nicht funktioniert, muss darüber diskutiert werden. 
Diese Regelungen aber durch eine neue Ehrensoldrege-
lung zu durchkreuzen und Tätigkeiten, die eigentlich als 
ehrenamtlich angedacht sind, quasi mittels des Ehren-
solds wie hauptamtliche zu vergüten, ist durchaus proble-
matisch. Ich denke, dieser Punkt hat mit der Reform des 
Kommunalwahlrechts nichts zu tun. Er sollte deshalb aus 
diesem Paket herausgenommen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. Die Aussprache ist geschlossen. Im Einver-
nehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetz-
entwurf dem Ausschuss für Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit als federführendem Ausschuss zu über-
weisen. Besteht damit Einverständnis? – Das ist der Fall. 
Vielen Dank. 

Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, darf ich das 
Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Dringlich-
keitsantrag der CSU-Fraktion „Ungeborenes behindertes 
Leben stärker schützen – betroffene Eltern besser 
begleiten“ auf Drucksache 15/5146 bekannt geben. Mit 
Ja haben gestimmt 76, mit Nein 36 Abgeordnete. Stimm-
enthaltungen gab es keine. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag angenommen.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 8)

Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 9 d auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 
zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen 
und Bürger und der Demokratie in den Kommunen 
(Drs. 15/5006) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller 
begründet. Zehn Minuten sind dafür vorgesehen. Bitte 
schön, Frau Kollegin.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Unser 
Gesetzentwurf geht über die Korrektur der bisherigen 
Regelungen hinaus und zielt auf eine deutliche Stärkung 
der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und 
Bürger in den Kommunen und auf mehr Demokratie in 
unseren Gemeinden ab. – Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen, dem Leben in unseren Gemeinden tut es sicher-
lich nicht gut, wenn viele Bürgerinnen und Bürger, viele, 
die schon sehr lange, vielleicht seit zwei oder mehr Gene-
rationen in den Gemeinden leben, von der Möglichkeit, an 
der politischen Gestaltung des Gemeinschaftslebens mit-
zuwirken, auch vor Ort ausgeschlossen sind. Gerade bei 
der Mitwirkung in den Kommunen geht es um die Rege-
lung der Belange des Alltags. Es geht darum, wie der 
öffentliche Verkehr geregelt wird, wie das Wohnumfeld 
gestaltet ist, wie die Kindertagesstätten und Schulen ein-
gerichtet sind. Das sind Belange des täglichen Lebens, an 
denen Mitwirkungsmöglichkeiten vorhanden sein müssen. 
Wir müssen überlegen, was es bedeutet, wenn in unseren 
Gemeinden 5, 10, 15, in manchen Ortsteilen sogar 30 
oder mehr Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die dort 
leben, tatsächlich von jeglicher Mitwirkungsmöglichkeit 
auf lokaler Ebene ausgeschlossen sind und an der Rege-
lung der Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen, 
nicht mitwirken können. Wie soll Integration da funktio-
nieren?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben – und das zeigen auch die Diskussionen, die 
wir heute schon beim zweiten Dringlichkeitsantrag 
hatten – extrem ungleiche Bildungschancen. Kinder von 
Eltern mit Migrationshintergrund haben erhebliche Defi -
zite an Integrationsmöglichkeiten, die dringend behoben 
werden müssen. Meine Kolleginnen und Kollegen, das 
Ganze kann nur gemeinsam mit den Eltern, nur mit Teil-
habe der Eltern funktionieren. Es kann nicht funktionieren, 
wenn die Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern so bleiben, 
wie sie sind. Wir brauchen sie, wenn wir gemeinsam mit 
ihnen die Situation verbessern wollen. Wir brauchen eine 
bessere Zusammenarbeit. 

Wir machen daher einen Vorschlag, der über die bishe-
rigen Möglichkeiten der Ausländerbeiräte hinausgeht. Wir 
haben das Problem, dass die Ausländerbeiräte in unseren 
Kommunen weitgehend ein Schattendasein führen. Die 
Wahlbeteiligung ist extrem gering. Gleichzeitig wird nicht 
sehr beachtet, was die Ausländerbeiräte tun, was sie 
anregen, was sie anstoßen. Wir wollen dadurch, dass wir 
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den Kreis der Wahlberechtigten für diese Räte erweitern, 
und dadurch, dass wir die Räte in ihrer Arbeit wesentlich 
besser mit dem Rat verschränken, erreichen, dass deren 
Arbeit aufgewertet wird und in das Gemeindegeschehen 
einfl ießt. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich denke, wenn wir wirklich erreichen wollen, dass ein 
größerer Anteil der Kinder von Eltern mit Migrationshinter-
grund eine erfolgreiche Schullaufbahn durchläuft und der 
Anteil dieser Kinder an den Realschülern und den Gymna-
siasten erhöht wird, dann brauchen wir eine bessere Mit-
wirkung der ausländischen Mitbürger und eine aktivere 
Rolle derjenigen, die diese Menschen vertreten. Darum 
bitte ich Sie um die Unterstützung unseres Vorschlags. 
Dieser Vorschlag ist erarbeitet worden und hat sich 
bewährt in einer Reihe von anderen Städten in der Bun-
desrepublik, die ebenfalls das Problem gehabt haben, 
dass die Ausländerbeiräte die Rolle, die sie eigentlich 
wahrnehmen hätten müssen, in der vorgesehenen Form 
nicht wahrnehmen konnten. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen, wir wollen auch mehr Mitwir-
kungsmöglichkeiten für die jungen, noch nicht wahlbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden. Wir 
können uns gerade auf kommunaler Ebene eine Herab-
senkung des Wahlalters vorstellen. Wir können uns 
außerdem vorstellen, dass die Bürgerversammlungen 
nicht nur für die im Wählerverzeichnis registrierten Bürge-
rinnen und Bürger einer Gemeinde geöffnet sind, sondern 
dass sie für alle Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde 
offen stehen. Ich denke, diese Änderung ist vernünftig und 
bedeutet eine Verbesserung für das bunte demokratische 
Leben in unseren Kommunen. 

Wir haben vorhin schon über das Thema der Bürgerbe-
gehren und der Bürgerentscheide gesprochen. Bei den 
Bürgerbegehren gibt es eine ziemlich große Hürde. Man 
muss eine entsprechend große Anzahl von Unterschriften 
beibringen, damit ein Bürgerentscheid stattfi nden kann. 
Wir halten daher die bisherigen Quoren, bei Bürgerent-
scheiden, die die Staatsregierung auch schon bei 
Gemeinden zwischen 20 000 und 50 000 Einwohnern 
absenken möchte, für gänzlich verzichtbar, da die Hürde 
beim Bürgerbehren schon vorhanden ist. 

Wir wollen zudem erreichen, dass der Wählerwille unmit-
telbarer und genauer, als es derzeit der Fall ist, bei der 
Bildung und Zusammensetzung des Rates und seiner 
Gremien und Ausschüsse Berücksichtigung fi ndet. Bisher 
ist das Gebot der spiegelbildlichen Abbildung des Wähler-
willens erstens bei der Bildung des Rates, zweitens bei 
der Bildung der Ausschüsse und drittens – noch 
schlimmer – bei der Bildung sonstiger Gremien wie den 
Zweckverbänden nicht ausreichend berücksichtigt. Es 
gibt bereits Gerichtsurteile, gemäß denen Korrekturen 
vorgenommen werden mussten. Ich denke, hier ist eine 
Nachbesserung unseres Wahlgesetzes dringend erforder-
lich. Daher bitte ich um Zustimmung zu unserem Vor-
schlag. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich eröffne die 
allgemeine Aussprache. Es wurde eine Redezeit von fünf 
Minuten pro Fraktion vereinbart. Ich darf nun Herrn Kol-
legen Dr. Weiß ans Rednerpult bitten. 

Dr. Manfred Weiß (CSU): Frau Präsidentin, Hohes Haus! 
Bei einer der vorhergehenden Aussprachen ist davon die 
Rede gewesen, dass Anträge von uns aus der Motten-
kiste des Parlaments herausgezogen worden wären. 
Wenn ich mir ansehe, was die GRÜNEN hier beantragen, 
dann muss ich feststellen, es handelt sich zum Großteil 
um Anträge, die wir schon ein Dutzend Mal beraten und 
ein Dutzend Mal abgelehnt haben. Zum Beispiel geht es 
um die Absenkung des Mindestalters für das aktive Wahl-
recht auf 16 Jahre. Mit 18 Jahren werden die Leute hier 
volljährig. Wir machen nur eine Ausnahme beim Straf-
recht. Da kann es passieren, dass man mit 20 Jahren und 
11 Monaten noch als Heranwachsender nach Jugend-
strafrecht verurteilt wird, aber normalerweise ist das 
18. Lebensjahr das Alter, in dem man im gesellschaftli-
chen und rechtlichen Leben voll verantwortlich wird. Ich 
glaube, das ist auch der richtige Zeitpunkt, um das aktive 
Wahlrecht zu erhalten. 

Wir haben diese Grenze auch im Bundesrecht, wir haben 
sie bei den Landtagswahlen. Ich meine, die Wahlen auf 
kommunaler Ebene sind von gleicher Bedeutung. Das ist 
kein Üben im Sandkasten, wo man den Bürgermeister 
schon mit 16 Jahren wählen kann. Ich denke, die Wahl 
eines Bürgermeisters ist genauso wichtig wie die Wahl 
eines Landtagsabgeordneten oder eines Bundestagsab-
geordneten. Darum sollte das Wahlrecht mit dem 
18. Lebensjahr bzw. der Volljährigkeit gekoppelt sein. 

Der Vorschlag der Erweiterung des passiven Wahlrechts 
auf Ausländer kommt auch immer wieder. Ich weiß nicht, 
ob die Probleme von Leuten mit Migrationshintergrund 
dadurch gelöst werden, dass wir sie in Bayern zum 
Landrat wählen können. Ich glaube, das sind Punkte, die 
wir nicht vertiefen müssen. Wir haben das bisher abge-
lehnt, und wir werden es weiter ablehnen. 

Weiter versuchen Sie, Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid auf eine Stufe mit den regulären Wahlen zu stellen. 
Wir haben eine repräsentative Demokratie, in der es nor-
malerweise so ist, dass der gewählte Stadtrat, der 
gewählte Gemeinderat oder der gewählte Kreistag in den 
sechs Jahren seiner Tätigkeit zu entscheiden hat. Ein Bür-
gerentscheid ist die Ausnahme. Sie wollen ihn einer Wahl 
gleichsetzen, ob es um die schriftliche Benachrichtigung 
oder die Abschaffung von Quoren geht. Sie müssen sich 
aber damit abfi nden, dass das reguläre Gremium der 
Gemeinderat oder der Kreistag ist. Wenn Sie dort wenig 
Einfl uss haben, liegt das nicht an der Rechtslage, sondern 
daran, dass Sie vom Wähler nicht die Mehrheit der 
Stimmen erhalten haben. Ich glaube, wir sollten die Aus-
nahme nicht mit dem Regelfall verwechseln. 

Das Nächste, was Sie immer wieder anbringen, ist die 
Akteneinsicht. Selbstverständlich hat der Stadtrat oder 
auch der Kreistag als Gremium ein Informationsrecht. Wir 
würden dieses Recht aber überspannen, wenn wir jedem 
einzelnen Mitglied des Gemeinderats oder des Kreistags 
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zu einer Auskunftsmöglichkeit verhelfen würden, wie Sie 
das wollen. 

Ob man als Auszählverfahren das d’Hondtsche Verfahren 
oder das Verfahren nach Hare-Niemeyer verwenden soll, 
dazu gibt es ein halbes Dutzend Entscheidungen von den 
Verfassungsgerichten, die besagen, dass beide Verfahren 
in gleichem Maße demokratisch und gerecht sind. Sicher-
lich ist es so, dass Ihre Partei, die in politischen Gremien 
in der Regel eine Minderheit darstellt, zu einem Auszähl-
verfahren neigt, das die Minderheiten bevorzugt. Das ist 
klar. Es gibt aber auch andere, die öfter die Mehrheit 
haben und das andere Verfahren für besser halten. 

Ich glaube, es sollte jeder Kreistag und jeder Stadtrat zu 
Beginn seiner Tätigkeit in seiner Geschäftsordnung selbst 
festlegen, nach welchem Verfahren ausgezählt werden 
soll. Hier sollten wir uns nicht einmischen, sondern die 
Gremien selbst entscheiden lassen. Ich darf noch einmal 
deutlich sagen: Beide Verfahren sind in gleichem Maße 
demokratisch und gerecht, auch wenn sie einmal den 
einen und einmal den anderen etwas bevorzugen oder 
benachteiligen. 

Zum Schluss komme ich zu den Ausländer- und Integrati-
onsbeiräten. Dass diese Beiräte so toll funktionieren, wie 
Sie behauptet haben, bezweifl e ich. Ich brauche nicht weit 
zu schauen, um Ihnen Fälle zeigen zu können, in denen 
sich verschiedene Gruppierungen so zerstritten haben, 
dass sie fast handlungsunfähig geworden sind. Darauf 
wollen wir aber nicht näher eingehen. 

Ich glaube, das ist eine Sache, die bei der kommunalen 
Selbstverwaltung anzusiedeln ist. Das sollen die Kom-
munen selbst entscheiden. In manchen Bereichen mögen 
solche Beiräte sinnvoll sein; dann sollen die Kommunen 
sie schaffen. In manchen Bereichen sind sie aber über-
fl üssig; dort braucht man sie nicht. 

Wir werden über Ihren Antrag noch eingehend diskutieren, 
aber Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir 
wenig Übereinstimmung mit unseren Vorstellungen darin 
fi nden. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Schmitt-Bussinger. 

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion 
der GRÜNEN beabsichtigt mit ihrem Gesetzentwurf eben-
falls, was das Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz 
betrifft, die Mitwirkungsrechte von Bürgerinnen und Bür-
gern sowie die Demokratie in den Kommunen zu stärken. 
Ich denke, das wünschen wir uns alle, und deswegen ist 
dieses Anliegen grundsätzlich unterstützenswert. 

Ich darf Sie auf eine Reihe von Gesetzentwürfen und 
Anträgen meiner Fraktion aus der Vergangenheit hin-
weisen. Herr Kollege Dr. Weiß, Sie haben das die „parla-
mentarische Mottenkiste“ genannt. Ich denke aber, wenn 
man etwas für richtig erachtet und sich noch nicht durch-

setzen konnte, dann bemüht man sich immer weiter, dem 
Anliegen doch noch zur Durchsetzung zu verhelfen. 

(Beifall bei der SPD – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Man kann auch gescheiter 
werden!) 

– Genau. Wir hoffen, Sie werden gescheiter und lassen 
sich von uns überzeugen.

(Allgemeine Heiterkeit)

Kolleginnen und Kollegen, wir haben Initiativen in dieser 
Richtung immer unterstützt, sei es im Parlament oder sei 
es außerparlamentarisch. So war und ist die Quorumsfrei-
heit bei Bürgerentscheiden ureigenste sozialdemokrati-
sche Forderung. Ihr Vorschlag, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen der GRÜNEN, wird von uns ausdrücklich unter-
stützt. 

Auch die Erweiterung des passiven Wahlrechts von Uni-
onsbürgerinnen und Unionsbürgern auf die Ämter des 
ersten Bürgermeisters und der ersten Bürgermeisterin 
sowie die des Landrats und der Landrätin wird von uns 
seit vielen Jahren unterstützt. Auch in diesem Punkt kann 
also Unterstützung signalisiert werden. Forderungen aller-
dings, wie die Verpfl ichtung der Kommunen zur Einrich-
tung von Integrationsräten und das Vorschreiben der 
Öffentlichkeit der Sitzungen auch für Ausschüsse in den 
Kommunen, lehnen wir ab. Wir lehnen diese Forderungen 
nicht deshalb ab, weil wir die Inhalte nicht unterstützen 
– wir wollen sehr wohl Integrationsbeiräte in den Kom-
munen, wir wollen auch eine größtmögliche Transparenz 
von Sitzungen und Ausschüssen –, wir lehnen Sie ab, weil 
dies die Entscheidung der kommunalen Ebene bleiben 
soll. Die Kommunen sollen das in Eigenverantwortung 
regeln, das soll nicht von oben herab dirigiert werden.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der grünen Fraktion, 
Ihr Gesetzentwurf ist sicherlich in weiten Teilen gut 
gemeint, er ist aber nicht gut gemacht. Das gilt zumindest 
für die Herabsetzung des Wahlalters für die Kommunal-
wahl. Wie kann es passieren, dass Sie über eine Änderung 
der Gemeinde- und Landkreiswahlgesetze die Senkung 
des Mindestalters für das aktive Kommunalwahlrecht auf 
16 Jahre angehen wollen? Fragen Sie Juristen in diesem 
Haus, ich habe das getan, und ich habe erfahren, dass die 
Herabsetzung des Wahlalters, auch wenn es um die Kom-
munalwahl geht, nicht ohne eine Änderung der Bayeri-
schen Verfassung möglich ist. Nach Art. 12 Abs. 1 der 
Bayerischen Verfassung gelten die Grundsätze für die 
Wahl zum Landtag auch für die Gemeinden, das heißt, 
das aktive Wahlrecht gilt für Staatsbürger. Staatsbürger ist 
aber ist nur derjenige, der das 18. Lebensjahr vollendet 
hat. Somit wäre eine Änderung der Bayerischen Verfas-
sung notwendig, wenn das Wahlalter bei den Kommunal-
wahlen herabgesetzt werden soll. Das übersehen Sie hier. 
Damit weist Ihr Gesetzentwurf erhebliche Fehler auf. Es 
wäre sinnvoll, wenn Sie hier nacharbeiten würden, um das 
Anliegen Ihres Gesetzentwurfs umsetzen zu können. Wir 
werden auch hierüber diskutieren müssen. Sicherlich 
sehen wir den einen oder anderen Vorschlag sehr unter-
schiedlich. Es wird spannend werden, ob auf diese Weise 
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mehr Mitwirkungsrechte für die Bürgerinnen und Bürgern 
in den Kommunen erreicht werden können.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Red-
nerin: Frau Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Lassen Sie mich zu einzelnen Punkten 
noch etwas sagen. Herr Kollege Weiß, ich denke, Demo-
kratie braucht mehr Bewegung, braucht mehr Leben. 
Bürgerentscheide tun der Demokratie gut. Ein Blick in das 
Nachbarland Schweiz zeigt das.

Und: Informationsrecht ist ein „basic“ eines Kommunal-
politikers. Ich denke, hier sollten Sie nicht so abweisend 
sein.

(Beifall des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Ich möchte deutlich auf Ihre unzutreffende Annahme kor-
rigieren, uns ginge es darum, die kleineren Parteien zu 
bevorzugen. Der Passus in unserem Gesetzentwurf lautet 
aber, dass der Kreistag oder der Stadtrat Ausschussgröße 
und Besetzungsverfahren so auszuwählen hat, dass dem 
Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wäh-
lergruppen möglichst weitgehend Rechnung getragen 
wird. Wir wollen den Wählerwillen spiegelbildlich abbilden. 
Dieses Ziel verfolgen wir, darum geht es. Dieses Ziel ist 
derzeit nämlich nur unzureichend erfüllt.

Nun zu Ihren Darlegungen, Frau Kollegin Schmitt-Bus-
singer. Wir haben uns sehr wohl juristisch beraten lassen. 
Darüber können wir in den folgenden Beratungen gerne 
weiter diskutieren. Die Herabsetzung des aktiven Wahlal-
ters ist sicherlich sinnvoll und sollte angegangen werden. 
Hierzu müssen wir Wege suchen. Die Vorschläge zur Ver-
besserung der Mitwirkungsmöglichkeiten bei Bürgerver-
sammlungen sind ohnehin rechtlich sofort möglich und 
könnten sofort eingeführt werden. Sie sind auch sehr 
sinnvoll, man muss sie nur wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär Schmid, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der 
fortgeschrittenen Zeit möchte ich nur noch wenige 
Anmerkungen machen. Die Absenkung des Wahlalters 
auf 16 Jahre ist nicht möglich. Das steht ausdrücklich in 
der Bayerischen  Verfassung. Ich darf bitten, Artikel 7 
nachzulesen. Sie haben darauf hingewiesen, Frau Kol-
legin Schmitt-Bussinger. Das ist auch gut so und ver-
nünftig. Es ist doch zweifelhaft, ob mit 16 Jahren schon 
das Maß an Lebenserfahrung gegeben ist, um diese Ver-
antwortung tragen zu können. Ich halte die jetzige Rege-
lung sowohl der Verfassung als auch der sonstigen 
gesetzlichen Rechtslage für richtig und angemessen.

Die Bürgerversammlungen haben sich gut bewährt, das 
weiß jeder, der in der Kommunalpolitik tätig ist. Ich selbst 
bin seit 21 Jahren Mitglied eines Stadtrats und weiß, dass 
diese Versammlungen gut besucht und ein ideales Mittel 
zur Aufklärung sind. Wenn junge Leute da sind, wenn 
Menschen da sind, die nicht Bürger im Sinne dieses 
Gesetzes sind, und zu Wort kommen wollen, dann kann 
das auch zugelassen werden. Ich bin der Meinung, hier 
sollte nicht ein Mehr an Bürokratie und gesetzlichen Vor-
gaben geschaffen werden, als notwendig. Glauben Sie 
mir, das funktioniert draußen wesentlich besser, als wir 
das hier drinnen meinen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Einen Integrationsrat zu fordern, noch ein weiteres Gre-
mium, das ist nicht notwendig. Diese Aufgaben werden 
draußen gesehen und wahrgenommen, weitere Vorgaben 
wären der falsche Weg und nur zusätzliche Bürokratie.

Eine letzte Anmerkung möchte ich zum Thema „völlige 
Abschaffung des Abstimmungsquorums“ machen. Hier 
muss überlegt werden, ob das verfassungsrechtlich in 
Ordnung ist und welche Konsequenzen das mit sich 
bringt. Das muss alles überlegt werden, nicht zuletzt auch 
angesichts der Bindungswirkungen, die eintreten könnten. 
Es wurde schon einmal der Versuch der Abschaffung 
dieses Quorums unternommen. Der Verfassungsge-
richtshof hat im August 1997 festgestellt: Ein fehlendes 
Beteiligungs- und Zustimmungsquorum verbunden mit 
einer dreijährigen Bindungswirkung würde zu einer verfas-
sungswidrigen Beeinträchtigung des Kernbereichs der 
kommunalen Selbstverwaltung führen. Das sollte doch 
deutlich machen, dass die Verfassung deutliche Grenzen 
aufzeigt. Beliebige kleine Minderheiten können doch keine 
stärkere Durchsetzungskraft haben als beispielsweise die 
Entscheidung eines Gemeinderats. Das darf doch wohl 
nicht sein. Wenn ich die Überlegung einmal zuspitzen 
darf: Es kann doch nicht sein, dass ein Sechzehnjähriger, 
der alleine abstimmt, ohne Quorum, damit eine Mehrheit 
erzeugen und damit über das Votum eines Gemeinderats 
– des gewählten Gremiums – hinweggehen könnte. Das 
kann doch nicht Sinn der Sache sein. Zu solchen unsin-
nigen Überlegungen kann der Bayerische Landtag nicht 
seine Hand reichen. Ich hoffe doch, dass solche Überle-
gungen in den Ausschüssen abgelehnt werden.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Im Einvernehmen mit dem 
Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Aus-
schuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit als 
dem federführenden Ausschuss zu überweisen. Besteht 
damit Einverständnis? –  Das ist der Fall. Dann ist das so 
beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 e auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung (Drs. 15/5007) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird von Seiten der Staatsregierung 
begründet. Ich darf Herrn Staatssekretär Schmid bitten.
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Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Staatsre-
gierung ist seit jeher bemüht, im Interesse einer Verkür-
zung und Beschleunigung der Verwaltungs- und Verfah-
rensabläufe das Widerspruchsverfahren in geeigneten 
Bereichen abzuschaffen. § 68 Absatz 1 Satz 2 der Verwal-
tungsgerichtsordnung schafft dafür die notwendige 
Rechtsgrundlage. Deswegen ist auch in der Vergangen-
heit auf diversen Rechtsgebieten durch Artikel 15 des 
Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung 
Gebrauch gemacht worden. Wir brauchen einen solchen 
Ausnahmetatbestand noch für drei Bereiche: für den Luft-
verkehr, für das Wohnungswesen und für die Gewerbeauf-
sicht. Das spiegelt sich in dem Gesetzentwurf wider, wie 
er Ihnen vorliegt.

Wir haben in Mittelfranken für zwei Jahre einen Pilotver-
such gestartet. Dieser Versuch, der am 1. Juli 2004 
gestartet wurde, wird am 30. Juni ablaufen. Wir sind der 
Meinung, wir sollten den Versuch noch so lange laufen 
lassen, bis das Ganze evaluiert und ausgewertet ist. Des-
wegen brauchen wir eine Verlängerung des Versuchs bis 
30. Juni 2007, weil sonst bis zur Evaluierung das Wider-
spruchsverfahren aufl eben würde. Es wäre nicht richtig, 
das Widerspruchsverfahren zunächst abzuschaffen, dann 
wieder aufl eben zu lassen und schließlich die endgültige 
Entscheidung zu treffen. Auch die Anhörung der Verbände 
hat zu keinen Einwendungen geführt, um entsprechend 
prozedieren zu können. Ich glaube, dass wir den Pilotver-
such umfassend zu evaluieren, ergebnisoffen zu bewerten 
und dann eine endgültige Entscheidung zu treffen haben. 
Ich bitte um zügige Beratung und entsprechende 
Beschlussfassung.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Schindler. Bitte schön.

Franz Schindler (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Staatssek-
retär Schmid, mit Verlaub, so haben wir nicht gewettet. 

(Beifall bei der SPD – Zuruf von der SPD: 
Genau!)

Als wir vor zwei Jahren – damals noch im alten Plenar-
saal – seitens der SPD und der GRÜNEN einem zweijäh-
rigen Testlauf für die Abschaffung des Widerspruchsver-
fahrens in Mittelfranken zugestimmt haben, haben wir das 
unter Zurückstellung erheblicher Bedenken getan. Die 
Bedenken waren und sind, dass die Abschaffung des 
Widerspruchsverfahrens – auch wenn es nur für zwei 
Jahre ist – in einem bestimmten Regierungsbezirk natür-
lich eine Einschränkung der Rechtsschutzmöglichkeiten 
der Bürgerinnen und Bürger darstellt, wenn es die Mög-
lichkeit, einen Verwaltungsakt überprüfen zu können, 
nicht mehr gibt, und sei es nur für zwei Jahre. Dies wird 
man nicht bestreiten können.

Zweitens hatten wir Bedenken, weil entgegen dem sons-
tigen Trend, den wir unterstützen, zum Beispiel in der 
Zivilgerichtsbarkeit möglichst viele Streitigkeiten dadurch 
von den Gerichten fern zu halten, dass wir Schlichtungs-

verfahren einführen, dass Güterichter eingesetzt werden 
und dass das Verfahren der Mediation genützt wird, man 
hier genau das Gegenteil macht und die Leute durch die 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens geradezu zu 
den Verwaltungsgerichten drängt.

Unser drittes Bedenken war: Das Widerspruchsverfahren 
hatte nach allen Erkenntnissen, die man im Laufe eines 
langen Lebens gewinnt, durchaus eine Befriedungsfunk-
tion. Denn es ist nicht jeder, dessen Widerspruch zurück-
gewiesen wurde, zum Verwaltungsgericht gegangen. In 
sehr vielen Fällen – man müsste da nach den verschie-
denen Fällen und Materien differenzieren – hat der Wider-
spruch auch eine befriedende Funktion, weil es nicht 
mehr erforderlich ist, sich an ein Gericht zu wenden. Wir 
haben diese Bedenken zurückgestellt, auch die Frage, 
warum ausgerechnet Mittelfranken? Kann es in Ordnung 
sein, dieses Recht nur den Mittelfranken wegzunehmen? 
Oder wäre es verfassungsrechtlich nicht vielleicht ver-
nünftiger gewesen, den Test, wenn schon, dann in ganz 
Bayern einzuführen, um sich nicht diesem Vorwurf auszu-
setzen? 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Ich verweise auch darauf, dass beim Verfassungsge-
richtshof noch zwei entsprechende Klagen anhängig und 
nicht entschieden sind.

Wir haben die Bedenken zurückgestellt, weil uns hoch 
und heilig versprochen worden ist – ich kann mich noch 
gut daran erinnern –, dass es sich um einen ergebnisof-
fenen Test handelt, der genau zwei Jahre gilt; anschlie-
ßend wissen wir, was Sache ist. Das werde sorgfältig 
evaluiert, man brauche keine Fachleute, sondern könne 
das mit eigenen Kräften machen. Anschließend schaue 
man, welche Erfahrungen man im Vergleich zum Regie-
rungsbezirk Schwaben habe, dann werde man für ganz 
Bayern einen entsprechenden Vorschlag machen. Das 
war damals die Aussage. Unter dieser Bedingung haben 
wir zugestimmt. Jetzt sagen Sie, wir wissen es noch nicht 
ganz genau, wir müssen diesen Testlauf um ein weiteres 
Jahr verlängern, um dann für Bayern vielleicht eine 
abschließende Regelung herbeiführen zu können. Ich 
sage noch einmal: Hätten Sie das damals gesagt und 
hätten wir das damals gewusst, hätten wir damals dem 
Versuch nicht zugestimmt. Ich wundere mich, dass es 
vonseiten der CSU keinen Aufschrei und keine Empörung 
gibt, denn sie musste damals von der gleichen Geschäfts-
grundlage ausgehen wie wir.

Eine weitere Anmerkung: Es ist nicht so, dass man noch 
keine Ahnung davon hat, wie das Projekt ausgehen wird 
und welche Erfahrungen man gewinnt. Denn die Zahlen, 
die uns in einem Zwischenbericht vorgelegt worden sind, 
sind durchaus ernüchternd. Diese Zahlen sind für dieje-
nigen, die sich mit dem Thema ein bisschen befasst 
haben, nicht überraschend, aber ernüchternd, weil man 
feststellt, dass am Verwaltungsgericht Ansbach in man-
chen Rechtsmaterien die Eingangszahlen um mehr als 
1000 % angestiegen sind. Während das Verwaltungsge-
richt in Augsburg weniger neue Fälle verzeichnet, gibt es 
in Ansbach einen explosionsartigen Anstieg in fast allen 
Rechtsbereichen, in manchen Rechtsbereichen sogar um 
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mehr als 1000 %. Nun kann man sagen, das haben wir 
gewollt; dann müssen Sie es aber auch sagen. Wenn Sie 
sagen würden, wir haben das eigentlich nur gemacht, um 
der Henzler-Kommission einen Gefallen zu tun, das war 
deren Auftrag, und deshalb haben wir diesen Vorschlag 
gemacht. Außerdem sei es darum gegangen, in Ansbach 
nicht ausgelastete Richter zu beschäftigen. Wenn Sie 
sagen, dies war das Motiv des Testlaufs, wäre es wenigs-
tens ehrlich; so schaut es nämlich im Ergebnis aus. Und 
weil die Erfahrungen schon nach diesen mittlerweile 
knapp 20 Monaten alles andere als positiv sind, meine ich, 
ist es vernünftig, jetzt den Testlauf abzuschließen und 
Ende Juni zum alten Rechtszustand zurückzukehren. 
Dann kann man sorgfältig überprüfen, in welchen Mate-
rien man eigentlich kein Widerspruchsverfahren bräuchte. 
Aber jetzt den Test nochmals zu verlängern und in Mittel-
franken den Menschen diese Rechtsschutzmöglichkeit 
nochmals ein Jahr vorzuenthalten, das halten wir der 
Sache nicht für angemessen. So haben wir nicht 
gewettet.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Guttenberger. Bitte schön, Frau 
Guttenberger.

Petra Guttenberger (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Ich gehe davon aus, die Wortmeldung des 
Herrn Schindler zugrunde gelegt, dass alle anderen Teile, 
die in diesem Gesetzentwurf vorgelegt werden, unproble-
matisch sind. 

Ich will vorwegnehmen: Wir werden dem Gesetzentwurf in 
der jetzt vorgelegten Form zustimmen. Wir werden also 
der Verlängerung um ein Jahr – wohlgemerkt: der Verlän-
gerung um ein Jahr, nicht auf den Sankt-Nimmerleins-
Tag – zustimmen. Wir sind im Jahr 2004 hier im Landtag 
über die Fraktionsgrenzen hinweg übereingekommen, ein 
Pilotprojekt zu starten. Wir wollten mit diesem Pilotprojekt 
prüfen, ob wir angesichts der geringer werdenden Res-
sourcen und des Bedürfnisses, endgültige Entschei-
dungen innerhalb einer kürzeren Zeit zu erhalten, die 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens vorantreiben 
sollen, oder ob wir der Ansicht sein werden, dass die 
Nachteile überwiegen. Das war hier Konsens. Wir haben 
einerseits die Vorteile des Widerspruchsverfahrens 
gesehen, etwa die Selbstkontrolle der Verwaltung, zusätz-
liche Möglichkeiten der Bürger, eine Entscheidung zu 
bekommen und eine Überprüfung zu erhalten. Wir haben 
aber auch die Nachteile gesehen, dass durch ein Wider-
spruchsverfahren die endgültige Entscheidung hinausge-
zögert wird und natürlich erst später Planungssicherheit 
eintritt. Mit dieser Probephase – nach übereinstimmender 
Meinung vom 01.07.2004 bis 30.06.2006 – sollte evaluiert 
werden, wo sich die Aussetzung des Widerspruchsver-
fahrens bewährt und wo dadurch Nachteile entstehen. Wir 
sind auch darin übereingekommen, die dabei erlangten 
Ergebnisse ergebnisoffen miteinander zu diskutieren und 
Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Das heißt aber für uns auch, dass wir die Gesamtergeb-
nisse dieser Pilotphase haben wollen, und diese endet am 
30. Juni. Danach brauche ich noch einen gewissen Zeit-

raum, um die Ergebnisse zu sichten, zu diskutieren und 
dann die Konsequenzen daraus zu ziehen. Nur wenn wir 
diesen gesamten Bereich in unsere Überprüfung, in 
unsere Erkenntnisse einbeziehen, kommen wir auch zu 
einem sachgerechten Ergebnis. 

Der Herr Staatssekretär hat es bereits ausgeführt: Wir 
wollen damit, dass wir dieses Widerspruchsverfahren 
noch einmal für dieses Jahr aussetzen, bis wir zu einem 
Ergebnis kommen, ein Hin und Her in Mittelfranken ver-
meiden. Offen gesagt, bei allem Verständnis für verschie-
dene Meinungen kann ich das Verhalten der SPD in 
diesem Zusammenhang nicht verstehen. Einerseits ist 
man für die Probephase, andererseits will man jetzt den 
alten Rechtszustand bayernweit wiederherstellen und 
sich offensichtlich aus politischem Kalkül mit dem 
Gesamtergebnis bis 30. Juni überhaupt nicht auseinander 
setzen. 

Ich zitiere, was Sie damals laut Protokoll gesagt haben. Es 
gehe Ihnen darum, „dass das Ergebnis nicht bereits vor-
weggenommen werden kann, das wir genau beobachten 
wollen.“ Da muss ich sagen: Sie nehmen doch jetzt das 
Ergebnis vorweg. 

(Franz Schindler (SPD): Der Zwischenbericht liegt 
doch vor!)

– Wir haben einen Zwischenbericht bekommen. Ich 
glaube, alle die hier sind und ihn erhalten haben, wissen, 
dass die Daten, die wir in dem Zwischenbericht erhalten 
haben, nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft haben. 
Also sollten wir den Weg zu Ende gehen, sollten warten, 
was wir bis zum 30. Juni an Daten haben. Davon ausge-
hend können wir diskutieren, in welchem Bereich es sich 
bewährt hat und in welchem nicht, wie wir es übereinstim-
mend 2004 wollten. Auf dieser Basis können wir dann eine 
gesetzliche Regelung machen, die bayernweit gilt und bei 
der Mittelfranken nicht dauernd ein Hin und Her zu ver-
kraften hat. Sie kommen mir vor wie ein Rennfahrer, der 
sich in ein Auto setzt, die Hälfte des Rennens fährt, dann 
auf die Bremse tritt 

(Manfred Ach (CSU): Und zurückfährt!)

und sagt: Was am Ziel ist, ist mir eigentlich egal. Ich höre 
jetzt auf.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Es war ausge-
macht, und das Rennen ist beendet!)

Sie haben vorhin gesagt: So haben wir nicht gewettet. Ich 
müsste sagen, so können wir miteinander auch nicht 
umgehen. Wenn wir sagen, wir haben eine zweijährige 
Probephase, dann ist sie nicht eineinhalb Jahre lang oder 
eineinviertel. Die Ergebnisse dieser zwei Jahre müssen 
jetzt verarbeitet werden. – Ich habe noch 0,3. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich wollte Sie 
fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen. 
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Petra Guttenberger (CSU): Da die Redezeit zu Ende ist, 
bedauere ich. Das ist leider nicht mehr möglich. 

(Franz Schindler (SPD): Dann gibts halt eine Zwi-
schenbemerkung!)

In diesem Sinne bitte ich, dem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen. Wir haben im Ausschuss noch einmal Gelegen-
heit, uns darüber zu unterhalten. Aber wir sind der Ansicht, 
wenn man schon Daten erhebt, dann muss man sie auch 
benutzen und die Daten, die man in den zwei Jahren Pro-
bezeit erhoben hat, zugrunde legen. Ich glaube, wir 
wissen beide, dass man sie dann nicht am 1. Juli präsent 
hat und daraus Konsequenzen ziehen kann. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt hat Herr 
Kollege Schindler die Möglichkeit für eine Zwischenbe-
merkung. 

Franz Schindler (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
Frau Kollegin Guttenberger! Ich wollte schlicht darauf hin-
weisen, dass wir die heutige Diskussion nicht bräuchten, 
wenn die Staatsregierung noch bei der damaligen Absicht 
bleiben würde, den Testlauf auf zwei Jahre zu beschränken 
und anschließend die Erfahrungen auszuwerten, nicht, 
wie Sie es jetzt vorschlagen, die Testphase um ein Jahr zu 
verlängern. 

Ich darf Sie auch daran erinnern, dass alle, auch die CSU-
Kollegen, damals davon ausgegangen sind, dass nach 
Ablauf der zweijährigen Testphase keine Verlängerung 
stattfi ndet, sondern der normale Rechtszustand wieder 
eintritt. Sonst hätten wir den Probelauf nicht auf zwei 
Jahre befristen müssen. Es wundert mich, dass das jetzt 
plötzlich anders gesehen wird als vor zwei Jahren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin 
Guttenberger, möchten Sie darauf antworten? 

(Petra Guttenberger (CSU): Nein, danke!)

Das ist nicht der Fall. Ich darf noch einmal daran erinnern, 
dass es gut wäre, wenn der Redner oder die Rednerin bei 
einer Zwischenbemerkung am Pult bliebe. Dann besteht 
auch die Möglichkeit zu antworten. Das ist sozusagen ein 
Wechselspiel.

Damit ist die Aussprache geschlossen. Im Einvernehmen 
mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf 
federführend dem Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen zu überweisen. Besteht damit Ein-
verständnis? – Das ist der Fall. Dann ist so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 f auf: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Sozi-
algesetzbuchs (Drs. 15/5136) 
– Erste Lesung – 

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
begründet. Frau Staatsministerin Stewens, bitte. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! 
Seit Ende letzten Jahres steht fest: Der Bund wird seiner 
gesetzlichen Verpfl ichtung zur Entlastung der Kommunen 
nachkommen. Für 2005 und 2006 wurde die Beteiligungs-
quote des Bundes an den Kosten der Kommunen für die 
Unterkunft und für Heizung auf 29,1 % festgeschrieben. 

Das war durchaus das Ergebnis schwieriger Verhand-
lungen, und insbesondere unser Ministerpräsident 
Edmund Stoiber hat sich für dieses hervorragende 
Ergebnis sehr engagiert. 

Für zwei Jahre liegen jetzt klar defi nierte Rahmenbedin-
gungen vor und damit auch Planungssicherheit für die 
Kommunen und eine gesicherte Grundlage für den von 
den bayerischen kommunalen Spitzenverbänden gefor-
derten Belastungsausgleich zu Hartz IV. 

Ein Belastungsausgleich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ist notwendig, da die Kommunen in Bayern von Hartz IV 
höchst unterschiedlich betroffen sind. Insgesamt ist zwar 
durchaus über alle Kommunen hinweg eine Entlastung 
feststellbar, aber nach unseren Vorabschätzungen sind 
einige Kommunen erheblich belastet. Das heißt, es hängt 
immer davon ab, wie das Verhältnis Arbeitslosenhilfeemp-
fänger zu Sozialhilfeempfänger in Landkreisen und kreis-
freien Städten war und ist.

Weiterer Inhalt des Gesetzentwurfes ist die Übertragung 
der Zuständigkeiten für Leistungen an Ausländer, Aus-
siedler und Spätaussiedler von den Bezirken auf die 
Landkreise und kreisfreien Städte. Bisher war die Durch-
führung bei den Landkreisen und kreisfreien Städten, die 
Finanzverantwortung bei den Bezirken. Es gab große 
Abrechnungsprobleme, das war mit einem hohen büro-
kratischen Aufwand verbunden. Daher sieht der Gesetz-
entwurf eine rückwirkende Zuständigkeitsänderung zum 
1. Januar 2006 vor. 

Vorteile der Zuständigkeitsänderung sind Bürokratie-
abbau, weiterhin Anreiz für kostenbewusstes Verwal-
tungshandeln durch die Zusammenführung von Auf-
gaben- und Finanzverantwortung. Die Kosten, die mit 
dieser Zuständigkeitsänderung für Landkreise und kreis-
freie Städte beinhaltet sind, werden gleichzeitig im Belas-
tungsausgleich im AGSGB berücksichtigt. 

Lassen Sie mich, weil es relativ kompliziert ist, kurz einige 
Grundzüge des Belastungsausgleiches darstellen. Zum 
Ersten ist die Weitergabe der Entlastung der Bezirke vor-
gesehen. Bezirke werden dadurch entlastet, dass alle 
ALG-II-Empfänger und deren Familien, Hartz-IV-Emp-
fänger gesetzlich krankenversichert sind, sodass für die 
Bezirke die stationären Krankenhauskosten nicht mehr 
anfallen. Zum Zweiten haben wir im Bereich Ausländer, 
Aussiedler und Spätaussiedler die Zuständigkeitsverlage-
rung auf die Landkreise und kreisfreien Städte. Die Sen-
kung der Bezirksumlage reicht aber nicht komplett aus, 
und deswegen ist zusätzlich noch ein Belastungsaus-
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gleich vorgesehen, dessen Grundlagen im AGSGB ange-
legt sind.

Der Umfang des Belastungsausgleichs, der Pool, wie man 
es immer locker nennt, ist im Staatshaushalt veranschlagt. 
Der Pool setzt sich zum einen aus 45 Millionen Euro Ent-
nahme aus den Mitteln für den Sozialhilfeausgleich an die 
Bezirke nach Artikel 15 FAG, zum anderen aus den 5 Mil-
lionen Euro aus der Wohngeldentlastung in Bayern, Stich-
wort Unterkunftskosten, saldiert mit dem Ausgleich Ost, 
zusammen. 

Der Belastungsausgleich wird erreicht durch die Vertei-
lung dieser Zuweisungsmasse an die Landkreise und 
kreisfreien Städte. Unser Ziel ist natürlich ein vollständiger 
Belastungsausgleich. Die Höhe der Zuweisungsmasse 
wurde auf der Basis von Vorabschätzungen so bemessen, 
dass mit einer Überdeckung zu rechnen ist. Das heißt, wir 
haben dann im Pool eine Überdeckung von 17 Millionen 
Euro. Wir wollen hier ein einheitliches Mindestentlas-
tungsniveau für alle Landkreise und kreisfreien Städte 
einwohnerscharf erreichen.

Gleichzeitig möchte ich anmerken, dass der Ausgleich für 
das Jahr 2005 im Herbst 2006 gewährleistet wird und der 
Ausgleich für 2006 dann immer um ein Jahr zeitversetzt 
im Jahr 2007.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Sind Sie da 
sicher?)

Dabei ist die Höhe des Pools für 2006 noch festzusetzen. 
Das ist überhaupt keine Frage.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das ist das Pro-
blem!)

Es ist wichtig, das noch einmal entsprechend herauszu-
stellen.

Der Gesetzentwurf zur Änderung des AGSGB regelt die 
Grundsätze des Belastungsausgleichs. Zuständig für die 
Berechnung und Auszahlung ist das Landesamt für Sta-
tistik und Datenverarbeitung, wobei die Mitarbeiter dort 
zurzeit rechnen. Details zur praktischen Durchführung, 
insbesondere die Berechnungsgrundlagen zur Verteilung 
der Zuweisungsmasse, sollen dann noch in einer eigenen 
Verordnung geregelt werden. Das heißt im Ausführungs-
gesetz zum Sozialgesetzbuch – AGSGB – ist eine ent-
sprechende Verordnungsermächtigung vorgesehen. Die 
Verordnung wird selbstverständlich in enger Zusammen-
arbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden – wie wir 
alles zurzeit in enger Zusammenarbeit mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden gemacht haben – erarbeitet 
werden.

Abschließend möchte ich noch feststellen, dass Bayern 
das einzige Land in Deutschland ist, das einen solchen 
zielgenauen Belastungsausgleich auf der Grundlage von 
Spitzabrechnungen durchführt. Gleichzeitig möchte ich 
betonen, dass das ein ausgesprochen schwieriges Unter-
fangen ist. Aber alle kommunalen Spitzenverbände und 
alle Ebenen haben dies sehr begrüßt.

Die bundesrechtlichen Rahmenbedingungen sind nur für 
zwei Jahre gesichert. Daher ist zunächst auch nur eine 
Regelung des Belastungsausgleichs für 2005 und 2006 
vorgesehen. Ich habe das eingangs schon erwähnt. Aber 
auch für 2007 ist dann natürlich ein Belastungsausgleich 
geplant. Maßgeblich wird hierfür das Ergebnis der Revisi-
onsverhandlungen zwischen Bund und Ländern sein. 
Diese Revisionsverhandlungen müssen noch geführt 
werden. Wir werden uns auch weiterhin für eine Entlas-
tung der Kommunen intensiv einsetzen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich eröffne die 
allgemeine Aussprache. Fünf Minuten Redezeit pro Frak-
tion. Frau Kollegin Steiger, bitte.

Christa Steiger (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es war bekannt, dass wir den Änderungs-
entwurf zum AGSGB innerhalb kürzester Zeit behandeln 
werden. Aber lassen Sie mich dennoch zwei Vorbemer-
kungen machen. Erste Vorbemerkung: Das AGSGB wurde 
im Dezember 2004 mit Frist des Inkrafttretens zum 
01.01.2005 im Eilverfahren beschlossen. 

Zweite Vorbemerkung: Wir hatten damals auf die nicht 
gelösten Problemlagen der verschiedenen Zuständig-
keiten hingewiesen wie beispielsweise bei der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen, sowie auch 
auf die falsche Zuordnung des Bereiches der Hilfe für aus-
ländische Mitbürger, Aussiedler und Spätaussiedler. Wenn 
Sie, Frau Staatsministerin Stewens, nun sagen, dass 
Bayern das einzige Land sei, in dem diese Gesetzgebung 
nun angegangen wird, ist dem entgegenzuhalten, dass es 
eben auch nur in Bayern die Bezirke gibt.

(Beifall bei der SPD)

Heute macht sich bemerkbar, dass Sie mit Ihrer Zuord-
nung an die Bezirke als überörtliche Sozialhilfeträger eine 
falsche Weichenstellung gemacht haben.

(Beifall bei der SPD)

Jetzt liegt uns also der Änderungsentwurf vor. Einerseits 
ist er konsequent, weil er unseren Vorschlag von vor über 
einem Jahr aufgreift und die Zuständigkeit für die Leis-
tungen an die drei Personengruppen ausländische Mit-
bürger, Aussiedler und Spätaussiedler vom Bezirk auf die 
örtliche Ebene gibt. Denn der alte bayerische Sonderweg 
war falsch und ist falsch. Er ist auch im Rahmen des 
Angehens gegen unnötige Bürokratie, wie Sie sie eben 
eingestanden haben, aufzuheben. 

Andererseits ist uns ebenso klar, dass das fi nanztechnisch 
eines Ausgleichs bedarf. Vor einem Jahr hatten Sie die 
Verlagerung abgelehnt mit der Begründung, dass keine 
belastbaren Zahlen vorlägen. Solche Zahlen gibt es jetzt 
auch noch nicht. Sie gehen von Schätzungen aus. Auch 
wenn jetzt im Entwurf der interkommunale Belastungs-
ausgleich maßgeblich mit den kommunalen Spitzenver-
bänden erarbeitet wurde, stellt sich schon die Frage, ob 
dieser Belastungs- und Finanzausgleich und vor allen 
Dingen auch die Mittel ausreichen. 
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Ein Weiteres: Es ist bei der Verlagerung der Aufgaben vom 
überörtlichen auf den örtlichen Sozialhilfeträger auch die 
Frage nach der Konnexität zu stellen, denn Sie haben hier 
nur eine bilaterale Verteilung.

(Beifall bei der SPD)

Wir erwarten zu diesen Fragen in den Ausschussbera-
tungen schon etwas Genaueres, etwas Deutlicheres und 
etwas Konkreteres von Seiten der Staatsregierung, da der 
Gesetzentwurf – das haben Sie in Ihren Ausführungen 
deutlich gemacht und das war aus Ihren Worten heraus-
zuhören – noch von etlichen Unbekannten geprägt ist.

Was aber – das kommt noch dazu – an diesem AGSGB-
Änderungsgesetz wirklich mangelhaft ist, um nicht zu 
sagen richtig schlecht, ist wieder einmal die Tatsache, 
dass das Gesetz nicht aus einem Guss ist.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Stückwerk!)

Es wird gerade einmal die Hälfte der ganzen Aufgaben-
stellungen erledigt. Herr Unterländer schaut skeptisch, 
aber es ist so, und das sage ich Ihnen auch gleich. Was ist 
denn zum Beispiel mit der unterschiedlichen Zuständig-
keit zur Gewährung der Eingliederungshilfe?

(Beifall bei der SPD)

Es ist falsch, dass die gesamten Leistungen der Eingliede-
rungshilfe durch die Einrichtungen und durch die Dienste 
– die Frühförderung ausgenommen; das ist ein anderer 
Block – nicht in einer Hand sind. Nach meiner Meinung 
gehört die Zuständigkeit in eine Hand, und es wäre sinn-
voll, sie an den überörtlichen Sozialhilfeträger zu geben.

(Beifall bei der SPD)

Sie haben weiterhin durch dieses Nichthandeln und Nicht-
lösen der Probleme einen Verschiebebahnhof zwischen 
ambulant, teilstationär und stationär. Es ist doch Konsens, 
dass wir einen Ausbau von ambulanten und anderen 
Wohn- und Betreuungsformen wollen. Durch diese nach 
wie vor unterschiedlichen Zuständigkeiten gibt es mög-
liche Streitigkeiten zwischen den örtlichen und den über-
örtlichen Sozialhilfeträgern, wo die Menschen unterzu-
bringen sind. Es geht nicht nach der Frage: Was brauchen 
sie und was ist notwendig, sondern nach der Frage, wo es 
für den Sozialhilfeträger am kostengünstigsten ist. Damit 
wird ein vernünftiges Konzept verhindert. 

(Beifall bei der SPD)

Dass Sie das nicht geregelt haben, ist ein Versäumnis. Sie 
haben erneut eine Chance vertan. Aber, Kolleginnen und 
Kollegen, ich denke, wir werden bei der Beratung im Aus-
schuss die ganze Palette des AGSGB diskutieren müssen 
und nicht nur diese Salamischeibentaktik, die hier wieder 
angelegt wird. Die hilft nämlich keinem weiter. Ich freue 
mich auf eine lebhafte Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Kollege Unterländer.

Joachim Unterländer (CSU): Verehrte Frau Präsidentin, 
meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst zurück-
blicken. Erstens. Vor einem Jahr hatten wir, bedingt durch 
die Veränderungen, die Hartz IV in der Finanzierung 
bewirkt hat, eine große Verunsicherung, die es letzten 
Endes auch nicht möglich gemacht hat, Frau Kollegin 
Steiger, das wissen Sie genau, dass damals zum Zeit-
punkt der Veränderung des AGSGB infolge von SGB II 
und SGB XII schon eine Herabzonung der Zuständigkeit 
in der Ausländersozialhilfe möglich war. 

Zweitens. Es war das Verdienst des Freistaates Bayern, 
vornehmlich des Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, 
dass die Entlastung der Kommunen durch das Fest-
schreiben dieses Entlastungssatzes von 29,1 % sicherge-
stellt ist. Frau Staatsministerin Stewens hat das bereits 
angedeutet. 

Drittens. Sie wissen, wie komplex und kompliziert es hin-
sichtlich der unterschiedlichen Be- und Entlastungen der 
kreisfreien Städte, der Bezirke und der Landkreise war, zu 
einer Einigung, zu einer Konsenslösung zu kommen.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das Problem ist 
noch nicht gelöst!)

Ich meine, dass es auf das Verhandlungsgeschick von 
Frau Staatsministerin Christa Stewens zurückzuführen ist, 
dass man sich geeinigt hat. Ich meine daher, wir sollten ihr 
an dieser Stelle Respekt und Anerkennung für dieses Ver-
mittlungsgeschick aussprechen. 

(Beifall bei der CSU)

Lassen Sie mich noch eine weitere Bemerkung machen. 
Ich freue mich auch auf die intensive Diskussion, Frau 
Kollegin Steiger. Diese intensive Diskussion wird uns 
ermöglichen, im Konsens festzustellen, dass dieser 
Gesetzentwurf ein weiterer Zwischenschritt ist. Wir 
werden hinsichtlich der Zuständigkeiten bei der Eingliede-
rungshilfe mit Sicherheit eine Lösung fi nden, in der ambu-
lant und stationär auf einer Ebene zusammenkommen, 
um die Reibungsverluste, die sich ergeben haben, zu kor-
rigieren und für mehr Effi zienz und Zielgenauigkeit zu 
sorgen. 

Wir müssen aber ein Problem nach dem anderen lösen. 
Sie wissen, wie kompliziert das gewesen ist. Wir haben 
zwei Probleme, die in diesem Gesetzentwurf angespro-
chen werden. Das erste Problem ist die schon angespro-
chene Herabstufung der Zuständigkeit der Sozialhilfe an 
Ausländer, Aussiedler und Spätaussiedler; das zweite ist 
der angesprochene interkommunale Belastungsausgleich 
infolge der unterschiedlichen Be- und Entlastungswir-
kungen durch das Gesetz für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt, um nicht immer Herrn Hartz bemühen 
zu müssen.

Zur Zuständigkeitsfrage. Durch die unterschiedlichen 
Finanz- und Ausgabenzuständigkeiten haben wir einen 
nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand. Wie schon 
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angesprochen, gibt es auch in der Eingliederungshilfe und 
in der Hilfe zur Pfl ege einen entsprechenden Handlungs-
bedarf.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Richtig! Aber Sie 
handeln nicht!)

Im Gesamtausgleich konnte Einigung mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden erzielt werden. Das Herzstück 
dieses Gesetzentwurfes, dieser Gesetzesänderung ist 
meines Erachtens der schon vielfach zitierte interkommu-
nale Belastungsausgleich. Wir haben zwei Ansätze: zum 
Ersten den Belastungsausgleich an sich, der insbeson-
dere die überdurchschnittliche Belastung der Landkreise 
korrigiert, zum Zweiten die Beteiligung an den allgemeinen 
kommunalen Entlastungswirkungen. Frau Staatsminis-
terin hat bereits auf das Konzept hingewiesen, das eine 
Senkung der Bezirksumlage vorsieht. Bekanntlich kann 
damit aber nicht immer auch die örtliche Veränderung 
unmittelbar abgebildet werden. Für die nach der Umla-
gensenkung weiterhin belasteten Kommunen wird eine 
Umschichtung des Sozialhilfeausgleichs nach FAG 15 bei 
den Bezirken vorgenommen. 

Lassen Sie mich abschließend noch einmal feststellen, 
dass der Freistaat Bayern seine Zusage umsetzt, alle Min-
derausgaben, die durch Hartz IV entstanden sind, nahtlos 
weiterzugeben. Dies bedeutet: Wir sind auf dem richtigen 
Weg. Ich darf noch einmal ausdrücklich sagen, dass es 
sich hier um einen weiteren Zwischenschritt in der Umset-
zung der Neuordnung der Zuständigkeiten handelt. Ich 
meine, wir werden hierzu konstruktive Gesetzesbera-
tungen durchführen. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Ackermann. Bitte schön. 

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Ich möchte unsere Hauptkritik am 
AGSGB an den Anfang stellen. Leider ist es immer noch 
nicht gelungen, die Zusammenführung von ambulant und 
stationär zu verwirklichen, obwohl seit der ersten Verab-
schiedung dieses Gesetzentwurfs eineinviertel Jahre ver-
gangen sind. Immer noch gibt es keine Einigung. Dadurch 
treten natürlich gewaltige Schwierigkeiten auf, nämlich die 
Schwierigkeiten eines Verschiebebahnhofes zwischen 
den örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträgern. 
Das klingt recht bürokratisch, ist aber leider für die Men-
schen höchst unangenehm und mit Nachteilen behaftet. 

Ich nenne ein Beispiel: Ein kleines Mädchen, das ich in 
einer Tagesstätte betreut habe, muss jetzt von Pfl egeel-
tern weg, von denen es betreut wird, weil die Kommune 
diese Pfl egestelle nicht mehr weiter fi nanzieren will; es 
kommt zum Bezirk; der fi nanziert das Heim. Das wird 
fi nanziert, aber das Kind muss in ein Heim. Das müsste 
nicht sein, wenn das in einer Hand wäre. Dann könnte 
man das nämlich untereinander regeln. Das sind die 
Nachteile.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Diese Nachteile müssten nicht sein, wenn man sich früher 
geeinigt hätte. 

Es hat auch noch weitere Nachteile. Der Ausbau der 
ambulanten Hilfen und der betreuten Wohnformen bei der 
Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pfl ege geht natürlich 
nicht voran, weil die Finanzierung im Moment eben noch 
nicht geklärt ist. 

Das Gesetz hat noch einen anderen Pferdefuß. Es ist die 
Grundlage zur Aufl ösung der Sozialhilfeausschüsse bei 
den Kommunen. Damit wird eine gemeinsame Sozialpla-
nung von öffentlichen Organen und Wohlfahrtsverbänden 
verhindert. Prälat Zerle von der Caritas hat dazu gesagt: 
Das ist keine Entbürokratisierung, sondern eine Entdemo-
kratisierung. Offenbar ist die Staatsregierung nicht an der 
Zuarbeit der Wohlfahrtsverbände für Pfl ege und für behin-
derte Menschen interessiert. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Weil wir schon bei der Kirche sind, zitiere ich auch noch 
Kardinal Wetter, der gesagt hat: Wirksame Reformen 
richten sich nicht allein an aktuellen fi nanziellen Eng-
pässen aus, sondern haben die Zukunft im Auge. Diese 
Meinung vertritt nicht nur er. 

Der Hinauswurf der Wohlfahrtsverbände aus den Sozial-
hilfeausschüssen vor Ort ist nach meiner Meinung nicht 
mit der Gründung eines Forums Soziales Bayern ver-
einbar; denn wenn man auf Landesebene die Wohlfahrts-
verbände ins Boot holt und ihre Meinung interessant und 
wichtig ist, warum dann nicht vor Ort? Auch dort müssen 
wir daran interessiert sein, dass sie mitreden können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ein weiterer Punkt ist der zusätzliche Belastungsaus-
gleich, wie er genannt wird, oder der Pool, wie Sie, Frau 
Staatsministerin, gesagt haben. Er soll die Mehrkosten für 
die Kommunen auf der Basis von Vorabschätzungen aus-
gleichen, weil eben noch keine konkreten Zahlen vor-
liegen. Das ist sehr ungenau, und es ist sehr wahrschein-
lich, dass es dadurch zu einer Schiefl age bei besonders 
belasteten Kommunen kommen wird. Es ist zu befürchten, 
dass, wenn die Berechnungen genauer vorgenommen 
werden, nicht wie erwünscht weniger Bürokratie, sondern 
mehr Bürokratie entsteht; denn dann muss man nämlich 
genaue Berechnungen pro Einwohner und Gebiet vor-
nehmen, und das wird wahrscheinlich auch sehr auf-
wändig sein.

Zusammenfassend kann man sagen: Dieser vorgelegte 
zweite Entwurf des AGSGB ist aus unserer Sicht abzu-
lehnen, weil er Mängel aufweist, weil er Wünsche und 
wichtige Anliegen nicht erfüllt und weit hinter den Erwar-
tungen zurückbleibt. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, darf ich noch ganz kurz Frau Kollegin Sonnen-
holzner 20 Sekunden geben? – Danke. 

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): 23 Sekunden!)
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– 23 Sekunden; also gut. Ich weiß, dass Sie noch so viel 
haben. Bitte schön. 

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Frau Staatsministerin, Sie 
haben mehrfach von dem gelungenen interkommunalen 
Ausgleich gesprochen. Das deckt sich auch mit den Aus-
sagen des Bundes. Die Landräte, vor allen Dingen jene in 
Oberbayern sagen allerdings etwas völlig anderes. Ich 
hätte von Ihnen gerne eine erhellende Auskunft darüber, 
ob entweder am innerbayerischen Ausgleich etwas nicht 
stimmt oder ob die Landräte vielleicht auf diese Weise 
versuchen, der Staatsregierung den schwarzen Peter für 
die hohen Kreisumlagen zuzuschieben. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte, Frau 
Staatsministerin Stewens.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
kommunalen Spitzenverbände wissen sehr genau, wie 
der Ausgleich funktioniert. Bei den Landräten, mit denen 
ich vor Ort diskutiert habe, musste ich jedoch feststellen, 
dass sie im Jahr 2005 das Minus im Bereich Hartz IV in 
den Haushalt eingesetzt haben. Andere Landräte haben 
es nicht eingesetzt. Dieses Defi zit muss im Haushalt 
getragen werden. Im Endeffekt kommt dann die Entlas-
tung für 2005 erst im Herbst 2006. Hier vermisse ich ein 
Stück weit die Kommunikationsschiene vom Landkreis-
verband zu den Landräten. Allerdings wissen die Landräte 
und Oberbürgermeister, dass Bayern das einzige Land ist, 
das sich überhaupt auf den mühsamen Weg begeben hat, 
einen zielgenauen interkommunalen Ausgleich zu 
schaffen. Schließlich kommunizieren sie mit ihren Kol-
legen in NRW, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Frau Kollegin Ackermann, Sie haben zuerst behauptet, 
dass eine Spitzabrechnung bezüglich der Be- und Entlas-
tung äußerst bürokratisch sei. Andererseits haben Sie 
jedoch beklagt, dass wir bis jetzt noch nicht die exakten 
Zahlen vorgelegt hätten. Was wollen Sie? – Sollen wir eine 
Spitzabrechnung machen oder nicht? – Für eine Spitzab-
rechnung brauche ich die Zahlen, deren Ermittlung Sie als 
bürokratisch ansehen. Hier vermisse ich die Logik.

In diesem Zusammenhang muss ich Ihnen noch eines 
sagen: Dass wir die Zahlen nicht haben, liegt nicht an der 
Bayerischen Staatsregierung. Das liegt an der – vornehm 
ausgedrückt – mangelhaften Software der BA mit dem 
Namen A2LL. Wenn Sie dort die Ausländer eingeben und 
dann die Zahlen für die Ausländer nicht mehr herausbe-
kommen, müssen Sie mit dem Arbeitsministerium und 
Herrn Bundesminister Müntefering oder mit dem früheren 
Minister Clement verhandeln. Ich habe unendlich viele 
Verhandlungen wegen dieser unsäglichen Software 
geführt. Die dort eingegebenen Angaben können nicht 
mehr abgerufen werden. Diese Software ist miserabel. 
Wenn Sie mir vorwerfen, dass wir die entsprechenden 
Zahlen nicht haben, entgegne ich Ihnen: Überlegen Sie 
sich einmal, wem Sie Vorwürfe machen.

(Beifall bei der CSU)

Ich möchte noch etwas zum AGSGB sagen: Ich halte es 
für notwendig, die ambulante und die stationäre Einglie-
derungshilfe zusammenzulegen. Aber bitte schön nicht 
alles auf einmal. Ich möchte ein Hartz-IV-Chaos ver-
meiden. Nach den jetzigen Berechnungen hat Hartz IV 
dem Bund 12 Milliarden Euro zusätzlich gekostet. 
Offenbar war man sich in Berlin auf vielen Feldern nicht 
darüber klar, was man in Bewegung setzt. Wir führen die 
Reformen zum AGSGB Schritt für Schritt durch.

Wir rechnen zunächst einmal die Be- und Entlastungen 
bei Hartz IV aus. Gleichzeitig werden wir uns die Be- und 
Entlastungen bei den Aussiedlern, Ausländern und Spät-
aussiedlern ansehen. Als nächsten Schritt werden wir bei 
der Hilfe zur Pfl ege und bei der Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen den ambulanten und den statio-
nären Bereich zusammenlegen. Hier geht es um die 
Lebensqualität der betroffenen Menschen. Es geht aber 
auch um eine Effi zienz, die wir durch veränderte Struk-
turen gewinnen müssen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Wahnschaffe?

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Ich habe meine Rede beendet.

(Beifall bei der CSU)

Joachim Wahnschaffe (SPD): Dann mache ich eine Zwi-
schenintervention.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Das können Sie 
gerne tun. Bitte, Herr Kollege Wahnschaffe.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Frau Staatsministerin, 
leider haben Sie mir keine Gelegenheit gegeben, auf Ihre 
nicht tollen Ausführungen eine Frage zu stellen. Deshalb 
muss ich diese Frage in Form einer Zwischenintervention 
stellen. Sie haben soeben sehr vehement die Software der 
BA gegeißelt. Meines Wissens sitzt Ihr Staatssekretär im 
Verwaltungsrat der BA. Könnten Sie dem Hohen Haus 
erklären, was Sie damit gemeint haben, als Sie sagten, in 
die Software würden Ausländer eingegeben und die 
kämen nicht wieder raus?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, möchten Sie darauf eine Antwort geben? – Bitte 
schön.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war 
etwas locker ausgedrückt. Die Daten für die Ausländer, 
Aussiedler und Spätaussiedler werden in das EDV-Pro-
gramm eingegeben. Wenn Sie aus diesen Daten nur die 
Zahlen abrufen wollen, können Sie das nicht tun. Mein 
Staatssekretär sitzt nicht mehr im Verwaltungsrat der 
Bundesagentur, sondern die Staatssekretärin von Baden-
Württemberg.

(Beifall bei der CSU)
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt haben wir 
das auch noch aufgeklärt. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat 
schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für 
Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik als federfüh-
rendem Ausschuss zu überweisen. Damit besteht Einver-
ständnis. Es ist so beschlossen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist noch 
nicht beendet.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 g auf:

Gesetzentwurf der Abg. Joachim Herrmann, Ale-
xander König, Peter Welnhofer u. a. u. Frakt. (CSU) 
zur Änderung des Bayerischen Petitionsgesetzes 
(Drs. 15/5009) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller nicht 
begründet. Eine Aussprache fi ndet ebenfalls nicht statt. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen als federführendem Ausschuss zu 
überweisen. Besteht damit Einverständnis? – Das ist der 
Fall. Dann ist das so beschlossen.

Außerhalb der Tagesordnung gebe ich bekannt, dass eine 
Reihe von Anträgen für erledigt erklärt wurde. Im Ein-
zelnen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Aufstel-
lung. 

(siehe Anlage 9)

Das Hohe Haus nimmt davon zustimmend Kenntnis. Ich 
schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen schönen 
Abend. 

(Schluss: 19.56 Uhr)
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15. Wahlperiode 

Anlage 1

zur Bearbeitung davon zum Stichtag

zugeleitet erledigt noch nicht erledigt

Ausschuss für Anzahl v.H. Anzahl v.H Anzahl v.H

Eingaben und Beschwerden 2034 27,2 1714 27,3 320 26,6
Sozial- Gesundheits- und Familienpolitik 1325 17,7 1026 16,3 299 24,8
Fragen des öffentlichen Dienstes 811 10,8 651 10,4 160 13,3
Verfassungs- Rechts- und Parlamentsfragen 674 9,0 624 9,9 50 4,2
Bildung, Jugend und Sport 658 8,8 561 8,9 97 8,1
Staatshaushalt und Finanzfragen 413 5,5 370 5,9 43 3,6
Umwelt und Verbraucherschutz 359 4,8 305 4,9 54 4,5
Hochschule, Forschung und Kultur 340 4,5 303 4,8 37 3,1
Kommunale Fragen und Innere Sicherheit 313 4,2 252 4,0 61 5,1
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr u.Techn. 190 2,5 130 2,1 60 5,0
Landwirtschaft und Forsten 127 1,7 104 1,7 23 1,9
Bundes- und Europaangelegenheiten 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Abgabe an andere Landtage, Bundestag 245 3,3 245 3,9 0 0,0

Gesamt 7489 100,0 6285 100,0 1204 100,0

Anlage zum mündlichen Bericht

des Vorsitzenden des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden 
über die Beratungen der Ausschüsse zu Eingaben und Beschwerden 

in der 15. Wahlperiode bis zum Stichtag 28. Februar 2006

Die Eingaben und Beschwerden wurden im Berichtszeitraum wie folgt zugewiesen:

Von der Möglichkeit,  Eingaben an den Bayerischen 
Landtag  zu richten,  wurde  wie folgt  Gebrauch ge-
macht:

Eingegangene Petitionen 

*) aus Gründen der Zuständigkeit wurden im Berichtszeitraum 245 
Eingaben an  den   Deutschen  Bundestag,   bzw.  an andere Landtage 
abgegeben.
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10. WP 11. WP 12. WP 13. WP 14. WP 15. WP *)

Nach § 82 der Geschäftsordnung für den Bayerischen
Landtag ist über die Beratungen der Ausschüsse zu
Eingaben und Beschwerden dem Landtag mündlich zu
berichten. Der Bericht besteht aus einer Übersicht über
die Themenbereiche der Eingaben und Beschwerden
und einer Darstellung über die Art ihrer Erledigung.
Die Berichterstattung obliegt federführend dem
Vorsitzenden des Ausschusses für Eingaben und
Beschwerden.
Art. 17 GG, Art. 115 BV in Verbindung mit dem
Bayerischen Petitionsgesetz garantieren, dass sich
jedermann, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen,
schriftlich, mit Bitten und Beschwerden an die
zuständigen Stellen und an die Volksvertretung
wenden kann.
Die Eingaben und Beschwerden werden entweder dem
Fachausschuss oder, wenn sie nicht erkennbar in das
Sachgebiet eines bestimmten Ausschusses gehören,
dem Ausschuss für Eingaben und Beschwerden
zugeleitet.
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Voten 584 3 Anzahl Petitionen

1. Positive Voten 30,2%

a) Überweisung an die Staatsregierung
- Berücksichtigung 105
- Würdigung 124
- Material / Kenntnisnahme 591

b) Erklärung der Staatsregierung 1003
positiv (§ 80 Nr. 4 GeschO)

Zwischensumme positiv 1823

2. Negative Voten 59,9%

a) Erklärung der Staatsregierung
negativ (§ 80 Nr. 4 GeschO) 3341

b) Aus anderen Gründen nicht
Rechnung getragen 276

Zwischensumme negativ 3617

3. Sonstige Erledigungen 9,9%

(z.B. Rückname, JVA-Beirat, 
Unzulässig etc.) 600

GESAMT 6040

Art der Erledigung der behandelten Eingaben und Beschwerden

Grafische Darstellung

§ 80 Nr .4 GeschO negativ
55,3%

Nicht Rechnung getragen
4,6%

Sonstige Erledigungen
9,9%

Material / Kenntnis
9,8%

§ 80 Nr .4 GeschO positiv
16,6%

Würdigung
2,1%

Berücksichtigung
1,7%
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Massen- und Sammelpetitionen
Erledigte Petitionen in der 15. WP bis zum Stichtag 28.02.2006 

Bezeichnung Anzahl der Unter- Anzahl der 
des Anliegens schriften in Listen Einzelpetitionen 
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden 
Errichtung einer Feuerbestattungsanlage  1313  
Aufenthaltsverlängerung für Familie mit Schulkindern 600 4 
Strafvollzug; Einkaufsmöglichkeiten 180  

Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik 
Kindertagesstättengesetz  5500 383 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts  300  

Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
Fortführung der Ballungsraumzulage  20848 117 
Zuteilungskriterien und Eingruppierung der 
Verwaltungsangestellten an Volks- und Förderschulen  3.322 8
Übernahme bayerischer Beamtenanwärter durch die 
Landesversicherungsanstalten  1501 
Anhebung der Arbeitszeit auf 42 Stunden für Beamtinnen und 
Beamte  844 72
Änderung der Feiertagsregelung im Schichtdienst bei 
Einrichtungen des Bezirks Oberbayern  500 
Geplante Kürzungen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld 250  

Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen 
Änderung des Art. 11 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes 339  
Beschwerde über Fragebogenaktion bei Bürgern türkischer 
Herkunft 130 

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Aktion Bildung: Frühe Förderung ist Grundlage für 
schulischen und beruflichen Erfolg  102.317 5
Verkürzung des Gymnasiums auf acht Jahre  14.988 100 
Verstaatlichung der Berufsfachschule für Hauswirtschaft in 
Würzburg  10932 
Herabsetzung des Einschulungsalters  3625 3 
Lernmittelfreiheit; Büchergeld 1218 8 
Beibehaltung der bisherigen Klassengliederung an der 
Volksschule Teunz 898 
Erhalt der Teilhauptschule Neunkirchen a. Sand  882  
Abschaffung des muttersprachlichen Unterrichts 796 6 
Änderung der Unterrichtszeit und Arbeitsbedingungen der 
Lehrer und Lehrerinnen  795 30
Lehrerversorgung der Grundschule am Bayernplatz, München  734  
Lehrerversorgung an der Königsegg-Grundschule in 
Immenstadt  659 
Erhalt der Teilhauptschule Kleinlangheim  571  
Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer an Volksschulen 476  
Erhalt des Faches Sozialwesen an der Ludwig-Derleth-
Realschule 472 
Reform der Notengebung  321  
Lehrerversorgung in der Grundschule an der Pfarrer-Grimm-
Straße in München  313 
Erhalt der Teilhauptschule Burtenbach  201  
Lehrerversorgung an den Gymnasien  198  
Geplante Aufteilung von Klassen der Pestalozzi-Grundschule 
in Gersthofen  197 
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Bezeichnung Anzahl der Unter- Anzahl der 
des Anliegens schriften in Listen Einzelpetitionen 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
Nachtragshaushalt 2006, Epl. 15, Kürzung der Fördermittel für 
Bibliotheken  12000 
Baukostenersatz für Errichtung eines Schulgebäudes  250  
Beibehaltung der Entfernungspauschale   293 
Nachtragshaushalt 2004 Epl. 15; Erhöhung der Förderung für 
die Musikschule in Regensburg  110 

Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 
Nachmeldung von FFH und Vogelschutzgebieten in Itzgrund  3600  
Widerspruch gegen die Einrichtung der sog. Naturzonen im 
Erweiterungsgebiet des Nationalparks Bayerischer Wald 3710 
Reduzierung der Grenzwerte im Mobilfunk; Strahlenbelastung 
in Naila  808 22
Errichtung einer Mobilfunksendeanlage auf Schloss Callenberg 700  
Gesundheitsvorsorge beim Mobilfunk im 
Landesentwicklungsprogramm 297 
Verlagerung des neuen Landesamtes für Wasser und Boden 
nach Hof 254 30
Naturschutzfachliche Genehmigung der Errichtung eines 
Mobilfunkmasten in Steinebach, Gemeinde Wörthsee 130 

Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur 
Geplante Schließung des Instituts für Geographie an der 
Universität Regensburg  2974 
Erhalt des Fachbereichs Soziale Arbeit an der Universität 
Bamberg  1171 
Einsparmaßnahmen an der Fachhochschule München  921  
Zusammenlegung von Dienststellen des Bayerischen 
Landesamtes für Bodendenkmalpflege  567 3
Anerkennung des Studienabschlusses „staatlich geprüfter 
Übersetzer und Dolmetscher“ der bayer. Fachakademie für 
Fremdsprachenberufe als Äquivalent  468 
Erhalt des Fachbereichs Tourismusmanagement an der 
Fachhochschule München 296 
Einführung einer Verwaltungsgebühr an Hochschulen  81 

Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit
Auflösung der Kfz-Werkstatt bei der Polizeidirektion Landshut  

400 
Abwassergebühren  204  
Straßenausbaubeitragssatzung  100  
Förderung von Gartenkultur und Landespflege als 
Pflichtaufgabe der Landkreise  100 6

Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Verzicht auf den Bau einer Südumgehung von Uttenreuth und 
Buckendorf  950 
Errichtung eines Windparks bei Erlach, Stadtteil Ochsenfurt  112  

Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten 
Reform der Staatsforstverwaltung  65.763 20 
Gesetz zur Erhaltung der Wahlfreiheit zwischen konventionell, 
ökologisch oder agrogentechnisch erzeugten Produkten  31.600 
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Voten

gruppiert nach Ausschüssen und Sachgebieten

Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Eingaben und Beschwerden 1714 15 9 10 306 1002 138 27 207

% 28,4 0,9 0,5 0,6 17,9 58,5 8,1 1,6 12,1

Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik 1026 30 55 151 302 363 65 0 60

% 17,0 2,9 5,4 14,7 29,4 35,4 6,3 0,0 5,8

Fragen des öffentlichen Dienstes 651 24 13 31 81 429 6 8 59

% 10,8 3,7 2,0 4,8 12,4 65,9 0,9 1,2 9,1
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen 624 0 0 33 32 388 46 97 28

% 10,3 0,0 0,0 5,3 5,1 62,2 7,4 15,5 4,5

Bildung, Jugend und Sport 561 2 10 132 66 322 7 0 22

% 9,3 0,4 1,8 23,5 11,8 57,4 1,2 0,0 3,9

Staatshaushalt und Finanzen 370 3 16 103 89 136 5 1 17

% 6,1 0,8 4,3 27,8 24,1 36,8 1,4 0,3 4,6

Umwelt und Verbraucherschutz 305 5 13 56 25 185 0 1 20

% 5,0 1,6 4,3 18,4 8,2 60,7 0,0 0,3 6,6

Hochschule, Forschung und Kultur 303 1 2 38 47 203 1 1 10

% 5,0 0,3 0,7 12,5 15,5 67,0 0,3 0,3 3,3

Kommunale Fragen und Innere Sicherheit 252 11 1 6 25 186 4 2 17

% 4,2 4,4 0,4 2,4 9,9 73,8 1,6 0,8 6,7
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 130 3 2 7 10 86 2 2 18

% 2,2 2,3 1,5 5,4 7,7 66,2 1,5 1,5 13,8

Landwirtschaft und Forsten 104 11 3 24 20 41 2 0 3

% 1,7 10,6 2,9 23,1 19,2 39,4 1,9 0,0 2,9

Gesamt 6040 105 124 591 1003 3341 276 139 461

% 100,0 1,7 2,1 9,8 16,6 55,3 4,6 2,3 7,6

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.

Erfolgsstatistik Gliederung nach Ausschüssen
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  E i n g a b e n  und  B e s c h w e r d e n

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Bauangelegenheiten 533 14 4 4 160 306 18 4 23

% 31,1 2,6 0,8 0,8 30,0 57,4 3,4 0,8 4,3

Strafvollzug 333 0 0 1 19 218 1 1 93

% 19,4 0,0 0,0 0,3 5,7 65,5 0,3 0,3 27,9

Ausländerrecht 324 1 2 0 65 200 5 1 50

% 18,9 0,3 0,6 0,0 20,1 61,7 1,5 0,3 15,4

Sonstige Eingaben und Beschwerden 137 0 3 0 2 9 108 13 2

% 8,0 0,0 2,2 0,0 1,5 6,6 78,8 9,5 1,5

Gnadenrecht 112 0 0 0 18 78 0 2 14

% 6,5 0,0 0,0 0,0 16,1 69,6 0,0 1,8 12,5

Wohnungswesen 57 0 0 0 17 32 2 0 6

% 3,3 0,0 0,0 0,0 29,8 56,1 3,5 0,0 10,5
Schulwegkosten, Ausbildungs- u. 
Begabtenförderung 50 0 0 3 9 30 0 0 8

% 2,9 0,0 0,0 6,0 18,0 60,0 0,0 0,0 16,0

Unterbringung im Bezirkskrankenhaus 48 0 0 1 3 40 2 1 1

% 2,8 0,0 0,0 2,1 6,3 83,3 4,2 2,1 2,1

Fahrerlaubniswesen 38 0 0 0 5 30 0 2 1

% 2,2 0,0 0,0 0,0 13,2 78,9 0,0 5,3 2,6

Vormundschaftssachen 34 0 0 0 1 28 0 3 2

% 2,0 0,0 0,0 0,0 2,9 82,4 0,0 8,8 5,9

Personenstandsrecht 17 0 0 0 5 8 0 0 4

% 1,0 0,0 0,0 0,0 29,4 47,1 0,0 0,0 23,5

Vertriebene und Aussiedler 16 0 0 1 1 12 2 0 0

% 0,9 0,0 0,0 6,3 6,3 75,0 12,5 0,0 0,0

Entschädigungsrecht 11 0 0 0 1 8 0 0 2

% 0,6 0,0 0,0 0,0 9,1 72,7 0,0 0,0 18,2

Sicherheitsrecht 4 0 0 0 0 3 0 0 1

% 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 25,0

Gesamt 1714 15 9 10 306 1002 138 27 207

% 100,0 0,9 0,5 0,6 17,9 58,5 8,1 1,6 12,1

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.

Erfolgsstatistik pro Ausschuss
- Gliederung nach Sachgebieten -
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Vorschule, Kindergärten und Horte 453 1 45 136 236 34 0 0 1

% 44,2 0,2 9,9 30,0 52,1 7,5 0,0 0,0 0,2

Wohlfahrtswesen (Sozialhilfe u.a.) 218 26 5 14 22 126 18 0 7

% 21,2 11,9 2,3 6,4 10,1 57,8 8,3 0,0 3,2

Sozialversicherung 215 0 2 0 25 116 40 0 32

% 21,0 0,0 0,9 0,0 11,6 54,0 18,6 0,0 14,9

Gesundheitswesen 78 3 1 1 5 54 3 0 11

% 7,6 3,8 1,3 1,3 6,4 69,2 3,8 0,0 14,1

Allg. Fragen des Arbeitsrechts 28 0 1 0 3 14 2 0 8

% 2,7 0,0 3,6 0,0 10,7 50,0 7,1 0,0 28,6

Schwerbehindertenangelegenheiten 28 0 1 0 11 14 2 0 0

% 2,7 0,0 3,6 0,0 39,3 50,0 7,1 0,0 0,0
Sonstige Eingaben zur 
Sozialgesetzgebung 6 0 0 0 0 5 0 0 1

% 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 0,0 0,0 16,7

Gesamt 1026 30 55 151 302 363 65 0 60

% 100,0 2,9 5,4 14,7 29,4 35,4 6,3 0,0 5,8

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.

Erfolgsstatistik pro Ausschuss
- Gliederung nach Sachgebieten -

Ausschuss für F r a g e n  des  ö f f e n t l i c h e n  D i e n s t e s

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Dienstverhältnis der Beamten 261 11 7 9 43 157 5 6 23

% 40,1 4,2 2,7 3,4 16,5 60,2 1,9 2,3 8,8

Beamte: Besoldung u. Soziale Leistungen 207 3 1 9 15 163 0 0 16

% 31,8 1,4 0,5 4,3 7,2 78,7 0,0 0,0 7,7

Allg. Personalfragen 85 4 0 12 9 51 1 1 7

% 13,1 4,7 0,0 14,1 10,6 60,0 1,2 1,2 8,2

Angestellte und Arbeiter 63 5 5 1 10 36 0 1 5

% 9,7 7,9 7,9 1,6 15,9 57,1 0,0 1,6 7,9

Beamte: Versetzung, Abordnung 35 1 0 0 4 22 0 0 8

% 5,4 2,9 0,0 0,0 11,4 62,9 0,0 0,0 22,9

Gesamt 651 24 13 31 81 429 6 8 59

% 100,0 3,7 2,0 4,8 12,4 65,9 0,9 1,2 9,1

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  V e r f a s s u n g s - ,  R e c h t s- und  P a r l a m e n t s f r a g e n

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Sonstige Rechtsangelegenheiten 188 0 0 2 9 169 5 1 2

% 30,1 0,0 0,0 1,1 4,8 89,9 2,7 0,5 1,1

Strafrechtliche Angelegenheiten 184 0 0 1 4 122 9 35 13

% 29,5 0,0 0,0 0,5 2,2 66,3 4,9 19,0 7,1

Zivilrechtliche Angelegenheiten 78 0 0 2 1 18 6 50 1

% 12,5 0,0 0,0 2,6 1,3 23,1 7,7 64,1 1,3
Allgemeine
Gerichtsverfahrensangelegenheiten 76 0 0 0 2 53 12 5 4

% 12,2 0,0 0,0 0,0 2,6 69,7 15,8 6,6 5,3
Justizverwaltung und 
Rechtsberatungswesen 53 0 0 26 13 10 1 1 2

% 8,5 0,0 0,0 49,1 24,5 18,9 1,9 1,9 3,8

Verfassungsangelegenheiten 35 0 0 1 2 13 12 2 5

% 5,6 0,0 0,0 2,9 5,7 37,1 34,3 5,7 14,3

Verwaltungs- Gerichtsverfahren 7 0 0 0 1 2 1 3 0

% 1,1 0,0 0,0 0,0 14,3 28,6 14,3 42,9 0,0

Versicherungswesen 3 0 0 1 0 1 0 0 1

% 0,5 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3

Gesamt 624 0 0 33 32 388 46 97 28

% 100,0 0,0 0,0 5,3 5,1 62,2 7,4 15,5 4,5

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.

Erfolgsstatistik pro Ausschuss
- Gliederung nach Sachgebieten -

Ausschuss für B i l d u n g ,  J u g e n d  und  S p o r t

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Allgem. schulische Angelegenheiten 372 2 6 59 46 240 4 0 15

% 66,3 0,5 1,6 15,9 12,4 64,5 1,1 0,0 4,0

Schulorganisation 187 0 4 73 19 81 3 0 7

% 33,3 0,0 2,1 39,0 10,2 43,3 1,6 0,0 3,7

Sonstige Bildungs- und Sportangelegenh. 2 0 0 0 1 1 0 0 0

% 0,4 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Gesamt 561 2 10 132 66 322 7 0 22

% 100,0 0,4 1,8 23,5 11,8 57,4 1,2 0,0 3,9
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für S t a a t s h a u s h a l t  und  F i n a n z f r a g e n

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Haushaltsrecht,  Haushaltsplan 147 1 13 88 32 10 0 0 3

% 39,7 0,7 8,8 59,9 21,8 6,8 0,0 0,0 2,0

Steuer- u. Abgaberecht 144 0 0 0 37 100 0 0 7

% 38,9 0,0 0,0 0,0 25,7 69,4 0,0 0,0 4,9

Sonstige Finanzangelegenheiten 79 2 3 15 20 26 5 1 7

% 21,4 2,5 3,8 19,0 25,3 32,9 6,3 1,3 8,9

Gesamt 370 3 16 103 89 136 5 1 17

% 100,0 0,8 4,3 27,8 24,1 36,8 1,4 0,3 4,6

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.

Erfolgsstatistik pro Ausschuss
- Gliederung nach Sachgebieten -

Ausschuss für U m w e l t und V e r b r a u c h e r s c h u t z

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Allgemeine Umweltfragen 166 3 9 12 11 118 0 0 13

% 54,4 1,8 5,4 7,2 6,6 71,1 0,0 0,0 7,8

Gewässerschutz 68 0 2 37 2 25 0 0 2

% 22,3 0,0 2,9 54,4 2,9 36,8 0,0 0,0 2,9

Immissionsschutz 44 1 1 4 8 27 0 0 3

% 14,4 2,3 2,3 9,1 18,2 61,4 0,0 0,0 6,8

Abfallwirtschaft 19 1 1 0 4 13 0 0 0

% 6,2 5,3 5,3 0,0 21,1 68,4 0,0 0,0 0,0

Präventiver Verbraucherschutz 8 0 0 3 0 2 0 1 2

% 2,6 0,0 0,0 37,5 0,0 25,0 0,0 12,5 25,0

Gesamt 305 5 13 56 25 185 0 1 20

% 100,0 1,6 4,3 18,4 8,2 60,7 0,0 0,3 6,6

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.
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Erfolgsstatistik pro Ausschuss
- Gliederung nach Sachgebieten -

Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  H o c h s c h u l e ,  F o r s c h u n g  und  K u l t u r

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Allgem. Hochschulangelegenheiten 196 0 1 28 35 127 0 0 5

% 64,7 0,0 0,5 14,3 17,9 64,8 0,0 0,0 2,6

Medienangelegenheiten 82 0 0 2 6 70 1 1 2

% 27,1 0,0 0,0 2,4 7,3 85,4 1,2 1,2 2,4

Denkmalschutz 18 1 1 6 5 4 0 0 1

% 5,9 5,6 5,6 33,3 27,8 22,2 0,0 0,0 5,6

Sonstige kulturelle Angelegenheiten 7 0 0 2 1 2 0 0 2

% 2,3 0,0 0,0 28,6 14,3 28,6 0,0 0,0 28,6

Gesamt 303 1 2 38 47 203 1 1 10

% 100,0 0,3 0,7 12,5 15,5 67,0 0,3 0,3 3,3

Ausschuss für K o m m u n a l e  F r a g e n  und  I n n e r e  S i c h e r h e i t

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Kommunale Angelegenheiten 182 11 0 5 16 136 3 0 11

% 72,2 6,0 0,0 2,7 8,8 74,7 1,6 0,0 6,0

Innere Sicherheit 70 0 1 1 9 50 1 2 6

% 27,8 0,0 1,4 1,4 12,9 71,4 1,4 2,9 8,6

Gesamt 252 11 1 6 25 186 4 2 17

% 100,0 4,4 0,4 2,4 9,9 73,8 1,6 0,8 6,7

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  W i r t s c h a f t, I n f r a s t r u t u r, V e r k e h r  und  T e c h n o l o g i e

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Verkehrswesen 64 2 1 2 7 41 1 1 9

% 49,2 3,1 1,6 3,1 10,9 64,1 1,6 1,6 14,1

Gewerbe-, Handwerks- und Handelsrecht 27 0 1 3 0 17 0 0 6

% 20,8 0,0 3,7 11,1 0,0 63,0 0,0 0,0 22,2

Industrie- und Energiefragen 22 1 0 1 1 19 0 0 0

% 16,9 4,5 0,0 4,5 4,5 86,4 0,0 0,0 0,0

Wirtschaftsförderung 12 0 0 1 1 6 1 1 2

% 9,2 0,0 0,0 8,3 8,3 50,0 8,3 8,3 16,7
Sonstige öffentliche 
Wirtschaftsangelegenh. 5 0 0 0 1 3 0 0 1

% 3,8 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 0,0 0,0 20,0

Gesamt 130 3 2 7 10 86 2 2 18

% 100,0 2,3 1,5 5,4 7,7 66,2 1,5 1,5 13,8

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.

Erfolgsstatistik pro Ausschuss
- Gliederung nach Sachgebieten -

Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten

Sachgebiet Gesamt Berück-
sichtigung

Würdigung Material / 
Kenntnis

Sonstige
Erledigung
z.B.
Rückname

Allgemeine Agrarangelegenheiten 38 11 3 1 6 14 1 0 2

% 36,5 28,9 7,9 2,6 15,8 36,8 2,6 0,0 5,3

Forst-u.Waldwirtschaft 35 0 0 20 6 8 1 0 0

% 33,7 0,0 0,0 57,1 17,1 22,9 2,9 0,0 0,0

Ländliche Neuordnung 19 0 0 2 4 12 0 0 1

% 18,3 0,0 0,0 10,5 21,1 63,2 0,0 0,0 5,3

Tierhaltung,Tierschutz 7 0 0 1 2 4 0 0 0

% 6,7 0,0 0,0 14,3 28,6 57,1 0,0 0,0 0,0

Jagd- und Fischereiangelegenheiten 5 0 0 0 2 3 0 0 0

% 4,8 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Gesamt 104 11 3 24 20 41 2 0 3

% 100,0 10,6 2,9 23,1 19,2 39,4 1,9 0,0 2,9

Erklärung d. Staatsreg.

-pos.-          -neg.-

Unzulässigkeit
Aus-
schuss-      Vor-
Beschl.        prüf.
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Regionale Gliederung

Eine Gegenüberstellung der Eingaben und Beschwerden 
nach Ausschüssen, einzelnen Sachgebieten und dem 

Bevölkerungsanteil der Regierungsbezirke, dem die Eingaben 
jeweils zuzuordnen sind, ergibt folgendes Bild...

Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Eingaben und Beschwerden 1714 592 154 186 130 154 181 281 36

% 28,4 34,5 9,0 10,9 7,6 9,0 10,6 16,4 2,1

Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik 1026 313 81 63 153 122 158 95 41

% 17,0 30,5 7,9 6,1 14,9 11,9 15,4 9,3 4,0

Fragen des öffentlichen Dienstes 651 281 43 48 58 72 57 61 31

% 10,8 43,2 6,6 7,4 8,9 11,1 8,8 9,4 4,8
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen 624 165 44 57 44 171 33 66 44

% 10,3 26,4 7,1 9,1 7,1 27,4 5,3 10,6 7,1

Bildung, Jugend und Sport 561 178 42 49 49 75 89 71 8

% 9,3 31,7 7,5 8,7 8,7 13,4 15,9 12,7 1,4

Staatshaushalt und Finanzfragen 370 152 20 32 25 36 55 37 13

% 6,1 41,1 5,4 8,6 6,8 9,7 14,9 10,0 3,5

Umwelt und Verbraucherschutz 305 139 23 27 29 15 29 40 3

% 5,0 45,6 7,5 8,9 9,5 4,9 9,5 13,1 1,0

Hochschule, Forschung und Kultur 303 97 14 104 20 18 21 14 15

% 5,0 32,0 4,6 34,3 6,6 5,9 6,9 4,6 5,0

Kommunale Fragen und Innere Sicherheit 252 70 31 40 22 21 20 36 12

% 4,2 27,8 12,3 15,9 8,7 8,3 7,9 14,3 4,8
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie 130 43 6 14 9 13 25 16 4

% 2,2 33,1 4,6 10,8 6,9 10,0 19,2 12,3 3,1

Landwirtschaft und Forsten 104 28 10 6 7 16 16 20 1

% 1,7 26,9 9,6 5,8 6,7 15,4 15,4 19,2 1,0

Gesamt 6040 2058 468 626 546 713 684 737 208

% 100,0 34,1 7,7 10,4 9,0 11,8 11,3 12,2 3,4

Regionalstatistik Gliederung nach Ausschüssen

% zu Gesamt Sachgebiet
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  E i n g a b e n  und  B e s c h w e r d e n

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Bauangelegenheiten 524 183 62 48 31 42 72 86 0

% 30,6 34,9 11,8 9,2 5,9 8,0 13,7 16,4 0,0

Strafvollzug 338 49 42 80 22 28 7 108 2

% 19,7 14,5 12,4 23,7 6,5 8,3 2,1 32,0 0,6

Ausländerrecht 328 104 16 19 24 44 68 38 15

% 19,1 31,7 4,9 5,8 7,3 13,4 20,7 11,6 4,6

Sonstige Eingaben und Beschwerden 137 124 0 0 3 4 2 2 2

% 8,0 90,5 0,0 0,0 2,2 2,9 1,5 1,5 1,5

Gnadenrecht 112 27 7 14 14 13 6 26 5

% 6,5 24,1 6,3 12,5 12,5 11,6 5,4 23,2 4,5

Wohnungswesen 57 35 5 3 3 4 3 2 2

% 3,3 61,4 8,8 5,3 5,3 7,0 5,3 3,5 3,5
Schulwegkosten, Ausbildungs- u. 
Begabtenförderung 50 17 5 7 8 2 4 5 2

% 2,9 34,0 10,0 14,0 16,0 4,0 8,0 10,0 4,0

Unterbringung im Bezirkskrankenhaus 48 16 3 3 13 5 3 4 1

% 2,8 33,3 6,3 6,3 27,1 10,4 6,3 8,3 2,1

Fahrerlaubniswesen 38 13 4 4 2 5 5 4 1

% 2,2 34,2 10,5 10,5 5,3 13,2 13,2 10,5 2,6

Vormundschaftssachen 34 11 5 1 4 3 4 3 3

% 2,0 32,4 14,7 2,9 11,8 8,8 11,8 8,8 8,8

Personenstandsrecht 17 5 2 2 1 2 2 1 2

% 1,0 29,4 11,8 11,8 5,9 11,8 11,8 5,9 11,8

Vertriebene und Aussiedler 16 3 1 3 3 2 3 0 1

% 0,9 18,8 6,3 18,8 18,8 12,5 18,8 0,0 6,3

Entschädigungsrecht 11 4 2 2 1 0 1 1 0

% 0,6 36,4 18,2 18,2 9,1 0,0 9,1 9,1 0,0

Sicherheitsrecht 4 1 0 0 1 0 1 1 0

% 0,2 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Gesamt 1714 592 154 186 130 154 181 281 36

% 99,8 34,5 9,0 10,9 7,6 9,0 10,6 16,4 2,1

Regionalstatistik für Regierungsbezirke
- Gliederung nach Ausschüssen -

% zu Gesamt Sachgebiet



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode4904    Plenarprotokoll 15/64 v. 30. 03. 2006

Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  S o z i a l -,  G e s u n d h e i t s - und  F a m i l i e n p o l i t i k

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Vorschule, Kindergärten und Horte 455 107 50 12 64 72 117 33 0

% 44,3 23,5 11,0 2,6 14,1 15,8 25,7 7,3 0,0

Wohlfahrtswesen (Sozialhilfe u.a.) 218 77 12 23 49 15 9 24 9

% 21,2 35,3 5,5 10,6 22,5 6,9 4,1 11,0 4,1

Sozialversicherung 213 70 11 19 25 22 18 25 23

% 20,8 32,9 5,2 8,9 11,7 10,3 8,5 11,7 10,8

Gesundheitswesen 78 40 4 5 7 6 7 3 6

% 7,6 51,3 5,1 6,4 9,0 7,7 9,0 3,8 7,7

Allg. Fragen des Arbeitsrechts 28 7 1 1 6 2 3 5 3

% 2,7 25,0 3,6 3,6 21,4 7,1 10,7 17,9 10,7

Schwerbehindertenangelegenheiten 28 6 3 3 2 5 4 5 0

% 2,7 21,4 10,7 10,7 7,1 17,9 14,3 17,9 0,0
Sonstige Eingaben zur 
Sozialgesetzgebung 6 6 0 0 0 0 0 0 0

% 0,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gesamt 1026 313 81 63 153 122 158 95 41

% 100,0 30,5 7,9 6,1 14,9 11,9 15,4 9,3 4,0

Regionalstatistik für Regierungsbezirke
- Gliederung nach Ausschüssen -

% zu Gesamt Sachgebiet
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  F r a g e n  des  ö f f e n t l i c h e n  D i e n s t e s

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Dienstverhältnis der Beamten 250 82 12 32 31 32 27 25 9

% 38,4 32,8 4,8 12,8 12,4 12,8 10,8 10,0 3,6

Beamte: Besoldung u. Soziale Leistungen 210 129 14 6 14 14 11 16 6

% 32,3 61,4 6,7 2,9 6,7 6,7 5,2 7,6 2,9

Allg. Personalfragen 85 34 7 6 6 15 5 7 5

% 13,1 40,0 8,2 7,1 7,1 17,6 5,9 8,2 5,9

Angestellte und Arbeiter 65 27 5 3 4 8 6 8 4

% 10,0 41,5 7,7 4,6 6,2 12,3 9,2 12,3 6,2

Beamte: Versetzung, Abordnung 41 9 5 1 3 3 8 5 7

% 6,3 22,0 12,2 2,4 7,3 7,3 19,5 12,2 17,1

Gesamt 651 281 43 48 58 72 57 61 31

% 100,0 43,2 6,6 7,4 8,9 11,1 8,8 9,4 4,8

Regionalstatistik für Regierungsbezirke
- Gliederung nach Ausschüssen -

% zu Gesamt Sachgebiet
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  V e r f a s s u n g s -,  R e c h t s- und  P a r l a m e n t s f r a g e n

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Sonstige Rechtsangelegenheiten 191 19 4 8 9 126 6 9 10

% 30,6 9,9 2,1 4,2 4,7 66,0 3,1 4,7 5,2

Strafrechtliche Angelegenheiten 181 58 21 19 19 15 9 25 15

% 29,0 32,0 11,6 10,5 10,5 8,3 5,0 13,8 8,3

Zivilrechtliche Angelegenheiten 78 30 7 4 4 10 8 11 4

% 12,5 38,5 9,0 5,1 5,1 12,8 10,3 14,1 5,1
Allgemeine
Gerichtsverfahrensangelegenheiten 76 29 6 3 4 12 6 11 5

% 12,2 38,2 7,9 3,9 5,3 15,8 7,9 14,5 6,6
Justizverwaltung und 
Rechtsberatungswesen 53 14 1 18 3 4 3 6 4

% 8,5 26,4 1,9 34,0 5,7 7,5 5,7 11,3 7,5

Verfassungsangelegenheiten 35 13 3 4 4 3 0 4 4

% 5,6 37,1 8,6 11,4 11,4 8,6 0,0 11,4 11,4

Verwaltungs- Gerichtsverfahren 7 2 2 1 0 1 1 0 0

% 1,1 28,6 28,6 14,3 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0

Versicherungswesen 3 0 0 0 1 0 0 0 2

% 0,5 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7

Gesamt 624 165 44 57 44 171 33 66 44

% 100,0 26,4 7,1 9,1 7,1 27,4 5,3 10,6 7,1

Regionalstatistik für Regierungsbezirke
- Gliederung nach Ausschüssen -

% zu Gesamt Sachgebiet

Ausschuss für  B i l d u n g ,  J u g e n d  und  S p o r t

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Allgem. schulische Angelegenheiten 
(insbesondere Lehrpersonal) 372 121 23 26 29 53 63 50 7

% 66,3 32,5 6,2 7,0 7,8 14,2 16,9 13,4 1,9

Schulorganisation 187 56 18 23 20 22 26 21 1

% 33,3 29,9 9,6 12,3 10,7 11,8 13,9 11,2 0,5

Sonstige Bildungs- und Sportangelegenh. 2 1 1 0 0 0 0 0 0

% 0,4 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gesamt 561 178 42 49 49 75 89 71 8

% 100,0 31,7 7,5 8,7 8,7 13,4 15,9 12,7 1,4

% zu Gesamt Sachgebiet
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  S t a a t s h a u s h a l t  und  F i n a n z f r a g e n

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Haushaltsrecht,  Haushaltsplan 147 63 8 10 8 16 29 11 2

% 39,7 42,9 5,4 6,8 5,4 10,9 19,7 7,5 1,4

Steuer- u. Abgaberecht 144 59 8 11 10 17 11 22 6

% 38,9 41,0 5,6 7,6 6,9 11,8 7,6 15,3 4,2

Sonstige Finanzangelegenheiten 79 30 4 11 7 3 15 4 5

% 21,4 38,0 5,1 13,9 8,9 3,8 19,0 5,1 6,3

Gesamt 370 152 20 32 25 36 55 37 13

% 100,0 41,1 5,4 8,6 6,8 9,7 14,9 10,0 3,5

Regionalstatistik für Regierungsbezirke
- Gliederung nach Ausschüssen -

% zu Gesamt Sachgebiet

Ausschuss für U m w e l t und V e r b r a u c h e r s c h u t z

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Allgemeine Umweltfragen 166 68 15 11 24 7 19 20 2

% 54,4 41,0 9,0 6,6 14,5 4,2 11,4 12,0 1,2

Gewässerschutz 68 46 2 3 2 4 1 9 1

% 22,3 67,6 2,9 4,4 2,9 5,9 1,5 13,2 1,5

Immissionsschutz 44 16 4 7 0 3 7 7 0

% 14,4 36,4 9,1 15,9 0,0 6,8 15,9 15,9 0,0

Abfallwirtschaft 19 5 2 4 2 1 1 4 0

% 6,2 26,3 10,5 21,1 10,5 5,3 5,3 21,1 0,0

Präventiver Verbraucherschutz 8 4 0 2 1 0 1 0 0

% 2,6 50,0 0,0 25,0 12,5 0,0 12,5 0,0 0,0

Gesamt 305 139 23 27 29 15 29 40 3

% 100,0 45,6 7,5 8,9 9,5 4,9 9,5 13,1 1,0

% zu Gesamt Sachgebiet
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  H o c h s c h u l e ,  F o r s c h u n g  und  K u l t u r

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Allgem. Hochschulangelegenheiten 196 54 7 85 14 10 14 8 4

% 64,7 27,6 3,6 43,4 7,1 5,1 7,1 4,1 2,0

Medienangelegenheiten 79 36 7 15 3 4 2 5 7

% 26,1 45,6 8,9 19,0 3,8 5,1 2,5 6,3 8,9

Denkmalschutz 18 4 0 4 2 4 3 1 0

% 5,9 22,2 0,0 22,2 11,1 22,2 16,7 5,6 0,0

Sonstige kulturelle Angelegenheiten 10 3 0 0 1 0 2 0 4

% 3,3 30,0 0,0 0,0 10,0 0,0 20,0 0,0 40,0

Gesamt 303 97 14 104 20 18 21 14 15

% 100,0 32,0 4,6 34,3 6,6 5,9 6,9 4,6 5,0

Regionalstatistik für Regierungsbezirke
- Gliederung nach Ausschüssen -

% zu Gesamt Sachgebiet

Ausschuss für  K o m m u n a l e  F r a g e n  und  I n n e r e  S i c h e r h e i t

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Kommunale Angelegenheiten 185 42 23 34 19 19 14 29 5

% 73,4 22,7 12,4 18,4 10,3 10,3 7,6 15,7 2,7

Innere Sicherheit 67 28 8 6 3 2 6 7 7

% 26,6 41,8 11,9 9,0 4,5 3,0 9,0 10,4 10,4

Gesamt 252 70 31 40 22 21 20 36 12

% 100,0 27,8 12,3 15,9 8,7 8,3 7,9 14,3 4,8

% zu Gesamt Sachgebiet
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Beginn 15. WP - 28.02.2006

Ausschuss für  W i r t s c h a f t, I n f r a s t r u t u r, V e r k e h r  und  T e c h n o l o g i e

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Verkehrswesen 62 25 4 8 6 7 5 6 1

% 47,7 40,3 6,5 12,9 9,7 11,3 8,1 9,7 1,6

Gewerbe-, Handwerks- und Handelsrecht 27 8 2 5 3 1 4 4 0

% 20,8 29,6 7,4 18,5 11,1 3,7 14,8 14,8 0,0

Industrie- und Energiefragen 22 0 0 0 0 4 14 4 0

% 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 63,6 18,2 0,0

Wirtschaftsförderung 9 6 0 1 0 0 2 0 0

% 6,9 66,7 0,0 11,1 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0
Sonstige öffentliche 
Wirtschaftsangelegenh. 6 2 0 0 0 0 0 2 2

% 4,6 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3
Landes- u. Regionalplanung, 
Raumordnungsverfahren 4 2 0 0 0 1 0 0 1

% 3,1 50,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 25,0

Gesamt 130 43 6 14 9 13 25 16 4

% 100,0 33,1 4,6 10,8 6,9 10,0 19,2 12,3 3,1

Regionalstatistik für Regierungsbezirke
- Gliederung nach Ausschüssen -

% zu Gesamt Sachgebiet

Ausschuss für L a n d w i r t s c h a f t und  F o r s t e n

Sachgebiet Gesamt (%
zu Gesamt AK) 

Bevölk.(%)

Obb

33,2

Ndb

9,4

Opf

8,7

Ofr

9,3

Mfr

13,9

Ufr

10,9

Schw

14,2

Unbestimmt

-

Allgemeine Agrarangelegenheiten 38 14 4 1 1 5 5 8 0

% 36,5 36,8 10,5 2,6 2,6 13,2 13,2 21,1 0,0

Forst-u.Waldwirtschaft 35 8 1 2 5 8 7 3 1

% 33,7 22,9 2,9 5,7 14,3 22,9 20,0 8,6 2,9

Ländliche Neuordnung 19 4 2 2 1 1 3 6 0

% 18,3 21,1 10,5 10,5 5,3 5,3 15,8 31,6 0,0

Tierhaltung,Tierschutz 7 2 2 0 0 1 1 1 0

% 6,7 28,6 28,6 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 0,0

Jagd- und Fischereiangelegenheiten 5 0 1 1 0 1 0 2 0

% 4,8 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 40,0 0,0

Gesamt 104 28 10 6 7 16 16 20 1

% 100,0 26,9 9,6 5,8 6,7 15,4 15,4 19,2 1,0

% zu Gesamt Sachgebiet





Bayerischer Landtag  zur 64. Vollsitzung am 30. 03.2006
15. Wahlperiode 

Mündliche Anfragen gemäß § 74 Abs. 4 GeschO

Anlage 2

Heinz Donhauser (CSU): Bis zu welchem Zeitpunkt wird 
mit einem fl ächendeckenden Einsatz des Digitalfunks für 
die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben (BOS) in Bayern gerechnet, welche technischen 
Voraussetzungen sind dazu noch zu schaffen und in wel-
cher Höhe sind für den Aufbau und Betrieb Finanzmittel 
seitens des Freistaats Bayern notwendig?

Antwort der Staatsregierung: Die Innenministerkonfe-
renz (IMK) hat am 18.03.2005 beschlossen, den Digital-
funk bei den Behörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) gemeinsam voranzubringen und bis 
Ende 2010 fl ächendeckend als deutschlandweites 
Gesamtnetz in Betrieb zu nehmen. An dieser zeitlichen 
Rahmenvorgabe hat sich bis heute nichts geändert. Das 
Projekt befi ndet sich zeitlich und fachlich im Plan. Wir 
rechnen damit, dass in Bayern der Digitalfunk Ende 2010 
fl ächendeckend zur Verfügung stehen wird.

Die technischen Voraussetzungen werden einerseits mit 
der Erstellung der Leistungsbeschreibung für die Sys-
temtechnik sowie deren Ausschreibung und andererseits 
durch die Auswahl eines zuverlässigen Betreibers für den 
Aufbau und Betrieb des Digitalfunknetzes geschaffen. 
Aus Sicherheitsgründen hat der Bund für den Betrieb die 
Firma DB Telematik vorgesehen. Die Vertragsverhand-
lungen zum Rahmenvertrag für den Betrieb sind aber 
noch nicht abgeschlossen. Bei der Vergabe der System-
technik ist die aktenmäßige Auswertung der Angebote 
abgeschlossen. Es folgen jetzt Klärungsgespräche sowie 
anschließend Teststellungen zum Nachweis der Leis-
tungsfähigkeit.

Der Bund übernimmt dabei das rechtliche Risiko für die 
Umsetzbarkeit und den rechtlichen Bestand der auszu-
schreibenden Leistung Systemtechnik sowie des Betrei-
bervertrags.

Die tatsächlichen Kosten für den Aufbau und Betrieb 
können erst nach dem Bekanntwerden der jeweiligen 
Angebote beziffert werden. Derzeit ist im Staatshaushalt 
2005/2006 für die Einrichtung und den Betrieb des Digi-
talfunks eine Verpfl ichtungsermächtigung vorgesehen, 
die aufgrund der im Jahr 2005 geänderten Vorgehens-
weise des Bundes im Entwurf des Nachtragshaushalts 

2006 in Höhe von 567 Mio. €, fällig in den Haushalts-
jahren 2007 bis 2020, veranschlagt wurde.

Jürgen Dupper (SPD): Wird eine prozentuale Weiterver-
rechnung der Bauhofl eistungen auf städtische Einrich-
tungen wie Kindergärten, Schulen, Hallenbäder udgl. 
empfohlen oder ist die Staatsregierung der Ansicht, dass 
die bisherige Lösung – gemäß einem Stundensatz – bei-
behalten werden kann, und dürfen die Kosten der Käm-
merei und weitere Teile der Rathausverwaltung im Wege 
einer Schätzung auch für die Kläranlagengebühr mit ein-
gerechnet werden?

Antwort der Staatsregierung: Die Frage zielt auf die 
Verrechnung gemeindlicher Leistungen. Bei der internen 
Verrechnung gemeindlicher Leistungen ist zwischen kos-
tenrechnenden Einrichtungen und sonstigen Bereichen 
der Gemeindeverwaltung zu unterscheiden. 

Im Bereich der allgemeinen Gemeindeverwaltung ist die 
Verrechnung nicht unmittelbar mit Gebühren oder Bei-
trägen zu Lasten der Bürger verbunden, sondern dient 
der Haushaltsklarheit. Gemäß § 14 Abs. 3 Kommunal-
haushaltsverordnung (KommHV) soll die Erstattung von 
Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten zwi-
schen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten 
veranschlagt werden, soweit es für eine Kostenrechnung 
erforderlich ist. Im Rahmen der Reform des kommunalen 
Haushaltsrechts ist vorgesehen, dass die Gemeinden, die 
die doppelte Buchführung anwenden wollen, auch eine 
Kosten- und Leistungsrechnung einführen. Deren nähere 
Ausgestaltung ist jedoch nach den örtlichen Bedürfnissen 
zu regeln. Dies bedeutet, dass es der jeweiligen Gemeinde 
überlassen bleibt, in welchem Detaillierungsgrad und für 
welche gemeindliche Einrichtungen eine Kostenverrech-
nung durchgeführt wird. Das schließt die Möglichkeit ein, 
bisherige Lösungen beizubehalten.

Im Rahmen kostenrechnender Einrichtungen, wie bei-
spielsweise der Abwasserentsorgung, erhebt die 
Gemeinde kostendeckende Beiträge und Gebühren. Hier 
hat die Rechtsprechung Grundsätze für die Berücksichti-
gung gemeindlicher Eigenleistungen entwickelt. Danach 
dürfen bei Beiträgen reine Verwaltungsleistungen in der 
Regel nicht dem beitragsfähigen Aufwand zugerechnet 
werden, wohl aber die Kosten für den Einsatz eigener 
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Bauhofmitarbeiter und Geräte, soweit sie sich unmittelbar 
auf den technischen Ausbau beziehen. Bei Gebühren 
sind dagegen die bei betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen ansatzfähigen Kosten einschließlich der Kosten 
für die Ermittlung und Anforderung von Abgaben berück-
sichtigungsfähig (vgl. Art. 8 Abs. 2 Kommunalabgaben-
gesetz –KAG-). Danach dürfen nach der Rechtsprechung 
auch die Kosten zentraler Dienststellen, wie beisspiels-
weise der Kämmerei, bei der Berechnung von Gebühren 
für einzelne kommunale Einrichtungen anteilig berück-
sichtigt werden.

Thomas Mütze (GRÜNE): In wie vielen Kommunen Bay-
erns die Zweitwohnungssteuer inzwischen eingeführt 
wurde, welche Unterschiede in der Ausgestaltung es gibt 
und wie diese begründet werden?

Antwort der Staatsregierung: Die bayerischen Kom-
munen haben seit dem 1. August 2004 die Möglichkeit, 
auf der Grundlage von Art. 3 Abs. 1 Kommunalabgaben-
gesetz (KAG) eine Zweitwohnungssteuer einzuführen. 
Das ursprüngliche Verbot, auf das Innehaben einer Woh-
nung eine kommunale Aufwandsteuer zu erheben, ist in 
Art. 3 Abs. 3 KAG gestrichen worden. Ob eine Gemeinde 
von der Möglichkeit zur Erhebung einer Zweitwohnungs-
steuer Gebrauch macht, liegt in ihrem pfl ichtgemäßen 
Ermessen. Sie muss dabei die widerstreitenden Inter-
essen einer sachgerechten Einnahmengewinnung auf 
ihrer Seite und das Interesse der betroffenen Zweitwoh-
nungsinhaber gegeneinander sachgerecht abwägen. 

Da die Einführung der Zweitwohnungssteuer durch eine 
Gemeinde nicht der Genehmigungs- oder Anzeigepfl icht 
unterliegt, hat das Staatsministerium des Innern keinen 
vollständigen Überblick, welche Gemeinden eine Zweit-
wohnungssteuer eingeführt haben und welche nicht. Es 
wird jedoch in Übereinstimmung mit dem Bayerischen 
Gemeindetag geschätzt, dass inzwischen ca. 130 – 150 
Gemeinden von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
haben. 

Der Gesetzgeber hat bis auf die Streichung des Verbots 
zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in Art. 3 Abs. 3 
KAG auf weitere gesetzliche Vorgaben verzichtet. Mit 
Blick auf das verfassungsrechtlich garantierte Selbstver-
waltungsrecht und die unterschiedlichen Gegebenheiten 
vor Ort hat die Staatsregierung auch keine Mustersat-
zung für die Gemeinden vorgegeben. Die Praxis stützt 
sich auf mehrere von verschiedener Seite erarbeitete 
Muster, die den Gemeinden einen nicht unerheblichen 
Gestaltungsspielraum lassen. Aus diesen Gründen ist es 
nicht möglich, einen Überblick über die verschiedenen 
Ausgestaltungen der Gemeindesatzungen zu geben.

Ludwig Wörner (SPD): Ist die Staatsregierung bereit, die 
bisher eingesetzten Komplementärmittel weiterhin im 
Haushalt, in selber Höhe wie bisher vorzusehen oder sie 
aufzustocken, da durch die Föderalismusreform der Woh-
nungsbau ausschließlich Ländersache wird und damit 
geregelt ist, dass der Bund bis zum Jahr 2013 weiterhin 
Mittel in bisheriger Höhe für den Wohnungsbau zur Verfü-
gung stellt?

Antwort der Staatsregierung: Die Länder haben sich 
auf der Grundlage der Vorarbeiten der Kommission von 

Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung auf eine Föderalismusreform 
geeinigt. Im Zuge dieser Föderalismusreform soll die 
Zuständigkeit für die soziale Wohnraumförderung in die 
alleinige Länderzuständigkeit übergeführt werden. Nach 
den vorliegenden Gesetzentwürfen stehen den Ländern 
zum Ausgleich für den Wegfall der Finanzierungsanteile 
des Bundes bis 2013 jährlich feste Beträge aus dem Bun-
deshaushalt zu. Für diese Bundesmittel bestünde eine 
investive Zweckbindung. Die bisher in den Verwaltungs-
vereinbarungen zur sozialen Wohnraumförderung festge-
legte Pfl icht der Länder zur Kofi nanzierung der Bundes-
mittel in gleicher Höhe würde allerdings entfallen.

Bayern hat in den zurückliegenden Jahren stets weit 
mehr Landesmittel für die soziale Wohnraumförderung 
als die vom Bund geforderte Kofi nanzierung bereitge-
stellt. Angesichts des bestehenden Bedarfs werden auch 
künftig Landesmittel für die Wohnraumförderung einzu-
setzen sein. Vor Abschluss der Haushaltsverhandlungen 
zum Doppelhaushalt 2007/2008 kann allerdings noch 
keine Aussage getroffen werden, in welcher konkreten 
Höhe die soziale Wohnraumförderung durch Landes-
mittel gefördert werden kann.

Christa Steiger (SPD): Hält die Bayerische Staatsregie-
rung folgende Vorgehensweise im Rahmen der Dorfer-
neuerungsmaßnahme Vogteistraße für den Ebensfelder 
Gemeindeteil Döringsstadt, dass 2004 eine Vereinbarung 
mit einem Zuschuss von 65 %, Ausführungsbeginn und 
–ende 2005 geschlossen wurde, von der Direktion für 
ländliche Entwicklung die Maßnahme von 2005 auf 2006, 
von 2006 auf 2007 wegen Finanzierungsproblemen durch 
die Dfl E verschoben wurde und nun der Gemeinde erklärt 
wird, dass der Zuschuss bei einem Maßnahmenbeginn 
2006 auf 50 % gesenkt werde mit der Begründung, dass 
die Vereinbarung unwirksam wird, wenn nicht innerhalb 
von zwei Kalenderjahren nach Vertragsabschluss 
begonnen worden sei, im Hinblick auf Unterstützung des 
ehrenamtlichen Engagements und auf die Finanzplanung 
der Kommune für richtig, wenn nein, was gedenkt sie zu 
tun, damit die Dorferneuerungsmaßnahme mit 65 % wie 
vereinbart gefördert wird?

Antwort der Staatsregierung: Die Bayerische Staatsre-
gierung hält die aufgezeigte Vorgehensweise nicht für 
richtig. Sie entspricht auch nicht der Vorgehensweise des 
Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken. Sofern die 
Verzögerung der Bauausführung nicht von der Gemeinde 
zu vertreten ist, wird die Maßnahme jedenfalls zu den 
vereinbarten Konditionen umgesetzt. Die Umsetzung 
steht aber gemäß Vereinbarung zwischen der Teilnehmer-
gemeinschaft und der Gemeinde unter dem Vorbehalt der 
Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel. Dabei hat 
die Bindung der verfügbaren EAGFL-Mittel höchste Prio-
rität. Dies hat zur Folge, dass bevorzugt jene Maßnahmen 
gefördert werden müssen, die möglichst wenige natio-
nale Kofi nanzierungsmittel binden. Dies trifft für alle Maß-
nahmen mit bis zu 50 % Förderung zu. Das ALE Ober-
franken hat deshalb der Gemeinde Ebensfeld eine 
Umsetzung der Maßnahme in 2006 bei verringerter För-
derung angeboten. Die Entscheidung der Gemeinde 
dazu steht noch aus. Sofern die Gemeinde dieses 
Angebot nicht aufgreift, wird eine Umsetzung in 2007 zu 
den vereinbarten Konditionen erfolgen.
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Christine Kamm (GRÜNE): Welche genauen Sortenbe-
zeichnungen, Kennnummern und Reifegruppen haben 
die auf den jeweiligen staatlichen Flächen in Bayern 
beantragten Gensorten?

Antwort der Staatsregierung: 

Kennnummer 
BSA

Sorten-
bezeichnung Reifegruppe

99043 DKC 3421 YG K 250

10168 Kuratus K 260, S 260

10379 PR39F56 K 260

Dr. Thomas Beyer (SPD): In welcher Gesamthöhe wurden 
bisher durch den Freistaat Bayern Landesmittel als 
Zuschüsse zur Entwicklung der ländlichen Gebiete durch 
die Gemeinschaftsinitiative LEADER+ nach VO (EG) Nr. 
1260/99 ausgereicht, in welchem Umfang wurde damit 
bislang gestellten Anträgen entsprochen und welche Aus-
wirkungen insbesondere im Hinblick auf eine Gefährdung 
der Kofi nanzierung der EU-Zuschüsse erwartet die Staats-
regierung für den Fall, dass die im Entwurf des Nachtrags-
haushaltes 2006 vorgesehene Kürzung der Landesmittel 
im Rahmen von LEADER+ um 1,5 Millionen auf dann nur 
noch 2,465 Millionen verwirklicht werden?

Antwort der Staatsregierung:
1.  Bislang wurden Landesmittel in Höhe von insge-

samt 2.393 Mio. € und EU-Mittel in Höhe von 16,3 
Mio. € als Zuschüsse durch LEADER+ ausgereicht . 
Die von der EU geforderte 50%-ige nationale Kofi -
nanzierung wurde für Projekte in den Gebieten der 
45 Lokalen Aktionsgruppen dabei v.a. durch Mittel 
der Kommunen und aus privaten Mitteln abgedeckt. 
Bayerische Landesmittel waren bislang für die Auf-
stockung der erforderlichen Kofi nanzierungsmittel 
nur in sehr geringem Umfang erforderlich. 

2.  Bislang konnten alle in LEADER+ gestellten Förder-
anträge bewilligt werden, die die Fördervorausset-
zungen erfüllt haben. Anzahl der Bewilligungen: 931

3.  Die Kürzung hat keine Auswirkung auf die erforder-
liche nationale Kofi nanzierung. Zur Umsetzung der 
Gemeinschaftsinitiative LEADER+ stehen in der För-
derperiode 2000 bis 2006/2008 für Bayern 
53.160.313 € aus dem EAGFL Abt. Ausrichtung zur 
Verfügung. Damit diese EU-Mittel in dieser Höhe 
ausgeschöpft werden können, ist nach EU-Vorgaben 
mit nationalen Mitteln in mindestens gleicher Höhe 
zu kofi nanzieren. Zu diesen nationalen Mitteln zählen 
neben Landesmitteln unseres Hauses auch Mittel 
der anderern an LEADER+ beteiligten  Ressorts 
(StMUGV und StMWIVT), sowie von Kommunen etc. 
und auch private Mittel. 

Von der EU genehmigter Finanzierungsplan bei LEADER+

 50 % EAGFL 53.160.313,– €
 35 % öffentliche Mittel 36.831.908,– €
 15 % private Mittel 16.328.405,–  €

100 % insgesamt 106.320.626,– €

Die erforderliche nationale Kofi nanzierung (öffentlich und 
privat) entsprechend dem Finanzierungsplan wurde von 
Bayern bislang ohne Probleme eingehalten und stellt 
nach Auffassung der Staatsregierung auch für die Zukunft 
kein Problem dar.

Die Landesmittel können im Jahr 2006 um 1,5 Mio. EUR 
gekürzt werden, ohne dass die Durchführung von lau-
fenden Projekten oder die Bindung von EU-Mitteln 
gefährdet ist.

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Nachdem immer mehr Toiletten 
in Bahnhöfen und S-Bahnstationen aus Kostengründen 
geschlossen werden wie jetzt auch in Germering-Unter-
pfaffenhofen, frage ich die Staatsregierung: Wie viele 
Bahnhofstoiletten wurden in den letzten Jahren in Bayern 
geschlossen, wie viele Schließungen sind geplant, sieht 
die Staatsregierung neben den Kommunen auch die 
Bahn in Verantwortung für den Erhalt der Anlagen?

Antwort der Staatsregierung: Einleitend ist festzu-
stellen, dass die Schieneninfrastruktur, dazu gehören 
auch die Stationen, im Verantwortungsbereich des 
Bundes liegt. 

Die DB AG (Station & Service AG) führt nach ihren 
Angaben keine Statistik über die in den letzten Jahren in 
Bayern geschlossenen Bahnhofstoiletten.

Toilettenanlagen werden von der DB AG nur in Einzel-
fällen, insbesondere bei hohen Vandalismusschäden, wie 
in Germering-Unterpfaffenhofen, geschlossen. In jedem 
dieser Einzelfälle erfolgt laut DB AG vorab eine Abwä-
gung und Besprechung alternativer Lösungen mit der 
Kommune.

Die DB AG steht auf dem Standpunkt, dass eine allge-
meine rechtliche Verpfl ichtung der DB AG zur Vorhaltung 
von Toiletten an Bahnhöfen nicht bestehe. Im Sinne des 
Kundendienstes sei sie jedoch interessiert, den Rei-
senden Toiletten am Bahnhof zur Verfügung zu stellen, 
insbesondere in größeren Bahnhöfen mit hoher Reisen-
denfrequenz oder ausgeprägten Umsteigebeziehungen.

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH und das 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie versuchen gleichwohl zusammen mit 
DB Station& Service AG und den betreffenden Kom-
munen an geeigneten Stationen Konzepte für Empfangs-
gebäude einschließlich Toiletten auf freiwilliger Basis zu 
entwickeln.

Dr. Simone Strohmayr (SPD): Welches Finanzierungs-
konzept ist für den Ausbau der Schieneninfrastruktur 
Taktverdichtung Regio Schienentakts Augsburg hier ins-
besondere den Ausbau des Dritten Gleises zwischen 
Augsburg und Meitingen sowie des Dritten Gleises zwi-
schen Augsburg - Oberhausen und Westheim geplant, 
können für diese Finanzierung ebenso wie in der Region 
München und Nürnberg Regionalisierungsmittel einge-
setzt werden und mit welchem Finanzierungsbedarf ist für 
die vorgenannten Maßnahmen zu rechnen?

Antwort der Staatsregierung: Die Finanzierung der 
Infrastrukturausbaumaßnahmen für die Einführung des 
Regio-Schienen-Taktes Augsburg erfolgt aus Mitteln des 
Bundesschienenwegeausbaugesetzes.
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Der abschnittsweise dreigleisige Ausbau bei Westheim 
und Meitingen muss analog der Finanzierung des vier-
gleisigen Ausbaus zwischen Augsburg und Mering aus 
Mitteln für den Fernverkehrsausbau gem. § 8 Abs. 1 Bun-
desschienenwegeausbaugesetz ohne Einsatz von Regio-
nalisierungsmitteln erfolgen. Der Bundesverkehrswege-
plan 2003 sieht für die dreigleisigen Ausbauten bisher 
keine Mittelansätze vor. Die Finanzierung der Baumaß-
nahmen ist nicht gesichert, eine Kostenschätzung der DB 
AG liegt deshalb nicht vor.

Der Bau eines Bahnsteigs F in Augsburg Hbf, des Dop-
pelspurabschnitts Friedberg – Paar, des Wendegleises 
Oberhausen sowie notwendiger Kleinmaßnahmen kann 
auf der Grundlage zinsloser Darlehen für den Ausbau der 
Nahverkehrsinfrastruktur gemäß § 8 Abs. 2 Bundesschie-
nenwegeausbaugesetz fi nanziert werden. Das Investiti-
onsvolumen wird von der DB AG mit rd. 52 Mio. € ange-
geben. Der Freistaat Bayern ist grundsätzlich bereit, im 
Fall einer negativen Wirtschaftlichkeitsrechnung der DB 
AG für das Maßnahmepaket ergänzende Tilgungskosten-
zuschüsse aus Regionalisierungsmitteln zu leisten. Takt-
verdichtungen können mit Umsetzung dieses Maßnah-
mepakets auf allen Streckenästen eingeführt werden. 
Richtung Dinkelscherben und Donauwörth ist jedoch eine 
exakte Vertaktung der Mehrleistungen ohne dreigleisige 
Ausbauten nicht erreichbar.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Nachdem im Förderzeitraum 
zwischen 2000 und 2006 insgesamt rund 238 Mio. Euro 
an Ziel-2-Mitteln für die bisherigen bayerischen Ziel-2-
Gebiete (Grenzstreifen nach Tschechien einschließlich der 
nördlichen Teile des Landkreises Kronach sowie der Stadt 
Schweinfurt und Teile der Städte Nürnberg und Fürth) zur 
Verfügung gestellt wurden, frage ich, ob die Bayerische 
Staatsregierung entschlossen ist, von den für den neuen 
Förderzeitraum 2007 – 2013 insgesamt für Bayern vorge-
sehenen Ziel-2-Fördermitteln in Höhe von rund 400 Milli-
onen Euro (plus Sonderzuweisung von 75 Mio. Euro für 
die bayerischen Grenzgebiete) insgesamt mindestens die 
bisherige Summe von 238 Millionen für Projekte in den 
bisherigen Ziel-2-Gebieten zur Verfügung zu stellen?

Antwort der Staatsregierung: Im neuen EFRE-Pro-
gramm Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ Bayern 2007–2013 stehen für Bayern 
voraussichtlich insgesamt 511 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Diese setzen sich zusammen aus 436 Millionen 
Euro reguläre EFRE-Mittel plus 75 Millionen Sonderzu-
weisung für die Grenzregion. 

Die Bayerische Staatsregierung strebt an, mehr als 50 % 
der regulären EFRE-Mittel zuzüglich der 75 Millionen Euro 
Sondermittel, abhängig von den in der Förderperiode 
eingehenden Anträgen, zugunsten der Grenzregion 
einzusetzen. Damit könnten mehr Mittel als bisher in die 
Grenzregion fl ießen. 

Da es im neuen Programm keine von der EU-Kommission 
vorgegebene Fördergebietskulisse mehr geben wird, 
Bayern aber eine deutliche regionale Konzentration der 
Mittel in der Grenzregion vornehmen möchte, wird derzeit 
an einer Fördergebietskulisse gearbeitet, die diesem Ziel 
gerecht wird.

Susann Biedefeld (SPD): Welche Auswirkungen hat die 
strategische Umweltverträglichkeitsprüfung, die ab 21.07. 
2006 in Kraft treten soll, auf das weitere Vorgehen beim 
Planungsverfahren für den Ausbau der Donau zwischen 
Straubing und Vilshofen und welche Neuerungen ergeben 
sich dadurch grundsätzlich für Raumordnungen und 
Planfeststellungen?

Beantwortung durch Staatssekretär Hans Spitzner: 
Die SUP-Richtlinie (Richtlinie 2001/42/EG des europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über 
die Prüfung der Umweltverträglichkeit bestimmter Pläne 
und Programme), die bereits im Raumordnungsgesetz 
(ROG) und im Bayerischen Landesplanungsgesetz 
(BayLplG) umgesetzt ist, hat die Prüfung der Umweltaus-
wirkungen von Programmen und Plänen zum Gegen-
stand. 

Das Raumordnungsverfahren (ROV) und das Planfest-
stellungsverfahren unterliegen nicht der SUP-Prüfung, 
weil sie keine „Pläne“ sondern einzelfallbezogene Ver-
fahren sind.

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) als Pro-
gramm und Plan im Sinne der SUP-Richtlinie unterliegt 
im gegenwärtigen Fortschreibungsverfahren nicht der 
SUP-Prüfung, wenn die abschließende Beschlussfas-
sung zum LEP vor dem 21. Juli 2006 erfolgt.

Gudrun Peters (SPD): Wie begründet die Staatsregierung 
die Tatsache, dass das Raumordnungsverfahren zum 
Donauausbau zwischen Straubing und Vilshofen auf der 
Basis des Gesetzentwurfs der Staatsregierung vom 
14.02.2006 durchgeführt wurde und die landesplaneri-
sche Beurteilung mit dem klaren Fokus auf „verkehrsge-
recht und vertragsgemäß“ erfolgte und wie beurteilt sie die 
Diskrepanz zwischen geltendem Recht (LEP 2003) und 
dem Entwurf 2006 und darüber hinaus auf welcher Grund-
lage würde eine mögliche Planfeststellung erfolgen?

Antwort der Staatsregierung: Im Raumordnungsver-
fahren (ROV) wird die Raumverträglichkeit des Vorhabens 
überprüft. Maßstab sind die Erfordernisse der Raumord-
nung. Hierzu zählen die in den Zielen verfestigten 
Belange. 

Das ROV zum Ausbau der Donau zwischen Straubing 
und Vilshofen  wurde hinsichtlich der raumbezogenen 
fachlichen Belange des Verkehrs auf der Grundlage des 
in Kraft befi ndlichen Ziels B V 1.7 des LEP 2003 durchge-
führt. Das Ziel legt fest: „Im Rahmen der Gesamtkonzep-
tion der Main-Donau-Wasserstraße sollen der Main und 
die Donau bedarfsgerecht und naturschonend weiter 
ausgebaut werden.“

Dementsprechend wurde an den beiden Komponenten 
„bedarfsgerecht“ und „naturschonend“ Maß genommen.

Darüber hinaus wurde das Ziel B V 1.7 des LEP-Entwurf 
2006 berücksichtigt. Es lautet: „Im Rahmen der Gesamt-
konzeption der Main-Donau-Wasserstraße sollen der 
Main und die Donau verkehrsgerecht, naturschonend 
und vertragsgemäß weiter ausgebaut werden.“
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Anlage 3

 1. Antrag der Abgeordneten Dr. Jakob Kreidl, Her-
bert Ettengruber, Franz Josef Pschierer u.a. CSU
Verlängerung der Frist für Erlaubnisse nach § 29 
Abs. 3 StVO auf drei Jahre
Drs. 15/4096, 15/4987 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z ENTH ENTH

 2. Antrag der Abgeordneten Georg Eisenreich, Joach-
im Haedke, Melanie Huml u.a. CSU
Wettbewerb “Schüler im Chefsessel“ und „Lehrer im 
Chefsessel“
Drs. 15/4209, 15/4961 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z A ENTH

 3. Antrag der Abgeordneten Georg Eisenreich, Joach-
im Haedke, Melanie Huml u.a. CSU
Schwerpunkt Unternehmertum bei den Lehrerfortbil-
dungen
Drs. 15/4268, 15/4962 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

 4. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Stellung der Behindertenbeauftragten stärken
Drs. 15/4286, 15/4957 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik A A Z

 5. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Sicherung bezahlbaren Wohnraums in Bayern
Drs. 15/4371, 15/4958 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

 6. Antrag der Abgeordneten Franz Josef Pschierer, 
Klaus Dieter Breitschwert, Phi-
lipp Graf von und zu Lerchenfeld u.a. CSU
Weg vom Tanktourismus
Drs. 15/4394, 15/4985 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z ENTH A

 7. Antrag des Abgeordneten Eduard Nöth CSU
Modellversuch zur Lehrergesundheit
Drs. 15/4406, 15/5004 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des 
öffentlichen Dienstes Z Z Z

 8. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Waschler 
u.a. CSU
Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
ehrenamtlich geführten Vereinen und Verbänden
Drs. 15/4448, 15/4963 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

Es bedeuten:
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des 

Ausschusses
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Gegenstimmen
(ENTH)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Enthaltungen oder
 Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses 

oder
Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss

(Z) Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss

Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der Abstimmung über die 
nicht einzeln zu beratenden Anträge etc. zu Grunde gelegt wurden 
gem. § 59 Absatz 7 (Tagesordnungspunkt 6)
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 9. Antrag der Abgeordneten Ludwig Wörner,  Susann 
Biedefeld, Herbert Müller u.a. SPD
Förderung und Entwicklung umweltfreundlicher 
Technologien bei Nutzungsfahrzeugen und Bau-
maschinen - Hersteller auf klare Ziele verpfl ichten
Drs. 15/4451, 15/4953 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z

10. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard 
Waschler, Eduard Nöth, Ingrid Heckner u.a. CSU
Besseres Auswahlverfahren für Führungskräfte 
im Schulbereich
Drs. 15/4452, 15/4887 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des 
öffentlichen Dienstes Z Z Z

11. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joachim 
Herrmann, Engelbert Kupka, Markus Sackmann u.a. 
und Fraktion CSU
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Stromversorgung 
in Bayern weiter optimieren
Drs. 15/4460, 15/4984 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

12. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Dr. Heinz Kaiser u.a. und Fraktion SPD
Komplettverkauf der bayerischen Beteiligung an der 
E.ON AG für einen Kurs des Wachstums und der 
Konsolidierung
Drs. 15/4461, 15/5002 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Staatshaushalt 
und Finanzfragen A Z ENTH

13. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Bericht zur Versorgungssicherheit in der Elektrizitäts-
wirtschaft
Drs. 15/4462, 15/4983 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

14. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Susann Biedefeld, Herbert Müller u.a. und Fraktion 
SPD
Versorgungssicherheit mit Strom
hier: Bericht zum Zustand des bayerischen Strom-
netzes im Bereich der Hoch- und Mittelspannungs-

leitungen, zur Anfälligkeit, zu Sanierungsausgaben 
und zur Wartungshäufi gkeit und -intensität
Drs. 15/4474, 15/4982 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

15. Antrag der Abgeordneten Dr. Hildegard Kronawitter 
u.a. SPD
Verminderung des Tanktourismus
Drs. 15/4536, 15/4981 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

16. Antrag des Abgeordneten Dr. Ludwig Spaenle CSU,
Wolfgang Vogel SPD, Hermann Imhof CSU, Peter 
Hufe SPD
Bericht über kulturelle Kinder-/Jugendbildung in 
Bayern
Drs. 15/4543, 15/4972 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

17. Antrag der Abgeordneten Franz Josef Pschierer, 
Konrad Kobler, Eberhard Rotter u.a. CSU
Behandlung der Einführung von Heilkräutern nach 
dem Arzneimittelgesetz (AMG) - Umstrukturierung 
des Prüfverfahrens im Rahmen der Verwaltungsver-
einfachung und Anlehnung an andere Bundesländer 
bzw. andere Staaten der EU
Drs. 15/4552, 15/4954 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z ENTH

18. Antrag der Abgeordneten Karin Pranghofer, Hans-
Ulrich Pfaffmann, Dr. Linus Förster u.a. SPD
Zusammenlegung von Fach- und Berufsoberschulen 
(FOS, BOS)
Drs. 15/4553, 15/4964 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend und Sport Z Z Z

19. Antrag der Abgeordneten Helga Schmitt-Bussinger 
u.a. SPD
Keine Aufl ösung der Kraftfahrzeugwerkstatt der 
 Polizeidirektion Schwabach
Drs. 15/4592, 15/4959 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen 
und Innere Sicherheit A Z A
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20. Antrag der Abgeordneten Dr. Thomas Beyer, 
Dr. Hildegard Kronawitter, Willi Leichtle u.a. SPD
Bayerns Bürger schützen - Maut-Ausweichverkehr 
wirksam bekämpfen
Drs. 15/4631, 15/4980 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z Z

21. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Anhörung Auswirkung und Erfahrungen mit dem 
Zuwanderungsgesetz in Bayern
Drs. 15/4634, 15/4998 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z Z Z

22. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Bericht zur Kontrolle der Gentechnik-Kennzeich-
nungsverordnung
Drs. 15/4635, 15/4955 (E) [X]

Antrag der CSU-Fraktion gem. § 126 Abs. 3 Satz 
3 GeschO:
abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses  CSU SPD GRÜ
für Landwirtschaft 
und Forsten Z Z Z 

23. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joach-
im Herrmann, Markus Sackmann, Franz Josef 
Pschierer u.a. und Fraktion CSU
Call-Center auch außerhalb von Verdichtungsräu-
men erhalten
Drs. 15/4657, 15/4978 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

24. Antrag der Abgeordneten Martin Sailer, Georg Eisen-
reich, Joachim Haedke u.a. CSU
Steigenden Versorgungsausgaben durch Einrichtung 
eines Versorgungsfonds entgegenwirken
Drs. 15/4665, 15/5012 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des 
öffentlichen Dienstes Z Z Z

25. Antrag der Abgeordneten Franz Maget, Peter Hufe, 
Wolfgang Vogel und Fraktion SPD
Konzept zum Studium der Kunsterziehung
Drs. 15/4699, 15/4973 (E)

 Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

26. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz 
Maget, Willi Leichtle, Dr. Linus Förster u.a. und 
Fraktion SPD
Verlagerung von Call-Centern der Deutschen 
Telekom
Drs. 15/4717, 15/4976 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

27. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz 
Maget, Helga Schmitt-Bussinger u.a. und 
Fraktion SPD
Rechtsunsicherheit beim Büchergeld unverzüglich 
beenden!
Drs. 15/4730, 15/4893 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen 
und Innere Sicherheit A Z Z

28. Antrag der Abgeordneten Sepp Ranner, 
Helmut Brunner u.a. CSU
Bericht zur Ausbildung im Holzbau
Drs. 15/4733, 15/4990 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Landwirtschaft 
und Forsten Z Z Z

29. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Keine Kategorisierung von Grundschulkindern in 
Bayern
Drs. 15/4839, 15/4965 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport A Z Z

30. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Keine weiteren bürokratischen Hürden bei der Ein-
bürgerung
Drs. 15/4843, 15/5014 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen A Z Z
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31. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Die Zukunft der Fachhochschulen I

 Mehr Studienplätze an Bayerns Fachhochschulen
Drs. 15/4554, 15/4974 (E) [X]

abweichendes Votum 
des mitberatenden CSU SPD GRÜ
Ausschusses für Staats-
haushalt und Finanzfragen A Z Z

Einzelabstimmung erforderlich, da von Seiten der 
Fraktion BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN gemäß § 126 Abs. 3 Satz 3 GeschO 
beantragt worden ist, der Abstimmung abwei-
chend von der Geschäftsordnung das Votum des 
federführenden Ausschusses für Hochschule, 
Forschung und Kultur zu Grunde zu legen.

Die CSU-Fraktion hat dagegen Abstimmung über 
das Votum des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanzfragen beantragt.   
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Abstimmungsliste

Anlage 4

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud
Görlitz Erika
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang
Hohlmeier Monika
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz

LeichtleWilli
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian
Maget Franz X
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz X
Miller Josef

zur namentlichen Abstimmung am 30.03.2006 zu Tagesordnungspunkt 8: Gesetzentwurf der Abgeordneten Franz 
 Maget, Herbert Müller, Susann Biedefeld u. a. und Fraktion SPD; zur Information der Verbraucherinnen und Verbraucher 
im Lebensmittelverkehr in Bayern (Bayerisches Verbraucherinformationsgesetz) (Drucksache 15/4400)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin
Rambold Hans X
Ranner Sepp
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin X
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner X
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. SchnappaufWerner X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Spitzner Hans
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst
Weikert Angelika
Weinberger Helga
Dr.Weiß Bernd
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus

Zeitler Otto X
Zeller Alfons
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas

Gesamtsumme 42 85 0
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15. Wahlperiode 

Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 30.03.2006 zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Dr. Linus Förster u. a. und Fraktion SPD; Gewalt an Schulen unterbinden – Schulen als Orte der Begegnung 
und Kommunikation gestalten (Drucksache 15/5144)

Anlage 5

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad
König Alexander
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

LeichtleWilli
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz X
Miller Josef
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin
Rambold Hans X
Ranner Sepp
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. SchnappaufWerner X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard X
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga
Dr.Weiß Bernd
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus

Zeitler Otto X
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 42 90 0
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Abstimmungsliste

Anlage 6

zur namentlichen Abstimmung am 30.03.2006 zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Ulrike Gote u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Gewaltprävention an Schulen durch aktivierende päd-
agogische Maßnahmen ausbauen (Drucksache 15/5156)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Herrmann Joachim
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad
König Alexander
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

LeichtleWilli
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz X
Miller Josef X
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin
Rambold Hans X
Ranner Sepp
Richter Roland X
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. SchnappaufWerner X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Spitzner Hans
Sprinkart Adi X
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst
Weikert Angelika X
Weinberger Helga
Dr.Weiß Bernd
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus

Zeitler Otto X
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 42 86 0
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Abstimmungsliste

Anlage 7

zur namentlichen Abstimmung am 30.03.2006 zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Ulrike Gote u. a. und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Tierhaltung verbessern und keine Käfi ghaltung zulassen 
(Drucksache 15/5145)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl
Donhauser Heinz
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton
Kiesel Robert X
Kobler Konrad
König Alexander
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

LeichtleWilli
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz X
Miller Josef X
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin
Rambold Hans X
Ranner Sepp
Richter Roland
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner
Schindler Franz
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. SchnappaufWerner X
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi X
Stahl Christine
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika
Weinberger Helga
Dr.Weiß Bernd
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus

Zeitler Otto X
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 35 83 2
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Abstimmungsliste

Anlage 8

zur namentlichen Abstimmung am 30.03.2006 zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joachim Herrmann, Renate 
Dodell, Dr. Ingrid Fickler u. a. und Fraktion CSU; Ungeborenes behindertes Leben stärker schützen – betroffene Eltern 
besser begleiten (Drucksache 15/5146)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred
Ackermann Renate X

Babel Günther X
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl
Donhauser Heinz
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans X
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie

Imhof Hermann

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton
Kiesel Robert X
Kobler Konrad
König Alexander
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz

LeichtleWilli
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz X
Miller Josef
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin
Rambold Hans X
Ranner Sepp
Richter Roland
Ritter Florian
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. SchnappaufWerner
Schneider Siegfried
Schorer Angelika
Schramm Henry
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi X
Stahl Christine
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang
Volkmann Rainer

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika
Weinberger Helga
Dr.Weiß Bernd
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus

Zeitler Otto X
Zeller Alfons
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 76 36 0
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Anlage 9

Aufstellung
über in den Ausschüssen für erledigt erklärte Anträge

Drsnr Vorgangsart  Betreff

3833 Antrag Kostenübernahme des Essensgeldes für Behinderte durch die Bezirke

3970 Antrag Finanzierung des Mittagessens in teilstationären Einrichtungen

4022 Dringlichkeitsantrag Bayerische Hochschulreform

4051 Antrag Vogelgrippe

4265 Antrag Personal- und Kostenaufwand für die Sicherheit während der Fußballwelt-
meisterschaft 2006

4334 Antrag Wegekostenerhebung der Bayerischen Staatsforsten

4377 Antrag Kassenlage im Bereich des Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten

4547 Antrag Kein Globalisierungsfonds

4555 Antrag Die Zukunft der Fachhochschulen II Gleiche Rechte für alle staatlichen 
Hochschulen

4591 Dringlichkeitsantrag Standsicherheit von baulichen Anlagen

4754 Antrag Schulbusbegleitung durch die Polizei

4908 Dringlichkeitsantrag Schneekatastrophe
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01.06.2006 

Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 15/5007 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatterin: Petra Guttenberger 
Mitberichterstatterin: Adelheid Rupp 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Ver-
fassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen federfüh-
rend zugewiesen. 
Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf federführend 
beraten und endberaten. 
Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit, der Ausschuss für Fragen des öffentli-
chen Dienstes und der Ausschuss für Landwirt-
schaft und Forsten haben den Gesetzentwurf mitbe-
raten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf in seiner 50. Sitzung am 27. April 2006 bera-
ten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit hat den Gesetzentwurf in seiner 60. Sit-
zung am 17. Mai 2006 mitberaten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens-
tes hat den Gesetzentwurf in seiner 61. Sitzung am 
30. Mai 2006 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten hat 
den Gesetzentwurf in seiner 53. Sitzung am 31. 
Mai 2006 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: 8 Zustimmung, 2 Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

6. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf in seiner 52. Sitzung am 01. Juni 2006 endbe-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 

 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
 



Bayerischer Landtag 
15. Wahlperiode Drucksache 15/5743 
 21.06.2006 
 

Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/5007, 15/5665 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung 

§ 1 
 

Art. 15 des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsge-
richtsordnung (AGVwGO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. Juni 1992 (GVBl S. 162, BayRS 34-1-I), 
zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom 24. Dezember 
2005 (GVBl S. 665), wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

„6.  bei Entscheidungen der Regierungen nach dem 
Luftverkehrsgesetz und dem Luftsicherheitsgesetz 
sowie den auf Grund dieser Gesetze erlassenen 
Verordnungen,“ 

2. Nr. 8 erhält folgende Fassung: 

„8.  bei Entscheidungen der Gewerbeaufsichtsämter der 
Regierungen,“  

3. Nr. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Die Worte „Sozialer Wohnungsbau nach dem II. 
Wohnungsbaugesetz, Soziale Wohnraumförderung 
nach dem Wohnraumförderungsgesetz sowie der 
eigenen Programme der Kommunen und der sons-
tigen Programme des Freistaates Bayern zur Woh-
nungsbauförderung und zur Baulandbeschaffung,“ 
werden durch die Worte „zur Wohnraum-, Woh-
nungsbau- und Wohnungsmodernisierungsförde-
rung sowie zur Baulandbeschaffung,“ ersetzt. 

b) Die Worte „- zur Wohnungsmodernisierung aus 
Fördermitteln des Freistaates Bayern und der 
Kommunen,“ werden gestrichen. 

4. In Nr. 21 wird die Zahl „2006“ durch „2007“ ersetzt. 

§ 2 
 

In § 2 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 24. Juni 2004 
(GVBl S. 229) wird die Zahl „2006“ durch „2007“ ersetzt. 

 
 

§ 3 
 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2006 in Kraft.  

(2) 1§ 1 Nrn. 1 und 3 gelten für Verwaltungsakte, die nach 
dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bekannt gegeben wer-
den. 2§ 1 Nr. 2 gilt auch für Verwaltungsakte der Gewerbe-
aufsichtsämter der Regierungen vor In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes.  

Der Präsident  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 
 



Geschäftliches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5315

Nachruf auf die ehemaligen Abgeordneten 
Josef Blöchl und Hermann Knipfer . . . . . . . . . . . . 5321

Aktuelle Stunde gem. § 65 GeschO auf Antrag der 
Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
„Schwarz-rote Mehrwertsteuererhöhung – Wer 
zahlt in Bayern die Zeche?“

Thomas Mütze (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5315
Manfred Ach (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5316
Jürgen Dupper (SPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5318
Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser . . . . . . 5319

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Dr. 
Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes 
(Drs. 15/4769) 
– Zweite Lesung – 

Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
(Drs. 15/5673)

Christine Stahl (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . 5321, 5329
Henry Schramm (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5324
Stefan Schuster (SPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5326
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . . . . . . 5327

Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5330

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung (Drs. 15/5007) 
– Zweite Lesung – 

Beschlussempfehlung des Verfassungsausschus-
ses (Drs. 15/5665) 

Petra Guttenberger (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5330
Franz Schindler (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . 5332, 5337
Christine Stahl (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5334
Staatsminister 
Dr. Günther Beckstein . . . . . . . . . . 5336, 5337, 5338

Beschluss in Zweiter Lesung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5339

Schlussabstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5339

Abstimmung über Anträge etc., die gemäß § 59 
Absatz 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln be-
raten werden (s. a. Anlage 1) 

Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5339, 5405

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Gesetzes über die kommunale 
Gliederung des Staatsgebiets (Drs. 15/5628) 
– Erste Lesung – 

Verweisung in den Kommunalausschuss. . . . . . . . . 5339

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Bayerisches Umweltinformationsgesetz (BayUIG) 
 (Drs. 15/5627) 
– Erste Lesung – 

Staatsminister Dr. Werner Schnappauf . . . . . . . 5339
Ludwig Wörner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5340
Dr. Otto Hünnerkopf (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . 5341
Ruth Paulig (GRÜNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5341

Verweisung in den Umweltausschuss . . . . . . . . . . . 5342

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Abwasserabgabengesetzes (Drs. 15/5659)
– Erste Lesung – 

Staatsministerium Dr. Werner Schnappauf . . . . 5342
Ludwig Wörner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5343
Max Weichenrieder (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5344
Christine Kamm (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5345

Verweisung in dem Umweltausschuss. . . . . . . . . . . 5345

70. Sitzung
am Mittwoch, dem 21. Juni 2006, 9.00 Uhr,

in München

Bayerischer Landtag
15. Wahlperiode Plenarprotokoll  15/70

21. 06. 2006
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Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen  
(Drs. 15/5674) 
– Erste Lesung – 

Staatsminister Siegfried Schneider . . . . . . . . . . 5345
Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) . . . . . . . . . . . . . . 5347
Georg Eisenreich (CSU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5348
Simone Tolle (GRÜNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5348

Verweisung in den Bildungsausschuss . . . . . . . . . . 5349

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Schulfi nanzie-
rungsgesetzes (Drs. 15/5641) 
– Erste Lesung – 

Staatsminister Siegfried Schneider . . . . . . . . . . 5350
Jürgen Dupper (SPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5350
Bernd Sibler (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5351

Verweisung in den Haushaltsausschuss . . . . . . . . . 5351

Neubestellung eines Mitglieds für den Parlamenta-
rischen Beirat der Bayerischen Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit 

Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5351

Mündliche Anfragen gem. § 73 Abs. 1 GeschO 

 1. Sanierung der Erlanger Orangerie – Finanzie-
rung hierfür 

Christine Stahl (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . 5351, 5352
Staatsminister Dr. Thomas Goppel . . . . . 5351, 5352

 2. Sportwetten: Etwaige Beschränkung der Nut-
zung des Internets auf bestimmte Regionen – 
Haltung der Staatsregierung hierzu 

Dr. Martin Runge (GRÜNE) . . . . . . . . . . . 5352, 5353
Staatsminister Dr. Thomas Goppel . . . . . 5352, 5353

 3. Investitionskostenzuschüsse für Busunterneh-
men des ÖPNV 

Martin Sailer (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5353
Staatsminister Erwin Huber. . . . . . . . . . . . . . . . 5353

 4. Genehmigung von Geschäftsreisefl ügen in 
Oberpfaffenhofen während der Fußball-WM 

Kathrin Sonnenholzner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . 5354
Staatsminister Erwin Huber. . . . . . . . . . . . . . . . 5354

 5. Etwaige bayerische Fördermittel für den British 
American Tobaccokonzern – BAT – u. a. Tabak-
konzerne 

Ruth Paulig (GRÜNE). . . . . . . . . . . . . . . . 5354, 5355
Staatsminister Erwin Huber. . . . . . . . . . . 5354, 5355

 6. Möglichkeiten für die Einführung eines 10-Mi-
nuten-Takts auf der S-Bahnstrecke S 2 in Mün-
chen 

Dr. Hildegard Kronawitter (SPD) . . . . . . . . . . . . 5355
Staatsminister Erwin Huber. . . . . . . . . . . . . . . . 5355

 7. Aktivitäten der Staatsregierung für die Anbin-
dung Schwabens, Augsburgs, des Allgäus, 
Westmittelfrankens sowie West- und Südober-
bayerns an den Fernverkehr der Bahn und 
Nachbesserung der Anbindung des Fernver-
kehrsknotens Augsburg 

Christine Kamm (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . 5355, 5356
Staatsminister Erwin Huber. . . . . . . . . . . . . . . . 5356

 8. Vorgehensweise bei der LEP-Gesamtfortschrei-
bung zum Donauausbau - Wahrung der Rechte 
der beteiligten Kommunen 

Gudrun Peters (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . 5356, 5357
Staatsminister Erwin Huber. . . . . . . . . . . 5356, 5357

 9. Öffentliche Förderung von Neu-, Ausbau- oder 
Sanierungsmaßnahmen von Thermalbädern 

Dr. Thomas Beyer (SPD) . . . . . . . . . . . . . 5357, 5358
Staatsminister Erwin Huber. . . . . . . . . . . 5357, 5358
Präsident Alois Glück . . . . . . . . . . . . . . . 5357, 5358

10. Betriebsstörung bei der Firma Schwenk am 
9. Juni 2006; Untersuchungsergebnisse und 
Haftung 

Simone Tolle (GRÜNE). . . . . . . . . . . . . . . 5358, 5359
Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard. . . . . 5358, 5359

11. Aktionsplan gegen Feinstaubbelastung; Zeit-
punkt der Vorlage des Konzepts der Staatsre-
gierung 

Ludwig Wörner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . 5359, 5360
Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard. . . . . 5359, 5360
Ruth Paulig (GRÜNE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5360

12. Sachstand der Verlagerung des Landesamtes 
für Umwelt nach Augsburg 

Dr. Linus Förster (SPD) . . . . . . . . . . . . . . 5360, 5361
Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard. . . . . 5360, 5361
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13. Lehrerversorgung an den Förderzentren mit 
dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
(G-Schulen) 

Thomas Mütze (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . 5361, 5362
Staatsminister Siegfried Schneider . . . . . 5361, 5362

14.  Anzahl und Qualifi kation der Lehrkräfte zur För-
derung von Kindern mit Migrationshintergrund 
– Anzahl der Lehrerstellen hierfür 

Angelika Weikert (SPD) . . . . . . . . . . . . . . 5362, 5363
Staatsminister Siegfried Schneider . . . . . 5362, 5363

15.  Verfahren bei der Beurteilung von Gymnasial-
lehrkräften – eigenständige Unterrichtsbesuche 
von Fachbetreuern 

Thomas Mütze (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5363
Staatsminister Siegfried Schneider . . . . . . . . . . 5363

16. Standort der Beschulung für die neuen Ausbil-
dungsberufe „Servicekraft für Dialogmarketing“ 
und „Kauffrau/-mann für Dialogmarketing“ 

Angelika Weikert (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5364
Staatsminister Siegfried Schneider . . . . . . . . . . 5364

17. Staatliche Berufsschule in Kronach; Möglich-
keiten für eine Ausbildung im Beruf Kaufmann/
Kauffrau bzw. Servicefachkraft für Dialogmar-
keting 

Christa Steiger (SPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5364
Staatsminister Siegfried Schneider . . . . . . . . . . 5364

18. Etwaige Beihilfeberechtigung ehemaliger Ange-
stellter des Freistaates Bayern 

Dr. Thomas Beyer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5364
Staatssekretär Franz Meyer . . . . . . . . . . . . . . . 5365

19. Zusätzliche Steuererklärungen bzw. Anlagen 
hierzu aufgrund der Halbierung des Sparerfrei-
betrags ab 2007 – Auswirkungen auf den Stel-
lenbedarf der bayerischen Finanzverwaltung 

Renate Ackermann (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . 5365
Staatssekretär Franz Meyer . . . . . . . . . . . . . . . 5365

20. Arbeitszeit aufgrund des neuen Tarifvertrags 
TV-L 

Karin Pranghofer (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5365
Staatssekretär Franz Meyer . . . . . . . . . . 5365, 5366
Ludwig Wörner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5366

21. Medienberichte über etwaige Kontakte zwi-
schen bayerischen Behörden und amerikani-

schen Nachrichtendiensten – Haltung der 
Staatsregierung hierzu 

Christine Stahl (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . 5366, 5367
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . 5366, 5367

22. Möglichkeiten für eine Realisierung der Orts-
umfahrung Plößberg – Staatsstraße 2172 – 
Landkreis Tirschenreuth

Dr. Linus Förster (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5367
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . . . . . . 5367

23. Etwaige staatliche Zuschüsse für den „Petrini-
bau“ in Würzburg 

Christa Steiger (SPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5367
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . . . . . . 5368

24.  Energieversorgung der Funkgeräte in Einsatz-
fahrzeugen mit dem Kennzeichen „BA …“ der 
Einsatzhundertschaft 

Ludwig Wörner (SPD) . . . . . . . . . . . . . . . 5368, 5369
Staatsminister Dr. Günther Beckstein . . . 5368, 5369

Mündliche Anfragen gemäß § 74 Abs. 4 Satz 1 
GeschO (s. a. Anlage 2)

25. Managementkonzept für die langfristige Zu-
kunft des in Bayern heimischen Rotwildes im 
Hinblick auf die aktuelle Diskussion über die 
Rückkehr von Großraubwildarten nach Bayern 

Prof. Dr. Jürgen Vocke (CSU) . . . . . . . . . . . . . . 5409

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Renate Dodell, Thomas Kreuzer u. a. u. Frakt. 
(CSU) 
Arbeit soll sich lohnen! – Bei „Hartz IV“ Anreize 
für Arbeit verstärken, Schnittstellen beseitigen 
und Kommunalfi nanzen sichern (Drs. 15/5707)

Joachim Unterländer (CSU). . . . . . . . . . . . . . . . 5369
Christa Steiger (SPD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5372
Eike Hallitzky (GRÜNE) . . . . . . . . . . . . . . 5374, 5375
Ernst Weidenbusch (CSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5375
Staatsminister Eberhard Sinner. . . . . . . . . . . . . 5377

Beschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5378

Hinweis auf eine Veranstaltung der Benedikt-
Menni-Werkstatt (Gremsdorf)

Zweiter Vizepräsident 
Prof. Dr. Peter Paul Gantzer . . . . . . . . . . . . . . . 5379
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Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Hans-
Ulrich Pfaffmann, Karin Pranghofer u. a. u. Frakt. 
(SPD) 
Mehr Energie in individuelle Förderung stecken 
– Sitzenbleiben schon im kommenden Schuljahr 
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(Beginn: 9.01 Uhr)

Präsident Alois Glück: Werte Kolleginnen und Kollegen! 
Ich eröffne die 70. Vollsitzung des Bayerischen Landtags. 
Presse, Funk und Fernsehen haben um Aufnahmegeneh-
migung gebeten. Sie wurde erteilt. 

Vorweg ein Hinweis. Wir müssen heute Erfahrungen mit 
der Klimaanlage machen. Ich hoffe, dass dies hier der 
angenehmste Raum im Hause sein wird. Wenn es aber zu 
warm oder zu kühl würde, bitten wir um einen entspre-
chenden Hinweis gegenüber den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, damit da etwas geregelt wird. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:

Aktuelle Stunde

Für die heutige Sitzung ist die Fraktion des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN vorschlagsberechtigt. Als Thema 
wurde benannt: „Schwarz-rote Mehrwertsteuerer-
höhung – Wer zahlt in Bayern die Zeche?“ 

Die Regeln sind bekannt. Ich darf aber bereits jetzt darauf 
hinweisen – ich hoffe, dass über Lautsprecher möglichst 
viele Kolleginnen und Kollegen zuhören –, dass diese 
Aktuelle Stunde voraussichtlich ungewöhnlich kurz sein 
wird, da die Fraktionen jeweils nur einen Redner benannt 
haben. Demnach wäre sie nach dreimal zehn Minuten 
möglicherweise schon zu Ende. Dies bitte ich insbeson-
dere im Hinblick auf die Berichterstattungen zu den fol-
genden Tagesordnungspunkten zu bedenken. Die Frakti-
onsgeschäftsführungen mögen ihre Leute mobilisieren. 
Das gilt ebenso für die Staatsregierung. An diese Eventu-
alität müssen wir denken. 

Damit kommen wir zur Aussprache. Den ersten Beitrag 
liefert Herr Kollege Mütze. 

Thomas Mütze (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, die Sie schon anwesend sind! Es freut mich, Sie 
hier heute früh begrüßen zu dürfen. Auch Kollege Dupper 
ist schon da. 

Dass zu diesem Thema der Aktuellen Stunde nur drei 
Abgeordnete reden wollen, zeigt mir, dass die lieben Kol-
leginnen und Kollegen von der SPD- und der CSU-Frak-
tion diesem Thema nicht den gehörigen Respekt entge-
genbringen. 

Jetzt stehe ich innerhalb eines Jahres schon zum dritten 
Mal zu diesem Thema hier vorn. Zuerst haben wir gewarnt. 
Beim zweiten Mal haben wir Sie schon fast angefl eht. 
Heute muss ich feststellen: Die schwarz-rote Bundesre-
gierung, Ihre Kolleginnen und Kollegen in Berlin, und der 
Bundesrat haben die massivste Steuererhöhung und 
damit gleichzeitig die größte Mehrwertsteuererhöhung der 
Geschichte beschlossen. Man stelle sich nur vor, die Vor-
gängerregierung hätte das gewagt. Dann hätten uns die-
jenigen in der CSU, die heute nicht da sind, in der Luft 
zerrissen, weil wir eine solche Steuerpolitik machten. 

Wer zahlt die Zeche dafür hier in Bayern? Ich will dar-
stellen, was der Ministerpräsident und die Staatsregierung 
mit ihrer Zustimmung im Bundesrat angerichtet haben, 
damit niemand sagen kann, er oder sie habe es nicht 
gewusst. Ich will jetzt nicht damit anfangen, lieber Kollege 
Dupper, irgendwelche rote Plakate zu zitieren und zu 
sagen, wer vor der Wahl was versprochen hat, wer gegen 
etwas und für etwas war. Aber eines muss ich feststellen: 
Die Union, also auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von der CSU, wollte vor der Wahl gleichzeitig mit der 
Mehrwertsteuererhöhung die Lohnnebenkosten spürbar 
entlasten. Dieses Ziel hat sich unter dem Druck der Län-
derfi nanzminister in Luft aufgelöst. Gern nehmen diese 
die zusätzlichen Mittel für ihre maroden Haushalte ent-
gegen. Auch unser Minister ist froh, die zusätzlichen Mittel 
einzunehmen. Er will schließlich im kommenden Jahr eine 
angebliche schwarze Null schreiben. Die Ministerkollegen 
– das konnte man lesen – sind schon mit offenen Händen 
bei ihm vorstellig geworden. 

Aber was ist von einer Mehrwertsteuererhöhung zu halten, 
die selbst der Bundesfi nanzminister als konjunkturschäd-
lich bezeichnet hat? Wie kann ich denn wider besseres 
Wissen den Motor, wenn er gerade zu laufen anfängt, 
wieder abwürgen? Sie tun es, ohne mit der Wimper zu 
zucken, und wollen dafür auch noch als Sanierer gefeiert 
werden. 

Die Auswirkungen der Erhöhung werfen schon heute ihre 
Schatten voraus. Heute wird gekauft. Dieses Jahr werden 
alle Verträge geschlossen, weil nächstes Jahr alles teurer 
wird. Wie viel Prozentpunkte an Wirtschaftswachstum 
kostet uns das? Ein halbes oder ein Prozent? Die Bundes-
regierung selbst hat in einer Antwort, die Staatssekretärin 
Dr. Hendricks gegeben hat, gesagt, sie gehe von 0,6 % 
aus. 

Der Konsum ist doch immer noch der wichtigste Antriebs-
faktor der Wirtschaft in Deutschland. Sie legen ihn lahm. 
Der Einzelhandel kann die Erhöhung nicht in dieser Höhe 
an die Endkunden weitergeben. Was wird er tun, um 
Kosten einzusparen? Dort wird es zu einem weiteren Per-
sonalabbau kommen. Die Handwerksleistungen werden 
teurer. 

Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Vor den Pfi ngst-
ferien haben wir im Landtag über eine Änderung bei der 
Umsatzsteuer debattiert – Herr Kollege Schieder und der 
Vorsitzende Kollege Ach werden sich erinnern –, um den 
Umsatzsteuerbetrug einzudämmen. Mit der Erhöhung der 
Mehrwertsteuer werden all unsere Bemühungen der 
letzten Jahre ad absurdum geführt. Die Schwarzarbeit 
wird wieder erblühen und damit weitere Milliardenlöcher in 
die Steuereinnahmen reißen. Das wird das Handwerk und 
den Mittelstand schädigen. Wollen Sie das? 

Selbst der Bundespräsident hat darauf hingewiesen, dass 
höhere Steuern nur dann Sinn machen, wenn sie der 
Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Sie aber bedrohen 
mit der Erhöhung die Arbeitsplätze, werte Kolleginnen und 
Kollegen. 

Wie sind die Auswirkungen auf Städte und Kommunen? 
Einige haben das schon durchgerechnet, zum Beispiel 
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München – das konnte man gestern nachlesen – und 
Augsburg. Allein München rechnet mit 35 Millionen Euro 
Mehrausgaben. Das bedeutet Schulden, für die es kaum 
Kompensation gibt. Augsburg rechnet mit 1 Million Euro 
pro Jahr. Es handelt sich also um Mittel, die den Städten 
und Kommunen fehlen. Diese können ihre Investitionen 
nicht vorziehen. Sie müssten dafür Kredite aufnehmen, 
deren Kosten höher wären als die Ersparnis. 

Weitere Investitionsentscheidungen werden nach hinten 
geschoben. Der Sanierungsstau bekommt noch einmal 
Zuwachs. Es stünde Ihnen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen der CSU, gut zu Gesicht, wenn Sie mit den Mehrein-
nahmen die Kommunen entlasteten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Kommen wir nun zu den Bürgerinnen und Bürgern in 
Bayern. Was passiert mit ihnen? Versprochen wird eine 
Entlastung bei den Lohnnebenkosten. Das ist schön für 
diejenigen, die Arbeit haben. Was ist aber mit allen 
anderen, die keine Arbeit haben, bei denen es keine Lohn-
nebenkosten gibt? Diese Personen werden deutlich 
belastet. Und was geschieht dann? 

Schauen wir uns einmal die angebliche Senkung der 
Lohnnebenkosten etwas genauer an. Ich sage Ihnen: Die 
kompletten 3 % Erhöhung gehen in die Haushaltslöcher. 
Von wegen Entlastung bei den Lohnnebenkosten! Der 
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung kann um einen Pro-
zentpunkt gesenkt werden aufgrund von Maßnahmen, die 
schon die alte Bundesregierung getroffen hat. Diese Maß-
nahmen sollen es der Arbeitsagentur ermöglichen, den 
Beitrag um einen Prozentpunkt zu senken. Der zweite 
Prozentpunkt wird mit einer Steuerfi nanzierung ausgegli-
chen. Dagegen ist nichts zu sagen. Wir müssen ohnehin in 
die Steuerfi nanzierung von Lohnnebenkosten einsteigen. 
Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn man diese Wirkung 
nicht an einer anderen Stelle aufhebt und damit konterka-
riert. 

Betrachten wir doch einmal alle Lohnnebenkosten: 
Arbeitslosen-, Renten-, Pfl ege-, Krankenversicherung. 
Schwarz-Rot senkt die Arbeitslosenversicherungsbei-
träge um einen Prozentpunkt, weiß aber heute schon, 
dass die Beiträge zur Rentenversicherung um 0,4 bis 
0,7 Prozentpunkte steigen werden. Schwarz-Rot streicht 
den Steuerzuschuss an die Krankenversicherung. Dazu 
kommt die Mehrwertsteuererhöhung. Das macht 5 Milli-
arden Euro Belastung aus. Auch das bringt ein weiteres 
Beitragssatzrisiko von 0,5 Prozentpunkten. 

Das bedeutet nichts anderes, als dass Ihre schöne Absen-
kung schon im Nichts verschwunden ist, bevor sie über-
haupt da ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das bedeutet aber auch nichts anderes für die arbeitende 
Bevölkerung, als dass sie nicht mehr, sondern wiederum 
weniger im Geldbeutel hat. 

Verkaufen Sie bitte die Öffentlichkeit nicht für dumm. Die 
Menschen in Bayern sollen die höchste Mehrwertsteuer-

erhöhung, die es je gegeben hat, ab dem 1. Januar 2007 
akzeptieren. Doch dann haben sie auch ein Anrecht auf 
eine Perspektive, auf eine Lösung. Die wird ihnen jedoch 
von Ihnen nicht gegeben. Die Menschen werde die Mehr-
belastung direkt spüren, erhalten aber keine Entlastung. 
Der positive Effekt, den sich Schwarz-Rot wohl verspricht, 
wird verpuffen. Sie werden als die massivsten Steuerer-
höher im Gedächtnis bleiben. Dazu kann ich nur sagen: 
Vielen Dank Staatsregierung, vielen Dank CSU und Dank 
auch an die SPD, die die schlechte Politik mitträgt!

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Alois Glück: Nächster Redner: Herr Kollege 
Ach. 

Manfred Ach (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Als mir gestern die Pressemitteilung „Mehr-
wertsteuererhöhung – Wer zahlt die Zeche?“ vorlag, 
dachte ich, das ist mutig, weil die ehemaligen Mitbrand-
stifter jetzt versuchen, den Feuerwehrmann zu spielen. 
Nun soll sich die CSU rechtfertigen. Die CSU muss sich 
aber nicht rechtfertigen. Die CSU hat klare Positionen und 
Gründe, warum sie das tun muss. 

(Zuruf des Abgeordneten Thomas Mütze 
(GRÜNE))

– Damit Sie es endlich einmal kapieren, Herr Kollege 
Mütze. Allerdings unterstelle ich Ihnen, dass Sie das im 
Ausschuss gut kapieren. Bei Ihrer heutigen Argumentation 
vergaßen Sie jedoch zu sagen, worauf das alles zurückzu-
führen ist. Daran darf ich Sie erinnern. 

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

– Frau Gote, das zeigt, dass Sie wenig Ahnung vom Haus-
halt haben. Die dramatische Situation ist erst in den 
letzten zehn Jahren eingetreten. 

(Thomas Mütze (GRÜNE): Zehn Jahre!)

– Begonnen hat das zwar unter der Regierung Kohl, aber 
den größten Teil dieser zehn Jahre haben Sie mit verant-
wortet. 

Nun zur Sache selbst: Sie dürfen uns abnehmen, dass 
niemand die Steuer gerne erhöht. Bei dem Zustand, in 
dem der Staatshaushalt – insbesondere der Bundeshaus-
halt – war, blieb aber letztlich keine Alternative. Deshalb 
wurde im Koalitionsvertrag, der zwischen CDU/CSU und 
SPD geschlossen wurde, mit Recht die Erhöhung des 
Mehrwertsteuersatzes von 16 % um 3 % auf 19 % mit 
Wirkung zum 1. Januar 2007 festgelegt. Sie dürfen uns 
abnehmen – ich rede für die CSU –, dass den Koalitions-
partnern diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Ich 
betone aber ausdrücklich: Zu diesem Schritt gibt es für 
jemand, der seriöse Haushalts- und Finanzpolitik 
betreiben will, mittelfristig und zukünftig keine Alternative. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist doch Quatsch! 
Es gibt immer eine Alternative!)
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– Das ist Ihre Bewertung. 

Die Lage der öffentlichen Haushalte ist nach wie vor dra-
matisch. Das müssten Sie so gut wie wir wissen, wenn Sie 
gründlich Zeitung lesen würden und nicht nur die Artikel, 
die Ihnen gut gefallen. Bund und Länder sitzen im glei-
chen Boot. Sie wissen, wie die Steuern verteilt werden. 
Ich darf darauf hinweisen, dass im Jahre 2005 das 
gesamtstaatliche Defi zit 4 % des Bruttoinlandsprodukts 
betrug und die strukturelle Lücke zwischen den laufenden 
Einnahmen und den laufenden Ausgaben im Bundes-
haushalt notwendige Konsolidierungsmaßnahmen im 
Hinblick auf Europa in erheblichem Umfang erforderlich 
macht. Das ist eine Erblast, die nicht die CSU alleine zu 
verantworten hat, sondern auch Sie, die Sie sieben Jahre 
in verschiedenen Landesregierungen und der Bundesre-
gierung mitgestaltet haben. Das müssen Sie endlich zur 
Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei der CSU – Franz Maget (SPD): Das ist 
aber jetzt vorbei!) 

– Offensichtlich. Deshalb wird jetzt leicht anders gedacht. 

Was ist das Ziel der Mehrwertsteuererhöhung? – Wir 
müssen irgendwann einmal die Verschuldungsspirale 
durchbrechen. Zur Begründung darf ich ein paar Zahlen 
nennen. Im Mai 2006 hatte der Schuldenstand aller öffent-
lichen Haushalte die Marke von 1,5 Billionen Euro über-
schritten. Das macht rund 18 200 Euro pro Kopf aus. Der 
Bundeshaushalt 2006 weist eine Nettokreditermächti-
gung von über 38 Milliarden Euro aus. Die Lücke zwischen 
den laufenden Ausgaben und den laufenden Einnahmen 
beläuft sich im Bundeshaushalt auf über 50 Milliarden 
Euro oder 20 % des Haushaltsvolumens. Auf der Schul-
denuhr des Bundes der Steuerzahler erhöht sich die Neu-
verschuldung pro Sekunde um 1213 Euro. Deshalb, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
muss die Verschuldungsspirale durchbrochen werden, 
obwohl die Maßnahmen sicherlich schmerzhaft sind. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Wir haben die größte 
Verschuldung aller Zeiten. Sie steigern die Ver-
schuldung noch!)

– Ich glaube, ich muss Sie nicht einmal ignorieren, Herr 
Kollege. 

Der Konsolidierungskurs, wie ihn die CSU Bayern seit 
Jahren fährt, ist bundesweites Vorbild. Er wird von der 
Bundesregierung und vom Bundesfi nanzminister 
durchaus akzeptiert und für verschiedene Bereiche über-
nommen. Das Ziel der Mehrwertsteuererhöhung ist nicht 
nur, dass es mehr Einnahmen gibt, sondern wir haben 
eine Verschuldungsgrenze und die 3%-ige Defi zitgrenze 
des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts. Das 
vergessen Sie alles bei Ihrer doch sehr populistischen 
Argumentation, die wir soeben vernehmen konnten. 

Weiterhin muss man sehen, dass die wichtigste Aufgabe 
der Großen Koalition – eine Kernaufgabe – die Erhöhung 
von Wachstum und Beschäftigung ist. Wir wissen das und 
reden darüber, tun aber nichts. Wir brauchen mehr 
Wachstum und neue Arbeitsplätze. Das setzt die Senkung 
der Lohnzusatzkosten voraus. Deshalb ist es sinnvoll und 
richtig, dass zum 1. Januar 2007 der Beitrag zur Arbeits-
losenversicherung von 6,5 % um mindestens 2 %, viel-

leicht noch etwas mehr, auf 4,5 % gesenkt wird. Wenn 
dann die Effi zienzgewinne für die Bundesagentur für 
Arbeit noch höher ausfallen, wird gemäß der Ankündigung 
der Bundeskanzlerin eine weitere Senkung möglich sein. 
Dies kommt letztlich sowohl den Arbeitnehmern als auch 
den Arbeitgebern zugute. Zur Gegenfi nanzierung – das ist 
das Kernthema – brauchen wir einen Teil der Einnahmen 
aus der Mehrwertsteuererhöhung. So einfach ist die 
Rechnung. 

Wir nehmen im Übrigen die Mehrwertsteuererhöhung mit 
Augenmaß vor. Die Erhöhung wirkt sich erst zum 
1. Januar 2007 aus, um den Aufschwung 2006, vor dem 
wir Gott sei Dank stehen, sich bei den Kommunen, dem 
Bund und der Wirtschaft entfalten zu lassen. Die Konjunk-
turdaten geben uns in dieser Auffassung Recht. 

Ich will auch etwas zur sozialen Balance sagen, Herr Kol-
lege Mütze. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz bleibt 
unverändert bei 7 %. Er wird erhoben auf Nahrungsmittel 
wie Brot, Butter, Fleisch, Früchte, Gemüse, Gewürze 
sowie für Bus, Bahn und Taxi im Nahverkehr, für Bücher 
und Zeitungen, Eintrittkarten für Theater, Orchester und 
Konzerte, Schwimmbäder usw., sowie für weitere Pro-
dukte und Leistungen des täglichen Bedarfs. Die Erhö-
hung des ermäßigten Mehrsteuersatzes träfe die Rentner, 
die Arbeitslosen, Studenten und Familien ganz beson-
ders. Deshalb war es uns gemeinsam besonders wichtig, 
dass es hier keine Erhöhung gibt. Sie sehen, dass wir uns 
über die Entwicklung Gedanken gemacht haben. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Aber zu wenig!)

– Würden Sie mehr denken, wäre das auch besser. 

Nicht außer Acht lassen sollten wir die Entlastungswir-
kungen, die mit der Senkung der Lohnnebenkosten ver-
bunden sind. Die Senkung der Arbeitslosenversicherung 
– ich habe sie bereits erwähnt – bringt 1 % Entlastung für 
jeden Arbeitnehmer. 1 % Entlastung auf den Bruttolohn 
bedeutet, dass der durchschnittliche verdienende Arbeit-
nehmer ab dem 1. Januar 2007 – so die Berechnung des 
Bundes – 1,6 % mehr Nettolohn in der Tasche hat. 

(Thomas Mütze (GRÜNE): Das zahlt er bei der 
Mehrwertsteuer wieder!)

Die Mehrwertsteuererhöhung wird deshalb durch die Sen-
kung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages mehr als 
wettgemacht. 

In Ihrer Pressemitteilung erklären Sie, Herr Kollege Mütze, 
dass mit der Mehrwertsteuererhöhung nicht die Ausgaben 
für die Nebenkosten gesenkt, sondern in vollem Umfang 
die Haushaltslöcher gestopft werden sollten. Erinnern Sie 
sich an Ihre Forderungen, wenn es um die Verwendung 
der Privatisierungserlöse in Bayern geht. Wie oft haben 
Sie und auch Ihre Vorgängerin, die von mir außerordent-
lich geschätzte Frau Kollegin Kellner, immer wieder kriti-
siert, dass mit den Privatisierungserlösen Haushaltslöcher 
gestopft würden. Jetzt fordern Sie das selbst. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Investitionen haben wir 
gefordert!)
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– Lesen Sie doch die Protokolle nach. Sie waren nicht im 
Ausschuss. Sie sind kein Alleswisser, auch wenn Sie das 
meinen. 

In Ihrer jetzigen Position, mit der Sie sich erst abfi nden 
müssen – an keiner Landesregierung beteiligt – tun Sie 
sich leicht, solche Forderungen zu stellen und in provo-
kanten Überschriften zu fragen, wer bei der Mehrwert-
steuererhöhung die Zeche zahlen müsse. 

Ich sage Ihnen: Die Zeche müssen alle zahlen. Und 
warum? Weil wir seit zehn Jahren – ich wiederhole es, 
damit nicht alle meinen, es sei unter Rot-Grün gewesen – 
über unsere Verhältnisse gelebt haben. Wir haben einen 
desolaten, dramatischen Haushaltszustand, den man nur 
damit ausgleichen kann, dass man zunächst die Mehr-
wertsteuer erhöht, wenn man nicht noch mehr andere 
Ausgaben streichen will. Das kommt indirekt dem Ein-
zelnen doch wieder zugute durch andere Gegenrech-
nungen.

Deshalb halte ich Ihren Antrag auf Aktuelle Stunde für ein 
kleines, leichtes Sommertheater. Es ist Ihnen nichts Bes-
seres eingefallen als dieses Thema. Deshalb werden wir 
weiter nichts dazu sagen, Sie haben Recht, Herr Präsi-
dent. Die CSU hat sich mit einem Abgeordneten gemeldet, 
und dessen Beitrag war eigentlich schon zu viel.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Dupper.

Jürgen Dupper (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Lieber Kollege Mütze, Sie haben zu Recht 
darauf hingewiesen, dass wir uns schon des Öfteren über 
Ihre Meinung zur Mehrwertsteuer und deren Erhöhung 
austauschen durften. Ich habe schon in früheren Debatten 
darauf hingewiesen, in welch unselige Tradition Sie sich 
damit begeben.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Merkelsteuer – oder?)

Über Jahre behelligte die CSU das Hohe Haus mit bun-
despolitischen Debatten, die nur durch ganz gewagte 
Konstruktionen in die Agenda eines bayerischen Parla-
ments passen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Gemeinsam mit den GRÜNEN haben wir das oft und zu 
Recht kritisiert.

Jetzt begeben sich die GRÜNEN auf diesen Pfad zurück 
in die Zukunft Teil 27.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die heutige Aktuelle Stunde lässt sich überhaupt nur 
ertragen mit einem Blick in die jüngere deutsche Zeitge-
schichte. Denn das Thema hat bekanntermaßen viel zu 
tun mit den letzten Bundestagswahlen bzw. mit deren 
Ergebnis

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Merkelsteuer!)

oder noch mehr mit dem, was sich nach den Wahlen 
abspielte. Die GRÜNEN schlugen sich nach der letzten 
Bundestagswahl nämlich furchtbar schnell in die Büsche. 
Dabei wurden sie nur von den verängstigten Liberalen 
überholt, und damit ergab sich nur mehr die Möglichkeit 
einer Großen Koalition.

(Lachen bei den GRÜNEN, bei Abgeordneten der 
SPD und des Abgeordneten Manfred Ach (CSU) 
– Zurufe von den GRÜNEN)

Darum haben wir uns dieser Verantwortung gestellt.

Ich gebe es zu: Rot-Grün war die einzige Bundesregie-
rung – haben Sie sich mittlerweile beruhigt? –, die nie die 
Mehrwertsteuer erhöhte. Das müssen wir gemeinsam 
noch einmal festhalten.

(Thomas Kreuzer (CSU): Dafür hat sie Schulden 
gemacht, dass alles kracht!)

Aber bei einer anders gearteten Koalition als der jetzigen 
Großen hätten wir uns vielleicht an dieser Stelle auf Antrag 
der CSU über die Erhöhung der Ökosteuer gestritten. Also 
insofern ist das bei uns wie den Teufel getauscht.

Mit Ihrem bisher undifferenzierten Beitrag übersehen Sie 
aber auch einige aktuelle Entwicklungen, die im Zuge der 
bundesrepublikanischen Steuerdiskussion doch erwähnt 
werden sollten. Ich habe kein Lob erwartet für die Strei-
chung der Eigenheimzulage. Wir haben damit aber einen 
GRÜNEN-Antrag aus dem Oktober 2005 eins zu eins 
umgesetzt.

Aber zurück zur Mehrwertsteuererhöhung. Die SPD 
konnte in zähen Verhandlungen erreichen, dass die Mehr-
wertsteuererhöhung in ein buntes Paket von Maßnahmen 
eingebunden wurde. Eben weil die Mehrwertsteuererhö-
hung nicht auf unseren Wunsch in den Koalitionsvertrag 
geschrieben wurde, haben wir fl ankierende Maßnahmen 
verankern können: zum Ersten, dass sie erst 2007 in Kraft 
treten sollte und nicht 2006, wie ursprünglich gewünscht, 
und zum Zweiten, dass das Jahr 2006 für einen bunten 
Strauß an Wachstumsimpulsen für unser Land genutzt 
wird. Das sind diese viel zitierten Genshagener 
Beschlüsse, mit denen im Bereich der Innovation und für 
die Belebung der Wirtschaft 6 Milliarden Euro zur Verfü-
gung gestellt werden. Für die CO2-Absenkung, ein 
Gebäudesanierungsprogramm und Investitionszulagen 
gibt es weitere 6,5 Milliarden Euro, für die Verbesserung 
der Infrastruktur 4,3 Milliarden Euro und für die Förderung 
von Handwerk und Dienstleistungen immerhin gut 5 Milli-
arden Euro. Das ist ein dickes Paket, das sich bis 2009 auf 
25 Milliarden Euro summieren wird, von dem auch die 
bayerische Wirtschaft profi tieren wird und nicht zuletzt die 
Infrastruktur hier in Bayern.

Gerade diese Ansätze zeitigen auch schon Ergebnisse. 
Die letzten volkswirtschaftlichen Daten zeigen, dass die 
reale Bruttowertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe 
im ersten Quartal 2006 um 8,1 % über dem vergleich-
baren Vorjahreswert liegt. Die deutschen Konjunkturfor-
scher prognostizieren für die heimische Industrie für 2006 
ein Produktionsplus von 4 %. All das weist doch darauf 
hin, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, auch 
greifen.
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Fraglos wird – Sie haben es erwähnt – die Mehrwertsteu-
ererhöhung die deutsche Konjunktur nicht unbeeinfl usst 
lassen. Deshalb waren diese Bemühungen im Vorfeld 
bereits verankert. Aber – und das ergab auch die Anhö-
rung namhafter Sachverständiger im Deutschen Bun-
destag, insbesondere der Bundesrechnungshof hat sich 
dabei als ausgewiesener Freund der Mehrwertsteuererhö-
hung erwiesen – diese Erhöhung der Mehrwertsteuer 
passt nur dann in die Landschaft, wenn sie von Sanie-
rungs- und Investitionsbemühungen fl ankiert wird. Das 
war auch der Tenor dieser Anhörung im Bundestag. Ich 
denke, dies können wir zu den Genshagener Beschlüssen 
feststellen.

2006 bis 2009 sollen insgesamt 79 Milliarden Euro bun-
desseitig konsolidiert werden, von Ländern und Kom-
munen noch einmal 38 Milliarden Euro. Das sind ambitio-
nierte Ziele, und ich denke, es ist wie bei der Werbung für 
Beton: Es kommt darauf an, was man daraus macht, 
lieber Kollege Mütze. Es wird in Deutschland, vor allem in 
Bayern Mittelzufl üsse geben durch diese Mehrwertsteue-
rerhöhung, gegengerechnet mit den Umlagen, die wir 
dann in erhöhten Absätzen haben von zirka 600 bis 
800 Millionen Euro Mehreinnahmen für den bayerischen 
Staatshaushalt. 

Den Fragen, welche Wachstumsimpulse man mit diesen 
Mehreinnahmen für den bayerischen Staatshaushalt 
erzielen kann, wo wir gemeinsam zu Recht die Unterfi nan-
zierung des Bildungssystems, die Unterfi nanzierung bei 
Kindergärten, die mangelnde Lehrerzahl und das nicht 
vorhandene beitragsfreie letzte Kindergartenjahr beklagen, 
sollten wir uns sinnhafterweise zuwenden; denn es gibt 
neue Spielräume mit dieser ungeliebten Mehrwertsteuer-
erhöhung. Deswegen sage ich, es kommt auch hier darauf 
an, was wir daraus machen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich denke, dass Bayern voller Liebreiz ist – man muss sich 
nur hier herinnen umschauen. Ich denke aber auch, und 
das haben wir schon gemeinsam festgestellt, dass dieses 
Land viele Probleme hat. Diese Probleme bedürften 
unserer intensiven Zuwendung: Bildung, Sozialpolitik, 
Kommunalfi nanzen. Die Aktuelle Stunde heute war kein 
Beitrag zur Lösung der Probleme.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des Abge-
ordneten Manfred Ach (CSU) – Johanna Werner-
Muggendorfer (SPD): Nein, wirklich nicht!)

Präsident Alois Glück: Das Wort hat Herr Staatsminister 
Prof. Dr. Faltlhauser.

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! Am letzten Freitag war ich Zeuge einer etwas 
skurrilen Diskussion im Bundesrat. Dort traten vor der 
Abstimmung über die Mehrwertsteuererhöhung, über 
dieses Gesamtpaket der Steuerreform, zwei Minister von 
Koalitionsregierungen auf: ein Wirtschaftsminister aus 
Baden-Württemberg und ein Innovationsminister aus Nor-
drhein-Westfalen, beide FDP. Sie haben, abgestimmt mit 
ihren Parteivorsitzenden, eine billige Klage über die Mehr-

wertsteuererhöhung mit allen pauschalen und wohlfeilen 
Argumenten vorgetragen, wie sie glaubten, ohne zu 
beachten, dass sie in Koalitionsregierungen sitzen, die 
ihrerseits zur Mehrwertsteuererhöhung nicht nur keine 
Alternative haben, sondern diese auch dringend brau-
chen. 

Dies gilt insbesondere für Nordrhein-Westfalen. Da ist 
doch Herr Pinkwart aufgetreten und hat gesagt: Das ist 
unmöglich. Man müsste einsparen usw. Das sagt ein Ver-
treter eines Landes, das im letzten Jahr eine Nettoneuver-
schuldung von 7 Milliarden Euro aufzuweisen hatte. 

Neben dieser Nettoneuverschuldung von fast 7 Milliarden 
Euro hat es auch eine Zinslast von knapp 10 %. Ich erin-
nere daran: Bayern hat knapp über 3 %. Dieser Herr ist 
also über alle Argumente hinweggegangen, und dies, 
obwohl jedermann weiß, dass die FDP in Nordrhein-West-
falen – ich kapriziere mich jetzt nur auf dieses Land – 
keinen Vorschlag gemacht hat, wie man den Haushalt in 
Nordrhein-Westfalen auf andere Weise sanieren kann. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Reden Sie lieber über 
Bayerns Haushalt!)

Beide Ministerpräsidenten des Landes, die im Saal saßen, 
der ehemalige, Herr Steinbrück, und der neue, Herr Rütt-
gers, waren sich sehr wohl bewusst, dass es ohne Mehr-
wertsteuererhöhung nicht geht. 

Das, was für Nordrhein-Westfalen gilt, meine Damen und 
Herren, gilt für alle Länder und den Bund. Es gibt keine 
Alternative zu dieser dreiprozentigen Mehrwertsteuerer-
höhung, wovon 1 % für die Senkung der Lohnneben-
kosten verwendet wird und mit 2 % die Haushalte saniert 
werden. Ich habe auch hier in diesem Hohen Haus keine 
Alternative gehört. Es wäre konstruktiver, wenn Sie, meine 
Damen und Herren von den GRÜNEN, hier sagten: Wir 
sind der Auffassung, dass wir die Beträge, die wir für 
Bayern bekommen – im Jahre 2007, dem ersten Jahr, sind 
es mehr als 900 Millionen Euro – durch Einsparungen her-
einholen können. Sagen Sie, was Sie wollen!

(Thomas Mütze (GRÜNE): Sie sind doch in der 
Großen Koalition! Sie müssen das machen!)

Sagen Sie uns, wenn Sie Alternativen haben. Man kann 
doch nicht einerseits einfach sagen, diese Mehrwertsteuer 
ist unmöglich, wenn man andererseits keine Alternativen 
hat.

Heute fi ndet hier in diesem Hohen Hause eine zweite 
skurrile Debatte statt nach der ersten, die im Bundesrat 
geführt wurde. Die GRÜNEN treten auf und sagen, das ist 
alles ungeheuerlich. 

Was gegenwärtig in der Bundesrepublik stattfi ndet, ist ein 
Sanierungsvorgang. Wir sanieren das Ergebnis einer rot-
grünen Politik über mehr als sechs Jahre. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Pfusch ist das, keine 
Sanierung!)
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– Herr Kollege, Sie tun sich hier als Großschreier hervor.

(Beifall bei der CSU) 

Sie können doch noch mal heraufkommen, wenn Sie 
noch etwas zu sagen haben.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Leider nicht, das sollten 
Sie wissen!)

Sie haben offenbar nur etwas zu schreien, statt etwas zu 
sagen.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Leider geht das nicht 
mehr, Herr Minister!)

Ich wiederhole: Es handelt sich um einen Sanierungsvor-
gang. Die rot-grüne Regierung, an der die GRÜNEN über 
fünf Jahre beteiligt waren, hat mit einer großzügigen, non-
chalanten Geste den Stabilitätspakt von Maastricht nicht 
eingehalten. 

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Sie haben die ganze 
Sache doch im Bundesrat torpediert!)

Sie haben mit nonchalanter Geste die Tatsache hinweg-
gewischt, dass Artikel 115 des Grundgesetzes einzu-
halten ist. 

Meine Damen und Herren, das ist gespenstisch, das ist 
doppelbödig und es ist von der Zielrichtung her falsch. Es 
gibt zur Mehrwertsteuererhöhung keine Alternative im 
Bund und auch nicht in den Ländern.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Es gibt immer Alterna-
tiven!)

Und ich füge hinzu: Es gibt auch für den Freistaat Bayern 
keine Alternative.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Natürlich!)

Wenn Sie sie haben, reichen Sie doch entsprechende 
Anträge ein und sagen, was Sie kürzen wollen und wo Sie 
einsparen wollen.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das haben wir doch 
immer gemacht!)

Sie sollten aber lieber die Mehrwertsteuer unterstützen.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Sie hören ja nicht 
einmal richtig zu!)

Jetzt höre und lese ich, dass die Kommunen klagen, dass 
sie durch die Mehrwertsteuer in ungeheurer Weise 
belastet würden.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das sind sie 
schon lange!)

Die Klage höre ich besonders laut aus der Landeshaupt-
stadt München. Die Landeshauptstadt München ist 
offenbar diejenige Kommune, die fi nanziell am meisten zu 
knabbern hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie ist die 
reichste Kommune in der Bundesrepublik Deutschland. 
Sie hatte allein im letzten Jahr einen Zuwachs von - mehr 
als - 14 % bei der Gewerbesteuer.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Beyer 
(SPD))

Das ist eine Gesamtsumme von 1,362 Milliarden Euro. 
Das ist eine Rekordhöhe; so etwas gab es noch nie. Oben 
drauf packte die Stadt dann peinlicherweise noch die Ein-
führung einer Zweitwohnungssteuer für Polizisten und 
Studenten. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Oh, oh! – Lachen bei 
der SPD)

Darüber hinaus übersieht die Landeshauptstadt Mün-
chen, dass sie mittelfristig an dem Steuerpaket, das wir 
gegenwärtig beschlossen haben, auch partizipieren wird. 
Das lässt sich nachrechnen. Insgesamt ist von diesen 
„Großrechnern“, etwa der Landeshauptstadt München, 
überhaupt nicht in Rechnung gestellt worden, dass es 
einen komplexen Zusammenhang bei der Mehrwertsteue-
rerhöhung gibt: Es gibt auf der einen Seite sicherlich 
Belastungen für eine Stadt, weil die Kosten für Aufgaben, 
die eine Stadt zu erledigen hat, steigen werden, und in 
diesem ersten Durchgang sind die bayerischen 
Gemeinden sicherlich mit einem Minus bei der Gesamt-
rechnung, die ich hier in der Hand habe, zu versehen. 
Aber auf der anderen Seite müssen sie mitberechnen, 
dass es einen allgemeinen Steuerverbund für die 
Gemeinden gibt. Dieser allgemeine Steuerverbund 
besagt, dass die Kommunen insgesamt 11,6 % aus dem 
Gesamtsteuertopf erhalten werden. Wir werfen die ganzen 
Steuern also zusammen und daraus bekommen die Kom-
munen diese 11,6 %. Wenn ich das und die Auswirkungen 
beim Familienleistungsausgleich hinzurechne – das haben 
diese klugen Leute, die da öffentlich rechnen, nicht 
beachtet –, ergibt sich auch für die bayerischen Kom-
munen unter dem Strich ein Plus von 27 Millionen im Jahr 
2007, ansteigend auf 54 Millionen im Jahr 2008 und dann 
auf fast 100 Millionen Euro im Jahr 2009. Dies gehört zur 
Wahrheit, wenn man schon so kühn ist, öffentlich zu 
rechnen. 

(Beifall des Abgeordneten Manfred Ach (CSU))

Ich möchte also die GRÜNEN und die Kommunen auffor-
dern, auf den Boden der Realität zurückzukehren. Wenn 
man die Staatshaushalte, die Haushalte der Länder 
ebenso wie die der Kommunen und den Haushalt des 
Bundes sanieren und auf solide Füße stellen will, kommt 
man um massive Einsparungen nicht herum. Das haben 
wir in diesem Hohen Hause praktiziert und durchgesetzt. 
Aber man kommt trotzdem um diese Mehrwertsteuerer-
höhung nicht herum, obwohl man einspart. Das ist die 
bittere Wahrheit. Bitter ist diese Wahrheit deshalb, weil die 
Mehrwertsteuer auch dämpfende Auswirkungen auf die 
Wirtschaft haben wird. Das hat Herr Dupper ganz richtig 
gesagt. Das ist nicht zu bezweifeln. Das hat auch der Bun-
desfi nanzminister sowohl im Bundestag wie auch am 
vergangenen Freitag im Bundesrat gesagt. Ich kann ihn in 
dieser Politik nur nachdrücklich unterstützen. Ich glaube 
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auch, dass ihn alle Sozialdemokraten und Unionspolitiker 
in dieser Frage unterstützen, solange wir keine Alterna-
tiven haben. Und wir haben, wie gesagt, keine Alterna-
tiven. Deshalb begrüße ich, dass am letzten Freitag auch 
der Bundesrat dieser Mehrwertsteuererhöhung seinen 
Segen gegeben hat. 

Das ist die einzige Alternative. Wir brauchen die Konsoli-
dierung der Haushalte, und wenn die Konsolidierung nur 
über diese Mehrwertsteuererhöhung geht, sollten wir das 
akzeptieren. Das sollte insbesondere eine Gruppierung 
akzeptieren, die ihrerseits Verantwortung trägt für das 
Schleifenlassen der Haushalte in den letzten sechs 
Jahren. Diese Zeit ist zu Ende, auch durch die Maßnahme 
der Mehrwertsteuererhöhung.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Damit ist die Aktuelle Stunde 
beendet. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, 
zweier ehemaliger Kollegen zu gedenken.

(Die Anwesenden erheben sich)

Am 1. Juni verstarb Herr Josef Blöchl im Alter von 
67 Jahren. Er war von 1990 bis 2003 Mitglied des Bayeri-
schen Landtags und vertrat den Stimmkreis Freyung-Gra-
fenau für die Fraktion der CSU.

Josef Blöchl war von Beruf Landwirt, und er brachte 
reiche kommunalpolitische Erfahrungen in seine Parla-
mentsarbeit mit ein. Seiner Herkunft entsprechend enga-
gierte er sich vor allem in den Ausschüssen für innerdeut-
sche Entwicklung und Grenzlandfragen, für Verfassungs-, 
Rechts- und Kommunalfragen sowie im Landwirtschafts- 
und im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss. Josef Blöchl 
war eng mit seiner niederbayerischen Heimat verbunden, 
für die er sich unermüdlich einsetzte.

Am 7. Juni verstarb Herr Hermann Knipfer mit 71 Jahren. 
Er gehörte dem Landtag von 1970 bis 1986 an und vertrat 
den Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost für die Fraktion der 
CSU. Hermann Knipfers politische Schwerpunkte lagen 
besonders in den Ausschüssen für Fragen des öffentli-
chen Dienstes und für Staatshaushalt und Finanzfragen. 
Daneben engagierte er sich auch in zahlreichen Gremien 
außerhalb des Parlaments. 

Der Bayerische Landtag wird den beiden Verstorbenen 
ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Sie haben sich zu Ehren der Toten von Ihren Plätzen 
erhoben. Ich danke Ihnen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes  
(Drs. 15/4769) 
– Zweite Lesung –

Im Ältestenrat wurde hierzu eine Redezeit von 20 Minuten 
je Fraktion vereinbart. Erste Rednerin: Frau Kollegin 
Stahl. 

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren 
und Damen! Wir nehmen Gerichtsurteile sehr ernst, und 
zwar nicht nur diejenigen, die uns politisch in den Kram 
passen. Diese Vorliebe überlasse ich gerne der CSU.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Nach dem Urteil zur Schleierfahndung halten wir deshalb 
eine Klarstellung in den bestehenden Polizeivorschriften 
für dringend geboten. 

Zum sechsten Mal in Folge, nicht zuletzt mit dem Urteil 
zur Rasterfahndung, müssen sich die konservativen 
Innenpolitikerinnen und -politiker in der Bundesrepublik, 
natürlich auch in Bayern und mit Ihnen Herr Innenminister 
Beckstein belehren lassen, dass Ihre Politik die Balance 
zwischen Sicherheit und Freiheit nicht gewährleistet. Eine 
Reihe höchstrichterlicher Urteile seit 2004, die ich Ihnen in 
Erinnerung rufen möchte – denn ich habe den Eindruck, 
sie geraten allzu schnell in Vergessenheit –, haben direkt 
oder indirekt Auswirkungen auf die Polizeigesetze der 
Länder. Konsequenzen aufseiten der Staatsregierung 
konnte ich bisher aber nicht erkennen. Sie wurden kaum 
oder nicht gezogen.

Der Auftrag der Bundesverfassungsrichter, für Ausgewo-
genheit – das war in den Urteilen so festgeschrieben – 
zwischen Sicherheit und Freiheit zu sorgen, wird weitge-
hend negiert oder gar ganz ignoriert. So hätte zum Bei-
spiel spätestens nach der Entscheidung vom 27. Juli 2005 
auf Bundesebene eine Änderung im Zollfahndungsdienst-
gesetz hinsichtlich der dort enthaltenen Überwachungsin-
strumente erfolgen müssen. Bis heute ist nichts 
geschehen. Meines Wissens wurde dieses Gesetz auch 
unverändert verlängert.

Betrachten wir das Verfassungsgerichtsurteil zum Lau-
schangriff. In diesem Urteil wurden Grundsätze formuliert, 
die selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Länder-
gesetzgebung im präventiven Bereich haben, etwa bei der 
Wohnraum- und Telekommunikationsüberwachung.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Umsetzung in Bayern erfolgt zögerlich bis gar nicht.

Im GPS-Urteil zum satellitengestützten Ortungssystem 
verlangt das Bundesverfassungsgericht von Strafgesetz-
geber und Ermittlungsbehörden sichernde Maßnahmen 
gegenüber informationstechnischen Entwicklungen. 
Hierzu kenne ich nicht eine einzige Initiative der Staatsre-
gierung. Die bestehenden Vorschriften zur Erhebung, 
Speicherung und Löschung von Daten sind lückenhaft, 
wie etwa bei der präventiven Telekommunikationsüber-
wachung – TKÜ –: Bei einer Regelung ist sogar noch 
davon auszugehen, dass sie hinsichtlich des Schutzes 
von Bürgerinnen und Bürgern schädlich sein wird. Viele 
Datenschutzregelungen greifen erst, wenn polizeiliche 
Maßnahmen erfolgt sind. Von einer Schrankensetzung ist 
hier keine Spur.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Bereits im Februar dieses Jahres erfolgte die Entschei-
dung des Bayerischen Verfassungsgerichts zur Schleier-
fahndung, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. 
Zuletzt gab es jetzt endlich ein von uns sehr begrüßtes 
Urteil zur Rasterfahndung mit Auswirkungen auf die Aus-
gestaltung der Polizeigesetze durch die Länder bis hin 
zum Kennzeichen-Scanning. Ein Gesetzentwurf hierzu 
wurde von unserer Fraktion eingereicht. Ich frage mich, 
wie die Staatsregierung, deren Vertreter heute bei dieser 
wichtigen Debatte fehlen, mit diesem Urteil weiter zu ver-
fahren gedenkt.

Warum zähle ich diese Urteile alle auf? Erstens. Sie haben 
etwas gemeinsam. Sie stärken die Bürgerrechte und 
damit die Schutz- und Abwehrrechte gegen einen als all-
mächtig empfundenen Staatsapparat, der für Bürgerinnen 
und Bürger und Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
nur mehr schwer kontrollierbar scheint.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweitens betonen die Urteile die Bedeutung von Grund-
rechten für eine gerechte und rechtsstaatliche Ordnung. 
Ich persönlich – das muss ich Ihnen sagen – fi nde es 
bedauerlich, dass wir uns die Bedeutung von Grund-
rechten von Verfassungsgerichten in Erinnerung rufen 
lassen müssen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Drittens. Die Urteile machen deutlich, dass polizeiliche 
Instrumente nicht zur Gefahrenerforschung, also zur Vor-
feldermittlung, missbraucht werden dürfen und der Polizei 
dann besonders strenge Grenzen gesetzt sind, wenn eine 
große Anzahl unverdächtiger Personen betroffen ist.

Viertens. Die Urteile setzen Schranken für hoheitliches 
Handeln. Staatliche Eingriffe in unsere fundamentalen 
Rechte darf es nur aus gewichtigem Anlass geben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

An diesem letzten Punkt entzündet sich naturgemäß 
immer Streit über die Fragen: Welche Situation, welcher 
Anlass ist so angelegt, dass die Polizei und/oder andere 
Behörden eingreifen dürfen, ja müssen? War der zulässige 
Eingriff dann auch tatsächlich verhältnismäßig? Das heißt: 
Wenn schon in Grundrechte eingegriffen werden muss, ist 
zu fragen, ob dabei von staatlicher Seite der Situation 
entsprechend angemessen gehandelt worden ist. Für die 
Beamtinnen und Beamten vor Ort ist dies nie eine leichte 
Entscheidung, weshalb wir so auf eine klare Begriffl ichkeit 
in den Polizeigesetzen drängen und natürlich insbeson-
dere auch auf eine klare Beschreibung des Gefahrenbe-
griffs, das heißt: Welche Situation rechtfertigt ein Ein-
greifen?

Nach all diesen wichtigen Entscheidungen mussten wir 
die blanke Missachtung derselben durch Innenpolitiker 
von CDU, CSU, insbesondere auch der Bayerischen 
Staatsregierung erleben. Inwieweit sich die SPD unter 
anderem auch mit ihrem heutigen Antrag zur Schleier-
fahndung in diese Phalanx einreihen will, ist mir noch nicht 
ganz klar; ich bin auf den Redebeitrag gespannt.

Die bestehende Situation wird schöngeredet oder es wird, 
wie in Bayern nach dem Rasterfahndungsurteil geschehen, 
unangebracht Panik verbreitet; die Staatsregierung sprach 
von einem schwarzen Tag für die Polizeiarbeit. Ich halte 
das für einen überfl üssigen Kommentar zu einer Entschei-
dung eines Verfassungsgerichtes, über das sich ein Herr 
Beckstein, wenn es ihm wirklich um die Bekämpfung von 
Willkürmaßnahmen geht, eigentlich freuen sollte. Juris-
tinnen und Juristen, die mit Bürgerinnen und Bürgern zu 
tun haben, die Opfer solcher Maßnahmen werden, waren 
über dieses Urteil jedenfalls sehr glücklich.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Polizei wird durch Urteile dieser Art nicht geschwächt 
– dieser Vorwurf steht ja auch immer im Raum. 
Geschwächt wird sie unseres Erachtens eher dadurch, 
dass der Nachwuchs nicht ausgebildet wird, dass Per-
sonal abgebaut wird, dass es für Schichtdienst kein 
echtes Äquivalent gibt, dass Urlaub gesperrt wird, dass 
die Ausstattung mangelhaft ist oder dass Vorschriften so 
schwammig abgefasst sind, dass Beamtinnen und 
Beamte nicht wissen, ob sie sich noch im Rahmen des 
Rechts bewegen oder nicht mehr.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das sind die Punkte, die die Polizeiarbeit eigentlich behin-
dern.

Innenminister Beckstein nennt die Verwendung von 
schwammigen Begriffen denn auch „Ausnutzung von 
Grauzonen“ – so geschehen in einem „Focus“-Interview. 
Hier im Plenum spricht er immer wieder davon, den Ver-
fassungsspielraum bis an seine Grenzen auszuschöpfen, 
wobei wir den Eindruck haben, dass er gelegentlich die 
weiße Linie überschreitet. Gerichte haben nun aber ver-
sucht, genau dieser Graubereichs- und Dehnungspolitik 
einen Riegel vorzuschieben – bei der Schleierfahndung für 
unseren Geschmack noch etwas zu zögerlich, bei der 
Rasterfahndung nach unserem Dafürhalten sehr viel deut-
licher. 

Die Schleierfahndung ist der Inhalt unseres Gesetzent-
wurfes, über den wir heute in Zweiter Lesung diskutieren. 
Ihnen wurden folgende Grundsätze ins Stammbuch 
geschrieben – auch diese werde ich jetzt genau aufzählen; 
denn ich habe nicht den Eindruck, dass sie bei der CSU 
auf fruchtbaren Boden gefallen sind: Willkürliche Durchsu-
chungen persönlicher Gegenstände sind unzulässig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Nach Ansicht der Richter muss für eine Durchsuchung 
eine erhöhte abstrakte Gefahrensituation vorliegen – eine 
erhöhte abstrakte Gefahrensituation. 

Bloße Vermutungen reichen nicht aus, weil eine Durchsu-
chung – anders als eine Ausweiskontrolle – einen deutlich 
schwerwiegenderen Eingriff darstellt. Die bestehende Vor-
schrift zur Schleierfahndung enthält diese Einschätzung 
der erhöhten abstrakten Gefahr nicht. Bisher konnten wir 
vom Innenministerium dazu lediglich die Aussage hören: 
An unserer Praxis ändert sich nichts. Warum ist dieser 
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Gefahrenbe-griff so wichtig? – In diesem Urteil wird darauf 
abgestellt, dass durch solche Eingriffe ein breiter Kreis der 
Bevölkerung potenziell betroffen sein wird. Das heißt, für 
alle Bürgerinnen und Bürger besteht die Gefahr der Kom-
plettüberwachung. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das Verfassungsgericht führt aus, dass ein Ausgleich zwi-
schen den Interessen der Bürgerinnen und Bürger und der 
Polizei gefunden werden muss. Auch künftig sollen wirk-
same Maßnahmen möglich sein. Von diesen Maßnahmen 
dürfen aber nicht beliebig viele Personen betroffen sein. 
Die Aussage aus dem Innenministerium, dass dieses 
Urteil keine Auswirkungen habe, halte ich für unverfroren; 
denn wenn die Praxis so gut wäre, wie Sie sie darzustellen 
versuchen, gäbe es die Klagen nicht. In diesem Fall hätte 
der betroffene Rechtsanwalt seine Klage auch nicht 
gewonnen. 

Bei der Bewertung des Urteils scheiden sich die Geister in 
diejenigen Politiker, die Urteile ernst nehmen, prüfen und 
respektieren, und in Politiker, die den Opfern im Nach-
hinein auch noch eine lange Nase drehen, wenn sich zum 
Beispiel Polizeibeamte auf das Alter und das Aussehen 
eines Kfz bezogen und geglaubt haben, Vermutungen 
reichten aus, um eine Durchsuchung vorzunehmen.

Wir wollen mit unserem Gesetzestext die Grundsätze fest-
schreiben, nach denen eine Durchsuchung erlaubt ist. 
Außerdem wollen wir erreichen, dass Anforderungen an 
eine Durchsuchung nicht erst vor Ort hineininterpretiert 
werden müssen. Allerdings gebe ich gerne zu, dass uns 
das letztlich nicht vor der Fabulierkunst der CSU-Kollegen 
schützen wird. Herr Kollege Schramm hat zum Beispiel in 
einer Zeitung breit ausgeführt, dass danach herrenlose 
Gepäckstücke nicht mehr durchsucht werden dürften. 
Das halte ich für irrwitzig. Ich bin heilfroh, dass unsere 
Polizeibeamten gut ausgebildet sind, wenn es schon die 
Abgeordneten nicht sind.

Interessant fand ich die Ausführung des Vertreters des 
Innenministeriums – wenigstens er ist heute da – in der 
letzten Sitzung des Verfassungsausschusses, dass unser 
Gesetzentwurf zu weit gehe, weil wir für die Durchsu-
chung einen engen Gefahrenbegriff einsetzen würden. 
Genau das ist der Punkt. Aus diesem Grunde ist unser 
Gesetzentwurf richtig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Bemerkenswert fand ich auch, dass Sie Ihre Kritik zu 
einem Zeitpunkt äußerten, als das Urteil zur Rasterfahn-
dung auf dem Tisch lag. Wir meinen, dass dieses Urteil 
mit den darin formulierten Grundsätzen ebenfalls Auswir-
kungen auf die Gesetze haben wird. Wir fühlen uns des-
halb hinsichtlich des Gesetzentwurfs, den wir zur Schlei-
erfahndung eingebracht haben, gerade auch durch das 
Rasterfahndungsurteil bestätigt. Die Parallelen sind unü-
bersehbar. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Viel gäbe es noch zur polizeilichen Praxis zu sagen. Ich 
denke dabei an die Methoden von Polizeibeamten in man-
chen Regionen, zu Erkenntnissen zu kommen, um daraus 
eine Rechtfertigung für einen Eingriff zu basteln. Interes-
sant wäre auch, wie bei Durchsuchungen mit den Men-
schen umgegangen wird. Aus Zeitgründen muss ich diese 
Punkte leider aussparen. Sie können jedoch sicher sein, 
dass wir das an anderer Stelle einbringen werden. 

Wir sind der Ansicht, dass die Staatsregierung beim 
Thema Sicherheit eindeutig mit zweierlei Maß misst. Zwar 
wird viel von Sicherheit geredet, von den Bürger- und Frei-
heitsrechten höre ich jedoch überhaupt nichts. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Daran hat sich in den vergangenen fast acht Jahren, die 
ich in diesem Landtag sitze, nichts geändert. Ich habe 
heute auch Bundesgesetze angesprochen. Die CSU hätte 
sehr wohl auf Bundes- und auf Landesebene die Möglich-
keit, tätig zu werden. Ich frage Sie, wie Sie eigentlich die 
Bürgerinnen und Bürger schützen wollen. Was wollen Sie 
gegen die rechtswidrige Übermittlung von Fluggastdaten 
an die USA tun? – Wie wollen Sie dazu beitragen, dass 
kein bayerischer Staatsangehöriger mehr entführt werden 
kann? – Wie wollen Sie uns vor einer millionenfachen 
Datenspeicherung auf Vorrat aufgrund einer Richtlinie, die 
nach europäischem Recht rechtswidrig zustande 
gekommen ist, schützen? – 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wie wollen Sie uns vor dem Zugriff der Privatwirtschaft 
schützen, der zum Beispiel durch die RFID-Technik und 
andere Technologien möglich geworden ist? – Wie wollen 
Sie die daraus gewonnenen persönlichen Daten schützen? 
– Wer schützt eigentlich noch kritische Bürgerinnen und 
Bürger vor Bespitzelung? – Ich denke hier zum Beispiel an 
den Präsidenten der Internationalen Liga für Menschen-
rechte.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wo bleiben Ihre deutlichen Worte zu diesen Themen? – Ich 
habe gelesen, dass Sie das Lager Guantanamo kritisiert 
haben. Gleichzeitig nehmen Sie aber Herrn Schäuble in 
Schutz, der durch Folter erpresste Geständnisse ver-
wenden möchte. Sie gehen auf Demos gegen den irani-
schen Präsidenten in Nürnberg. Ich habe Sie jedoch noch 
nie auf einer Demo gegen Menschenrechtsverletzungen 
im Irak gesehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie wollten Deutschland zur Fußball-WM mit dem Einsatz 
der Bundeswehr und verschiedenster Überwachungs-
maßnahmen in einen Ausnahmezustand versetzen. Sie 
fordern Haft und Fußfesseln für nicht verurteilte Ausländer, 
die lediglich verdächtig sind und wundern sich, dass Bür-
gerrechtler und Verfassungsrechtler „Stopp“ rufen. 

Wir erwarten zu all diesen angesprochenen Punkten in 
diesem Hause von Ihnen sehr deutliche Worte. Ihre 
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Zustimmung zu den minimalen Änderungen in einem 
kleinen Polizeiaufgabengesetz ist das Mindeste, was ich 
von Ihnen an klarer Äußerung erwarte. 

(Lang anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Schramm.

Henry Schramm (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Werte Kollegin Stahl, unsere bayerische 
Polizei leistet Beispielhaftes für die Sicherheit unserer 
Bevölkerung durch erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung 
und effektive Gefahrenabwehr. Meine sehr verehrten Kol-
leginnen und Kollegen, Bayern ist dank gut ausgebildeter, 
gut ausgerüsteter und politisch unterstützter Polizei- und 
Sicherheitskräfte das sicherste Bundesland. Für die CSU 
hat der Ausspruch „Sicherheit ist Lebensqualität“ einen 
hohen Stellenwert. Dies sieht nicht nur die CSU-Fraktion 
so. Auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in 
einem entsprechenden Urteil ausgeführt: „Die Sicherheit 
der Bevölkerung ist ein Verfassungswert von Rang.“

Seit der Grenzöffnung konnte man einen kontinuierlichen 
Anstieg der bundesweiten Kriminalität beobachten. Rei-
sefreiheit – von vielen Menschen begrüßt – bedeutet 
offene Grenzen, auch offene Grenzen für Kriminelle. Sie 
hat neben manchen Vorteilen aus sicherheitspolitischer 
Sicht auch Nachteile. Der dadurch entstehende Kriminali-
tätsexport kann nicht geleugnet werden. 

Menschenhandel – der oft von Ihnen angeprangert wurde 
–, Schleuser- und Hehlerbanden, Rauschgiftschmuggel, 
Waffenhandel, Urkundenfälschung – insbesondere von 
Ausweis- und Kfz-Papieren –, Kfz-Schiebereien und vieles 
mehr sind Aktivitätsfelder, bei denen ein Anstieg der 
Deliktsfälle festzustellen ist. Die Mobilität der Kriminellen 
hat zugenommen. Die früher vorhandenen Filterfunkti-
onen uns umgebender Staaten mit eigenen Kontrollsys-
temen sind im Zuge des Schengen-Abkommens, zum 
Beispiel durch den Wegfall der Grenzkontrollen zu Öster-
reich seit 1998, entfallen. Die Grenzlänge Bayerns von 
1172 Kilometern, davon 356 Kilometer Schengen-Außen-
grenze zu Tschechien, die mittelfristig wegen des beab-
sichtigten Beitritts Tschechiens zu den Schengen-Staaten 
zur Binnengrenze werden wird, und 860 Kilometer Bin-
nengrenze zu Österreich zeigen die herausgehobene geo-
grafi sche Lage Bayerns. Viele Verbindungen nach Osteu-
ropa führen durch Bayern und werden von kriminellen 
Organisationen und grenzüberschreitend tätigen Banden 
genutzt. Als Stichwort möchte ich nur die Balkanroute 
nennen. 

Die Mehrheitsfraktion dieses Hauses und die Bayerische 
Staatsregierung haben frühzeitig erkannt, dass hier 
gegengesteuert werden muss. Auf die Bedrohungen in 
einer globalisierten und technisierten Welt des 21. Jahr-
hunderts kann man nicht mit polizeilichen Mitteln aus den 
Fünfzigerjahren reagieren. Frau Kollegin Stahl, wir dürfen 
unserer Polizei nicht immer neue Fesseln anlegen und uns 
hinterher beschweren, dass die Beamten nicht schneller 
laufen.

(Beifall bei der CSU)

Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Deshalb hat die 
bayerische Polizei Anfang der Neunzigerjahre auch das 
Konzept der Schleierfahndung mit entwickelt. 1994 hat 
der Bayerische Landtag beschlossen, neuartige Befug-
nisse in Artikel 13 Absatz 1 Nummer 5 des Polizeiaufga-
bengesetzes einzuführen. Er hat dies auch durch organi-
satorische Maßnahmen fl ankiert. Die dadurch erzielten 
positiven Ergebnisse sprechen aus sicherheitspolitischer 
Sicht für sich. Es wäre nicht zielführend, Kontrollen, wie 
Sie sie fordern, auf den Bereich von 30 km entlang der 
Grenze zu beschränken. 30 km sind, beispielsweise auf 
der Autobahn gefahren, sehr schnell zurückgelegt. Bei 
einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern benö-
tigt man nur 15 Minuten für diese Strecke. Daher müssen 
auch weiterhin Durchgangsstraßen, Flughäfen und andere 
Einrichtungen des internationalen Verkehrs einbezogen 
werden. Eine Beschränkung auf einen 30-km-Raum ent-
lang der Grenze ist auch aus polizeitaktischer Sicht abzu-
lehnen. 

Der Gesetzentwurf der GRÜNEN läuft den Sicherheitsin-
teressen völlig zuwider. Sie waren von Anfang an dagegen, 
und auch vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
sind Sie gescheitert. Die von Ihnen angestrebte Verfas-
sungsklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof 
mit der Behauptung, die Kontrollen seien unbestimmt und 
unverhältnismäßig, ineffi zient und unangemessen, hat 
nicht zu dem von Ihnen gewünschten Erfolg geführt. Es ist 
richtig, Frau Kollegin Stahl, dass in Mecklenburg-Vorpom-
mern die Schleierfahndung teilweise für verfassungswidrig 
erklärt wurde. Dies geschah jedoch aufgrund anderer Tat-
sachen. Sowohl ich als auch viele Bürgerinnen und Bürger 
sind sehr froh, im Freistaat Bayern und nicht in Mecklen-
burg-Vorpommern zu leben. 

Bitte schauen Sie sich in diesem Zusammenhang einmal 
die Kriminalitätszahlen sowie die Aufklärungsquote beider 
Länder an. Nachdem Sie mit Ihrer Verfassungsklage nicht 
den gewünschten Erfolg erzielt haben, wird versucht, die 
Schleierfahndung auf dem Weg des Gesetzgebungsver-
fahrens zu entwerten. Der Bayerische Verfassungsge-
richtshof hat jedoch ganz klar festgestellt, dass die Schlei-
erfahndung verfassungsgemäß ist. Das Gericht entkräf-
tete auch den Einwand, die Schleierfahndung sei nicht 
erforderlich. Ich zitiere aus der Urteilsbegründung: „Ein 
auf das Grenzgebiet reduzierter Kontrollraum wäre nicht in 
gleicher Weise wirksam.“ Und weiter: „Ein gleich wirk-
sames, die betroffenen Grundrechte weniger beeinträchti-
gendes Mittel steht nicht zur Verfügung.“ Der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof sagt weiterhin, Maßnahmen der 
Schleierfahndung nach Artikel 13 des Polizeiaufgabenge-
setzes greifen nur gering in die allgemeine Handlungsfrei-
heit und in das Recht auf individuelle Selbstbestimmung 
ein. Auch liegt die Wahrscheinlichkeit, kontrolliert zu 
werden, für den einzelnen Bürger im Promillebereich. 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 
28.03.2003 die Vereinbarkeit der Schleierfahndung mit der 
bayerischen Verfassung grundsätzlich bestätigt. Das 
Urteil legt zur Durchsuchung von Personen und Sachen 
im Rahmen der Schleierfahndung Kriterien fest. Diese 
Durchsuchungen sind nur dann zulässig, wenn zusätz-
liche und als solche greifbare Kenntnisse hinzukommen, 
die den Schluss auf eine erhöhte abstrakte Gefahrenlage 
im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Krimi-
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nalität zulassen. Der Verfassungsgerichtshof hat dabei 
ausdrücklich zugestanden, dass die handelnden Polizei-
beamten für eine solche Prognose auch die Erkenntnisse 
aus vorausgegangenen Identitätskontrollen heranziehen 
können. Mit Urteil vom 07.02.2006, auf welches Ihr 
Gesetzentwurf Bezug nimmt und das auf einer Entschei-
dung zu einem Einzelfall aus dem Jahr 2002 beruht, wird 
dies auch noch einmal bestätigt. Darin wird ein abge-
stuftes Vorgehen gefordert, das unsere bayerische Polizei 
schon praktiziert. Das Bayerische Staatsministerium des 
Innern stellt durch Weisung sicher, dass die verfassungs-
gerichtlichen Vorgaben beachtet werden. Dies hat unser 
geschätzter Innenminister, Herr Dr. Günther Beckstein, 
auch bei der Ersten Lesung ausführlich dargelegt. Aus 
dem Urteil ergeben sich keine neuen Anforderungen an 
die Durchsuchung im Rahmen der Schleierfahndung, so 
wie sie im Freistaat Bayern praktiziert wird. 

Nachdem der Versuch der GRÜNEN, uns ein wichtiges 
Mittel der Gefahrenabwehr aus der Hand zu nehmen, 
somit vor Gericht gescheitert ist, wird durch den Gesetz-
entwurf hier im Parlament versucht, dies zu konterkarieren 
Dies läuft den bayerischen Sicherheitsinteressen zuwider. 
Die Begründung des Gesetzentwurfes, er sei wegen der 
Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes 
vom 7. Februar 2006 erforderlich, gilt aus meiner Sicht nur 
als Vorwand, ist leicht durchschaubar und erfolgt aus rein 
ideologischen Gründen. 

Ich zitiere nochmals den entscheidenden Leitsatz: „Die 
Regelung über die polizeiliche Durchsuchung mitgeführter 
Sachen im Rahmen der Schleierfahndung ist mit der 
bayerischen Verfassung vereinbar.“ So hat es das Gericht 
festgeschrieben. Selbstverständlich handelt es sich bei 
einer Durchsuchung um einen schwereren Eingriff als bei 
einer bloßen Identitätsfeststellung. Dies bestreitet nie-
mand. Das geforderte abgestufte Verfahren jedoch wird 
bei der Schleierfahndung angewendet. Ich empfehle des-
halb, das Urteil auf Seite 35 nachzulesen. Dort wird das 
abgestufte Verfahren genau beschrieben. Der Verfas-
sungsgerichtshof hat erklärt: Die bestehenden gesetzli-
chen Regelungen für den Grundrechtsschutz sind ausrei-
chend. Er hat die Erforderlichkeit der Durchsuchungs-
möglichkeit bei der Schleierfahndung betont. 

Was möchten Sie mit Ihrem Gesetzentwurf? Zum einen 
die Begrenzung auf den 30-km-Raum. Des Weiteren 
möchten Sie, angeblich nur zur Klarstellung, in Artikel 21 
Absatz 1 des Polizeiaufgabengesetzes eingefügt haben, 
dass die Durchsuchung von Personen durch eine neue 
„Nummer 5“ konkret geregelt wird. Danach soll die Durch-
suchung von Personen im Rahmen der Schleierfahndung 
nur noch dann zulässig sein, wenn der Polizei tatsächliche 
Anhaltspunkte bekannt sind, die den Schluss nahe legen, 
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, 
dass die Durchsuchung zur Verhütung oder Unterbindung 
des unerlaubten Überschreitens der Landesgrenze oder 
des unerlaubten Aufenthalts oder zur Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kriminalität erforderlich ist. 

Auch die Durchsuchung mitgeführter Sachen wird an ent-
sprechende Voraussetzungen geknüpft. Die Durchsu-
chung von Sachen, welche sich in öffentlichen Einrich-
tungen des internationalen Verkehrs und sich nicht im 
Besetz von Personen befi nden, soll Ihrem Gesetzentwurf 

zufolge entfallen. Das muss man sich einmal vorstellen. 
Zu den Beschränkungen auf den 30-km-Bereich habe ich 
bereits Stellung genommen. Das ist auf keinen Fall mitzu-
tragen. Entgegen der Darstellung in Ihrer Begründung 
handelt es sich bei der neuen „Nummer 5“ nicht bloß um 
eine klarstellende Regelung. Die Vorgaben der „Nummer 
5“ schränken den Anwendungsbereich der Durchsuchung 
bei der Schleierfahndung erheblich ein und behindern 
damit die Ermittlungstätigkeit der Polizei in hohem Maße. 

Die in Ihrem Gesetzentwurf vorgesehene Kumulation von 
tatsächlichen Anhaltspunkten und hoher Wahrscheinlich-
keit legt einen unverhältnismäßig strengen Maßstab an die 
Prognose der an Ort und Stelle handelnden Polizeibe-
amten an, die der Verfassungsgerichtshof selbst in seinem 
Urteil nicht verlangt. Der Verfassungsgerichtshof hat aus-
drücklich zugestanden, dass auch Erkenntnisse verwertet 
werden dürfen, die sich aus der vorausgehenden Identi-
tätskontrolle ergeben. 

Der Vorschlag, die Befugnis zur Durchsuchung von 
Sachen, welche nicht von Personen mitgeführt werden, 
im Zusammenhang mit der Schleierfahndung zu strei-
chen, ist ebenfalls abzulehnen. Der Gesetzentwurf ver-
kennt, dass dieser Alternative eine eigenständige Bedeu-
tung zukommt. Zwar kann die Durchsuchung von mitge-
führten Sachen auf Artikel 22 Absatz 1 Nummer 1 in Ver-
bindung mit Artikel 21 Absatz 1 Nummer 3 Polizeiaufga-
bengesetz gestützt werden. Davon nicht erfasst sind 
jedoch Sachen, die in dem Kontrollbereich abgestellt bzw. 
hinterlassen wurden. Somit wäre eine erhebliche Sicher-
heitslücke zu befürchten. 

In der Ersten Lesung erwähnte ich bereits, dass Ihr 
Gesetzentwurf rechtstechnisch fehlerhaft ist. Er verwech-
selt Durchsuchung mit Untersuchung. Während der 
eigentliche Gesetzestext zutreffend die Durchsuchung, 
nämlich die Suche am Körper von Personen, regelt, wird 
im Vorblatt von Untersuchungen gesprochen. Eine Unter-
suchung liegt jedoch nur dann vor, wenn im Körper bzw. in 
den zugänglichen Körperöffnungen nach Beweismitteln 
gesucht wird. Solche Untersuchungen sind der Strafpro-
zessordnung unterstellt. 

Aufgrund der gemachten Ausführungen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, wird die CSU-Fraktion Ihren Gesetzentwurf, 
sollten Sie ihn aus Vernunftgründen nicht zurücknehmen, 
ablehnen müssen. 

Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und mich ganz 
herzlich beim Bayerischen Staatsminister des Innern, 
Herrn Dr. Günther Beckstein, und seinem Hause 
bedanken. Dort wird hervorragende Arbeit auf dem Gebiet 
der Sicherheit geleistet. Die bayerischen Bürgerinnen und 
Bürger können sich darauf verlassen, dass ihnen Schutz 
und Sicherheit geboten werden, wenn sie diese benö-
tigen. 

Mein Dank gilt ausdrücklich auch allen Beamtinnen und 
Beamten der bayerischen Polizei und unseren Sicher-
heitsbehörden, die durch engagierte Arbeit und durch 
Einsatz immer wieder Spitzenleistungen erbringen, wenn 
es um Verbrechungsbekämpfung geht. Die CSU-Fraktion 
wird auch weiterhin ein verlässlicher Partner an der Seite 
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unserer Sicherheitsbehörden sein. Ihren Gesetzentwurf 
lehnen wir ab, da machen wir nicht mit. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Schuster.

Stefan Schuster (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, 
Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute in Zweiter 
Lesung über einen Gesetzentwurf der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN zur Änderung des Poli-
zeiaufgabengesetzes. Aus Sicht der GRÜNEN ist dieser 
Gesetzentwurf auf Grund des Urteils des Bayerischen 
Verfassungsgerichtshofes vom 7. Februar 2006 not-
wendig geworden. Auch die SPD-Fraktion nimmt die 
Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
zur Einschätzung von Durchsuchungen im Rahmen der 
Schleierfahndung zur Kenntnis. Die Entscheidung steht in 
einer Linie mit der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Stellenwert des Rechtes auf informati-
onelle Selbstbestimmung. Der Verfassungsgerichtshof 
hat zwar nur klargestellt, dass auch im Rahmen der 
Schleierfahndung der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
zu beachten ist, dennoch ist die Entscheidung im Hinblick 
auf die polizeiliche Praxis von großer Bedeutung. Es geht 
nicht darum, die Arbeit der Polizei zu erschweren, son-
dern darum, die Voraussetzungen für polizeiliche Eingriffe 
zu präzisieren.

Wir hatten deshalb einen Antrag, der zusammen mit dem 
Gesetzentwurf der GRÜNEN im Ausschuss beraten 
wurde, eingebracht. In dem Antrag hatten wir gefordert, 
dass aufgrund der Entscheidung des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs eine entsprechende Klarstellung der 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern zum Vollzug des Polizeiaufgabengesetzes vor-
zunehmen ist. Der Verfassungsgerichtshof hat enge 
Grenzen gesetzt. Den Polizeibeamtinnen und -beamten, 
die eine Schleierfahndung durchführen, muss Rechtssi-
cherheit an die Hand gegeben werden. Leider wurde aber 
dieser Antrag von der Mehrheitsfraktion in den Aus-
schüssen abgelehnt. Sie lassen wieder einmal, wie bei 
vielen anderen Dingen, die Polizeibeamtinnen und -
beamten bei dieser Problematik im Regen stehen.

(Beifall bei der SPD)

Ich komme auf den Gesetzentwurf der GRÜNEN zurück: 
Wenn ich Ihren Gesetzentwurf zur Hand nehme und mir 
die Problemstellung vergegenwärtige, dann stelle ich fest, 
dass dort genau das steht, was der Verfassungsge-
richtshof auch angemahnt hat und was in die Praxis 
umgesetzt werden muss. Wenn ich jedoch weiter blättere 
und lese, was Sie alles im Polizeiaufgabengesetz ändern 
wollen, dann stelle ich fest, dass Ihre Wünsche weit über 
das hinausgehen, was der Verfassungsgerichtshof gefor-
dert hat. Das hätte zur Folge, dass eine Durchsuchung 
einer Person nur noch möglich wäre, wenn sie sich im 
Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von 30 km aufhält, dann 
allerdings nur unter der Voraussetzung – wie Sie das for-
mulieren; jetzt kommt der Schachtelsatz –, dass „der 
Polizei tatsächliche Anhaltspunkte bekannt sind, die den 
Schluss zulassen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit 

davon auszugehen ist, dass die Durchsuchung zur Verhü-
tung oder Unterbindung der unerlaubten Überschreitung 
der Landesgrenze oder des unerlaubten Aufenthaltes 
oder zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Krimi-
nalität erforderlich ist.“ 

Diese Formulierung geht viel weiter als die des Verwal-
tungsgerichtshofs. Frau Kollegin Stahl, Sie haben bei der 
Ersten Lesung angedeutet, dass Ihr Gesetzentwurf etwas 
weiter geht. Bei uns jedoch wiegt viel schwerer, dass eine 
Durchsuchung von Personen, die sich auf Durchgangs-
straßen, also auf Bundesautobahnen, auf Europastraßen 
und anderen Straßen von erheblicher Bedeutung für den 
grenzüberschreitenden Verkehr bewegen oder in öffentli-
chen Einrichtungen des internationalen Verkehrs auf-
halten, zur Verhütung oder Unterbindung der unerlaubten 
Überschreitung der Landesgrenze, des unerlaubten Auf-
enthalts oder zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität nach der beantragten Änderung nicht mehr 
möglich wäre. In einem Gesetzentwurf, der die Entschei-
dung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 
7. Februar 2006 umzusetzen versucht und damit der 
Mehrheitsmeinung der Verfassungsrichter im Polizeiauf-
gabengesetz Genüge tun würde, hätte die Berücksichti-
gung der weiteren Orte, also der Bundesautobahnen, der 
Durchgangsstraßen und der öffentlichen Einrichtungen 
des internationalen Verkehrs nicht einfach entfallen 
dürfen.

In Ihrem Gesetzentwurf geht es so weiter. In Artikel 22 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wollen Sie die Worte „oder 5“ 
streichen. Das hätte zur Folge – Herr Kollege Schramm 
hat es schon angesprochen –, dass ein herrenloser Koffer, 
der am Flughafen steht, nicht mehr durchsucht werden 
dürfte. Bei unserer momentanen Sicherheitslage wäre das 
ein Wahnsinn; ich denke in diesem Zusammenhang nur 
an die Weltmeisterschaft.

(Christine Stahl (GRÜNE): Das ist doch absurd!)

– Nein, das ist es nicht.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das wirklich 
wollen.

(Beifall bei der SPD)

Wir glauben, der Gesetzentwurf der GRÜNEN schießt weit 
über das Ziel hinaus. Ich muss allerdings auch sagen: Herr 
Kollege Schramm, Sie haben sich hier als Wahrer der 
inneren Sicherheit dargestellt. Sie reden hier über die Ver-
hältnisse anders, als es sich in der Praxis darstellt. Dies 
gilt allein, wenn ich mir ansehe, was aufgrund der Polizei-
reform in Mittelfranken umgesetzt wird. Die Fahndungs-
kontrollgruppen Erlangen und Ansbach, die die Schleier-
fahndung durchführen sollen, werden aufgelöst. Hier im 
Hohen Haus werden die Sachverhalte in einer bestimmten 
Weise dargestellt, während die Maßnahmen vor Ort 
anders umgesetzt werden.

(Beifall bei der SPD)

Wir haben zu diesem Thema einen eigenen Antrag 
gestellt, der in den nächsten Wochen in den Ausschüssen 
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beraten wird. Wir werden dann sehen, ob Sie unserem 
Antrag zustimmen werden.

Ich habe schon gesagt, der Gesetzentwurf der GRÜNEN 
schießt aus unserer Sicht über das Ziel hinaus. Die SPD-
Fraktion wird ihn deshalb ablehnen.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr 
Staatsminister Dr. Beckstein.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
Schleierfahndung stellt ein unverzichtbares Instrument zur 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und 
zur Abwehr von Gefahren, die durch Menschenhändler, 
Rauschgifthändler, Waffenschmuggler sowie durch inter-
national agierende Banden und organisierte Kriminalität 
drohen, dar. Als Ausgleich für die im Zuge der europäi-
schen Einigung weggefallenen Grenzkontrollen ist es für 
die Polizei unverzichtbar, im Grenzgebiet, aber auch auf 
den Durchgangsstraßen mit einer erheblichen Bedeutung 
für den internationalen Verkehr und in öffentlichen Einrich-
tungen nach gefährlichen Personen zu suchen und dabei 
auch verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. 

Die in Bayern Mitte der Neunzigerjahre entwickelte 
Befugnis wurde daher in andere Landespolizeigesetze 
übernommen. Bayern war und ist der Vorreiter für diese 
überaus erfolgreiche Methode zur Abwehr grenzüber-
schreitender Kriminalität. Ich selbst bin als Vertreter der 
Bundesländer im Europäischen Rat für Inneres und Justiz. 
Auch dort hat es intensive Diskussionen gegeben. Die 
Europäische Union, die ursprünglich dieser Methode kri-
tisch gegenübergestanden ist, sieht sie nunmehr als her-
ausragend notwendige Maßnahme, um Europa auch bei 
einem Wegfall der Grenzkontrollen als Raum von Freiheit 
und Sicherheit zu verwirklichen. Alle Praktiker werden eine 
Vielzahl von Fällen darstellen können, in denen die Schlei-
erfahndung in den vergangenen Jahren herausragende 
Fälle von Kriminalität aufgeklärt hat.

Ziel der Maßnahme ist natürlich nicht die willkürliche Kon-
trolle von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern. Die 
Polizei kontrolliert zwar verdachtsunabhängig, sie legt 
dabei aber einschlägige Erfahrungen und Lageerkennt-
nisse zugrunde. Bei den Kontrollen gehen die Beamten 
selbstverständlich abgestuft vor. Erst wenn ausreichende 
Hinweise dafür vorliegen, dass der Betroffene einer 
näheren Überprüfung bedarf, werden über die Identitäts-
feststellung hinaus weitere Maßnahmen durchgeführt.

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat dieses hoch-
wirksame Instrument der Gefahrenabwehr bereits im 
Jahre 2003 für verfassungsgemäß erklärt. Der damalige 
Versuch der GRÜNEN, Frau Kollegin Stahl, die Schleier-
fahndung zu Fall zu bringen, ist defi nitiv gescheitert. Man 
muss einmal sagen: Das Verfassungsgericht hat Ihnen 
damals ins Stammbuch geschrieben, dass Ihre Auslegung 
der Verfassung nicht richtig ist. Man kann Ihre Meinung 
vertreten – wir wissen, in der Juristerei ist vieles vertretbar 
und nur weniges völlig abwegig –, aber der Verfassungs-
gerichtshof hat Ihnen in eindeutiger Weise gesagt, dass 

Ihre Auffassung von Recht nicht von der Auslegung durch 
die Verfassungsrichter gedeckt ist. Darum muss man 
Ihnen ein falsches Verständnis der Verfassung vorwerfen, 
was Ihnen 2003 in das Stammbuch geschrieben worden 
ist.

Die aktuelle Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs 
bestätigt die Rechtsprechung. 

Ich habe bei der Ersten Lesung auch die beiden Kollegen 
Schramm und Schuster darauf hingewiesen, dass die 
neue Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs auf 
einen Fall aus dem Jahr 2002 zurückgeht. Die rechtlichen 
Hinweise, die das Gericht in beiden Entscheidungen zur 
Durchführung der Schleierfahndung gegeben hat, haben 
wir jeweils umgesetzt. Die Polizeibeamten wurden nach 
der Entscheidung im Jahr 2003 bereits durch entspre-
chende Vollzugshinweise darauf aufmerksam gemacht, 
wie das Verfassungsgericht geurteilt hat.

Eine Änderung des Polizeiaufgabengesetzes ist nicht not-
wendig und in dem Maße, wie Sie das vorschlagen, auch 
nicht sinnvoll. Die Sicherheit in Bayern würde deutlich 
darunter leiden, wenn der Gesetzentwurf der GRÜNEN 
Realität würde. Jeder Praktiker, mit dem ich gesprochen 
habe, hält es für sehr gefährlich, wenn wir bei fehlenden 
Grenzkontrollen – in absehbarer Zeit werden auch noch 
die Grenzkontrollen in Richtung Tschechien wegfallen – 
keine Ausgleichsmaßnahmen hätten. Die Sicherheit würde 
darunter massiv leiden. Frau Kollegin Stahl, ich würde 
Ihnen empfehlen, einmal mit den Menschen zu reden, die 
in der Nähe der österreichischen oder der tschechischen 
Grenze leben. Sie sollten mit diesen Leuten einmal dar-
über reden, ob sie sich nur freuen, wenn die Grenzkont-
rollen wegfallen. Wenn man von Furth im Wald in Richtung 
Prag fährt, sieht man Erscheinungen der Rotlichtkrimina-
lität an der Straße; als weiteres Stichwort nenne ich viet-
namesische Händlerbanden. Wir wollen nicht, dass 
solche Dinge ungebremst zu uns herüberkommen. Die 
Schleierfahndung ist eine vernünftige Balance zwischen 
Sicherheit und Freiheit. 

(Beifall bei der CSU) 

Selbstverständlich soll im Zusammenhang mit der Schlei-
erfahndung eine Durchsuchung vorgenommen werden 
können, wenn weitere Erkenntnisse gegeben sind, zum 
Beispiel aufgrund von gezielten Lageerkenntnissen, 
Täterprofi len oder konkreten Fahndungsrastern. Die 
Schleierfahndung ist zwar verdachtsunabhängig, aber 
nicht willkürlich. Ein Polizist, der einfach den Nächst-
besten heraussuchen würde, würde versagen, weil er 
dadurch nichts herausfi ndet. So wie ein Polizeihund 
schon winzige Mengen Rauschgift riecht, hat ein guter 
Schleierfahnder eine Nase dafür, wo sich eine Kontrolle 
lohnt und wo nicht. Der erste Schritt ist, die Identität des 
Betreffenden festzustellen. Wenn sich dazu weitere Hin-
weise ergeben, die eine tiefer gehende Kontrolle als sinn-
voll erscheinen lassen, werden im Einzelnen weitere 
Schritte ergriffen. Unsere Erfolge zeigen, dass das ganze 
System klappt.

Herr Kollege Schuster, kein Mensch denkt daran, die 
Fahndungseinheiten in Mittelfranken aufzulösen. Ich sage 
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hier noch einmal: Es gibt dazu in Mittelfranken keine von 
mir abschließend gebilligten Pläne. Ich bitte um Nach-
sicht, wenn ich das sage. Ich will meinen Leuten keine 
Maulkörbe umhängen. Das erfordert aber, dass Kollegen 
des Parlaments es nicht der Staatsregierung anlasten, 
wenn Polizisten über ihre eigenen Vorstellungen reden. 
Dann sagen Sie bitte, dass zum Beispiel Herr Hauptmannl 
und andere Pläne haben, die Sie ablehnen. Örtliche Poli-
zeileute haben das auf der Fachebene entwickelt. Das 
Polizeipräsidium Mittelfranken hat den Plan entwickelt, 
der von mir noch nicht gebilligt ist, da wir das Ergebnis 
des Pilotbetriebs abwarten wollen. Eines kann nicht sein: 
dass Sie zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch keine von 
der Politik gebilligten Pläne gibt, mit den Leuten reden, um 
mich hinterher deswegen anzugreifen. Dann werden die 
Beamten in Zukunft eben nicht mit Ihnen reden, weil es 
noch keine politisch gebilligten Pläne gibt. Ich werde für 
die nächsten Male ausdrückliche Hinweise geben, dass 
nur das mit Ihnen besprochen werden kann, was von mir 
auch gebilligt ist. Ich bitte da um Nachsicht. Wir müssen 
aber in dieser Weise verfahren, weil ich nicht die Absicht 
habe, mich wegen Dingen, die nicht von mir entwickelt 
sind und von mir auch noch nicht abschließend gebilligt 
wurden, attackieren zu lassen. Wenn Sie zu einem Zeit-
punkt, zu dem dem Ministerium noch nicht vorgelegt 
wurde, was Sie wissen, mit den Betreffenden reden, dann 
sollten Sie auch die Fairness haben, diese Leute selbst 
anzugreifen.

Ich weiß noch nicht, wie wir das mit der Fahndungskont-
rollgruppe Mittelfranken nach Evaluation des ergebnisof-
fenen Pilotbetriebs organisieren. Die Fachebene hält es 
für sinnvoll, die Fahndung am Autobahnkreuz Feucht zen-
tral zu installieren, weil man damit die Fahndungskontroll-
gruppen der A 6, der A 3 und der A 9 an einer Stelle bün-
deln kann und damit der Koordinierungsaufwand reduziert 
würde. Ich weiß noch nicht ob ich das akzeptiere, weil ich 
darin Tendenzen zu einer stärkeren Zentralisierung sehe, 
die mir problematisch erscheinen, gerade in Mittelfranken. 
Noch einmal: In Mittelfranken hat die Polizeiorganisations-
reform noch nicht begonnen. Sie beginnt nach der Fuß-
ballweltmeisterschaft. Wir werden dann sehr schnell die 
Entscheidungen fällen. Das betrifft auch Fragen wie die 
Hundestaffel und ähnliche Dinge.

Ich hebe hervor, dass Arbeitsgruppen auf der Fachebene 
das entwickelt haben und jeweils vorschlagen. Wir werden 
in den nächsten Monaten, auch hier im Parlament, erör-
tern, wie wir das machen werden. Wenn die Ergebnisse 
aus Unterfranken vorliegen, will ich diesen transparenten 
Prozess auch mit dem Parlament erörtern. Ich habe mich 
bisher keiner Diskussion in den Ausschüssen entzogen. 
Das habe ich auch in Zukunft nicht vor, weil ich es für 
sinnvoll halte, dass wir nach einer Beratung mit den Kol-
legen des Parlaments zu einer ausreichend abgewogenen 
Entscheidung kommen.

Der Gesetzentwurf der GRÜNEN geht weit über die Ent-
scheidung des Verfassungsgerichts hinaus; darauf haben 
auch die Kollegen der SPD hingewiesen. Damit würde die 
Schleierfahndung ohne verfassungsrechtliche Notwen-
digkeit in einem Maße eingeschränkt werden, das die 
Sicherheit erheblich beeinträchtigen würde. Frau Kollegin 
Stahl, Sie haben in Ihrer Begründung, die ich wegen der 
schwierigen Verkehrssituation zum Teil nur elektronisch 

mitbekommen habe, kritisiert, dass die Staatsregierung 
die Bürgerrechte zu wenig beachte. Selbstverständlich 
müssen wir uns in dem Spannungsfeld zwischen Frei-
heitsrechten und Sicherheit sehr sorgfältig bewegen. Wir 
dürfen nicht einfach einem Jagdinstinkt folgen und die 
Freiheitsrechte übergehen. Wir können für uns in Bayern 
in Anspruch nehmen, dass wir uns in diesem Spannungs-
verhältnis vorbildlich bewegen. Ich kenne niemanden, der 
uns ernsthaft vorwirft, dass die Polizei in Bayern zu viele 
Kompetenzen habe und die Bürger hier in einem Polizei-
staat lebten. Wer Derartiges behauptet, muss irgendwo 
krankhafte eigene Erfahrungen gehabt haben, vielleicht 
deswegen, weil er selbst Anlass zur Kontrolle gegeben 
hat, zum Beispiel im Zusammenhang mit Drogen. 

Gestern Abend hat mir eine Moderatorin, die zwar Deut-
sche ist, aber wie eine Ausländerin aussieht, sehr ein-
drucksvoll dargelegt, wir müssten dafür sorgen, dass es 
keine No-go-Areas für Ausländer und für Schwarze gibt, 
dass es nicht bestimmte Stadtteile gibt, in denen sich die 
Kriminalität ungehindert entfalten kann und der anstän-
dige Bürger Angst haben muss. Sie hat gesagt, wir 
müssten dafür sorgen, dass es nirgends rechtsfreie 
Räume gibt, damit der anständige Bürger weiß: Er ist 
sicher. 

Es ist keineswegs so, dass der Staat nur Interesse an 
Sicherheit und die Bürger nur Interesse an Freiheits-
rechten haben. Auch der Bürger hat ein hohes Interesse 
daran, nicht Opfer von Kriminalität zu werden. Es gilt, zwi-
schen der Rolle des Bürgers als Opfer und der Rolle des 
Bürgers als Inhaber von Freiheitsrechten abzuwägen. Ins-
gesamt ist die Situation bei uns gut. 

Ich verhehle nicht, dass es in Teilbereichen weitere Ein-
schränkungen des Datenschutzes geben muss. Ich halte 
es zum Beispiel für völlig unerträglich, dass das System 
von Toll Collect nicht einmal zur Aufklärung eines Mordes 
herangezogen werden kann. In Baden-Württemberg hat 
ein Lkw-Fahrer einen Parkwächter ermordet, indem er 
absichtlich über ihn hinweggefahren ist. Die Straftat ist bis 
heute nicht aufgeklärt. Alle Kriminalisten sagen, dass der 
Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit gefunden würde, wenn 
man auf die Mautdaten zugreifen könnte; denn der Lkw 
hat sich wahrscheinlich ins Mautsystem eingeloggt. Wenn 
er das nicht getan hat, müsste das Kontrollsystem den 
Lastwagen festgestellt haben. 

Der Rechtsstaat verzichtet hier auf den Zugriff mit dem 
Ergebnis, dass ein Mörder frei herumfährt. Ich kenne nie-
manden in unserem Land, der nicht gesagt hätte, in einem 
solchen extremen Fall muss man auf Mautdaten zurück-
greifen können. Hier ist der Datenschutz übertrieben, weil 
er zum Verbrecherschutz wird.

(Beifall bei der CSU)

Ich komme zur Wohnraumüberwachung. Wir haben auch 
in diesem Raum schon mehrfach darüber gesprochen, 
dass die Pläne von Rechtsextremisten für einen Anschlag 
bei der Grundsteinlegung für das Jüdische Zentrum nur 
durch diese Maßnahme vereitelt werden konnten, was 
heute wegen Einschränkungen nicht mehr in dieser Weise 
möglich wäre. Wir hätten zwar die Bomben hoffentlich 
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unmittelbar vor der Veranstaltung gefunden, weil wir die 
Kanalisation durchsuchen, aber man kann sich vorstellen, 
welche Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls und auch 
des Ansehens Deutschlands es bedeutet hätte, wenn 
man im Vorfeld einer solchen Veranstaltung einen Spreng-
körper entdeckt hätte. Deshalb meine ich, dass die Abwä-
gung zwischen Freiheitsrechten und Sicherheitsrechten 
keinesfalls zulasten der Bürger geht. 

Ich räume ein, ich habe die Entscheidung zur Rasterfahn-
dung bedauert, weil ich selbst nach dem 11. Sep-
tember 2001 die Entscheidung mit zu treffen hatte, ob 
man das Oktoberfest durchführen will oder nicht. Nach 
dem 11. September 2001 gab es massiven Druck, das 
Oktoberfest nicht durchzuführen, weil man Angst hatte, es 
passiert auch in Deutschland etwas. Wenn das Verfas-
sungsgericht nun feststellt, dass es nach dem 11. Sep-
tember 2001 eine konkrete Gefahr für Terroranschläge in 
Deutschland nicht gegeben habe, dann sage ich: Das ist 
aus meiner Sicht fünf Jahre später locker dahingespro-
chen. Im September 2001 hätte man das für völlig 
abwegig gehalten. Eine Polizei, die nicht versucht hätte, 
festzustellen, ob es auch in Deutschland einen Schläfer 
vom Tätertyp Atta gibt, hätte versagt. Eine Polizei, die 
beispielsweise nicht auf dem Münchner Oktoberfest Vide-
okameras installiert hätte, hätte keine Akzeptanz 
gefunden; die Menschen wären nicht dorthin gegangen. 
Was haben wir hier über Videoaufnahmen diskutiert – ich 
kenne niemanden, der bestreitet, dass das damals not-
wendig war. 

Darum sage ich, die Abwägung zwischen Freiheitsrechten 
und Sicherheitsrechten ist in Bayern richtig getroffen 
worden. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Poli-
zisten, die die Abwägung treffen müssen. Wenn man 
40 000 Mitarbeiter hat und Hundertausende von Kon-
trollen durchführen muss, dann kann das nicht in jedem 
Fall zu 100 % klappen. Es wird immer wieder Abwei-
chungen in die eine oder andere Richtung geben. Dort, wo 
Menschen leben und arbeiten, passieren auch Fehler. 
Diese Fehler werden durch die Dienstaufsicht und im 
Extremfall durch die Gerichte beseitigt. Wir sind dabei, 
unsere Beamten so zu schulen, dass sie immer besser 
werden. Insgesamt gesehen kann ich nur sagen: Wir sind 
stolz darauf, dass wir das sicherste Land in Deutschland 
sind. Dazu brauchen wir die Schleierfahndung. Deswegen 
benötigen wir den Gesetzentwurf der GRÜNEN nicht. Ich 
bitte darum, den Gesetzentwurf der GRÜNEN abzu-
lehnen, damit wir auch in Zukunft das sicherste Land in 
Deutschland bleiben.

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen, bevor ich das Wort noch einmal Frau Kollegin Stahl 
erteile, darf ich Gäste aus dem Ausland bei uns begrüßen. 
Im Ehrengastbereich hat der Außenminister der Republik 
El Salvador, Herr Francisco Laínez, zusammen mit einer 
Delegation Platz genommen. Ich heiße Sie, Herr Außenmi-
nister, und die Damen und Herren Ihrer Delegation im 
Bayerischen Landtag sehr herzlich willkommen. 

(Allgemeiner Beifall)

Wir wünschen Ihnen gute Begegnungen, fruchtbare 
Gespräche und einen angenehmen Aufenthalt in unserem 
Land. 

Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, meine Herren 
und Damen! Der Kollege von der CSU hat vergessen, sich 
auch noch für das Redenschreiben zu bedanken. 

(Henry Schramm (CSU): Meine Rede habe ich 
selbst geschrieben!)

– Umso besser, aber dann wäre es Ihnen schon möglich 
gewesen, vom Text abzuweichen, was Ihnen anscheinend 
nicht gelungen ist. Sie hätten auf die Urteile, die ich Ihnen 
genannt habe in dem Wissen, dass ich Sie Ihnen noch 
einmal aufzählen muss, reagieren und eingehen können. 
Mit keinem Wort sind Sie auf die dort festgeschriebenen 
Grundsätze eingegangen. Das Problem ist nämlich, dass 
wir die Schleierfahndung im Kontext mit anderen Urteilen 
diskutieren müssen. 

(Henry Schramm (CSU): Das wollen Sie!)

– Natürlich wollen wir das. 

(Henry Schramm (CSU): Ich habe zum Gesetz-
entwurf Stellung genommen!)

– Sie haben zu vielem Stellung genommen, zum Teil auch 
zu Dingen, bei denen ich mich frage, was Sie damit errei-
chen wollen. Wir haben das Urteil akzeptiert. Wenn Sie 
sich unseren Gesetzentwurf ansehen, werden Sie fest-
stellen, dass wir nicht die Abschaffung der Schleierfahn-
dung fordern, sondern eine Beschränkung der Schleier-
fahndung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wieso Sie immer wieder auf den alten Geschichten her-
umreiten, die nicht aktuell sind, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Sie alle – auch der Kollege von der SPD – 
mogeln sich um eine Bewertung von Urteilen herum. Sie 
drücken sich davor, die Realität zur Kenntnis zu nehmen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir müssen uns die Realität ansehen, was bedeutet, wir 
müssen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
beachten, die von diesen Maßnahmen betroffen sind. Für 
mich demaskiert sich der Innenminister, wenn er von Hun-
derttausenden von Maßnahmen spricht. Ich frage mich 
dann natürlich: Ist das noch verhältnismäßig? 

Das Beispiel von den Schleierfahndern als Schnüffel-
hunden ist meiner Ansicht nach völlig falsch. Ein Schnüf-
felhund schlägt nämlich nur bei einem Anlass an. Die 
Schleierfahndung schlägt schon an, wenn es keinen 
Anlass gibt. Von wegen gestuftes Vorgehen: Da kann ich 
Ihnen schon ein paar Fallbeispiele nennen, bei denen von 
einer gestuften Vorgehensweise nichts zu sehen ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Sie demaskieren sich ein zweites Mal, wenn Sie davon 
sprechen, dass bei uns eine Bürgerin, die ausländisch 
aussieht, ein Problem hat. Genau das ist der Punkt: Wie 
soll die aussehen? – Wie auch immer diese Leute aus-
sehen, die ausländisch aussehen, zum Beispiel Frau 
Narnhammer, die aus Österreich kommt, also Ausländerin 
ist. Frau Narnhammer, ich hoffe Sie sind eingebürgert, weil 
Sie sonst bei uns nicht sitzen dürfen. Wie sehen denn 
Ausländer aus? – Das Problem ist, dass von der Polizei oft 
nach Kriterien vorgegangen wird, die nicht überprüfbar 
sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn in Bayern auf das Spannungsverhältnis zwischen 
Freiheit und Sicherheit ausreichend eingegangen wird, 
dann frage ich mich, warum die Verfassungsgerichte in 
ihren Urteilen explizit einen Ausgleich fordern. Warum tun 
sie das, wenn kein Anlass besteht? – Es ist absurd, wie 
Sie Dinge nicht wahrhaben wollen. Ich sage, dass wir über 
das Urteil hinausgehend das Recht haben, die Dinge zu 
hinterfragen. Das Urteil hindert uns nicht daran, eine 
andere Position einzunehmen. Ich verbitte mir auch in 
Zukunft die Beleidigung der Verfassungsrichter in anderen 
Ländern. Wenn Sie so tun, als wären die GRÜNEN, die 
sich auf andere Verfassungsgerichte berufen – zum Bei-
spiel das aus Mecklenburg-Vorpommern – Idioten, dann 
bringen Sie damit auch zum Ausdruck, dass Sie die Ver-
fassungsrichter dort für solche halten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Alois Glück: Mir liegt keine weitere Wortmel-
dung vor. Die Aussprache ist geschlossen. Wir kommen 
zur Abstimmung. Der Abstimmung liegt der Initiativge-
setzentwurf auf Drucksache 15/4769 zugrunde.

(Unruhe)

– Ich darf um mehr Aufmerksamkeit bitten. 

Der federführende Ausschuss für Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit empfi ehlt auf Drucksache 15/5673 die 
Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer entgegen dieser 
Empfehlung dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das 
sind die Fraktionen der CSU und der SPD. Stimmenthal-
tungen? – Ohne Stimmenthaltung ist damit der Gesetz-
entwurf mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung (Drs. 15/5007)
– Zweite Lesung –

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Hierzu wurde im 
Ältestenrat eine Redezeit von 20 Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Erste Wortmeldung: Frau Kollegin Gutten-
berger. 

Petra Guttenberger (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf enthält ver-
schiedene Regelungen, bei denen es keine Divergenzen 
gibt, sei es das Luftsicherheitsgesetz, die Regelungen 
betreffend die Gewerbeaufsichtsämter oder die Rege-
lungen betreffend die Wohnbauförderprogramme und die 
entsprechenden Ausführungsbestimmungen dazu. Ich 
glaube, diese Änderungen halten wir alle für sachgerecht 
und konsequent. 

Wenig oder gar keine Übereinstimmung gibt es dagegen 
bei der ebenfalls in diesem Gesetzentwurf getroffenen 
Regelung, die sich mit einer Verlängerung des Pilotver-
suchs zur Aussetzung des Widerspruchsverfahrens um 
ein weiteres Jahr im Regierungsbezirk Mittelfranken 
befasst. 

Lassen Sie mich noch einmal die Ausgangssituation 
beschreiben: Im Jahr 2004 sind wir im Bayerischen 
Landtag einstimmig übereingekommen, dass wir im 
Rahmen eines Pilotverfahrens für Mittelfranken das 
Widerspruchsverfahren für zwei Jahre aussetzen. Mittel-
franken haben wir deswegen gewählt, weil es dort sehr 
viele städtische, gleichermaßen aber auch ländliche 
Gebiete gibt. Wir wollten das Widerspruchsverfahren aus-
setzen, um Daten darüber zu erhalten, ob durch das 
Widerspruchsverfahren tatsächlich, wie viele behaupten, 
Rechtssicherheit und Planungssicherheit verhindert 
werden und nur das Verfahren verlängert wird, oder – so 
die andere Meinung – ob das Widerspruchsverfahren 
nach wie vor voll und ganz der Selbstkontrolle der Verwal-
tung dient und damit ein kostengünstiger und effi zienter 
Rechtsbehelf ist, der im Nachhinein tatsächlich zum 
Rechtsfrieden führt. Das ist die Ausgangslage. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Es hat sich doch 
gezeigt, dass es so ist! Deshalb können wir jetzt 
den Versuch abbrechen!) 

Der Gesetzentwurf sieht nunmehr eine Verlängerung der 
Aussetzung des Widerspruchsverfahrens über den 
30. Juni 2006 hinaus vor. Herr Kollege, ich stimme mit 
Ihnen nicht darin überein, dass wir problemlos Daten 
sammeln und Daten auswerten konnten, sodass wir jetzt 
sagen können, wir machen es ab dem 1. Juli so oder so. 
Die CSU-Fraktion und ich sehen das anders. Wir halten es 
für sachgerechter, das fraktionsübergreifend zustande 
gekommene Übereinkommen, zwei Jahre Daten zu sam-
meln, auch dazu zu nutzen, die Daten auszuwerten, um 
dann, wir wie ebenfalls fraktionsübergreifend festgestellt 
haben, ergebnisoffen darüber zu diskutieren, wo sich das 
Widerspruchsverfahren ganz offensichtlich als Rechtsfrie-
densbringer bewährt hat und wo dies nicht der Fall war. 
Wir wollen also darüber diskutieren und entscheiden, wo 
der alte Rechtszustand wiederhergestellt werden sollte, 
wo er nicht  wiederhergestellt werden sollte bzw. wo even-
tuell Einschränkungen vorgenommen werden könnten. 
Das ist die Grundlage für eine ergebnisoffene Diskussion.

In allen Zwischenberichten haben wir immer wieder 
erkennen müssen, dass die derzeit erhobenen Daten nur 
eine sehr eingeschränkte Aussagekraft haben. Im Sinne 
eines fairen Umgangs mit denjenigen, die die Daten 
erhoben haben, mit denjenigen, die die Datenerhebungen 
bezahlt haben, also mit den Bürgerinnen und Bürgern, 
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und insbesondere mit den Mittelfränkinnen und Mittel-
franken, die diese Rechtsänderung zwei Jahre beispiel-
haft für Bayern erlebten, halten wir es für erforderlich, 
dass wir die Daten, die wir jetzt gewonnen haben, wirklich 
auswerten. Wenn die Daten aussagekräftig genug sind, 
wollen wir die Regelung mit den betroffenen Verbänden 
besprechen und sie dann gegebenenfalls in ein Gesetzge-
bungsverfahren einbringen. Wir brauchen also verläss-
liche Daten, um ermitteln zu können, auf welchen Gebieten 
sich das Widerspruchsverfahren als klassischer Garant für 
den Rechtsfrieden bewährt hat und auf welchen Gebieten 
das nicht der Fall war. Wir brauchen verlässliche Daten 
auch, um im Rahmen einer ergebnisoffenen Auswertung 
– das war Übereinkunft hier im Landtag – feststellen zu 
können, ob wir eine gänzliche Wiederherstellung des alten 
Rechtszustandes wollen, ob wir eine gänzliche Abschaf-
fung des Widerspruchsverfahrens wollen oder ob wir eine 
konkret auf das jeweilige Rechtsgebiet bezogene Auswer-
tung wollen, um feststellen zu können, wie die Vorausset-
zungen, die überhaupt dazu geführt haben, das Pilotver-
fahren durchzuführen, zum Tragen zu kommen. Wir sind 
der Ansicht, dass diese Kriterien dazu führen, dass wir 
genügend Zeit brauchen, um die erhobenen Daten auszu-
werten. 

Für in den Ausschusssitzungen gemachte Äußerungen 
wie „ich fühle mich persönlich hintergangen“ sehe ich 
absolut keinen Raum. Hier werden offensichtlich ganz 
leichtfertig schwerwiegende Anschuldigungen erhoben. 
Wir sollten uns lieber auf das faire Miteinander konzent-
rieren, was letztlich heißt, dass wir Daten, die wir sam-
meln, auch ordentlich auswerten. Wenn wir sie aber 
ordentlich auswerten wollen, brauchen wir dafür Zeit. 
Wenn wir dann ein Ergebnis haben, können wir hier im 
Landtag auch eine entsprechende Entscheidung treffen. 

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Das wussten 
Sie aber schon vor zwei Jahren!)

– Sie sagten gerade, wir wussten das schon vor zwei 
Jahren. Ich sage Ihnen ganz offen, wir haben darüber 
beraten, wie lange wir Daten ermitteln wollen. Frau Kol-
legin, ich habe von Ihnen keine Fragen dazu vernommen, 
wie lange die Auswertung dauern soll, was in der Zwi-
schenzeit mit den Daten passieren soll und ob wir dann 
vorläufi g wieder zum Rechtszustand von vorher zurück-
kehren. Vielleicht habe ich im Ausschuss etwas verpasst. 
Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass von Ihnen 
diese Frage kam. Dass ich Zeit brauche, um die gesam-
melten Daten auszuwerten, dürfte für jeden mit gesundem 
Menschenverstand nachvollziehbar sein. 

Nach dem, was ich bei Ihren Äußerungen in den Aus-
schüssen erkennen konnte, präferieren Sie eine vollstän-
dige Rückkehr zur bisherigen Regelung, ungeachtet 
dessen, welche Ergebnisse die Daten bringen. Die Daten 
sollten irgendwann ausgewertet werden. In der Zwischen-
zeit aber sollte in Mittelfranken wieder der alte Rechtszu-
stand gelten. Mittelfranken hätte damit vor zwei Jahren 
den alten Rechtszustand gehabt, dann hätte es das Pilot-
verfahren gehabt, dann wieder den alten Rechtszustand 
und spätestens in einem Jahr hätte es wieder einen 
anderen Rechtszustand.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Und, hat es 
geschadet?)

Damit erweisen Sie der Rechtssicherheit einen Bären-
dienst. Dieses Hin und Her in der Rechtssicherheit können 
wir den Bürgerinnen und Bürgern in Mittelfranken nicht 
zumuten. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Sie haben doch mit den 
Änderungen angefangen!)

Als Mittelfränkin weiß ich sehr wohl, sehr geehrter Herr 
Innenminister, dass solche Pilotverfahren nicht immer auf 
einhellige Begeisterung bei den Bürgerinnen und Bürgern 
stoßen. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Noch viel 
weniger stößt es aber auf Begeisterung, wenn wir zuerst 
mit viel Aufwand die Arbeitskraft von Beamtinnen und 
Beamten und damit auch Steuergelder binden, um dann 
sagen zu können, jetzt haben wir etwas, was die Henzler-
Kommission gefordert hat, und das bearbeiten wir irgend-
wann.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Aha! Das ist der 
Grund!)

– Tun Sie nicht so überrascht. Sie wissen doch, dass der 
Staatsminister schon bei der Einbringung des Gesetzent-
wurfes im Landtag die Henzler-Kommission erwähnt hat.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Unsinn bleibt Unsinn, 
Frau Kollegin!)

Unabhängig davon, ob Henzler das wollte oder nicht, 
waren wir übereinstimmend der Auffassung, dass es zwei 
Meinungen zum Widerspruchsverfahren gibt. Wir brau-
chen die Diskussion von 2004 nicht wieder neu aufzu-
rollen, denn die Entscheidung ist schon getroffen. Wir 
haben fast zwei Jahre lang Daten gesammelt. Die wollen 
wir jetzt auswerten. Wir halten es immer noch für richtig, 
zuerst Daten zu erheben, dann Daten auszuwerten, dann 
mit den betroffenen Verbänden ordentlich zu diskutieren 
und dann zu entscheiden.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Reden Sie nur mit den 
CSU-Bürgermeistern!)

Wir wollen nicht nur Daten erheben und dann gleich ent-
scheiden, denn letztlich haben wir drei Möglichkeiten: Den 
gänzlich alten Rechtszustand, die gänzliche Abschaffung 
des Widerspruchsverfahren oder die Auswertung, bei der 
die einzelnen Rechtsgebiete einer besonderen Untersu-
chung zugeführt werden. Das wollten wir alle.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Das wäre auch 
innerhalb von zwei Jahren möglich gewesen!)

Wir stimmen deshalb dem Gesetzentwurf zu. Herr Staats-
minister, ich sage jetzt, auch als Mittelfränkin: Sicherlich 
wird keiner böse sein, wenn die Zeitspanne bis zum 
30.06.2007 nicht voll ausgeschöpft wird und wir möglichst 
frühzeitig die Endergebnisse bekommen.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Sie bekommen kalte 
Füße!)
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Wir wären auch nicht böse, wenn sich das Gesetzge-
bungsverfahren schneller gestalten würde. Das Verfahren 
soll aber nicht zulasten einer ordentlichen Auswertung 
beschleunigt werden. Das eine ist das, was wir uns wün-
schen. Das andere ist das, was wir auf jeden Fall wollen: 
die nötige Zeit, um die gesammelten Daten ordnungs-
gemäß auszuwerten. Wir sind deshalb für den Gesetzent-
wurf und werden ihm unsere Zustimmung erteilen.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU – Zuruf von 
der SPD: Da klatscht auch keiner!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Gutten-
berger! Der vorliegende Gesetzentwurf ist ärgerlich. 

(Beifall bei der SPD)

Der Gesetzentwurf ist deshalb ärgerlich, weil das Parla-
ment, im Speziellen auch die Mehrheitsfraktion, mit 
diesem Gesetzentwurf an der Nase herumgeführt wird.

(Beifall bei der SPD)

Das Parlament wird deshalb an der Nase herumgeführt, 
weil das, was in dem neuen Gesetzentwurf steht, bereits 
in den Gesetzentwurf vor zwei Jahren hätte hineinge-
schrieben werden können.

(Beifall bei der SPD)

Hätte die Staatsregierung vor zwei Jahren einen Gesetz-
entwurf mit dem Inhalt vorgelegt, dass das Widerspruchs-
verfahren in Mittelfranken probeweise für drei Jahre aus-
gesetzt wird – weil zwei Jahre gebraucht werden, um 
Daten zu erheben und ein weiteres Jahr, um die Daten zu 
evaluieren –, um dann, aus den gewonnenen Erkennt-
nissen und im Vergleich mit den Verhältnissen in 
Schwaben, einen Vorschlag für eine bayernweit geltende 
Regelung machen zu können, dann, sage ich, hätten wir 
wahrscheinlich zugestimmt. Wir hätten wahrscheinlich 
zugestimmt, wie wir damals auch der zweijährigen 
Modellphase zugestimmt haben in der Erwartung, dass 
man nach zwei Jahren den Versuch beendet. Das Wider-
spruchsverfahren wurde für zwei Jahre probeweise aus-
gesetzt, und es ist für jeden logisch Denkenden selbstver-
ständlich, dass anschließend der sonst in ganz Bayern 
geltende Rechtszustand auch in Mittelfranken wieder her-
gestellt werden soll.

(Beifall bei der SPD)

So etwas muss man nicht beantragen, wenn Worte einen 
Sinn geben, wenn der Inhalt eines Gesetzentwurfs Sinn 
ergibt, so wie der Gesetzentwurf, der damals von der 
Staatsregierung – nicht von uns – vorgelegt worden ist. 
Nach dem Gesetzentwurf konnte es nur bedeuten, dass 
der ursprüngliche Rechtszustand nach zwei Jahren 
wieder gilt. Man konnte nämlich nicht ahnen, wenn man 
den Anspruch eines ergebnisoffenen Verfahrens ernst 

nimmt, ob die ideologiebefrachteten Meinungen der 
Henzler-Kommisson zum Widerspruchsverfahren richtig 
sind, wonach die Verfahren automatisch und immer dazu 
führen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Bayern 
gehemmt wird.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Lächerlich!)

Ob das stimmt, wollte man gerade ergebnisoffen evalu-
ieren. 

(Beifall bei der SPD)

Deshalb kann man jetzt nicht unterstellen, es wäre von 
Anfang an so gewesen, dass man in bestimmten Rechts-
fragen zu der Auffassung gelangt wäre: Wir müssen das 
bayernweit abschaffen, weil sonst die wirtschaftliche Ent-
wicklung gehemmt wird. – Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ich meine, das ist wirklich ein sehr ärgerliches 
Beispiel dafür, wie das Parlament an der Nase herumge-
führt wird. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, 
wie alle Kolleginnen und Kollegen sowohl hier im Plenum 
als auch im Ausschuss – auch die Kolleginnen und Kol-
legen von der CSU – der Meinung waren, zwei Jahre 
nehmen wir hin, aber die Prüfung muss ergebnisoffen 
sein, und nach zwei Jahren ist Schluss.

Es ist auch nicht so, dass man bei Null anfangen musste. 
Wir haben im Ausschuss mehrfach darüber diskutiert, ob 
die Ausgangsdaten schon erhoben wurden. Man hätte 
doch im Vorfeld, bevor man das Verfahren in Mittelfranken 
zwei Jahre auf Probe abschafft, erheben können, wie viele 
Widersprüche es in einem Vergleichszeitraum von zwei, 
drei Jahren zuvor gegeben hat und wie viele Verfahren es 
in Schwaben gab. Es wäre doch eine gute Basis gewesen, 
zu fragen, wie viele Verfahren es in Ansbach und wie viele 
es in Augsburg gegeben hat. Das wären die Ausgangs-
daten gewesen. Man hätte nicht bei Null anfangen 
müssen. Offensichtlich wurden diese Daten aber nicht 
erhoben.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Da wurden die Haus-
aufgaben nicht gemacht!)

Nun tut man so, als habe man zu Beginn des Gesetzent-
wurfs vor völlig neuen Fragen gestanden.

Eine weitere Bemerkung, meine Damen und Herren: Lies-
chen Müller, auf deren Urteilskraft wir viel mehr setzen 
sollten, hat ahnen können, dass dann, wenn man ein 
bewährtes Instrument wie das des verwaltungsinternen 
Widerspruchsverfahrens abschafft und die Rechtsschutz-
möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger einschränkt, 
die Anzahl der Klagen bei den Verwaltungsgerichten, hier 
beim Verwaltungsgericht Ansbach, zunehmen wird. Es ist 
keine große Überraschung, dass das so gekommen ist. 
Es ist insbesondere auch deshalb keine große Überra-
schung, weil das Widerspruchsverfahren eine immer 
wieder gelobte Befriedungsfunktion hatte und weiterhin 
hat. Das Verfahren ermöglicht, dass strittige Verfahren auf 
der Ebene der Verwaltung einer verwaltungsinternen Kon-
trolle unterzogen werden. In nicht wenigen Fällen wird 
dann eine vernünftige Lösung gefunden, ohne dass man 
das Verwaltungsgericht bemühen muss. Jetzt hat man 
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dieses Widerspruchsverfahren in Mittelfranken für zwei 
Jahre abgeschafft und stellt fest, dass das, was Lieschen 
Müller bereits geahnt hat, tatsächlich eingetreten ist: Beim 
Verwaltungsgericht Ansbach ist die Anzahl der Klagen 
bereits im ersten Jahr um 78 % angewachsen. Im Ver-
gleich dazu: Beim Verwaltungsgericht Augsburg sind die 
Verfahren im gleichen Zeitraum um 32 % zurückge-
gangen. Das kann nun ausdifferenziert werden, das hat 
man auch getan. Die meisten von Ihnen, die sich mit dem 
Thema befasst haben, kennen auch die Darstellung. Sie 
bringt zugegebenermaßen Ergebnisse, die nicht nur pro-
zentual betrachtet werden können, sondern die anhand 
der absoluten Zahlen bewertet werden müssen. Wenn es 
aber so ist, dass beim Abgabenrecht eine Zunahme um 
mehrere 100 % eingetreten ist – beim Rundfunkgebüh-
renrecht und bei anderen Rechtsgebieten hat sogar ein 
Anstieg um über 1000 % stattgefunden –, dann ist das 
nicht überraschend, sondern die logische Konsequenz. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können 
bereits nach dem ersten Jahr – in wenigen Tagen endet 
bereits das zweite Jahr, ohne dass wir als Parlament dar-
über einen Ergebnisbericht erhalten hätten – Folgendes 
feststellen: Erstens. Die Abschaffung des Widerspruchs-
verfahrens hat dazu geführt, dass die Ausgangsbehörden 
mehr arbeiten müssen, weil sie den Ausgangsbescheid in 
vielen Fällen vor Gericht vertreten müssen. Das geht bei 
der einen Ausgangsbehörde leichter als bei der anderen, 
weil es unterschiedliche Ausgangsbehörden gibt. Bei 
einer kreisangehörigen Gemeinde ist es möglicherweise 
schwieriger – vielleicht muss externer Verstand eingekauft 
werden – als bei anderen, die über die notwendige Man-
power verfügen. 

Zweitens. Die Klagen zum Verwaltungsgericht Ansbach 
haben in erheblichem Maße zugenommen. Nun könnte 
man sagen, das ist uns gerade recht, weil wir dort Richter-
stellen haben, die so eigentlich nicht mehr gebraucht 
werden, nachdem die Zahl der Asylverfahren zurückge-
gangen ist. Dort hat man also Kapazitäten frei. Dann muss 
man sich aber auch die Frage gefallen lassen, ob Richter 
am Verwaltungsgericht Ansbach die richtige Stelle dafür 
sind, oftmals einfach gelagerte Streitfragen zu ent-
scheiden, die eigentlich auf dem kleinen Dienstweg 
zurückgewiesen werden könnten. Könnten die Kapazi-
täten andernorts nicht besser genutzt werden?

Drittens. Auch diese Konsequenz muss man sehen: Die 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Mittelfranken 
hat dazu geführt, dass der Versuch der Bürgerinnen und 
Bürger, dort zu ihrem Recht zu kommen, mit deutlich 
höheren Kosten verbunden ist als in den anderen Regie-
rungsbezirken. 

(Beifall bei der SPD)

Während das Widerspruchsverfahren vergleichsweise 
kostengünstig war und im Regelfall ohne die Einschaltung 
von Anwälten durchgeführt wurde, verhält es sich bei der 
Klage vor dem Verwaltungsgericht genau anders: Die Ein-
schaltung anwaltlichen Beistands ist meistens erforder-
lich. Das kostet. Der Vergleich zwischen Widerspruchs-
verfahren und verwaltungsgerichtlichem Verfahren wurde 
dargestellt. Es geht nicht nur um einige wenige Euro, son-

dern die Bürgerinnen und Bürger werden mit dem Vier- bis 
Fünffachen an Kosten belastet, wenn das Rechtsmittel 
nicht erfolgreich ist, und das ist in der Mehrzahl der Fälle 
so.

Eine weitere Bemerkung, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. Wir müssen uns immer wieder Grundsatz-
fragen vor Augen führen. Man kann zwar auch die Augen 
zumachen und sagen: Wenn die Henzler-Kommission 
meint, das Widerspruchsverfahren ist schädlich, dann 
setzen wir die Vorschläge um. Man kann aber auch 
genauer hinsehen und fragen, wozu das Widerspruchs-
verfahren eigentlich dient. Ist es nicht ähnlich wie in 
anderen Rechtsbereichen, wo versucht wird, die Gerichte 
durch vorgerichtliche Streitbeilegungsmöglichkeiten zu 
entlasten? 

(Beifall bei der SPD)

Im Bereich des Zivilrechts bemühen wir uns, das Schlich-
tungsverfahren zu etablieren. Wir bemühen uns, Güte-
richter zu installieren. Wir bemühen uns, das Instrument 
der Mediation einzuführen bzw. auszuweiten. Dies alles 
mit dem Argument: Alles ist besser als eine strittige Ent-
scheidung vor Gericht. Dafür gibt es vielerlei Gründe. Ein 
Verfahren vor Gericht dauert lange, kostet viel Geld, baut 
Fronten auf und führt letztlich nicht zur Befriedung, son-
dern dazu, dass es einen Sieger und einen Verlierer gibt. 
Alles andere ist besser. 

Ausgerechnet im Verwaltungsrecht geht man nun den 
genau entgegengesetzten Weg. Man treibt die Leute 
nachgerade vor Gericht. Ob das in Übereinstimmung mit 
der sonst vorgegebenen Linie steht, wage ich zu bezwei-
feln. 

Ich mache eine vorletzte Bemerkung. Beim Bayerischen 
Verfassungsgericht sind zwei Popularklagen wegen der 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in Mittelfranken 
anhängig. Schon der Respekt vor dem Gericht, das noch 
nicht entschieden hat, sollte uns daran hindern, die Test-
phase um ein weiteres Jahr zu verlängern. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine letzte Bemerkung. Die Abschaffung des Wider-
spruchsverfahrens in Mittelfranken fällt eher zufällig, aber 
doch damit zusammen, dass im Bereich der Landwirt-
schaft genau in diesem Zeitraum allein in Mittelfranken, 
wie uns gesagt worden ist, über 14 000 Bescheide 
ergangen sind, die Ausgleichszahlungen zum Inhalt 
haben, die an die Landwirte geleistet werden können und 
von denen viele Landwirte existenziell betroffen sind. 

Nun hat man gesagt: Das macht ja nichts; wenn das 
Widerspruchsverfahren abgeschafft wird, dann müssen 
eben die Landwirtschaftsabteilungen bei der Regierung 
mehr beraten. Nun hat man aber diese Abteilungen bei 
der Regierung abgeschafft. Die gibt es nicht mehr. Wo 
sollen sich die Landwirte jetzt beraten lassen? Die 
müssten sich jetzt eigentlich nach Landshut wenden. 
Daher wundert es mich nicht, dass ausgerechnet aus dem 
Bereich der Landwirtschaft der Aufschrei der Empörung 
am allergrößten ist, weil es für viele um existenzielle 
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Fragen geht, die jetzt im großen Umfang vor dem Verwal-
tungsgericht geklärt werden müssen. Das ist wohl auch 
der Hintergrund, warum im ersten Ergebnisbericht keine 
Aussage darüber getroffen worden ist, wie viel Verfahren 
aus dem Landwirtschaftsbereich anhängig gemacht 
worden sind. 

Weil das so ist und nicht weil wir uns dem Fortschritt 
widersetzten, nicht weil wir nicht bereit wären, auch 
einmal etwas auszutesten, sondern weil durch die Art und 
Weise, wie das Innenministerium diese Testphase ins 
Werk gesetzt hat und sie jetzt auch noch verlängern will – 
ich bin fest davon überzeugt, dass man sich das vorher 
nicht gut genug überlegt hat und es jetzt durch die Verlän-
gerung um ein Jahr zu kaschieren versucht –, das Parla-
ment mit dem heute zu beschließenden Gesetzentwurf an 
der Nase herumgeführt wird, lehnen wir den Gesetzent-
wurf ab. 

(Beifall bei der SPD) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Die nächste 
Wortmeldung kommt von Frau Kollegin Stahl. 

Christine Stahl (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine Herren 
und Damen! Das Widerspruchsverfahren ist für Mittel-
franken aus Gründen der Transparenz, wegen der hohen 
Kostenbelastung für die Bürgerinnen und Bürger und um 
den Kommunen eine fl exible Handhabung von Verwal-
tungsverfahren zu ermöglichen, in relevanten Bereichen 
wieder zuzulassen. Von einer kompletten, alle Verwal-
tungsbereiche umfassenden Abschaffung sollte Abstand 
genommen werden. 

Spätestens jetzt, in der Zweiten Lesung, haben auch die 
Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Regionen die 
Ohren zu spitzen. Denn das, was wir in Mittelfranken stell-
vertretend für sie zwei Jahre lang diskutiert haben, wird 
sie vor Ort noch einholen. Sie sollten sich sehr genau 
überlegen, ob Sie hier mit der bisher probeweisen 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens, die dann aber 
für ganz Bayern gilt, einverstanden sein werden. Denn 
dass die Widerspruchsverfahren abgeschafft werden – in 
welchem Umfang das geschehen soll, ist noch dahinge-
stellt –, ist nach dem, was ich in den Debatten zu dem 
vorliegenden Gesetzentwurf gehört habe, Fakt. 

Ich bedauere, dass man noch nicht ansatzweise die 
Bereiche, die es betreffen könnte – Zahlen liegen bereits 
vor –, nennt, sondern dies als hochgeheime Verschluss-
sache handelt. 

Fakt ist jedenfalls, dass von einer probeweisen Abschaf-
fung nicht mehr die Rede sein kann. Mit dem vorgelegten 
Gesetzentwurf wird die für Mittelfranken geltende Rege-
lung verlängert, um dann nahtlos zu einer Abschaffung 
übergehen zu können. 

Es war vereinbart – Kollege Schindler hat schon darauf 
hingewiesen –, nach zwei Jahren eine Bestandsaufnahme 
vorzunehmen. Ich wiederhole jetzt nicht – denn das wurde 
hervorragend ausgeführt –, was Sie dann eigentlich hätten 
tun müssen, und zwar an Ihrem Abstimmungsverhalten 
gemessen, wenn Ihnen hätte klar sein müssen, dass die 
zwei Jahre nicht ausreichen, die bei dem ersten Gesetz-

entwurf vorgesehen waren. Sie hätten den Entwurf näm-
lich ablehnen müssen. Aber das haben Sie nicht getan. 

In welchen Bereichen der Wegfall unschädlich sein wird 
und in welchen Bereichen man ihn mittragen kann, hätten 
wir gern – wie vorgesehen – gemeinsam mit Ihnen evalu-
iert. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Einer differenzierten Betrachtungsweise verschließen wir 
uns in keiner Weise. Wir wehren uns aber dagegen – das 
muss man natürlich im Detail besprechen –, wenn es um 
den Schutz von Lobbyinteressen gehen soll. Einem sol-
chen Ansinnen erteilen wir in diesem Zusammenhang eine 
klare Absage. 

Bereits in unserer Schriftlichen Anfrage und dem von der 
SPD beantragten Zwischenbericht im Rechtsausschuss 
kristallisierten sich Probleme heraus, die in einem Endbe-
richt abschließend hätten bewertet werden sollen. Wir 
fragen uns nun natürlich, an welchem Ort diese Endbe-
wertung, die im Ausschuss hätte erfolgen sollen, statt-
fi nden wird. Ich habe die Befürchtung, dass sie am 
Landtag vorbeigehen wird bzw. wir das nur noch im 
Rahmen eines fertigen Gesetzentwurfs werden disku-
tieren können, wobei sowieso klar ist – die Kehrtwendung, 
die Frau Guttenberger hier heute vorgeführt hat, belegt es 
–, wie die Entscheidung bei diesem Gesetzentwurf aus-
gehen wird. 

So sieht für mich keine offene Evaluierung aus. So sieht 
für mich auch keine ehrliche Debatte aus. Und das wurde 
ausgerechnet vonseiten der CSU angestoßen, der die 
Werte von Aufrichtigkeit, Treue und was weiß ich immer so 
unglaublich wichtig sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Schon aus diesem Grund lehnen wir den vorliegenden 
Gesetzentwurf ab. 

Wenn uns nun nach zwei Jahren eine endgültige Evaluie-
rung vorenthalten wird, muss ich mich bei der Bewertung, 
die ich mich schon vorzunehmen traue, auf das Zahlen-
material des Zwischenberichts und auf das stützen, was 
wir bei den Städten und Gemeinden schon einmal abge-
fragt haben. Ich sage Ihnen, dass eine deutliche Sprache 
gegen eine komplette Abschaffung des Widerspruchsver-
fahrens gesprochen wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist gekommen, wie wir es befürchtet haben: Für die 
Bürger wird das Verfahren schwieriger. Es wird teurer, 
wenn sie vor Gericht ziehen müssen, und zwar bis um das 
Fünffache. Wir erreichen damit natürlich auch, dass es 
sich viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr leisten 
können oder wollen, vor Gericht ihr Recht zu suchen. 
Letzteres war aber doch auch Ziel der Aktion. Herr Kollege 
Weiß von der CSU hat in seinem allerersten Redebeitrag 
im Ausschuss in dieser Richtung gesprochen. 

Ich muss Ihnen sagen: Wenn das Ihr Ziel war, dann hat es 
nicht geklappt. Meine Recherchen haben ergeben, dass 
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genau die Klientel, die man abhalten wollte, trotzdem 
noch vor Gericht geht, und zwar teilweise wegen einzelner 
Sätze. Das Argument, hier werde eine Entlastung 
geschaffen, trifft also nicht zu. 

Wenn man damit auch diejenigen trifft, die dringend eine 
Unterstützung entweder seitens der Verwaltung oder sei-
tens des Gerichts brauchen – vor allem bei sozialen 
Themen –, dann hat es mit Gerechtigkeit nicht mehr viel 
zu tun, diese Leute vor Gericht zu jagen. 

Es ist sicher richtig, dass der Mehrzahl der Widersprüche 
in der Vergangenheit nicht abgeholfen worden ist. Wohl 
aber ist einer erklecklichen Zahl von Widersprüchen – der 
Städte- und Gemeindetag hat die Zahl von 20 % genannt 
– abgeholfen worden. 

Nicht enthalten sind darin zum Beispiel die vielen Fälle, wo 
eine Kleinigkeit durch einen Telefonanruf richtig gestellt 
werden konnte. 

Ich bin der Meinung, dass man durch das Ausscheiden 
der Verwaltungszwischenstufe den Bürgerinnen und Bür-
gern insoweit schadet, als ihnen damit ein direkter 
Ansprechpartner, eine direkte Ansprechpartnerin fehlt. Wir 
wissen das aus unserer Arbeit. Wir haben mit den Bürge-
rinnen und Bürgern vor Ort zu tun. Sehr viele sind mit den 
Verwaltungsverfahren überfordert. Wie sehr sind sie dann 
erst mit den Verfahren vor Gericht überfordert, die sie 
ohne Anwalt gar nicht mehr bewältigen können? Diese 
direkten Ansprechpartnerinnen und -partner haben die 
Möglichkeit gehabt, Entscheidungen zu erläutern und zu 
erklären, was in einem Bescheid steht und warum. Sie 
waren möglicherweise auch Leitstelle für weitere Ver-
fahren, oder sie konnten sagen, an wen man sich wenden 
kann, wenn weiterer Beratungsbedarf besteht. Teilweise 
wird das immer noch so gemacht, weil die Verwaltung die 
Bürgerinnen und Bürger nicht im Stich lassen will. Insofern 
ist sowieso keine Entlastung erfolgt, weil man es einfach 
nicht fertig bringt zu sagen, dass man nichts mehr mit-
teilen dürfe, weil das Verfahren abgeschlossen sei. Man 
bemüht sich, zu helfen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das ist jedoch nicht im Sinne des Erfi nders gewesen. 

Durch die Widerspruchsverfahren war Verwaltung weniger 
anonym, und sie war damit bürgerfreundlich. Ich würde 
diesen Umstand auf Staatsregierungsseite nicht gering 
schätzen. Was bringt denn die Menschen am meisten auf 
die Palme? – Das ist, wenn sie das Gefühl haben, gegen 
eine Gummiwand zu laufen. Das ist das Gefühl, nicht 
angehört zu werden, und das ist der Eindruck, dass sich 
das Gegenüber mit dem eigenen Anliegen nicht beschäf-
tigt. Wir haben das Anliegen dann in der Folge als Petition 
auf dem Tisch. Mit der Abschaffung des Widerspruchver-
fahrens wird dieses Gefühl sehr verstärkt werden. Sie 
werden sich noch mehr als lästige Bittsteller vor einer 
undurchsichtigen Verwaltung vorkommen. Ich zitiere die 
Forderung des Bayerischen Gemeindetags. Dieser 
möchte 

den Widerspruch als einen unbürokratischen, 
fl exiblen, verhältnismäßig billigen und damit bür-

gernahen Rechtsbehelf auch für Mittelfranken 
schnellstmöglich wieder zulassen. Die uns bisher 
aus Mittelfranken regelmäßig mitgeteilten nega-
tiven Erfahrungen lassen uns an der Argumenta-
tion festhalten. 

Sie reden von Entbürokratisierung. An diesem Punkt muss 
man nachhaken. Was hat es mit Bürokratieabbau zu tun, 
wenn hochbezahlte Juristen und Juristinnen nach Ans-
bach gejagt werden, um dort die Position der Städte und 
Gemeinden zu vertreten? – Sie beschäftigen die Richter 
zum Teil mit Marginalien – das wurde uns mitgeteilt. Die 
Kläger sind zum Teil, weil überfordert und ohne Anwalt, 
nicht einmal anwesend. 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Ich halte das für keinen Beitrag zum Bürokratieabbau. Ich 
würde dringend dazu raten, wenn es zum Beispiel um 
Rechenfehler geht, den bisher üblichen Weg einzu-
schlagen. 

Warum „reiten“ wir auf dieser für Außenstehende so tro-
ckenen Materie herum? – Wenn man von Widerspruchs-
verfahren und von Verwaltungsgerichtsordnung spricht, 
kann man sicher sein, dass außer bei denen, die Erfah-
rung haben und betroffen sind, zunächst einmal die Ohren 
geschlossen werden. Unseres Erachtens muss diese 
Debatte wie die vorhergegangene Debatte in einem 
Gesamtkontext betrachtet werden. Hier werden immer 
nur Einzelmaßnahmen diskutiert. Wir haben, egal ob es 
um die Abschaffung der Amtsgerichtszweigstellen, die 
Privatisierung der Zwangsvollstreckung, die Übertragung 
von weiteren Aufgaben an die Notare geht, mit einer Viel-
zahl von Entscheidungen zu tun, 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

die im Rahmen der Justiz- und Verwaltungsreform auf 
Kosten der Bürgerinnen und Bürger gehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Gleichzeitig erleben wir, dass Rechte wie zum Beispiel die 
Informationsfreiheitsrechte verwehrt werden. Aber auch 
aus noch einem anderen Grund verbietet sich die Verlän-
gerung und in deren Folge die Abschaffung des Wider-
spruchsverfahrens. Die Klage – das wurde angesprochen 
– zu § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – und 
zu der Frage, inwieweit die Abschaffung mit dem Bundes-
recht kompatibel ist, läuft noch. Ich weiß nicht, ob Sie 
Erkenntnisse haben, wann die Entscheidung zu erwarten 
ist. Ich meine aber, dass diese Entscheidung abgewartet 
werden muss. Das ist auch wichtig wegen des Bürokratie-
abbaus, damit Sie keine Gesetze erlassen und verab-
schieden, die unter Umständen wieder geändert werden 
müssen, soweit Sie sich dieser nicht verweigern – ich 
kenne Ihre Bereitschaft dazu. Hier ist abzuwarten, wie die 
Gerichtsentscheidung ausgeht. 

Ich fordere Sie auf, bei Ihrer Zusage einer ehrlichen Evalu-
ierung in Zusammenarbeit mit dem Parlament zu bleiben, 
keine Verlängerung der Probephase vorzunehmen und 
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auch das vorab geplante und mit uns abgesprochene 
Verfahren einzuhalten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Um das Wort hat 
Herr Staatsminister Dr. Beckstein gebeten. Bitte schön, 
Herr Staatsminister. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Liebe Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wundere 
mich, warum die Verlängerung des Probelaufs in Mittel-
franken bei der Opposition so sehr umstritten ist. Wir 
wollten den Probelauf, weil die Grundüberlegung auch 
unter den Aspekten des Bürgerschutzes richtig ist, 
schneller über die rechtliche Lage zu einem Ergebnis zu 
kommen. Klar ist, dass mehr Instanzen mehr Geld kosten. 
Deshalb muss man überlegen, ob es wirklich richtig ist, 
dass mehrere Behörden und Gerichte jeweils oberfl äch-
lich prüfen oder ob es nicht besser ist, wenn sich eine 
Ausgangsbehörde den Bescheid richtig überlegt, sodass 
sie dazu stehen kann, und sich daran, wenn nötig, das 
Gerichtsverfahren anschließt. 

Als ehemaliger Anwalt weiß ich, wovon ich rede. Jeder 
weiß, dass ich in Nürnberg als Anwalt tätig war und insbe-
sondere das Verwaltungsrecht als Schwerpunkt hatte. 
Bisher musste zum Beispiel ein Bescheid der Stadt Nürn-
berg von der Regierung von Mittelfranken in vielen 
Monaten überprüft werden, wobei er nur in ganz ganz 
seltenen Fällen korrigiert worden ist. Zwar liegen meine 
Erfahrungen als Anwalt lange zurück, aber man kann noch 
heute davon ausgehen, dass der Widerspruch aus den 
Gründen des Ausgangsbescheides in der Regel nach 
zehn Monaten zurückgewiesen wird. Dann kann Klage 
erhoben werden. 

Deshalb wurde einvernehmlich vereinbart, in einem zwei-
jährigen Probelauf zu überprüfen, wo das Widerspruchs-
verfahren abgeschafft werden kann und wo nicht. Nun hat 
sich herausgestellt, dass der zweijährige Probelauf nicht 
ausreicht, weil erhebliche andere Änderungen eingeführt 
worden sind. Jeder weiß, dass beispielsweise die Kosten-
vorschusspfl icht eine erhebliche Änderung ist. 

Frau Kollegin Stahl, ich hatte eine große Kanzlei in Nürn-
berg mit mehreren zehntausend Klagen. Ich kann Ihnen 
deshalb die Bedeutung erläutern, wenn Vorschuss 
erhoben wird. Früher wurde unter Haftpfl ichtgesichts-
punkten in jedem Fall sofort Rechtsmittel eingelegt, um 
auf die Weise nicht das Problem der Fristenüberwachung 
zu haben. Das überlegt man sich, wenn Vorschuss 
erhoben wird und die Klagerücknahme kostenpfl ichtig ist. 
Man muss die Fristen anders managen. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Beyer 
(SPD))

Ich bitte um Nachsicht, aber ich habe auf diesem Gebiet 
relativ große Praxiserfahrung; denn ich hatte eine ganz 
große Kanzlei. 

Da kann ich nur sagen, es hat in dieser Zeit Verände-
rungen gegeben, die die Beantwortung der Frage schwie-
riger gemacht haben: Ist der Probelauf richtig oder ist er 
nicht richtig?

Was Sie von der SPD wollen, halte ich für absolut absurd. 
Ich kenne keinen Rechtsanwalt in Mittelfranken, der Ihre 
Meinung für richtig hält.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Ich schon! – Johanna 
Werner-Muggendorfer (SPD): Er ist auch ein Mit-
telfranke!)

– Hören Sie sich doch erst einmal meine Ausführungen 
an, bevor Sie sich aufregen. 

Ich wiederhole, ich kenne keinen Anwalt, der Ihre Meinung 
für richtig hält, jetzt das Widerspruchsverfahren wieder 
zuzulassen, um es in den nächsten Monaten in Teilberei-
chen womöglich abzuschaffen. Ich frage Sie: Kennen Sie 
jemand aus der Anwaltskammer, aus den Anwaltsver-
einen oder den großen Kanzleien in Mittelfranken, der das 
sagt?

Ich sage Ihnen: Das geht schon deswegen nicht, weil 
dann am Telefon aufgrund des Hinweises keine Auskunft 
mehr darüber gegeben werden kann, wann der Bescheid 
erlassen worden ist, sondern da muss der Anwalt sagen: 
Bitte, legen Sie mir die Rechtsmittelbelehrung vor. Das 
kann doch nicht richtig sein.

Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, in den zwei Jahren 
vorzusehen: Wo wird das Widerspruchsverfahren abge-
schafft, wo nicht? Das hat sich wegen anderer Ände-
rungen, beispielsweise wegen der Vorschusserhebung, 
aber auch wegen des Versuchslaufs in den beteiligten 
Landratsämtern, die auch außerhalb Mittelfrankens als 
Vergleichsbehörden herangezogen wurden, als kompli-
ziert herausgestellt. Man musste erst eine einheitliche 
Erfassungsgrundlage schaffen. Die Vergleichslandrats-
ämter haben auch nicht mit der gleichen Begeisterung 
mitgemacht – ich bin ja dankbar, dass sie überhaupt frei-
willig mitgemacht haben. Deswegen dauert die Evaluation 
länger.

Noch einmal: Ich komme aus der Anwaltschaft, und ich 
habe viele Freunde, die Anwälte sind. Ich kenne nie-
manden, der das, was Sie vorschlagen, Herr Schindler – 
dann führen wir die Widerspruchsverfahren wieder fl ä-
chendeckend ein, um sie nachher wieder partiell abzu-
schaffen –, für vernünftig hält, weder beim Anwaltsverein 
in Mittelfranken noch im Bereich der Anwaltskammer.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Dann 
wissen Sie bereits jetzt, was rauskommt!)

Jetzt werfen Sie uns vor, wir hätten vielleicht gleich drei 
Jahre nehmen sollen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Schindler?
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Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Ja.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön, 
Herr Kollege.

Franz Schindler (SPD): Herr Staatsminister, wollen Sie 
bitte zur Kenntnis nehmen wollen, dass ich noch als 
Rechtsanwalt zugelassen und als solcher auch tätig bin 
– durchaus, durchaus –, sodass ich mir erlaube, das zu 
unterstreichen, was ich gesagt habe.

Aber meine Frage ist eine ganz andere: Sie scheinen 
schon zu wissen, in welchen Bereichen Sie das Wider-
spruchsrecht bayernweit abschaffen wollen.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Drei!)

Dann sagen Sie es uns doch.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wenn das stimmt, stimmen Sie mir dann zu, dass Ihre 
Behauptung nicht stimmt, es gebe ein ergebnisoffenes 
Verfahren – was doch auch bedeuten könnte, es bleibt im 
restlichen Bayern im Prinzip so, wie es ist?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Herr Kollege Schindler, meine vorläufi ge Meinung 
ist, dass es Teilbereiche gibt, in denen das Widerspruchs-
verfahren Sinn macht, und Bereiche, in denen es keinen 
Sinn macht. Welche Bereiche das sind, weiß ich noch 
nicht, weil ich die Evaluierung noch nicht kenne. Des-
wegen muss man abwarten.

Jetzt kann man uns vorwerfen, dass die Evaluierung noch 
nicht vorliegt. Wir hatten erwartet, dass die Evaluierung 
eher vorliegt. Ich habe dargelegt, dass das Verfahren 
durch gesetzliche Veränderungen, beispielsweise Vor-
schusspfl icht, deutlich verändert wurde. Es hat auch 
länger gedauert, als wir uns vorgestellt hatten. Auch die 
Auswertung dauert länger, als wir uns vorgestellt hatten. 
Aber für den Vorschlag fl ächendeckend in Mittelfranken 
das Widerspruchsverfahren einzuführen und es in den 
nächsten Monaten teilweise wieder abzuschaffen, fi nde 
ich in meinem Freundeskreis, und ich komme aus der 
Anwaltschaft, niemanden, der das für vernünftig hält.

Herr Kollege Beyer, Sie kennen aus dem Anwaltsverein 
und der Anwaltskammer sicher auch Leute, die sagen: 
Das dauernde Hin und Her ist nicht akzeptabel, wobei 
man den Mandanten fragen muss: Was steht in der 
Rechtsbelehrung?

Deswegen muss ich sagen: Wir brauchen mehr Zeit als 
die zwei Jahre für die Evaluierung. Das ist bedauerlich, 
aber es hat auch deutliche Veränderungen gegeben. Dass 
sich die Klagezahlen erhöht haben, beweist zunächst 
noch gar nichts. Denn zunächst kommen die Verfahren, in 
denen ein Widerspruchsverfahren gelaufen ist, zum 
Gericht und dann die Verfahren ohne Widerspruchsver-

fahren. Das heißt, es muss rechnerisch die ersten Monate 
zu einer Verdoppelung kommen, wenn sich nichts verän-
dert. Nachdem Widerspruchsverfahren nicht alle gleich 
lang dauern, wäre extrem schwer zu evaluieren, was die 
Erhöhung oder Reduzierung der Klagebelastung ist. Von 
daher verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum Sie sich 
über die Verlängerung so furchtbar ärgern und aufregen. 
Sie haben den Versuch als solchen ja mitgetragen.

Ich wollte, dass wir den Versuch nicht ohne Auswertung 
lassen. Diese Auswertung können wir noch nicht vor-
nehmen. Deshalb hätte ich eigentlich eher Kritik daran 
erwartet – ich sage das ganz offen –, dass die Auswertung 
des Versuchs länger dauert, als wir zunächst erwartet 
haben. Das ist eine Kritik, die ich einstecke. Aber ich halte 
Ihren Vorschlag, das Widerspruchsverfahren für ein paar 
Monate einzuführen und es dann wieder abzuschaffen, für 
völlig unvertretbar und unverständlich, weil ich auch in 
meinem Freundeskreis, der natürlich noch sehr viele 
Anwälte enthält, keinen einzigen kenne, der das für richtig 
hält, was Sie haben wollen; denn für den Bürger, das muss 
man auch sagen, ist das Widerspruchsverfahren nicht nur 
etwas Positives, sondern es erhöht die Kosten, wenn sich 
ein Klageverfahren anschließt. Die Widerspruchskosten-
gebühr kostet zusätzlich etwas.

Ob es tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, zu 
sagen: Wir machen zunächst einmal Bescheide, die relativ 
oberfl ächlich sind, und wem das nicht passt, der soll 
Widerspruch erheben, und dann machen wir eine Klage 
durch drei Instanzen, weiß ich nicht. Das wäre möglicher-
weise anders zu regeln.

Deswegen sollten wir die Ausgangsbescheide freundlich 
und sorgfältig erstellen, sodass man davon ausgehen 
kann, dass das die Meinung der Verwaltung ist, ohne zu 
beanspruchen, dass sich eine komplette zweite Behörde, 
nämlich die Widerspruchsbehörde, damit beschäftigt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, gestatten Sie noch eine zweite Zusatzfrage?

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Ja.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön, 
Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Herr Staatsminister, wollen Sie 
mit Ihrem Hinweis darauf, dass die Ausgangsbehörde 
dort, wo es kein Widerspruchsverfahren gibt, die 
Bescheide gerichtsfest und freundlich gestalten soll, zum 
Ausdruck bringen, dass dort, wo es das Widerspruchs-
verfahren noch gibt, nämlich in den anderen sechs Regie-
rungsbezirken, die Ausgangsbehörden ihre Bescheide 
oberfl ächlich erlassen?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister.



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode5338 Plenarprotokoll 15/70 v. 21. 06. 2006

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Dass in manchen Bereichen Ausgangsbescheide 
einer Überprüfung nicht standhalten, ist die Begründung. 
Sonst bräuchten wir kein verwaltungsinternes Wider-
spruchsverfahren. Ein verwaltungsinternes Widerspruchs-
verfahren macht nur dann Sinn, wenn man sagt, dass die 
erste Instanz das nicht sorgfältig genug angeschaut hat, 
was bei kleinen Gemeinden vielleicht sinnvoll ist. Des-
wegen sage ich: Ich akzeptiere sofort Ihre Kritik, wenn Sie 
sagen, wir hätten von Anfang an drei Jahre nehmen sollen. 
Dann würde ich anfügen: Wir hätten dann vielleicht auch 
die hellseherische Fähigkeit haben müssen zu wissen, 
dass wir in dieser Zeit das Vorschussverfahren für die ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren einführen, was das Kla-
geerhebungsverfahren völlig geändert hat. Aber diese 
hellseherische Fähigkeit hatten wir nicht.

Ihr Begehren, das Widerspruchsverfahren in Mittelfranken 
wieder fl ächendeckend einzuführen und in den nächsten 
Monaten schaffen wir es partiell wieder ab, halte ich für 
völlig falsch und unvertretbar.

Ich kenne in meinem Freundeskreis, der aus vielen 
Anwälten besteht, keinen einzigen, der Ihre Meinung 
unterstützt. Sie sagen: Ihr hättet es von vornherein etwas 
schneller designen oder von vornherein auf drei Jahre 
anlegen sollen. Aber zunächst das Widerspruchsverfahren 
wieder einzuführen, um es in den nächsten Monaten par-
tiell wieder abzuschaffen, das kann ich nicht für vernünftig 
ansehen.

Wir brauchen mehr Zeit. Das ist unerfreulich. Es hat Ände-
rungen gegeben, Stichwort Vorschusspfl icht, und es hat 
insbesondere Schwierigkeiten gemacht, den Vergleich mit 
anderen Landratsämtern auf den Weg zu bringen.

Bezüglich der Landwirtschaft will ich darauf hinweisen, 
dass gerade Bescheide mit mehrjähriger Bindung und 
Subventionsbescheide nicht von der Verlängerung erfasst 
werden, weil die Bescheide in diesem Verfahren im Früh-
jahr dieses Jahres erlassen wurden, sodass sie in jeder 
Weise von der probeweisen Abschaffung in Mittelfranken 
betroffen waren. 

Das hat in der Tat dazu geführt, dass der mittelfränkische 
Bauernverband sagte, nun haben wir ein Verfahren 
weniger als die anderen. Dies ist in der Tat unerfreulich. 
Allerdings war das Bestandteil des probeweisen Abschaf-
fens, das Sie, meine Damen und Herren, ursprünglich 
mitgetragen haben. 

Ihre Grundidee, zu sagen, die Verwaltung soll sich lieber 
einmal sorgfältig überlegen, welchen Bescheid sie erlässt, 
als dass sie zunächst einen Bescheid herausgibt und 
abwartet, ob eine Beschwerde kommt, teile ich. Aus 
diesem Grunde halte ich eine Verlängerung um ein Jahr 
für vernünftig. Wir werden diese Verlängerung für eine 
sorgfältige Evaluation nutzen. Wenn wir gewusst hätten, 
dass wir es ganz abschaffen müssten, hätten wir nicht die 
Verlängerung gewählt, sondern ich hätte die vollständige 
Abschaffung vorgeschlagen. Wenn es als Flop anzusehen 
wäre, würden wir es schlichtweg auslaufen lassen. 

Ich meine allerdings nach den vielen Gesprächen, die ich 
mit meinen Freunden in der Anwaltschaft geführt habe, 

sagen zu können, dass es zum Teil durchaus Sinn hat. 
Und dafür soll auch diese Evaluation stattfi nden. Ich kann 
das Ergebnis jetzt noch nicht vorlegen, und deshalb meine 
ich, dass die Verlängerung um ein Jahr sinnvoll ist. 

Ich hätte mich gefreut, wenn ich dafür die Zustimmung 
der Opposition gefunden hätte, und ich hätte auch Ihre 
Kritik akzeptiert, Herr Kollege Dr. Beyer und Herr Kollege 
Schindler, wenn Sie uns vorgeschlagen hätten, die 
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens von Anfang an 
auf drei Jahre zu begrenzen.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Sollen wir das noch 
einmal thematisieren?)

Wir haben natürlich auch das Pech gehabt, dass die Kos-
tenvorschusspfl icht gerade in der Zeit eingeführt worden 
ist. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Nein, das ist falsch!– 
Franz Schindler (SPD): Sie haben doch gewusst, 
als Sie das Gesetz beschlossen haben, dass 
gleichzeitig das Kostenrechtsmodernisierungs-
gesetz in Kraft tritt!)

– Wie weit sich das auswirkt und wie lange wir für die Eva-
luation brauchen, darüber hat es eben unterschiedliche 
Meinungen gegeben. Ich gestehe auch, dass meine Mit-
arbeiter von Anfang an erwartet hatten, dass nach 
Abschluss der Probephase die Evaluierung durchgeführt 
wird, 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Das ist ein Unsinn son-
dergleichen!)

wobei ich allerdings sage – das habe ich zu vertreten; da 
dürfen Sie mich als Person selbstverständlich kritisieren –
: Das Widerspruchsverfahren probeweise abzuschaffen, 
es dann wieder für einige Monate einzuführen, um dann 
eine Entscheidung herbeizuführen, hätte draußen keine 
Zustimmung gefunden. 

Ich meine also, wir brauchen diese Verlängerung des Pro-
belaufs. Wir werden dann sorgfältig evaluieren. Die 
Bescheide in den Verwaltungsbehörden sollten so abge-
fasst werden, dass sie einer Überprüfung standhalten. Wir 
können hier kein learning by doing versuchen mit einer 
anderen Behörde; das ist verwaltungsaufwendig und 
kostet eine Menge Geld. Das erhöhte sicherlich auch nicht 
das Vertrauen in die Verwaltung.

Natürlich haben die Anwälte in der Regel ein Interesse 
daran, zunächst ein Widerspruchsverfahren durchzu-
führen und anschließend in das Klageverfahren einzu-
treten. Dann bekommen Sie eine komplette Gebühr 
zusätzlich. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Das ist wohl Ihre Erfah-
rung, Herr Kollege?)

Aber das kann nicht Sinn der Sache sein. Unser Ziel muss 
sein, möglichst schnell und kostengünstig zu einer für den 
Bürger verlässlichen und richtigen Entscheidung zu 
kommen. Da brauchen wir leider noch einige Zeit, bis wir 
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die Evaluation vornehmen können. Und deshalb ist, wie 
gesagt, diese Verlängerung notwendig. 

Die hier mit großer Emotion vorgetragenen Vorwürfe, es 
seien irgendwelche Täuschungsmanöver gefahren 
worden, sind nicht berechtigt. Das Ganze dauert schlicht 
etwas länger, weil manches erst in das Erfassungssystem 
der vergleichenden Landratsämter aufgenommen werden 
musste. Hätten wir nur die Auswertung von Mittelfranken 
ohne Vergleiche genommen, wäre man zwar möglicher-
weise zu einem Ergebnis gekommen, aber eine seriösere 
Ausweitung mit den Vergleichsbereichen hätten wir 
dadurch noch nicht. Deswegen halte ich es nach wie vor 
für sinnvoll, den Versuch zu verlängern. Ich werde mich 
bemühen, das Ergebnis möglichst frühzeitig vorlegen zu 
können, Frau Kollegin Guttenberger. Ob das möglich ist, 
hängt davon ab, wie schnell die entsprechenden Bewer-
tungen von den Ausgangsbehörden hier eingehen. 

Abschließend bitte ich, diesem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen. Denn im Großen und Ganzen verstehe ich Auf-
regung nicht, die über die Verlängerung dieses Probelaufs 
entstanden ist. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Sie verstehen es sehr 
gut! Sie geben es nur nicht zu!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstim-
mung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/5007 
und die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh-
renden Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen auf Drucksache 15/5665 zugrunde. Der 
federführende Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen empfi ehlt die unveränderte Annahme. 
Wer dem Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegen-
stimmen? – Die SPD-Fraktion und die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – 
Keine. So beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht. 

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das ist die 
CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Die SPD-Fraktion und 
die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimm-
enthaltungen? – Keine. Damit ist das Gesetz ange-
nommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung“.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung über Anträge etc., die gemäß § 59 
Absatz 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 
werden

Ausgenommen von der Abstimmung sind in der Liste die 
Nummern 1 und 18, zu denen vonseiten der Fraktion des 

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN Einzelberatung beantragt 
worden ist. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungs-
grundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen ver-
weise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-
tion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – 
Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-
nimmt der Landtag diese Voten.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Gesetzes über die kommunale 
Gliederung des Staatsgebiets (Drs. 15/5628)
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
nicht begründet. Eine Aussprache hierzu fi ndet ebenfalls 
nicht statt. 

(Unruhe)

– Meine Damen und Herren, ich bitte doch um etwas mehr 
Ruhe.

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Kommunale Fragen 
und Innere Sicherheit als federführendem Ausschuss zu 
überweisen. Besteht damit Einverständnis? – Dann ist das 
so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
Bayerisches Umweltinformationsgesetz (BayUIG) 
(Drs. 15/5627)
– Erste Lesung – 

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung wird vonseiten der 
Staatsregierung begründet. Ich erteile Herrn Minister 
Schnappauf das Wort.

(Anhaltende Unruhe)

Meine Damen und Herren, ich bitte wirklich um etwas 
mehr Ruhe. Ich kann zwar verstehen, dass die Tempera-
turen etwas unruhig werden lassen, aber irgendwie 
müssen wir die Sitzung etwas geordneter über die Bühne 
bringen. 

Herr Minister, Sie haben das Wort.

Staatsminister Dr. Werner Schnappauf (Umweltministe-
rium): Frau Präsidentin, Hohes Haus, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Für die 
Bayerische Staatsregierung möchte ich den Entwurf eines 
Bayerischen Umweltinformationsgesetzes kurz begrün-
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den. Es geht um verbesserte Informationen des  Bürgers 
über Umweltfragen, ohne dass neue Bürokratie entsteht. 
Im Kern geht es um die Umsetzung der entsprechenden 
EU-Richtlinie. 

Sie werden möglicherweise fragen, warum die Umset-
zung in bayerisches Recht erst jetzt im Juni 2006 in das 
Parlament kommt. Zunächst hatte der Bund die Europäi-
sche Richtlinie umzusetzen. Der Bund hat das mit dem 
Inkrafttreten zum 14. Februar 2005 getan. 

Wir hatten ursprünglich nur eine Verweisungsregelung 
vorgesehen, im Rahmen des Verfahrens jedoch festge-
stellt, dass dadurch die Lesbarkeit für die Bürgerinnen 
und Bürger erheblich erschwert wird. Um den Zugang zu 
Umweltinformationen so einfach wie möglich zu machen, 
haben wir uns dann entschlossen, doch eine Vollregelung 
vorzulegen. Damit ist in unserem Lande der Zugang zu 
Umweltinformationen sozusagen mit einem Blick ermög-
licht.

Im Rahmen der vorgeschalteten Verfahren sind von den 
Umweltverbänden keine Einwendungen gegen den 
Gesetzentwurf erhoben worden. Der Entwurf sieht vor, 
dass nunmehr alle Stellen der öffentlichen Verwaltung 
informationspfl ichtig sind. Bisher waren dies ausschließ-
lich die Umweltbehörden. Der Informationsanspruch der 
Bürgerinnen und Bürger wird also entsprechend erweitert. 
Informationspfl ichtig können auch Personen des privaten 
Rechts sein, soweit sie unter Kontrolle einer Stelle der 
öffentlichen Verwaltung stehen, zum Beispiel im öffentli-
chen Raum tätige private Entsorger mit entsprechender 
öffentlicher Kontrolle. 

Auch der Umfang des Begriffs der Umweltinformation 
wird erweitert. Erfasst werden zum Beispiel auch Aspekte 
der Gentechnik und der menschlichen Gesundheit und 
Sicherheit, soweit sie in Bezug zum Umweltschutz stehen. 
Gegenüber bisherigem Recht werden die Fristen für die 
Beantwortung von Anfragen auf in der Regel einen Monat 
halbiert. Die öffentlichen Verwaltungen werden ange-
halten, von sich aus aktiv Umweltinformationen zu ver-
breiten. Das Umweltministerium hat sich im Zuge der 
Umweltinformation auch entschieden, die Ergebnisse 
bayerischer Umweltpolitik in einem Umweltzustandsbe-
richt darzustellen. Dieser Umweltzustandsbericht wird 
erstmals im kommenden Jahr 2007 veröffentlicht 
werden.

Wir haben uns entschieden, am Wortlaut der Richtlinie zu 
bleiben, das heißt, wir legen dem Bayerischen Landtag 
eine Eins-zu-Eins-Umsetzung europäischen Rechts zur 
Beschlussfassung vor, um auf diese Art und Weise auch 
eine schlanke und EU-kompatible Umsetzung zu gewähr-
leisten. Zur Kürzung und Entbürokratisierung wurden an 
zahlreichen Stellen auch Vereinfachungen und Strei-
chungen gegenüber dem Bundesrecht vorgenommen. 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
würde mich freuen, wenn, so wie bei der Anhörung sei-
tens der Verbände, auch in den Beratungen des Landtags 
das Gesetz die Zustimmung des Parlaments fi nden 
könnte. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich eröffne die 
allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat wurden fünf 
Minuten pro Fraktion vereinbart. Mir liegt die Wortmel-
dung des Kollegen Wörner vor.

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Dieses Gesetz, das an sich längst überfällig ist, 
hätte nach unserem Wunsch schon lange eingebracht 
werden sollen. Wir hätten nicht warten zu brauchen, bis 
der Bund etwas unternimmt, sondern wir hätten, basie-
rend auf der EU-Richtlinie, das längst beraten können, 
was heute nun vorgelegt wird.

Die Änderungen gegenüber dem Bundesgesetz, die von 
Staatsminister Schnappauf vorgestellt wurden – sie liefen 
zwar nicht unter den Begriffen schlank, Bulimie, Tod; aber 
auf das läuft es hinaus –, machen deutlich, dass dieses 
Gesetz dort Schwächen zeigt, wo es um die tatsächliche 
offene Information für Bürgerinnen und Bürger geht, wenn 
der Bürger selbst etwas wissen will. Ich weiß nicht, als 
was Sie sich, Herr Minister, in Ihrem Ministerium verstehen 
– als der Vordenker, der Besserwisser,als der, der den Bür-
gern sowieso alles sagt, oder als derjenige, der für die 
Bürgerinnen und Bürger da ist und für sie arbeitet. Es kann 
nicht sein, dass die Staatsregierung die Information des 
Bürgers, wenn dieser selbst fragt, fürchtet wie der Teufel 
das Weihwasser; denn der Bürger könnte etwas fragen, 
was man ihm nicht sagen will. Ich glaube deshalb, dass 
wir an dem Gesetz schon noch etwas arbeiten müssen, 
damit es zustimmungsfähig wird. 

Es kann einfach nicht sein, dass unter den Überschriften 
„Deregulierung“ und „Entlastung der Wirtschaft und der 
Verwaltung“ weiterhin Ökodumping betrieben wird und 
dies dann verschleiert wird, wenn der Bürger darüber eine 
Information erhalten will.

Ein Weiteres kommt hinzu: Für diese Informationen soll 
nicht mehr Geld bzw. mehr Personal bereitgestellt werden. 
Das hat zur Folge, dass die Aufgabe der Information für 
Bürger aus dem Etat zu leisten ist. Wie soll man das ver-
stehen? Soll es dann so sein, Kolleginnen und Kollegen, 
dass umso mehr Kosten entstehen, je mehr Bürger 
fragen? Zum Teil müssen die Bürger bei der Auskunft die 
Kosten selbst zahlen. Wenn mehr Kosten entstehen, geht 
dies dann zulasten der Umwelt; denn das Personal und 
die Mittel, die beansprucht werden, fehlen dann bei der 
eigentlichen Arbeit in der Umweltpolitik. Das wäre ein 
gefährlicher Weg.

Der Bürger ist kein lästiger Gegner; man darf ihm nicht 
absolutes Misstrauen entgegenbringen. Es ist ganz 
anders: Der Bürger und die Bürgerin haben in unserer 
Informationsgesellschaft das Recht zu fragen. Seien wir 
doch froh, wenn sie durch Fragen signalisieren, dass sie 
überhaupt noch Interesse an der Politik und an ihrem 
Land haben. Das steckt bei solchen Fragen meist dahinter. 
Das sind doch nicht Querulanten, die den Staat oder die 
Verwaltung permanent ärgern wollen. Nein, ganz im 
Gegenteil: Wir sollten dafür Sorge tragen, dass mehr 
Transparenz besteht und dass der Verwaltungsaufwand, 
den die Bürger sowieso teilweise zahlen müssen, nicht 
zulasten der Umweltpolitik geht. Gott sei Dank hat der 
Europäische Gerichtshof inzwischen ein paar Bremsklötze 
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gesetzt. Das wäre nämlich ausgeufert. Am Schluss hätte 
nämlich jeder so viel für seine Fragen zahlen müssen, 
dass sich niemand mehr zu fragen getraut hätte. Gott sei 
Dank hat man das etwas eingebremst. 

Klar muss sein: Die Auskunftspfl icht aller Stellen – das ist 
bestätigt worden – soll kommen. Sie wird erzwungen 
durch die EU. Ich fi nde das bedauerlich. Wir schreien ja 
immer: Die EU regelt zuviel. Offensichtlich müssen wir 
dann aber dazu gezwungen werden. Wir hätten längst 
selbst in einer transparenten politischen Gesellschaft 
dafür Sorge tragen können, dass Menschen das erfragen 
können, was in ihrem Land los ist. Notwendig ist, dass die 
Pfl icht zu aktiver Verbreitung von Umweltdaten festge-
schrieben wird. 

Wir hören, dass jetzt ein Umweltzustandsbericht kommen 
soll. Die Pfl icht zu einer Umweltdatenbank soll erfüllt 
werden. Das halten wir für ganz wichtig. Allerdings 
müssen auch die Gentechnik sowie die Risiken für Men-
schen, Gesundheit und Sicherheit einbezogen werden. 
Deshalb schlagen wir vor, in der Beratung des Gesetzes 
noch einige Änderungen vorzunehmen. Wir sind gerne 
bereit, daran mitzuarbeiten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Hünnerkopf. Bitte schön, Herr 
Kollege. 

Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, Kolleginnen und Kollegen! Staatsminister Dr. 
Schnappauf hat das Gesetz schon im Detail erläutert, 
weswegen ich mich nur auf einige Anmerkungen zu dem 
Beitrag des Kollegen Wörner beschränken möchte. Ich 
meine, darin war einiges an Rhetorik enthalten. Wenn es 
darum geht, dass das Gesetz Schwächen zeigt, kann man 
natürlich etwas erfi nden und herausstellen. Schon bisher 
bestand die Möglichkeit der Information zu Umweltfragen. 
Auch die Staatsregierung hat aus ihrer Sicht ständig infor-
miert. Die EU-Regelung entwickelt das Ganze also nur 
nuancenhaft etwas weiter. Dem wird der bayerische 
Gesetzentwurf gerecht.

Herr Kollege Wörner, Sie sprachen von Schwächen. 
Sicher geht es zum einen um das Holen von Informati-
onen und zum anderen um das Bringen von Informati-
onen. Ich meine, dass es keine Schwäche ist, dass im 
Gesetz zum Beispiel aktive Umweltinformation vorge-
sehen ist und dass von der Bayerischen Staatsregierung 
ein Umweltzustandsbericht zu geben ist. 

Wenn im Zusammenhang mit diesen Regelungen von 
Ihnen Defi zite oder Unzulänglichkeiten festgestellt werden, 
können Sie jederzeit noch nachgreifen. Dass dieser 
Umweltzustandsbericht zum ersten Mal für das Jahr 2007 
anvisiert wird, halte ich für ein Zeichen von Stärke.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dieser Gesetzent-
wurf hat sicherlich seine Zeit gebraucht. Der Wechsel von 
einer Verweisregelung zur Vollregelung hat Zeit gekostet. 
Wir sollten zügig daran gehen, diesen Gesetzentwurf in 
den Ausschüssen zu behandeln und zu beraten. In diesem 

Sinne bitte ich darum, diesen Gesetzentwurf konstruktiv 
zu diskutieren. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Paulig. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Staatsminister, für mich war es toll, Ihnen 
zuzuhören, wie Sie die über eineinhalbjährige bzw. drei-
jährige Verzögerung der Umsetzung der EU-Richtlinie 
verteidigt haben, indem Sie sagten, die Anweisung, die 
Sie im Februar 2005 an die nachgeordneten Behörden 
gegeben haben, wäre vom Bürger nicht verstanden 
worden. Damit er es verstehe, habe die Staatsregierung 
ein Gesetz gemacht. Klar ist: Sie sind seit Januar 2003 in 
der Pfl icht, dieses Gesetz endlich auch in Bayern vorzu-
legen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Klar ist auch, dass der Bund dieses Gesetz im Jahr 2004 
vorgelegt hat und Sie dieses Gesetz des Bundes zu drei 
Vierteln Wort für Wort abgeschrieben haben. Sie haben 
nur das Wort „Bundesbehörden“ durch das Wort „Lan-
desbehörden“ ersetzt. Ich halte es für ein dreistes Stück, 
dass Sie dafür anderthalb Jahre gebraucht haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben die Vorlage dieses Gesetzes bereits im 
Jahre 2005 mit dem Antrag auf Drucksache 15/3153 
gefordert und haben diese Forderung im April dieses 
Jahres mit dem Antrag auf Drucksache 15/5419 wieder-
holt. Wir begrüßen es, dass Sie es in anderthalb Jahren 
geschafft haben, dieses Gesetz des Bundes abzu-
schreiben.

(Beifall bei den GRÜNEN – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Bravo!)

Das ist hervorragend. Wir haben bereits vor einem Jahr 
über den Antrag auf Drucksache 15/3153 im Umweltaus-
schuss diskutiert. Damals haben Sie gesagt, das Gesetz 
komme, und deswegen würden Sie den Antrag der 
GRÜNEN ablehnen. Bis zur Sommerpause würde dieser 
Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. Leider habe 
ich damals nicht gewusst, dass Sie nicht die Sommer-
pause 2005, sondern die Sommerpause 2006 gemeint 
haben. Künftig werden wir also noch genauer nachfragen 
müssen; denn Sommerpausen haben wir jedes Jahr. 

Das Gesetz liegt nun mit einer Verspätung von drei Jahren 
vor. Erfreulicherweise wurde es in vielen Punkten abge-
schrieben. Sie feiern es als große Errungenschaft, dass 
Sie in Ihrem Gesetz auf die Gentechnik eingehen. Dazu 
muss ich sagen: Auf die Gentechnik wurde bereits im 
Bundesgesetz eingegangen und dies ist auch in der EU-
Richtlinie vorgeschrieben. Dort heißt es, dass auch über 
genetisch veränderte Organismen sowie die Wechselwir-
kungen zwischen den Bestandteilen zu informieren ist. Sie 
sagen, diese Regelung hätte bereits Gültigkeit. Dann frage 
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ich mich allerdings, warum über den Erprobungsanbau 
2005 erst jetzt – mit einem Dreivierteljahr Verspätung – in 
einer Sitzung des Landwirtschaftsausschusses informiert 
werden soll. 

Diese Informationspfl icht ist seit 2003 gegeben. Sie haben 
diese Information in Ihren eigenen Ministerien verzögert, 
wo immer dies möglich war. Ich halte es auch für keine 
große Leistung, auf diesen Umweltbericht zu verweisen. 
Auch dieser Bericht ist vorgeschrieben. Das Land Bayern 
hat ihn in mindestens vierjährigem Rhythmus zu geben.

Sie haben versucht, sich mit diesen Federn zu schmü-
cken. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um Pfl ichten 
des Landes Bayern. Für mich ist es unverständlich, dass 
Sie dafür so lange gebraucht haben. 

Ein Punkt in Ihrem Gesetzentwurf ist im Vergleich zum 
Gesetzentwurf des Bundes und der EU-Richtlinie span-
nend: Im Gesetzentwurf des Bundes befi ndet sich eine 
klare Regelung über Ordnungswidrigkeiten, also wenn der 
Informationspfl icht nicht Genüge getan wird. Dieser Punkt 
fehlt im bayerischen Gesetzentwurf. Mir ist noch eine wei-
tere nette Sache aufgefallen: In Artikel 2 „Begriffsbestim-
mungen“ ist geregelt, wer zu informieren hat. Das sind die 
bayerischen Behörden, aber auch die Einrichtungen, die 
der Kontrolle des Freistaates Bayern unterliegen. Der 
Bund hat diese Kontrolle sehr klar geregelt. In dem ein-
schlägigen Paragraphen des Gesetzentwurfs des Bundes 
wird darauf hingewiesen, wie die Kontrolle zu verstehen 
ist. In § 2 „Begriffsbestimmungen“ des Gesetzentwurfs 
des Bundes ist geregelt, dass diese Kontrolle auch auszu-
üben ist, wenn beispielsweise die öffentliche Hand die 
Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens 
besitzt, die Mehrheit der Stimmrechte oder die Mehrheit 
bei den Mitgliedern im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat. 
Das ist ein entscheidender Punkt. 

Sie versuchen, mit Ihrer Regelung abzutauchen. Ich nenne 
zum Beispiel nur die GSB. Das dortige Aufsichtsgremium 
besteht zu 50 % aus Mitgliedern der Bayerischen Staats-
regierung. Trotzdem haben Sie uns bei schriftlichen 
Anfragen die Auskünfte verweigert. Die Fraktion der 
GRÜNEN ist deswegen vor den Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof gezogen. Wir werden über dieses 
Thema am 3. Juli vor dem Bayerischen Verfassungsge-
richtshof diskutieren und diese Frage zu klären versuchen. 
Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf versucht, den Begriff 
der Kontrolle nicht klar zu fassen, um in den von mir ange-
sprochenen Bereichen nicht informationspfl ichtig zu sein. 
Über dieses Thema werden wir bei der Beratung des 
Gesetzentwurfs im Ausschuss zu diskutieren haben.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Umweltministe-
rium drei Jahre gebraucht hat, um eine Richtlinie der EU 
vom Januar 2003 umzusetzen. Erst jetzt fi ndet die Erste 
Lesung statt. Wenn dieses Gesetz nach der Sommer-
pause 2006 beschlossen wird, wird es vermutlich ab 
Januar 2007 in Kraft treten. Das macht insgesamt vier 
Jahre. Gratulation, Herr Umweltminister. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Der Gesetzentwurf wird an den 
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz über-
wiesen. Besteht damit Einverständnis? – Das ist der Fall. 
Es ist so beschlossen. 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 5 c auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Abwasserabgabengesetzes (Drs. 15/5659)
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
begründet. Herr Staatsminister Dr. Schnappauf ist bereits 
auf dem Weg. 

Staatsminister Dr. Werner Schnappauf (Umweltministe-
rium): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die 
Staatsregierung legt Ihnen den Entwurf eines Änderungs-
gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes 
vor und zieht damit die wichtigsten Folgerungen aus 
einem Urteil der höchstrichterlichen Verwaltungsrecht-
sprechung. Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung 
soll einer weiteren Auszehrung der aus der Abwasserab-
gabe erwirtschafteten Fördermittel vorgebeugt werden. 
Außerdem soll für die Gemeinden, die jetzt und künftig vor 
einem Ausbau ihrer Abwasseranlagen stehen, die fi nanzi-
elle Grundlage für die notwendige Unterstützung gewahrt 
werden. 

Der Hintergrund dieses Gesetzes ist – wie bereits erwähnt 
– die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 20. Januar 2004 zur Verrechnungsmöglichkeit der 
Gemeinden nach dem Abwasserabgabengesetz des 
Bundes. 

Danach können die Gemeinden nicht nur wie bisher mit 
der Abwasserabgabe aus der aufzulassenden Einleitung 
verrechnen, also meist aus Kleineinleitungen, sondern sie 
können die Abwasserabgabe auch mit der Abgabe für die 
aufzunehmende große Einleitung verrechnen. Das 
bedeutet, dass den Kommunen ein wesentlich erweiterter 
Verrechnungsspielraum eingeräumt wird. Die Folge ist, 
dass beim Freistaat Bayern das Aufkommen aus der 
Abwasserabgabe seit diesem Urteil signifi kant zurückge-
gangen ist, und zwar um zweistellige Millionenbeträge pro 
Jahr. Der Ausfall bereitet vor allem den kleineren Kom-
munen große fi nanzielle Schwierigkeiten, da mit dem 
Aufkommen aus der Abwasserabgabe für die Gewässer 
dritter Ordnung, also für Gewässer, die in der Zuständig-
keit der Gemeinden liegen, erhebliche freiwillige Förder-
leistungen erbracht wurden. 

Alleine schon deswegen macht es Sinn, eine gesetzliche 
Regelung herbeizuführen, um die Konsequenzen aus dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufzufangen. Denn 
in der Konsequenz müssen die eingenommenen Abwas-
serabgabemittel in erheblichem Umfang zurückgezahlt 
werden, Geld, das längst verplant war für die Wiederaus-
gabe zum Wohle der Kommunen. Diese Einnahmenaus-
fälle, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Ihnen einmal 
eine Größenordnung zu vermitteln, bewegen sich jährlich 
um die 10,5 Millionen Euro. Diese Gelder konnten wir 
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nicht wieder an die Kommunen ausreichen. Aufgrund Ihrer 
Arbeit in den Stimmkreisen vor Ort kennen Sie sich mit 
dieser Thematik sicher alle so gut aus, dass Ihnen die 
Konsequenzen zum Beispiel auch für die Förderung von 
Kleinkläranlagen bewusst sind. Die Regelung soll eine 
bereits geleistete Förderung mit einer nachträglich bean-
tragten Verrechnung abstimmen. Überschießende Förder-
mittel sollen zurückgeholt werden. Die so gewonnenen 
Mittel sollen für den aktuellen Finanzierungsbedarf zum 
weiteren Ausbau der Abwasserreinigung in Bayern einge-
setzt werden. Für die Zukunft soll nur derjenige staatliche 
Fördermittel erhalten, der diese Verrechnungsmöglichkeit 
nicht in Anspruch nimmt. Denn es ist nicht einzusehen, 
dass jemand einmal verrechnet und zusätzlich noch staat-
liche Fördermittel beansprucht. So wird es weniger 
Anträge auf Verrechnung geben und das Abwasserabga-
benaufkommen wird sich wieder stabilisieren. 

Natürlich hätten die Gemeinden den durch die Verrech-
nungsmöglichkeit sich ergebenden Vorteil gerne zusätz-
lich in Anspruch genommen. Der mögliche Vorteil kann 
den Gemeinden jedoch nicht belassen werden, da sonst 
die notwendigen Mittel zur Förderung neuer Abwasseran-
lagen fehlen. Gemeinden, die derzeit mit großem Aufwand 
ihre Anlagen ausbauen, sollen auf dringend benötigte 
Finanzhilfe nicht warten müssen.

Wir müssen uns auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
bewusst machen, dass dieses Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vor allem großen Städten zugute kommt. 
Diese haben große Anlagen, mit denen sie entsprechend 
verrechnen können, zulasten kleinerer Anlagen, zulasten 
vor allem des ländlichen Raumes, unsere Dörfer in Bayern. 
Auch aus diesem Grunde ist dieses Gesetz sinnvoll, im 
Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen und 
der Fördermöglichkeiten. 

In den vergangenen 50 Jahren wurden im Freistaat Bayern 
rund 32 Milliarden Euro in den Ausbau der Abwasserent-
sorgung investiert. Die staatliche Förderung hat rund 
8 Milliarden Euro betragen. Damit konnten wir vor allem 
den ländlichen Raum unterstützen. Dort wohnen die 
Bürger in einem wesentlich größeren Gebiet als in den 
Städten. Der Bau von Kanälen und Anschlüssen an Klär-
anlagen ist auf dem Land wesentlich aufwendiger als in 
der Stadt. In Bayern liegen wir heute bei 95 % Anschluss-
grad an die öffentliche Abwasserentsorgung. Dies konnten 
wir nur dadurch erreichen, dass wir eine breite Solidarität 
im Lande hatten und diese Umweltstandards schnellst-
möglich erreichen wollten. Wir wollen natürlich auch noch 
die restlichen 5 % entsprechend erschließen; auch diese 
restlichen noch nicht erschlossenen Gebiete sollen wie 
bisher in den Genuss von Förderung kommen. 

Die Förderung baut auf zwei Säulen auf: Einmal auf den 
Haushaltsmitteln des Freistaates Bayern, zum anderen 
auf den Geldern aus dem Topf der Abwasserabgaben. 
Deshalb ist die gesetzliche Regelung sinnvoll und not-
wendig, um auch künftig die Förderung und damit die 
Solidarität im Lande zu ermöglichen. Diesen notwendigen 
Interessensausgleich dürfen wir nicht länger hinaus-
schieben. Es läuft zwar ein Musterprozess, aber wir wollen 
nicht abwarten, bis das Verfahren entschieden ist. Wir 
brauchen baldmöglichst Klarheit, ob staatliche Mittel in 
derzeit laufende und geplante Gewässerschutzprojekte 

investiert werden oder bereits erstellte und in der Regel 
abfi nanzierte Projekte durch Verrechnung mit geschul-
deter Abwasserabgabe bezuschusst werden können.

Deshalb bitte ich Sie im Sinne der Solidarität im Lande, für 
diese wichtige Umweltschutzaufgabe den eingebrachten 
Vorschlag der Staatsregierung möglichst noch vor der 
Sommerpause zu verabschieden. Somit hätten wir 
schnellstmöglich Klarheit über die Verwendung der Mittel. 
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich eröffne die 
Aussprache. Für jede Fraktion sind wieder fünf Minuten 
Redezeit vereinbart. Bitte schön, Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Herr Minister! 
Der Gesetzentwurf, den Sie heute einbringen, zeigt deut-
lich auf, dass die Abwasserabgabe missbraucht worden 
ist. Deswegen haben Sie es nämlich so eilig, Herr Minister. 
Das sollten Sie erwähnen. Aufgrund des Urteils aus dem 
Jahre 2004 ist die Abgabe von 60 auf 30 Millionen Euro 
praktisch halbiert worden. Damit fehlt Ihnen Geld, das Sie 
bisher in Hochwasserschutzmaßnahmen investiert haben. 
Sie haben nämlich Mittel aus diesem Topf genommen und 
für Hochwasserschutzmaßnahmen verwendet, und zwar 
vor allem für Gewässer zweiter und dritter Ordnung. 
Dieses Geld fehlt Ihnen jetzt. Nachdem die Haushalts-
mittel zudem sehr knapp geworden sind, was Sie auch 
vergessen haben zu erwähnen, hat man die Mittel, die den 
Kommunen zugesagt wurden, gestreckt und diese somit 
zusätzlich mit Zinsen belastet, weil der Freistaat Bayern 
tatsächlich für die Hochwasserschutzmaßnahmen mit 
relativ geringen Eigenmitteln dazu beigetragen hat, dass 
Bayern gegen Hochwasser geschützt wird. 

Sie merken jetzt, dass Ihnen das Geld ausgeht und 
bringen einen Gesetzentwurf ein, von dem Sie sagen, er 
diene der Gerechtigkeit. Man könnte ihn aber auch, wenn 
man es anders sieht, als riskantes Glücksspiel für 
Gemeinden bezeichnen, um nicht gar von Erpressung zu 
reden.

(Engelbert Kupka (CSU): Ach was!)

– Sagen Sie nicht „Ach was“, Herr Kupka, Sie wissen 
nicht, um was es geht, sonst würden Sie so nicht 
urteilen. 

Herr Minister Schnappauf, Sie sagen, Sie möchten, dass 
die Gemeinden entweder verrechnen, also ihre geschul-
deten Abwasserabgaben mit Investitionen für den Gewäs-
serschutz aufrechnen, oder dass sie ihre Abwasserab-
gabe zahlen. Können Sie einer Gemeinde vorher sagen, 
was der sicherere Weg ist? Wissen Sie zukunftsbezogen, 
wie das dann funktioniert und was für die Gemeinde 
besser wäre? Ich vermute, das wissen Sie nicht. Des-
wegen bin ich auch etwas verwundert, dass man nicht 
zumindest den Musterprozess abwartet, sondern statt-
dessen versucht, mit einem Gesetz vollendete Tatsachen 
zu schaffen. 
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Was machen wir denn, wenn die Gerichte zu einem 
Ergebnis kommen, das sich mit unserem Gesetz nicht 
deckt? Das wäre eine interessante Frage, die man 
umgehen könnte, wenn man zumindest das Urteil 
abwarten würde.

Ich weise Sie noch einmal darauf hin: Es kann nicht sein, 
dass sich Kommunen bei der Frage, wie sie in Zukunft 
vorgehen sollen, auf ein riskantes Pokerspiel einlassen 
müssen – entweder sie verrechnen oder sie zahlen treu 
und brav ihre Abwasserabgabe und haben dann mögli-
cherweise in zwanzig Jahren ein dickes Problem, bei dem 
noch niemand weiß, wie es gelöst werden soll. Wir sollten 
uns im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens kundig 
machen und gründlich die Auswirkungen durchleuchten. 
Ich glaube nicht, dass wir mit einer vermeintlichen 
Gerechtigkeitssoße, die alles zudeckt, wie Sie, Herr 
Minister, das versucht haben, den Kommunen gerecht 
werden. Wir brauchen eine zukunftsfähige Regelung, bei 
der die Gemeinden sicher wissen, wie sie mit dem 
Abwasser und der Abwasserabgabe umgehen sollen.

Herr Minister, lassen Sie mich noch auf eines eingehen: 
Sie haben die Kleinkläranlagen erwähnt, die Sie endlich 
wieder fördern wollen. Herr Minister, dann müssten Sie 
erst einmal die Kommunen etwas kräftiger, als das bisher 
der Fall ist, davon überzeugen und auch die Abgeord-
neten im Kommunalausschuss davon überzeugen, nicht 
ständig mit den Stimmen der CSU Petitionen für Kleinklär-
anlagen abzulehnen und sich anschließend darüber zu 
beklagen, diese würden zu wenig gebaut. Wir haben bei 
der Kanalisation einen hohen Versorgungsgrad. Dabei 
stellt sich die Frage, ob die letzten 10 000 Meter auch 
noch angeschlossen werden müssen oder ob es nicht 
auch Kleinkläranlagen tun, noch dazu dort, wo Bürger 
diese selber wollen. Herr Kupka, Sie stimmen mir zu. 
Warum bauen wir dann in Oberhaching, Ihrem Wahlkreis, 
einen irrsinnigen Kanal?

(Henning Kaul (CSU): Darüber haben wir doch 
schon im Ausschuss diskutiert!)

– Ich komme gerne darauf zurück, Herr Kaul. Zwischen 
dem, was wir hier tun und wollen, und dem, was in den 
Kommunen passiert, gibt es leider einen gravierenden 
Unterschied. Diese Lücke müssen wir beseitigen. Dazu 
gehört ein Minister mit seinem Ministerium. Ich kann Ihnen 
in diesem Zusammenhang entsprechende Vorwürfe nicht 
ersparen. Ich nenne das Hachinger Tal – Herr Kollege 
Kupka sitzt vor Ihnen –, das ist ein typisches Beispiel für 
endlose Kläranlagen. Wir sagen dann, es sei Aufgabe der 
Kommunen, in dieser Frage selber zu entscheiden. Gele-
gentlich hat man als Minister Führungskompetenz, und 
zwar nicht nur bei Bären, sondern auch bei wesentlich 
wichtigeren Dingen, bei denen es um viel Geld geht.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Weichenrieder.

Max Weichenrieder (CSU): Herr Präsident, meine sehr 
verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und 
Herren! Es ist immer wieder schön anzuhören, Herr Kol-

lege Wörner, mit welcher Akribie Sie versuchen, Dinge 
darzustellen und Angstszenarien aufzubauen, die noch 
nicht eingetreten sind. Sie sollten besser warten, bis es so 
weit ist. Wenn Sie davon sprechen, dass ständig Petiti-
onen abgelehnt würden, dann sagen Sie doch, wie viele 
Petitionen wir bezüglich der Kleinkläranlagen ständig 
ablehnen. Waren es eine oder zwei oder waren es einhun-
dert oder zweihundert?

Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe stellen einen Teil 
des Haushalts des Staatsministeriums für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz dar. Aus diesem Auf-
kommen werden Maßnahmen der Abwasserreinigung 
fi nanziert, um auch die Vorgaben der EU-Wasserrahmen-
richtlinie bis 2015 zu erreichen.

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts – der Herr 
Staatsminister hat darauf hingewiesen – vom Januar 2004 
erhalten nun die Kommunen die Möglichkeit, Gewässer-
schutzinvestitionen mit der geschuldeten Abwasserab-
gabe zu verrechnen. Aus Sicht des Haushalts ist dies 
insofern problematisch, als dies Rückwirkungsmöglich-
keiten enthält – ob es drei Jahre oder mehr bzw. weniger 
sind ist noch die Frage, das ist rechtlich noch nicht geklärt. 
Wenn es aber mehr als drei Jahre wären, wäre das auch 
problematisch. 

Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen 
Gesetzes zur Ausführung des Abwassergesetzes wollen 
wir das Aufkommen aus der Abwasserabgabe im Haus-
halt stabilisieren. Dies soll vor allem deshalb geschehen, 
um denjenigen Kommunen im ländlichen Raum zu helfen, 
die bisher fi nanziell nicht in der Lage waren, notwendige 
Investitionen ohne einen entsprechenden Anteil staatli-
cher Fördermittel zu tätigen. Diese Einnahmeausfälle 
gefährden vor allen Dingen die zügige Abfi nanzierung 
gemäß unserer RZKKA, den unbürokratischen Richtlinien 
für Zuwendungen zu Kleinkläranlagen vor allem im ländli-
chen Raum. Gerade dies erfährt zurzeit eine große Akzep-
tanz und ist, wie bekannt, eine kostengünstige Alternative 
zur Lösung der Abwasserthematik im Außenbereich.

Mit der Änderung des Ausführungsgesetzes soll die Ver-
rechnungsmöglichkeit nicht aufgehoben, sondern zeitlich 
stärker begrenzt werden, und zwar auf ein Jahr. Das ist für 
Entscheidungen für geplante Maßnahmen und im Hinblick 
auf Haushaltsberatungen in den Kommunen akzeptabel. 
Durch die Beratung und Verabschiedung dieses Gesetz-
entwurfs wollen wir vor allen Dingen Rechtssicherheit im 
Hinblick auf das Aufkommen der Abgabe erreichen, damit 
feststeht, was im Rahmen der Zweckbindung zur Verfü-
gung steht. Mit diesem Änderungsgesetz wollen wir auch 
klar regeln, dass Kommunen selbst entscheiden, ob sie 
für eine Maßnahme eine Verrechnung wünschen oder ein 
staatliches Förderprogramm in Anspruch nehmen wollen. 
Ich denke, klare Verhältnisse sind für beide Seiten besser. 

Mit dem genannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
besteht ohne eine Änderung des Ausführungsgesetzes 
die Gefahr eines erheblichen Verwaltungsaufwands, wenn 
Verrechnung und Förderung bezüglich ein und derselben 
Maßnahme im Nachhinein noch einmal bearbeitet werden 
müssen. Wir halten diesen Gesetzentwurf für notwendig 
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und hoffen auf eine möglichst einvernehmliche Beratung 
im federführenden Ausschuss.

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Kommunen 
und die Abwasserbetriebe in den Kommunen haben sich 
zunächst über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 20.01.2004 gefreut. Die Verrechnungsmöglichkeiten 
von Investitionen bezüglich der Kanalinvestitionen mit der 
Abwasserabgabe wurden für den Zeitraum von drei 
Jahren rückwirkend deutlich erweitert. Die Freude der 
Abwasserbetriebe in den Kommunen währte jedoch nur 
kurze Zeit. Zum einen ist es außerordentlich ärgerlich, 
wenn es trotz dieses Urteils immer noch unterschiedliche 
Auffassungen gibt und keine Einigung zwischen der 
Staatsregierung und den Kommunen über die Frage 
besteht, welche Rückzahlungsansprüche der Kommunen 
zulässig sind und welche nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zum Zweiten haben viele Kommunen Probleme, weil die 
Wasserwirtschaftsämter derzeit Förderbescheide, die 
schon einmal ergangen sind, vorsorglich zurücknehmen 
bzw. widerrufen und sich die Kommunen bezüglich der 
Gebührenkalkulation und der Bestandskraft von Gebüh-
renbescheiden in einem schwebenden Zustand befi nden. 
Die Abwasserbetriebe in den Kommunen haben sich über 
das Gerichtsurteil zunächst einmal gefreut und nutzten es. 
Doch die Möglichkeit, es zu nutzen ist auch deshalb nicht 
von langer Dauer, weil die Staatsregierung mit diesem 
Gesetzentwurf erreichen will, dass diese Förderrichtlinien 
so geändert werden, dass Kommunen, die die Verrech-
nungsmöglichkeiten nutzen, keine Förderung für ihre 
Abwasseranlagen bekommen.

Herr Schnappauf, ich muss darauf hinweisen, dass es 
keinen Automatismus zwischen der Höhe der Abwasser-
abgabe, den Einnahmen des Staates und der Förderung 
für Kleinkläranlagen und beim Hochwasserschutz gibt. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es geht nicht an, dass Sie sich auf andere Weise zulasten 
der Kommunen eins zu eins wieder das holen, was den 
Kommunen durch ein Gerichtsurteil an Gestaltungsmög-
lichkeiten zugesprochen worden ist.

Zu den Kleinkläranlagen möchte ich sagen: Es wäre wün-
schenswert, wenn diese mehr gefördert und in stärkerem 
Maße errichtet würden. Wir erleben jedoch im Innenaus-
schuss, wie sich Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe von 
Petitionen dagegen wehren, dass stark geförderte Gro-
ßerschließungsanlagen, die wesentlich teurer sind als 
Kleinkläranlagen, auch zulasten des Staates gefördert 
werden. Wir hatten zuletzt im Innenausschuss über ein 
Beispiel aus dem Bayerischen Wald diskutiert, bei dem 
ich hoffe, dass es zu einer anderen Lösung kommt, als 
bisher aufgezeigt worden ist. 

Man kann sagen – Herr Wörner hat das ausgeführt –, hier 
bestünden Schwierigkeiten durch Ihr Gesetz im Hinblick 
auf die Rechtssicherheit für zukünftige Investitionen im 
Abwasserbereich. 

Noch viel schwieriger ist die Übergangsregelung in Ihrem 
Gesetzentwurf, die vorsieht, dass rückwirkend ab dem 
01.01.2004 – wohlgemerkt: ab einem Zeitpunkt noch vor 
diesem Gerichtsurteil – Zuwendungen gekürzt oder 
gestrichen werden sollen. Die Kommunen haben auf das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vertraut und Ver-
rechnungsmöglichkeiten genutzt. Sie konnten dabei auch 
darauf vertrauen, dass dadurch keine Kürzungen ihrer 
Investitionen erfolgen, weil sie natürlich von der seinerzei-
tigen Rechtslage ausgingen. Jetzt wollen Sie praktisch 
rückwirkend die Zuschüsse kürzen. Das ist außerordent-
lich problematisch, weil die Gebührenkalkulationen für 
diese Jahre schon erfolgt und die Gebührenbescheide 
ergangen sind. 

Mit Ihrem Gesetzentwurf schaffen Sie eine Ungleichbe-
handlung von Kommunen mit Verrechnungsmöglichkeit 
und ohne Zuwendungsberechtigung einerseits und Kom-
munen mit Verrechnungsmöglichkeit und anstehender 
rückwirkender Zuwendungskürzung andererseits. Sie 
schaffen erhebliche Verwerfungen in der Beitragskalkula-
tion von Abwasserabgaben an die Gebührenschuldner. Ihr 
Gesetzentwurf führt zu erheblichen Deckungslücken bei 
den Gebührenschuldnern, weil bestehende Verträge zur 
Abwälzung des über Beiträge nicht zu erwirtschaftenden 
Investitionsaufwands nicht mehr nachträglich geändert 
werden können. Diese Übergangsregelung muss gestri-
chen werden. Auch andere Abschnitte dieses Gesetzent-
wurfs – Herr Wörner hat es ausgeführt – sind außerordent-
lich problematisch und fragwürdig. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Die Aussprache ist geschlossen. 
Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz als federführendem Ausschuss zu überweisen. 
– Ich sehe keinen Widerspruch. Das ist so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 d auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen (Drs. 15/5674)
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
begründet. Das Wort hat Herr Staatsminister Schneider.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die Bayerische 
Staatsregierung bringt in Erster Lesung einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen ein. In diesem Gesetz-
entwurf werden eine Reihe bildungspolitischer Vorhaben 
und Themen aktueller Art behandelt, die zum Teil durch 
Landtagsbeschlüsse erforderlich sind. Eine Verbandsan-
hörung und ein Kostenabstimmungsgespräch sowie ein 
Konsultationsverfahren mit den kommunalen Spitzenver-
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bänden haben stattgefunden. Die Ergebnisse des Kosten-
abstimmungsgesprächs mit den kommunalen Spitzen-
verbänden sind in das Vorblatt eingefügt. Als Ergebnis 
konnte in Übereinstimmung mit den kommunalen Spit-
zenverbänden festgehalten werden, dass kein Kostenaus-
gleich dazu erforderlich ist. 

Nun einige Anmerkungen zu den Schwerpunkten des 
Gesetzentwurfs, zunächst zu Punkt eins: Wir wollen ver-
bindliche Sprachstandserhebungen bei Kindern mit Mig-
rationshintergrund und eine Förderung im Kindergarten 
oder in der Grundschule einrichten. Wenn man bei der 
Einschulung feststellt, dass ein Kind, das den Vorkurs 
nicht besucht hat, nicht über hinreichende Deutschkennt-
nisse verfügt, kann dieses Kind zurückgestellt und zum 
Besuch eines Vorkurses verpfl ichtet werden. Wenn nach 
dem Besuch eines Vorkurses immer noch keine ausrei-
chenden Deutschkenntnisse vorhanden sind, wird geprüft, 
ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt. Wenn 
das nicht der Fall ist, wird eine Förderung in so genannten 
Deutschförderklassen oder in Deutschförderkursen 
durchgeführt. Diese Förderung fi ndet zeitweilig auch in 
getrennten Klassen statt, um die Deutschkenntnisse auf 
ein möglichst gutes Niveau zu bringen.

(Simone Tolle (GRÜNE): Und woher kommt das 
Personal?)

Der zweite Punkt ist ein Nutzungsverbot von Mobilfunkte-
lefonen im Unterricht und auf dem Schulgelände und von 
sonstigen digitalen Speichermedien, soweit sie nicht für 
Unterrichtszwecke verwendet werden. Dieses Thema 
wurde in den vergangen Monaten sehr intensiv diskutiert. 
Die Auslöser sind hier im Landtag allen bekannt, sodass 
ich in der Ersten Lesung nicht weiter darauf eingehen 
möchte. Die Sanktionsmöglichkeit, dass die Schule für 
eine vorübergehende Zeit Handys wegnehmen kann, 
wurde bislang an Schulen, die schon seit Jahren ein Nut-
zungsverbot praktiziert haben, sehr erfolgreich einge-
setzt. 

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

Natürlich müssen begleitende Maßnahmen in der 
gesamten Medienerziehung stattfi nden. Deshalb wird die 
pädagogische Medienarbeit an unseren Schulen nach wie 
vor Priorität haben. Auch Informationen für Lehrkräfte und 
insbesondere für Eltern sind notwendig, damit sie über 
neueste Entwicklungen und Möglichkeiten im Bereich von 
Mobilfunktelefonen Bescheid wissen.

Punkt drei: Der Gesetzentwurf enthält eine Klarstellung für 
Bemerkungen und Bewertungen des Sozial- und Arbeits-
verhaltens. Künftig wird es möglich sein, Bemerkungen 
oder Bewertungen in Form von Ziffern oder in anderer 
Form auch in Grundschulzeugnisse und in Zeugnisse 
anderer Schularten aufzunehmen.

Punkt vier betrifft die Schülerzeitungen. Dazu gab es 
einen Beschluss des Bayerischen Landtags. Es wird 
unterschieden, ob eine Schülerzeitung als Einrichtung der 
Schule oder als Druckwerk im Sinne des Bayerischen 
Pressegesetzes behandelt wird. Wenn sie als Druckwerk 
im Sinne des Bayerischen Pressegesetzes eingeführt 

wird, muss man auf die Haftungsbestimmungen achten. 
Dabei ist es sehr wichtig, dass auch die Eltern, vor allem 
von minderjährigen Schülern, darüber informiert werden, 
welche Konsequenzen diese Haftungsbestimmungen 
haben. Unabhängig davon, ob eine Schülerzeitung eine 
Einrichtung der Schule ist oder ein Druckwerk im Sinne 
des Bayerischen Pressegesetzes, soll eine beratende 
Lehrkraft zur pädagogischen Unterstützung der Schüler 
zur Verfügung stehen.

Punkt fünf betrifft die Sicherung von Erziehung und Diszi-
plin. In Artikel 86 haben wir für eine Klarstellung und eine 
Erweiterung gesorgt, dass nämlich ein Schulausschluss 
von zwei bis vier Wochen ab dem siebten Schulbesuchs-
jahr möglich ist. Ein Ausschluss von mehr als vier Wochen 
kann nur im Einvernehmen mit dem Träger der örtlichen 
Jugendhilfe geschehen. Der Gesetzentwurf sieht auch die 
Möglichkeit vor, im Einvernehmen mit dem Träger der ört-
lichen Jugendhilfe die Schulpfl icht zu beenden. Das gilt 
nur für Schülerinnen und Schüler, die in ganz besonderer 
Weise den Bildungsanspruch der anderen Schüler 
gefährden. Wenn der Bildungsanspruch der anderen 
Schüler schwerwiegend und dauerhaft beeinträchtigt 
wird, kann der Ausschluss auf Antrag der Lehrerkonferenz 
beschlossen werden. Zuvor müssen die schulischen 
Beratungsfachkräfte gutachtlich gehört werden. Es 
besteht auch die Möglichkeit, diese Maßnahme bei einer 
Besserung wieder aufzuheben.

Der Gesetzentwurf enthält weitere Themen, zum Beispiel 
die Möglichkeit, dass die Punktebewertung auch in der 
Fachoberschule und der Berufsoberschule möglich sein 
wird. Auch dies ist eine Umsetzung eines Landtagsbe-
schlusses.

Es wird festgelegt, dass die Teilnahme an Leistungsver-
gleichen und an der Feststellung des Bildungsstandards 
nicht nur für öffentliche Schulen, sondern auch für Privat-
schulen verpfl ichtend ist. Wir werden den Privatschulen 
das Recht einräumen, ihren hauptamtlich eingestellten 
Lehrkräften das Führen von Berufsbezeichnungen zu 
gestatten, wie sie auch im Staatsministerium bei den 
staatlichen Lehrkräften üblich ist.

Wir werden das Zulassungsverfahren für Schulbücher für 
den fachlichen Unterricht in berufl ichen Schulen entfallen 
lassen. 

So die Vorschläge. Außerdem ist in dem Gesetzentwurf 
eine Reihe von redaktionellen Änderungen vorgesehen. 

Ich erwarte eine ausführliche Diskussion in den Aus-
schüssen; diese ist notwendig, weil eine Vielzahl wichtiger 
pädagogischer Maßnahmen in den Gesetzentwurf zum 
Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz aufge-
nommen werden wird. Ich selbst werde mich an der Aus-
sprache intensiv beteiligen. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Wir kommen zur Aussprache. 
Erste Wortmeldung: Herr Kollege Pfaffmann.
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Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Herr Präsident, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Herr Staatsminister, 
Sie können sich darauf verlassen, dass wir in dieser Frage 
eine intensive Diskussion führen werden.

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben erklärt, Sie würden eine Reihe von pädagogi-
schen, also bildungspolitischen, Maßnahmen vor-
schlagen. Das ist falsch: Das, was Sie vorschlagen, ist 
eine Reihe von ordnungspolitischen Maßnahmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, hier wird ganz deutlich, die 
Staatsregierung geht immer mehr dazu über, Bildungspo-
litik mit Ordnungspolitik zu verwechseln. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich werde darauf in den Ausschussberatungen eingehen. 

Dieser Gesetzentwurf ist von großer Brisanz. Deshalb wird 
auch die Öffentlichkeit erheblichen Anteil an der Diskus-
sion nehmen. Natürlich hat der Gesetzentwurf auch einige 
positive Aspekte, das will ich Ihnen gern bescheinigen. Ich 
denke zum Beispiel an die nach vielen Jahren durchge-
setzte Wahlmöglichkeit bei der Schülerzeitung. Sie haben 
zehn Jahre gebraucht, um das auf die Reihe zu 
bekommen. Herzlichen Glückwunsch – so lang dauert es 
bei der Staatsregierung, eine von allen gewünschte, ver-
nünftige Änderung umzusetzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist durchaus anerkennenswert, und auch einige 
redaktionelle Änderungen sind durchaus akzeptabel. In 
einigen Punkten haben Sie allerdings stark in die Motten-
kiste der Politik gegriffen. Ich will ein paar Dinge anspre-
chen, um die es in den Ausschussberatungen wahr-
scheinlich hauptsächlich gehen wird. Die Sprachstand-
serhebung ist in Ordnung. Selbstverständlich muss man 
prüfen, inwieweit Kinder mit Migrationshintergrund die 
deutsche Sprache beherrschen. Ich bin auch der Mei-
nung, wenn man eingeschult wird, ist die deutsche 
Sprache die Grundlage, um dem Unterricht folgen zu 
können. Darin sind wir uns alle einig. Wenn man aber die 
Sprachstandserhebung erst bei der Einschulung durch-
führt, dann ist das viele Jahre zu spät. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Sprachstandserhebung müsste weit früher statt-
fi nden, damit man die Möglichkeit hat, die Kinder in der 
deutschen Sprache zu fördern, damit sie sie beherrschen, 
wenn sie eingeschult werden. Es ist keine Alternative, bis 
zur Einschulung zu warten und dann zu sagen, diese 
Kinder können kein Deutsch. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Hop-
pala!)

– Hoppala, jetzt wissen wir, dass sie kein Deutsch können. 
Das ist keine Politik. Das Ganze geht noch weiter: Sie 
haben die Möglichkeit gar nicht angesprochen, diese 
Kinder in die Förderschule zu stecken. Das schlägt dem 
Fass den Boden aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Staatsminister, Sprachdefi zite sind kein sonderpäda-
gogischer Förderbedarf. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie sind nichts anderes als ein Versäumnis Ihrer Politik. 
Deswegen stehen wir diesem Punkt sehr kritisch gegen-
über.

Beim Handy-Verbot greifen Sie noch tiefer in die Motten-
kiste der Politik. Um das klarzustellen: Auch wir sind der 
Meinung, Gewaltvideos, pornografi sche Darstellungen 
auf Handys und Ähnliches können nicht akzeptiert 
werden. Daran gibt es keinen Zweifel; nicht dass Sie uns 
unterstellen, wir würden mit derartigen Dingen tolerant 
umgehen wollen. Nein, das wollen wir nicht, aber die 
Frage ist, wie erreicht man das Beste. Mit einem Verbot 
lösen Sie kein einziges Problem. Was wollen Sie denn mit 
solchen Medien machen, wenn die Schule aus ist? – Da 
kümmern Sie sich nicht mehr darum. Es ist nicht damit 
getan, ein solches Problem „wegzuverbieten“. 

Das Beispiel zeigt auch, dass Sie keine pädagogischen 
Konzepte hinsichtlich derartiger Probleme haben. Es fällt 
Ihnen nichts anderes ein als ein Verbot. Deswegen ist das 
keine pädagogische Maßnahme, sondern eine ordnungs-
politische Maßnahme, und zwar unabhängig von der 
Frage, wie Sie das Ganze kontrollieren wollen. Wollen Sie 
denn die Lehrer zu Mitarbeitern einer Ordnungspolizei für 
die Durchsetzung des Handy-Verbots an der Schule 
machen? – Das ist doch geradezu lächerlich. Sollen die 
Lehrer herumlaufen und die Taschen kontrollieren, ob das 
Nutzungsverbot eingehalten wird? – Das ist lächerlich. 
Das können Sie nicht kontrollieren, und deshalb ist der 
Gesetzentwurf absurd, und zwar unabhängig von der 
Frage der pädagogischen Auseinandersetzung. Wir 
wollen eine härtere Gangart gegenüber den Anbietern 
solcher Dinge, das ist keine Frage. Diesbezüglich ver-
sagen Sie aber auf der ganzen Linie. 

(Beifall bei der SPD – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Das Übel an der Wurzel packen!)

– Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Die Anbieter 
solcher Medien müssen politisch stärker ins Visier 
genommen werden und nicht diejenigen, die diese Dinge 
später benutzen und denen Sie den Umgang ohne jedes 
Konzept verbieten wollen.

Zum Schluss: Die gesamte Hilfl osigkeit der CSU-Bil-
dungspolitik macht sich an der Frage der Zwangsmaß-
nahmen und der Schulzeitverkürzung fest. Da wird erfüllt, 
was der Herr Ministerpräsident vorgegeben hat. 
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Präsident Alois Glück: Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu 
Ende. Ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Da wird umgesetzt, was 
der Herr Ministerpräsident in seiner Rede am Aschermitt-
woch gesagt hat: Wer nicht Deutsch spricht, kommt nicht 
rein; wer stört, fl iegt raus. Herr Minister Schneider, Sie 
vollziehen mit diesem Gesetzentwurf hier im Parlament 
das, was am Aschermittwoch in Bierlaune gesagt wurde. 
Deshalb freuen wir uns auf die Ausschussdebatte.

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Eisenreich.

Georg Eisenreich (CSU): Herr Präsident, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Bildungspolitik ist keine Ordnungs-
politik, aber Bildung und Erziehung haben selbstverständ-
lich auch etwas mit Ordnung zu tun. Deswegen verstehe 
ich den zuvor geäußerten Vorwurf nicht. Wir begrüßen die 
Änderungen, die vorgeschlagen und umgesetzt werden. 
Ich will kurz auf einige Punkte eingehen. 

Der Grundsatz, dass keine Einschulung ohne Deutsch-
kenntnisse erfolgen soll, ist gut; denn damit kann man 
erreichen, dass die Kinder ihre Schullaufbahn nicht mit 
unnötigen Startschwierigkeiten beginnen. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Was tun Sie 
dafür?)

– Rot-Grün hat das alles jahrelang als Zwangsgermanisie-
rung diffamiert. 

(Beifall bei der CSU – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Das stimmt doch nicht!)

Jetzt wird umgesetzt, was notwendig ist, und Sie tun 
heute so, als wäre das die selbstverständlichste Sache 
der Welt, obwohl Sie eine Verbesserung mit Ihren Vor-
würfen jahrelang verhindert haben. Wir freuen uns jeden-
falls. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Den Vorwurf, wir würden die Kinder zum Deutschlernen 
auf die Förderschule schicken, verstehe ich nicht. Sie 
brauchen den Gesetzentwurf nur genau durchzulesen, um 
zu wissen, um was es geht. Es geht um – ich lese es Ihnen 
vor – sonderpädagogische Diagnose- und Förderklassen, 
und das hat mit der Förderschule an sich nichts zu tun. 
Wichtig ist, dass die Ausländerbehörden bei Versäum-
nissen künftig informiert werden sollen. Wir müssen in 
Zukunft deutlicher darauf hinweisen, dass die Eltern 
Pfl ichten haben und dass wir deren Erfüllung einfordern. 

Zur Ausweitung der Ordnungsmaßnahmen. Uns geht es 
um die Stärkung von Erziehung und Disziplin an den 
Schulen, aber auch um die Sicherstellung des Bildungs-
anspruchs der lernwilligen Schüler. Wenn Gewalttäter und 
Störer Grenzen überschreiten, muss man das sagen und 
Konsequenzen einfordern dürfen. Das liegt auch im Inter-

esse der Kinder. Man muss tätig werden, bevor es zu spät 
ist. Insofern helfen wir den Kindern. 

(Beifall bei der CSU)

Der Vorwurf, unsere Bildungspolitik sei Ordnungspolitik, 
stimmt selbstverständlich nicht; denn die Maßnahmen 
sind eingebettet in ein Gesamtkonzept von präventiven 
und pädagogischen Maßnahmen. Erst wenn diese nicht 
greifen, wird auch auf Ordnungsmaßnahmen zurückge-
griffen, und zwar in einem gestuften System. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Populismus pur!) 

Der Ausschluss steht nicht am Anfang der Maßnahmen, 
sondern ganz am Ende, wenn pädagogische Maßnahmen 
nicht gegriffen haben. 

Selbst dann ist das Einvernehmen der örtlichen Träger der 
Jugendhilfe notwendig, sodass es sich im Ergebnis nur 
um Einzelfälle handelt. Diese haben an der Schule auch 
wirklich nichts verloren. 

Zum Handy-Nutzungsverbot: Wir haben es mitbe-
kommen, dass auf Handys Gewaltvideos und pornogra-
phische Videos verbreitet werden. Deshalb ist es effektiv, 
ein generelles Nutzungsverbot einzuführen. 

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das löst aber das 
Problem nicht!)

Wir begrüßen das, denn die Schule ist ein Ort, um zu 
lernen und miteinander zu reden, kein Ort, um solche 
Bilder auszutauschen. Dass wir auch gegen die Anbieter 
vorgehen müssen, hat doch nichts mit dem Verbot zu tun. 
Das eine schließt das andere nicht aus.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Dann machen Sie 
es doch!)

– Deshalb machen wir es auch. 

Besonders freut mich die Neuregelung über die Schüler-
zeitung, die ich zusammen mit dem Kollegen Spaenle 
entworfen habe. Mich freut es, dass diese Regelung zum 
Schuljahresbeginn in Kraft tritt. Ich freue mich auf die 
Debatte. Sie wird mit Sicherheit intensiv werden. Wir 
begrüßen diese Regelungen.

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Tolle.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 
Eisenreich, Sie sollten sich einmal darum bemühen, im 21. 
Jahrhundert anzukommen, und Sie sollten nicht irgend-
welche Kampfparolen aus den Sechzigerjahren in diesen 
neuen Plenarsaal mit hereinnehmen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Wir reden heute über ein umfangreiches Paket zur Ände-
rung des bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsge-
setzes. Dieses Paket enthält Regelungen, die Wellen 
geschlagen haben. Erstens ist es das Handyverbot, zwei-
tens sind es die Kopfnoten in den Grundschul-Zeug-
nissen, drittens ist es der Ausschluss von Schülerinnen 
und Schülern aus dem Unterricht und viertens ist es der 
Deutschunterricht für Kinder von Einwanderinnen und 
Einwanderern. 

Herr Minister Schneider, ich verweise auf die Ausschuss-
debatte. Sie haben einen Kardinalfehler gemacht; dieser 
Fehler bestand darin, dass sie dem Herrn Ministerpräsi-
denten Bildungspolitik überlassen haben, weil er auch 
einmal in der Schule gewesen ist. Immer dann, wenn der 
Ministerpräsident Bildungspolitik macht, wird es eng. Das 
wissen wir alle, und das wissen auch die Kolleginnen und 
Kollegen auf der rechten Seite. Herr Kollege Kreuzer, 
„Hau-Drauf-Pädagogik“ ist die Überschrift, die ich für 
dieses Gesetz wählen würde. Hier haben Sie mit dem 
Herrn Ministerpräsidenten auch etwas gemeinsam, denn 
er ist ebenfalls der personifi zierte Anachronismus, der im 
Jahr 1960 stehengeblieben ist. Der Ministerpräsident hat 
keine Ahnung von Bildungspolitik. Die Bildungspolitik der 
Sechzigerjahre ist für das 21. Jahrhundert nicht mehr 
angemessen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich fange exemplarisch an mit den Deutschkursen für 
Migrantenkinder. Eine solide Debatte über die Integration 
von angehenden ABC-Schützen mit Migrationshinter-
grund wird anders geführt, Herr Minister. Sie haben die 
Debatte auch nicht deshalb geführt, um die Integration 
dieser Kinder voranzubringen, sondern sie wollten das 
beschädigte Image des Ministerpräsidenten wieder auf-
polieren – und das auf dem Rücken von Kindern, die für 
ihre fehlenden Sprachkenntnisse nichts können. 
Anmerken möchte ich auch, dass der Ministerpräsident 
nicht unbedingt über die beste Sprachkompetenz verfügt. 
Davon zeugen sehr viele MP3-Videos. Ich empfehle ihm 
einen Kurs, um seine sehr vielen „Äh“, „Äh“, „Äh“ aus 
seiner Sprache herauszubringen.

(Walter Nadler (CSU): Am besten bei Ihnen, dann 
wird es noch langweiliger!)

Herr Minister, Ihnen ist die Integration kein Anliegen, sonst 
hätten Sie nicht gleichzeitig die Mittel auf Bundesebene 
um 60 Millionen Euro gekürzt. Ihnen ist nur die billige 
Schlagzeile ein Anliegen. Ganz persönlich sage ich – ich 
glaube es war ein Mittwoch –, dass ich mich noch nie so 
sehr dafür geschämt habe, aus Bayern zu sein, wie an 
diesem Tag.

(Engelbert Kupka (CSU): Warum?)

Die Integration braucht beide Seiten. Bei uns kommt es 
auf die Haltung an, die wir den Kindern von Einwande-
rinnen und Einwanderern entgegenbringen. Wir waren mit 
dem Bildungsausschuss vor dieser unsäglichen Presse-
konferenz in Kanada. Herr Kollege Nöth, dort konnten wir 
sehen, wie Einwanderern Respekt entgegengebracht 
wird. Genau diese Haltung lässt die aufnehmende Gesell-
schaft die Forderung stellen, dass man die Landessprache 

beherrschen muss und dass diese die übliche Verkehrs-
sprache ist. 

Der Gesetzentwurf geht von keinen zusätzlichen Kosten 
aus. Das beweist Ihren fehlenden Willen zu einer echten 
Integration. Sie verfahren nach dem Motto: Sollen die 
doch sehen, wo Sie bleiben; wenn Sie keinen Erfolg 
haben, sind Sie selber schuld. Wenn Sie aber Erfolg 
haben, dann fahren Sie an die Schulen und machen eine 
Pressekonferenz. Dann war es Ihr Verdienst.

Gleiches gilt für den Ausschluss von Jugendlichen aus 
dem Unterricht. Dazu zitiere ich Herrn Schaidinger. Er 
schreibt: Wir wollen mehr Betreuung statt Rauswurf. 
Wenn Sie in diesem Haushaltsjahr nur sieben Schulsozial-
arbeiter einstellen, kann die Betreuung nicht gelingen. Im 
Gesetzentwurf stellen Sie ausdrücklich auf die Einbezie-
hung von Beratungslehrern ab. Wenn man aber laut einer 
Umfrage dreieinhalb Wochen auf einen Termin warten 
muss, dann nehmen Sie Ihren Gesetzentwurf, gehen Sie 
damit heim, machen Sie eine Klausur und schauen Sie 
einmal, ob sie nicht doch zusätzliches Personal bereit-
stellen wollen. 

(Signal des Präsidenten)

– Meine Redezeit ist zu Ende. Der Rest ist Detailarbeit im 
Ausschuss. Ich glaube, im Ausschuss gibt es auch noch 
sehr viel dazu zu sagen.

(Zuruf von der CSU: Und?)

Ich sage nicht, dass ich über Sprachkompetenz verfüge. 
Ich sage aber nicht so oft „Äh“.

Ich glaube, wir brauchen Mittel für eine gute Integrations-
politik. Wir brauchen Mittel für eine gute Bildungspolitik. 
Herr Minister, hier sind sie äußerst schwach. Lippenbe-
kenntnisse sind mir nicht genug.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Frau Kollegin, Sie sind gut über 
die Zeit.

Simone Tolle (GRÜNE): Das war auch mein letztes Wort.

Präsident Alois Glück: Die Aussprache ist geschlossen. 
Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Sport als federführendem Ausschuss zu überweisen. Ich 
sehe keinen Widerspruch. Es wird so verfahren.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 e auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung
zur Änderung des Bayerischen Schulfi nanzierungs-
gesetzes (Drs. 15/5641)
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
begründet. Herr Staatsminister Schneider hat das Wort.
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Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Der vorgelegte 
Gesetzentwurf betrifft die Versorgungszuschüsse für pri-
vate Schulträger, für Gymnasien, Realschulen, aber auch 
Waldorfschulen gemäß Art. 40 des Bayerischen Schulfi -
nanzierungsgesetzes. Auch hierzu wurde eine Res-
sort- und Verbandsanhörung durchgeführt. 

Ganz kurz die Ausgangssituation: Derzeit betragen die 
Zuschüsse 42,9 Millionen Euro. Damit werden Zuschüsse 
für ca. 4 700 aktive Lehrkräfte gewährt. Davon sind 3 500 
Lehrkräfte in den Zusatzversorgungskassen, 300 katho-
lische und 170 evangelische Kirchenbeamte und 400 
Lehrkräfte an Waldorfschulen. Zudem werden noch 
Zuschüsse für 550 Lehrkräfte im Ruhestand gewährt.

Der Kern des Gesetzentwurfes besteht in einer Gesetzes-
änderung in Folge einer Systemumstellung bei der 
Zusatzversorgungskasse, die zwingend erforderlich ist. 
Diese Gesetzesänderung wird zum Anlass genommen, 
bei den Versorgungszuschüssen für private Schulträger 
auf Pauschalierung umzustellen. Bisher wurden Versor-
gungszuschüsse für Lehrkräfte mit Versorgungszusage 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen einzelfallbezogen 
gewährt. Begründet wird die Pauschalierung mit der 
Absicht, Verwaltungsaufwand und Bürokratie abzubauen. 
Daraus erwarten wir auch eine Verringerung der Schwie-
rigkeiten beim Vollzug. Es gelingt eine gleichmäßigere 
Verteilung der Zuschüsse auf die verschiedenen Schul-
träger. Die Schulträger haben auch ein höheres Maß an 
Entscheidungsfreiheit, wie sie die Versorgung bewerkstel-
ligen. Es ist auch eine überschaubare Ausgabenentwick-
lung möglich.

Ziel ist es, ab dem Jahr 2016 eine einheitliche Bezuschus-
sung von 72 % des Versorgungsaufwandes, der 25 % 
des Lehrpersonalaufwandes beträgt, zur Verfügung zu 
stellen. Bis dahin sind umfangreiche Übergangsrege-
lungen vorgesehen. Mit dem Gesetzentwurf wird Kosten-
neutralität erreicht. Er ist kein Sparmodell. Nach Ablauf 
der Übergangsregelungen wird das gegenwärtige 
Zuschussvolumen neu verteilt. Es ist nicht auszuschließen, 
dass das für einzelne Schulträger Einbußen bedeutet. Die 
umfangreichen Übergangsregelungen sind notwendig, 
damit sich die Schulträger darauf einstellen können. Der 
einheitliche Zuschusssatz von 72 % gilt erst ab dem Jahr 
2016. Bis dahin gibt es eine stufenweise Erhöhung für 
Schulträger, deren Zuschüsse bisher unter diesem Satz 
sind. Es gibt aber auch ein stufenweises Abschmelzen für 
Schulträger, deren Zuschüsse über den 72 % liegen. 
Daneben haben wir zur Abmilderung von Härten beson-
dere Übergangsregelungen für einzelne Gruppen von 
Schulträgern an das bisherige Zuschusssystem ange-
lehnt.

Es gab Einwände von Schulträgern bei der Verbandsan-
hörung, dass nämlich die Bemessungsgrundlage und der 
Zuschusssatz zu gering seien, dass der Stichtag verlän-
gert werden sollte, und, dass eine Überprüfungsklausel 
notwendig ist. Der Ministerrat hat diese Einwände in 
bestimmten Punkten berücksichtigt. So wurde der 
Zuschusssatz von ursprünglich 70 % auf 72 % erhöht. 
Der neue Stichtag für Übergangsregelungen wurde nach 
hinten verschoben. Des Weiteren wurde in die Gesetzes-
begründung eine Überprüfung im Jahr 2016 aufge-
nommen.

Der Systemwechsel wird im Ergebnis auch von den 
Schulträgern nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die 
genannten Vorteile überwiegen mögliche fi nanzielle Nach-
teile für einzelne Schulträger. Ich gehe davon aus, dass 
der Gesetzentwurf in den Ausschussberatungen noch 
ausführlich diskutiert wird. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Wir kommen zur Aussprache. 
Erste Wortmeldung: Frau Kollegin Pranghofer.

(Zuruf des Abgeordneten Jürgen Dupper (SPD))

– Sie übernehmen das, Herr Kollege? – Bitte sehr.

Jürgen Dupper (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident, Herr 
Staatsminister, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sicher hatte der Versorgungszuschuss für die privaten 
Gymnasien und für die privaten Real- und Waldorfschulen 
bei seiner Einführung im Jahr 1959 das Ziel, private Schul-
träger in die Lage zu versetzen, besonders qualifi ziertes 
Lehrerpersonal zu rekrutieren bzw. zu halten. Inzwischen 
haben fast alle Lehrkräfte an privaten Schulen eine Versor-
gungszusage. Das ist eine Entwicklung, die zu manchen 
Verwerfungen führte, zu einer ungleichen Verteilung des 
Zuschusses auf die Schularten und auf die Schulen, zu 
Verwaltungsaufwand und zu vielem mehr. Vor diesem Hin-
tergrund versucht der Gesetzentwurf, mittels einer Pau-
schalierung Ordnung zu schaffen. Ziel sind dabei die 
besagten 72 % mit Übergangsregelungen.

Damit soll auch, das sollte man nicht verschweigen, eine 
überschaubare Ausgabenentwicklung geschaffen werden. 
Das ist ein durchaus legitimes Interesse. Bei den Schulträ-
gern gibt es mancherlei Befürchtungen, ob nach der 
zehnjährigen Übergangsfrist nicht doch nennenswerte 
Anteile mit einer Zuschussminderung von mehr als 5 % zu 
beklagen sind. Das befürchten die Real- und Waldorf-
schulen weniger, sie werden durch die Systematik wohl 
eher profi tieren. 

Die Befürchtungen sind dennoch ernst zu nehmen. Im 
Laufe der Gesetzesberatungen werden wir sie von ver-
schiedenen Seiten beleuchten. So wird insbesondere 
geltend gemacht, dass es, nicht zuletzt aufgrund der 
erfreulich gesteigerten Nachfrage des Freistaats nach 
Lehrern, künftig schwierig sein wird, qualifi zierten Lehrer-
nachwuchs zu bekommen. Diese Aspekte werden wir, wie 
gesagt, in Ruhe besprechen. Der springende Punkt bei 
dem neuen Artikel 40 sind in der Tat die 25 % Versor-
gungsanteil beim Personalaufwand und der Zuschusssatz 
in Höhe von 72 %. Unter Umständen wird auch eine feste 
Quote für die Kirchenbeamten angesprochen. All diese 
Fragen werden wir in Ruhe bei der Gesetzesberatung dis-
kutieren. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass wir den 
Gesetzentwurf für eine sehr brauchbare Grundlage 
halten.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Sibler.
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Bernd Sibler (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und Kol-
legen! Eine brauchbare Grundlage – das ist eine gute 
Voraussetzung für eine konsensorientierte Beratung. Herr 
Staatsminister Schneider hat dargestellt, worum es geht. 
Wir sind letztlich gezwungen, die Systematik aufgrund der 
Veränderungen bei der Zusatzversorgung zu vereinheitli-
chen. Wir wollen eine Vereinheitlichung durch diese Pau-
schalisierung, wir wollen damit aber auch eine Vereinfa-
chung und ein Stück Bürokratieabbau, um damit Kapazi-
täten bei den privaten Schulen freizusetzen. In diesem 
Punkt sind wir uns im Hohen Hause einig. 

Es ist zu unterstreichen, dass dies kein Sparprogramm ist. 
Es ist ein überschaubarer Weg, den wir einschlagen. Er ist 
für alle kalkulierbar. Zehn Jahre Übergangsfrist sind ein 
langer Zeitraum. Die privaten Schulträger können sich 
einbringen und planen, die Veränderungen zu berücksich-
tigen.

Es ist mir wichtig hervorzuheben, dass sich Pauschalisie-
rungen in verschiedenen staatlichen Bereichen bewährt 
haben. Wir haben positive Erfahrungen gesammelt. Es 
freut mich, dass die Anregungen der Verbände, wie Herr 
Staatsminister Schneider dargestellt hat, bereits in die 
Beratungen einfl ießen konnten. Ich denke, wir werden bei 
den anstehenden Gesetzesberatungen zu einem konsen-
sorientierten guten Ziel kommen.

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Mir liegt keine weitere Wortmel-
dung vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Im Ein-
vernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Staatshaushalt und 
Finanzfragen zu überweisen. – Es wird so verfahren.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Neubestellung eines Mitglieds für den Parlamentari-
schen Beirat der Bayerischen Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit

Die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN bean-
tragt, anstelle des Kollegen Dr. Sepp Dürr den Kollegen 
Thomas Mütze als beratendes Mitglied – also als Mitglied 
ohne Stimmrecht – in die Landeszentrale zu berufen. 
Heute ist ein Beschluss zu fassen. Gibt es Wortmel-
dungen? – Das ist nicht der Fall. Wer dem Vorschlag 
zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. Danke 
schön. Die Gegenprobe? – Niemand. Stimmenthal-
tungen? – Auch niemand. Dann ist das so beschlossen.

Die beiden noch anstehenden Punkte aus der Liste 
werden nach den Dringlichkeitsanträgen beraten. Das 
sind die Listennummern 1 und 18, die noch zur Einzelbe-
ratung anstehen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Mündliche Anfragen

Ich bitte zunächst Herrn Staatsminister Dr. Goppel um die 
Beantwortung der ersten Fragen. Erste Fragestellerin ist 

Frau Kollegin Gote – Frau Kollegin Stahl übernimmt für 
Frau Kollegin Gote.

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Präsident, Herr Minister, 
bitte gestatten Sie, dass ich die Frage übernehme.

(Staatsminister Dr. Thomas Goppel: Aber selbst-
verständlich!)

Wird die Staatsregierung die dringend notwendige Sanie-
rung der Erlanger Orangerie aus Mitteln des Denkmal-
schutzes fi nanzieren, falls nein, welche anderen Möglich-
keiten sieht die Staatsregierung, die für die Sanierung 
veranschlagten 5 Millionen Euro bereit zu stellen, und 
wann wird die Sanierung der Orangerie erfolgen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Herr Präsident, Frau Kollegin Stahl, Hohes 
Haus! Die Orangerie im Erlanger Schlossgarten ist ein 
bedeutendes Baudenkmal. Da das Gebäude von der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg für Forschung und Lehre 
genutzt wird, handelt es sich bei der Sanierung um eine 
staatliche Hochbaumaßnahme. Deshalb können Mittel 
der staatlichen Denkmalpfl ege für diese Maßnahme nicht 
eingesetzt werden. Vielmehr ist im Staatshaushaltsplan 
– Anlage S – der Titel 15 19 731 64 ausgebracht. 

Anfang Juni 2006 hat das Wissenschaftsministerium für 
die Sanierungsmaßnahme den Planungsauftrag zur 
Erstellung der Haushaltsunterlage-Bau – HU-Bau – erteilt. 
Über mögliche Zeithorizonte für die Realisierung sind erst 
dann Aussagen möglich, wenn die HU-Bau vorliegt. Für 
die Erstellung der HU-Bau werden voraussichtlich meh-
rere Monate benötigt.

Die Realisierung der Maßnahme wird nach Maßgabe der 
verfügbaren Haushaltsmittel erfolgen. Sie wird in ein Prio-
ritätenkonzept eingepasst, das mit der Universität, der 
Bauverwaltung und dem Staatsministerium der Finanzen 
abgestimmt wird. Einen Vorschlag für die Prioritätenliste 
hat die Universität dankenswerterweise kürzlich vorgelegt. 
Das war Folge eines intensiven Gesprächs mit Herrn Frak-
tionsvorsitzenden Herrmann. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage? – Frau Kollegin.

Christine Stahl (GRÜNE): „Im Rahmen der Haushalts-
mittel“, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Können Sie in 
etwa sagen, in welcher prozentualen Höhe sich eine 
Beteiligung bewegen könnte?

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Es gibt drei Möglichkeiten zur Finanzierung. 
Die eine ist, dass ich sie parallel zu allen anderen Maß-
nahmen aufrufe. Dann steht sie auf der Rangliste ganz 
hinten, das heißt, wir brauchen uns heute noch keine 
Gedanken darüber zu machen. 

Ich kenne das Alter der Frau Kollegin Gote nicht. Aber ob 
sie es, wenn es nur in der Reihung drankäme, in diesem 
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Parlament noch erleben wird, weiß ich nicht. Diesen 
ersten Fall will ich nicht unterstellen. 

Der zweite Fall wäre: Wir gehen miteinander davon aus, 
dass wir eine mögliche Beschleunigung in Angriff nehmen. 
Beschleunigung heißt dann, dass wir, sobald im Haushalt 
eine Möglichkeit besteht, eine Lücke zu nutzen, um einen 
Teil der Orangerie zu realisieren, davon Gebrauch machen. 
Das kommt bei kleineren Baumaßnahmen öfter vor. Das 
bedeutet, wir fangen nach der Vorlage der HU Bau so 
schnell wie möglich an. Das heißt, frühestens im Haus-
halt 2009 kommt es zu der Baumaßnahme. Deswegen 
können Grundmaßnahmen in Anspruch genommen 
werden. 

Der dritte Gedanke ist, dass wir die Orangerie generell 
nicht im Rahmen der normalen Vollzüge behandeln. Viel-
mehr handelt es sich um ein PPP-Projekt. Dieses setzt 
allerdings voraus, dass sich die Erlanger etwas einfallen 
lassen. 

Präsident Alois Glück: Zu einer weiteren Zusatzfrage: 
Frau Kollegin. 

Christine Stahl (GRÜNE): Ich glaube, wir haben ein biss-
chen aneinander vorbeigeredet. Ich wollte die mögliche 
Höhe einer fi nanziellen Beteiligung an den Sanierungs-
kosten wissen und nicht den Zeitplan. Vielleicht habe ich 
mich etwas unglücklich ausgedrückt. 

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Oder ich habe nicht ordentlich zugehört. Wir 
haben uns jedenfalls missverstanden. 

Die Größenordnung ist wie bei allen Hochschulbaumaß-
nahmen festgeschrieben. Die Beteiligung von Bund und 
Land entspricht den alten Programmen. Wenn es nicht 
mehr so ist, gilt die neue Finanzierung, die wir gemeinsam 
mit dem Haushaltsausschuss und dem Finanzminister 
festlegen müssen. 

Wenn ich von der Orangerie höre, seufze ich schon lange. 
Ich begleite Sie also in Ihrem Stoßseufzer gern. 

Präsident Alois Glück: Der nächste Fragesteller ist Herr 
Kollege Dr. Runge. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatsminister, hält die 
Staatsregierung die in der Weisung des Staatsministe-
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
09.05.2006 an die BLM, Werbung für Sportwetten privater 
Anbieter in Bayern lizenzierten Privatsendern zu unter-
binden, enthaltene Aussage, das Sportwettengeschäft 
könnte auch bei Nutzung des Internets auf bestimmte 
Regionen beschränkt werden, indem beispielsweise Bay-
erns Bürgerinnen und Bürger gesperrt würden – genaue 
Registrierung mit Angabe des Wohnortes bei der Anmel-
dung und dann Ablehnung eines Abschlusses des „Spiel-
vertrages“ durch den Wettanbieter –, für inhaltlich zielfüh-
rend und rechtlich haltbar und hat das Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst hierbei berück-
sichtigt, dass auch bayerische Bürgerinnen und Bürger 
durchaus in der Lage sind, mit dem Internet an einem PC 
auch außerhalb ihres Wohnortes umzugehen, und dass 

sich gerade bei wechselnden IP-Adressen der jeweilige 
Aufenthaltsort der Internet-Nutzer eben nicht feststellen 
lässt?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Den Anteil Ihrer Frage, der die Intelligenz der 
bayerischen Landesbürger betrifft, lieber Kollege Runge, 
beantworte ich uneingeschränkt mit Ja. Das Übrige 
beantworte ich etwas ausführlicher. 

Die Weisung des Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst als Rechtsaufsichtsbehörde über 
die BLM vom 9. Mai 2006 beruht darauf, dass Werbesen-
dungen für illegale Sportwetten den Tatbestand des § 284 
Absatz 4 des Strafgesetzbuchs erfüllen und deshalb 
wegen Verstoßes gegen die allgemeinen Gesetze nach 
§ 41 Absatz 1 Satz 4 des Rundfunkstaatsvertrages unzu-
lässig sind. Illegal ist ein Sportwettenangebot, wenn es 
nach § 284 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs ohne behörd-
liche Erlaubnis veranstaltet wird. In Bayern sind private 
Sportwetten aufgrund des nach dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 28. März 2006 weiterhin 
anwendbaren Staatslotteriegesetzes nicht genehmi-
gungsfähig. Damit dürfen in Bayern private Sportwetten 
nicht angeboten werden, auch nicht auf dem Weg des 
Internets. 

Will ein Sportwettenanbieter das Internet mit einer allen-
falls in den neuen Ländern gültigen Lizenz – wie Betandwin 
-für sein Geschäft nutzen, so trägt er die Verantwortung 
dafür, dass niemand außerhalb seines Lizenzbereichs mit-
spielt. Da jedenfalls Betandwin auf seiner Homepage 
ohnehin den genauen Wohnsitz des Kunden abfragt und 
sich für den Vertragsschluss bestätigen lässt, dass der 
Kunde kein US-Einwohner und über 18 Jahre alt ist, wäre 
es ein Leichtes, zusätzlich die Bestätigung zu verlangen, 
kein Bürger der alten Länder zu sein. 

Sobald eine Adresse aus den alten Ländern angegeben 
wird bzw. die entsprechende Bestätigung fehlt, müsste 
der Abschluss eines Wettvertrags abgelehnt, zumindest 
aber überprüft werden. 

Wenn das via Internet abgegebene Wettangebot eines 
Bürgers bzw. einer Bürgerin mit Erstwohnsitz in Bayern 
ausnahmsweise nicht vom heimischen PC, sondern von 
einem PC innerhalb des Lizenzgebiets des Sportwet-
tenanbieters abgegeben wird – zum Beispiel in Dresden 
–, handelt es sich zwar um eine zulässige Sportwette, 
allerdings kann der Sportwettenveranstalter solche Ange-
bote über das Internet nur annehmen, wenn er sich dar-
über vergewissern kann, dass trotz bayerischen Wohn-
sitzes des Kunden ausnahmsweise eine zulässige Sport-
wette vorliegt. Sollte dies unmöglich sein, müsste insoweit 
auf den Abschluss von Wettverträgen via Internet ver-
zichtet werden. Nur dann wären die mit DDR-Lizenzen 
betriebenen Sportwetten legal, und nur dann würde die 
dafür ausgestrahlte Werbung nicht gegen § 284 Absatz 4 
des Strafgesetzbuchs und den Rundfunkstaatsvertrag 
verstoßen. 
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Da ich mit der Rundfunkaufsicht betraut bin – nicht etwa 
mit der Frage, ob sich jemand rechtmäßig oder vernünftig 
verhält, wenn er da hineingeht –, bin ich gehalten, den 
BLM-Betreiber daran zu erinnern, dass es sein Auftrag 
ist. 

Präsident Alois Glück: Zu einer Zusatzfrage: Herr Kol-
lege Dr. Runge. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatsminister, ist der 
Staatsregierung die gutachtliche Stellungnahme des Lan-
deskriminalamts Sachsen-Anhalt vom Mai 2005 zu 
Fragen des möglichen Ausschlusses von Wetten über das 
Internet bekannt? 

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Mir ist sie im Augenblick nicht bekannt. Aber 
ich werde sie mir gern beschaffen, wenn Sie sie mir nicht 
persönlich zukommen lassen. 

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Ich werde sie Ihnen 
selber geben!)

Präsident Alois Glück: Noch eine Zusatzfrage. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatsminister, wie 
beurteilen Sie die Rechtsauffassung der BLM, dass die 
Weisung vom 9. Mai 2006 schon deshalb unzulässig ist, 
weil Werbung nach § 7 Absatz 2 des Rundfunkstaatsver-
trags als Programmbestandteil zählt und rechtsaufsicht-
liche Maßnahmen in Programmfragen dezidiert untersagt 
sind, beispielsweise nach Artikel 19 Absatz 2 Satz 3 des 
Bayerischen Mediengesetzes, aber auch nach der im 
Grundgesetz verankerten Rundfunkfreiheit? 

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Wenn ich in die Programmgestaltung eingriffe 
mit der Erinnerung an die BLM, dann hätten Sie Recht. Ich 
greife aber nicht in die Programmgestaltung ein, sondern 
in das Recht der Veranstalter zur Nutzung von Werbean-
geboten. Das ist etwas anderes. Sie reden von einem 
anderen Sachverhalt, den ich in Ihrer Ansicht teile, soweit 
das Programm betroffen ist. 

Präsident Alois Glück: Zu einer Zusatzfrage: Herr Kol-
lege Dr. Runge. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Ich habe meine Frage sehr 
konkret formuliert. Sie betrifft die Rechtsauffassung der 
BLM, die sich auf den Rundfunkstaatsvertrag bezieht, in 
dem in Artikel 7 Absatz 2 ganz klar die Werbung zum Pro-
gramm gezählt wird. Sie sagen, Werbung und Programm 
seien auch im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 2 etwas 
anderes. Deswegen meinen Sie, diese Weisung dürfte 
Bestand haben. 

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Das Werbeangebot, das die BLM unterbreitet, 
ist ein Angebot, das in einem anderen Land zulässig ist, 
während es bei uns zugangsfähig ist. Wenn die Zugangs-
fähigkeit zum Programm von jemandem zu einer rechts-
widrigen Handlung genutzt werden kann, weil die Anfrage 

nicht sauber gestellt ist, muss eingegriffen werden. Des-
wegen erinnere ich die BLM noch einmal an diese Dinge. 

Ich habe der BLM im Übrigen eine lange Zeit der Überprü-
fung all dieser Positionen gewährt. Ich kenne bis jetzt 
keine abschließende Stellungnahme dem Hause gegen-
über, mit der wir etwas anfangen könnten. Ich kenne 
Gerüchte, die Dank der Berichterstattung, die über Ihre 
Gespräche mit der BLM stattgefunden haben, verbreitet 
worden sind. Darin steht, dass alle möglichen Folge-
rungen gezogen werden. Ich bin gespannt, wie sie aus-
sehen werden. Die erste Folgerung wird das heutige oder 
morgige Verfassungsgerichtsurteil sein. Und dann wird es 
morgen eine Entscheidung der Ministerpräsidenten 
geben. Dieser Termin sollte von uns absolut erreicht 
werden. Denn wir wollen nicht eingreifen, sondern sicher-
stellen, dass die rechtlichen Bedenken beachtet werden. 
Das ist die Aufgabe der BLM. 

Präsident Alois Glück: Der nächste Fragenkomplex 
richtet sich an das Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie. Der erste Fragesteller 
ist Herr Kollege Martin Sailer. 

Martin Sailer (CSU) Herr Staatsminister, ich frage die 
Staatsregierung, ob und, wenn ja, in welchem Umfang die 
Investitionskostenzuschüsse für Busunternehmen für 
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für im öffentlichen Perso-
nennahverkehr – ÖPN – eingesetzte Fahrzeuge im lau-
fenden Haushalt 2006 gekürzt werden und in welcher 
Höhe Zuschüsse im Rahmen des Doppelhaushaltes 2007/
2008 eingeplant werden?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister. 

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für die Busför-
derung werden in diesem Jahr 56 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt. Das entspricht etwa dem Niveau des 
Jahres 2005, als es 57 Millionen Euro waren. 

Die Busse werden je nach Länge in verschiedene Katego-
rien eingruppiert und mit einem Festbetrag gefördert. In 
Anbetracht der hohen Anmeldungen für die Busförderung 
im Jahr 2006, die insgesamt 97,6 Millionen Euro aus-
macht und weit über den Anmeldungen der Vorjahre lag, 
und um eine möglichst hohe Zahl von Omnibussen för-
dern zu können, war es notwendig, die Festbeträge für die 
einzelnen Buskategorien pauschal um jeweils 20 000 Euro 
zu senken. Insgesamt steht zwar die gleiche Summe wie 
im Vorjahr zur Verfügung, aber durch die höheren Anmel-
dungen ergaben sich Senkungen für die Einzelförderung. 

In der Bedarfsanmeldung zum Doppelhaushalt 2007/08 
sind bei den für die Busförderung einschlägigen Haus-
haltsstellen keine Zuschüsse eingeplant. Ich habe die 
Tatsache, dass die Busförderung zumindest für 2007/08 
ausgesetzt wird, im Februar öffentlich erklärt, sodass es 
sich nicht um einen Überraschungsangriff handelt. Es ist 
vielmehr die notwendige Konsequenz daraus, dass die 
Regionalisierungsmittel des Bundes deutlich zurückge-
führt werden. 
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Präsident Alois Glück: Zusatzfrage? – Nein. Die nächste 
Fragestellerin ist Frau Kollegin Sonnenholzner. 

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Herr Staatsminister, in 
welcher Art, in welchem Umfang und auf welcher rechtli-
chen Grundlage hat die Staatsregierung die Aufnahme 
von Geschäftsreisefl ügen in Oberpfaffenhofen während 
der Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 geneh-
migt?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich muss nun 
die dortige komplizierte Genehmigungsmöglichkeit vor-
tragen. Die Benutzungsberechtigten für den Sonderfl ug-
hafen Oberpfaffenhofen sind nach dem Genehmigungs-
bescheid die EDMO-Flugbetrieb GmbH, die Betriebe der 
Daimler-Benz Aerospace AG sowie nach Vereinbarung 
mit der EDMO-Flugbetrieb GmbH das Deutsche Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt e. V. einschließlich der Flieger-
gruppe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
e. V., der Bundesminister der Verteidigung, der Bundesmi-
nister des Innern, der Luftsportclub Dornier e. V., die 
Motorfl uggruppe Dornier e. V. und des Weiteren nach vor-
heriger Zustimmung der EDMO-Flugbetrieb GmbH 
Werkskunden der Dornier-Betriebe und andere Nutzer in 
besonderen Fällen sowie Benutzer aus den Geschäftsbe-
reichen Entwicklung, Produktion, Instandhaltung, Aus- 
und Umrüstung sowie Vertrieb von Luftfahrzeugen bzw. 
Luft- und Raumfahrtkomponenten.

Die Geschäftsführung der EDMO-Flugbetrieb GmbH sieht 
in der Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 mit 
bedeutenden Spielen am Austragungsort München einen 
besonderen Fall im Sinne ihrer Genehmigung. Die Ein-
schaltung der Genehmigungsbehörde Regierung von 
Oberbayern – Luftamt Südbayern – ist für Flüge innerhalb 
der Betriebszeiten nicht erforderlich. Für Flüge außerhalb 
der Betriebszeiten des Sonderfl ughafens Oberpfaffen-
hofen von Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und am 
Samstag von 8 bis 14 Uhr kann die Regierung von Ober-
bayern in Einzelfällen auf der Grundlage von § 25 des 
Luftverkehrsgesetzes Starts und Landungen am Sonder-
fl ughafen Oberpfaffenhofen genehmigen. Während der 
Fußball-Weltmeisterschaft ist es bislang nur in einzelnen 
Fällen zu Anfragen für entsprechende Einzelfallgenehmi-
gungen gekommen. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage? – Frau Kollegin Son-
nenholzner.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): In welcher Form wurden 
die betroffenen Gemeinden vor den zusätzlichen Sonder-
genehmigungen beteiligt oder informiert, dass zusätzlich 
gefl ogen werden kann? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Aus der Übersicht, die mir vorliegt, ergibt sich, dass es 
etwa in zehn Fällen zu Flugbewegungen in diesem 
Zusammenhang kam. Es liegt also in keiner Weise eine 

wesentliche Veränderung des Flugbetriebs vor. Die Betei-
ligung der Gemeinden wäre rechtlich nicht notwendig.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Frau Kol-
legin Sonnenholzner.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Welche Anfragen gibt es 
für die verbleibenden zwei Wochen, die die Weltmeister-
schaft noch andauert?

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Die Anfragen werden kurzfristig gestellt, Frau Kollegin. Ich 
weiß es nicht. 

Präsident Alois Glück: Damit ist diese Frage abge-
schlossen. Nächste Fragestellerin: Frau Kollegin Paulig.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Staatsminister! Da nach Mel-
dung der „Süddeutschen Zeitung“ vom 03./04./05.06.2006 
„Gespräche über eine technologische Förderung“ des 
British American Tobacco-Konzerns – BAT – durch das 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie geführt werden, frage ich: In welcher Höhe 
sollen Fördermittel an den Tabakkonzern gegeben werden; 
gab es in den vergangenen Jahren Fördermittel für Tabak-
konzerne in Bayern, und wie ist diese Förderung mit dem 
Ziel des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung zu verein-
baren?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Bayerische 
Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie kann zu Betrieb- und Geschäftsgeheim-
nissen einzelner Unternehmen, zu denen auch Förderan-
gelegenheiten zählen, keine Auskünfte geben. Diese 
Sachverhalte sind aus Gründen des Schutzes von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen vertraulich zu 
behandeln. Dies gilt für das „Ob“ sowie für die Höhe mög-
licher Förderungen.

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Staatsminister, kann ich Ihrer 
Antwort entnehmen, dass es Förderung gibt, und können 
Sie mir bitte sagen, unter welchen Haushaltstiteln diese 
Förderungen veranschlagt werden? 

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Das können Sie nicht entnehmen, weil ich dazu keine 
Auskunft gebe. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Können Sie trotzdem den Haus-
haltstitel benennen?

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Nein.

(Ruth Paulig (GRÜNE): Das geht ein Stück zu 
weit!)

Präsident Alois Glück: Frau Kollegin, Sie sollten nur 
Zusatzfragen stellen, wenn Sie dazu aufgerufen sind. Zwei 
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Zusatzfragen haben Sie schon gestellt, eine dritte und 
letzte können Sie noch ohne Kommentierungen stellen.

Ruth Paulig (GRÜNE): In welchem Bereich werden die 
technologischen Förderungen erfolgen, und wie wird sie 
sich auf die Gewerbeinfrastruktur in Bayreuth auswirken?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Frau Kollegin, ich sage noch einmal deutlich, dass aus 
den genannten Gründen keine Auskünfte gegeben 
werden. Zu dieser Thematik gibt es einen Rechtsstreit.

(Ruth Paulig (GRÜNE): Den gibt es!)

Warten wir das Urteil ab. Entsprechend wird verfahren. 

Da Sie mir unterstellen, dass es sittenwidrig wäre, darüber 
zu reden, sage ich Ihnen unabhängig von Ihrer Frage, 
dass es in Deutschland zulässig ist, Zigaretten zu ver-
kaufen und das auch unter Rot-Grün nicht verboten 
wurde. Ich stelle in den Raum, dass auch unter der Ver-
antwortung der Frau Bundesministerin Künast die Förde-
rung des Tabakanbaus in Deutschland ununterbrochen 
fortgeführt wurde.

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, Sie befanden 
sich neben dem Thema. Jetzt ist die Fragestellung abge-
schlossen. 

(Ruth Paulig (GRÜNE): Ist die Intervention mög-
lich?)

– Nein, das ist in der Fragestunde nicht möglich. 

(Christine Kamm (GRÜNE): Der Minister hat das 
provoziert!)

– Sie können einen Antrag stellen.

Nächste Frage: Frau Kollegin Dr. Kronawitter.

Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Herr Staatsminister, 
unter welchen Umständen und für welchen Zeitpunkt kann 
die Bayerische Staatsregierung zusagen, dass auf der S-
Bahn-Strecke S 2 ein 10-Minuten-Takt eingeführt wird, 
und ist sie bereit, die offensichtlich technisch sofort mög-
liche Lösung einer Weiterführung der am Ostbahnhof vom 
Tunnel her endenden S 7 auf der S 2-Strecke nach Osten 
bis Markt Schwaben wenigstens in den Hauptverkehrs-
zeiten von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft 
bestellen zu lassen und damit den 10-Minuten-Takt zu 
ermöglichen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Frau Kollegin, das Thema ist dem Wirtschaftsministerium 
bekannt. Die sofortige Einführung eines 10-Minuten-
Taktes nach Markt Schwaben in der Hauptverkehrszeit 
lassen die fehlenden Kapazitäten zwischen München-

Ostbahnhof und Markt Schwaben leider nicht zu. Dieser 
Abschnitt wird neben der S-Bahn vom Regionalverkehr 
und vom Güterverkehr vom und zum Umschlagbahnhof 
München-Riem genutzt. Um die Voraussetzungen für die 
verkehrlich dringend erforderlichen Verbesserungen auf 
der S-Bahn-Strecke nach Markt Schwaben/Erding zu 
schaffen, sollen daher zwischen dem Ostbahnhof und 
Markt Schwaben zwei eigene S-Bahn-Gleise erstellt 
werden. Diese Maßnahme kann allerdings nur gemeinsam 
mit dem Ausbau der Strecke München – Mühldorf, einem 
Fernverkehrsprojekt des Bundes, geplant werden. 
Solange die Bundesregierung die erforderlichen Mittel 
nicht bereitstellt, können daher keine Aussagen über den 
Zeitpunkt der Fertigstellung gemacht werden. 

Das Anliegen ist mir also sehr wohl bekannt. Ich würde 
das Projekt gerne umsetzen. Die technischen Kapazitäten 
lassen das momentan aber leider nicht zu. Eine Auskunft 
über den Zeitpunkt ist wegen der genannten Umstände 
auch nicht möglich.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage? – Die Fragestel-
lerin.

Dr. Hildegard Kronawitter (SPD): Herr Staatsminister, 
bisher wurde gesagt, Voraussetzung für den 10-Minuten-
Takt sei die zweite Röhre. Sie haben anders argumentiert. 
Ich frage deshalb: Warum kann die provisorische techni-
sche Lösung – das dritte und vierte Gleis sind die grund-
sätzliche Lösung – zwischen dem Ostbahnhof und Markt 
Schwaben und vielleicht darüber hinaus zumindest in 
dem engen Zeitfenster morgens und abends nicht umge-
setzt werden? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Ich weiß, Frau Kollegin, dass es hier hohe Dringlichkeit 
gäbe und auch entsprechende Nachfrage besteht. Die 
Bayerische Eisenbahngesellschaft hat das Vorhaben 
intensiv geprüft und mir gesagt, dass das Provisorium aus 
technischen Gründen nicht möglich sei. Ich kann mich nur 
auf den Sachverstand der Experten stützen und ver-
lassen. 

Präsident Alois Glück: Nächste Fragestellerin: Frau Kol-
legin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE) (von der Rednerin nicht autori-
siert): Welche Aktivitäten erfolgten durch die Staatsregie-
rung seit der Beschlussempfehlung am 12.05.2006 im 
Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie entsprechend der Drucksachen 15/5341, 15/5480 
und 15/5485, in denen die Staatsregierung aufgefordert 
wurde, dafür Sorge zu tragen, dass die Region Schwaben 
mit dem Wirtschaftsraum Augsburg und dem Tourismus-
gebiet Allgäu, das westliche Mittelfranken und das über 
Pasing einbezogene westliche und südliche Oberbayern 
weiterhin gut an den Fernverkehr der Bahn angebunden 
bleiben, und in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn 
AG – DB AG – zu erreichen, dass die von der DB AG ange-
botene Anbindung des Fernverkehrsknotens Augsburg 
nach Inbetriebnahme der ICE-Strecke München – Ingol-
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stadt – Nürnberg nachgebessert wird, und welche Nach-
besserungen konnten bislang erreicht werden?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Frau Kollegin, Sie wissen, dass die Aufgaben- und Finanz-
verantwortung für den Schienenpersonenfernverkehr 
beim Bund liegt und dass wir da keine Bestellungen auf-
geben, sondern nur verhandeln können.

Wir haben uns auch wegen der Diskussion im Bayeri-
schen Landtag für eine angemessene Fernverkehrsanbin-
dung des Großraums Augsburg Richtung Norden ganz 
intensiv eingesetzt. Dazu hat die Staatsregierung bereits 
im Vorfeld mit der Deutschen Bahn AG Verhandlungen 
geführt. Das vom Vorstandsvorsitzenden der Deutschen 
Bahn AG am 24. April 2006 in Augsburg vorgestellte 
Angebotskonzept für den Schienenpersonenfernverkehr 
ab Fahrplan 2007 bleibt in Einzelpunkten hinter unseren 
Erwartungen zurück. Diese Einschätzung teilen wir sicher-
lich.

Nach dem Landtagsbeschluss hat die Staatsregierung 
weitere Gespräche mit der Deutschen Bahn geführt. Der 
Konzernbevollmächtigte der DB AG wurde von uns mit 
den im Landtagsbeschluss genannten Anliegen und 
natürlich auch mit der nachdrücklichen Bitte um weitere 
Verbesserungen konfrontiert. In den Gesprächen mit der 
DB AG zeigte sich, dass sich durch die bundesweit lau-
fende Fertigstellung von Infrastrukturprojekten der DB AG 
ständig neue Grundlagen ergeben und dass daher noch 
keine abschließende Aussage über den Fahrplan 2007/
2008 getroffen werden kann.

Die Gespräche mit der Bahn auf Vorstandsebene werden 
von der Bayerischen Staatsregierung demnächst weiter-
geführt. Ich werde mich wie meine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit diesem Ziel weiterhin bei der DB AG ein-
setzen.

Christine Kamm (GRÜNE) (von der Rednerin nicht autori-
siert): Zusatzfrage: Sie verhandeln weiter. Welche Zielset-
zungen verfolgen Sie hauptsächlich bei den Verhand-
lungen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Frau Kollegin, ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass 
wir nicht in Verhandlungen sind. Wir haben nicht die 
gleiche Rechtsposition, sondern wir sind wie der Bayeri-
sche Landtag, wie die Stadt Augsburg, wie alle, die sich 
im Raum Schwaben dafür einsetzen, eigentlich Bittsteller 
bei der Deutschen Bahn.

Wir verhandeln darüber, dass die Verbindungen nach 
Norden und auch die entsprechenden Verbindungen ins 
Allgäu verbessert werden,

(Christine Kamm (GRÜNE): Fahrgesamtzeiten!)

auch in den Tagesrandzeiten in der Früh und am Abend. 
Das heißt, die Positionen, die von Augsburg und 
Schwaben vorgetragen werden, sind für uns Gegenstand 
der Gespräche mit der Deutschen Bahn AG.

Präsident Alois Glück: Damit ist die Fragestellung abge-
schlossen.

Nächste Fragestellerin: Frau Kollegin Peters.

Gudrun Peters (SPD) (von der Rednerin nicht autorisiert): 
Herr Präsident, Herr Staatsminister, ist es nicht ein klarer 
Verstoß gegen die Rechte der beteiligten kommunalen 
Gebietskörperschaften, wenn ihnen bei dem zur Stellung-
nahme vorgelegten Entwurf der LEP-Gesamtfortschrei-
bung vom 12. Juli 2005 zum Donausausbau nur ein der 
Abwägung unterliegender, mit „(G)“ gekennzeichneter 
Grundsatz präsentiert wurde, während dem Landtag 
– ohne erneute Beteiligung der Kommunen – dies als strikt 
verbindliches, mit „(Z)“ gekennzeichnetes Ziel der Raum-
ordnung zur Zustimmung vorgelegt wurde, und wie wird 
diese Vorgehensweise begründet?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Nein. Ein Verstoß liegt nicht vor.

Nach Artikel 13 Absatz 1 Nummer 1 des Bayerischen 
Landesplanungsgesetzes ist der Entwurf des Landesent-
wicklungsprogramms Bayern den öffentlichen Stellen und 
Personen des Privatrechts nach § 4 Absatz 3 des Raum-
ordnungsgesetzes – ROG –, für die eine Beachtenspfl icht 
begründet werden soll, mit einer angemessenen Frist zur 
Stellungnahme bekannt zu geben.

Dem geltenden LEP 2003 liegt ein Ziel zum Donauausbau 
zugrunde. Im ursprünglichen LEP-Fortschreibungsent-
wurf 2005 war der Donauausbau zunächst als Grundsatz 
formuliert. Im weiteren Verlauf der Anhörung wurde zur 
Zielformulierung zurückgekehrt. Dies begründet keine 
neuen Beachtenspfl ichten gegenüber dem betroffenen 
kommunalen Gebietskörperschaften im Sinne des Arti-
kels 13 Absatz 1 Nummer 1 des Bayerischen Landespla-
nungsgesetzes.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin.

Gudrun Peters (SPD) (von der Rednerin nicht autorisiert): 
Herr Staatsminister, es trifft aber zu, dass der Entwurf, der 
den Kommunen vorgelegt wurde, mit „(G)“ – Grundsatz – 
gekennzeichnet wurde. Wurden darüber hinaus die Kom-
munen darauf hingewiesen, dass es eine Veränderung 
vom Grundsatz zum Ziel gegeben hat?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Der Entwurf ist in einer ersten Fassung mit „(G)“ gekenn-
zeichnet gewesen. Er ist dann in der von der Staatsregie-
rung dem Bayerischen Landtag vorgelegten Fassung mit 
„(Z)“, also mit Ziel, bezeichnet gewesen. Das ist allen 
Kommunen zur gleichen Zeit zugänglich gewesen.
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Der Bayerische Landtag berät das LEP, er wird in Kürze 
eine Entscheidung treffen, und dann wird die Staatsregie-
rung das LEP als Rechtsverordnung in Kraft setzen.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin.

(Ruth Paulig (GRÜNE): Wenn die Frau Peters 
noch will, lasse ich sie!)

Präsident Alois Glück: Das ist aber die letzte der Zusatz-
fragen. Frau Kollegin Peters.

Gudrun Peters (SPD) (von der Rednerin nicht autorisiert): 
Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt, dass das den Bür-
germeistern der Donau-Anliegergemeinden nicht geläufi g 
ist? Sie haben sich auf den ihnen vorliegenden Entwurf 
mit dem „G“ bezogen. Sie haben nämlich ganz deutlich zu 
mir gesagt, das habe sie in Sicherheit gewiegt, weil sie der 
Ansicht waren, dann müsse abgewogen werden, weil es 
nur dort der Abwägung unterliegt. Dann ist es doch wirk-
lich so, dass man die Bürgermeister hinters Licht geführt 
hat.

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Der Vorwurf ist nicht berechtigt, Frau Kollegin. Zum einen 
weise ich noch einmal darauf hin, dass der Donauausbau 
im LEP 2003 als Ziel enthalten war. Zum anderen ist völlig 
klar, dass ein Entwurf im Lauf der Beratungen verändert 
werden kann. Eine Anhörung hätte gar keinen Sinn, wenn 
keine Veränderungen vorgenommen werden könnten. Die 
Veränderung von „G“ auf „Z“ heißt, dass man zur 
ursprünglichen Fassung des LEP zurückgekehrt ist.

Ein Verstoß gegen Rechte der kommunalen Selbstverwal-
tung kann schon deshalb nicht vorliegen, weil zum Bei-
spiel ein Raumordnungsverfahren, das in der Zwischen-
zeit gelaufen ist, in ein Planfeststellungsverfahren mündet. 
Im Planfeststellungsverfahren können die Kommunen alle 
ihre Rechte geltend machen.

Präsident Alois Glück: Damit ist die Fragestellung abge-
schlossen.

Nächster Fragesteller: Herr Kollege Dr. Beyer.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Herr Staatsminister, ich frage 
die Bayerische Staatsregierung: Welche Beschlusslage 
existiert derzeit seitens der Bayerischen Staatsregierung 
für die Bezuschussung von Maßnahmen zum Neu- und 
Ausbau oder zur Sanierung von Thermalbädern, in wel-
cher Höhe wurden in welcher Gemeinde Bayerns in den 
letzten zehn Jahren unter der Verantwortung des Frei-
staats Bayern derartige Maßnahmen mit öffentlichen Gel-
dern gefördert?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach der 
Richtlinie zur Förderung von Fremdenverkehrseinrich-
tungen öffentlicher Körperschaften – RÖFE – können die 

Generalinstandsetzung, der Umbau und die Modernisie-
rung von Thermalbädern gefördert werden. In Bayern 
wurden vom 1. Januar 1996 bis zum 31. Dezember 2005 
insgesamt Maßnahmen in 17 Gemeinden mit Zuschüssen 
von zusammen 60,3 Millionen Euro gefördert.

Die einzelnen Kommunen – es ist eine größere Liste von 
Kommunen in ganz Bayern.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Die dem Fragesteller 
zur Verfügung gestellt wird?)

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage?

 Dr. Thomas Beyer (SPD): Nein, das ist eigentlich keine. 
Ich wollte nur wissen, ob die Liste zur Verfügung gestellt 
wird. Denn es ist nach der jeweiligen Gemeinde gefragt. 
Sonst würde ich Sie bitten, diese Liste vorzutragen.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Das werde ich rechtlich prüfen. Und wenn es geht, 
bekommen Sie die Liste.

 Dr. Thomas Beyer (SPD): Herr Präsident.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Nein, das ist keine Zusatz-
frage.

Präsident Alois Glück: Doch.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Ich habe nach der Höhe der 
Bezuschussung in welcher Gemeinde gefragt. Insofern ist 
die Frage nicht vollständig beantwortet. Wenn ich um eine 
vollständige Beantwortung bitte, ist das keine Zusatz-
frage.

Präsident Alois Glück: Darf ich mich an dieser Stelle 
einmal einschalten?

Dr. Thomas Beyer (SPD): Ja, bitte! Ich hatte Sie ange-
sprochen.

Präsident Alois Glück: Herr Kollege, ich glaube, es ist 
nicht möglich, im Rahmen einer Mündlichen Anfrage zu 
beantworten, in welcher Höhe welche Gemeinde Bayerns 
in den letzten zehn Jahren derartig gefördert worden ist, 
es sei denn, es ist nur eine oder es sind nur wenige.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Es sind 17, und der Herr 
Minister hat die Liste vor sich liegen, wie er uns eben 
bestätigt hat.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Schon vom Praktischen her übersteigt eine Vorlesung von 
vielen Maßnahmen mit einzelnen Zuschüssen wirklich die 
Möglichkeiten der Fragestunde.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Dann bitte ich, mir die Liste zur 
Verfügung zu stellen.
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Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Ich habe gesagt, ich werde die rechtlichen Möglichkeiten 
prüfen lassen. Wenn sie gegeben sind, bekommen Sie die 
Liste. 

Präsident Alois Glück: Ich halte fest, wenn keine rechtli-
chen Gegebenheiten dagegen stehen, werden Sie diese 
Liste erhalten. Das wird rechtlich geprüft.

(Ludwig Wörner (SPD): Das ist aber kein echtes 
parlamentarisches Verständnis!)

– Entschuldigung, das parlamentarische Verständnis ist 
an rechtsstaatliche Regelungen gebunden. Insofern ist es 
doch die Frage, ob es hier eine rechtsstaatliche Regelung 
gibt oder nicht. 

Jetzt Herr Kollege Dr. Beyer noch einmal.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Meine erste Zusatzfrage. 

Herr Minister, Sie haben von Maßnahmen gesprochen, 
aber ich erinnere mich jetzt nicht, ob Sie auch den Neubau 
genannt haben. Ich hatte ja auch nach dem Neubau 
gefragt. Welche Beschlusslage existiert seitens der Baye-
rischen Staatsregierung hinsichtlich der Bezuschussung 
von neu zu erbauenden Thermalbädern?

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Der Neubau wird nicht gefördert nach den Richtlinien, die 
ich Ihnen gerade zitiert habe. 

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage. 

Dr. Thomas Beyer (SPD): Dann schließe ich meine zweite 
Zusatzfrage an. Wenn Sie den Neubau nicht fördern, wie 
erklären Sie sich dann, dass das Bad in Bad Windsheim 
ausweislich des Zitats des Innenministers durch die IHK 
Nürnberg mit 7,4 Millionen Euro gefördert wurde, davon 
2,7 Millionen Euro Landesmittel und 4,8 Millionen Euro 
Mittel aus der EU?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Das trifft zu und das ist auch öffentlich gesagt worden. Bei 
Bad Windsheim gab es folgende Situation. Das Prädikat 
„Bad“ wäre infrage gestanden, wenn dieser Neubau nicht 
erfolgt wäre, und die Stadt hätte diesen aus alleiniger 
Kraft nicht leisten können. Es war ein einziger Ausnahme-
fall in diesen zehn Jahren.

Präsident Alois Glück: Nächste – – 

Dr. Thomas Beyer (SPD): Herr Präsident, ich wüsste 
nicht, dass ich dreimal gefragt hätte.

Präsident Alois Glück: Nein, nein, Herr Kollege. Es waren 
mittlerweile schon drei Zusatzfragen. 

Dr. Thomas Beyer (SPD): Was waren denn die Fragen, 
bitte?

(Simone Tolle (GRÜNE): Ja, was?)

– Das wird in jeder Beziehung hier bestätigt! Ich hatte 
gefragt, ob die Liste vorgelegt werden kann. 

Präsident Alois Glück: Entschuldigung, wir führen hier 
keine Debatte darüber. Es ist im Zweifelsfall meine Ent-
scheidung. 

Dr. Thomas Beyer (SPD): Das werden wir anhand des 
Protokolls überprüfen.

Präsident Alois Glück: Es ist meine Wahrnehmung, dass 
es Ihre dritte Zusatzfrage war. Damit ist der Fragenkom-
plex abgeschlossen. Es war dies der Fragenkomplex an 
das Wirtschaftsministerium. Wir kommen zu den Frage-
stellungen für das Staatsministerium Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz. Bitte, Herr Staatssekretär 
Dr. Bernhard.

Erste Fragestellerin ist Frau Kollegin Tolle.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär! Nachdem in der Nacht 
von Freitag, dem 9.  Juni, auf Samstag, den 10. Juni, auf-
grund einer Betriebsstörung der Firma Schwenk eine 
große Menge „schwarzer Körnchen“ auf den Karlstadter 
Ortsteil Laudenbach niedergeregnet ist, frage ich die 
Staatsregierung, welche staatlichen Behörden den Nie-
derschlag mit welchem Ergebnis untersucht haben und 
wer nach Meinung der Staatsregierung für den angerich-
teten Schaden an Autos, Booten, einer Solaranlage mit 
12 000 Modulen und in den Gärten der Laudenbacher 
Bürgerinnen und Bürger haften muss?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Herr Präsident, Frau Tolle, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Die Firma Schwenk Zement KG hat auf Anforde-
rung des Landratsamtes Main-Spessart am 13.06.2006 
einen Bericht zu der von Ihnen erwähnten Betriebsstörung 
vorgelegt. Ursächlich für die Störung waren demnach 
kurzzeitig hohe Zementklinkerbeladungen im Rostkühler. 
Durch den damit verbundenen höheren Abluftvolumen-
strom zur Kühlung des Klinkers sank die Reinigungsleis-
tung des Elektrofi lters. Zusätzlich kam es zu einer 
Staubansammlung im Elektrofi lter, die die Funktionsweise 
deutlich reduzierte. Folge war die Emission von Zement-
klinker, also diesen schwarzen Körnchen, von denen Sie 
gesprochen haben. 

Das Gesundheitsamt erhob keine gesundheitlichen 
Bedenken, das Gemüse, Obst etc. zu essen. Gleichwohl 
sind Proben genommen worden, die dem Bayerischen 
Landesamt für Umwelt zur Beurteilung der Auswirkungen 
der Betriebsstörung zugeleitet wurden. Die Frage der Haf-
tung regelt sich nach dem Umwelthaftungsgesetz. Wird 
durch eine Umwelteinwirkung, die von einer in Anhang 1 
des Umwelthaftungsgesetzes genannten Anlage wie dem 
Zementwerk ausgeht, eine Sache beschädigt, so ist der 
Inhaber einer solchen Anlage grundsätzlich verpfl ichtet, 
dem Geschädigten den daraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Wenn die Anlage nicht bestimmungsgemäß 
betrieben wurde, greift § 6 des Umwelthaftungsgesetzes. 
Demnach wird vermutet, dass der Schaden durch die 
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Anlage verursacht wurde. Das Landratsamt Main-Spes-
sart vermutet derzeit einen nicht bestimmungsgemäßen 
Betrieb der Anlage der Firma Schwenk. Die Prüfung des 
Landratsamts, ob die Voraussetzung des § 6 des Umwelt-
haftungsgesetzes tatsächlich vorliegt, dauert noch an. Ich 
kann nicht sagen, wie lange.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin.

Simone Tolle (GRÜNE): Herr Staatssekretär, Sie haben 
eben ausgeführt, dass erst am 13. Juni etwas passiert ist. 
Teilen Sie meine Ansicht, dass dann, wenn der Filter aus-
fällt, die Bevölkerung umgehend, also ohne schuldhafte 
Verzögerung, informiert werden muss, und nicht erst drei 
Tage später?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Nun gut, es ist halt erst am 13.06. ein Bericht vorge-
legt worden. Es dauert sicherlich ein paar Tage, bis eine 
solche Anlage untersucht ist und man sagen kann, was 
die Ursache der Störung war.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin.

Simone Tolle (GRÜNE): Teilen Sie meine Sorge, dass 
dann, wenn erst drei Tage später bemerkt wird, dass da 
etwas nicht gelaufen ist, dem Unternehmen vielleicht die 
Genehmigung entzogen werden muss oder dass man 
zumindest Bedenken haben muss, ob das so weitergehen 
kann?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Wie ich schon gesagt habe, war die geringe Kapa-
zität des Filters die Ursache. Die Firma plant nun, im 
Rahmen des Winterstillstands 2006/2007 den Elektrofi lter 
mit einem weiteren Abscheidefeld auszurüsten, um die 
Kapazität zu erhöhen. Das ist auch notwendig, um die 
Vorgaben der TA Luft einhalten und den neuen Staub-
grenzwerten anpassen zu können.

Die Sanierungsfrist läuft bis zum 30.10.2007. Aber die 
Firma will, wie gesagt, während des Winterstillstands die 
Anlage optimieren und verbessern, sodass man davon 
ausgehen kann, dass so etwas nicht mehr vorkommt, 
wenn sie technisch genügend ausgelegt ist. Insofern wird 
schon etwas getan.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin Tolle.

Simone Tolle (GRÜNE): Können Sie Gesundheitsgefähr-
dungen für lungenkranke Kinder und Schwangere aus-
schließen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich kann nur das wiederholen, was ich bereits 
gesagt habe, dass nämlich das Gesundheitsamt keine 
Bedenken hat, das von dem Niederschlag betroffene 
Gemüse und Obst zu essen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Damit ist die 
Frage beantwortet. Nächste Frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, ich frage Sie: 
Welche Konsequenzen zieht die Bayerische Staatsregie-
rung aus dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs – VGH –, das den Freistaat dazu verpfl ichtet, 
einen Aktionsplan gegen die Feinstaubbelastung vorzu-
legen, welche konkreten Maßnahmen sieht das von der 
Staatsregierung vorgesehene Konzept zur Feinstaubbe-
kämpfung vor und für wann ist die Vorlage des Konzepts 
geplant?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz hat den Luftreinhalteplan für die Lan-
deshauptstadt München – das ist im Grunde der jetzige 
Zustand – am 28.12.2004 für verbindlich erklärt. Dieser 
Luftreinhalteplan enthält in Kapitel 6.4 auch verschiedene 
Maßnahmenvorschläge, die damals zum Teil mangels 
Rechtsgrundlage noch nicht umgesetzt werden konnten. 
In seinem Urteil vom 18. Mai 2006 erwartet der Bayeri-
sche Verwaltungsgerichtshof die unverzügliche Fort-
schreibung des Luftreinhalteplans im Sinne eines Aktions-
plans. Die – unabhängig von dieser Gerichtsentschei-
dung – bereits laufende Fortschreibung des Plans für 
München treiben wir mit allem Nachdruck voran. Der Plan 
für München wird dann auch – wie für die Stadt Lindau – 
Luftreinhalte-Aktionsplan genannt. Ursprünglich war er 
nur Luftreinhalteplan genannt worden.

Wie vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ausdrück-
lich zugelassen, ist für München ein stufenweises Vor-
gehen geplant. Ein erster Schritt ist die noch für 2006 
vorgesehene Einführung des Lkw-Durchfahrtverbots, das 
derzeit noch abgestimmt wird, weil noch im Einzelnen 
geprüft werden muss, ob es ausreichend verhältnismäßig 
ist. Das läuft mit allem Nachdruck.

Ein zweiter Schritt ist die für Ende 2007 – oder Oktober – 
vorgesehene Umweltzone. Die dafür erforderliche Kfz-
Kennzeichnungsverordnung wurde am 31.05.2006 von 
der Bundesregierung beschlossen. Sie kann nach 
Abschluss des Notifi zierungsverfahrens bei der Europäi-
schen Kommission voraussichtlich Anfang 2007 in Kraft 
treten. Im Rahmen des zweiten Fortschreibungsschrittes 
könnte auch die bereits in Bearbeitung befi ndliche Beteili-
gung der Umlandgemeinden erfolgen, die ja auch not-
wendig ist. 

Auch dem Gericht erschienen die von unserem Haus 
geplanten und bereits im Luftreinhalteplan für 2004 
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damals vorgeschlagenen und in Aussicht genommenen 
Maßnahmen – Lkw-Durchfahrtverbot, Umweltzone – 
grundsätzlich als geeignet, effektiv und verhältnismäßig.

Die Konzepte zu den oben dargestellten Schritten werden 
unverzüglich vorgelegt. Aufgrund der Komplexität der 
Fragestellungen sowie des Umfangs der Beteiligung von 
Kommunen und staatlichen Stellen muss das allerdings 
abgestimmt werden. Aber aus unserer Sicht ist es ein ver-
nünftiges Konzept, das da für München vorgesehen ist 
und durchgesetzt werden soll. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Erste Zusatz-
frage: Der Fragesteller.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, halten Sie es 
für richtig, dass ein Bürger erst klagen muss, damit EU-
Recht in Landesrecht umgesetzt wird, statt viel rascher zu 
handeln, wobei man weiß, dass Feinstaub vor allem Bron-
chialerkrankte besonders belastet, und davon allein in 
München circa 10 000 leben? 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Es musste nicht erst geklagt werden. Ich hatte aus-
geführt, dass die Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
und des Maßnahmenkatalogs bereits seit einiger Zeit im 
Gang ist und darüber auch mit der Landeshauptstadt 
München gesprochen wird, um letztendlich ein endgül-
tiges Konzept festzulegen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner. 

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, inwieweit 
– soweit es Ihre Beurteilung zulässt – hat das Verhalten 
der Bayerischen Staatsregierung hinsichtlich der Kenn-
zeichnungspfl icht – da hat es ja einen unseligen Streit 
gegeben, der meines Wissens nach wie vor noch nicht 
bereinigt ist – dazu beigetragen, dass die Umsetzung 
immer noch verzögert wird bzw. nicht so vorwärts kommt, 
wie sich das die Menschen erwarten?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Wir sind immer für die Kennzeichnungsverordnung 
eingetreten. Es hat dann Diskussionen darüber gegeben, 
welche Farbe verwendet wird und wie Ziffern einbezogen 
werden können etc. Wahrscheinlich war das ein relativ 
normaler Vorgang. Wir sind aber nachdrücklich dafür ein-
getreten, dass diese Kennzeichnungsverordnung kommt, 
da sie die Grundlage für weitere Maßnahmen ist. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin Paulig. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Herr Staatssekretär, wenn die 
beiden Maßnahmen der Stadt München, das Durchfahr-
verbot und die Umweltzonen, umgesetzt sind, mit welcher 
Reduktion der Anzahl von Tagen mit Grenzwertüber-
schreitungen des Tagesmittelwertes rechnen Sie dann?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Das ist schwer zu prognostizieren, wobei ich noch-
mals ganz deutlich darauf hinweisen will, dass das zwei 
Maßnahmen sind, die durch andere Maßnahmen ergänzt 
werden müssen. Allein auf die Immissionen zu blicken, 
nützt uns nur beschränkt. Wir müssen natürlich auch auf 
die Emissionen schauen. Hier kommen das Thema Ruß-
fi lter und andere Dinge zum Tragen. Wir brauchen einen 
längerfristig angelegten Maßnahmenmix, um diesem Pro-
blem Herr zu werden. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Frage: 
Herr Kollege Dr. Förster. Bitte. 

Dr. Linus Förster (SPD): Herr Staatssekretär, ich frage Sie: 
In welchem Status befi ndet sich die Umsetzung der im 
Zuge der Verwaltungsreform 21 beschlossenen Neuauf-
stellung des Landesamtes für Umwelt und die damit ver-
bundene Verlagerung nach Augsburg und Hof und hierbei 
im Besonderen die Frage, wann die Dienststellen dienst-
bereit sind und die geplante Personalsollstärke erreicht 
wird?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat zum 
1. August 2005 den Dienst aufgenommen. In ihm sind die 
Aufgaben der Vorläuferbehörden – das wissen Sie – Baye-
risches Landesamt für Umweltschutz, Landesamt für 
Wasserwirtschaft, Geologisches Landesamt, Bayerisches 
Landesamt für Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Sicher-
heitstechnik, organisatorisch zusammengefasst und ver-
eint. Die bereits in der Dienststelle Augsburg ansässigen 
Fachbereiche, Präsident, Stabstelle sowie kleinere fach-
liche Einheiten üben ihre Tätigkeit seit Amtsgründung dort 
aus. Nach Bereitstellung erster Haushaltsmittel liefen 
umgehend die erforderlichen Umbaumaßnahmen für die 
weitere Verstärkung des Standortes Augsburg an. Nach 
Abschluss der Umbaumaßnahmen im Bürobereich, die 
von Juli 2006 bis Jahresende durchzuführen sind, wird die 
Abteilung Wasserbau, Hochwasserschutz und Gewässer-
schutz in die Dienststelle Augsburg einziehen.

Die Planungen für die Umbaumaßnahmen im Laborbe-
reich Augsburg werden derzeit zwischen dem Staatsmi-
nisterium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
und dem staatlichen Hochbauamt, dem Laborplaner und 
dem LfU abgestimmt. 

Das Dienstgebäude Hof wurde im Dezember 2005 über-
geben und wird seitdem Zug um Zug mit Personal besetzt. 
Anfang Juni 2006 ist mit dem Einzug des Vizepräsidenten 
und mit Komplettierung der ersten – in Anführungszei-
chen – „Hundertschaft“ in Hof der fachliche Dienstbetrieb 
angelaufen. 

Die Neuaufstellung des LfU wird von uns mit Nachdruck 
vorangetrieben. Eine Unterbrechung des Dienstbetriebs 
fand zu keinem Zeitpunkt statt. Erforderliche Umbau- und 
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Anpassungsmaßnahmen der Dienstgebäude werden so 
rasch wie möglich realisiert. 

Oberstes Ziel ist es, die vom Gesetzgeber getroffene Ent-
scheidung unter Berücksichtigung des Beschlusses der 
Staatsregierung so sozialverträglich wie möglich umzu-
setzen. Für eine sozialverträgliche Umsetzung der damit 
verbundenen Personalentscheidungen hat die Bayerische 
Staatsregierung zum Vollzug der Verwaltungsreform 
Grundsätze für personalrechtliche Maßnahmen erlassen, 
worin Sozialkriterien enthalten sind, die wir möglichst 
berücksichtigen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Herr Kollege. 

Dr. Linus Förster (SPD): Wie ist die Raumkapazitätsfrage 
gelöst? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär .

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Die vorhandene Kapazität am Standort Augsburg 
reicht für eine vollständige Verlagerung der Arbeitsplätze 
nicht aus. Konkret sind derzeit die Schaffung weiterer 
Büroräume und – ich habe schon darauf hingewiesen – 
Laborarbeitsplätze durch Verdichtung in Haunstetten 
geplant. Auch die Nutzung freier Laborkapazitäten beim 
BIfA – Bayerisches Institut für Abfallforschung – wird in die 
Überlegungen miteinbezogen. Ob darüber hinaus im Zuge 
der Aufgabe des Standortes München weiterer Flächen-
bedarf besteht, wird noch geprüft. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege. 

Dr. Linus Förster (SPD): Mit welchen Gesamtkosten 
rechnen Sie für diesen Umzug?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Wir haben eine Kostenplanung; das wissen Sie ja. 
Das Endergebnis lässt sich im Moment nur schwer 
abschätzen, weil heute niemand sicher sagen kann, was 
die geplanten Laborverlagerungen tatsächlich kosten. Ich 
will mich da, ehrlich gesagt, nicht auf eine Zahl festlegen. 
Wie ich schon geschildert habe, ist einiges noch nicht 
absehbar; bei Baumaßnahmen kann sich sehr schnell 
etwas verschieben. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Vielen Dank, Herr Staatssekretär; damit 
haben Sie die Fragen für Ihren Geschäftsbereich beant-
wortet. 

Ich rufe das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
auf. Hierzu wird Herr Staatsminister Schneider die Fragen 
beantworten. Herr Kollege Thomas Mütze stellt die erste 
Frage. Bitte schön, Herr Kollege. 

Thomas Mütze (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsidentin! 
Herr Minister, ich frage Sie: Im Zusammenhang mit der 
Lehrerversorgung an den Förderzentren mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung, den so genannten G-
Schulen, frage ich die Staatsregierung, inwieweit das 
Klassenlehrerprinzip in den G-Schulen umgesetzt wird, 
ausreichende Lehrerstunden zur Verfügung gestellt 
werden und eine Mobile Reserve für die G-Schulen einge-
richtet wird.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister. 

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Zunächst zum Klassen-
prinzip. Derzeit hat jede Klasse in dieser Schulform durch-
schnittlich 16 Sonderschullehrer-Stunden. In der Regel 
führt ein Sonderschullehrer im Schnitt etwa zwei Klassen 
als verantwortlicher Klassenleiter. Die Sonderschullehr-
kräfte werden durch Personal für heilpädagogische Unter-
richtshilfe unterstützt, die Aufgaben nach Artikel 60 des 
Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes wahr-
nehmen, also schwerpunktmäßig im Förderbereich. Heil-
pädagogische Unterrichtshilfen und heilpädagogische 
Förderlehrer sind aber kein Ersatz für die Sonderschul-
lehrer. Es handelt sich bei ihnen vielmehr um Personen-
gruppen, die sich in ihrer Arbeit gegenseitig ergänzen. 
Dies hat sich in inzwischen vier Jahrzehnten der Erfah-
rungen an Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung sehr bewährt.

Das Staatsministerium ist bestrebt, an Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung langfristig eine 
schrittweise Verbesserung der Relation zwischen Sonder-
schullehrern und heilpädagogischen Förderlehrern 
zugunsten der Sonderschullehrer zu erreichen, ohne 
dabei die Heilpädagogen und ihre wertvolle Arbeit an 
diesen Schulen zu verdrängen. Eine erste konkrete Ver-
besserung in der Relation gab es bereits im letzten Schul-
jahr. Derzeit werden von den knapp 50 000 Lehrerstunden 
etwa 44,2 % durch Heilpädagogen erteilt; im Vorjahr 
waren es 46,3 %.

Zur Lehrerstundenversorgung. Die derzeitigen Rahmen-
bedingungen stellen sich wie folgt dar: Der Klassendurch-
schnitt beträgt 9,1 Schüler je Klasse. Für den Fall, dass 
zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ein weiterer 
Förderschwerpunkt hinzukommt, beträgt der Schnitt 
7,3 Schüler je Klasse. 

Die Bandbreite der durchschnittlichen Klassenstärken 
reicht von 8 Schülern in 39,3 % der Klassen bis zu 
17 Schülern in zwei Klassen, was 0,1 % entspricht. 
Wöchentlich werden etwa 3,6 Unterrichtsstunden je 
Schüler erteilt. Die Schüler dieser Schulen haben in 
12 Vollzeitschuljahren mindestens 327 Wochenstunden. 
Dies ist etwas mehr als in den anderen Förderschul-
formen, wo die Schüler nur zwischen 300 und 310 Stunden 
haben. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass gerade an diesen 
Schulen eine Lehrerstundenzuweisung erfolgt, die 
beträchtlich über das Stundenmaß der Stundentafeln laut 
Schulordnung hinausgeht. Dadurch soll diese Förder-
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schulform in die Lage versetzt werden, ihrem Bildungs-, 
Erziehungs- und Förderauftrag nachzukommen und 
genügend Spielraum zu haben, um Differenzierungs- und 
Individualisierungsmaßnahmen durchzuführen. Damit 
sind diese Förderschulen zum Teil wesentlich besser 
gestellt als andere Förderschulformen. 

Nun zu den Mobilen Reserven: Die Zahl der Mobilen 
Reserven im Förderschulbereich wurde zwischen 2000 
und 2002 durch das „Aktionsprogramm Förderschule“ 
von 124 auf 196 aufgestockt. Das ist ein Plus von 58 %. 
Darüber hinaus besteht im Förderschulbereich die Mög-
lichkeit, die Arbeitszeit der Lehrkräfte, die zwischen dem 
ersten Schultag und dem 15. Januar ausscheiden, ab 
Mitte Februar mit befristeten Einstellungen zu kompen-
sieren. Mit dieser Ausnahme von der allgemeinen Wieder-
besetzungssperre erhöht sich die Mobile Reserve fak-
tisch. Dabei handelt es sich erfahrungsgemäß um ein 
Volumen von etwa 30 Lehrkräften. 

Eine eigene Mobile Reserve speziell für die Förderzentren 
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung gibt es 
nicht. Diese Schulen werden im Bedarfsfall im Rahmen 
der gesamten zur Verfügung stehenden Mobilen Reserven 
des Förderschulbereichs bedient. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Erste Zusatz-
frage: Herr Kollege Mütze.

Thomas Mütze (GRÜNE): Herr Minister, Sie haben 
gesagt, dass es langfristig eine Verbesserung der Relation 
zwischen den Sonderschullehrern und den heilpädagogi-
schen Unterrichtshilfen oder Lehrkräften geben soll. Was 
ist unter diesem Begriff „langfristig“ zu verstehen? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte, Herr 
Staatsminister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Herr Kollege Mütze, der Begriff „langfristig“ bedeutet, 
dass wir im Rahmen der Möglichkeiten, die der Haushalt 
bietet, die Einstellung von Sonderschullehrern gerade für 
G-Schulen unterstützen werden. Im Vorjahr wurden 46 % 
der Stunden von Heilpädagogen erteilt, inzwischen sind 
es 44,2 %. Diese Situation wollen wir zugunsten der Son-
derschullehrer verbessern. Insgesamt stelle ich jedoch 
fest, dass wir die Heilpädagogen nicht aus der Sonder-
schule verdrängen wollen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Mütze.

Thomas Mütze (GRÜNE): Herr Minister, Sie haben den 
Schülerschnitt mit 9,1 angegeben. Meines Wissens soll 
dieser Schnitt auf 12 Schüler erhöht werden. Können Sie 
das bestätigen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte, Herr 
Staatsminister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Nein, das kann ich nicht bestätigen. Wir haben eine Band-
breite der durchschnittlichen Klassenstärken. Über 80 % 

der Klassen haben bis zu 10 Schüler. Allerdings gibt es 
auch Klassen, die mehr als 10 Schüler haben. Die Höchst-
grenze liegt derzeit bei 15 bis 17 Schülern. Diese Zahl wird 
in zwei Klassen erreicht, was einem Anteil von 0,1 % aller 
Klassen entspricht. Mir sind keine Planungen bekannt, 
den tatsächlichen Klassendurchschnitt auf 12 Schüler zu 
erhöhen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Herr Kollege Mütze.

Thomas Mütze (GRÜNE): Herr Minister Schneider, die 
Einstellungsnote für Sonderschullehrer liegt bei 1,5. Sind 
Sie auch der Meinung, dass diese Hürde zu hoch ist und 
viele Lehrkräfte in andere Bundesländer abwandern, um 
dort einen Arbeitsplatz zu erhalten? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte, Herr 
Staatsminister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Die Note ist immer auch davon abhängig, wie viele Ein-
stellungsmöglichkeiten bestehen. Wenn fünf Einstellungen 
möglich sind, wird die Note, die der Fünfte erzielt, als Ein-
stellungsnote gewertet. Diese Note kann von Jahr zu Jahr 
variieren. Die Einstellungsmöglichkeiten werden nicht 
zuletzt durch den Haushaltsbeschluss und den Haushalt 
insgesamt festgelegt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister Schneider, vielen Dank für die Beantwortung der 
Frage. Übernimmt ein Kollege oder eine Kollegin der SPD 
die Frage des Herrn Kollegen Pfaffmann? – Bitte, Frau 
Kollegin Weikert. 

Angelika Weikert (SPD): Herr Staatsminister, diese 
Anfrage bezieht sich auf eine Pressemitteilung des Kultus-
ministeriums vom 16. Mai 2006, in der behauptet wird, 
dass rund 800 Lehrerstellen allein zur Förderung von Kin-
dern mit Migrationshintergrund eingesetzt werden. Herr 
Minister, ich frage Sie, wie sich diese Zahl für das kom-
mende Schuljahr, aufgeschlüsselt nach Schularten, 
zusammensetzt und welche fachlichen Qualifi kationen die 
Lehrer und Lehrerinnen haben. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte, Herr 
Staatsminister. 

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Verehrte Frau Abgeordnete, das Staatsministerium hat 
derzeit noch keine genauen Zahlen für das kommende 
Schuljahr, da die Planungen zur Klassenbildung 2006/
2007 noch laufen. Ich kann Ihnen jedoch die Zahlen für 
das Schuljahr 2005/2006 nennen, wonach sich die in der 
Pressemitteilung genannten 800 Stellen wie folgt zusam-
mensetzen:

Bei den bestehenden Intensivmaßnahmen, also den Vor-
kursen, den Sprachlernklassen, den Übergangsklassen 
und den Eingliederungsklassen sind insgesamt circa 
280 Stellen eingesetzt, und bei den bestehenden Begleit-
maßnahmen, also Intensivkursen und Förderunterricht, 
sind es insgesamt etwa 560 Stellen. Somit wurden im 
Schuljahr 2005/2006 insgesamt 800 Stellen für diese 
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Maßnahmen verwendet. Im laufenden Schuljahr sind ähn-
liche Zahlen zu erwarten. Diese Zahlen kann ich jedoch 
erst nennen, wenn die Planungen zur Klassenbildung 
abgeschlossen sind.

Nun zur Qualifi kation der Lehrkräfte: In allen Phasen der 
Lehrerbildung im Bereich der Grund- und Hauptschule 
fi nden einschlägige Ausbildungs- und Fortbildungsinhalte 
zum Bereich „Förderung von Kindern mit Migrationshin-
tergrund“ bzw. zum Bereich „Interkulturelles Lernen“ 
Berücksichtigung. Im Rahmen der Erziehungswissen-
schaften werden in der allgemeinen Pädagogik pädagogi-
sche Zielfragen unter besonderer Berücksichtigung der 
Erfordernisse des angestrebten Lehramtes intensiv refl ek-
tiert. Die Ziele der Bildung, die in der Bayerischen Verfas-
sung in Artikel 131 festgelegt und auch in den Lehrplänen 
als fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsauf-
gaben formuliert sind, fi nden dabei besondere Beachtung. 
Als einschlägige fächerübergreifende Bildungs- und Erzie-
hungsaufgaben sind die interkulturelle Erziehung, das 
soziale Lernen und die grundlegende politische Bildung 
zu benennen.

Explizit ist das Thema „Interkulturelles Lernen“ im Rahmen 
der Schulpädagogik als inhaltliche Prüfungsanforderung 
festgelegt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das 
Studium für das Lehramt an Grundschulen ebenso wie 
das Studium für das Lehramt an Hauptschulen mit dem 
Studium der Didaktik des Deutschen als Zweitsprache zu 
erweitern. Dieses Erweiterungsstudium bereitet zukünf-
tige Lehrkräfte darauf vor, individuelles und interaktives 
Sprachwachstum für Schüler zu unterstützen.

Für die zweite Phase wird in der Zulassungs- und Ausbil-
dungsordnung für das Lehramt an Grundschulen und das 
Lehramt an Hauptschulen neben pädagogischen Ziel-
fragen explizit im Bereich der Pädagogik und Psychologie 
interkulturelle Erziehung und Integration von Schülern mit 
nichtdeutscher Muttersprache genannt.

In den aktuellen Lehrgangsangeboten der zentralen Lehr-
erfortbildung wird eine Reihe von Lehrgängen zu den 
übergeordneten Bereichen „Förderung von Schülern mit 
Migrationshintergrund“, „Interkulturelle Erziehung“ bzw. 
„Deutsch als Zweitsprache“ angeboten. Beispielhaft seien 
folgende Lehrgänge angeführt: „Bereicherung durch Viel-
falt – Interkulturelles Lernen im Unterricht“, „Unterricht 
Deutsch als Zweitsprache“ und „Hochbegabung – Migra-
tionshintergrund“. 

Ferner wird im Rahmen der zentralen Lehrerfortbildung 
die Weiterbildung „Deutsch als Zweitsprache“ angeboten. 
Die Weiterbildung richtet sich an Lehrkräfte, die Schüler 
nichtdeutscher Muttersprache im Regelunterricht, in 
Übergangs- oder Sprachlernklassen oder in Fördermaß-
nahmen unterrichten und eine Qualifi kation für das Fach 
Deutsch als Zweitsprache erlangen wollen. Dieser Lehr-
gang erstreckt sich insgesamt über 10 Lehrgangswo-
chen. 

Ebenso werden in der regionalen Lehrerfortbildung auf 
Regierungsebene und in der lokalen Lehrerfortbildung auf 
Schulamtsebene Veranstaltungen zum Themenbereich 
„Interkulturelle Erziehung“ angeboten. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Weikert. 

Angelika Weikert (SPD): In dieser Frage haben wir kon-
kret nach den Schularten gefragt. Herr Staatsminister, 
habe ich Sie richtig verstanden, dass diese 800 Förder-
lehrer, von denen Sie im Zusammenhang mit dem letzen 
Schuljahr gesprochen haben, in der Grund- und Haupt-
schule eingesetzt sind? 

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Diese Lehrkräfte sind in der Grund- und Hauptschule und 
zum Teil in den Vorkursen eingesetzt, bei denen die 
Grundschulen mit den Kindergärten zusammenarbeiten. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Eine weitere 
Zusatzfrage: Frau Kollegin Weikert. 

Angelika Weikert (SPD): Herr Minister, ich hätte die Bitte, 
dass wir diese Zahlen auch regional aufgeschlüsselt 
bekommen. Wir wollen wissen, wie viele Lehrkräfte in den 
einzelnen Regionen eingesetzt werden. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte, Herr 
Staatsminister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Frau Kollegin Weikert, ich nehme Ihr Anliegen auf. Mir 
liegen diese Zahlen momentan nicht vor. Ich werde dafür 
sorgen, dass mein Haus diese Zahlen für Sie regional auf-
schlüsselt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Für Herrn Kollegen Sprinkart übernimmt Herr 
Kollege Mütze. Bitte schön, Herr Kollege.

Thomas Mütze (GRÜNE): Herr Minister, ich frage Sie, 
warum legte das Kultusministerium gegen den Beschluss 
des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 
08.03.2006, mit dem die Anordnung des eigenständigen 
Unterrichtsbesuches durch die Fachbetreuer aufgehoben 
wurde, Widerspruch ein, obwohl der Landtag mit 
Beschluss vom 18.05.2006 die Staatsregierung ausdrück-
lich auffordert, die Beurteilungsrichtlinien für Lehrkräfte an 
staatlichen Schulen in der Form zu präzisieren, dass bei 
der Beurteilung von Lehrerinnen und Lehrern an Gymna-
sien keine eigenständigen Besuche von Fachbetreuern 
durchgeführt werden und damit den Beschluss des Ver-
waltungsgerichts München inhaltlich bestätigt. Was will 
das Kultusministerium durch seine Beschwerde erreichen, 
und stellt diese Vorgehensweise nicht eine Missachtung 
von Landtagsbeschlüssen dar?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Sehr geehrter Herr Kollege Mütze, durch die bereits mit 
Schreiben vom 20.04.2006 gegen den Beschluss des 
Verwaltungsgerichts München vom 08.03.2006 eingelegte 
Beschwerde begehrt das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus die abschließende Klärung der Frage, ob das 
Mitbestimmungsrecht des Hauptpersonalrats verletzt 
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wurde. Der Klärung der Frage, ob der Hauptpersonalrat 
bei der Entscheidung über die Beteiligung der Fachbe-
treuer an den Unterrichtsbesuchen zu beteiligen gewesen 
wäre, wird vonseiten des Staatsministeriums grundsätz-
liche Bedeutung beigemessen. Der mündlichen Anfrage 
scheint die irrtümliche Annahme zugrunde zu liegen, dass 
das Staatsministerium mit dieser Beschwerde zum Baye-
rischen Verwaltungsgerichtshof letztlich eigenständig die 
Unterrichtsbesuche seitens der Fachbetreuer durchsetzen 
will. Dies ist nicht der Fall. Bereits mit dem KMS vom 
14.03.2006 hat das Staatsministerium die mit KMS vom 
19.10.2005 getroffene Regelung, dass auch Fachbetreuer 
eigenständige Unterrichtsbesuche durchführen dürfen, für 
das Beurteilungsjahr 2006 ausgesetzt. Die seitens des 
Landtags nicht gewünschte Regelung wird in den Schulen 
somit nicht angewandt. Eine Missachtung des 
Beschlusses des Bayerischen Landtags vom 18.05.2006 
liegt demnach nicht vor. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Dann darf ich Frau Kollegin Weikert bitten.

Angelika Weikert (SPD): Herr Staatsminister, wo wird die 
Beschulung für die neuen Ausbildungsberufe „Service-
kraft für Dialogmarketing“ und „Kauffrau/-mann für Dialog-
marketing“ im Rahmen des dualen Ausbildungssystems 
durchgeführt werden, also, an welchen Berufsschulen, an 
welchen Standorten in Bayern?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, eine Entscheidung, an 
welchen Standorten die beiden neuen Ausbildungsberufe 
im Bereich Dialogmarketing beschult werden sollen, 
wurde noch nicht getroffen. Die dafür notwendigen 
Gespräche werden derzeit geführt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Dann Frau Kollegin Steiger.

Christa Steiger (SPD): Herr Staatsminister, trifft es zu, 
dass es eine Zusage gibt, an der staatlichen Berufsschule 
in Kronach eine oder zwei Fachklassen für den Ausbil-
dungsberuf Kaufmann/Kauffrau bzw. Servicefachkraft für 
Dialogmarketing einzurichten? Wie verbindlich ist diese 
Zusage, nachdem ein Mitglied des Lehrerkollegiums in der 
Lehrplankommission tätig ist und alle Voraussetzungen 
personeller sowie technischer Art gegeben sind, damit 
sowohl der Ausbildungsberuf wohnortnah beschult als 
auch der Berufsschulstandort Kronach gestärkt werden 
können?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, eine Zusage der Staatli-
chen Berufsschule Kronach für eine Fachklasse zur 
Beschulung der beiden neuen Ausbildungsberufe im Dia-
logmarketing gibt es nicht. Unabhängig von der Festigung 
eines Berufsschulstandortes ist es für die Regierung als 
zuständige Schulaufsicht erforderlich, Vorgespräche mit 

einer Schule zu führen, um für den Fall, dass innerhalb 
eines Regierungsbezirks ein Standort ausgewählt werden 
muss, möglichst gut vorbereitet zu sein. Die Besetzung 
von Lehrplankommissionen durch Lehrkräfte einzelner 
Schulen kann bei neuen Berufen nicht präjudizierend für 
die Vergabe von Berufsschulstandorten sein, da zum Zeit-
punkt der Lehrplanarbeit die Zahl der möglichen Auszubil-
denden und damit die Zahl der Berufsschulstandorte 
nicht bekannt sind.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Steiger.

Christa Steiger (SPD): Herr Staatsminister, nach welchen 
Kriterien wird sich dann die Entscheidung hinsichtlich des 
Berufsschulstandortes richten?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Es gibt verschiedene Kriterien: Auf der einen Seite wollen 
wir ländliche Bereiche stärken, auf der anderen Seite auch 
in Zusammenarbeit mit den beteiligten Verbänden eine 
Beschulung zustande bekommen, die möglichst zielfüh-
rend ist und auch zu Kompetenzzentren für Dialogmarke-
ting führt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage? Bitte schön.

Christa Steiger (SPD): Herr Staatsminister, Wann wird die 
Entscheidung getroffen werden, nachdem das Berufs-
schuljahr am 1. August bzw. am 1. September beginnt. 
Gibt es Bestrebungen, ein Landeszentrum zu errichten, 
oder sollen einzelne Berufsschulstandorte gebildet 
werden?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Die Frage, wann eine Entscheidung getroffen wird, wird 
sich erst im Verlauf der Gespräche klären. Es ist not-
wendig, dass die Entscheidung zeitnah erfolgt.

Die Überlegung, nur ein Landeszentrum einzurichten, wird 
nicht verfolgt. Die Fragen, ob es mehrere, auch regie-
rungsübergreifende Zentren gibt, oder ob ein einzelnes 
Zentrum entsteht, sind Inhalt der jetzt geführten 
Gespräche.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Danke schön, 
Herr Staatsminister. Damit haben Sie die Fragen beant-
wortet. Vielen Dank. Ich darf nun den Geschäftsbereich 
des Staatsministeriums der Finanzen aufrufen. Es steht 
der Herr Staatssekretär bereit, die Fragen zu beantworten. 
Wer übernimmt für Herrn Kollegen Werner? Herr Kollege 
Beyer, bitte.

Dr. Thomas Beyer (SPD): Herr Minister, gibt es Fälle, in 
denen ehemaligen Angestellten des Freistaats Bayern, die 
während ihrer Dienstzeit privat krankenversichert und bei-
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hilfeberechtigt waren, auch nach Eintritt in den Ruhestand 
Beihilfe gewährt wird und wenn ja, welche Vorausset-
zungen müssen hierfür erfüllt sein?

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Arbeit-
nehmer, die wegen der Höhe ihres Einkommens in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei sind, 
erhalten seit 1971 von ihren Arbeitgeber einen Beitragszu-
schuss zu ihrer Krankenversicherung. Voraussetzung für 
die Zahlung des Beitragszuschusses ist allerdings, dass 
sich der Arbeitnehmer entsprechend versichert und dies 
seinem Arbeitgeber durch eine Bescheinigung seiner 
Krankenversicherung nachweist.

Lediglich in Fällen, in denen der Anspruch auf einen 
Arbeitgeberzuschuss vom Arbeitnehmer nicht genutzt 
wird, also keine Vorlage des Krankenversicherungs-
scheins zur Ermittlung des Zuschusses nach § 257 SGB V 
erfolgt, leistet der Freistaat Bayern Beihilfe an die Arbeit-
nehmer und die Familienangehörigen nach den gleichen 
Grundsätzen wie für die Beamten, sofern das Arbeitsver-
hältnis vor dem 1. Januar 2001 begründet wurde. Spätes-
tens mit Eintritt in den Ruhestand – und damit der Aufl ö-
sung des bisherigen Arbeitsverhältnisses – entfällt jedoch 
seit jeher der Beihilfeanspruch des Arbeitnehmers. Der 
Rentner muss sich dann in der Privaten Krankenversiche-
rung umfassend absichern.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Dann darf ich jetzt Frau Ackermann bitten für 
Herrn Kollegen Hallitzky von der GRÜNEN.

Renate Ackermann (GRÜNE): Wie viele zusätzliche Steu-
ererklärungen bzw. Anlagen – KAP etc. – zur Steuererklä-
rung werden die bayerischen Finanzbehörden aufgrund 
der ab 2007 vorgesehenen Halbierung des Sparerfreibe-
trages voraussichtlich pro Jahr zu bearbeiten haben und 
wie viele Stellen in der Finanzverwaltung werden dafür 
benötigt?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Aus 
Vereinfachungsgründen müssen Steuerpfl ichtige, deren 
Zinseinnahmen nicht mehr als 1421 Euro bei Alleinste-
henden bzw. 2842 Euro bei Verheirateten betragen, nur 
das entsprechende Kästchen auf Seite 2 des Mantelbo-
gens ankreuzen. Eine zusätzliche Angabe der tatsächlich 
erhaltenen Zinsen ist dann nicht erforderlich. 

Aus diesem Grund liegen aktuell keine Zahlen vor, wie 
viele zusätzliche Anlagen KAP bei einer Halbierung des 
Sparerfreibetrags von 1370 Euro/2740 Euro auf 750 Euro/
1500 Euro ab dem 01.01.2007 zu erwarten sind. Darüber 
hinaus liegen keine Informationen darüber vor, wie viele 
zusätzliche Steuerfälle entstehen werden, zumal hier auch 
die Auswirkungen durch das Alterseinkünftegesetz mit 
hineinspielen. 

Das Alterseinkünftegesetz sieht eine nachgelagerte 
Besteuerung der Renten vor. Diese Regelung wird in den 
kommenden Jahren dazu führen, dass ein bedeutender 
Teil der bundesweit 19 Millionen Rentner, die bisher über-

wiegend steuerlich nicht erfasst sind, steuerpfl ichtig wird 
und jährlich zur Einkommensteuer veranlagt werden 
muss. Diese Regelung führt zu einem Anstieg der zu ver-
anlagenden Fälle. Der Personalmehrbedarf für das Alter-
seinkünftegesetz wurde im Erstjahr 2006 bundesweit auf 
rund 700 bis 1000 MAK geschätzt; der bayerische Anteil 
beträgt demnach mindestens 105 MAK. Weitere Aus-
sagen zum zusätzlichen Personalbedarf sind jedoch nicht 
möglich.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Wie ich sehe, 
gibt es keine weitere Zusatzfrage. Frau Kollegin Prang-
hofer übernimmt für Frau Kollegin Naaß die folgende 
Frage. Bitte schön, Frau Kollegin.

Karin Pranghofer (SPD): Herr Staatssekretär, ich bitte die 
Staatsregierung um Mitteilung, wie viele Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, durch die Kündigung der 
Arbeitszeitbestimmungen im BAT bedingt, mehr als 38,5-
Wochenstunden arbeiten mussten, bei wie vielen davon 
auf Grund des neuen Tarifvertrages TV-L die Arbeitszeit 
wieder reduziert werden muss und für wie viele davon die 
38,5-Stundenwoche gilt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrte Frau Vizepräsidentin, verehrte Frau Kollegin Prang-
hofer, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aufgrund der 
Kündigung der tarifl ichen Arbeitszeitbestimmungen 
arbeiten rund 26 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer 42 Stunden.

Die Länder haben sich am 19. Mai 2006 in Potsdam mit 
Verdi/DBB Tarifunion auf eine längere Arbeitszeit verstän-
digt. Grundlage für die Ermittlung der neuen tarifl ichen 
Arbeitszeit ist die „festgestellte tatsächliche durchschnitt-
liche wöchentliche Arbeitszeit“. Als tatsächliche durch-
schnittliche Arbeitszeit wurden in Bayern 39,33 Stunden 
ermittelt. Hinzu kommt ein „Zuschlag“ von 0,40 Stunden.

Von der Arbeitszeitverlängerung werden aber bestimmte 
Berufsgruppen ausgenommen, nämlich die Beschäf-
tigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
leisten, die Beschäftigten an den Unikliniken, die Beschäf-
tigten in Straßenmeistereien, Autobahnmeistereien, Kfz-
Werkstätten, Theater und Bühnen. Für diese Beschäf-
tigten gilt weiter die 38,5-Stundenwoche.

Das Entscheidende ist hier: Das auf den ausgenommenen 
Beschäftigungskreis entfallende Volumen der Differenz zu 
der durchschnittlichen Arbeitszeit von 39,73 Stunden wird 
auf die Beschäftigten in den anderen Beschäftigungsbe-
reichen übertragen und erhöht für diese die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit. Für diese Beschäftigten, das 
sind über 70 %, liegt die Arbeitszeit dann – nach den der-
zeitigen Berechnungen – bei 40,08 Stunden. Das 
bedeutet: Wir haben für den größten Teil der Mitarbeiter 
die Arbeitszeit deutlich den 42 Stunden der Beamten 
angenähert. Wir sehen das als ersten Schritt des Errei-
chens des so genannten Gleichklangs an.
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Bezogen auf Ihre Frage bedeutet dies: Bei den Arbeitneh-
mern – ausgenommen Ärzte –, für die derzeit noch die 
42-Stundenwoche gilt, reduziert sich künftig die Arbeits-
zeit entweder auf 38,5 Stunden, wenn sie den oben 
genannten Berufsgruppen angehören, anderenfalls erhöht 
sie sich auf 40,08 Stunden.

Zur Feststellung, für wie viele der 26 500 Arbeitnehmer, 
die derzeit 42 Stunden arbeiten, künftig nur noch die 38,5-
Stundenwoche gilt, wäre ein aufwändiger Datenlauf erfor-
derlich, der in der Kürze der Zeit nicht möglich war. Ich 
kann Ihnen aber die Zahl für die gesamte Arbeitnehmer-
schaft nennen: Von den insgesamt rund 100 000 Arbeit-
nehmern im staatlichen Bereich arbeiten künftig insge-
samt circa 26 400 nur 38,5 Stunden, nämlich insbeson-
dere die Arbeitnehmer und Auszubildenden der Uniklinika, 
der Autobahn- und Straßenmeistereien sowie der The-
ater. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, Sie haben 
uns gerade gesagt, es bereite Ihnen bereits Schwierig-
keiten, die Zahlen zu ermitteln, wer von welcher Arbeits-
zeit betroffen ist. Können Sie uns einmal sagen, welchen 
Verwaltungsaufwand es bedeutet, die verschiedenen 
Arbeitszeitmodelle, die im Zuge des Drucks vereinbart 
wurden, den Sie bei den Tarifverhandlungen erzeugt 
haben, zu handeln, und wie viele Personen Sie dazu brau-
chen, um dies zu bewältigen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Sehr 
verehrte Frau Präsidentin, verehrter Herr Kollege, ich 
glaube, ich habe es dargestellt, dass von den insgesamt 
rund 100 000 Arbeitnehmern im staatlichen Bereich 
künftig etwa 26 400 nur 38,5 Stunden arbeiten. Das sind 
etwa 25 %. Nach den derzeitigen Berechnungen arbeiten 
63,3 %  40,08 Stunden. Ich glaube, dass es auf der 
Grundlage dieser Vereinbarung gelungen ist, einen Gleich-
klang mit den Beamten, die 42 Stunden arbeiten, zu errei-
chen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner. 

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, meine Frage 
war: Sie haben in Zukunft mindestens drei Arbeitszeitmo-
delle, die Sie innerhalb der Verwaltung administrieren und 
abrechnen müssen. Wie wollen Sie das mit welchen 
Kosten und mit welchem Personal tatsächlich schaffen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Unser 
Ziel, Herr Kollege, war es, möglichst einen Gleichklang zu 
erreichen. Den ersten Schritt haben wir getan.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Damit sind die Fragen zu Ihrem Geschäfts-
bereich abgeschlossen. Ich danke Ihnen, Herr Staatssek-
retär. Herr Staatsminister Beckstein, sind Sie bereit, die 
Fragen zu Ihrem Geschäftsbereich zu beantworten? – 
Dann rufe ich die Fragen für den Geschäftsbereich des 
Staatsministeriums des Innern auf und darf Frau Kollegin 
Stahl bitten, ihre Frage zu stellen. 

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Staatsminister, ist der 
Antrag auf Gegendarstellung des Bayerischen Landes-
amtes für Verfassungsschutz gegen die Darstellung im 
Nachrichtenmagazin „Focus“, Nummer 52/2005, wonach 
es möglicherweise Kontakte zwischen bayerischen 
Behörden und amerikanischen Nachrichtendiensten 
gegeben haben soll, behandelt worden und wenn ja, wie 
war das Ergebnis, und gab es einen solchen Antrag auf 
Gegendarstellung auch gegen den „Spiegel“-Bericht in 
Nummer 7/2006, wonach es bereits im Mai 2004 – so wird 
dort behauptet –, also noch während der Entführung von 
K. El Masri, Kontakte zwischen amerikanischen Agenten 
und der so genannten „Ermittlungsgruppe Donau“ 
gegeben haben soll? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Frau Präsidentin, Frau Kollegin Stahl, gegen den 
„Focus“-Artikel in Nummer 51/2005, nicht in Nummer 52/
2005, wurde gerichtlich mit Anträgen auf Unterlassung 
und auf Gegendarstellung vorgegangen.

Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs wurde am 
10.01.2006 eine Einstweilige Verfügung erwirkt, die vom 
Landgericht München I mit Endurteil vom 06.02.2006 
bestätigt wurde. Im anschließenden Berufungsverfahren 
ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Bezüglich 
des Antrags auf Gegendarstellung wurde am 12.01.2006 
eine Einstweilige Verfügung erwirkt, die dann allein aus 
formalen Gründen mit Urteil vom 08.02.2006 aufgehoben 
wurde. Aus der Sicht des Gerichts hat das Landesamt für 
Finanzen seine Bevollmächtigung nicht ausreichend 
nachgewiesen. Über die hiergegen eingelegte Berufung 
ist noch nicht entschieden worden.

Ein Antrag auf Gegendarstellung gegen den Spiegel-
Bericht in Nummer 7/2006 wurde nicht gestellt. 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere schriftliche Antwort 
auf die Schriftliche Anfrage von Ihnen vom 15.03.2006 zu 
den Fragen 3 a – c. Vor und während des mutmaßlichen 
Verschleppungszeitraums wurden durch die bayerischen 
Sicherheitsbehörden keine Informationen zur Person 
El Masri an US-amerikanische Stellen weitergeleitet. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin. 

Christine Stahl (GRÜNE): Herr Minister, das war wahr-
scheinlich ein Versprecher. Sie haben gerade gesagt, dass 
das Landesamt für Finanzen keine Antragsberechtigung 
gehabt hätte. Sie haben gerade vom Landesamt für 
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Finanzen gesprochen. Das muss ein Versehen gewesen 
sein. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Ich darf es noch einmal vorlesen; vielleicht habe ich 
mich infolge der Atemlosigkeit etwas verhaspelt:

Aus der Sicht des Gerichts hat das Landesamt 
für Finanzen seine Bevollmächtigung nicht aus-
reichend nachgewiesen. Über die hiergegen ein-
gelegte Berufung ist noch nicht entschieden 
worden. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Stahl. Das ist jetzt die erste Zusatzfrage.

Christine Stahl (GRÜNE): Sie waren so schnell, dass ich 
um Nachsicht bitte, wenn ich noch einmal nachfrage. 
Habe ich richtig verstanden, dass Sie gegen den Bericht 
im „Spiegel“ keine Gegendarstellung beantragt haben? 
Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, dass Sie 
das, was darin enthalten ist, so stehen lassen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Es ist in der Tat so, dass wir nicht gegen jede aus 
unserer Sicht unrichtige Veröffentlichung mit Gegendar-
stellungen vorgehen können. Das beschränkt sich auf 
ganz besondere Darstellungen. Im Falle des Magazins 
„Focus“ war das notwendig. Im Falle des Berichts im 
„Spiegel“ haben wir das nicht für notwendig gehalten. 

Ich sage sehr deutlich: Wenn ich alle aus unserer Sicht 
nicht richtigen Veröffentlichungen mit Gegendarstellungen 
in den Medien beantworten würde, würde das zu einer 
umfangreichen Erweiterung der jeweiligen Magazine 
führen. Eine Gegendarstellung verlangen wir nur in dem 
Augenblick, in dem es aus unserer Sicht ganz wichtig ist. 
Im Falle des Artikels im „Focus“, wo das sehr dezidiert 
und ausführlich dargestellt wurde, habe ich das für drin-
gend notwendig gehalten. Beim Bericht im „Spiegel“ hat 
das, wenn ich mich recht entsinne – ich bitte um Nach-
sicht, wenn ich das jetzt nur oberfl ächlich beantworten 
kann – eher eine nebensächliche Rolle gespielt, sodass 
wir dagegen nicht vorgegangen sind. Das ändert aber 
nichts daran, dass auch der „Spiegel“ zum Teil unrichtig 
berichtet hat. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Habe ich Sie jetzt richtig ver-
standen, dass Sie die Ausgabennummer geändert haben? 
In der Antwort wurde die Nummer 52/2005 erwähnt. Sie 
haben jetzt gesagt, die Gegendarstellung habe sich gegen 
die Nummer 51/2005 gerichtet. Das war vermutlich ein 
Versehen in der damaligen schriftlichen Antwort. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Ich wäre dankbar dafür, wenn so etwas mit meinen 
Mitarbeitern geklärt werden könnte. Ich versichere Ihnen, 

dass ich selbst keine eigenen Ermittlungen angestellt 
habe oder bösartig war, sondern dass ich mich darauf 
verlasse, dass das von meinen Mitarbeitern ganz korrekt 
wiedergegeben wird. Sie stehen für Rückfragen sicher zur 
Verfügung.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister, auch für dieses Angebot. – Die 
nächste Frage stellt Herr Kollege Dr. Förster für Herrn Kol-
legen Werner Schieder, bitte.

Dr. Linus Förster (SPD): Herr Staatsminister, welche 
Möglichkeiten sieht die Staatsregierung, die Ortsumfah-
rung Plößberg bald zu realisieren vor dem Hintergrund, 
dass die Maßnahme seit über zehn Jahren avisiert ist, die 
Verkehrsbelastung beständig zunimmt und eine weitere 
Zunahme besonders beim Lkw-Verkehr auf 900 Lkw pro 
Tag absehbar ist und dies für den anerkannten Erho-
lungsort eine unvertretbare Beeinträchtigung darstellt?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Frau Präsidentin! Lieber Kollege, der Bayerischen 
Staatsregierung ist die Bedeutung der Staatsstraße 2172 
von der A 93 bis zur tschechischen Grenze bei Bärnau 
bewusst. Daher wurde dieser Streckenzug in den letzten 
Jahren kontinuierlich ausgebaut. So konnte erst Ende 
letzten Jahres der Nordteil der Ortsumgehung von Neu-
stadt an der Waldnaab im Zuge der St 2172 in Betrieb 
genommen werden. Die angesprochene Ortsumgehung 
von Plößberg ist jedoch im derzeit geltenden Ausbauplan 
für die Staatsstraßen lediglich in der Dringlichkeitsstufe 
1R – Reserve – eingestellt. Vorhaben dieser Dringlichkeits-
stufe können im Regelfall aufgrund der Vielzahl anderer 
höher eingestufter Maßnahmen nicht geplant werden.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Projekts für den 
grenznahen Raum und wegen der Zubringerfunktion der 
St 2172 zur Autobahn A 93 hat die Staatsregierung trotz 
der ungünstigen Einstufung im Ausbauplan kürzlich 
beschlossen, zumindest umgehend mit den Planungsar-
beiten für die Umgehung zu beginnen. Somit ist ein ent-
scheidender Schritt zur Realisierung der Ortsumgehung 
Plößberg getan. Der weitere zeitliche Ablauf hängt nun 
vom Verlauf des Planungsprozesses, von der Durchfüh-
rung der erforderlichen Rechtsverfahren und den für den 
Staatsstraßenbau zur Verfügung stehenden Haushalts-
mittel ab.

Vor diesem Hintergrund kann zum jetzigen Zeitpunkt kein 
genauer Termin für einen Baubeginn genannt werden. Das 
wird sicher noch einige Zeit dauern. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Dann bitte ich Frau Kollegin Steiger, für Herrn 
Kollegen Boutter die Frage zu stellen.

Christa Steiger (SPD): Herr Staatsminister, zu welchem 
Zeitpunkt und in welcher Höhe wird die Staatsregierung 
den so genannten „Petrinibau“ auf dem Unteren Markt-
platz in Würzburg bezuschussen, aus welchem Haushalts-
titel wird dies geschehen, und welche anderen Projekte 
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werden wegen dieser Förderzusage zurückstehen 
müssen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Frau Präsidentin! Frau Kollegin, Gegenstand der 
Förderzusage vom 31.05.2006 ist nicht der so genannte 
„Petrinibau“, sondern die Neugestaltung des Unteren 
Marktplatzes in Würzburg und die Verlegung der vorhan-
denen Tiefgaragenzufahrt. Diese städtebaulichen Erneue-
rungsmaßnahmen sind allerdings Voraussetzung für den 
Neubau des geplanten Geschäftshauses und sollen, wie 
auch andere Maßnahmen in diesem Bereich, im Bund-
Länder-Grundprogramm der Städtebauförderung bezu-
schusst werden.

Mit der Förderzusage wurde zunächst die Voraussetzung 
für eine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn 
durch die Regierung von Unterfranken geschaffen. Die 
Bewilligung und Auszahlung der Städtebauförderungs-
mittel wird sich wegen der insgesamt knappen Mittel über 
einen längeren Zeitraum erstrecken. Angedacht sind 
hierfür aufgrund der derzeitigen Finanzplanungen circa 
fünf bis acht Jahre. Wir können allerdings dem Bundes-
haushaltsgesetzgeber nicht vorgreifen. Die Größenord-
nung der Finanzhilfen bewegt sich voraussichtlich bei 
circa 3 Millionen Euro vorbehaltlich der näheren Prüfung 
im Bewilligungsverfahren.

Da der Regierung von Unterfranken im Zusammenhang 
mit der Förderzusage für den Unteren Marktplatz aus-
nahmsweise auch eine erhöhte Vorbelastung in diesem 
Umfang zugestanden wurde, halten sich die befürchteten 
Auswirkungen auf andere anstehende Maßnahmen in 
Grenzen. Es können derzeit keine Projekte benannt 
werden, die deshalb zurückstehen müssen. Insgesamt ist 
die Maßnahme verlängert und gestreckt. Ich habe der 
Oberbürgermeisterin selbst erklärt, dass wir nicht davon 
ausgehen können, dass die Maßnahme in den nächsten 
drei bis vier Jahren abfi nanziert wird, sondern dass das 
eine längere Zeit in Anspruch nehmen wird, aber damit 
kann die Maßnahme auf den Weg gebracht werden. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. – Herr Kollege Wörner übernimmt die Frage 
von Frau Kollegin Werner-Muggendorfer. 

Es wird langsam schon problematisch, wenn von den 
Mitgliedern der Staatsregierung erwartet wird, dass sie da 
sind, aber die Fragesteller nicht da sind. Wir müssen uns 
allmählich überlegen, wie es mit der Fragestunde weiter-
gehen soll. Das ist besonders problematisch, wenn bei 
einer bestimmten Frage Ortskenntnis notwendig wäre, 
aber nicht vorhanden ist. Das ist jetzt kein Vorwurf gegen 
Sie, Frau Kollegin Steiger.

(Christa Steiger (SPD): Das habe ich auch nicht 
so aufgefasst!)

Ich bitte darum, dass sich die Fraktionen überlegen, wie 
wir die Fragestunde in Zukunft handhaben wollen. Die 

Mitglieder der Staatsregierung müssen auch da sein – 
Bitte, Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatsminister, trifft es zu, 
dass bei den derzeit in München befi ndlichen Einsatzfahr-
zeugen mit dem Kennzeichen „BA…“ der Einsatzhundert-
schaft nach Auskünften der Fahrer die Motoren der diesel-
betriebenen Busse laufen müssen, um so sicherzustellen, 
dass die Funkgeräte funktionieren, und wie ist dies mit der 
Feinstaubemission der Dieselfahrzeuge in Einklang zu 
bringen, wobei die Straßenverkehrsordnung gegen das 
Laufenlassen von Motoren Bußgelder vorsieht, und 
kommen somit Polizeibeamte, die diese Fahrzeuge führen, 
denn nicht in Interessenkonfl ikte mit den bestehenden 
Gesetzen, unabhängig davon, dass die Polizei Vorbild-
funktion auch im Umweltschutz ausüben sollte?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Frau Präsidentin! Lieber Kollege Wörner, grundsätz-
lich sind die Polizeibeamtinnen und -beamten entspre-
chend der Regelung der Straßenverkehrsordnung, nach 
der es grundsätzlich verboten ist, Fahrzeugmotoren 
unnötig laufen zu lassen, gehalten, den Fahrzeugmotor 
abzustellen, soweit dies aus technischer und einsatztakti-
scher Sicht möglich ist.

Allerdings kann das Laufenlassen der Motoren im Stand 
zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben geboten sein, wenn 
die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge an sich oder die Funk-
tionalität bestimmter technischer Aggregate, beispiels-
weise von Sondersignal- oder Funkanlagen, gewährleistet 
werden muss. Je nach Vorliegen batteriebelastender Fak-
toren kann ein gelegentliches Laufenlassen des Motors 
erforderlich sein. Insbesondere sind dies die Anzahl und 
Leistungsaufnahme elektrischer, im Stand zu betreibender 
Aggregate, die elektrotechnische Konzeption der Fahr-
zeuge, die Kapazität der im Fahrzeug verbauten Batterien, 
die Standzeiten während des Einsatzverlaufs oder die kli-
matischen Bedingungen. Auch Funkgeräte können aus 
Gründen der ständigen Einsatzbereitschaft nicht abge-
schaltet werden. Die Einsatzfähigkeit der Fahrzeuge muss 
hier eine höhere Priorität gegenüber einer geringen 
zusätzlichen Umweltbelastung genießen. 

Bei der Polizei gibt es keine Umweltsünder; vielmehr 
würde es eklatant dem gesetzlichen Auftrag an die Polizei 
– gerade während der Fußball-Weltmeisterschaft – zuwi-
derlaufen, wenn gerufene Polizeibeamtinnen und -beamte 
wegen leerer Batterien nicht erreichbar wären oder das 
Einsatzfahrzeug nicht mehr zu starten wäre. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Erste Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Minister, ich bin etwas über-
rascht, dass die Polizei offensichtlich mit Fahrzeugen 
ausgestattet ist – – 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, 
Zusatzfrage.
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Ludwig Wörner (SPD): Die Frage ist: Trifft es zu, dass es 
Einsatzfahrzeuge gibt, die nur eine Batterie haben und 
dass deshalb der Betrieb nicht aufrechterhalten werden 
kann? Macht es Sinn, solche Fahrzeuge überhaupt zu 
beschaffen? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Herr Kollege Wörner, die Standzeiten sind sehr 
unterschiedlich. Das geht von wenigen Minuten bis zu 
vielen Stunden. Ich glaube, dass es keine Batterie geben 
wird, die dafür sorgt, dass sämtliche batteriebetriebenen 
Systeme, die es in einem Polizeifahrzeug gibt, über viele 
Stunden – wie das jetzt manchmal notwendig ist – auf-
rechterhalten werden. Im Übrigen würde auch ein 
Aggregat, das dann unter Umständen notwendig wäre, 
gewisse Umweltbelastungen mit sich bringen. 

Ich rede nicht darum herum, ein neues Fahrzeug hat in der 
Regel eine günstigere Kapazität der Batterie als ein älteres 
Fahrzeug, aber auch im Sommer herrschen günstigere 
Bedingungen als im Winter. Deswegen hängt alles von 
den Umständen ab. Das ist übrigens auch in anderen Ein-
satzbereichen wie dem Sanitätsdienst oder der Feuerwehr 
eine gängige Erfahrung. Jeder weiß, dass das nicht immer 
zu vermeiden ist. Die Polizisten sind aber angewiesen, 
das Laufenlassen im Leerlauf zum Zwecke der Stromver-
sorgung so weit wie möglich zu vermeiden.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Minister, wenn ich Ihren 
Angaben folge, dann sehen Sie es nicht als notwendig an, 
dass dann, wenn drei, vier oder fünf Fahrzeuge an einem 
Standort stehen, sich also eine Gruppe bildet, bei allen 
Fahrzeugen – insbesondere im Sommer – der Motor läuft. 
Zum Beispiel den Funk könnte man über ein Fahrzeug 
abwickeln. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, bitte.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Herr Kollege Wörner, ich rede nicht darum herum: 
Ich weiß, dass mancher junge oder ältere Polizeibeamte 
– übrigens auch mancher junge oder ältere Verkehrsteil-
nehmer – manchmal Fahrzeuge im Leerlauf belässt, auch 
wenn es möglich wäre abzuschalten. Wir versuchen, 
durch Aufklärungsarbeit darauf hinzuwirken, dass alle 
Polizeibeamten nach Möglichkeit den Motor abschalten, 
um auf diese Weise die Emissionen, die im Stand auf-
treten, zu reduzieren. 

Wir versuchen aber auch, die Umweltbelastungen durch 
eine Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen mit Filtern zu 
verringern, aber Sie wissen selbst, dass die Menschen 
unterschiedlich sind und dass man sich manchmal ver-
rechnet, wenn man vor der Ampel steht und abschaltet, 
während die Ampel kurze Zeit später auf Grün umschaltet. 
Dann hat man sich in Bezug auf die Umwelt falsch ver-
halten. Auch die Fahrzeuge sind unterschiedlich. Sie 

dürfen uns aber abnehmen, dass wir versuchen, jungen 
Polizeibeamtinnen und -beamten – die Bereitschaftspo-
lizei besteht in der Regel aus jungen Beamtinnen und 
Beamten – in ihrem eigenen und im staatlichen Interesse 
ein hohes Maß an Sensibilität für Umweltbelange anzuer-
ziehen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Ich danke Ihnen nicht nur für die 
Beantwortung der Fragen; vielmehr gibt mir die letzte 
Frage die Gelegenheit, Ihren Beamten und unseren 
Sicherheitskräften in Bayern sehr herzlich für das zu 
danken, was an Großartigem derzeit in Bayern geleistet 
wird. 

(Allgemeiner Beifall)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit ist die Frage-
stunde beendet. Wir kommen nun zum Tagesordnungs-
punkt 8. Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen. 

(Unruhe)

Hier im Plenarsaal sind die Temperaturen immer noch am 
angenehmsten. Hier kann man es am längsten aushalten. 
Ich lade Sie heute Nachmittag dazu herzlich ein. Heute 
darf auch das Jackett ausgezogen werden. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlich-
keitsanträge

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Renate Dodell, Thomas Kreuzer, Joachim Unterländer 
u. a. u. Frakt. (CSU) 
Arbeit soll sich lohnen! – Bei „Hartz IV“ Anreize für 
Arbeit verstärken, Schnittstellen beseitigen und Kom-
munalfi nanzen sichern (Drs. 15/5707)

Ich eröffne die Aussprache und darf für die CSU-Fraktion 
Herrn Kollegen Unterländer das Wort erteilen. Bitte schön, 
Herr Kollege.

Joachim Unterländer (CSU): Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die unter dem Begriff „Hartz IV“ in 
den letzten Jahren durchgeführten Diskussions- und 
Reformprozesse kann man so zusammenfassen, dass sie 
zwar zu sinnvollen Zielen führen sollten, aber in der Praxis 
schwer oder kaum umsetzbar waren. Die Ziele, die mit 
Hartz IV erreicht werden sollten, sind bisher nicht erreicht 
worden. Diese Feststellung hat nichts mit politischen 
Schuldzuweisungen zu tun, sondern ist rein sachlich zu 
sehen.

Zum Zweiten möchte ich in diesem Zusammenhang fest-
stellen, dass auf Bundesebene zuletzt mit dem SGB-II-
Fortentwicklungsgesetz erste Ansätze zu einer Verbesse-
rung vorgenommen worden sind, die uns aber nicht weit 
reichend genug sind. 
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Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, dass ich 
zurückkomme auf die Ziele, die mit Hartz IV verbunden 
waren. Es sind dies in der Tat vier Punkte. Es ist die 
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zur 
Grundsicherung für Arbeitssuchende. Es ist eine wirk-
same Unterstützung zur Integration in den Arbeitsmarkt. 
Es ist eine stärkere Erschließung des Niedriglohnsektors 
und damit verbunden eine stärkere Anstrengung, Lang-
zeitarbeitslose wieder in Arbeit zu bringen. Angesichts der 
hohen Arbeitslosigkeit und der nach wie vor schwierigen 
wirtschaftlichen Situation ist die Bezeichnung „Mutter der 
Reformen“ durch den früher zuständigen Minister Cle-
ment für das Gesetzeswerk durchaus zutreffend, aller-
dings ist die Umsetzung dieser Ziele in Anbetracht der 
Wirklichkeit das größte sozialpolitische Problem der 
Nachkriegsgeschichte.

Wenn Sie sich mit dem Thema auseinander setzen, wenn 
Sie Kommunalpolitiker anhören, wenn Sie mit Betroffenen 
sprechen oder wenn Sie sich mit denen unterhalten, die in 
den Arbeitsgemeinschaften oder in der Bundesagentur für 
Arbeit tätig sind, dann stellen auch Sie fest, was der 
Ombudsmann für Hartz IV, der frühere sächsische Minis-
terpräsident Kurt Biedenkopf, festgestellt hat, dass es 
sich nämlich um ein Organisationschaos handelt, das hier 
angerichtet worden ist. Ich darf den in diesem Zusam-
menhang sicher unverdächtigen „Spiegel“ zitieren, der 
aus meiner Sicht sehr prägnant die Situation dargestellt 
hat: 

Geplant war, den staatlichen Aufwand für die 
Verwaltung der Langzeitarbeitslosigkeit drastisch 
zu senken und viel Geld für Bildung und Kinder-
betreuung freizuschaufeln. Tatsächlich sind die 
Hartz IV-Ausgaben heute doppelt so hoch, wie 
von den Reformarchitekten vorgesehen. Die 
Fusion von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sollte 
Bürokratie abbauen und die staatliche Jobver-
mittlung effi zienter machen. Entstanden ist eine 
komplizierte Mischverwaltung durch kommunale 
und Bundesbehörden, die selbst Spitzenfunktio-
näre der Nürnberger Bundesagentur-Zentrale 
inzwischen als „organisierte Verantwortungslo-
sigkeit“ beschreiben.

Es war vorgesehen, die Langzeitarbeitslosen 
besser zu betreuen. Es gab Schlagworte so süß 
wie Honig – sie hießen „Fördern und fordern“ 
oder „Passgenaue Angebote für Jobsuchende“ –,
 aber sie beschrieben ein Wunschdenken: Tat-
sächlich – so ein Gutachten des Bundesrech-
nungshofes – haben Hartz IV-Neulinge im Schnitt 
heute nach drei Monaten noch nicht einmal ein 
erstes Gespräch mit ihrem Vermittler geführt. 

Nur beim Bezahlen von Nichtarbeit liegt Deutsch-
land im internationalen Vergleich weit vorne. Eine 
Familie mit zwei Kindern, deren Ernährer vor 
einem Jahr arbeitslos geworden ist, kann mit 
staatlichen Leistungen zwischen 1.500 Euro und 
1.700 Euro rechnen. Ein Vater mit zwei Kindern 
braucht demnach einen Verdienst von brutto 
rund 10 Euro pro Stunde, wenn er mit seinem 
Job wenigstens das Fürsorgeniveau erreichen 

will. Gezielter kann man einen Anreiz zum Nicht-
arbeiten kaum setzen. 

Ich unterstütze diese Beschreibung nachdrücklich. Wir 
haben in einer vom sozialpolitischen Arbeitskreis der 
CSU-Landtagsfraktion durchgeführten Anhörung von 
allen, die auf diesem Gebiet tätig sind, diese Erfahrungen 
bestätigt bekommen. Wir alle sollten aus arbeitsmarktpo-
litischen Gründen, aus sozial- und gesellschaftspoliti-
schen Gründen, vor allem aber aus kommunalpolitischen 
Gründen daran interessiert sein, dass die Reformen wirk-
lich mit großer Massivität weitergeführt werden. Nur 
darauf zu warten, dass es irgendwann einmal klappt, ist 
zu wenig.

Erlauben Sie mir, die Kostenentwicklung darzustellen. Hier 
ist die Situation dramatisch, und hier besteht ein weiterer 
Handlungsbedarf. Wenn man das frühere Arbeits- und 
Sozialhilferecht dem System von Hartz IV gegenüberstellt, 
erkennt man, dass die Kosten der Fürsorgesysteme 
erheblich gestiegen sind. Nach altem Recht betrugen die 
Kosten bundesweit 38,6 Milliarden Euro. Nach neuem 
Recht betragen sie 44,4 Milliarden Euro. Für die Arbeitslo-
senhilfe waren im Bundeshaushalt insgesamt 24 Milliar-
den Euro veranschlagt. Heute sind schon Kosten in Höhe 
von 28 Milliarden Euro Realität. 

In dem Zusammenhang sind auch die Anreize falsch 
gesetzt.

(Christa Steiger (SPD): Wer hat die Anreize falsch 
gesetzt?)

Die Einkommenshöhe und die Zunahme der Bedarfsge-
meinschaften um rund 700 000 bestätigen, dass das 
System nach Hartz IV eindeutig nicht ausreicht, um die 
eingangs genannten Ziele erreichen zu können. Dahinter 
steckt auch ein grundsätzliches Problem. Politisch sind 
wir uns auch in diesem hohen Haus darin einig, dass wir 
eine Wende in der Sozialstaatsdiskussion und einen 
Umbau des Sozialstaats brauchen. Auch der frühere 
SPD-Parteivorsitzende Platzeck hat genau so wie die 
Union zu Recht von einem Anreize aktivierenden Sozial-
staat gesprochen. Dieses Ziel ist mit diesem Gesetzes-
werk nach jetzigem Stand absolut nicht zu erreichen. 

Ein zweites Thema im Zusammenhang mit der Akzeptanz 
von Hartz IV in der Bevölkerung bereitet mir große Sorgen. 
Ich meine das Problem, welches im früheren Sozialhilfe-
recht mit dem Lohnabstandsgebot bezeichnet worden ist. 
Wer in München oder einem anderem Ballungsraum mit 
hohen Mietkosten als Beschäftigter im einfachen Dienst in 
der öffentlichen Verwaltung tätig ist

(Christa Steiger (SPD): Wer hat die Ballungsraum-
zulage gekippt?)

und zwei Kinder hat, liegt mit seinem Einkommen unter 
dem, was er als Empfänger von Hartz IV bekommt. 

(Christa Steiger (SPD): Wer hat die Ballungsraum-
zulage gekippt? Wer war das?)
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– Frau Kollegin, wenn Sie die Historie betrachten würden, 
wüssten Sie, dass die Ballungsraumzulage nicht gekippt 
ist, sondern mit einem veränderten Konzept weitergeführt 
wird. Darauf haben sich die CSU-Landtagsfraktion und 
die Bayerische Staatsregierung geeinigt. 

(Christa Steiger (SPD): Sie wollten sie ganz 
abschaffen!)

Es ist Geschichtsklitterung, wenn sie davon sprechen, 
dass wir die Ballungsraumzulage abschaffen wollten. Das 
ist ein absoluter Unsinn.

(Christa Naaß (SPD): In bestimmten Bereichen 
haben Sie sie aber abgeschafft! – Christa Steiger 
(SPD): Sie sollten einmal ins Archiv gehen, Herr 
Unterländer!)

Der aktivierende Sozialstaat ist dringend geboten, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. Wir müssen Anreize 
schaffen, damit Menschen aus Sozialhilfekarrieren her-
auskommen. Dazu reichen die Instrumente momentan nur 
im Ansatz, und ihre Anwendung muss optimiert werden. 
Dazu dient auch dieser Antrag. Bei der Schaffung dieses 
Gesetzeswerkes wurde der Kardinalfehler begangen, 
dass es keine ausreichend gesetzlich vorgeschriebene 
Sanktionen gab und dass damit auch die Kontrollinstru-
mente bei Missbrauchsentwicklungen nicht ausreichend 
vorhanden waren. Auch besteht kein Bezug zwischen 
Beitrags- und Lebensleistung bei Personen, die über 
einen längeren Zeitraum Beiträge in die Arbeitslosenversi-
cherung bezahlt haben. Sie bekommen nicht mehr 
Arbeitslosenhilfe als jemand, der nur einige Jahre Beiträge 
bezahlt hat. Das ist aus meiner Sicht eine Ungerechtigkeit, 
die man nicht akzeptieren kann. 

Zum Dritten sind fälschlicherweise auch die Kommunen 
mit ihren Erfahrungen über die Beschäftigung von Lang-
zeitarbeitslosen und über gemeinnützige Arbeit nicht in 
ausreichendem Maße in die Verantwortung genommen 
werden. Es gibt positive Beispiele für Gemeinden. 

(Christa Steiger (SPD): Es gibt auch negative Bei-
spiele!)

Ich denke an den Landkreis Miesbach oder an den Land-
kreis Würzburg, Herr Kollege Ach, wo sich der Landrat, 
der Stimmkreisabgeordnete und die Frau Vizepräsidentin 
massiv dafür einsetzen, die Zuständigkeiten der Kom-
munen zu erweitern, die mit großem Wissen und innova-
tiven Ansätzen Langzeitarbeitslose in die Beschäftigung 
bringen. Das nenne ich wirksame Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit, nicht aber das Organisationschaos, das 
mit Hartz IV angerichtet worden ist.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das Chaos haben 
aber Sie mit angerichtet!)

Notwendig ist es, die richtigen Ansätze, die sich aus dem 
SGB II-Änderungs- und Fortentwicklungsgesetz ergeben 
haben, aus landes- und kommunalpolitischer Sicht weiter 
zu entwickeln. Vor allem auch aus Gründen der Fortent-
wicklung des Sozialstaates und der Arbeitsmarktpolitik ist 
es notwendig, die Forderungen, die unser Antrag enthält, 

in die bundespolitische Diskussion einzubringen. Viele 
Anreize müssen beseitigt werden. Die Regelsätze müssen 
regionalisiert werden. Auch die Möglichkeit, mehr Pau-
schalen zu leisten, muss wieder verstärkt werden. Die 
Mischverwaltung muss dort abgebaut werden, wo sie zu 
Problemen führt. Die Schnittstellenproblematik muss 
beseitigt werden. Das von Kurt Biedenkopf zu Recht 
angeprangerte Organisationschaos hat nichts damit zu 
tun, wer dieses Gesetz gemacht hat. Seien wir doch ehr-
lich genug: Wir müssen dort, wo Änderungen notwendig 
sind, gemeinsam anpacken. Deshalb verstehe ich über-
haupt nicht, warum Sie sich hier so zieren.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Sie wollen also das 
Chaos verbessern! – Christa Steiger (SPD): Wer 
ziert sich wo?)

Aufgrund der positiven Erfahrungen, die ich gerade 
geschildert habe, ist es notwendig, die Zahl der Options-
kommunen auszudehnen, weil nur auf diese Art und 
Weise die Kommunen, die ihr Know-how nicht in Arbeits-
gemeinschaften in ausreichendem Maße einbringen 
können, mit einer neuen alleinigen Zuständigkeit tatsäch-
lich tätig werden können. Schließlich ist es erforderlich, 
dass die gesetzlich zugesicherte jährlich Nettoentlastung 
der Kommunen in Höhe von 2,5 Millionen Euro ab 2007 
sichergestellt ist. Hierfür muss die Beteiligung des Bundes 
an den Kosten für Unterkunft und Heizung mindestens in 
dem für die Jahre 2005 und 2006 festgeschriebenen 
Umfang von 29,1 % fortgesetzt und gesetzlich festge-
schrieben werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir 
abschließend noch vier Bemerkungen, die mir bei dieser 
Diskussion besonders am Herzen liegen. 

Erstens ist es unser erklärtes Ziel, Menschen und Fami-
lien, die über viele Jahre von der Sozialhilfe abhängig 
waren, in die Lage zu versetzen, aus der Abhängigkeit von 
staatlichen und kommunalen Transfersystemen herauszu-
kommen. Dafür müssen wir noch stärkere Anreize und 
Unterstützungsmaßnahmen schaffen.

Zweitens. Es ist notwendig, gemeinnützige Tätigkeiten, 
gerade auch auf kommunaler Ebene, stärker anzuer-
kennen. Ich weiß, das stellt in der politischen Wahrneh-
mung häufi g noch ein Problem dar.

Drittens. Es ist ein Fehler in der Arbeitsmarktpolitik und in 
der volkswirtschaftlichen Entwicklung, dass in den letzten 
Jahren einfache Tätigkeiten nicht mehr den Stellenwert 
haben, damit jemand aus dem Niedriglohnniveau heraus 
eine reguläre Tätigkeit erhält. Hier sehe ich wesentliche 
Ansatzpunkte, wie wir für Langzeitarbeitslose bessere 
Alternativen schaffen können.

Viertens. Das übergreifende Ziel muss sein, Arbeitsmarkt 
und Wirtschaftspolitik so zu verbessern, dass genügend 
Arbeitsplätze vorhanden sind, um die Probleme zu redu-
zieren, wirtschaftliches Wachstum zu steigern und die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Vor dem Hintergrund der 
immer noch sehr schwierigen Entwicklung bei Hartz IV 
bitte ich, unserem Dringlichkeitsantrag als weiterem 
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Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der Situation zuzu-
stimmen.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Da 
müssen Sie Ihren Wirtschaftsminister Glos 
fragen!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Steiger. Bitte, Frau Kollegin.

Christa Steiger (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Unterländer, mit diesem Antrag stellen Sie 
in meinen Augen eines klar: Die CSU hat in der Koalition 
keinen Einfl uss. Sie müssen zugeben, die Tinte von der 
Abstimmung im Bundestag ist noch nicht trocken, das 
Hartz-IV-Fortentwicklungsgesetz ist im Bundesrat noch 
nicht verabschiedet. Doch Sie machen die Arbeit der 
CSU-Landesgruppe und die Arbeit des CSU-Bundeswirt-
schaftsministers. Ich frage mich: Kann sich die CSU in 
Berlin nicht artikulieren? Haben Sie diesen Einfl uss nicht? 
Werden Sie in Berlin überhaupt nicht mehr gehört? 

(Beifall bei der SPD)

Das müssen Sie sich hier schon fragen lassen. 

(Joachim Unterländer (CSU): Da wird der Stellen-
wert des Landtags untergraben!)

– Herr Unterländer, ich untergrabe hier gar nichts. Es gibt 
vielmehr Kompetenzen auf Bundes- und andere auf Lan-
desebene. Das sollten Sie bei der Diskussion um die 
Föderalismusreform eigentlich mitbekommen haben. 

(Beifall bei der SPD)

Herr Unterländer, Sie haben von Organisationschaos 
gesprochen. Um es so auszudrücken: Es läuft in manchen 
Bereichen sicher suboptimal. Das geschieht, wenn man 
eine Verwaltung und manche Dinge komplett verändert. 
Aber woher kam denn das von Ihnen angesprochene 
Chaos? Wer hat im Vermittlungsausschuss nicht alles 
Mögliche hineinverhandelt? – Es war doch beispielsweise 
Herr Koch, der diese Mischung haben wollte. Wir wollten 
das nicht. Sie sagen, die Arbeitssuchenden bräuchten 
Anreize. Ich sage Ihnen, die Arbeitssuchenden brauchen 
Arbeitsplätze!

(Beifall bei der SPD)

Was aber macht Herr Wirtschaftsminister Glos? Der 
Artikel in der „Süddeutschen Zeitung“ spricht Bände. Der 
rot-grüne Bundeswirtschaftsminister Clement hat bei den 
Arbeitgebern und bei den Arbeitgeberverbänden nach-
drücklich um Ausbildungs- und um Arbeitsplätze 
geworben. Es sind viele dazugekommen. Das ist wichtig 
und notwendig gewesen. Herrn Glos aber muss man zum 
Jagen tragen. Das kann doch nicht sein. Ich frage Sie 
deshalb: Was soll der Aktionismus, den Sie hier mit 
diesem Antrag an den Tag legen? – Ich halte das für 
Populismus, genauso wie die Aussage des CSU-Bundes-
tagsabgeordneten Müller, der die Arbeitspfl icht wieder 

aufwärmt, quasi aus dem Sommerloch. Dabei wissen wir 
doch genau, dass das ein Unfug ohnegleichen ist. 

Wenn Sie mit der Arbeit der CSU in der Koalition im Bun-
destag nicht zufrieden sind, dann bedenken Sie: Herr 
Stoiber hätte es in der Hand gehabt, alles anders zu 
machen. Er hatte sich in Berlin ein Superministerium 
zusammenschneidern lassen. Solche Anträge wie der hier 
vorliegende wären dann passé. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Genau!)

Aber nein, kaum ist ein Dreivierteljahr vergangen, kommen 
wieder solche Anträge. Meine Damen und Herren, ich 
fi nde, das spricht Bände!

(Beifall bei der SPD)

Fakt ist, dass die Union die Arbeitsmarktreform Hartz IV 
mit beschlossen hat. Gerade Sie waren es, das habe ich 
schon gesagt, die im Vermittlungsausschuss Dinge hin-
einverhandelt haben, die Sie jetzt beklagen, und die ver-
besserungswürdig sind, das wissen wir alle. Ich sage jetzt, 
diese Dinge wären besser auch nicht hineingekommen, 
die Mischverwaltungen beispielsweise.

(Beifall bei der SPD)

Nun sind alle im Koalitionsausschuss – wir, die SPD, die 
CDU und auch Sie, die CSU – über das weitere Vorgehen 
einig gewesen. Herr Ministerpräsident Stoiber trägt die 
Änderung des neuen Gesetzes mit, so war auch zu lesen. 
Lassen Sie dieses Gesetz doch erst einmal in Kraft 
treten.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

In Ihrem Antrag gehen Sie stattdessen davon aus, dass 
das Gesetz nicht ausreicht. Ich weiß nicht, wie hellsichtig 
Sie sind. 

Sie haben gesagt, man muss Zuordnungen und Verwal-
tungen verändern. Es ist eine Illusion sondergleichen, 
wenn Sie glauben, das schaffe Arbeitsplätze. Das schafft 
keinen einzigen Arbeitsplatz, auch das wissen wir. Ich 
frage Sie: Was steht im Fortentwicklungsgesetz zu 
Hartz IV? Ich will ein paar Punkte herausgreifen, die 
bereits deutliche Änderungen gebracht haben. Das gilt 
zum Beispiel für die Beweislastumkehr. Sie beklagen in 
Ihrem Antrag, das Schonvermögen würde angehoben. 
Das ist schlichtweg falsch. Die Vermögensschonung ist 
verändert worden. Das betrifft beispielsweise die Freibe-
träge zugunsten der Alterssicherung. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt. 

(Beifall bei der SPD)

Die Bürokratie wurde entzerrt. Pfl egefälle, Gefangene 
sowie Patienten in stationären Einrichtungen werden von 
vornherein vom Arbeitslosengeld II ausgenommen. Damit 
fällt die Prüfung weg. Die Kontrollen wurden verschärft. 
Das neue Gesetz sieht die fl ächendeckende Einführung 
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eines Außendienstes der Arbeitsgemeinschaften der 
Arbeitsverwaltung und der Kommunen vor, damit ver-
stärkt Kontrollen durchgeführt werden. Alles, was Sie 
vorhin genannt haben, was nach Ihrer Auffassung sein 
müsste, steht im Fortentwicklungsgesetz drin. Ich frage 
mich deshalb, was Sie mit Ihrem Antrag eigentlich 
wollen.

(Beifall bei der SPD)

In der Koalitionsvereinbarung steht, Herr Kollege Unter-
länder und meine Damen und Herren von der CSU, dass 
die Kosten im Laufe der Jahre herunter gefahren werden. 
Was Sie, Herr Unterländer, vorhin wegen des Lohnab-
stands und der Anreize gesagt haben, das ist ebenfalls 
falsch. Lesen Sie nicht immer nur den „Bayernkurier“!

(Zuruf von der CSU: Ha!Ha!)

Das Arbeitslosengeld II verstößt nicht gegen das Lohnab-
standsgebot. Selbst eine vierköpfi ge Familie kommt mit 
einem Nettoeinkommen von etwas mehr als 1000 Euro 
über das Arbeitslosengeld-II-Niveau. Das zeigt das 
Arbeitspapier des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Instituts – WSI –. Die größte Gruppe unter den 
Bedarfsgemeinschaften stellen die allein lebenden Lang-
zeitarbeitslosen mit 58 %. Bei ihnen ist es so, dass sie 
bereits mit einem Nettoeinkommen von weniger als 
700 Euro pro Monat besser dastehen als mit dem Arbeits-
losengeld II. Für Familien sind die Geldleistungen der 
Arbeitsagentur nicht so hoch, dass es vorteilhaft wäre, 
einen angebotenen Job auszuschlagen. Auch Erwerbstä-
tige, das wissen wir alle, bekommen Familienleistungen. 
Die alte Bundesregierung hat das Kindergeld zweimal 
deutlich angehoben. Sie haben auch verschwiegen, dass 
tatsächlich viele Bedarfsgemeinschaften nicht die Höchst-
sätze der Grundsicherung beziehen. Viele Bedarfsge-
meinschaften leben nicht ausschließlich von der staatli-
chen Finanzierung, sondern verfügen zumindest über ein 
geringes Erwerbseinkommen. An eine vierköpfi ge Familie 
zahlte die Agentur im Juli 2005 – das sind nachgewiesene 
Zahlen – durchschnittlich 919 Euro aus. Das ist deutlich 
weniger als das, was Sie gesagt haben, als Sie von 
1500 bis 1700 Euro sprachen. 

(Joachim Unterländer (CSU): Das sind offi zielle 
Zahlen!)

– Meine Zahlen sind offi zielle Zahlen. Die Bundesregie-
rung hat 2005 festgestellt, dass es keine dramatische 
Kostensteigerung durch die Hartz-IV-Reform im Vergleich 
zur alten Regelung gegeben hat. Auch das hat WSI bestä-
tigt: Die Gesamtausgaben für die Grundsicherung waren 
um nur 2 % höher, als sie mit der Arbeitslosenhilfe auf der 
einen Seite und der Sozialhilfe auf der anderen Seite 
gewesen wären, denn die müssen Sie ebenfalls ein-
rechnen. Was Sie heute hier vorgetragen haben, trifft des-
halb nicht zu. 

Ich muss Ihnen sagen, wenn immer Ihre Missbrauchsdis-
kussion kommt: Bodenlos ist, was die aktuell amtierende 
bayerische Sozialministerin im „Bayernkurier“ am 19. Juni 
von sich gegeben hat. Das muss man lesen. Sie sagte: 

Die Sozialleistungen müssten auf ein erforderli-
ches Maß begrenzt werden. Die bisher vom Bun-
destag verabschiedeten Veränderungen reichten 
nicht aus. 

Sie begründet das beispielsweise so – ich zitiere –:

Dadurch, dass nun Beiträge für die Rentenversi-
cherung gezahlt werden, hat man vielen Men-
schen einen Anreiz gegeben, in das neue System 
zu gehen. Auch für die befristeten Zuschläge, die 
den Übergang vom Arbeitslosengeld I ins 
Arbeitslosengeld II abfedern sollen, gibt es keine 
Rechtfertigung.

Ich halte das für bodenlos. – Der letzte Satz in diesem 
Pseudointerview heißt: 

Es kann kein Recht auf Faulheit mit Anspruch auf 
gute Bezahlung durch den Steuerzahler geben. 

Kolleginnen und Kollegen, dieser Zynismus ist wirklich 
unglaublich. Das gab es noch nicht. Solches hat niemand 
vorgehabt. Das hat auch niemand vor. Aber es ist ein 
Zynismus sondergleichen, Menschen in Not, die ihre 
Arbeit verloren haben und in die Arbeitslosigkeit kommen, 
so zu diffamieren.

(Beifall bei der SPD)

In Ihrem Antrag stehen einige Passagen, die sicherlich 
richtig sind. Sie fangen darin so an: 

Der Landtag stellt fest, dass die Zusammen-
legung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
zur Grundsicherung für Arbeitssuchende richtig 
war, …

Das ist okay, ist überhaupt keine Frage. Dass einiges 
knirscht, wissen wir alle. Das weiß auch die Bundesregie-
rung. Das wusste die alte und weiß die neue. Auch das ist 
also richtig. 

Aber was Sie sonst in Ihren Antrag hineinschreiben und 
vorhin in Ihrer Rede ausgeführt haben, ist schlichtweg 
falsch. Denn Sie schreiben: „Angesichts unnötiger Leis-
tungsausweitungen (u. a. durch höhere Regelsätze, 
höhere Schonvermögen)“ wird der Anreiz nicht mehr 
gegeben sein. Aber das ist falsch. Ich habe Ihnen ja 
gesagt: Das ist eine Verlagerung in eine bessere Altersver-
sorgung. Und es trifft nicht zu, dass eine vierköpfi ge 
Bedarfsgemeinschaft mehr bekommt, als wenn ein Ver-
diener dabei wäre. 

Wenn Sie schreiben „Arbeit soll sich lohnen!“, dann haben 
Sie Recht. Natürlich soll sich Arbeit lohnen. Aber Arbeit 
muss vorhanden sein. Ich erwarte von einem Wirtschafts-
minister Glos, dass er mindestens die gleichen Aktivitäten 
an den Tag legt, wie es sein Amtsvorgänger Clement 
gemacht hat, und wirklich Klinken putzen geht. 

Sicherlich gibt es in den Bereichen der ARGEn und der 
Optionskommunen Sachen, die verbesserungswürdig 
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sind. Wenn es in manchen Bereichen wunderbar funktio-
niert, wie es gerade für Würzburg beschrieben worden ist, 
dann ist das sehr gut. Aber es funktioniert eben in vielen 
Bereichen nicht. 

Hinzu kommt, dass viele, die in den ARGEn tätig sind und 
aus dem Bereich der kommunalen Verwaltung herüber-
kommen, erst qualifi ziert werden müssen und die Ver-
mittler ihre Probleme mit der zum Teil schwierigen Klientel 
haben, mit der sie sich beschäftigen müssen. 

Ihre Aufgabe, Kolleginnen und Kollegen von der CSU und 
auch von der Staatsregierung, ist, in Bayern für Voraus-
setzungen zu sorgen, dass es Arbeits- und Ausbildungs-
plätze gibt. Junge Menschen müssen eine Chance 
haben. 

Ich sage Ihnen: Lesen Sie den Artikel in der „Welt“ vom 
20. Juni mit der Überschrift „Beruf Hartz-IV-Empfänger“. 
Das ist ein düsteres Zukunftsbild für junge Menschen, die 
eine mangelnde Schulausbildung haben und aufgrund 
dessen keinen Ausbildungsplatz bekommen. Die laufen in 
diese Falle. Genau das wollen wir aber nicht. Dafür brau-
chen wir andere Voraussetzungen. Das heißt: kleine 
Klassen, individuelle Förderung, Schulsozialarbeit, berufs-
begleitende Sozialarbeit, ein Werkstattjahr. Wenn man 
aber nur eine Stelle für Schulsozialarbeit in einem ganzen 
Regierungsbezirk vorsieht und das in einem vierspaltigen 
Presseartikel feiert, dann ist das ein Armutszeugnis. Das 
Werkstattjahr ist genauso notwendig, denn JoA-Klassen 
sind ohne eine Perspektive. Nur so kommen wir weiter, 
aber nicht mit diesem Antrag, Herr Unterländer. 

Wie gesagt, können wir einzelnen Sätzen zustimmen. Ins-
gesamt lehnen wir den Antrag aus den genannten inhaltli-
chen Gründen ab, aber auch, weil er ein Eingeständnis 
Ihrer offenbaren Einfl usslosigkeit in Berlin ist, außerdem 
weil er Aktionismus und Populismus verbreitet und weil 
Sie es offensichtlich immer noch nicht verinnerlicht haben, 
dass Sie in Berlin Regierungsverantwortung haben, dass 
Sie die Hartz-Gesetzgebung mit beschlossen haben, dass 
Sie sich vorrangig darum kümmern müssen, was in 
Bayern passiert, Kolleginnen und Kollegen von der CSU. 

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Hallitzky das Wort. 

Eike Hallitzky (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! „Wir mischen in der Bun-
desregierung“ – damit zitiere ich jetzt irgendeinen belie-
bigen Artikel von heute – „ganz deutlich mit.“ Das sind 
starke Worte. Die spricht Ihr Wirtschaftsminister, Herr 
Huber, heute als Mutmacher in der „Süddeutschen Zei-
tung“. Ein nettes Späßchen vom Herrn Minister! Wer in 
Berlin mit in der Regierung sitzt und es dann für nötig 
erachtet, hier im Landtag zu einer rein bundespolitischen 
Frage einen Dringlichkeitsantrag einzubringen, der offen-
bart doch nichts weiter 

(Zuruf des Abgeordneten Manfred Ach (CSU))

– Herr Ach, ich freue mich, dass Sie sich wünschen, dass 
wir in Berlin in der Regierung sitzen; das ist aber bisher 
leider nicht so; wir arbeiten jedoch daran, dass sich die 
Situation möglichst schnell ändert – als die Einsicht in die 
absolute eigene Machtlosigkeit in Berlin. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, niemand braucht Sie in Berlin. 

Das Schöne ist, dass Sie durch den Antrag dokumen-
tieren – das wissen Sie mittlerweile selber –: Auch wenn 
Sie einen anerkannt schwachen Wirtschaftsminister und 
einen Minister für entfesselnde Selbstdarstellung am 
Rande des Kabinettstisches dazu haben dürfen, so hat 
Ihre Bundestagsfraktion in Berlin doch keinerlei Relevanz. 
Deshalb gibt es hier ersatzweise derartige Schaufenster-
anträge. Ihre eigene Ohnmacht treibt Sie zu diesem 
Antrag. Immerhin zeugt dies – dazu gratuliere ich Ihnen 
wirklich aufrichtig – von zaghafter Selbsterkenntnis. Das 
ist allerdings schon das Einzige, was man dem Antrag an 
Positivem abgewinnen kann. 

Dieser Antrag der CSU dient, kaum ist die Tinte trocken, 
der weiteren Verschärfung von Hartz IV. Kollegin Steiger 
hat das bereits formuliert:

Es ist ein Antrag von Pharisäern. Im Vermittlungsaus-
schuss von Bundestag und Bundesrat haben Sie vor drei 
Jahren Hartz IV zugestimmt. Heute distanzieren Sie sich 
davon. Aber so lange hat es gar nicht gedauert; Sie haben 
sich ja schon vorher distanziert. 

In Berlin können Sie als Regierungspartei Hartz IV ver-
schärfen, wenn Sie die Kraft dazu hätten. Lieber predigen 
Sie hier für die Galerie. 

Für die ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen und die 
arbeitslosen Erwachsenen tun Sie viel zu wenig. Lieber 
treten Sie – Herr Unterländer hat es, wenn auch mit einem 
charmanten Tonfall, inhaltlich wieder getan – eine unheil-
volle gesellschaftliche Neiddebatte los, als wäre jeder und 
jede, der bzw. die in diesem Land nicht arbeitet, ein 
Müßiggänger oder eine Müßiggängerin, der sein bzw. die 
ihr Schicksal in griechischer Philosophentradition selbst 
erwählt habe. Das nenne ich in der Tat pharisäerhaft. 

Wer wie Sie zu Beginn Ihres unsäglichen Beschlusstextes, 
den Sie uns heute vorgelegt haben, die Botschaft formu-
liert „Arbeit soll sich lohnen!“ und weiter sagt: „Angesichts 
unnötiger Leistungsausweitungen … stellen die geltenden 
Regelungen keinerlei Anreiz zur Aufnahme einer Arbeit 
mehr dar“ und sein politisches Instrument dann daran 
ausrichtet – ich zitiere hier wieder –, „den Druck auf Lang-
zeitarbeitslose zur Aufnahme von Arbeit zu erhöhen“, der 
handelt angesichts der heutigen Arbeitsmarktlage nicht 
christlich, sondern zynisch. 

Apropos christlich! Sie sind ja alle bibelfest. Im zweiten 
Brief von Paulus an die Thessaloniker – es ist Kapitel 3 
Vers 10, den Sie als bibelfeste Christsoziale bei der ideo-
logischen Absicherung Ihrer arbeitsmarktpolitischen Vor-
stellung, der Arbeitslose sei selber schuld, vermutlich im 
Hinterkopf hatten – heißt es in der Tat: 

„Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“ – Diese 
gesellschaftliche Position teilen die GRÜNEN übrigens 
nicht, weil nach unserem Menschenbild ein bedingungs-
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loses Grundeinkommen für jeden ethisch zwingend 
geboten ist. –

(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard 
Waschler (CSU))

Aber selbst wenn man diese Ansicht teilen würde – Herr 
Kollege Waschler, Sie hören zu, das ist gut, da können Sie 
lernen –, entscheidend für die Bewertung Ihres Antrags ist 
das Wörtchen „will“. Es heißt: „Wer nicht arbeiten will“. 
Und im nachfolgenden Absatz des Paulusbriefes heißt es: 
„Wir ermahnen sie und gebieten ihnen im Namen Jesu 
Christi des Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen.“ Bei 
Paulus geht es also um die freie Entscheidung bei gege-
bener und gesellschaftlich akzeptabler Arbeitsmöglich-
keit. Bei Paulus geht es darum, dass man nicht arbeiten 
will, obwohl man könnte.

(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard 
Waschler (CSU))

– Herr Kollege Waschler, geben Sie Ihre Nachricht doch zu 
Protokoll, denn ich verstehe Sie schlecht. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Was Sie 
bringen, Herr Kollege, ist etwas verwirrend!)

– Ach, Herr Waschler, ich hatte Sie bisher für clever 
gehalten und gemeint, dass Sie kluge Gedankengänge 
nachvollziehen können. 

Es geht bei Paulus nicht um erzwungene Nichtarbeit auf-
grund fehlender Arbeitsmöglichkeiten. Um die fehlenden 
Arbeitsmöglichkeiten geht es aber in diesem Land, in dem 
Sie regieren. Deshalb sollte es mittlerweile auch bei Ihnen 
angekommen sein: Arbeitslosigkeit in unserer Gesell-
schaft ist fast nie ein selbst gewähltes Schicksal Müßig-
gang suchender Menschen. Die Wahrheit ist, dass es für 
Millionen von Menschen, die Arbeit suchen, keine Arbeit 
gibt. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Weidenbusch? 

Eike Hallitzky (GRÜNE): Aber gerne. Ich habe die Bibel 
aber nicht dabei. 

Ernst Weidenbusch (CSU): Herr Kollege Hallitzky, 
stimmen Sie mir zu, dass das von Ihnen verwendete 
Bibelzitat nicht aus dem Brief an die Thessaloniker 
stammt, denn dort heißt es: „Wer nicht arbeiten will, 
braucht auch nicht zu essen.“, sondern dass das Zitat 
„Wer nicht arbeitet, soll nicht essen“ aus der Ideologie des 
Leninismus stammt?

(Heiterkeit)

Eike Hallitzky (GRÜNE): Den zweiten Teil Ihres Zitats 
kann ich weder dementieren noch bestätigen, weil ich die 
Ideologie des Leninismus und die wörtlichen Zitate nicht 
parat habe. Sie müssen das entschuldigen. Die Formulie-
rung, die ich genannt hatte, ich zitiere noch einmal: „Wer 
nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.“, und der fortlau-
fende Text, den ich wie Sie aus dem Internet habe, schließt 

nicht aus, dass es verschiedene Fassungen gibt. Ich sage 
die Quelle noch einmal, damit Sie das nachprüfen können. 
Das Zitat stammt aus dem Zweiten Brief von Paulus an 
die Thessaloniker, dritter Absatz Nummer 10. Ich gehe 
aber davon aus, dass es mehrere Bibelübersetzungen 
gibt. Das ist mir geläufi g. 

(Zurufe von der CSU)

Ich habe mir allerdings eine einschlägige Fassung heraus-
gesucht. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Es gibt eine 
gültige Einheitsübersetzung!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Darf ich bitten, zum Thema zurückzukommen. 

Eike Hallitzky (GRÜNE): Ja, mir würde auch die Rede 
erleichtert, wenn der eine oder andere der geneigten 
Zuhörer von der CSU sich darauf konzentrieren könnte. 

Ihre Sichtweise ist falsch, weil es die Arbeitsplätze nicht 
gibt. Deswegen ist auch die Schuldzuweisung an die 
Arbeitslosen, die Sie betreiben, und die Kollege Unter-
länder wieder betrieben hat, billig und falsch. Das ist auch 
falsch und zynisch gegenüber den vielen Jugendlichen, 
die einen Ausbildungsplatz suchen und keinen fi nden, 
deren berufl iche Zukunft in Hoffnungslosigkeit endet und 
in eine Sackgasse führt, bevor sie überhaupt angefangen 
hat. Schlimmer noch: Diese Jugendlichen, die den 
Schaden haben, verspotten Sie auch noch. Diese Gruppe 
der unter 25-Jährigen verspotten Sie pauschal in der poli-
tischen Diskussion: Sie würden die eigene Wohnung nur 
beziehen, um bedürftig zu werden. Sie verweigern ihnen 
„vorsichtshalber“ die Kostenerstattung für Wohnung und 
Heizung. Zwar ist, wie mir die bayerische Sozialministerin 
dankenswerterweise auf eine Anfrage mitgeteilt hat, kei-
nerlei statistischer Beleg für diese Behauptung vorhanden. 
Das ändert jedoch nichts daran, dass Sie diese Vorwürfe 
weiter zum Besten geben, obwohl Sie sie nicht begründen 
können. Ich fordere Sie auf: Beenden Sie diese falsche 
Missbrauchsdebatte. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir ignorieren nicht – das ist eine andere Sache –, dass es 
in Sozialsystemen immer wieder Tricks und Täuschungs-
manöver gibt. So etwas gibt es selbstverständlich nicht 
nur bei Steuerbetrügern, sondern auch bei denen an 
jenem Ende der Einkommenspyramide, die Ihnen nicht so 
nahe stehen. 

Die Aussage, die von Ihnen immer wieder kolportiert wird, 
dass mit der Grundsicherung eine neue Missbrauchsdis-
kussion erreicht wurde, lässt sich nicht mit den vorhan-
denen Daten bestätigen – im Gegenteil. Weder sind die 
Kosten explodiert – das bestätigt das zuständige Bundes-
ministerium –, noch lässt sich die massenhafte Inan-
spruchnahme von ALG II durch Selbstständige belegen, 
die damit in die günstigen sozialen Systeme rutschen 
wollen. Unbestreitbar ist jedoch, dass das ALG II neue 
Zielgruppen anspricht und „erschlossen“ hat, nämlich die 
so genannten „neuen Aufstocker“. Das sind Personen, die 
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ihr geringes Erwerbseinkommen – man redet von einer 
Größenordnung von einer Millionen Menschen, etwa 
400 000 in sozialversicherungspfl ichtigen und etwa 
400 000 in nicht sozialversicherungspfl ichtigen Arbeits-
verhältnissen – mit Ergänzung des ALG II aufstocken 
können. Das war und bleibt aber ausdrücklich das Ziel 
von ALG II. Die Intention ist, dass durch höhere Zuwen-
dungen die Anreize zur Aufnahme von Arbeit deutlich 
verbessert werden. Das geschieht auch, indem dieje-
nigen, die zu wenig verdienen, die Aufstockung erhalten. 
Das ist gewollt!

Die von Ihnen immer wieder propagandistisch verwen-
deten Zahlen und Missbrauchsquoten von 20 bis 25 % 
entbehren jeglicher Grundlage. Sie haben sie heute nicht 
genannt. Vermutlich haben Sie die dpa-Nachricht gelesen. 
Die Bundesagentur für Arbeit hat Zahlen vorgelegt. Sie 
kommt auf weniger als 3 % Missbrauchsquote. Ähnliche 
Zahlen haben das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung und andere. 2 oder 3 % sind völlig normal. Das 
gibt es in jedem Sozialsystem. Sie könnten das zur 
Kenntnis nehmen, und auch, dass die Bundesregierung 
gesagt hat, die Gesamtkosten für die Grundsicherung 
2005 seien nur 2 % höher als nach dem alten System von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Auch das könnten Sie 
wissen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im ersten Spiegelstrich 
Ihres Forderungskatalogs lässt die CSU eine zentrale For-
derung „aus dem Sack“: „Insbesondere sollen die Regel-
sätze abgesenkt werden können.“ Dahinter stecken 
neben dem falschen Mythos vom Missbrauch, den Sie 
gerne pfl egen, zwei weitere Mythen, die Sie gerne pfl egen: 
Erstens, die Regelsätze in Deutschland seien zu hoch. 
Vergleichen Sie das mit dem restlichen Europa. Sie 
werden feststellen, dass zum Beispiel im Inselstaat Groß-
britannien die Regelsätze höher sind als in Deutschland. 
Zweitens, Sie haben eben wieder gesagt, der Mythos, mit 
Hartz IV würden manche Leute ohne Arbeit mehr 
bekommen, als sie mit Arbeit verdienen würden. Auch 
dieser Mythos ist falsch; denn schon heute haben schlecht 
verdienende Erwerbstätige mehr in der Tasche als Hartz-
IV-Empfänger. Kleinverdiener bekommen mehr durch das 
aufstockende ALG II und stellen sich wegen der Freibe-
träge besser als Nichterwerbstätige. Allerdings fehlt das 
Konzept für den Kinderzuschlag. Die Kinder sind das 
Armutsrisiko. Das ist die traurige Wahrheit. Hier könnten 
und sollten Sie sich engagieren und nicht, indem Sie für 
die anderen die Mittel absenken. 

(Beifall der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Erlauben Sie mir an dieser Stelle ein Detail Ihrer Forde-
rungen – Sie haben es dankenswerterweise angespro-
chen – an das Licht der Öffentlichkeit „zu zerren“. Sie 
wollen die Regelsätze der Sozialhilfe „regionalisieren“. Ich 
fordere Sie auf, nicht nur über die Sondersituation Mün-
chen-Mitte zu sprechen, sondern Klartext zu reden. 
Wollen Sie in München tatsächlich niedrigere Sätze 
durchsetzen als im ostbayerischen Grenzland? Sozu-
sagen als Kompensation, weil wegen der großen Dis-
tanzen und der immer weiteren Ausdünnung des ÖPNV 
die Menschen nirgendwo mehr hinkommen? Ich fände 
das als „Landei“ richtig klasse. Damit wäre wohl auch 

gemeint, dass im Sinne des LEP – Landesentwicklungs-
prosa – der ländliche Raum künftig Vorrang bekommen 
soll. Oder wollen Sie es doch lieber umgekehrt? – Dann 
fordere ich allerdings Ihre Lokalmatadore im ländlichen 
Raum auf, die zum Teil hier sitzen, in den nächsten Tagen 
die Botschaft im ländlichen Raum zu verbreiten, nämlich, 
dass die CSU in Bayern die Münchner Bedürftigkeit als 
wichtiger einstuft als die Bedürftigkeit in Kronach, Weiden 
oder anderswo. 

(Joachim Unterländer (CSU): Sie haben keine 
Ahnung!)

– Genau so steht das im Text Ihres Forderungskataloges, 
Kollege Unterländer: Regionalisierung der Sozialhilfe-
sätze. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die GRÜNEN ging es 
bei der Zusammenlegung der Sozialhilfe und Arbeitslo-
senhilfe neben der Beendigung des ungerechten und 
unsinnigen Nebeneinanders der Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe darum, die Zugangschancen von Langzeitar-
beitslosen zum ersten Arbeitsmarkt durch umfangreiche 
Betreuung, durch passgenaue Hilfsangebote, durch effek-
tive Vermittlung zu verbessern und die verdeckte Armut in 
Deutschland aufzudecken und abzubauen. 

Beide Ziele halten wir nach wie vor für richtig, und an 
beiden Zielen werden wir festhalten. Gerade mit dem 
ersten Ziel, Zugangschancen für Langzeitarbeitslose zu 
verbessern, zeigen wir doch, dass wir es ernst nehmen, 
dass Hartz IV von der Idee her nicht nur „Fordern“, son-
dern auch „Fördern“ beinhaltet. Sie haben wieder nur vom 
Fordern geredet, Kollege Unterländer. Es macht aber nur 
dann Sinn, wenn beides gleichwertig zum Zug kommt.

Sie haben mit dem kürzlich beschlossenen SGB-II-Fort-
entwicklungsgesetz und erst recht mit dem heutigen 
Antrag gezeigt, dass für Sie die Verbesserung des För-
derns praktisch keine Rolle spielt. Sie wollen gesetzliche 
Bestimmungen ändern und Leistungen kürzen. Bisherige 
Expertisen kommen aber gerade zu dem Ergebnis, dass 
es gerade nicht die gesetzlichen Bestimmungen sind, die 
falsch sind, nicht die Regelsätze oder Ähnliches, sondern 
dass es Mängel bei der Umsetzung gab, beispielsweise, 
so der Bericht des Rechnungshofes, dass sowohl bei der 
Förderung von Arbeitslosen als auch bei der Überprüfung 
von Leistungsansprüchen erhebliche Defi zite entstehen. 
Beispiel: Nach über sieben Monaten hat bei einem Drittel 
der Betroffenen noch gar kein Eingliederungsgespräch 
stattgefunden. Bei der Hälfte der geprüften Fälle kam 
keine gesetzlich vorgeschriebene Eingliederungsverein-
barung zustande. Durchschnittlich müssten die Hilfebe-
dürftigen drei Monate in etwa auf ein Gespräch warten. 
Mit anderen Worten: Es hakt am Prinzip „Fördern“. Das ist 
ein uneingelöstes Versprechen der Bundesregierung.

Vor diesem Hintergrund ist das, was Sie hier veranstalten, 
ein Ablenkungsmanöver, mit dem Sie eine Missbrauchs-
debatte vom Zaun brechen.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN und der 
Abgeordneten Johanna Werner-Muggendorfer 
(SPD))
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Ich sage Ihnen, wenn es bei der Umsetzung von Hartz IV 
Probleme gibt und Sie daraus die Konsequenz ziehen: Die 
Leistungen müssen runter, dann haben Sie das Thema 
verfehlt, meine Damen und Herren von der CSU.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verkneife mir mit 
Blick auf die Zeit weitere Ausführungen. Ich habe eine 
große Summe von Konzepten, die ich Ihnen zukommen 
lassen kann, das wäre für Sie sicher lesenswert. Wir 
wollen die Umsetzung von Hartz IV ändern. Wir wollen 
aber auch einiges am arbeitsmarktpolitischen Rahmen 
von Hartz IV ändern. Ich denke nur an das GRÜNE Pro-
gressivmodell, das im unteren Einkommensbereich 
zusätzliche Arbeitsplätze schaffen würde, ich denke 
daran, dass wir die Lohnnebenkosten senken müssen. Ich 
denke an die Notwendigkeit von Mindestlöhnen, die ver-
hindern würden, dass viele Leute in den Bereich kommen, 
wo ihr Einkommen Arbeitslosengeld II aufgestockt werden 
muss. Mindestlöhne, völlig klar, dürfen nicht so hoch sein, 
dass Arbeitsplätze wegbrechen. Aber wir haben in diesem 
Bereich bei ALG II, bei den aufzustockenden Einkommen 
Löhne, die durch das Fehlen eines Mindestlohns erst 
möglich werden und die gesellschaftlich nicht zu akzep-
tieren sind, Löhne, die an Ausbeutung grenzen und nur 
deshalb möglich sind, weil durch die Aufstockung von 
ALG II diese niedrigen Erwerbseinkommen entsprechend 
aufgestockt werden. Insoweit „hilft“ ALG II, in diesem 
Punkt ausbeuterische Arbeitsverhältnisse erst zu 
begründen. Deshalb brauchen wir Mindestlöhne.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. 
Ich denke, das einleitend bereits angesprochene politi-
sche Ohnmachtseingeständnis, das Sie mit Ihrem Antrag 
begründen, und die inhaltliche Schwäche des Antrags, die 
Dilettanz, die darin steckt,

(Lachen des Abgeordneten Joachim Unterländer 
(CSU))

sind offenkundig. Wenn ich Ihnen einen freundlichen Rat 
geben darf, Herr Kollege Unterländer: Ziehen Sie den 
Antrag zurück. Dann brauchen wir nicht dagegen zu 
stimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN und der Frau Abgeord-
neten Johanna Werner-Muggendorfer (SPD))

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Staatsminister Sinner das Wort.

Staatsminister Eberhard Sinner (Staatskanzlei): Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man dieser 
Debatte zuhört, dann meint man, die Kollegen der Oppo-
sition beschäftigen sich mit der Vergangenheit, aber nicht 
mit der Zukunft. Es ist richtig, dass die Hartz-Gesetze im 
Vermittlungsausschuss waren, dass alle beteiligt waren, 
die hier im Raum sitzen. Es ist aber genauso richtig, dass 
das, was damals mit den Hartz-Reformen beabsichtigt 
wurde unter der Überschrift „Eine neue Architektur für den 
Arbeitsmarkt“, die Halbierung der Arbeitslosenzahlen 
innerhalb von drei bis vier Jahren – dann müssten wir 
heute 2,3 Millionen Arbeitslose haben –, nicht eingetreten 

ist. Das war nicht Wirklichkeit, sondern Schröder-Rhe-
torik.

Meine Damen und Herren, es ist total anders gekommen. 
Hartz I bis Hartz III sind kläglich gescheitert, von den Per-
sonalservice-Agenturen redet heute keiner mehr, und 
Hartz IV läuft völlig aus dem Ruder. Man kann doch nicht 
darüber hinwegsehen, wenn erst 14 Milliarden Euro 
geschätzt werden, dann geht es auf 24 Milliarden Euro, 
und jetzt sind wir voraussichtlich bei 28 Milliarden Euro. 
Da muss man doch irgendwo gegensteuern, wenn das, 
was prognostiziert wurde, mit dem, was Wirklichkeit ist, 
überhaupt  nicht übereinstimmt. Ich sage den Kollegen 
von der SPD, wenn davon massiv die Kommunen 
betroffen sind, dann ist das doch eine Angelegenheit, die 
diesen Landtag und diese Staatsregierung interessieren 
muss. Da müssen wir uns zum Anwalt der Kommunen 
machen, und das haben wir auch schon bei den Koaliti-
onsverhandlungen gemacht, meine Damen und Herren.

Herr Kollege Hallitzky, wenn Sie davon reden, dass man 
regionalisieren will, stört Sie das bei den Kosten der 
Unterbringung offenbar nicht. Da ist regionalisiert, weil die 
tatsächlichen Kosten da unterschiedlich sind. Die Lebens-
verhältnisse sind natürlich auch unterschiedlich.

Ich möchte deutlich machen, dass wir uns im Koalitions-
ausschuss eingesetzt haben, dass die jährliche Entlastung 
von 2,5 Milliarden Euro für die Kommunen eingefordert 
werden muss, meine Damen und Herren. Die Frage ist: 
Was ist 2007 mit den 29,1 % Beteiligung des Bundes an 
den Unterkunftskosten und Heizungskosten? Das ist 
natürlich für 2005 und 2006 durchgesetzt worden und 
muss im Interesse der Kommunen auch für 2007 durch-
gesetzt werden.

Das sind Themen, die Sie draußen im Land hören, wenn 
Sie mit Landwirten und mit den Kommunalpolitikern dis-
kutieren. Das geht völlig an Ihnen vorbei, meine Damen 
und Herren. Die CSU-Fraktion greift das auf.

Wir haben übrigens aus Landesmitteln 50 Millionen Euro 
bereitgestellt, um einen Lastenausgleich für die Kom-
munen zu machen.

Sie haben gesagt, wir hätten keinen Einfl uss. Im Koaliti-
onsausschuss haben wir einen sehr deutlichen Einfl uss. 
Wir haben die 29,1 % für 2005 und 2006 gerettet, und die 
Aussichten sind gut, sie auch für 2007 zu retten. Das war 
unsere Arbeit, das war die Arbeit des Ministerpräsidenten 
Dr. Edmund Stoiber.

Jetzt sagen Sie, die CSU-Fraktion müsse einen Antrag 
stellen, weil wir in Berlin nichts erreichen können. Wenn 
Sie zufällig ins Internet schauen, dann sehen Sie: Bundes-
kanzlerin Angela Merkel kündigt weitere Reformen bei 
Hartz IV an. Natürlich hat die Kanzlerin das Fortentwick-
lungsgesetz vorgelegt. Das ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Wir sagen, es ist richtig, dass bei hartnäckiger 
Arbeitsverweigerung das Arbeitslosengeld II stufenweise 
bis auf null gesenkt wird. Aber wir wissen genau, dass das 
nicht ausreicht. Auch die Beweislastumkehr ist richtig, 
aber das reicht nicht aus. Wir müssen noch ein bisschen 
mehr machen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, man 
kann darüber diskutieren, wo welche Dinge hineinge-
kommen sind. Wenn ich sage, es war ein Impact Assess-
ment, das nicht geklappt hat, dann ist das richtig. Aber 
wenn man aufgrund der Wirklichkeit erkennt, dass wir 
etwas verändern müssen, dann kann man einen Fehler 
verzeihen, aber unverzeihlich wäre es, den gleichen Fehler 
noch einmal zu machen und dieses Milliardengrab 
Hartz IV noch tiefer zu schaufeln.

Die Rot-Grüne Koalition hat damals einen Ombudsrat 
eingesetzt. In diesem Ombudsrat sitzen natürlich auch 
Ihre Vertreter: Da sitzt die frühere Familienministerin Berg-
mann von der SPD, Herr Rappe von den Gewerkschaften. 
Biedenkopf wird am nächsten Freitag dieses Papier vor-
legen. „Biedenkopf“, so eine Überschrift in der Presse, 
„fordert Reformen an Hartz IV“. Er beklagt, was Kollege 
Unterländer zu Recht gesagt hat, das Organisations-
chaos. Das moniert er. Er fordert auch eine Debatte über 
die angemessene Höhe des Arbeitslosengeldes, was hier 
von Ihnen bestritten wird, und die übrigen Leistungen. 
Biedenkopf:

Wir müssen darüber reden, ob die Grundsiche-
rung in ihrer jetzigen Höhe richtig ist.

Hartz IV wirke wie ein Mindestlohn.

Für weniger Geld zu arbeiten macht wirtschaftlich 
gesehen keinen Sinn.

So Biedenkopf. Viele Jobs seien deshalb unattraktiv für 
die Betroffenen.

Ich wehre mich dagegen, dass Sie uns eine Missbrauchs-
debatte unterstellen. Das Hauptthema ist nicht der Miss-
brauch. Das Hauptthema sind die falschen Anreizsysteme 
in diesem Gesetz, die Konstruktionsfehler in diesem 
Gesetz, und diese Konstruktionsfehler müssen wir so 
schnell wie möglich korrigieren.

Die Prämissen bei Hartz IV waren: Arbeit soll sich lohnen; 
wer arbeitet, soll mehr haben als der, der nicht arbeitet; 
Fordern und Fördern und die Anreize, um Arbeit 
anzunehmen. – Genau das ist nicht eingetreten. Meine 
Damen und Herren, für bestimmte Bereiche gilt: Wer 
arbeitet, zwei Kinder hat, verheiratet ist, hat nicht viel mehr 
in der Tasche als ein Hartz IV-Empfänger. Wo soll da ein 
Anreiz entstehen? Genau darin liegt der Grund, und das 
müssen wir bei Hartz IV noch sehr viel deutlicher 
machen.

Ich habe noch einen weiteren Punkt. 900 000 Menschen 
mit Hartz IV stocken ihr Einkommen auf. 

Es ist mir bisher nicht gelungen herauszufi nden, wer sich 
hinter diesen 900 000 verbirgt. Wir haben ein Statistikde-
fi zit in diesem Bereich. Ich möchte gern wissen, wer 
dahinter steckt, unabhängig von den Bedingungen, unter 
denen man die Mittel bekommt. Welche Altersgruppen 
sind das, welche Berufe haben sie, woher kommen sie? 
Es sind beispielsweise Selbständige dabei, die eine 
Dönerbude haben und sich dann ein Zusatzeinkommen 
holen. Es sind Studenten dabei, die die Zeit zwischen 

Abitur und Aufnahme des Studiums in einigen Monaten 
ausnützen, eine Bedarfsgemeinschaft bilden und damit 
auch an diese Gelder kommen. 

Ich sage sehr deutlich, das sind nicht diejenigen, die man 
als Zielgruppe im Auge hatte. Hartz IV macht nicht die 
Leistungsempfänger arm, sondern macht den leistungs-
bereiten Steuerzahler arm. Dagegen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, müssen wir uns wenden. 

Herr Hallitzky, wir höhlen hier den Arbeits- und Leistungs-
begriff durchaus etwas aus. Sie bringen als Beispiel Groß-
britannien. Ich würde gern mit Ihnen über Großbritannien 
diskutieren. Großbritannien hat insgesamt eine andere 
Struktur. Wir müssen darüber diskutieren, wie dort das 
Kündigungsrecht aussieht und wie es um die Regulierung 
des Arbeitsmarktes in Großbritannien insgesamt steht. 
Gehen Sie doch einmal ins Internet und holen sich den 
Bericht der Low-Pay-Commission heraus. Dann sehen 
Sie, was im Niedriglohnbereich in England für Jobs ange-
boten werden und worauf die Effekte dort beruhen. 

Und wenn Sie schon Großbritannien bringen, noch etwas. 
Tony Blair ist 1997 angetreten, Gerhard Schröder 1998. 
Der Unterschied ist – wie Tony Blair in Brüssel einmal 
erklärt hat – folgender: Mir ist es in meiner Zeit – so sagt 
Tony Blair – gelungen, 2 Millionen neue Jobs in England 
zu schaffen. Schröder hat 2 Millionen Jobs in Deutschland 
vernichtet. Das ist der Unterschied. Und deswegen ist 
Deutschland auch ein Sanierungsfall, wie es die Bundes-
kanzlerin zu Recht festgestellt hat. 

Sich an der Lösung dieses Sanierungsfalles zu beteiligen, 
an dem Projekt, Deutschland wieder Wachstum und 
Arbeitsplätze zu bringen, ist eigentlich eine Aufgabe für 
jeden, der politische Verantwortung trägt. Die Opposition 
verweigert sich dieser Aufgabe, wenn Sie diesem Antrag 
der CSU nicht zustimmt.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Na, na, 
jetzt werden Sie nicht theatralisch! Das hat mit 
Arbeitsplatzbeschaffung nichts zu tun!)

Meine Damen und Herren, die Staatsregierung ist der 
Meinung, wir müssen gerade im Interesse der Kommunen 
Fehlsteuerungen, Fehlentwicklungen und Fehlanreize 
abbauen und beseitigen. Wir wissen, dass Hartz IV aus 
dem Ruder läuft. Und wir wissen, dass gerade die Kom-
munen mit den Unterkunftskosten massiv belastet sind. 
Diese Mittel fehlen dann für sinnvolle Investitionen. Wenn 
man das nicht versteht, wird man Deutschland nicht nach 
vorn bringen. Ich appelliere deshalb noch einmal an Sie, 
den Antrag der CSU-Fraktion zu unterstützen. Die Staats-
regierung ist der Meinung, dass dieser Antrag sinnvoll ist. 
Wir sehen deutliche Reaktionen bei der Bundeskanzlerin, 
das so zu machen. Dieser Antrag der CSU ist aus unserer 
Sicht wertvoll und verdient die Unterstützung des 
gesamten Hohen Hauses. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Es 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/5707 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – 
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SPD-Fraktion und Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dring-
lichkeitsantrag so angenommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich den nächsten 
Dringlichkeitsantrag aufrufe, weise ich noch einmal auf 
den Senatssaal hin. Dort gibt es heute eine Veranstaltung 
der Benedikt-Menni-Werkstatt in Gremsdorf. Das ist eine 
anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen, die vor 
allem Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Menschen mit 
Behinderungen haben damit die Möglichkeit, sich beruf-
lich und sozial zu integrieren. Die behinderten Menschen 
haben im Senatssaal ein Kicker-Turnier durchgeführt. Die 
Kicker-Konsolen sind noch aufgestellt. Wer nach dem 
anstrengenden Mittagessen etwas körperliche Betätigung 
braucht, sollte, um seine Handgelenke wieder etwas 
geschmeidiger zu machen, dort einmal kurz vorbei-
schauen und mitspielen. Es würde den Jugendlichen 
auch gut tun, sie dort zu besuchen und sich anzusehen, 
was diese alles herstellen. Wenn Sie dann noch ein Kicker-
Gerät kaufen,  dann, das verspreche ich, komme ich zum 
Eröffnungsturnier zu Ihnen nach Hause.

(Heiterkeit)

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Hans-
Ulrich Pfaffmann, Karin Pranghofer u. a. u. Frakt. 
(SPD) 
Mehr Energie in individuelle Förderung stecken – Sit-
zenbleiben schon im kommenden Schuljahr deutlich 
reduzieren (Drs. 15/5708)

Ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung: Kollege 
Pfaffmann.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Herr Präsident, vielen 
Dank für den Hinweis mit dem Kicker. Es wäre vielleicht 
gut, das Sitzenbleiben durch das Kickern zu ersetzen. 
Kickern wäre sicher sinnvoller als sitzenzubleiben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht bei dem Dring-
lichkeitsantrag um ein Problem, das mittlerweile offen-
sichtlich auch die CSU erkannt hat. Ich bin sehr gespannt, 
wie die starken Worte, die die CSU zu diesem Thema in 
den Pfi ngstferien gesagt hat, umgesetzt werden. Darauf 
komme ich noch.

Am Anfang möchte ich mit ein paar Zahlen das Problem 
noch einmal verdeutlichen. Im Schuljahr 2004/2005 hatten 
wir in Bayern 54 000 Klassenwiederholer, davon sind 
50 % Klassenwiederholer und -wiederholerinnen wegen 
schlechter Noten und 50 % sind freiwillige Wiederholer 
oder Schulartwechsler.

Wir haben uns mit anderen zusammen die Mühe gemacht, 
einmal die Kosten dieser Klassenwiederholungen zu 
berechnen. Wir kommen auf die Zahl von 210 Millionen 
Euro jährlich, die uns die Klassenwiederholer kosten. Mit 
diesem Geld könnte man 3500 Lehrerinnen und Lehrer 
einstellen und die individuelle Förderung verbessern.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Das wäre allemal besser als die permanente Klassenwie-
derholung. 

(Beifall bei der SPD – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Allerdings!)

Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange für 
die Liste der Ausgaben dieser Staatsregierung und der 
Mehrheit hier im Hohen Hause, die völlig sinnlos sind. Es 
kommt hinzu, dass 9 % unserer Schülerinnen und Schüler 
hier in Bayern die Schule ohne Abschluss verlassen. Das 
ist ein Kostenfaktor von 310 Millionen Euro, lieber Herr 
Professor Waschler. Hinzu kommen die Kosten, die die 
Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss wegen man-
gelnder Perspektive im Rahmen der Sozialhilfe verursa-
chen.

Des Weiteren kommt hinzu, dass nahezu 40 % – das 
muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen – 
aller Schülerinnen und Schüler, die auf ein Gymnasium 
gehen, das Klassenziel nicht erreichen.

(Engelbert Kupka (CSU): Wo? In Nieders-
achsen?)

– Nicht in Niedersachsen, lieber Herr Kupka, aber wahr-
scheinlich bei Ihnen im Stimmkreis.

(Engelbert Kupka (CSU): Wir haben da einige 
Einser-Abiturienten gehabt!)

Die Zahlen gelten für ganz Bayern. Das heißt, das Gymna-
sium verliert – das ist bei der Realschule ähnlich – nahezu 
40 % der Schülerinnen und Schüler. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): In jeder Jahr-
gangsstufe?)

Der vom Philologenverband berechnete Kostenfaktor, 
lieber Herr Waschler, beläuft sich auf 90 Millionen Euro.

(Zuruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

Wenn man das zusammenzählt, dann haben wir durch 
Klassenwiederholer – freiwillig oder nicht –, durch den 
mangelnden Abschluss und den Schulwechsel einen 
Gesamtkostenfaktor von jährlich 600 Millionen Euro, die 
sich diese Staatsregierung und diese Mehrheit des Hohen 
Hauses in unseren Schulen leistet. Das ist unerträglich.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Vielleicht gelingt es Ihnen endlich einmal, diese Kosten zu 
senken oder zumindest darüber zu diskutieren.

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte noch Folgendes sagen. Nach Jahren der Kritik 
durch die Opposition und durch viele Verbände hier in 
diesem Lande hat nun in den Pfi ngstferien auch die CSU 



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode5380 Plenarprotokoll 15/70 v. 21. 06. 2006

endlich erkannt, dass es hier ein Problem gibt. Es gibt eine 
Pressemitteilung des Fraktionsvorsitzenden Herrmann.

(Abgeordneter Joachim Herrmann (CSU) betritt 
den Plenarsaal)

Guten Morgen, lieber Herr Fraktionsvorsitzender von der 
CSU! 

(Joachim Herrmann (CSU): Haben Sie schon 
ausgeschlafen?)

– Ja, guten Morgen! Nachdem wir jahrelang gesagt haben, 
Sitzenbleiben ist ein politisches Problem, was jahrelang 
von der Mehrheit hier im Hohen Hause abgestritten 
wurde, kommt nun der Herr Herrmann in den Pfi ngstferien 
daher und sagt: Ja, das ist ein Problem. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Respekt! 
– Demonstrativer Beifall bei der SPD)

Zehn Jahre hat es gedauert! Ich beglückwünsche Sie zu 
dieser langen Phase der Erkenntnis. 

(Joachim Herrmann (CSU): Das haben wir schon 
vor einem Jahr gesagt. Da haben Sie das Lesen 
wohl noch nicht beherrscht! – Johanna Werner-
Muggendorfer (SPD): Und da ist immer noch 
nichts passiert! Denen war alles wurscht!)

Es gibt hier einen Punkt, der zu beleuchten ist, lieber Herr 
Herrmann. Sie sagen: „Zwar ist unsere Wiederholerquote 
auch ein Ausfl uss unseres Qualitätsanspruches.“ Ich sage 
Ihnen, das ist blanker Unsinn. Die Wiederholerquote ist 
ausschließlich ein Beweis für Ihre mangelnde Förderung 
unserer Kinder an den Schulen, nichts anderes.

(Beifall bei der SPD)

Das ist der Beweis für die Wiederholerquote und nicht der 
hohe Qualitätsanspruch. 

Diese Wiederholerquote ist der Beweis für einen gravie-
renden Lehrermangel an unseren Schulen, nichts anderes. 
Das hat mit Qualität nichts zu tun. Dies ist der Beweis, 
dass Sie nicht in Bildung investieren wollen.

Dann schreiben Sie, Herr Herrmann: Wesentlich sinnvoller 
wäre, mehr Energie in die individuelle Förderung zu ste-
cken, als die Schüler ein ganzes Jahr wiederholen zu 
lassen. Zum zweiten Mal: Guten Morgen, Herr Herrmann! 
Auch das sagen wir seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren 
werden unsere Initiativen hier grundsätzlich abgelehnt. Sie 
haben es nun endlich kapiert. 

Nun sind Sie ja – das haben wir heute der Presse ent-
nehmen können – der neue starke Mann in der CSU. 
Wenn Sie der neue starke Mann in der CSU sind, dann bin 
ich sehr gespannt, wie Sie das Wort Energie in diesem 
Zusammenhang defi nieren. Sie schreiben: Mehr Energie 
in die individuelle Förderung. Wenn Sie das Wort Energie 
so defi nieren, dass wir mehr Geld für individuelle Förde-
rung an unseren Schulen brauchen, dann gebe ich Ihnen 

Recht. Ich bin sehr gespannt, wie dies der neue starke 
Mann in der CSU umsetzt. Das heißt nämlich nichts 
anderes, lieber Herr Herrmann, als eine deutliche Erhö-
hung der Bildungsinvestitionen in diesem Lande. Ich bin 
gespannt, wie Sie das umsetzen werden.

(Joachim Herrmann (CSU): Sie müssen meine 
Pressemitteilung schon ganz lesen! So viel hätte 
ich Ihnen schon noch zugetraut!)

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, in denen die Bil-
dungspolitik in diesem Lande bespart wurde, ist dies ein 
neuer Ton. Wir werden sehr genau beobachten, wie der 
neue starke Mann, der in dieser Frage offensichtlich 
anderer Meinung als der Ministerpräsident ist, seine 
eigenen Forderungen, die er in den Pfi ngstferien in die 
Welt gesetzt hat, in diesem Hause umsetzt. Darauf sind 
wir sehr gespannt.

(Beifall bei der SPD)

Ein paar Sätze zur inhaltlichen Auseinandersetzung hin-
sichtlich der Frage der Klassenwiederholung. Wir stehen 
jetzt wieder vor der Sommerpause, vor den Lehrerkonfe-
renzen, in denen in der Schule entschieden wird, welcher 
Schüler und welche Schülerin die Klasse wiederholen 
muss. Das steht uns jetzt unmittelbar bevor. Ich sage 
Ihnen: Es gibt keinerlei Beweise – das hat Pisa eindeutig 
ergeben –, dass Klassenwiederholung irgendeinen Sinn 
im Sinne von Leistungsverbesserung der Schülerinnen 
und Schüler hat. Das ist kein pädagogisches Instrument, 
das Sinn machen würde. Deswegen verstehe ich die Klas-
senwiederholungen in der Art und Weise, wie Sie sie 
unterstützt haben, überhaupt nicht. Das ist nichts anderes 
als verordnetes Scheitern, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir 
unseren Kindern sozusagen Scheitern in der Schule ver-
ordnen. 

Um es einmal inhaltlich zu beleuchten: Wir machen nichts 
anderes, als die leistungsschwächeren Schülerinnen und 
Schüler, unabhängig von der Frage, ob sie etwas dafür 
können oder nicht, nach unten durchzureichen. Als wäre 
es nicht schon genug Strafe für diese Kinder, dass sie 
schwächere Leistungen haben, bestrafen wir sie auch 
noch von Amts wegen, indem wir sie nach unten durchrei-
chen. Welchen pädagogischen Sinn dies machen soll, 
erschließt sich mir in überhaupt keiner Weise.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, im Prinzip ist es noch viel 
schlimmer. Das ist nichts anderes als eine Selektion der 
bittersten Art. Wir haben leistungsschwache Schüler, die 
es verdient hätten, dass man sie individueller fördert. 
Stattdessen reichen wir sie nach unten durch; wir ver-
ordnen ihnen das Scheitern; wir selektieren sie noch dazu. 
Wir sagen: Du bist ein Versager. Das ist die Botschaft. 
Nicht umsonst wird die Zahl der Kinder immer größer, die 
nach Vergabe der Zeugnisse mit der Versetzungsfeststel-
lung Angst vor dem Nachhausegehen haben. Nicht 
umsonst gibt es Hotlines von Psychologen und Jugend-
ämtern zur Hilfe. Ich glaube, dass es unabhängig von der 
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Frage der Kosten inhaltlich keinen Sinn macht, so weiter 
zu verfahren. 

Zwei Punkte kommen zusammen: Erstens die hohen 
Kosten, die durch nichts gerechtfertigt sind, und zweitens 
der pädagogische Unsinn, den wir betreiben. Deswegen 
glaube ich, dass wir dieses Problem endlich lösen 
müssen. Wenn wir die entsprechenden Instrumente 
bereitstellen, dann glaube ich, gelingt dies auch. 

Ich habe gelesen, dass die Bildungsministerin in Berlin, 
Frau Schavan, sicherlich auch mit der CSU – wir hören ja, 
die CSU mischt kräftig mit; also wird sie auch hier kräftig 
mitgemischt haben –, für die Beibehaltung des Sitzenblei-
bens ist, und zwar mit der Argumentation – das muss man 
sich einmal vorstellen –, man kann Lehrern dieses Sankti-
onsmittel nicht nehmen. Dort kommt es auf den Tisch: 
Sitzenbleiben ist ein Sanktionsmittel, nichts anderes. 

(Zustimmung von Abgeordneten der SPD)

Schule ist aber keine Sanktionsanstalt, sondern eine 
Anstalt des Lernens und der Förderung der Kinder. 

(Beifall bei der SPD)

Ich bin der Meinung: Schlechtere Schüler sollen gefördert 
werden. Das ist allemal besser, als sie zu sanktionieren 
und nach unten durchzureichen. 

Ich befürchte auch, dass durch die Einführung des acht-
jährigen Gymnasiums die Zahl der Wiederholer steigen 
wird. Sie wissen ganz genau, dass der Leistungsdruck im 
achtjährigen Gymnasium, vor allen Dingen in den unteren 
Klassen, mittlerweile enorm ist. Dadurch wird die Wieder-
holerquote steigen.

Ich möchte zum Schluss noch ein paar Lösungsansätze 
nennen. Ich bin für eine frühere, gezielte Diagnose der 
Leistungen von Schülerinnen und Schülern in allen 
Klassen mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler indivi-
dueller zu fördern, nicht mit dem Ziel, ihnen eine Note zu 
geben und sie dann nach unten durchzureichen. 

Ich glaube, bei der Ganztagsschule müssten wir auch 
stärker nach vorne blicken. Wir brauchen mehr Zeit zum 
Lernen in den Schulen. Gerade im G 8 ist dies aufgrund 
der Zeiteinteilung nicht möglich. Wir brauchen eine indivi-
duelle Förderung. Das bedeutet letztendlich mehr Lehre-
rinnen und Lehrer und eine höhere Bildungsinvestition.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Waschler das Wort. 

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Herr Präsident, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Einleitend kann man zu 
diesem Dringlichkeitsantrag nur sagen, lieber Herr Kollege 
Pfaffmann: Guten Morgen, SPD! Im Dringlichkeitsantrag 
sind zwei Zielstellungen enthalten – das muss man zur 
Ehrenrettung ganz klar und deutlich sagen: Individuelle 
Förderung – dagegen kann keiner etwas haben. Individu-

elle Förderung verstärken – d`accord. Dass eine mögliche 
Maßnahme darin besteht, Schulordnungen zu verändern, 
damit das Wiederholen der Klasse nur noch in Einzelfällen 
möglich ist, dagegen ist wirklich nichts zu sagen. Dass die 
Beschäftigung mit diesen Zielsetzungen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, wichtig und gut ist, ist auch selbstverständ-
lich. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, das ist aber 
nicht neu. Das ist viel zu kurz gesprungen, ich möchte 
jetzt sagen: sogar oberfl ächlich. Sie sind sehr spät dran. 
Es ist keinesfalls so, dass man jetzt sagen müsste: Das ist 
ganz besonders dringlich. Wir machen auf diesem Weg 
schon längst viele, viele Dinge. Hören Sie jetzt hin; ich 
werde Ihnen ein paar Dinge sagen. Andeutungsweise ist 
schon von Herrn Pfaffmann etwas gesagt worden, leider 
aber nur unvollständig und leider auch oberfl ächlich. Des-
wegen kann ich nur sagen, Herr Kollege Pfaffmann: Wenn 
Sie schon einige Hinweise aus der jüngsten Vergangen-
heit nennen, dann bitte vollständig. Wenn Sie Pressemit-
teilungen lesen, dann tun Sie dies bitte auch gründlich, 
und vergleichen Sie sie genau mit den Zielstellungen, die 
Sie erreichen wollen. Hätten Sie nämlich das Kreuther 
Papier, das wir im Januar 2006 unter dem Titel „In Bayern 
hat Bildung Vorrang“ veröffentlicht haben, in Punkt 2 auf-
merksam studiert, würden Sie wissen, was dort steht. 
Dort steht – ich zitiere –: Im Rahmen der vorhandenen 
Mittel sollten alle Maßnahmen ergriffen werden, um die 
Zahl der Wiederholer erheblich zu reduzieren. Individuelle 
Förderpläne für vorrückungsgefährdete Schüler, die in 
Zusammenarbeit von Eltern und Lehrkräften ausgear-
beitet werden, sind hier ein wichtiges Mittel. Das ist eine 
ganz klare und eindeutige Zielstellung. 

Es geht noch weiter. Auch von der SPD sind dann Presse-
mitteilungen veröffentlicht worden, in denen ein sehr krea-
tiver, um nicht zu sagen sehr oberfl ächlicher Umgang mit 
Zahlen enthalten war. Wenn man hergeht und Wiederholer 
mit Wechslern gleichsetzt, ein Wechseln von der fünften 
Jahrgangsstufe der Hauptschule in die fünfte Jahrgangs-
stufe der Realschule zu den Wiederholern zählt und sagt, 
dass ein Viertel der Schüler wiederholt, dann ist das von 
den Fakten her einfach am Thema vorbeigearbeitet. 

Herr Kollege Pfaffmann, Sie sind jetzt intensiv in andere 
Gespräche verwickelt. Ich möchte aber dennoch für die 
anderen Kolleginnen und Kollegen deutlich sagen: Dass 
Wiederholer mit Kosten verbunden sind, kann keiner 
bestreiten. Die Zahlen, die Sie aber nennen, muss man 
wirklich hinterfragen und auch hinsichtlich einer tatsächli-
chen Belastung im Schulalltag entsprechend belegen. 
Wenn an einer Schule Wiederholer sind, dann bedeutet 
das nicht, dass sich an dieser Schule entsprechend mehr 
Lehrer einfi nden müssen, sondern dadurch wird in der 
entsprechenden Jahrgangsstufe die Klassenfrequenz 
erhöht. 

Die SPD ist jedoch für ihren kreativen Umgang mit Zahlen 
berühmt. Sie sind auf die Pressemitteilung des Fraktions-
vorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion vom 6. Juni ein-
gegangen. Wenn Sie die Kreuther-Beschlüsse gelesen 
und sich die Maßnahmen angesehen hätten, die das Kul-
tusministerium längst eingeleitet hat, 

(Simone Tolle (GRÜNE): Welche denn?)
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hätten Sie erkennen können, dass dieser Weg sehr deut-
lich unterstrichen wird. Fakt ist: Wir haben eine kontinuier-
liche Absenkung der Wiederholerzahlen erreicht. Das ist 
nachweisbar. Diese Absenkung muss auch künftig weiter-
geführt werden. Das ist der richtige Weg. Diese Absen-
kung ist notwendig. In diesem Punkt sind wir einer Mei-
nung. 

Wenn Sie genau hingeschaut hätten, hätten Sie festge-
stellt, dass bei der R 6 ein deutliches Absinken der Wie-
derholerzahl zu verzeichnen ist. Die Intensivierungs-
stunden am G 8 haben zu verminderten Wiederholer-
zahlen geführt. Insgesamt ist der Weg also richtig. 

Sie fordern eine Änderung der Schulordnung. Ihre Fach-
leute hätten Ihnen sicherlich sagen können, dass im 
Bereich der GSO das Vorrücken auf Probe bereits erheb-
lich erweitert worden ist. Ich halte es immer wieder für 
erstaunlich, was uns vorgehalten wird. Ein Blick auf die 
Tatsachen könnte häufi g das Entstehen von Schärfe in der 
Diskussion verhindern. Ich muss hier leider im Konjunktiv 
reden. Für das Schuljahr 2007/2008 werden die Möglich-
keiten des Vorrückens auf Probe noch einmal erweitert. 
Ich gehe davon aus, dass die Opposition mit uns für die 
entsprechenden Änderungen stimmen wird. 

Wenn Sie genauer hingesehen hätten, hätten Sie erkannt, 
dass sämtliche Modus-Maßnahmen geeignet sind, die 
individuelle Förderung zu optimieren. Die verstärkte Beto-
nung elementarer Kultur- und Lerntechniken ab dem 
Beginn der Schullaufbahn ist eine pädagogische Maß-
nahme in Einheit mit der besonderen Stellung der Sprach- 
und Lesefähigkeit im Deutschen. Ohne Deutschkennt-
nisse darf keine Einschulung mehr erfolgen. Fehlende 
Deutschkenntnisse sind nämlich immer eine der Ursachen 
für die Probleme in der Schullaufbahn. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine 
Laufbahnberatung, die sich hinsichtlich ihrer Qualität 
sehen lassen kann. Das ist keine Frage. Diese Laufbahn-
beratung auf hohem qualitativem Niveau können wir 
nachweisen. Wichtig ist dabei, dass die Eltern aner-
kennen, wenn ausgebildete und erfahrene Lehrkräfte 
feststellen, dass ein Kind für die eine Schullaufbahn 
geeignet ist und möglicherweise für eine andere nicht. 

Herr Kollege Pfaffmann, eines lasse ich nicht zu: Schüler, 
die eine Jahrgangsstufe zum Ausgleich oder zur Behe-
bung von Defi ziten wiederholen müssen, dürfen nicht als 
Gescheiterte abqualifi ziert werden. Das ist nicht zulässig. 
Das ist pädagogischer Unsinn. Sie sollten solche Worte 
nicht verwenden.

(Beifall bei der CSU)

Herr Kollege Pfaffmann, Sie haben in einer fl apsigen 
Nebenbemerkung den hohen Qualitätsanspruch der 
bayerischen Schullandschaft angesprochen. Ich sage 
deutlich: Wir wollen weiterhin eine hohe Qualität und 
lassen hier keine Abstriche zu. Die SPD sagt, in unserer 
Schullandschaft wäre die Hauptschule nicht mehr das 
Richtige und plädiert deshalb dafür, diese mit der Real-
schule zusammenzulegen. Ich sage hier deutlich: Bereits 
eine solche Diskussion ist für das Wohl unserer Kinder in 

höchstem Maße schädlich. Die Kinder erhalten in einer 
qualitativ hochwertigen Hauptschule eine gediegene Aus-
bildung. Diese Schüler können auf einer hohen Qualitäts-
ebene in den berufl ichen Alltag eintreten. Wir werden 
deshalb die Abqualifi zierung der Hauptschule nicht 
zulassen. Wir lassen uns auch nicht das gegliederte 
Schulwesen – das Sie nachhaltig bekämpfen – schlecht 
reden. 

(Beifall bei der CSU)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich könnte noch 
viele Punkte anführen. Zum Beispiel könnte ich auf die 
Kritik an der Notengebung eingehen. Ich möchte dazu nur 
einen Satz sagen: Noten an sich sind wahrlich nicht 
abqualifi zierend. Wenn ein Schüler weiß, wo er sich 
befi ndet, wo noch Defi zite bestehen und wo er noch 
nacharbeiten kann, ist das positiv zu werten. Noten sind 
ein Anhaltspunkt. Wenn eine Abweichung vom Sollwert 
festgestellt wird, muss diese in einer gemeinsamen Ver-
antwortung der Lehrer, der Eltern und der Schüler 
behoben werden. Wir brauchen dazu eine gute Diag-
nose.

Wir werden einen Doppelhaushalt erstellen, in dem die 
Bildung Vorrang hat. Dies ist eine klare Aussage des 
Ministerpräsidenten und der CSU-Landtagsfraktion. 

Ich hoffe, dass die Opposition endlich aufwacht und 
erkennt, dass die Forderungen dieses Antrags, den wir 
ablehnen werden, schon längst auf dem Wege der Umset-
zung sind. Mit dieser Ablehnung des Dringlichkeitsan-
trages hoffen wir, dass wir die moralische Unterstützung 
der Opposition bei unseren Bemühungen zur Absenkung 
der Wiederholerzahlen erhalten. Andernfalls sind wir gern 
bereit, der Opposition Nachhilfestunden zu erteilen. Im 
Hinblick auf dieses Thema muss die SPD die Legislatur-
periode wiederholen. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Tolle das Wort.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Prof. 
Dr. Waschler, meine moralische Unterstützung versage ich 
Ihnen. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie hier hehre Worte 
schwingen oder in Wildbad Kreuth wunderbare 
Beschlüsse fassen. Mich interessiert aber, was tatsächlich 
an Bayerns Schulen läuft. Für mich ist dabei in der Wahr-
nehmung ein diametraler Gegensatz vorhanden. 
Schreiben kann ich viel. Sie auch. Wichtig ist, dass das 
Geschriebene umgesetzt wird. Das habe ich bei Ihnen 
noch nicht erkannt. Herr Kollege Prof. Dr. Waschler, Sie 
haben die Gymnasiale Schulordnung zitiert. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Als Beispiel!)

Meines Wissens ist der neue Entwurf der gymnasialen 
Schulordnung zurückgezogen worden. Ich habe mich 
gefragt, warum dieser Entwurf zurückgezogen wurde. 
Was in diesem Entwurf zum Sitzenbleiben steht, ist nicht 
ganz verkehrt. Hier sind wir d´accord. Allerdings: Reden 
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kann man viel. Es zählt jedoch nur, was tatsächlich umge-
setzt wird. 

Manchmal kommt es mir so vor, dass für die CSU der 
Himmel lila ist, wenn sie einen entsprechenden Beschluss 
fasst. Dann interessiert es sie nicht die Bohne, dass der 
Himmel in Wirklichkeit blau ist. Sie können nicht an der 
Realität vorbei entscheiden. 

Damit komme ich zum Thema Sitzenbleiben. Die Worte 
„Sitzenbleiben“ und „Ehrenrunde“ vermitteln im germa-
nistischen Wortgebrauch das Gefühl der Gemütlichkeit. 
Sie enthalten auch ein Stück Galgenhumor. Fakt ist 
jedoch, dass das Sitzenbleiben demütigend ist. Ein 
Schüler mit einem gesunden Menschenverstand kann es 
nicht einsehen, warum er ein ganzes Schuljahr wieder-
holen muss, wenn er lediglich in einem Fach schlechter 
ist. 

Das Sitzenbleiben ist demütigend und stempelt eine 
Person, die in einem kleinen Teilbereich weniger Erfolge 
hatte, zum Versager. Wir können die Zahlen drehen und 
wenden, wie wir wollen. Fakt ist, Bayern hält bezüglich der 
Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sitzen bleiben, 
einen Rekord. Wir haben den höchsten Anteil an wieder-
holenden Schülerinnen und Schülern. Über diese Zahlen 
kann man sich sicherlich auseinander setzen. 

Ich möchte ebenfalls Zahlen nennen: Die Quote der Sit-
zenbleiber in Bayern beträgt 8,6 %, während sie in 
Deutschland bei 5,1 % liegt. 41 von 1000 bayerischen 
Schülern bleiben sitzen. In Baden-Württemberg – mit 
diesem Bundesland vergleichen Sie sich gerne – bleiben 
19 von 1000 Schülerinnen und Schülern sitzen. Jeder 
Schüler, der eine Ehrenrunde dreht, kostet Geld, nämlich 
5100 Euro. Insgesamt verursachen die Sitzenbleiber 
Kosten in Höhe von 210 Millionen Euro. 

Ich frage mich schon, warum die Staatsregierung das 
nicht thematisiert. Ich meine, es genügt nicht, wenn die 
CSU während der sitzungsfreien Zeit eine Pressemittei-
lung herausgibt und sich dann nicht mehr dafür interes-
siert, wie es weitergeht. Wir sollten uns fragen, warum 
Bayern diesen traurigen Rekord hält, welche Ursachen es 
gibt und welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen 
kann. 

Herr Kollege Waschler, Sie haben das dreigliedrige Schul-
system erwähnt. Dabei stellt sich die Frage, ob derjenige, 
der Selektion befürwortet, auch das Sitzenbleiben für 
richtig und notwendig erachtet. Ich glaube, ein entwi-
ckeltes, integratives Schulsystem kommt ohne Sitzen-
bleiben aus. Wir sollten das Prinzip der individuellen För-
derung ernst nehmen. 

Ich möchte näher beschreiben, was wir GRÜNE unter 
individueller Förderung verstehen. Erstens: Die Schule 
muss für die Kinder passen und nicht umgekehrt; zwei-
tens: Wir müssen alle Potenziale entwickeln und dürfen 
kein Kind zurücklassen; drittens: Wir müssen Lernfort-
schritte erreichen, anstatt das Klassenziel erreichen zu 
wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir wollen Heterogenität akzeptieren. Das bedeutet, jeder 
Mensch hat seine Stärken und Schwächen, und wir 
nehmen ihn so, wie er ist. Individuelle Förderung heißt 
auch Lernentwicklungsberichte statt frühe und andau-
ernde Auslese und Aussonderung. Die Frage ist, wo es 
Lernentwicklungsberichte gibt, und wo sie vollzogen 
werden. Vielleicht ist es eine Modus-21-Maßnahme. Ich 
habe nicht alle 30 Modi im Kopf und bitte um Entschuldi-
gung dafür, doch ich sehe, dass Sie da keine Ressourcen 
zur Verfügung gestellt haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Individuelle Förderung bedeutet aber darüber hinaus Koo-
peration und Kommunikation statt Wettbewerb und Kon-
kurrenz. Ich betone noch einmal: Mehr als 50 000 Sitzen-
bleiber in Bayern sind zuviel. Ich denke, das liegt daran, 
dass wir zu große Klassenstärken haben und die hohe 
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte dazu führt, dass eine indi-
viduelle Förderung überhaupt nicht stattfi nden kann. Ich 
möchte noch eine Zahl nennen: In den Realschulen liegt 
die Quote der wiederholenden Schülerinnen und Schüler 
bei 23,6 %. Hier haben wir die größte Klassenstärke. Man 
müsste überprüfen, ob das eventuell miteinander korre-
liert: große Klassen und eine hohe Anzahl von Sitzenblei-
bern und wie wir das verbessern könnten.

In der Tat ist die gymnasiale Schulordnung, welche 
zurückgezogen wurde, gar nicht so schlecht. Ich frage 
mich wiederum, Herr Minister, warum gilt das nur für das 
Gymnasium? Warum erwägen Sie das nicht auch für die 
anderen Schularten in Bayern? Ich denke, es ist ein guter 
Ansatz, Zwischenberichte zu geben, so wie es eine 
Modus-21-Maßnahme macht, die quasi anstelle des Zwi-
schenzeugnisses einen Zwischenbericht an die Eltern lie-
fert. Dabei dürfen wir es jedoch nicht belassen. Man muss 
sich mit Eltern und Schülern anschließend zusammen-
setzen und aus diesem Lernstandsbericht die Konse-
quenzen ziehen. Wenn man merkt, dass hier ein Defi zit 
besteht, muss man auch die Kapazitäten für die notwen-
digen individuellen Förderungen zur Verfügung stellen. 
Diese Kapazitäten kann ich im bayerischen Bildungshaus-
halt im Einzelplan 5, der um 21 Millionen Euro gesunken 
ist, nicht erkennen. 

Das Vorrücken auf Probe in die nächste Klasse ist auch 
etwas, was nicht schlecht ist. Wohl gemerkt: Auch diese 
Entscheidung sollte gemeinsam getroffen werden, damit 
sie alle mittragen. 

Ich schließe damit, dass Ihre blumigen Worte mich nicht 
überzeugen können. Mich würden Taten interessieren. 
Wenn Sie sagen, Herr Kollege Waschler, „Guten Morgen!“, 
muss ich fragen: Warum haben Sie denn nicht schon 
längst etwas unternommen, was wirklich Resultate zeigt? 
Sie haben keine Bestandsaufnahme über Sitzenbleiber 
gemacht, und Sie haben auch keine Analyse erstellt, aus 
der ersichtlich ist, woran es eigentlich liegt, dass wir so 
viele Sitzenbleiber haben. Das lassen Sie vermissen. Es ist 
auch Energieverschwendung, wenn die Kinder nochmal 
ein Jahr wiederholen, obwohl sie nur punktuelle Defi zite 
haben. 
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Da der Antrag der SPD in die richtige Richtung geht, 
werden wir ihm mit großer Freude zustimmen. Ich kann 
Sie, Herr Kollege Waschler, nicht verstehen, weshalb Sie 
diesem Antrag nicht zustimmen. Das lässt den Schluss 
zu, dass es bei blumigen Pressemitteilungen im Sommer-
loch bleiben wird, und ansonsten passiert nichts. Das tut 
mir leid für die bayerischen Schülerinnen und Schüler. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Kollegin, vielen Dank. Als Nächster hat Herr Staats-
minister Schneider das Wort.

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem 
Frau Tolle immer wieder angesprochen hat, was passiert, 
nutze ich die Gelegenheit, darzulegen, wie sich die Arbeit 
der bayerischen Bildungspolitik in den letzten Jahren ent-
wickelt hat. 

Gerade die individuelle Förderung war ein Schwerpunkt. 
Wenn man den Antrag der SPD liest, kann man zumindest 
feststellen, dass offensichtlich eine leichte Veränderung in 
der SPD eingetreten ist. Als das Thema vor zwei Jahren 
schon einmal diskutiert wurde, hieß es plakativ: Sitzen-
bleiben abschaffen. Heute heißt es: reduzieren und 
beschränken auf bestimmte Fälle. Unser Ziel ist wirklich, 
die Zahl der Wiederholer zu reduzieren. Das Sitzenbleiben 
grundsätzlich abzuschaffen, denke ich, ist der falsche 
Weg. In der Tat haben wir 57 000 Wiederholer insgesamt. 
Davon sind 27 000 Nichtwiederholer an der gleichen 
Schulart. 

Frau Tolle, Sie haben noch einmal diese irrige Annahme 
am Beispiel der Realschule geschildert. Es ist bereits dar-
gelegt worden, dass es eine große Anzahl von Schüle-
rinnen und Schülern gibt, die nach der 5. Klasse der 
Hauptschule den Weg an die Realschule gehen und dort 
in der 5. Klasse noch einmal starten. Diese Schüler kann 
ich nicht zu den Wiederholern zählen. In die Statistik der 
KMK fl ießen diese Schüler mit ein, weil sie keine Unter-
scheidungen trifft. Doch wir sollten uns die Mühe machen, 
dies klar zu unterscheiden. 

Noch einige einzelne Daten im Vergleich Schuljahr 01/02 
zum Schuljahr 05/06 bezüglich der Entwicklung in den 
verschiedenen Schularten: Am Gymnasium waren 01/02 
3,1 % Wiederholer. Im jetzigen Schuljahr 05/06 sind es 
2,2 %. An der Realschule betrug der Wert 4,8 % im Jahre 
01/02 und jetzt 3,9 %. An der Hauptschule waren es 1,4 
%, im Schuljahr 05/06 sind es 0,9 %. Die Zahl der Pfl icht-
wiederholer ist in allen Schularten geringer geworden. 
Besonders auffallend ist in der sechsstufi gen Realschule, 
dass in der 8. und 9. Klasse der früheste Höhepunkt war. 

Was wir aber beklagen müssen – ich sage das deutlich – 
ist der Anstieg der freiwilligen Wiederholer, gerade bei den 
Hauptschulen, wo viele junge Menschen nicht den Ein-
stieg in das Berufsleben fi nden und die Chance der Wie-
derholung nutzen, um sich zu verbessern. Das ist insge-
samt ein gutes Ziel, es wäre aber besser, wenn diese 
Wiederholung nicht notwendig wäre. Ich denke aber, wir 

sind gegenüber den jungen Menschen in einer Verantwor-
tung, ihnen diese Chance zu geben. 

Was passiert in den verschiedenen Schularten, um die 
individuelle Förderung zu gewährleisten? Wir haben bei 
den Volksschulen 1500 Förderlehrer eingesetzt; diese gibt 
es nur in Bayern und wir dürfen gerade das immer wieder 
festhalten. Wir haben den Förderunterricht an den Grund-
schulen und Stütz- und Fördermaßnahmen für Deutsch 
und Mathematik an den Hauptschulen sowie differenzierte 
Lerngruppen für Englisch an den Hauptschulen. Wir 
haben auch einen Schwerpunkt auf die Förderung von 
Schülern mit nichtdeutscher Muttersprache gelegt. In 
diesem Zusammenhang haben wir heute auch über das 
BayEUG in Erster Lesung beraten. Ziel ist es – gerade bei 
den Grundschulen und Hauptschulen –, einen weiteren 
Ausbau der individuellen Förderung zu erreichen. 

Aber auch an der Realschule gibt es einen Ergänzungsun-
terricht in Deutsch, Mathe und Englisch in den Jahrgangs-
stufen 5 und 6. Wir haben ganz bewusst – das ist eine der 
Modusmaßnahmen – gesagt: Diesen Ergänzungsunter-
richt können wir ab dem Zwischenzeugnis zu einem spe-
ziellen Förderunterricht umwandeln, damit gefährdete 
Schüler in ihren Fächern besonders gefördert werden. Ich 
kann Ihnen einen großen Erfolg vermelden: Von 
5100 Schülern, die an diesem speziellen Förderunterricht 
teilgenommen haben, haben 81 % das Klassenziel erfolg-
reich erreicht. Das ist ein ganz tolles Ergebnis. Auch das 
Vorrücken auf Probe – eine Maßnahme, über die wir hier 
vor zwei, drei Jahren diskutiert haben – trägt erste Früchte. 
Wir werden diese Möglichkeit ausbauen; es wird sie für 
die Realschule genauso geben wie für das Gymnasium.

Frau Kollegin Tolle, die GSO wurde nicht zurückgezogen, 
sondern es wird die Zeit für eine Diskussion darüber 
genutzt. Wir führen die GSO nicht verbindlich zum 
nächsten Schuljahr ein, sondern arbeiten die noch unge-
klärten Fragen ab. Es gibt aber eine große Übereinstim-
mung zwischen den Eltern, den Direktoren, den Vertretern 
des Philologenverbandes und des Ministeriums. Wir 
nehmen uns die Zeit, über diese GSO, die eine Pilotfunk-
tion für alle anderen Schulordnungen hat, sauber zu dis-
kutieren. Wir werden sie in diesem Kalenderjahr fertig 
bekommen und dann haben die Schulen ein halbes Jahr 
Zeit, sich auf die neue GSO vorzubereiten und die not-
wendigen Abstimmungsgespräche zu führen. Es wird 
nichts zurückgezogen, sondern wir haben uns auf Wunsch 
der Beteiligten die notwendige Zeit genommen. Ich denke, 
wir sind uns darin einig, dass wir lieber die Diskussion drei 
Monate länger führen, als nach Verabschiedung der GSO 
diese neu zu beginnen. 

Am Beispiel der Gymnasien sei gesagt: Die Intensivie-
rungsstunden am achtjährigen Gymnasium haben dazu 
geführt, dass der Anteil der Wiederholer in der fünften 
Jahrgangsstufe – entgegen Ihrer Befürchtungen, Herr Kol-
lege Pfaffmann, oder dem, was Sie permanent nach 
außen tragen – zurückgeht. Im langjährigen Mittel haben 
in der fünften Jahrgangsstufe 2,2 % der Schüler wieder-
holt, am G 8 sind es in der fünften Jahrgangstufe jetzt 
1,5 %, also ein Rückgang um 30 %. Wenn man – ich sage 
das nur in Klammern – die sechste Jahrgangsstufe 
betrachtet, bei der die zweite Fremdsprache hinzukommt, 
dann ist auch hier ein Rückgang zu verzeichnen, wenn 
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man als Pendant die siebte Jahrgangsstufe des G 9 
nimmt, weil erst ab dieser Jahrgangsstufe damals die 
zweite Fremdsprache hinzugekommen ist. 

Innerhalb der 60 Modusmaßnahmen sind eine ganze 
Reihe von zusätzlichen Möglichkeiten für die Schulen 
eröffnet: Förderunterricht nach Zwischenzeugnis – das 
habe ich bereits genannt –, aber auch die Schülerbera-
tungsstunde, Unterricht plus Förderpläne – Herr Kollege 
Waschler hat nur von den Förderplänen gesprochen –, 
das Lernen in Kleingruppen – all das sind Maßnahmen, 
um die individuelle Förderung zu unterstützen.

Trotzdem müssen wir in Bayern auf den Qualitätsanspruch 
achten. Natürlich hat jede Schulart ihren Qualitätsan-
spruch. Dieser muss auch erfüllt werden, wenn die 
Schulart erfolgreich besucht werden soll. Wir würden uns 
einen Bärendienst erweisen, wenn wir die Qualitätsan-
sprüche zurückschrauben würden, nur um weniger Wie-
derholer zu haben. Das würde uns langfristig in eine 
Abwärtsspirale führen, wie dies in anderen Ländern 
geschehen ist. Die Ergebnisse von PISA, TIMS oder IGLU 
machen deutlich, dass sich die Leistungen der bayeri-
schen Schülerinnen und Schüler mit großem Abstand in 
Deutschland und auch international sehen lassen 
können.

Abschließend: Schwerpunkt war, ist und wird auch in 
Zukunft sein, die individuelle Förderung auszubauen. Wir 
wollen die Zahl der Wiederholer senken, aber es wird nicht 
zu einem Abschaffen des Sitzenbleibens kommen, denn 
es gibt auch Situationen, wo es sinnvoll ist, eine Jahr-
gangsstufe zu wiederholen. Ob jede Wiederholung, die 
bisher erfolgt ist, wirklich notwendig war, daran dürfen wir 
berechtigte Zweifel haben. Wir müssen insgesamt auf 
diesem Gebiet arbeiten.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
erteile Frau Kollegin Pranghofer das Wort. 

Karin Pranghofer (SPD): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Minister Schneider, ich muss 
Sie leider enttäuschen, denn die SPD rückt nicht von ihrer 
Forderung ab, das Sitzenbleiben abzuschaffen. Wir 
wollten mit diesem Antrag nur die Energie, die Sie 
anscheinend an den Tag legen wollen, bündeln und Ihnen 
die Chance geben, im nächsten Schuljahr zumindest die 
Quote der Sitzenbleiber zu reduzieren. Herr Waschler, 
wenn Sie der Meinung sind, Sie müssen die SPD wecken 
und Sie selbst sagen, Sie seien seit Kreuth auch aufge-
wacht – Sie haben das entsprechende Zitat genannt –, 
denn seit Kreuth wollen Sie das Sitzenbleiben reduzieren, 
dann

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Dann haben 
Sie mich gewaltig mißverstanden!)

– möchte ich Sie gerne aufwecken und auf den entschei-
denden Passus in diesem Zitat aufmerksam machen. Es 
heißt: „Im Rahmen der vorhandenen Mittel.“ Das ist der 
entscheidende Punkt, weil Sie die fi nanziellen Ressourcen 

verkehrt einsetzen und falsch investieren; das ist das Pro-
blem, warum Sie nicht weiterkommen.

Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Vertretern einer Schü-
lergruppe, die sich einmal die Mühe gemacht haben, ein 
Abschlussphoto ihrer Abiklasse mit einem Photo, welches 
in der fünften Klasse des Gymnasiums gemacht wurde, zu 
vergleichen. Man konnte beim Vergleich beider Fotogra-
fi en sehr viele weiße Flecken feststellen, die Schülerinnen 
und Schüler betreffen. Sie sind sitzengeblieben. Diese 
kommen erst ein oder zwei Jahre später zum Abitur, 
obwohl die CSU gerade immer wieder versucht, das 
Abitur schnellstmöglich für alle Schülerinnen und Schüler 
zu ermöglichen, oder fi nden sich auf dem Abschlussfoto 
einer Hauptschule wieder. So sieht die Wirklichkeit aus. 

(Beifall bei der SPD)

Ich mache Ihnen einen Vorschlag, wie Sie das Problem 
schlagartig ändern könnten: Sie könnten zum Beispiel als 
Erstes einmal die Exit-Türen an den Schulen schließen, 
das heißt, Sie könnten diejenigen, die als geeignet an die 
Schule einer Schulart kommen, auch an dieser Schule 
belassen und diese an ihrer Schule zu einem positiven 
Schulabschluss führen.

(Beifall bei der SPD)

Das wäre die erste Maßnahme für eine bessere individu-
elle Förderung. Es ist falsch, diese nach unten abzugeben, 
wie das in unserem Schulsystem leider häufi g der Fall ist.

Man muss auch sehen, dass es nicht die freiwilligen Wie-
derholer gibt. Herr Schneider hat eine Gruppe genannt, 
jedoch handelt es sich dabei auch nicht um freiwillige 
Wiederholer. Die Kinder und Jugendlichen, die nach dem 
Abschluss der Hauptschule keinen Ausbildungsplatz 
fi nden und freiwillig in der Hauptschule bleiben, würden 
lieber nicht eine freiwillige Ehrenrunde in der Schule 
drehen, also sozusagen in der Wartehalle bleiben, son-
dern einen Ausbildungsplatz haben. Die Mittel, die Sie für 
die 4000 Schülerinnen und Schüler, die in der Haupt-
schule  freiwillig eine Ehrenrunde drehen, aufwenden, 
sollten Sie für die berufl iche Bildung einsetzen, um diesen 
Schülerinnen und Schülern eine Ausbildungsmöglichkeit 
anzubieten. 

Wir als Erwachsene sagen oft sehr lässig, es sei nicht so 
schlimm, eine Ehrenrunde zu drehen, denn wir fi nden uns 
in sehr prominenter Gesellschaft. Auch Einstein – das 
wissen wir alle – hat das gemacht. 

Diese Lässigkeit, meine Damen und Herren, bringen 
Schüler und Schülerinnen aber nicht auf; diese Lässigkeit 
haben die Kinder und Jugendlichen einfach nicht. Erzie-
hungswissenschaftler bestätigen auch, dass niemand das 
Sitzenbleiben so einfach wegsteckt und dass es bei man-
chen sehr, sehr lange nachwirkt. Sitzenbleiben wird des-
halb nicht als eine Förderung empfunden, sondern als 
eine Strafe erlebt. Der Strafgedanke – ich greife auf, was 
mein Kollege Pfaffmann und auch Frau Tolle schon gesagt 
haben – ist leider immer noch weit verbreitet. Mein Kollege 
Pfaffmann hat bereits Frau Bundesministerin Schavan 
zitiert, die meint, man müsste den Lehrern die Möglichkeit 
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geben, einen Schüler nach unten abzugeben, also den 
Leistungsdruck zu belassen. Oft wird das auch als positiv 
hingestellt. Da wird gesagt: Dann hast du die Chance, 
einen anderen Lehrer zu bekommen, dann hast du die 
Chance, deine Wissenslücken zu füllen, damit du später 
wieder mitkommst. 

Ich bitte Sie, sich ernsthaft damit zu beschäftigen, was 
Sitzenbleiben denn eigentlich nützt. Sie können aus den 
Tabellen ersehen, dass es gar nichts nützt. Diese Ehren-
runden nützen gar nichts. Manche Schüler erreichen viel-
leicht am Ende des Wiederholungsjahres eine Notenver-
besserung. Diese Maßnahme nützt also nichts. 

Wir treten deshalb weiterhin dafür ein, das Sitzenbleiben 
abzuschaffen und mehr individuelle Förderung in den 
Schulen zu erreichen. Dafür müssen Sie auch die Res-
sourcen bereitstellen. 

(Beifall bei der SPD) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Die 
nächste und letzte Wortmeldung zu diesem Dringlich-
keitsantrag: Herr Kollege Thätter.

Blasius Thätter (CSU): Herr Präsident, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Das gegliederte Schulsystem in 
Bayern ist nicht aus einer Laune heraus entstanden, son-
dern aus dem Bewusstsein heraus, dass Begabung und 
Leistungsfähigkeit bei jedem Kind verschiedenartig sind. 
Daraus resultiert die Bereitstellung eines Schulsystems, 
das durch angemessene Angebote der individuellen Leis-
tungsfähigkeit des einzelnen Kindes gerecht wird. Dieses 
Schulsystem gliedert nach Leistung. Hier im Haus wird oft 
ein Absenken der Leistung gefordert, damit der Besuch 
der gewünschten Schule ermöglicht wird. 

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das geht aber 
auch nach Geldbeutel!)

Ich nenne ein Beispiel: Lange wurde die Einführung der 
Orientierungsarbeiten hier im Hause bekämpft. Man wollte 
nicht so klar sehen, wohin die Leistung eigentlich zeigt. 
Pisa hat uns bestätigt: Man kommt an den Unterschieden 
in der Leistungsfähigkeit nicht vorbei. Wenn ein Kind 
falsch eingeschult wird, dann ist die Gefahr sehr groß, 
dass es scheitert. 

Die Gründe für eine verminderte Leistungsfähigkeit sind 
natürlich sehr verschieden. Oft hat sie gesellschaftliche 
oder familiäre Ursachen oder Ursachen im Umfeld, aber 
natürlich macht auch die Begabung Vorgaben. 

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Und das wissen 
Sie schon im 10. Lebensjahr?)

Wir in Bayern haben – dazu möchte ich schon noch einige 
Sätze sagen – eine individuelle Förderung durchaus mit 
viel Energie über lange Jahre hinweg betrieben. Sie 
wissen, dass ich in den letzten Jahren für die Integration in 
Förderschulen gekämpft habe. Ich weiß auch, dass das 
ausgebaute Förderschulsystem in Bayern mit seinen ver-
schiedenen Arten der Förderung, zum Beispiel mit seiner 

Lern- und Sprachförderung, mit der Förderung der geis-
tigen Entwicklung oder der emotionalen Bildung ein Bei-
spiel für die Förderung des einzelnen Kindes je nach För-
derbedarf ist. 

Individuelle Förderung wird auch beim Schulbeginn seit 
vielen Jahren intensiv betrieben und ausgebaut. Ich nenne 
als Beispiel die schulvorbereitenden Einrichtungen, 
genannt SVE. Sie haben seit vielen Jahren große Erfolge 
und sind seit der Änderung des Erziehungs- und Unter-
richtsgesetzes vom Haushaltvorbehalt befreit. Die Diag-
nose- und Förderklassen sind zur individuellen Förderung 
des einzelnen Kindes eingeführt worden. Wir sind 
momentan dabei, ähnliche Modelle in den Grundschulen 
einzuführen: Durch eine individuelle Förderung über zwei 
oder drei Jahre hinweg sollen die Kinder den Eingangs-
schulbereich bewältigen. 

Der neue Grundschullehrplan, der seit einigen Jahren 
besteht, bietet viele Möglichkeiten der individuellen För-
derung. Die Stofffülle wurde reduziert, und bis zu 30 % 
der Schulstunden sollen für Vertiefung, Wiederholung und 
Förderung verwendet werden. In den Grund- und Haupt-
schulen haben die Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienste eine wichtige Funktion für die individuelle Förde-
rung übernommen. Die Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienste diagnostizieren, beraten und fördern sowohl die 
Schüler, die Eltern als auch die Lehrer, jeweils bezogen auf 
das einzelne Kind. Zugleich verbleiben in diesem Jahr von 
den frei werdenden Lehrerplanstellen 300 an den Haupt-
schulen allein zur gezielten individuellen Förderung. 

Beim Schulausgangsbereich ist zum Beispiel die Einfüh-
rung der Praxisklassen zu erwähnen. Als Hilfe zur Berufs-
fi ndung wurden Praxistage eingeführt. Immer wieder wird 
individuell gefördert und versucht, die Leistungsfähigkeit 
des einzelnen Schülers herauszufi nden. Für noch schwä-
chere Schüler 

(Margarete Bause (GRÜNE): Warum ist dann die 
Zahl der Sitzenbleiber in Bayern am höchsten?)

haben wir sogar im Jahr 2000 die Diagnose- und Werk-
stattklassen eingeführt, in denen noch vertiefter praktisch 
gearbeitet wird. In der Berufsfi ndung werden dabei 
bemerkenswerte Erfolge erzielt. 

Vorhin wurde die Realschule genannt. Natürlich ist es 
falsch, von über 23 % Wiederholern zu sprechen. Wenn 
ein Fünftklassler in die fünfte Klasse Realschule eintritt, 
dann ist er kein Sitzenbleiber. Wenn das so wäre, wäre ich 
damals, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, auch 
einer gewesen. So ein Schüler wechselt eben die Schule 
zu dem Zeitpunkt, zu dem es für ihn am besten ist. Es ist 
bekannt: In Wirklichkeit wiederholen in der Realschule in 
dieser Klasse, nur circa 1 % das Schuljahr. An den Real-
schulen werden über 5000 Schüler durch Förderunterricht 
gefördert. Davon wiederum kommen 81 % in das nächste 
Schuljahr; das heißt, sie schaffen das Vorrücken.

Ich möchte noch etwas zu den Intensivierungsstunden 
sagen. Diese neu eingeführte Möglichkeit im G 8 wird 
dazu beitragen, viele Probleme zu bewältigen, wenn die 
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Intensivierungsstunden über die Jahre hinweg richtig ein-
gesetzt werden.

(Zuruf des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
(SPD))

Leider sind hier noch Fehlleistungen zu verzeichnen, 
gerade von den Schulen. So ist es nicht Sinn der Sache, 
die Gruppen entsprechend dem Alphabet oder der Farbe 
des Pullovers aufzuteilen. So kann in keiner Weise indivi-
duell nach Bedarf gefördert werden. 

Herr Staatsminister hat schon viele Projekte genannt; des-
halb möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Die individu-
elle Förderung an Schulen in Bayern zeigt Erfolge. Das 
gegliederte System an sich mit den zusätzlichen Maß-
nahmen ist ein Erfolgsmodell. Das zeigen auch die Ergeb-
nisse im internationalen Vergleich. Vielleicht sollte man 
sich tatsächlich manchmal wieder stärker darauf besinnen, 
dass alle drei Glieder unseres Schulsystems einen eigenen 
Wert haben, nicht nur das Gymnasium und die Real-
schule, wie die Eltern denken und deshalb nur den Besuch 
des Gymnasiums oder der Realschule fördern. Wir för-
dern nicht die Sitzenbleiber, sondern wir fördern die 
Kinder, damit sie nicht sitzen bleiben. 

Ich glaube, wir sind nicht diejenigen, die das Scheitern 
verordnen, sondern die Kinder müssen dort eingeschult 
werden, wo sie hingehören, damit sie Erfolg haben; denn 
unser Schulsystem ist durchlässig und bietet jedem Kind 
die Möglichkeit, bis zur Hochschulreife zu kommen, wenn 
es dafür geeignet ist. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Es 
hat sich noch einmal Frau Kollegin Tolle zu Wort 
gemeldet. 

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich 
noch einmal zu Wort gemeldet, weil man viel von dem, 
was Herr Kollege Thätter gesagt hat, nicht so stehen 
lassen kann. Ich fange aber mit dem Minister an. Sie 
haben gesagt, es gäbe bei uns eine gute Schullaufbahn-
beratung. Herr Minister, ich denke, Sie sollten zur Kenntnis 
nehmen, dass die Wartezeit für einen Beratungstermin 3,5 
Wochen beträgt. Das halte ich nicht für ein gelungenes 
Kunststück aus dem Kultusministerium. 

Herr Kollege Thätter hat gesagt, Pisa habe uns bestätigt. 
Uns hat es auch bestätigt; denn in unserem System geht 
es gerade nicht nach Leistung. Pisa hat uns deutlich 
gemacht, es geht nach Geldbeutel.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn ein Kind, weil es Eltern hat, die mehr Geld im Geld-
beutel haben als andere, eine größere Chance hat, das 
Abitur zu erreichen, dann geht es nicht nach der individu-
ellen Leistung dieses Kindes, sondern rein danach, was 
seine Eltern auf dem Bankkonto haben. Hier hält Bayern 

einen traurigen Rekord, und diesen Rekord gilt es abzu-
bauen. Dazu habe ich von Ihnen noch nichts gehört. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich komme zu den Mobilen Sonderpädagogischen 
Diensten. Im Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes wurde ein Bericht über den Lehrermangel vorge-
stellt. Dort können Sie schwarz auf weiß nachlesen, dass 
sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die 
Mobilen Sonderpädagogischen Dienste in Anspruch 
nehmen, dramatisch erhöht hat. Es ist aber in diesem 
Bericht nichts dazu ausgeführt worden, mit wie vielen 
Lehrerstellen auf diese dramatische Erhöhung reagiert 
wird. Ich behaupte, es ist darauf, was die Zahlen betrifft, 
überhaupt nicht reagiert worden. So lange das so ist, 
müssen Sie hier die Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienste nicht lobpreisen, weil Sie nämlich Ihren Lobprei-
sungen quantitativ überhaupt nicht standhalten.

Das, was Sie an individueller Förderung beschrieben 
haben, ist in Bayern nicht ausgebaut, sondern Sie haben 
die individuelle Förderung als Reparaturbetrieb vorge-
sehen. Das darf es nicht sein. Individuelle Förderung muss 
die Talente der Kinder fi nden und fördern. Es kann nicht 
sein, dass man sie in ein Schulsystem steckt, in dem Sit-
zenbleiben nichts anderes ist als ein Ausbauen und eine 
Verfeinerung Ihres Selektionsmechanismus. Es kann nicht 
sein, dass man dann, wenn Schwächen auftreten, die 
man reparieren muss, weil es sich um ein systemimma-
nentes Problem handelt, das als individuelle Förderung 
preist. Wenn Sie Schwächen Ihres Systems ausmerzen 
müssen, ist das selbstverständlich und nicht besonders 
zu loben.

Ich sage noch einmal, sitzen bleiben ist selten bei längerer 
gemeinsamer Schulzeit. Für mehr individuelle Förderung 
brauchen wir auch mehr Ganztagsschulen mit ausrei-
chender Ausstattung. In diesem Punkt bekleckern Sie 
sich im Moment auch nicht mit Ruhm. Von 19 Lehrer-
stunden nehmen Sie 7 weg und geben stattdessen 
3000 Euro mehr, wobei Sie dem Kultusministerium pro 
Lehrer 12 000 Euro sparen. Ich denke, insofern fi ndet indi-
viduelle Förderung in Bayern, wenn überhaupt, nur als 
Reparaturbetrieb statt. Es besteht kein Grund, sich hier zu 
lobpreisen. Gründe für Lobpreisungen würden anders 
aussehen. Ich halte noch einmal fest: Unser Schulsystem 
belohnt nicht die Leistung, sondern es belohnt das Bank-
konto der Eltern, und das ist zutiefst ungerecht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Zu 
diesem Tagesordnungspunkt liegen keine weiteren Wort-
meldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem 
Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/5708 seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das 
ist die CSU-Fraktion. Enthaltungen? – Keine. Damit ist der 
Antrag abgelehnt. 
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Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. 
Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Frakt. 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Statt antiquiertem Ehegattensplitting: Zeitgemäße 
Förderung von Familien und Ausbau der Kinderbe-
treuung (Drs. 15/5709)

Ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Bause.

Margarete Bause (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! In diesen Tagen können wir miterleben, wie 
schwer sich die Union, auch Teile der SPD, insbesondere 
aber die CSU, damit tun, ihr Frauen- und Familienbild der 
Realität anzupassen und zu modernisieren. Da wird viel 
geredet in der CSU von Gleichberechtigung und Anerken-
nung unterschiedlicher Lebensentwürfe. Insbesondere 
wenn Sie wieder einmal Ihre Wahlergebnisse in den Groß-
städten kritisch unter die Lupe nehmen müssen, dann 
merken Sie, dass Sie ein Defi zit haben, was Ihre Moder-
nität angeht. Dann reden Sie wieder vom modernen 
Frauen- und Familienbild und sagen, man muss die Rea-
lität akzeptieren. Wenn es aber zum Schwur kommt und 
wenn es darum geht, Nägel mit Köpfen zu machen und 
sinnvolle Reformen durchzuführen, dann hält die CSU am 
Frauen- und Familienbild von vor 50 Jahren fest. Dann 
sind Sie nicht im 21. Jahrhundert angekommen, sondern 
immer noch in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts 
stehen geblieben. 

(Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser: Sehr 
witzig!)

– Wenn Sie das witzig fi nden, ich fi nde das überhaupt 
nicht witzig, weil es nämlich für die Realität von Familien, 
Frauen und Kindern in diesem Land große Nachteile hat. 
Ihr Festhalten am Ehegattensplitting schadet den Familien 
und den Kindern. Das ist keine familienfreundliche Politik, 
die Sie hier betreiben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wenn Sie mit dem Bild der Gesellschaft der Fünfzigerjahre 
des letzten Jahrhunderts in den Köpfen heute verantwor-
tungsvolle Politik für die Zukunft gestalten wollen, dann 
sage ich Ihnen, Sie sind eindeutig fehl am Platz. Da hilft 
auch Ihre sogenannte Großstadtbeauftragte nichts. Es 
handelt sich um Frau Merk, die Sie mit großem Brimbo-
rium benannt haben, weil Sie gemerkt haben, Sie müssen 
etwas tun. Es hilft aber nichts, wenn man sich mit einer 
fl otten Ministerin auf modern schminken will; denn Ihre 
verstaubte Gesinnung können Sie damit nicht verste-
cken. 

Mit Ihrem Festhalten am Ehegattensplitting subventio-
nieren Sie eine verstaubte und anachronistische Ideologie 
mit jährlich über 20 Milliarden Euro. Ihre Ideologie einer 
bestimmten Form des Zusammenlebens, die der Staat 
angeblich unterstützen soll, kostet den Steuerzahler jähr-
lich 20 Milliarden Euro. Ich frage mich, ob wir uns das 
wirklich leisten können in einer Zeit, in der überall gespart, 
gekürzt und gestrichen wird, in einer Zeit, in der die rot-

grüne Bundesregierung die größte Steuererhöhung in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland beschließt 
und in der Sie uns auf Bundesebene einen Haushalt mit 
einer gigantischen Neuverschuldung vorlegen. Vor diesem 
Hintergrund frage ich mich, ob wir es uns leisten können, 
für eine derartige Fehlinvestition und Fehlsubventionie-
rung 20 Milliarden Euro jährlich auszugeben.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das kann kein Mensch nachvollziehen. Ihnen fehlt der Mut 
zu wirklich zeitgemäßen und bedarfsgerechten Reformen. 
Die Reform des Ehegattensplittings ist längst überfällig. In 
seiner bisherigen Form ist das Ehegattensplitting ein ver-
alteter und überfl üssiger Zopf, der schnellstmöglich abge-
schnitten gehört. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Ehegattensplitting ist familienpolitisch nutzlos, es ist 
sozialpolitisch ungerecht, und es ist unter Gleichstellung-
saspekten absolut schädlich.

Erstens. Das Ehegattensplitting ist familienpolitisch 
nutzlos. Es ist nutzlos, weil der Steuervorteil eben nicht an 
das Erziehen von Kindern geknüpft ist, sondern – das 
wissen Sie – allein an das Vorhandensein des Trauscheins. 
Herr Stoiber hat vor kurzem behauptet, das Geld würde zu 
90 % Ehepaaren mit Kindern zugute kommen. Dazu muss 
ich sagen, Herr Stoiber sehen Sie sich erst einmal die 
Fakten an. Im Untersuchungsausschuss habe ich festge-
stellt, dass der Ministerpräsident auch da die Fakten nicht 
kannte. Das scheint so weiterzugehen. Tatsache ist:

43 % derjenigen, die vom Steuervorteil des Ehegatten-
splittings profi tieren, haben keine Kinder. Fast die Hälfte 
profi tiert also von einer völlig überholten staatlichen Sub-
vention, obwohl sie keine Kinder erziehen. Die, die wirklich 
Unterstützung bräuchten, gehen leer aus. Stattdessen 
subventionieren Sie ein bestimmtes Modell des Zusam-
menlebens, das diese Subvention nicht braucht.

Wir brauchen mehr Geld für ein besseres Leben mit Kin-
dern. Wir brauchen mehr Geld für die Kinderbetreuung. 
Wir brauchen mehr Geld für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie unabhängig vom Familienstand der Eltern. 
Hier besteht akuter Handlungsbedarf.

Das Ehegattensplitting ist zum Zweiten sozialpolitisch 
ungerecht, weil der größte Steuervorteil dort zutage tritt, 
wo das Einkommen am höchsten ist, wo man also diese 
Unterstützung nicht bräuchte. Dort wird vom Staat am 
meisten draufgelegt, in den unteren Einkommensgruppen 
wird aber gar nicht oder nur sehr wenig davon profi tiert. 
Das kann nicht die richtige Linie sein. Wir gehen davon 
aus, dass jedes Kind gleich viel wert ist. Es kann nicht 
sein, dass es für Kinder aus besser verdienenden Familien 
höhere Subventionen gibt als für Kinder aus gering verdie-
nenden Familien. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Aus diesem Grund lehnen wir auch das derzeit diskutierte 
Modell des Familiensplittings ab. Dabei ist es sinnvoll, 
dass sich Teile der Union schon einmal in diese Richtung 
bewegen und überlegen, ob man etwas anderes schaffen 
könnte. Das, worüber im Moment diskutiert wird, würde 
aber die soziale Benachteiligung, die wir mit dem Ehegat-
tensplitting haben, nur noch verschärfen und fort-
schreiben. Das würde auch bedeuten, dass Kinder aus 
besser gestellten Familien steuerlich mehr wert sind als 
Kinder aus Geringverdienerfamilien. Das kann nicht sein. 

Zum Dritten ist das Ehegattensplitting gleichstellungspoli-
tisch schädlich, weil damit staatlicherseits ein Frauenbild 
gefördert wird, nach dem die Frau fi nanziell vom Mann 
abhängig und zuständig für die häusliche Arbeit ist. Der 
Mann hingegen gilt Ihnen offenbar immer noch als der 
Ernährer, der auch noch eine staatliche Prämie dafür 
bekommt, dass er sich zu Hause vor dem Abspülen, vor 
dem Kloputzen und vor dem Bügeln drücken kann.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Herr Huber hat, wie ich heute der „Abendzeitung“ ent-
nehmen konnte, dieses Modell modern und partner-
schaftlich genannt. Jetzt wissen wir, welches Partner-
schaftsverständnis Herr Huber hat. Ich kann nur sagen, 
Herr Huber, ich komme auch aus Niederbayern, und in 
Niederbayern ist man längst weiter, was dieses Thema 
angeht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Herr Stoiber hat vor kurzem vom Wert der Ehe als „Wert 
an sich“ gesprochen, der gefördert, gestützt und durch 
das Ehegattensplitting ausgedrückt werden müsste. Dazu 
kann ich nur sagen, auch andere Formen des Zusammen-
lebens, in denen Menschen füreinander Verantwortung 
übernehmen, sind wertvoll, Kolleginnen und Kollegen von 
der CSU. Ich frage mich schon, worin eigentlich die 
besondere Wertschätzung der Institution Ehe besteht, 
wenn ich sie als Steuersparmodell defi niere. Nichts 
anderes ist das Ehegattensplitting. Es ist ein Steuerspar-
modell für die Alleinverdienerehe. Es ist im Kern das 
gleiche wie Schiffsbeteiligungen oder Wagniskapitalfonds. 
Ich weiß nicht, ob man damit den Wert der Ehe besonders 
unterstreicht. Das ist entlarvend für Ihr Werteverständnis. 
Man muss die Ehe nicht mystifi zieren, man muss sie auch 
nicht schlecht reden. Aber ein Steuerschlupfl och ist die 
Ehe nach meinem Verständnis nun doch nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir fordern mit unserem Antrag den Ersatz des Ehegat-
tensplittings durch eine zeitgemäße und sozialgerechte 
Förderung von Familien und den Ausbau der Kinderbe-
treuung. Wie sieht das aus? Wir brauchen eine individuelle 
Besteuerung jedes einzelnen Steuerpfl ichtigen nach der 
Höhe seines Einkommens, unabhängig von seinem Fami-
lienstand. Nachdem wir auch sehen, dass man in Ehen 
und eingetragenen Partnerschaften gegenseitig zum 
Unterhalt verpfl ichtet ist, wollen wir, dass jährlich 
10 000 Euro steuerlich geltend gemacht werden können. 
Damit wird dieser Unterhaltsverpfl ichtung auch steuerlich 
Rechnung getragen. Dieses Modell hilft den Familien und 

Kindern wirklich. Es macht Schluss mit dem alten Privileg 
der Alleinverdienerehe. In unserem Modell ist die staat-
liche Unterstützung für jedes Kind gleich hoch. Es gibt 
nicht mehr länger Kinder, die dem Staat mehr wert sind als 
andere. Wir sind der Überzeugung, dass jedes Kind gleich 
viel wert ist.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Unser Modell ist im Übrigen auch verfassungskonform. 
Die Verfassungsmäßigkeit wird von Ihnen immer wie als 
Monstranz vor sich hergetragen. Man könne gar nichts 
machen, weil die Abschaffung des Ehegattensplittings 
angeblich gegen die Verfassung verstoße. Das ist nicht 
der Fall, Kolleginnen und Kollegen von der CSU. Verste-
cken Sie sich nicht hinter der Verfassung, wenn es nur um 
die Verteidigung eines althergebrachten Männerprivilegs 
geht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Mit unserem Modell können wir Geld sparen, das wir dann 
verwenden können für die bessere Finanzierung der Kin-
derbetreuungseinrichtungen, für den Ausbau der Kinder-
tagesstätten, für den Ausbau der Kinderkrippen, das heißt 
für den Ausbau der Betreuung gerade der Kinder unter 
drei Jahren, für die wir in Bayern einen riesigen Nachhol-
bedarf haben. Ich glaube, dieses Modell müsste auch für 
Herrn Faltlhauser interessant sein, der jetzt hier sitzt und 
irgendwelche Unterlagen studiert.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Der studiert die 
Splittingtabelle!)

– Die Splittingtabelle müsste er eigentlich aus dem Effeff 
kennen. 

Das Modell müsste auch für den Finanzminister interes-
sant sein, denn mit unserem Modell ließen sich jährlich 
vier bis fünf Milliarden Euro einsparen. Heruntergerechnet 
auf Bayern wären dies ca. 250 bis 300 Millionen Euro jähr-
lich, die Sie, Herr Faltlhauser, zusätzlich in ihrem Haushalt 
zur Verfügung hätten. Ich kann mir nicht erklären, wieso 
Sie sich dagegen so sperren. Ich glaube, das ist eine 
Summe, die man nicht vorüberziehen lassen kann wie ein 
Sommergewitter. Das ist eine Summe, auf die ein Finanz-
minister zugreifen müsste. Das ist eine Summe, die wir in 
die Verbesserung der Kinderbetreuung in Bayern inves-
tieren sollten. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich habe mir einmal angeschaut, was Bayern jährlich für 
die Kinderbetreuung ausgibt. Im Haushalt haben wir dafür 
eine Summe von 545 Millionen Euro jährlich. Durch unser 
Modell könnten wir 50 % dieser Summe ohne weiteres 
oben draufl egen. Damit hätten wir einen großen Schub 
beim Ausbau der Kinderbetreuung in Bayern, der bitter 
nötig wäre. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Das wäre etwas!) 
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Das wäre etwas, das wäre eine sinnvolle Familienpolitik 
und eine sinnvolle Politik für Kinder und das würde jungen 
Familien mit Kindern wirklich helfen. Deswegen fordere 
ich Sie auf, Kolleginnen und Kollegen von der CSU, dass 
Sie sich endlich von dem für uns alle teuren und schädli-
chen Ideologien lösen. Legen Sie sich auf Bundesebene 
nicht länger quer. Tun Sie etwas sinnvolles für die Kinder 
und die Familien in unserer Gesellschaft und stimmen Sie 
unserem Antrag zu.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Hohlmeier.

Monika Hohlmeier (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Frau Bause, man kann über das 
Ehegatten- oder Familiensplitting und auch über den 
Ausbau und über die Art und Weise des Ausbaus der 
Familienförderung unterschiedlicher Meinung sein. Man 
darf aber nicht beleidigend über die Institution Ehe reden, 
sie sei verstaubt, veraltet und anachronistisch. Das geht 
schlichtweg an der Realität vorbei.

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE): Sie sind ja bekannt für die guten Werte! 
Sie sind ja so wertkonservativ!) 

Das ist vielleicht die Normalität von Joschka Fischer. Es ist 
aber immer noch Normalität in Deutschland, dass 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Sie sind ja ein Ausbund 
an Tugend!)

– Herr Dürr, beim Zuhören haben Sie schon immer Pro-
bleme gehabt. 

Ich halte diese Beleidigungen in dieser Form für völlig 
falsch.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Wir haben keinen 
beleidigt!)

Interessant ist, dass wir in Bayern 62,8 % berufstätige 
Frauen haben. Das ist wesentlich mehr als in den Län-
dern, in denen Rot-Grün regiert. Also scheint das angeb-
lich so verstaubte Familienbild der CSU zu einer äußerst 
hohen Erwerbstätigkeit von Frauen in Bayern geführt zu 
haben. Offenbar ist bei Ihrer Argumentation über die 
Modernität des Bildes der CSU im Bezug auf Familie und 
Ehe die Realität ein Stück weit an ihnen vorüberge-
gangen. 

Wenn Sie dann auch noch behaupten, das Ehegatten-
splitting sei familienfeindlich, dann ist das völlig unsinnig. 
Auch, dass die Ehe plötzlich kinderfeindlich geworden 
sein soll, glaube ich nicht.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

In einem Punkt können wir uns sicherlich einigen, nämlich 
dass sich die CSU beim Ausbau der Kinderbetreuung, in 
der Frage der Unterstützung von berufstätigen Müttern 

und Vätern und bei der Weiterentwicklung dieser Fragen 
nicht verwehrt, sondern in den letzten Jahren die Betreu-
ungsmöglichkeiten wie kein anderes Land in der Bundes-
republik ausgebaut hat. Von den Ausbaugrößen, die wir 
für Schulkinder, für Kindergartenkinder und für Kinder 
unter drei Jahren zu verzeichnen haben, können andere 
Bundesländer nur träumen.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Gerade Sie sind doch diejenigen, die das neue bayerische 
Kindergartengesetz immer kritisiert haben. Eine neuer-
liche Umfrage Ende Mai 2006 bei nur sieben Jugendäm-
tern, also bei 7,3 % der Ämter, hat nun gezeigt, dass wir 
aufgrund der Altersöffnung in den Kinderkrippen der 
besagten sieben Jugendamtsbezirken 463 zusätzliche 
Plätze haben. Das entspricht einer Steigerung von 2 % 
innerhalb eines Jahres. Das gibt es in keinem anderen 
Land. Ich glaube, im Hinblick auf die Kinderbetreuung 
würden Sie sich schwer tun, in rot-grün regierten Bundes-
ländern bessere Bilanzen vorzuweisen als wir hier inner-
halb des Freistaats Bayern.

Ich möchte auch auf das fi nanzielle Argument eingehen. 
Die behaupteten 21 Milliarden Euro sind deshalb ein 
Unsinn, Frau Kollegin Bause, weil Sie ganz genau wissen, 
dass man die 21 Milliarden Euro überhaupt nicht ein-
sparen kann. Es gibt eine gegenseitige Unterhaltspfl icht, 
das müssten doch auch Sie wissen, Frau Bause.

(Margarete Bause (GRÜNE): Da haben Sie mir 
nicht richtig zugehört!)

Damit bleibt es letztendlich bei ein bis zwei Milliarden, die 
maximal übrig bleiben. Nur über diesen Betrag ist zu dis-
kutieren. Durch die gegenseitige Unterhaltspfl icht, die es 
auch nach der Scheidung und bei getrennt lebenden Ehe-
partnern gibt, und die nicht abänderbar ist, würden Sie mit 
Ihrem Antrag bereits massiv das Grundgesetz tangieren. 

Man muss auch einmal über den Ursprung des Ehegat-
tensplittings nachdenken. Der war ganz anders als das, 
was Sie behauptet haben. Ich stelle einmal die Frage, wie 
Sie sich zum Ehegattensplitting stellen, wenn eine Frau 
oder ein Mann bereit ist, zu Hause den Großvater oder die 
Großmutter zu pfl egen und deshalb nicht berufstätig ist? 
Soll man ihnen deshalb das Geld abziehen, weil sie kein 
Kind mehr im Haushalt haben? Soll man ihnen das Geld 
abziehen, wenn sie keine Kinder haben, dafür aber zu 
Hause die Pfl ege ihrer Eltern übernehmen? Das ist nur ein 
Beispiel. Ich nehme ein anderes Beispiel, wo das Ehegat-
tensplitting als Nebeneffekt eine Rolle spielt. Ich könnte 
mir vorstellen, dass es so manche Institution der Nach-
barschaftshilfe oder in ehrenamtlicher Tätigkeit nicht mehr 
gäbe, wenn die Nichtberufstätigen dort nicht mehr aktiv 
sein könnten. Das wird durch das Ehegattensplitting 
unterstützt. Der Grundgedanke des Ehegattensplittings 
war vor allem auch die Anerkennung der Arbeit in der 
Familie. Das Ehegattensplitting war genau als das Gegen-
teil von dem gedacht, was Sie, Frau Bause, hier auf-
zeigten: Man wollte die Gleichwertigkeit von entgeltlicher 
Arbeit außerhalb und unbezahlter Arbeit innerhalb der 
Familie.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Über das Ehegattensplitting sollte die Arbeit innerhalb der 
Familie respektiert und anerkannt werden. Das kann man 
im Nachhinein nicht einfach umdrehen, Frau Bause, und 
als anachronistische Ideologie bezeichnen. Die Ehe ist 
nicht einfach eine anachronistische Ideologie, sondern sie 
ist noch immer die am häufi gsten gewählte Form des 
Zusammenlebens zwischen Mann und Frau.

(Beifall bei der CSU)

Die Ehe ist für mich deshalb nicht rückwärts gerichtet, 
sondern sie ist für mich etwas Richtiges, etwas völlig Nor-
males und etwas, das in seinem Wert zu unterstützen ist. 
Wenn Sie andere Prioritäten in Bezug auf Minderheiten 
haben, dann habe ich dafür Verständnis, aber der Staat  
–  –

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Wir wollen das 
Leben mit Kindern! – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): 
Was für Sie normal ist, das ist noch lange nicht 
normal!)

– Herr Dürr, was nicht normal ist, das ist, dass Sie hier 
dauernd dazwischenplärren! Das ist einfach nicht normal! 

(Beifall und Heiterkeit bei der CSU)

Wenn Sie sagen, Sie wollen Kinder fördern, warum haben 
Sie dann all die Initiativen, die wir für die Mittagsbetreuung 
gestartet haben, nicht unterstützt? Sie haben uns immer 
bekämpft, dabei haben wir gesagt, wenn wir alle mitein-
ander daran arbeiten, Eltern, Schulen, Kommunen und 
Staat, wenn wir alle zusammen etwas tun, dann könnte 
das miteinander funktionieren. Aber Sie waren alle wie die 
Wilden dagegen. Für Sie muss das alles der Staat 
machen. Der Staat kann das aber nicht alles allein fi nan-
zieren, wir sind an gewisse Grenzen angestoßen.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Das ist sehr traurig!)

Jetzt glauben Sie, beim Ehegattensplitting hätten Sie die 
große Summe entdeckt. Die ist aber nicht vorhanden, weil 
es die gegenseitige Unterhaltsverpfl ichtung gibt, und die 
können Sie nicht wegdiskutieren. Das wird der Finanzmi-
nister noch präziser anhand von Zahlen erläutern können. 
Die großen Summen, von denen Sie träumen, sind schlicht 
und einfach nicht vorhanden. 

Wir haben noch ein anderes Problem. Frau Kollegin 
Bause, hier wollte ich eigentlich auch so polemisch wie 
Sie agieren: Es hat Sie nicht gestört, als Sie die Familien 
mit Kindern durch die massive Erhöhung der Energie-
kosten belastet haben. Ihr familienfeindlicher Umweltmi-
nister Trittin hat Eltern mit Kindern im Haushalt fi nanziell 
massiv traktiert. Gegen die Erhöhung von Energiekosten 
konnten sich die Familien überhaupt nicht wehren. Diese 
Kosten belasten die Familien aber mehr als jedes Ehegat-
tensplitting. 

(Beifall bei der CSU – Unruhe bei den GRÜNEN)

Sie suchen sich immer Fensterdiskussionen, auf die die 
Leute hereinfallen können. Es sind Themen, bei denen Sie 

populistisch agieren können, bei denen aber nichts her-
auskommt. Wenn es darum geht, dass jeder die Hei-
zungskosten für sein Zuhause bezahlen muss und die 
Benzinkosten zu zahlen hat, dann spielen für Sie Kinder 
und Familie keine Rolle mehr. Dann geht es um die blanke 
Ideologie: Wir wollen Umwelt! – Wir hingegen wollen die 
Familie fördern.

(Zuruf von den GRÜNEN: Sie sind stehen 
geblieben!)

Wir wollen berufstätige Frauen fördern, wir wollen auch 
ein modernes Familienbild fördern. Mein modernes Fami-
lienbild heißt aber, dass nicht Sie, Frau Bause, ent-
scheiden, ob jemand berufstätig ist oder nicht. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Aber wir ent-
scheiden, wie die Steuer ausschaut!)

Die Frauen sollen selbst entscheiden, ob sie berufstätig 
sind oder nicht. Wir wollen die Kinder fördern. Der Ausbau 
der Kinderbetreuung und der Bildungseinrichtungen bei 
uns im Freistaat ist in enormem Maß vorangeschritten. Auf 
diesem Weg wollen wir weitergehen und die Familien för-
dern. Dank der von Ihnen hinterlassenen fi nanziellen 
Lasten können wir vielleicht nicht ganz so schnell voran-
gehen, wie wir das gerne würden. An dieser Stelle muss 
ich einmal nüchtern fragen: Was haben Sie denn hinter-
lassen? – Sie haben einen derart maroden Haushalt hin-
terlassen, dass wir wahrscheinlich jahrelang sammeln 
dürfen, bis wir uns in Deutschland davon irgendwann 
wieder erholt haben.

(Unruhe bei der SPD)

Drei Prozent Mehrwertsteuererhöhung kommen schließ-
lich nicht daher, dass wir zuviel Geld hätten, sondern die 
Steuererhöhung kommt daher, dass nichts mehr übrig ist, 
dass wir enorme fi nanzielle Lasten zu tragen haben. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Wer hat denn die 
größten Schulden gemacht!)

Führen Sie keine Schaufensterdebatten! Familienförde-
rung und Kinderbetreuung muss ernsthaft betrieben 
werden, nicht mit irgendwelchen ideologischen Bildern. 
Dafür treten wir von der CSU ein. Wir treten ein für berufs-
tätige und moderne Mütter und Väter, wir treten jedoch 
ebenso für Familien ein, in denen ein Elternteil in der 
Familie arbeitet.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Wir treten für die gute Bildung der Kinder ein. Wir 
bekommen immer wieder bescheinigt, dass die Erziehung 
und die Bildung in Bayern mit am erfolgreichsten in der 
Bundesrepublik ist, und zwar zum Glück nicht von Ihnen, 
sondern durch Pisa. Ich glaube, darauf können wir in 
Bayern ganz stolz sein, auch wenn wir nicht so selbstzu-
frieden sind, wie Sie das gerne sind.

(Lebhafter Beifall bei der CSU)
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Schieder. Bitte, Herr Kollege.

Werner Schieder (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Zunächst möchte ich eine Feststellung 
machen: Wie man in der Diskussion gehört hat, ist die 
Auseinandersetzung über das Ehegattensplitting ideolo-
gisch ziemlich aufgeladen. Für die einen ist das Ehegat-
tensplitting ein antiquiertes Mittel, um ein überholtes 
Familien- oder Partnerschaftsbild angeblich zu unter-
stützen. Für die anderen ist eine andere Form, beispiels-
weise die Individualbesteuerung, ein Angriff auf das hei-
lige Institut von Ehe und Familie. Beides ist, das will ich 
versuchen, deutlich zu machen, nicht richtig. Ich rate des-
halb zunächst zu einer ideologischen Abrüstung. 

(Beifall bei der SPD)

Ich rate dazu, das Problem, sofern es eines ist, ganz prag-
matisch und praktisch zu betrachten. Da will ich zunächst 
einmal die Feststellung treffen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, dass die Zusammenveranlagung und das damit 
zusammenhängende Splitting mit der Frage, ob man 
Familien oder Kinder fördert, nichts zu tun hat. 

Wer beides durcheinander bringt, versteht entweder 
nichts von der Systematik des Steuerrechts oder er will es 
schlicht und einfach nicht verstehen. Das ist genauso, wie 
wenn ich sage: Die pauschale Absetzung für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte ist nicht kinderfördernd. 
Klar, das ist nicht kinderfördernd, aber es ist ein völlig 
anderer Fall. Wir müssen die Baustellen einfach unter-
scheiden. 

In Deutschland liegt die Einführung der Zusammenveran-
lagung von Ehegatten – oder von Partnern, wenn Sie es 
so wollen; wenn Sie die bürgerlich-rechtliche Vorausset-
zung dafür schaffen, ist es mir recht – weit zurück, und 
zwar hat man sie aus Gründen der Vereinfachung einge-
führt. Das ist an sich vernünftig. 

Dann ist das so genannte Splittingverfahren eingeführt 
worden. Es ist eine notwendige Konsequenz der Zusam-
menveranlagung, nicht etwa eine Bevorteilung von 
irgendjemand. Das Splittingverfahren ist eingeführt 
worden, um bei Ehepartnern Nachteile zu verhindern. 
Dies ist der entscheidende Grund. Das Ehegattensplitting 
ist genau mit Blick auf ein Partnerschaftsbild eingeführt 
worden: Wenn beide Ehepartner berufstätig sind, dann 
sind sie ohne Splittingverfahren benachteiligt gegenüber 
Individualbesteuerten oder Alleinstehenden. Deswegen 
ist das Splitting ein Verfahren zur Verhinderung von Nach-
teilen für Partner, die berufstätig sind. Das muss man sich 
vor Augen halten. 

Jetzt wird die von uns in jeder Hinsicht unterstützte Forde-
rung gestellt: Wir wollen, dass Frauen und Mütter berufs-
tätig sein können, gleichberechtigt sind und ihren Beruf 
sowohl während der Kinderphase als auch danach aus-
üben können. Dies ist völlig richtig. Dann darf man aber 
nicht das Steuerrecht überstrapazieren, sondern wenn 
man das will, muss man erstens Arbeitsplätze für die 
Frauen haben, und zweitens muss man Betreuungsein-
richtungen haben. Darin sind wir uns doch im Prinzip 

einig. Da darf man nicht an der falschen Baustelle bauen. 
Die Einführung weder des einen noch des anderen Steu-
erverfahrens bringt Arbeitsplätze oder Betreuungseinrich-
tungen. Entscheidend ist also, die Baustellen hier zu 
unterscheiden. 

Lassen Sie mich noch folgerichtig weiter argumentieren. 
Was ich jetzt gesagt habe, ist ein Blick auf die Gegenwart 
und die Zukunft. Man muss beim Ehegattensplitting fairer-
weise auch einen Blick in die Vergangenheit werfen. Das 
tun Sie überhaupt nicht. In der Vergangenheit haben sehr 
viele Frauen und Mütter die Berufstätigkeit mangels 
Betreuungseinrichtungen aufgegeben. Nach 10 oder 
15 Jahren haben sie den Wiedereinstieg in die Berufstä-
tigkeit mangels Arbeitsplätzen und wegen schlechter 
Arbeitsmarktbedingungen oft nicht geschafft. 

Würden wir heute das Ehegattensplitting abschaffen, 
dann würden wir gerade diejenigen – von denen wird es 
mit Recht so empfunden – mit einer Steuererhöhung 
nachträglich bestrafen, die eigens wegen der Kindererzie-
hung zu Hause geblieben sind. Das sind nicht ein paar 
hunderttausend, sondern Millionen von Familien. So kann 
man mit Leuten nicht umgehen. Das wäre ein Vertrauens-
bruch. Diese Auffassung habe ich. 

(Beifall bei der SPD) 

An dieser Stelle kommt dann der Hinweis auf den glän-
zend verdienenden Facharzt und seine tennisspielende 
Ehefrau, die kein Einkommen hat. Es wird gesagt, es 
könne doch nicht sein, dass man diese Frau dann för-
dert.

Abgesehen davon, dass niemand zu einem bestimmten 
Partnerschaftsmodell gezwungen wird, sage ich dazu 
Folgendes: Liebe Befürworter der Individualbesteuerung, 
führen wir doch einmal hypothetisch die Individualbesteu-
erung ein und warten ein paar Jahre, um dann die Ergeb-
nisse anzuschauen. Ich beziehe das auf das Beispiel, das 
ich soeben genannt habe. Das Ergebnis wird sein, dass 
wir feststellen werden, dass die einkommenslose ten-
nisspielende Ehefrau des glänzend verdienenden Fach-
arztes auf einmal Einkommen haben wird. Ja, sie wird 
Einkommen haben. Warum? Weil in Konsequenz der Ein-
führung der Individualbesteuerung dieses Ehepaar sagen 
wird: Wir sind doch nicht verrückt, dass wir jetzt so viel 
Steuern zahlen; jetzt verlagern wir einfach die Einkom-
mensquellen, damit beide ein Einkommen haben. Solches 
ist doch schon heute der Fall. Im Übrigen ist es legitim, 
dass Partner Einkommensquellen verlagern. 

So kommt man also zu dem gleichen Ergebnis und nicht 
zu dem Ergebnis, das Sie im Blick haben. Die Welt sieht 
nach Einführung einer Individualbesteuerung nämlich 
ganz anders aus. 

Im Hinblick auf eine weitere Konsequenz nenne ich Ihnen 
noch ein Beispiel. Wenn wir hypothetisch die Individualbe-
steuerung einführen, dann müssen Sie, liebe Befürworter 
dieser Besteuerung, wenn die Ehepartnerin kein eigenes 
Einkommen hat, selbstverständlich den bürgerlich-rechtli-
chen Unterhaltsanspruch, den die Frau gegenüber dem 
Mann hat, bei dem Mann steuermindernd berücksich-
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tigen, weil dieser seine steuerliche Leistungsfähigkeit ein-
schränkt – das ist anders zu sehen als bei einem Alleinste-
henden.

In einem solchen Fall einer hypothetischen Individualbe-
steuerung müssen wir ein paar Jahre warten, um dann die 
Ergebnisse zu betrachten. Dann wird man nämlich exakt 
auf den gleichen Fall stoßen, den Sie heute als kritischen 
oder Problemfall hinstellen. Man wird die Fälle betrachten 
müssen, bei denen nur einer der Ehepartner arbeitet – 
diesen Fall wird es als Ausnahme immer wieder einmal 
geben –, und dann feststellen, dass die Unterhaltsver-
pfl ichtungen steuerlich berücksichtigt werden. Dadurch 
aber zahlen die Ehepartner niedrigere Steuern so wie 
heute beim Splitting. Das läuft auf weniger Steuern hinaus 
als bei jemandem, der allein steht. Dann hat man also das 
Gleiche wie bisher auch.

Das würde dann bedeuten, etwas ironisch gesagt: Wir 
haben in Deutschland wieder einmal eine große Reform 
gemacht – diesmal keine neoliberale, sondern eine 
moderne, von manchen gar als „links“ verstandene – und 
stellen am Ende fest, dass sie nichts gebracht hat, weil wir 
dieselben „Probleme“ wie vorher haben. 

Deshalb sollte man aus praktischen und pragmatischen 
Gründen die Finger davon lassen. Weil dies unsere Mei-
nung ist, müssen wir heute Ihren Antrag leider ablehnen. 

(Beifall bei der SPD) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Die nächste 
Wortmeldung kommt von Herrn Staatsminister Prof. Dr. 
Faltlhauser. Er spricht für die Staatsregierung. 

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit einer solchen 
Freude einer Rede von Herrn Schieder zuhören kann und 
so beifällig nicken muss. Man merkt, Herr Schieder ist 
vom Fach. Er ist ein gelernter Finanzbeamter. Er war an 
einer ordentlichen Schule, nämlich an der Bayerischen 
Fachhochschule. Er ist in ordentlicher Verwaltung tätig 
gewesen, nämlich in der bayerischen Finanzverwaltung. 
Ich kann das, was Sie gesagt haben, in allem Ernst nur 
unterstreichen. 

Zu dem, was Frau Bause etwas überlegen in diesen Raum 
hinein gesagt hat, dass wir alle verstaubt seien und auf 
dem Stand der Fünfzigerjahre dächten, möchte ich einige 
Anmerkungen machen. 

Sie haben in unnachahmlicher Überheblichkeit gesagt – 
wenn ich das sagen darf, Frau Bause –, dass wir nach 
dem Familienbild der Fünfzigerjahre urteilten. 

(Zurufe von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

– Lassen Sie mich doch nur ein paar Sätze sagen. Sie 
brauchen sich nicht aufzuregen. 

Richtig ist, dass sich das erste Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts aufgrund einer Bestimmung des Grundge-

setzes, das aus den Vierzigerjahren stammt, sehr ausführ-
lich nicht nur mit der steuerlichen Behandlung der Ehe, 
sondern auch mit dem Grundrecht auf Ehe und Familie 
nach Artikel 6 auseinandergesetzt hat. Dieses Urteil vom 
17. Januar 1957 sollte man sich einmal genau anschauen. 
Frau Bause, bevor Sie in diesem Raum moderne Ideen 
verbreiten, sollten Sie sich auch einmal mit derartigen 
Dokumenten auseinandersetzen. 

Ich zitiere einen der Grundsätze und ringe dabei um Ihre 
Aufmerksamkeit. In dem Urteil heißt es zu Artikel 6, der 
Ehe und Familie schützt: 

Artikel 6 ist nicht nur ein klassisches Grundrecht 
zum Schutze der spezifi schen Privatsphäre von 
Ehe und Familie sowie Institutsgarantie, sondern 
darüber hinaus zugleich eine Grundsatznorm, 
das heißt, eine verbindliche Wertentscheidung für 
den gesamten Bereich des Ehe und Familie 
betreffenden privaten und öffentlichen Rechts. 

Ich schiebe ein: Beim Lesen Ihres Antrags stelle ich fest, 
von dieser Grundnorm und Wertentscheidung wollen Sie 
sich verabschieden. Sie wollen sich vom Artikel 6 des 
Grundgesetzes verabschieden. In diesem Grundsatz von 
1957 heißt es weiter: 

Die Schlechterstellung der Ehegatten durch die 
Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer 
stellt einen störenden Eingriff dar. 

Meine Damen und Herren, Sie können nun sagen, das sei 
die Interpretation der Fünfzigerjahre, und Frau Margarete 
Bause habe Recht, dass das eine verstaubte Rechtsauf-
fassung des Bundesverfassungsgericht der Fünfziger-
jahre sei. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass das 
Bundesverfassungsgericht und alle Richter bisher diesen 
Grundnormen voll gefolgt sind. Es gibt ein neueres Urteil 
aus dem Jahre 1982 – also nicht tiefe Fünfzigerjahre –, 
das auf die Problematik der Besteuerung ausführlicher 
eingeht. Bevor wir schwammig in der Öffentlichkeit und 
diffus in dem Parlament darüber reden, bestehe ich 
darauf, dass wir diese Normen und die Sätze, die prägend 
für die Familie und ihre Besteuerung sind, noch einmal zur 
Kenntnis nehmen. Frau Präsidentin, entschuldigen Sie, 
dass ich ausnahmsweise – das tue ich sonst nicht – mehr 
zitiere. Ich bitte um Erlaubnis. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, Sie dürfen zitieren soviel Sie wollen. 

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Ich bedanke mich, Frau Präsidentin. 

In diesem Urteil heißt es: 

Die Besteuerung der Ehepaare nach der Split-
tingtabelle erscheint für sich allein gerechtfertigt. 
Es ist auch nicht geboten, das Splitting auf Allein-
stehende mit Kindern auszudehnen. … Das Split-
tingverfahren entspricht dem Grundsatz der 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. 
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Das hat Kollege Schieder sehr präzise gesagt. 

Es geht davon aus, dass zusammenlebende Ehe-
leute eine Gemeinschaft des Erwerbs und Ver-
brauchs bilden, in der ein Ehegatte an den Ein-
künften und Lasten des anderen wirtschaftlich 
jeweils zur Hälfte teilhat. 

Anders gesagt: Wenn Sie das plötzlich aufheben, bedeutet 
das eine massive Steuererhöhung für diejenige Ehefrau, 
die nach der gemeinsamen Entscheidung zuhause 
geblieben ist. Das bedeutet eine massive Steuererhöhung 
für diejenigen, die geheiratet haben. Das wollen Sie mit 
der Begründung aufheben, dass dies eine Steuersubven-
tion sei. Sie widersprechen eklatant unserem Grundge-
setz und den Aussagen des Verfassungsgerichts über 
Jahrzehnte hinweg. Wenn Sie das wollen, stellen Sie sich 
außerhalb der Rechtsordnung, die wir mit der zentralen 
Norm des Artikels 6 des Grundgesetzes haben. Es heißt 
weiter: 

Darüber hinaus bedeutet das Splittingverfahren 
nach seinem vom Gesetzgeber zugrunde 
gelegten Zweck unter anderem eine besondere 
Anerkennung der Aufgabe der Ehefrau als Haus-
frau und Mutter. 

Würde das nicht gemacht, wäre das eine massive 
Benachteiligung der Wirtschaftgemeinschaft Ehe, in der 
der Mann zum Verdienen geht, die Hausfrau zuhause 
bleibt und das Einkommen des Mannes mit einer hohen 
Progression versteuert wird. Das kann nicht sein. Deshalb 
gilt die sehr elegante Methode des Splittings, dass 
zusammengerechnet, dann halbiert und die Besteuerung 
auf der Ebene und der Größenordnung der Progression 
dieser Halbierung erfolgt und das Ergebnis noch einmal 
verdoppelt wird. Das ist eine elegante Methode, die, wie 
ich höre, in Großbritannien nachgemacht werden soll, weil 
sie vernünftig ist. 

Darüber hinaus will ich unterstreichen, was Herr Schieder 
richtigerweise gesagt hat: Wenn wir vermeiden wollen, 
dass der normale Arbeitnehmer massiv benachteiligt wird, 
weil er, wenn wir es so machen würden, wie die GRÜNEN 
das wollen, anders als ein Selbstständiger Gestaltungs-
schwierigkeiten bei der Verteilung der Einkommen hat, 
muss man bei der Splittingtabelle bleiben. Ich glaube, das 
ist ein richtiger und notwendiger Ansatz. 

Ich will noch einmal sagen: Das hat nichts mit modernen 
Zeiten zu tun, wie Sie das sagen. Das hat etwas mit den 
zentralen Grundnormen unseres Grundgesetzes zu tun 
und mit der Rechtsprechung, die wir seit 1957 ohne 
Unterbrechung haben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die 
CSU-Fraktion und die Bayerische Staatsregierung nicht 
von diesen Grundsätzen abrücken wollen. Wenn Sie das 
wollen, dann tun Sie es. Es ist nicht unsere Politik. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

– Ach, Sie sind wieder da, rechtzeitig zum Brüllen. Herz-
lich willkommen, Herr Fraktionsvorsitzender. Man merkt, 
wenn Sie nicht da sind. Kaum sitzen Sie eine Minute auf 

Ihrem Platz, fangen Sie sofort das Schreien an. Das ist der 
parlamentarische Beitrag dieses Fraktionsvorsitzenden. – 
Das fällt nicht nur mir auf. Ich würde mich schämen, so 
herumzubrüllen. Sie haben viele Möglichkeiten, sich par-
lamentarisch einzubringen. 

(Beifall bei der CSU) 

Sie haben erkannt, dass Ihr Vorschlag rechtlich nicht ganz 
einfach ist. Deshalb lehnen Sie das Familiensplitting ab, 
Frau Bause, und wollen, wie Sie in der Begründung Ihres 
Antrags sagen, eine Individualbesteuerung für Ehegatten 
und eingetragene Partnerschaften vorschlagen. Vom 
Artikel 6 des Grundgesetzes weicht ab, dass nicht nur 
Ehe geschützt sondern auch Partnerschaften einbezogen 
werden sollen. Damit erkennen Sie an, dass mit einer 
Änderung ein rechtliches Problem vorhanden ist. Wir 
haben Ihr Konzept genau angesehen. Es bringt nicht die 
Einsparung von 4 bis 5 Milliarden Euro, wie Sie gesagt 
haben, sondern bestenfalls 1 Milliarde Euro. Ich will mich 
nicht weiter in diese ohnehin verfassungswidrige Kompo-
nente verstricken, sondern etwas Grundsätzliches sagen, 
was wir für Ehe, Familie und die Kinder in der Gesellschaft 
tun können. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen wird vielleicht auf-
gefallen sein, dass im Wirtschaftsteil der „FAZ“ ein großer 
Artikel erschien, in dem dargelegt wird, was für die Familie 
insgesamt geleistet wird. Es gibt eine Schätzung des 
Kieler Instituts für Weltwirtschaft, wonach 240 Milliarden 
Euro pro Jahr ausgegeben werden für Kinder und Fami-
lien. Der Bund hat eine andere Schätzung. Er kommt ins-
gesamt auf 101 Milliarden Euro. Diese Liste halte ich 
zunächst für nachvollziehbar. Ich habe aber den Eindruck, 
dass diese Gesellschaft für die Familien nicht zu wenig 
fi nanziellen Aufwand leistet. Es stellt sich aber die Frage, 
ob wir – zugespitzt ausgedrückt – „Richtiges“ zahlen. Die 
steuerlichen Leistungen und die gewährten Ausgaben 
müssen dahingehend überlegt werden, ob wir zielge-
richtet arbeiten. Das ist die eigentliche Aufgabenstellung. 
Die steuerlichen Ausgaben betragen 41 Milliarden Euro; 
das Kindergeld allein macht circa 35 Milliarden Euro aus. 
Diese Größenordnungen sind, gemessen an einem Bun-
deshaushalt von 260 Milliarden Euro, gigantisch. 

Meine Damen und Herren, das am letzten Freitag 
beschlossene Elterngeld kostet 4 Milliarden Euro. Das 
bedeutet, der Staat in der Bundesrepublik Deutschland 
macht für die Kinder und die Familien viel. Wir müssen es 
uns zur Aufgabe machen, dies neu zu orientieren. Die 
Bayerische Staatsregierung hat für Bayern schon die Neu-
orientierung eingeleitet. Wir haben zwischen 2002 und 
2006  300 Millionen Euro für die Zielsetzung, 30 000 neue 
Kinderbetreuungsplätze in Krippen, Horten und Tages-
pfl ege zu schaffen, ausgegeben.

Die Steigerung für die Förderung der Kinderbetreuung 
insgesamt in der Zeit zwischen 2000 und 2006 beträgt 
immerhin 42 %. Es hat sich gezeigt, dass wir sehr viel tun 
können. Vielleicht können wir mit den entsprechenden 
Haushaltsmöglichkeiten künftig noch mehr tun. Sie sehen, 
dass im Freistaat Bayern die Akzente gesetzt werden, 
obwohl die Gesamtsumme der Förderung für Familien 
und Kindern in diesem Staat schon außergewöhnlich 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/70 v. 21. 06. 2006 5395

hoch sind. Wie hoch sie im steuerlichen Bereich tatsäch-
lich sind, will ich an einem Beispiel darstellen. Mir 
erscheint, dass das zu wenig bekannt ist. 

Meine Damen und Herren, ich habe präzise errechnen 
lassen, was heute die steuerliche Belastung des alleine 
verdienenden Vaters – mit der Splittingtabelle gerechnet 
–, verheiratet, drei Kinder, ausmacht. Er kann unter Einbe-
rechnung des Kinderfreibetrages 37 840 Euro jährlich 
verdienen und muss keinen Euro Steuer zahlen. 

Das ist aber noch nicht das Ende. Er hat noch Anspruch 
auf Kindergeld. Da haben wir ein etwas kompliziertes 
System bei der „Günstigerprüfung“ steuerlicher Art und 
beim Kindergeld obendrauf. In diesem Fall müssen sie 
1760 Euro draufrechnen, den Anteil der Sozialleistungen, 
der über die Grundnorm des Kinderexistenzminimums 
hinausgeht. Wenn Sie das zusammenrechnen, kommen 
Sie insgesamt für diesen Familienvater mit drei Kindern zu 
einem Betrag von 39 600 Euro, also fast 40 000 Euro, der 
steuerfrei ist. Ich schaue in Europa herum, ich habe mich 
um die Zahlen bemüht, habe aber kein Land gefunden, bis 
jetzt zumindest, vielleicht werde ich aufgeklärt von Ihnen, 
das für die Familien und Kinder mehr steuerlichen Vorteil 
zur Verfügung stellt. Das heißt, die Bundesrepublik 
Deutschland ist in der Spitzengruppe, wenn ich alles 
zusammenrechne.

Wichtig ist jedoch für uns, dass wir beides beachten, 
sowohl die Grundnorm des Artikels 6 mit dem zwingenden 
Ausfl uss des Ehegattensplittings, wie der Kollege es 
vorhin sehr vital dargelegt hat, als auch die Gesamtsumme 
dessen beachten, was wir für Ehe und Familie tun. Viel-
leicht sollten wir uns gemeinsam die Aufgabe stellen, 
diese großen Summen noch zielgerichteter an den Kin-
dern auszurichten, dass wir mehr Kinder bekommen, 
dass die Kinder besser in unserer Gesellschaft leben und 
aufgezogen werden. Dann sind wir auf dem richtigen 
Weg.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Der Kollege 
Schieder möchte noch eine Zwischenfrage stellen.

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Aber heute besonders gerne. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön, 
Herr Kollege.

Werner Schieder (SPD): Herr Staatsminister, weil Sie 
diesen Umstand der hohen, familiengünstigen Beträge so 
lobend erwähnen: Würden Sie bitte dann auch, wenn man 
diese Zahlen zum Beispiel mit den Jahren 1997 und 1998 
vergleicht, das als eine besondere Leistung der rot-grünen 
Bundesregierung würdigen und anerkennen?

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister.

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Herr Kollege, ich muss mich jetzt selbst rügen, 

dass ich Sie so gelobt habe, weil ich feststelle, dass Sie 
wieder in alte Beschuldigungsrituale zurückfallen.

Ich glaube, die familienpolitischen Leistungen, wie ich sie 
aufsummiert habe – und ich empfehle noch einmal die 
FAZ vom heutigen Tag, wo das in einer Tabelle dargelegt 
ist –, sind eine Leistung der Nachkriegsregierungen, die 
sich ihrerseits der Grundnorm des Artikels 6 in besonderer 
Weise verpfl ichtet gefühlt haben. Das sind möglicherweise 
alle Regierungen gewesen. Offenbar ist aber ein Teil der 
letzten Regierung, nämlich die GRÜNEN, mit all diesem 
Tun nicht einverstanden.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Frau Kollegin Bause hat sich noch 
einmal gemeldet, zwei Minuten und vier Sekunden.

Margarete Bause (GRÜNE): Des pack i leicht.

Herr Faltlhauser, ich will nur auf einen Aspekt eingehen. 
Sie haben die ganze Zeit die Verfassung wie eine Monst-
ranz vor sich hergetragen und haben gesagt, was wir 
vorschlagen, sei verfassungswidrig. – Das ist es mit-
nichten. Mittlerweile ist es Konsens unter den Verfas-
sungsrechtlern, dass die jetzige Form des Ehegattensplit-
tings nicht die einzig mögliche und die einzig rechtliche 
zulässige Form der Unterstützung der Ehe ist. Es geht im 
Kern um die Anerkennung der Unterhaltsverpfl ichtung. 
Dem haben wir mit unserem Modell der Übertragbarkeit 
eines bestimmten Freibetrags von einem Partner auf den 
anderen Rechnung getragen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deswegen ist dieses Modell die adäquatere und sinnvol-
lere sowie zeitgemäßere Form der Unterstützung.

Im Übrigen, was Sie von Großbritannien gesagt haben: 
Die überlegen gerade, unser grünes Modell in Großbritan-
nien einzuführen. Die Konservativen dort überlegen, das 
Modell der Übertragbarkeit von Steuerfreibeträgen von 
einem Partner auf den anderen in Großbritannien einzu-
führen. Dort gibt es im Moment ausschließlich die Indivi-
dualbesteuerung und keine zusätzliche Ehe- oder Part-
nerschaftskomponente. Die Konservativen in Großbritan-
nien lernen also von uns Grünen. Sie sollten das auch 
tun.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Frau Hohlmeier, ich habe an Ihrem Redebeitrag gemerkt, 
Zuhören war noch nie Ihre Stärke.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Daran hat sich offenbar nichts geändert durch Ihre neue 
Situation. Möglicherweise haben Sie auch das falsche 
Dossier eingesteckt, ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht 
gesagt, dass die Ehe kinder- und familienfeindlich ist, son-
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dern das Ehegattensplitting, wie es heute bei uns prakti-
ziert wird. Das ist ein ganz zentraler Unterschied.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich habe auch nicht gesagt, die Ehe sei eine anachronisti-
sche Ideologie, sondern das Ehegattensplitting, das auf 
dem Modell der Alleinverdienerehe fußt, ist eine überkom-
mene Ideologie. Da bitte ich wirklich genau hinzuhören.

In einem Punkt wollte ich noch etwas zu Ihren Äußerungen 
sagen. Als Politikerinnen und Politiker sollten wir nie-
mandem vorschreiben, wie er oder sie das Privatleben 
organisiert. Das ist jedem seine Privatsache, da sollten wir 
uns tunlichst raushalten. Und wir tun das auch. Sie als 
CSU allerdings privilegieren ein bestimmtes Modell, die 
Alleinverdienerehe, in einer ungerechtfertigten Art und 
Weise. Damit benachteiligen Sie andere Modelle.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dadurch schreiben Sie indirekt den Menschen vor, wie sie 
zusammenleben sollen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
Sie sind wirklich schon lange über der Zeit.

Margarete Bause (GRÜNE): Danke schön, dass Sie mich 
haben ausreden lassen. Jetzt hätte ich so gerne noch zu 
Herrn Schieder etwas gesagt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt habe ich 
noch eine Wortmeldung von Frau Kollegin Hohlmeier, 
1 Minute und 32 Sekunden.

Monika Hohlmeier (CSU): Liebe Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Frau Bause, ich kann ziemlich 
gut zuhören. Dass das Ehegattensplitting familienfeindlich 
sein soll, ist völlig anachronistisch. Ihre Argumentation ist 
schlicht und einfach falsch.

Noch einmal: Es werden die meisten Kinder nun einmal in 
Ehen geboren und erzogen. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, 
ist mir relativ gleich. Dass diejenigen, die über das Ehegat-
tensplitting gleichzeitig eine Förderung fi nanzieller Art, 
wenn auch nicht in hohem Maße, erfahren, bedeutet in der 
Konsequenz, dass damit auch die Familie gefördert wird. 
Es ist einfach völliger Blödsinn, was Sie erzählen.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Warum sollen die 
gefördert werden, die keine Kinder haben?)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Augenblick, 
Frau Kollegin. Jetzt möchte ich doch einmal fragen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen – ich schaue zur Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN –: Ist Ihnen eigentlich 
schon aufgefallen, dass man Ihnen sehr viel mehr zuhört, 
als Sie es tun, wenn andere Rednerinnen und Redner am 
Pult sind?

(Beifall bei der CSU und bei der SPD)

Das sollten Sie wirklich überdenken.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

– Herr Kollege, ich glaube, zu Ihren Zwischenrufen muss 
ich mich heute nicht mehr äußern.

(Christine Stahl (GRÜNE): Das ist ein Fall für den 
Ältestenrat! – Gegenruf des Abgeordneten Prof. 
Dr. Kurt Faltlhauser (CSU): Wer kann am lautesten 
schreien? Das sind die größten Brüller im Saal!)

Sie haben das Wort, Frau Kollegin Hohlmeier.

Monika Hohlmeier (CSU): Des Weiteren, Frau Bause, 
wollte ich Ihnen sagen: Sie haben vorhin so leise-unter-
schwellig gesagt, dem Ministerpräsidenten fehle so ein 
bisschen die Sachkunde. Bei den 43 %, die angeblich 
keine Kinder haben, fehlt Ihnen anscheinend ein Stück 
weit die Sachkunde. Denn Sie gelten ab dem Zeitpunkt 
als kinderlos, in dem ihre Kinder nicht mehr auf der Steu-
erkarte stehen. Da kann jemand vier Kinder großgezogen 
haben. Wenn die Kinder groß sind, gilt er als kinderlos. 
Also ist die Statistik, die Sie verwenden, schlicht und ein-
fach falsch. Auch das ist nicht sachdienlich.

Kommen wir zur Sachdienlichkeit. Lieber Herr Dürr, Ihre 
Zwischenrufe sind auch den Ältestenrat wert, um auf Ihre 
Kollegin zu antworten.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Wenn Frau Bause sagt, dass es ein Gesetz gibt, mit dem 
Männer sich das Kloputzen, Abspülen und Bügeln drü-
cken können, frage ich mich, ob das in den Bayerischen 
Landtag gehört.

(Beifall bei der CSU – Zurufe von den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Die Aussprache ist 
geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Dringlichkeitsan-
trag, Drucksache 15/5709, seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist 
dagegen? – Die Fraktionen der CSU und der SPD. Damit 
ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die anderen Dringlich-
keitsanträge, die noch zur Tagesordnung vorliegen, 
werden jetzt nicht mehr behandelt. Sie werden in die ent-
sprechenden Ausschüsse verwiesen. Es sind die 
Drucksachen 15/5710, 5711, 5712, 5713, 5714 und 15/
5719. 

Ich komme zurück zu Punkt 4 der Tagesordnung. Offen 
sind noch die Listennummern 1 und 18, zu denen von-
seiten der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Einzelbe-
ratung beantragt wurde. Zunächst rufe ich die Listen-
nummer 1 auf: 
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Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 18. April betreffend Richtervorlage zur Prüfung 
der Verfassungsmäßigkeit des Artikels 1 Absatz 1 
Nummer 5 des Bayerischen Landeserziehungsgeld-
gesetzes.

Es wurden fünf Minuten pro Fraktion für die Aussprache 
vereinbart. Ich darf als Erster Frau Kollegin Ackermann 
das Wort erteilen. 

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Das Landeserziehungsgeld wird aus 
unserer Sicht ohnehin nicht richtig angewandt. Wir haben 
bei den Haushaltsberatungen immer wieder gefordert, die 
Mittel in den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen 
umzuschichten. Denn da gibt es einen Riesenmangel. Es 
nutzt den jungen Familien nichts, eine zeitlang Geld zu 
bekommen, wenn sie dann nicht wissen, wohin mit den 
Kindern, weil es keine Einrichtungen gibt. Das ist aber 
nicht das Thema. 

(Joachim Herrmann (CSU): Genau richtig!)

Diese Einführungen waren zu Beginn notwendig, um 
Ihnen klarzumachen, dass dieses Landeserziehungsgeld 
in mehrfacher Hinsicht umstritten ist. Jetzt steht es dar-
über hinaus auch noch im Verdacht, nicht verfassungs-
konform zu sein.

Artikel 1 Absatz 1 Nummer 5 des Landeserziehungsgeld-
gesetzes lautet: 

Anspruch auf Landeserziehungsgeld hat, wer die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der 
Europäische Union oder eines anderen Vertrags-
staats des Abkommens über den europäischen 
Wirtschaftsraum besitzt oder wer aufgrund völ-
kerrechtlicher oder gemeinschaftsrechtlicher 
Abkommen mit Drittstaaten den EU EWR-Bür-
gern insoweit gleichgestellt ist.

Der Umkehrschluss lautet, dass diejenigen Menschen, die 
nicht diesen Staaten angehören, keinen Anspruch auf 
Landeserziehungsgeld haben. Und da gibt es auch einen 
ganz konkreten Fall, der dieser Klage zugrunde liegt. Es 
handelt sich um eine polnische Staatsangehörige, die den 
Antrag gestellt hatte, als Polen noch nicht zur EU gehörte. 
Dieser Antrag wurde damals mit der Begründung abge-
wiesen, die Frau erfülle nicht die notwendigen staatsange-
hörigkeitsrechtlichen Voraussetzungen. Diese Ablehnung 
war für das Gericht Anlass zu der Feststellung, dass damit 
die Gewährung des Landeserziehungsgeldes ausschließ-
lich von der Staatsangehörigkeit abhängig gemacht wird. 
Das Gericht sah darin – übrigens nicht nur das Gericht, 
sondern auch wir – einen glatten Verstoß gegen Artikel 118 
der Bayerischen Verfassung, der den allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz regelt, ebenso wie gegen Artikel 124 der 
Bayerischen Verfassung, der den Schutz von Ehe und 
Familie regelt.

Und da sind wir wieder bei dem Thema, das Ihnen so 
wichtig ist. Aber Ehe und Familie gibt es eben nicht nur bei 
Deutschen, sie gibt es tatsächlich auch bei Menschen, die 

nicht aus Deutschland stammen. Auch deren Ehe und 
deren Kinder sind zu schützen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Sozialgericht führt unter anderem aus – ich zitiere –:

Es bestand keine Möglichkeit, diesen Leistungs-
ausschluss zu überwinden. Damit wurden diese 
Ausländer schlechter gestellt als Deutsche oder 
Ausländer mit einer gesetzlich privilegierten 
Staatsangehörigkeit. Diese Unterscheidung ist 
wegen fehlender sachlicher Differenzierungs-
grundlage nicht verfassungsgemäß.

Es führt dann weiter aus:

Dem Hauptziel des Erziehungsgeldes, Eltern die 
eigene Betreuung ihrer Kinder durch Verzicht auf 
eine Erwerbstätigkeit oder durch deren Ein-
schränkung zu ermöglichen, dient die Differenzie-
rung nach der Staatsangehörigkeit nicht.

Eine Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit steht 
auch im Widerspruch zu den weitern Zielen des Erzie-
hungsgeldes. Diese Ziele, Erleichterung einer Entschei-
dung für das Kind – das wollen Sie doch immer – 

(Beifall bei den GRÜNEN)

und gegen Abtreibung, Anerkennung der Erziehungsleis-
tung, sind bei Ausländern aus nicht privilegierten Ländern 
nicht weniger zu erfüllen als bei Deutschen oder privile-
gierten Ausländern.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir haben mit diesem Laneserziehungsgeldgesetz also 
ein Gesetz, das nicht verfassungskonform ist. Das ist 
zumindest unsere Meinung und das ist auch die Meinung 
des Bayerischen Sozialgerichtes.

Wir wissen auch, dass Integration von beiden Seiten zu 
leisten ist. Wenn die Integrationsleistung des Landeserzie-
hungsgeldgesetzes darin besteht, dass es ausländische 
Familien und Kinder benachteiligt, dann ist die Integration 
hier komplett fehlgeschlagen. Der bayerische Staat trägt 
in diesem Fall nichts zur Integration bei, sondern im 
Gegenteil behindert er sie nur. 

Wir lehnen deshalb den Beschlussvorschlag des Aus-
schusses ab und schließen uns der Vorlage des Sozialge-
richtes an.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Weidenbusch.

Ernst Weidenbusch (CSU): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Tatsächlich handelt es sich um einen 
Vorlagebeschluss des Sozialgerichtes München. Das ist 
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nicht das Bayerische Sozialgericht, sondern es ist ein 
Sozialgericht am Standort München. Der Richter von 
Schenkendorf war der Meinung, dass er aus der Tatsache, 
dass das Bundesverfassungsgericht am 6. Juli 2004 in 
vier Verfahren eine verfassungsrechtliche Problematik 
gesehen hat bei der Gewährung von Kindergeld und bei 
der Gewährung von Bundeserziehungsgeld, folgern kann, 
dass auch Artikel 1 Absatz 1 Nummer 5 des Landeserzie-
hungsgeldgesetzes insoweit verfassungswidrig sein 
könnte, als er die Gewährung von Landeserziehungsgeld 
als kumulative Voraussetzung davon abhängig macht, 
dass bestimmte Staatsangehörigkeiten vorliegen. 

In der Tat ist das eine schwierige Materie. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Da haben Sie 
Recht!)

Und in der Tat ist sie nicht nur aus der Sicht eines Sozial-
politikers zu sehen, sondern sie verlangt auch juristische 
Grundkenntnisse, Herr Kollege Wahnschaffe. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Nett, dass Sie mir 
das so sagen! – Dr. Thomas Beyer (SPD): Das ist 
wohl der heutige Stil im Hohen Hause!)

– Ich sage Ihnen immer gern etwas; Sie lernen schließlich  
auch gern dazu, wie ich weiß. Der Hintergrund ist, dass 
das Bundeserziehungsgeld und das Bundeskindergeld 
Pfl ichtleistungen des Staates der Bundesrepublik 
Deutschland sind, die einer verfassungsgerichtlichen Klä-
rung unterzogen waren und bei denen ganz klar feststeht, 
dass sie geleistet werden müssen. Dagegen ist das Lan-
deserziehungsgeld eine freiwillige Leistung des Frei-
staates Bayern, die nicht im Sinne eines Rechtsanspruchs 
durchgesetzt werden kann. 

Aus diesem Grunde ist die Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 6. Juli 2004 nicht unmittelbar 
übertragbar, weil sich die Frage stellt, ob im Hinblick auf 
eine freiwillige Leistung der Landesgesetzgeber einen 
weiteren Ermessensspielraum bei der Defi nition der Vor-
aussetzungen hat, als der Bundesgesetzgeber ihn hatte.

Im Übrigen war die Regelung in Artikel 1 Absatz 1 
Nummer 5 Landeserziehungsgeldgesetz bereits des 
Öfteren Gegenstand gerichtlicher Überprüfung und ist bis 
einschließlich 2003 in allen Gerichtsverfahren bestätigt 
worden. Insofern ist es sicherlich gar nicht schlecht, wenn 
sich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof noch einmal 
mit seiner eigenen Rechtsprechung – zum Beispiel veröf-
fentlicht in XXII Seite 57 ff, speziell Seite 61 – noch einmal 
damit auseinandersetzen kann, ob er im Lichte der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 
6. Juli 2004 bei seiner bisherigen Meinung bleibt. Insofern 
kann das dann endgültig geklärt werden. 

Zu Ihrem ersten Wortbeitrag möchte ich aber schon noch 
sagen, dass es nicht darum geht, was man politisch hätte 
entscheiden können. Es geht vielmehr um eine Verfas-
sungsstreitigkeit und darum, ob Artikel 1 Absatz 1 

Nummer 5 verfassungsgemäß ist. Dass man hätte anders 
entscheiden können, liegt in der Natur der Sache. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das muss man 
wollen!)

Das haben wir aber nicht gewollt. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Eben!)

Darum ist das Gesetz so, wie es ist. Aber darum geht es 
heute auch nicht. Und deswegen empfehle ich, dem 
Beschlussvorschlag des Ausschusses zu folgen. 

Wir werden mit Interesse abwarten, ob das Verfassungs-
gericht dann Ihre Meinung teilt, die sie beim Herrn von 
Schenkendorf abgeschrieben haben, oder unsere Mei-
nung, die wir an dem orientieren, was das Bayerische 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung dazu 
gesagt hat. Das ist eine anspruchsvolle juristische Frage, 
und für die, die sich damit beschäftigen, ist es auch eine 
spannende Frage.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Wahnschaffe. 

Joachim Wahnschaffe (SPD): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Kollege Weidenbusch hat den Ein-
druck vermittelt, dass seine Rechtsauffassung gegen die 
des Sozialgerichtes München steht und dass ein einzelner 
Richter an einem Nachmittag etwas zu Papier gebracht 
hat, das durchaus anfechtbar ist. Herr Kollege Weiden-
busch, wenn Sie sich mit der Materie etwas näher befasst 
hätten – da geht es nicht nur um allgemein rechtliche, 
sondern natürlich auch um sozialrechtliche Fragen –, 
hätten Sie feststellen können, dass dieses Problem schon 
ziemlich lange existiert und dass es dazu nicht nur Ent-
scheidungen oder einen Aussetzungsbeschluss des Sozi-
algerichtes München gibt, sondern dass wir diese Frage, 
wenn auch unter Zugrundelegung einer anderen Nationa-
lität, auch im Bayerischen Landtag schon des Öfteren 
hatten. 

(Ernst Weidenbusch (CSU): Türkisch!)

Damals ging es nämlich um Mitbürger türkischer Herkunft. 
Die Ausgangssituation war genau dieselbe wie heute. 
Allerdings hat damals das Landessozialgericht, aufbauend 
auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, 
zugunsten dieser Mitbürger türkischer Herkunft ent-
schieden, und inzwischen ist das Praxis. 

Ich zitiere aus dem Vorlagebeschluss – das hört sich wirk-
lich sehr gut an – des Sozialgerichtes München: Das Lan-
deserziehungsgeld – darauf komme ich noch zurück – 
schließt Ausländer deswegen auch zu Recht nicht generell 
vom Erziehungsgeldbezug aus. Nichtdeutsche EU-Mit-
bürger, Marokkaner, Tunesier und nicht zuletzt türkische 
Staatsangehörige erhalten inzwischen in einer sich 
ständig ausweitenden Kasuistik – das muss man sich auf 
der Zunge zergehen lassen: in einer sich ständig auswei-
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tenden Kasuistik; demnächst kommen wahrscheinlich 
noch Monaco und was weiß ich dazu – –

(Ernst Weidenbusch (CSU): Es kommt darauf an, 
mit wem wir Verträge schließen!)

– Nein, nein; darauf kommt es nicht an.

(Ernst Weidenbusch (CSU): Doch! Da müssen Sie 
genau lesen!)

Seit dem 1. Mai 2004 gehört dazu auch Polen. Die Antrag-
stellerin hatte nur leider das Pech, dass ihr Kind vor dem 
1. Januar 2004, nämlich im Jahr 2000 geboren wurde und 
damit noch unter das Verdikt des alten Gesetzes, aller-
dings nicht von 2001, sondern von 1995 – zu dem Gesetz 
gibt es noch die Übergangsregelung – fi el und nur aus 
diesem Grunde vom Bezug des Landeserziehungsgeldes 
ausgeschlossen ist.

Man muss sich diesen Vorlagebeschluss einmal genau 
ansehen. Unter anderem steht darin – das kann man ohne 
weiteres nachvollziehen –: Das Landeserziehungsgeld 
– Frau Staatsministerin a. D. Stamm kennt die Geschichte 
aus ihrer früheren Amtstätigkeit – knüpfte sehr eng an das 
Bundeserziehungsgeld an. Mit den vielen Kriterien, die 
das Landeserziehungsgeld normiert, ist es letzten Endes 
eine Fortsetzung des Bundeserziehungsgeldes, übrigens 
bis heute. Wenn wir demnächst das Elterngeld bekommen, 
muss das Landeserziehungsgeldgesetz ohnehin novelliert 
werden. Dies wäre doch ein treffl icher Anlass, das Gesetz 
zu novellieren, so wie wir es bereits am 23. November 2000 
in diesem Haus beantragt haben, indem man ganz einfach 
Artikel 1 Absatz 1 Nummer 5 dahingehend ändert: Wer als 
Ausländerin oder Ausländer im Besitz einer Aufenthalts-
berechtigung oder Aufenthaltserlaubnis ist. 

(Ernst Weidenbusch (CSU): Sie haben nicht 
einmal das Verfassungsgerichtsurteil gelesen! 
Das ging ja genau nicht!)

– Nein, das ist genau der Anknüpfungspunkt des Bundes-
erziehungsgeldes. Das Sozialgericht München hat zu 
Recht darauf hingewiesen, dass die einzige Anknüpfung 
an das Heimatrecht bzw. an die Staatsangehörigkeit keine 
sachgerechte Betrachtung ist. Gerade dann, wenn es um 
die Verletzung des Gleichheitsprinzips geht, muss man 
ganz andere Werte und Kriterien zugrunde legen. Das hat 
das Gericht in seinem Vorlagebeschluss sehr sorgfältig 
dargestellt, weswegen wir gar keinen Zweifel haben, dass 
der Bayerische Verfassungsgerichtshof, wenn er sachge-
recht entscheidet – daran besteht unsererseits kein 
Zweifel –, zu einer Entscheidung kommen wird, die dem 
vorliegenden Gericht Recht gibt. 

Das wäre eine Ohrfeige für die Bayerische Staatsregie-
rung, die sich bisher einzig und allein aus einem einzigen 
Grund gegen eine Änderung des Gesetzes gewehrt hat. 

(Glocke des Präsidenten)

Dieser ist hier auch angeführt. Es geht um fi skalische 
Gründe. Sie wollen das Landeserziehungsgeld nur als 

Plakat, als Überschrift haben, aber Sie wollen im Grunde 
genommen nichts zahlen. Heute ist dieses Gesetz Maku-
latur – Herr Präsident, ich habe es gehört. Das Gesetz ist 
Makulatur. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Nur noch ein Teil derjenigen, die von der Natur her 
Anspruch auf dieses Landeserziehungsgeld haben, 
bekommen es tatsächlich, weil die Einschränkungen so 
groß sind. Deswegen sagen wir: Wir müssen dieses Lan-
deserziehungsgeld in eine sachliche Ausführung über-
führen, damit Sie an diesem Steinbruch nicht mehr rühren 
können. Wir müssen es in die Kinderbetreuung über-
führen; dann wäre dieses Geld sachgerecht verwendet.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Mir 
liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Die Aus-
sprache ist damit geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der federführende Aus-
schuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen 
empfi ehlt die Beteiligung des Landtags am Verfahren und 
die Abweisung des Antrags zu beantragen. Als Vertreter 
des Landtags soll der Abgeordnete Dr. Bernd Weiß bestellt 
werden. Wer dieser Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 15/5663 zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Die 
beiden anderen Fraktionen. Gibt es Enthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Als letzten Tagesordnungspunkt rufe ich die Einzelbera-
tung der Listennummer 18 auf: 

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. 
Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung 
(Drs. 15/5151)

Ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Paulig. 

Ruth Paulig (GRÜNE): Kolleginnen und Kollegen, Herr 
Präsident! Unser Antrag „Maßnahmen zur Reduzierung 
der Feinstaubbelastung“ hat durch das Urteil des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs vom 18. Mai dieses 
Jahres ganz besondere Aktualität bekommen, indem das 
Gericht ganz klar und mit Nachdruck darauf verwiesen 
hat, dass die Regierung einen Handlungsauftrag umzu-
setzen hat, dass man nicht weiterhin alles auf die lange 
Bank schieben kann und dass mehr erfolgen muss als 
bisher geschehen, 

(Beifall bei den GRÜNEN)

dass Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch auf 
Gesundheitsschutz haben. Ich bitte, dies wirklich zur 
Grundlage der Debatte zu machen.
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Ein weiterer Punkt. Wir hatten im März dieses Jahres 
– dies sage ich an dieser Stelle, um Legendenbildungen 
vorzubeugen – einen Bericht des Umweltstaatssekretärs, 
Herrn Bernhard, im Umweltausschuss zur Umsetzung der 
Maßnahmen. Wir haben danach diesen unseren Antrag, 
der heute zur Abstimmung steht, eingereicht, weil dieser 
Bericht genau aufgezeigt hat, dass in Bayern erhebliche 
Defi zite bei der Umsetzung der Luftqualitätsrichtlinien, der 
Feinstaubrichtlinie vorhanden sind. 

Ich schildere es Ihnen kurz: Beispielsweise sind bereits 
jetzt – noch nicht einmal ein halbes Jahr ist vorbei – in fünf 
bayerischen Städten die Tagesgrenzwerte mehr als 35-
mal überschritten worden. Sie wissen, dass die Über-
schreitung des Tagesgrenzwertes, des 24-Stunden-
Wertes im ganzen Jahr nur 35-mal erfolgen darf. Fünf 
Städte liegen bereits jetzt über dieser Grenze. 13 bzw. 14 
weitere Städte, wenn ich Fürth als eigene Stadt hinzu-
rechne, haben diesen Grenzwert bereits über 25-mal 
überschritten. Das heißt: Wir können mit Sicherheit davon 
ausgehen, dass in diesen weiteren 14 Städten der Grenz-
wert in diesem Jahr mehr als 35-mal überschritten werden 
wird. 

Warum ist das den GRÜNEN ein solches Anliegen? – Wir 
wissen inzwischen aus der bayerischen Forschung, der 
Verbundforschung, aus der deutschen und der europäi-
schen Forschung sowie aus den Zahlen der WHO, dass 
diese Feinstaubpartikel zu erheblichen Gesundheitsschä-
digungen und früheren Todesfällen führen. Wir meinen, 
dass die Politik die Aufgabe hat, die Gesundheit der 
Bevölkerung so gut es geht zu schützen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Politik hat nicht die Aufgabe, dem Straßenverkehr – 
insbesondere dem Kfz-Verkehr – auf Kosten der Gesund-
heit von Bürgerinnen und Bürgern Tür und Tor zu öffnen. 
Wenn wir die Statistik ansehen, stellen wir fest, dass die 
bayerische Landeshauptstadt München ganz vorne liegt. 
Sie wissen, dass unter den ersten 20 Städten, die diesen 
Grenzwert überschreiten, fünf bayerische Städte zu fi nden 
sind. Die vier weiteren Städte heißen Bayreuth, Regens-
burg, Augsburg und Lindau. Das ist ein schlechtes 
Zeugnis für die bayerische Umweltpolitik. Es wäre ange-
messen, darauf endlich mit aktiven Maßnahmen zu rea-
gieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich möchte noch einmal klar machen, worum es bei dem 
Aufgabenspektrum, das Sie zu bewältigen haben, geht: 
38 % der Emissionen in Bayern, die den Feinstaub verur-
sachen, stammen aus dem Verkehr. In diesem Feld 
besteht somit besonderer Handlungsbedarf. Die beson-
ders kleinen Partikel des Feinstaubs – also die Partikel, die 
kleiner als 2,5 Mikrometer sind – stammen aus Verbren-
nungen von Dieselfahrzeugen. Diese Partikel sind beson-
ders lungengängig. Sie führen zu besonderen gesundheit-
lichen Belastungen. 27 % der Emissionen stammen aus 
Hausfeuerungsanlagen, 19 % aus Industrieanlagen und 
12 % aus der landwirtschaftlichen Viehhaltung. Die restli-
chen 4 % stammen aus dem Umschlag staubender 
Güter.

Wenn wir diese Zahlen anschauen und gleichzeitig sehen, 
wie wenig die Luftreinhaltepläne in diesen Städten greifen, 
wird ersichtlich, dass die Maßnahmen in Bayern zu ver-
stärken sind. Was tun Sie? – Statt hier zu handeln, ver-
wässern Sie die Kennzeichnung schadstoffarmer Kraft-
fahrzeuge. Auf Druck der Länder Bayern und Baden-
Württemberg wurde der betreffende Verordnungsvor-
schlag im Bundesrat zugunsten von BMW und Mercedes 
verwässert. In dem Entwurf dieser Bundesregierung war 
eigentlich die Euro-V-Norm zur Kennzeichnung der wirk-
lich schadstoffarmen Fahrzeuge vorgeschrieben. Sie 
haben stattdessen die Euro-IV-Norm als sauberste Klassi-
fi zierung angesetzt, obwohl danach das Fünffache der 
Feinstaubemissionen der Euro-V-Norm zulässig ist. Diese 
Verordnung zur Kennzeichnung emissionsarmer Kraft-
fahrzeuge wurde also zugunsten von BMW und Mercedes 
total verwässert, auf Kosten der Gesundheit. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Nicht zugunsten der Kinder!)

– Das geschah nicht zugunsten der Kinder. Die Verord-
nung selbst kam mit einer enormen Verzögerung. Im Sep-
tember 2005 gab es noch großspurige Erklärungen, wie 
schnell der Bundesrat im Herbst diese Regelung 
beschließen werde und wie ungünstig die von Herrn Trittin 
vorgeschlagene Regelung wäre. Sie haben nun diese 
Regelung zugunsten der Automobilindustrie und auf 
Kosten der Gesundheit verschlechtert. 

Die Förderung von Rußfi ltern ist der zweite Punkt, bei dem 
Sie ewig nicht vorangekommen sind. Ich meine hier den 
Einbau dieser Filter in Altfahrzeuge. Vor über einem Jahr 
haben wir GRÜNE das gefordert. Damals wurde groß von 
steuerlichen Anreizen und von Zuschüssen getönt. Bis 
heute liegen keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch. 
Nach einer dreijährigen Diskussion wäre ein zügiges Han-
deln angezeigt. Es kommt jedoch nichts. Der Schwarze 
Peter wird zwischen den Ländern und dem Bund hin und 
her geschoben. Der notwendige Anreiz zum Einbau dieser 
Filter unterbleibt. 

Nun zur zukünftigen Strategie zur Luftreinhaltung. Sie 
können die Grenzwerte in Bayern nicht einhalten. Deshalb 
ergreifen Sie auf der EU-Ebene und auf der Umweltminis-
terkonferenz in Deutschland Initiativen, um die Grenzwerte 
abzusenken. Damit wird die Bevölkerung nicht besser 
geschützt. Möglicherweise halten Sie mit dieser Maß-
nahme irgendwann die Grenzwerte ein, aber die gesund-
heitlichen Notwendigkeiten werden von Ihnen auch in 
diesem Fall nicht umgesetzt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Umweltminister waren am 19. Juni in Brüssel, um 
einen entsprechenden Vorstoß zu unternehmen. In der 
Presse war jedoch nichts von ihren Erfolgen zu hören. Ich 
hoffe, dass die EU in diesem Punkt standhaft bleibt. Die 
deutschen Umweltminister wollen sogar den Tagesgrenz-
wert zugunsten eines Jahresgrenzwertes abschaffen. 
Dadurch würden alle Zahlen nivelliert und die hohen 
Belastungswerte verschleiert. Das kann doch nicht Ihr Ziel 
sein. 
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In der Fragestunde war heute die Frage des Kollegen 
Ludwig Wörner zum Gerichtsurteil des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs interessant. Auf meine Nachfrage 
wurde von der Staatsregierung erklärt, die getroffenen 
Maßnahmen müssten durch andere Maßnahmen ergänzt 
werden, wir bräuchten einen längerfristigen Mix. Das Tolle 
ist, die Staatsregierung hat in ihrem Bericht im Umwelt-
ausschuss vom März eine Palette von Maßnahmen aufge-
zählt, zum Beispiel die Fortschreibung der Grenzwerte für 
Staubemissionen von Hausfeuerungen, den Einsatz und 
die Fortentwicklung des neuesten Stands der Technik, die 
beschleunigte Einführung von Rußpartikelfi ltern bei Kfz, 
emissionsarme Techniken bei landwirtschaftlichen Vieh-
haltungen, eine niedrigere Maut für schadstoffarme Lkw, 
steuerliche Anreize für die Nachrüstung, Verkehrsma-
nagement, Citylogistik, dynamische Verkehrssteuerung 
usw. Diese Liste ließe sich fortsetzen. Ihre derzeitigen 
Luftreinhaltepläne werden jedoch bei weitem nicht ausrei-
chen. Das kann ich heute feststellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Staatssekretär Dr. Bernhard, es reicht nicht aus, 
wenn Sie als Reaktion auf das Urteil des Verwaltungsge-
richtshofs sagen, dass die Staatsregierung die Fortschrei-
bung mit allem Nachdruck vorantreiben und die Luftrein-
haltepläne in „Luftreinhalte- und Aktionspläne“ umben-
ennen werde. Auf den Inhalt kommt es an, nicht auf das 
Etikett. Wir brauchen schärfere Maßnahmen. 

Nun zu unserem Antrag: Wir fordern, dass in diesen elf 
Zentren, für die Luftreinhaltepläne bestehen, endlich wei-
tere wirksame Maßnahmen ergriffen werden; denn sonst 
werden wir es nicht schaffen, unter die Grenzwerte zu 
kommen. Es war ein Trauerspiel wie lange die Stadt Mün-
chen um die Umweltzone und um die Umleitung der 
schadstoffarmen Lkw kämpfen musste. Die Regierung hat 
dies auf Anweisung des Innenministeriums blockiert. Das 
Umweltministerium sollte sich einmal im Kabinett durch-
setzen. Es hat anderthalb Jahre gedauert, bis diese For-
derung der Stadt München endlich berücksichtigt wurde. 
Die Umsetzung dieser Forderung reicht jedoch nicht. Sie 
müssen alle Emitenten erfassen, von der landwirtschaftli-
chen Viehhaltung über Hausfeuerungsanlagen bis zu den 
Industrieanlagen und sie müssen konsequente Maß-
nahmen für den Verkehr ergreifen. 

Der Kfz-Verkehr macht 90 % der gesamten Verkehrsemis-
sionen aus. Hier hilft nicht der Verweis auf andere. Wir 
müssen deshalb im Straßenverkehr und vor allem bei den 
Diesel-Kfz angreifen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir fordern immer wieder, dass diese Maßnahmen auf die 
Ballungsräume und das Umfeld dieser Ballungsräume 
ausgedehnt werden. 50 % der Belastung stammen aus 
dem Umfeld. Wir haben nur in Nürnberg, Fürth und 
Erlangen einen Ballungsraum mit Luftreinhalteplan. Ein 
solcher Plan existiert jedoch nicht für Neu-Ulm. Ulm tut 
etwas, Neu-Ulm macht nichts. Ein solcher Plan existiert 
auch nicht für München oder für andere große Bereiche. 
Das Umland muss einbezogen werden, und zwar zügig. 

Für heuer haben Sie Luftreinhaltepläne für Bayreuth und 
Landshut angekündigt. Das ist sicher zu begrüßen. 
Genauso nötig ist es aber, für Ingolstadt, Neu-Ulm, Burg-
hausen, Kelheim, Neustadt an der Donau usw. solche 
Pläne zu entwickeln. Mit unserem Antrag wird die Staats-
regierung aufgefordert, sich sofort an die Arbeit zu 
machen und nicht nur irgendwelche laschen Aktionsmaß-
nahmen in die Pläne zu schreiben, sondern wirksame.

Bayreuth beispielsweise ist auch mit der Erarbeitung 
eines Luftreinhalteplans beschäftigt. Als Entlastungsmaß-
nahme bauen sie eine Umgehungsstraße durch ein Nah-
erholungsgebiet, eine Straße durch die einzige Frischluft-
schneise, da wo belastete Luft gefi ltert wird. Das ist doch 
keine Maßnahme zur Senkung der Feinstaubbelastung in 
Bayreuth. Wirksame Maßnahmen braucht die Stadt drin-
gend. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich möchte Sie ermutigen, die Messgeräte da aufzu-
stellen, wo die Belastungen tatsächlich sind. In Ingolstadt 
ist das Messgerät immer noch in einer Grünzone aufge-
stellt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Unser Antrag fordert, dass in den Kommunen, die jetzt 
bereits 25-mal Überschreitungen der Tagesgrenzwerte 
haben, aktiv vorgegangen wird. Ich darf die Städte noch 
einmal nennen. Dies sind Ingolstadt, Neu-Ulm, Burg-
hausen, Kehlheim, Neustadt a. d. Donau, Saal a. d. Donau, 
Sulzbach-Rosenberg und Trostberg.

(Zuruf von den GRÜNEN: Und Bamberg!)

– Gut, dass Sie dieses Stichwort nennen. In Bamberg 
haben wir die Weigerung der Regierung, die Werte des 
von der Stadt aufgestellten Messgeräts anzuerkennen. So 
kann man das auch machen. Man negiert Messwerte und 
sagt, die können nicht anerkannt werden; denn hier liege 
kein amtlich geeichtes Gerät vor.

Die Maßnahmen greifen nicht sofort, doch das Handeln 
muss sofort erfolgen. Als Beispiel nenne ich Stuttgart. 
Stuttgart schaffte es innerhalb weniger Wochen, die 
Innenstadt für den belastenden Verkehr zu sperren. In 
Bayern hingegen wird hinausgezögert, und man hält die 
heilige Kuh Auto hoch. Handeln ist angesagt zugunsten 
der Gesundheit älterer Menschen, Kinder und allen, die in 
diesen belasteten Räumen leben. Das Innenministerium 
sollte endlich den Mut haben, seine Kompetenz gegen-
über dem Innenministerium, der Automobilindustrie und 
den Regierungen einzubringen, damit wirksame Aktions-
pläne, welche die Belastung wirklich nachhaltig senken, 
umgesetzt werden. Und lassen Sie Ihre Mätzchen bei der 
Verzögerung der Kennzeichnungsverordnung, der Unter-
stützung des Einbaus von Rußfi ltern und Ihre europäi-
schen Initiativen zur Absenkung der Grenzwerte, damit 
Umweltschutz und Gesundheitsschutz eine Anerkennung 
fi nden. 

(Zuruf von der CSU: Amen! – Ruth Paulig 
(GRÜNE): Ich bin immer wieder begeistert, wie 
kirchentreu Sie als Zuhörer sind!)
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Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Kollegin, vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Herr 
Kollege Hintersberger.

Johannes Hintersberger (CSU): Sehr geehrter Herr Prä-
sident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Kollegin 
Paulig, ich bin enttäuscht, dass Sie immer wieder, 
nachdem wir jetzt zum wiederholten Male diese Fein-
staub-Diskussion – sei es im Ausschuss oder im Plenum – 
behandeln, in die ideologische Steinzeit der GRÜNEN 
zurückfallen, was dieses Thema anbelangt. Ich möchte 
mich von daher ausschließlich auf Ihren Antrag, den Sie 
seltsamerweise schon am 29.03.2006 gestellt haben, 
beschränken.

Sie haben keinen neuen Dringlichkeitsantrag gestellt. 
Worum geht es Ihnen? – Sie schreiben: „Die Staatsregie-
rung wird aufgefordert, in Abstimmung mit den Kom-
munen für die bereits Luftreinhaltepläne erstellt wurden, 
weitere Maßnahmen in die Aktionspläne aufzunehmen, 
um eine wirksame Reduzierung der Belastung auf den 
Weg zu bringen.“ Eine Fortschreibung der Luftreinhalte-
pläne bzw. Aktionspläne sind für München, Augsburg, 
Nürnberg, Erlangen, Regensburg, Passau und auch für 
Lindau derzeit veranlasst bzw. in Bearbeitung. Dies ist 
Fakt und damit ist Ihre erste Forderung erledigt.

Gemäß Ihrer zweiten Forderung sind für die Städte Bay-
reuth, Ingolstadt, Landshut und Neu-Ulm Luftreinhalteak-
tionspläne aufzustellen und umzusetzen. Genau solche 
Pläne werden derzeit in Bayreuth und Landshut erarbeitet. 
Das wissen Sie. Für Bayreuth liegt bereits ein Entwurf vor, 
der geprüft ist. 

Irgendwelche vorschnellen Pläne wie auch Aktionismen, 
meine Damen und Herren, bringen überhaupt nichts. Sie 
gaukeln den Menschen nur etwas vor und wären für die 
Effi zienz, Gesundheit für unsere bayerischen Bürgerinnen 
und Bürger zu gewährleisten, kontraproduktiv. Das wollen 
wir nicht. Für Ingolstadt, Neu-Ulm und Burghausen sind 
die zuständigen Regierungen mit der Erstellung der Plan-
entwürfe beauftragt. Wenn Sie, Frau Paulig, sagen, dass 
das Umland nicht einbezogen sei, ist das schlichtweg 
falsch. Was mir nicht gefällt, ist, dass Sie immer wieder 
suggerieren und behaupten, es würde nichts gemacht. 
Heute sagten Sie in Ihrer Rede, die Maßnahmen sollten 
augenblicklich angegangen werden. Das ist nicht ehrlich, 
und es ist politisch nicht korrekt. Deshalb werden solche 
Aussagen von uns in aller Deutlichkeit auch zurückge-
wiesen. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Johannes Hintersberger (CSU): Nein. 

In der Ausschusssitzung vom 6. April wurde deutlich 
gesagt, dass vorbereitende Gespräche zur Erstellung 
dieser Luftreinhalte- und Aktionspläne mit einzelnen Kom-
munen, zum Beispiel mit Trostberg, bereits aufgenommen 
sind. In den Städten, in denen die Tagesmittelwerte, die 
Sie genannt haben, rund dreißigmal überschritten wurden, 
hat man über die Regierungen den Kommunen bereits 
Vorgaben macht. 

Meine Damen und Herren, ich möchte deutlich machen, 
dass die Forderungen in Ihrem Antrag im Umweltaus-
schuss am 6. April bereits behandelt wurden, und zudem 
im Innenausschuss am 17. Mai dargestellt wurden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Frau Paulig hat am 6. April – ich habe mir eigens dieses 
Protokoll geben lassen – gesagt, nachdem der Vertreter 
der Staatsregierung, Herr Dr. Wunderlich den Sachverhalt 
sehr detailgetreu, intensiv und tiefgreifend dargestellt hat 
– ich zitiere aus dem Protokoll der Sitzung des Umwelt-
ausschusses vom 6. April –: „Die Abgeordnete Ruth 
Paulig ist der Meinung, dass die Feinstaubproblematik bei 
LMR Dr. Wunderlich in guten Händen liege“ und „dass 
nach den heutigen Ausführungen der Staatsregierung 
dieser Punkt inzwischen aufgegriffen worden ist.“

Liebe Frau Kollegin Paulig, wo Sie Recht haben, haben 
Sie Recht. Von daher liegen diese Dinge bei Herrn Dr. 
Wunderlich und beim zuständigen Umweltministerium in 
guten Händen. Wenn wir uns, so wie es im Umweltaus-
schuss Herr Kollege Kaul als Vorsitzender vorgeschlagen 
hat, Ende des Jahres einen zusammenfassenden Bericht 
geben lassen, ist dies sinnvoll und garantiert ein effi zi-
entes Arbeiten. Von daher ist dieser Antrag dementspre-
chend erledigt und wird von uns auch in der heutigen 
Form abgelehnt.

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Die 
bis jetzt vorliegende letzte Wortmeldung ist die des 
geschätzten Kollegen Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident, für 
die freundliche Aufforderung. 

Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Hintersberger, 
was Sie hier abliefern, muss man den 25 000 Menschen, 
die bronchialerkrankt sind, davon 15 000 in München, 
offen legen. Man muss es ihnen offen legen, was Sie hier 
betreiben. Sie wissen selber, wie lange diese EU-Fein-
staubrichtlinie existiert. Sie wissen, wie lange im wahrsten 
Sinne des Wortes gepennt wurde. Vom 01.04.2004 
stammt der Antrag von mir, die Staatsregierung aufzufor-
dern, zu berichten. Dieser Bericht wurde gegeben und – 
hören Sie bitte gut zu -Herr Minister Schnappauf hat am 
14.04.05 reagiert, indem er sagte: „Die Grundlinie bayeri-
scher Luftreinhaltepolitik ist es gewesen, eine konse-
quente umfassende Reduktionsstrategie zu fahren.“

Scheinbar hat er sie gefahren, denn er hat in der Vergan-
genheit gesprochen. Aber seitdem ist nichts geschehen. 
Keinem Menschen, auch nicht den betroffenen Bronchia-
lerkrankten, nützt es etwas, wenn wir darüber diskutieren, 
wann etwas getan werden soll. Die Betroffenen erwarten 
von uns Handlungen und Taten. Im Übrigen darf ich Sie 
darauf hinweisen, Herr Kollege Hintersberger, dass der 
volkswirtschaftliche Schaden durch Gesundheitsbeein-
trächtigungen – z. B. die Lohnnebenkosten, über die 
ständig diskutiert wird – durch Nichthandeln nicht geringer 
wird und schon gar nicht durch das Abstellen von Mess-
stationen. Ich darf daran erinnern, dass man ausgerechnet 
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in einem hochbelasteten Gebiet wie dem Inntaldreieck 
vorsichtshalber abgeschaltet hat. Ich will nicht näher aus-
führen, warum das wohl so gewesen ist. Das hängt unter 
Umständen mit dem Tourismus oder mit der Möglichkeit, 
dass dort Räume vorhanden sind, die eigentlich geschützt 
werden sollten, zusammen. Ich  bin über Ihren Mut, wenn 
Sie sagen, wir machen schön langsam nach zehn Jahren 
mal etwas, erstaunt. Wann wollen Sie eigentlich dieses 
Problem angehen? Herr Kollege Hintersberger, die Men-
schen erwarten von uns kein Geschwätz, sondern Taten. 
Die Taten sind bislang nicht erfolgt, weil unter anderem die 
Bayerische Staatsregierung allein mit der Kennzeich-
nungspfl icht ständig herumgezockt und gepokert hat; es 
ist dargestellt worden, warum das so ist. Das kann es 
doch nicht sein. Wenn die Minister einen Eid schwören, 
zum Wohle der Menschen zu handeln – er ist leider nicht 
mehr anwesend –, dann sollten sie das in solchen Dingen 
auch ernst nehmen und nicht den Sankt-Nimmerleins-Tag 
beschwören und Beschwichtigungsstrategien fahren, so, 
wie Sie das machen.

Wir wollen keine Panik schüren, sondern Ergebnisse für 
die Menschen erzielen, und zwar nicht morgen oder über-
morgen, sondern so schnell wie möglich. Den Menschen 
nützt es nichts, wenn wir ständig juristisch abprüfen, wo 
wir noch auf etwas Rücksicht nehmen müssen anstatt zu 
handeln. Wir müssen Richtlinien schaffen, die endlich 
dazu führen, dass die Messstationen rückläufi ge Werte 
aufweisen und nicht, wie in München und anderswo, wei-
terhin steigende Werte aufzeichnen. Deswegen halten wir 
den Antrag der GRÜNEN für richtig. Er ist nichts anderes 
als die logische Abfolge von Konsequenzen des Nicht-
handelns, trotz der Anforderungen, die wir seit 2004 per-
manent stellen. 

Sind Sie doch einmal ehrlich: Was ist im Interesse der 
Menschen tatsächlich seit 2004 umgesetzt worden und 
was ist geschehen, außer bedrucktem Papier und dem 
Schwingen kluger Reden? Nichts, und zwar absolut 
Nichts! Bis heute gibt es nirgendwo Genehmigungen für 
Durchfahrverbote für Lkw über 3,5 Tonnen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

Man hat das jetzt zu Papier gebracht; das ist richtig. Aber 
was hilft das Papier den Menschen? Gar nichts. Es wäre 
uns lieb, wenn endlich Taten folgen würden und das 
Geschwätz aufhören würde, dann wären wir einen ganzen 
Schritt weiter und wir wären in unserer Politik wieder 
glaubwürdiger.

Muss es denn wirklich sein, dass wir uns permanent von 
Gerichten durch Bürgerinnen und Bürger, die offensicht-
lich mehr um die Gesundheit ihrer Mitmenschen besorgt 
sind als wir das im Parlament sind, zwingen lassen? Seit 
2004 wird Papier produziert und kein einziges greifbares 
Ergebnis erzielt.

(Engelbert Kupka (CSU): Viel heiße Luft!)

– Ja, richtig. Heiße Luft. Herr Kupka, Sie haben Recht: 
heiße Luft und Staub.

Wenn es darauf ankommt, macht sich der Herr Minister 
aus dem Staub und man hört dann nur noch, dass er 
schon alles gemacht hat. Wieso ist dann die Feinstaubsi-
tuation nicht verbessert worden? Warum gibt es nach wie 
vor an den Messstellen steigende Werte? Nichts ist 
geschehen und deshalb ist es notwendig, jetzt endlich im 
wahrsten Sinne des Wortes den Staub zu bekämpfen und 
nicht mit Papier zu wedeln, denn dabei wirbelt man nur 
Staub auf, sondern Handlungen und Taten folgen zu 
lassen. Es nützt aber nichts, über die Farbe von Etiketten 
und Plaketten, die Einfahrtsverbote genehmigen oder 
nicht zu diskutieren. Das  nützt den Menschen gar nichts.

Ich sagen Ihnen als letztes – ich will dabei nicht auf 
irgendeine Tube drücken –: Haben Sie schon einmal bron-
chialerkrankte Kleinkinder gesehen? Ich empfehle Ihnen 
einmal, sich so etwas anzusehen, denn dann würden Sie 
mit dem Thema anders umgehen, als Sie es hier 
machen.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Zu 
Wort hat sich noch Herr Staatssekretär Bernhard 
gemeldet.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich weiß, 
dass jetzt alle rausstreben, aber Schuld ist Frau Kollegin 
Paulig. Frau Paulig wie Herr Wörner haben entsprechende 
Behauptungen aufgestellt, indem sie sagen, es sei nichts 
geschehen. Diese simplifi zierte Art von Denken ist schon 
wirklich schlimm, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen. 
Wir sind uns einig – ich möchte es ganz kurz machen –, 
dass wir die Feinstaubentwicklung in den Städten als 
gesundheitliche Bedrohung sehen. Das ist überhaupt 
keine Frage; auch das stellen Sie aber immer in Frage. Wir 
haben von dem Gericht keinen Handlungsauftrag 
gebraucht, weil für eine ganze Reihe von Städten – Sie 
wissen das – bereits Pläne novelliert worden sind und 
novelliert werden, und zwar ehe diese Gerichtsentschei-
dung ergangen ist. Also hat es dieses Auftrags nicht 
bedurft.

Dann behaupten Sie, wir würden dem Straßenverkehr Tür 
und Tor öffnen. Die Bayerische Staatsregierung hat 
beschlossen – das muss jetzt umgesetzt werden –, dass 
Transitverbote möglich sind. Wir unterstützen nachdrück-
lich die Möglichkeit der Einrichtung von Umweltzonen; Sie 
stellen das immer anders dar. Wir haben die Kennzeich-
nungsverordnung vorangetrieben, die wir dringend brau-
chen, weil wir sonst keine Umweltzonen einrichten 
können: Wir haben einen Vorschlag bezüglich der Förde-
rung von Russfi ltern gemacht – Sie wissen das,  Frau 
Kollegin Paulig –, den der Bund bisher nicht akzeptiert 
hat. Das liegt nicht an uns. Der Trick des Bundes liegt 
darin, dass er sozusagen nur eine Gebühr verlangt, wenn 
ein Neufahrzeug nicht mit Rußfi ltern ausgerüstet ist. Die 
Automobilfi rmen erklären, sie würden künftig alle Neufahr-
zeuge mit Rußfi ltern ausrüsten. Das bedeutet für die 
Länder, dass sie bei der Kfz-Steuer entsprechende Aus-
fälle haben werden. Darum geht dieser Streit. Wir haben 
einen Vorschlag gemacht, wonach auch die Altfahrzeuge 
gefördert werden, wenn diese nachgerüstet werden.



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode5404 Plenarprotokoll 15/70 v. 21. 06. 2006

Wir sind der Meinung, dass natürlich die Tageswerte 
ermittelt werden müssen. Sie müssten auch dann ermittelt 
werden, wenn man sich auf die Jahresmittelwerte stützen 
würde, weil diese aus den Tageswerten zusammengesetzt 
sind. Ich betone noch einmal, dass wir mittel- und länger-
fristige Lösungen brauchen. Der Tageswert ist deshalb 
letztlich ein Indikator. Wir haben erklärt, dass wir Mes-
sungen einbeziehen, die freiwillig erfolgen. Wir werden 
ständig dafür kritisiert, dass wir zu viele Messstellen 
haben; das wissen Sie. Deutschland hat im Vergleich mit 
Europa die höchste Zahl, und Bayern hat im Vergleich mit 
Deutschland die höchste Zahl. Dafür werden wir ständig 
kritisiert. Ich glaube, dass wir ganz richtig in der Mitte 
liegen. Wir messen auch an besonders kritischen Stellen, 
zum Beispiel an der Landshuter Allee. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ja, bitte.

Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Staatssekretär, vor dem Hin-
tergrund Ihrer Aussage, dass Sie das als Bedrohung der 
Gesundheit der Menschen in den Städten anerkennen, 
frage ich Sie: Stehen Sie weiter zu der Aussage, die Sie 
hier auf meine Mündliche Anfrage im ersten Quartal dieses 
Jahres gegeben haben, dass Sie an der Messstation 
Hohenzollernring in Bayreuth festhalten, weil diese mess-
technisch relevant ist? Gilt diese Aussage auch heute 
noch?

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Die gilt aus meiner Sicht grundsätzlich weiter. Ich 
sage das, ohne dass ich mit der Sache noch einmal 
befasst war. Warum sollen wir denn nicht an dieser Stelle 
messen? Es wäre doch kindisch, die Messstationen zu 
verschieben, um bessere Werte zu bekommen. Das 
ändert an der Problematik überhaupt nichts. Deshalb 
habe ich überhaupt keine Probleme damit, wenn dort 
gemessen wird, wo die Problematik besonders virulent 
ist. Das ist ein Indikator dafür, was wir tun müssen.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Ich danke Ihnen für diese 
klaren Worte!)

Wir müssen das Umland einbeziehen; das tun wir ohnehin. 
Wir stehen kurz davor, in einigen Städten, wo die Pläne 
neu gemacht werden, wirksame Instrumente zu 
bekommen, die wir vorher zum Teil gar nicht hatten, weil 
die rechtlichen Grundlagen nicht da waren. Eine Umwelt-
zone kann ich erst dann einrichten, wenn es eine Kenn-
zeichnungsverordnung gibt, und die ist erst durch den 
Bund zustande gekommen. Wir werden in kurzer Zeit 
effektive Maßnahmen ergreifen können.

Wir brauchen auch noch andere Instrumente. Frau Kol-
legin Paulig hat dankenswerterweise schon all das vorge-
lesen, was wir tun wollen; deshalb brauche ich das nicht 
mehr zu tun.

(Zuruf der Abgeordneten Ruth Paulig (GRÜNE))

Als Stichwort nenne ich nur die Kleinfeuerungsanlagen-
verordnung. Jetzt will ich nur noch einige Dinge richtig 
stellen. Sie haben behauptet, in Ingolstadt und Neu-Ulm 
geschehe nichts. Ich erkläre hier, dass die zuständigen 
Regierungen mit der Erstellung von Planentwürfen für die 
Städte Ingolstadt und Neu-Ulm beauftragt wurden. 

(Ruth Paulig (GRÜNE): Wann?)

– Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil mir das 
Datum nicht vorliegt. Für die anderen Städte und Orte, die 
Sie genannt haben, ist es aus unserer Sicht im Moment 
noch nicht erforderlich, Pläne zu erstellen. Es gibt aber 
Initiativen – Kollege Hintersberger hat das schon erwähnt 
–, damit auch dort die Grenzwerte nicht überschritten und 
die Situation zu verbessert wird. 

Ich fasse zusammen: Herr Kollege Wörner, es geschieht 
eine ganze Menge. Wir haben entsprechende Beschlüsse 
gefasst und den Kommunen weitere Möglichkeiten 
eröffnet, die es in Kürze geben wird. Wir werden weitere 
Maßnahmen ergreifen, um dieses Problem zu bekämpfen. 
Allerdings dürfen wir nicht der Illusion erliegen – das ist 
auch Gegenstand des VGH-Urteils –, dass damit die Ein-
haltung der Grenzwerte ermöglicht würde. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Daran müssen wir arbeiten. Diese Grenzwerte sind pro-
blematisch, wenn sie über die bestehenden Möglichkeiten 
hinausgehen. Damit müssen wir aber umgehen.

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Mir 
liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir 
kommen zur Abstimmung. Der federführende Ausschuss 
für Umwelt und Verbraucherschutz empfi ehlt die Ableh-
nung des Dringlichkeitsantrags. Wer entgegen dieser 
Empfehlung dem Dringlichkeitsantrag zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. – Das sind die Fraktionen 
der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? – Die CSU-Fraktion. Enthaltungen? – 
Keine. Damit ist dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Wir sind jetzt mit der Tagesordnung fertig. Ich wünsche 
Ihnen einen schönen Fußballabend!

(Schluss: 18.24 Uhr)
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Anlage 1

Es bedeuten:
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des 

Ausschusses
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Gegenstimmen
(ENTH)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Enthaltungen oder
 Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses 

oder
Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss

(Z) Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss

Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der Abstimmung über die 
nicht einzeln zu beratenden Anträge etc. zu Grunde gelegt wurden
gem. § 59 Absatz 7 (Tagesordnungspunkt 4)

Verfassungsstreitigkeit

1. Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 18. April 2006 (Vf. 6-V-06) betreffend Richter-
vorlage zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des 
Art. 1 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Gewährung ei-
nes Landeserziehungsgeldes und zur Ausführung 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes (Bayerisches 
Landeserziehungsgeldgesetz - BayLErzGG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. November 
1995 (GVBl S. 818, BayRS 2170-3-A)
PII2/G-1310/06-6
Drs. 15/5663 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen Z A A

I.   Der Landtag beteiligt sich am Verfahren.
II.  Es wird die Abweisung des Antrags beantragt.
III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordne-
te Dr. Bernd Weiß bestellt.

Hierzu fi ndet auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90 DIE GRÜNEN eine Einzelberatung statt.

Anträge

2. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
 BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Keinen Revanchismus im öffentlichen Raum
- Widerruf der Genehmigung für einen Schaukasten 
am Grenzübergang Eslarn
Drs. 15/3597, 15/5522 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bundes- und Europa-
angelegenheiten A ENTH Z

3. Antrag des Abgeordneten Adi Sprinkart BÜNDNIS 
90 DIE GRÜNEN
Zweitwohnsitze bei den Schlüsselzuweisungen
Drs. 15/4287, 15/5644 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Staatshaushalt und 
Finanzfragen A Z Z

4. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Sanierung kommunaler Gebäude nicht vernach-
lässigen
Drs. 15/4632, 15/5498 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit A Z Z

5. Antrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Dr. Linus Förster, Bärbel Narnhammer u.a. und 
Fraktion SPD
„Kinder- und Jugendbericht in Bayern”
Drs. 15/4646, 15/5527 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik A Z ENTH
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6. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Stand der BHV-1 Bekämpfung in Bayern
Drs. 15/4868, 15/5640 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Landwirtschaft und Forsten Z Z Z

7. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Bericht zur legalen und illegalen Verbringung von 
Müll von Bayern nach Tschechien
Drs. 15/4948, 15/5634 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

8. Antrag der Abgeordneten Johannes Hintersberger, 
Henning Kaul, Franz Josef Pschierer u.a. CSU
Flächendeckende Einführung elektronischer Müll-
Begleitscheine
Drs. 15/4949, 15/5635 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

9. Antrag der Abgeordneten Helga Schmitt-Bussinger, 
Stefan Schuster, Franz Schindler u.a. SPD
Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichts-
hofs vom 7. Februar 2006
Drs. 15/4991, 15/5672 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit A Z A

10. Antrag der Abgeordneten Franz Schindler, Bär-
bel Narnhammer, Florian Ritter u.a. SPD
Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug und 
die Untersuchungshaft
Drs. 15/4992, 15/5661 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen A Z Z

11. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul u.a. CSU
Erleichterung für Unternehmen mit Umweltmanage-
mentsystemen nach EMAS
Drs. 15/5003, 15/5636 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

12. Antrag der Abgeordneten Petra Guttenberger u.a. 
CSU
Beschäftigungsquote für Behinderte
Drs. 15/5010, 15/5508 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des 
öffentlichen Dienstes Z Z Z

13. Antrag der Abgeordneten Petra Guttenberger u.a. 
CSU
Zugang von schwerbehinderten Menschen in den 
öffentlichen Dienst
Drs. 15/5110, 15/5509 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des 
öffentlichen Dienstes Z Z Z

14. Antrag der Abgeordneten Kathrin Sonnenholzner, 
Heidi Lück, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Maßnahmen gegen die aviäre Infl uenza
Impfungen für Nutzgefl ügel
Drs. 15/5111, 15/5646 (A) [X]

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z

15. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Herbert Müller, Ludwig Wörner u.a. und Frakti-
on SPD
Bayern muss „Feinkostgeschäft Europas” werden: 
Anschluss an das Netzwerk GVO-freier Regionen in 
Europa
Drs. 15/5147, 15/5637 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z

16. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Kriminalität im Strafvollzug
Drs. 15/5148, 15/5643 (E) 

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z Z Z

17. Antrag der Abgeordneten Johanna Werner-Muggen-
dorfer, Joachim Wahnschaffe, Dr. Simone Strohmayr 
u.a. SPD
Auswirkungen des BayKiBiG (1)
hier: Sprachförderung - Vorkurse
Drs. 15/5218, 15/5528 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z
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18. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frakti-
on BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubbelas-
tung
Drs. 15/5151, 15/5638 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z Z

Hierzu fi ndet auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 
90 DIE GRÜNEN eine Einzelberatung statt.

19. Antrag der Abgeordneten Markus Sackmann, Hel-
mut Brunner, Prof. Dr. Jürgen Vocke u.a. CSU
Neukonzeption der Jägerprüfung
Drs. 15/5405, 15/5639 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Landwirtschaft 
und Forsten Z Z Z

20. Antrag der Abgeordneten Helga Schmitt-Bussinger 
u.a. SPD
Unterstützung für Wiederherstellung zerstörter Fahr-
zeuge des DB-Museums Nürnberg
Drs. 15/4372, 15/5656 (E) [X]

abweichendes Votum des 
mitberatenden  CSU SPD GRÜ
Ausschusses für Staats-
haushalt und Finanzfragen Z Z Z
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Anlage 2

Prof. Dr. Jürgen Vocke (CSU): Welches integrierte 
Managementkonzept hat die Staatsregierung für die lang-
fristige Zukunft des in Bayern heimischen Rotwildes, 
seiner natürlichen Wanderwege, seiner Sozialstruktur, 
seines natürlichen Lebensraumes und seiner Akzeptanz in 
der Gesellschaft insbesondere vor dem Hintergrund der 
Positionen der Staatsregierung bei – und unter Berück-
sichtigung der offensichtlichen Unterstützung der Staats-
regierung – der derzeit stattfi ndenden Diskussion über die 
Rückkehr der Großraubwildarten Braunbär, Wolf und 
Luchs ohne entsprechende Gebietskulisse in ganz 
Bayern?

Antwort der Staatsregierung: Anders als Braunbär und 
Wolf unterliegt Rotwild dem Jagdrecht. Im Jagdjahr 2004/ 
2005 wurden in Bayern 9.763 Stück Rotwild erlegt, was in 
etwa der Abschusshöhe der vergangenen Jahre ent-
spricht. Dies zeigt, dass Rotwild eine Wildart ist, die in 
Bayern nachhaltig bewirtschaftet wird. Insoweit ist ein 
Vergleich mit bedrohten Tierarten wie z. B. Bär oder Wolf 
nicht zielführend.

Im Jagdrecht sind ausreichend Instrumente verankert, 
die einen nachhaltigen Umgang mit Rotwild in Bayern 
sicherstellen. 

Folgende Regelungen möchte ich besonders hervor-
heben:

1.  Mit dem Jagdrecht ist auch die Pfl icht zur Hege für 
den Revierinhaber verbunden. Die Hege hat die 
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskul-
turellen Verhältnissen angepassten artenreichen und 
gesunden Wildbestandes sowie die Pfl ege und 
Sicherung seiner Lebensgrundlagen zum Ziel.

2.  Die Abschussplanung für Rotwild erfolgt im Gegen-
satz zum dreijährigen Rehwildabschussplan jedes 
Jahr. Damit kann insbesondere die Sozialstruktur des 
Bestandes bei der Abschussplanung berücksichtigt 
werden. Hinweise zu einer strukturellen Bejagung, 
insb. zur Erhaltung einer dem Wildbestand angemes-
senen Altersstruktur, fi nden sich in der Richtlinie für 
die Hege und Bejagung des Schalenwildes in Bayern. 
Um den großräumigen Lebensansprüchen des Rot-

wildes gerecht zu werden, sind die jagdrechtlich vor-
gesehenen Abstimmungsverfahren in den speziellen 
Hochwild-Hegegemeinschaft von besonderer Bedeu-
tung für die unteren Jagdbehörden.

3.  In Bayern gibt es derzeit 10 Rotwildgebiete, die ins-
gesamt 26 Hochwildhegegemeinschaften umfassen. 
Die Grenzen der Rotwildgebiete Bayerns wurden 
nach einem mehrjährigen Überprüfungsverfahren mit 
Wirkung vom 1. April 2000 neu festgelegt. Verschie-
dene Gründe wie insb. Verinselung der Rotwildbe-
stände, Lebensraumvernetzung und populationsge-
netische Gesichtspunkte waren seinerzeit wichtige 
Argumente gegen eine zu starke Verkleinerung der 
Rotwildgebiete. In einigen Fällen wurden vom Rotwild 
nur dünn besiedelte Randzonen gerade deshalb in 
den Rotwildgebieten belassen, damit die natürlichen 
Wanderbewegungen nicht unterbrochen werden. Die 
Rotwildgebiete umfassen nach der Neuordnung der 
Rotwildgebiete eine Fläche von rund 1 Mio. ha (14,2 
% der Landesfl äche. Vor diesem Hintergrund wurde 
bislang in Bayern keine Notwendigkeit gesehen, im 
Hinblick auf sog. „Wanderkorridore“ eine nochmalige 
Diskussion um Grenzen der Rotwildgebiete zu 
eröffnen.

Darüber hinaus hat die Staatsregierung in Bereichen, wo 
Akzeptanzprobleme vorliegen, besondere Projekte und 
Initiativen in Auftrag gegeben. Zu nennen sind die Regi-
onen Bayerisches Spessart, Isarauen und Bayerischer 
Wald.

Neben den jagdrechtlichen Instrumenten werden auch 
von Planungsträgern z. B. im Staßenbau Belange von 
wandernden Wildtieren berücksichtigt. So können Wan-
derkorridore bei zerschneidenden Bauvorhaben (BAB) 
durch den Bau von Grünbrücken erhalten werden.

Soweit die Staatsregierung Managementpläne für rück-
kehrende Wildtiere erarbeitet, werden selbstverständlich 
auch Vertreter der betroffenen Nutzergruppen, insbeson-
dere der Land- und Forstwirtschaft und der Jagd, in die 
Planungsprozesse einbezogen.“

Mündliche Anfrage gemäß § 74 Abs. 4 GeschO
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